
Die deutfche

Nugufliner-Tongregution

und

Johann von Stuupitz.

Ein Beitrag

zur

Erdens- und Yeformationsgelchichte

nach meifiens ungedrmkten Quellen

von

WG, ])1*. Tl). Üolde,

Docent der Kirchengeichiebce an der Üniverfität Marburg.

 

Gotlm.

Friedriä) Andreas Perthes.

1 87 9.

-.QMM .x**.Q.Ä_-Z __ ; 1,„,.x'_



Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im
Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch,
das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann
von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles
und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erin-
nerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse
zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese
Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch
kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen ZweckenWir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese
Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ Keine automatisierten AbfragenSenden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen
über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen
nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen
unter Umständen helfen.

+ Beibehaltung von Google-MarkenelementenDas "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über
dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ Bewegen Sie sich innerhalb der LegalitätUnabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein,
sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA
öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist
von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig
ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der
Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google
Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen.
Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unterhttp://books.google.com durchsuchen.

1

https://books.google.de/books?id=cGs_AQAAMAAJ&hl=de


?NX-4

KZZZN

Meinem lieben Bruder

Ausuft A-'0lde

ev. Pfarrer zu Liffa_(Kreis Götliß),

als Zeichen brüderlicHer Liebe gewidmet.

78847,'W*FS“K7j553UofmIllu-gi.)

348132



.Vorrede

Es war vor vier Jahren, als ich, von meinem hochverehrten

Lehrer Prof. 1), H. Reuter dazu angeregtr auf Grund der treff

lichen, von Knaake beforgten, leider der mangelnden Teilnahme

des Publikums wegen unvollendet gebliebenen Ausgabe von

Staupig' Werken mich mit feiner Theologie zu befchäftigen anfing.

Aus dem engen Rahmen einer akademifchen Antrittsvorleiung

über dieielbe ift das vorliegende Buch erwachien. Meine

Lutherftndien veranlaßten mich_- dem Entwicklungs: und Lebens

gange von Luther's Vorgefetzten weiter nachzugehen. Vor

länger als vierzig Jahren hat W. Grimm in Jena mit allen

Hülfsmitteln jener Zeit die Verdienfte des Staupiß um die

Reformation gefchildert. Daß 'fchon längftr nachdem die Archive

fo vieles neue Material herbeigefchafft haben, eine neue Unter:

inchung des Stoffs wünimenswert war, bedarf keines Beweifes.

Aber eine einfache Biographie konnte nicht genügen. Die Frage

nach dem Werden des Mannes, nach feiner Wirkfamkeit mußte

notwendig auf die Gemeinfchaft, der er angehörte, den Augnftiner

orden, überhaupt führen, Und wunderbar genug ieit dreihnndert

Jahren hat man eine Lutherbiographie über die andere gefihrieben;

aber noch kein 'Forieher hat es der Mühe für wert gehalten,

den Boden, auf dem Luther erwachfen ift- einer näheren Betraeh

tnng zu unterziehenf und noch Herzogs Realenchklopädie konnte



unbeanftandet in der neuen Auflage die Behauptung wiederholenk

daß die Auguftinercreniiteu erft nach dem Tridentinum ,zum

Bettelorden erhoben worden wären. Man kann es allgemein

(eien, daß der Auguftinismus ftets im Auguftinerorden heimifch

geweien if1. Aber woher weiß man das? Irre ich nicht, doch

allein daher* daß es Flacius gefallen hat7 in Andreas Protes

einen „Zeugen der Wahrheit" zu finden, und daß Staupiß in

feinen Schriften aus den Jahren 1515-1518 mehr oder weniger

auguftiuiiihe Gedanken vorgetragen hat. Es ift klar, daß man

ein ficheres Urteil über die Wahrheit jenes Arioms nur aus den

vom Ende des fünfzehnten Jahrhunderts datirenden Schriften der

Auguftinereremiten ielbft gewinnen kann. Sie find bisher ebenfo

unbeaaitet geblieben wie die theologifche Literatur am Ausgang

des Mittelalters überhaupt. So weit fie niir zugänglich waren,

habe ich fie benutzt7 und die überrafchenden Reiultate meiner Unter:

iuchungen dürften ergeben, daß W. Maurenbreiher alles Recht

hatte zu lagen: „Es tft ganz unerläßliih, daß der Zuftand der

Theologie etwa uni 1490-1510 genau unter-flieht werde“ 1).

Meine Arbeit diirfte einen, wenn auch kleinen- aber doch nicht

unweientlichen Beitrag zur Löiung dieier Aufgabe bringen, womit

ich natürlich nicht die Vorftellung erwecken will, als wäre die

Theologie der von mir beiproihenen Auguftiner die allieitig norma

tive geweien, - aber ichon daß fie es für den Orden war„ wie

daraus hervorgeht- daß ielbft Staupiß noch 1515 und Güttel

Gedanken des Johann von Waltz reproduciren- ift immerhin iehr

beachten-swert. Man hat Unrecht getan7 die Theologie dieies

Mannes durch die Luther's Theien erft in das richtige Licht geießt

werden- io ganz außer Acht zu laiien. Eine ipecielle Unter

1) Studien und Skizzen zur Gefihichte der Reformationszeit (Leipzig.

1874), S. 2-21, Dasielbe gilt übrigens von dem kirchlichen Leben. Aueh

hierfür find die Schriften der Reformatoren kaum als ieenndäre Quellen zie

benutzen. _ .
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iuehung dariiber, ob und wieweit Luthe-r's Sätze direct fich gegen

Waltz wendent mußte ich mir leider vcriagem um nicht den Rah

men meiner Aufgabe allzuiehr zu überichreiten, hoffe aber gelegent

lich darauf* zuriickznkommen.

Worin eigentlich Staupitz' Wirkiamkeit beftanden, dariiber

enthalten die einichlägigen Arbeiten die wideriprechendften Angaben

die Aemter Vrobincial und Vicar wurden nie auseinandergehaltent

weil man nicht wußte, was es fiir eine Bewandtniß mit dcr

deutfchen Congregation hatte. Einige Anhaltepnnkte gab der treff

lich unterrichtete Chronift der iwwäbiichnheinifänn Provinz, Höhn

der viele jetzt längft verlorene Archibalicn benutzen konnte. Aber feine

Angaben reichten nicht aus» um nur eine annähernde Vorftellung

von dem Ordenswefcn, der Congrcgation* der Stellung des Vroles

und Staupiß zu derielben zu erhalten. Sie konnte nur auf

Grund eingehender archibaliieher Forfchungen gewonnen werden.

Eine Hauptiwwierigkeit fiir dieielben lag darin, daß wir noch

immer kein deutiches Klofterleriton befitzen, und die Chroniften

fehr häufig Eremiten und Auguftinerehorherren verweihfelt haben.

Ich habe auf die Zufammenftellung des im Anhang mitgeteilten

Verzeiehnifies der deutfehen Auguftiner-Maunsklöfter die größte Sorg:

falt verwandt' kann aber doch nicht für feine Vollftändigkeit einftehen.

Bald erkannte ich, daß ich nur zum Ziele kommen konntet wenn ichx

ioweit es eben möglich, alle Urkunden zum wenigftender nachweislith

zur deutichen Congregatiou gehörigen Klöfter durchforichte. Was

dies jagen will- weiß nur der- der einmal eine jolehe Arbeit ge:

wacht hat, Tage lang kann man wehen, ohne auch nur eine brauch:

bare Notiz, vielleicht hie und da einen Vriorcnnamen zu finden 1).

Doä) ift die Mühe nicht vergeblich gewefen, ich habe mehr ge:

fundeut als ich irgend hoffte, wie allein die Mitteilungen im An:

l) Ich habe fie alle gefammelt und gedenke fie mit kurzen Naehriihten über

Entfiehung, Auflöfung 7c. und der jedes einzelne Klofter betreffenden Literatur

als Beitrag zu einem deutfehen Klofterlerikon gelegentlieh zu veröffentlichen.
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hang bezeugen. Nicht weniger als 28 deutfche Archive haben

dazu beigetragen, die wichtigften habe ich felbft befuchen können,

Wie bie( ich dabei der liebenswiirdigften Unterftiißung der biel

geplagten Archivbeamten verdanke, ift leicht zu ermefien; wohin ich

mich auch wandte, hat man keine Mühe gefcheut, mein Werk zu

fördern 1). Die Kenntniß der fo vielfach angezogenen Quelle des

(l0mpenilium regietri etc. verdanke ich der Mitteilung des würdigen

Auguftinerpaters Chryfoftomus Hepp in Würzburg.

Einen befonderen Wert werden gewiß alle Lefer meines Buches

in den neuen Nachrichten iiber den Salzburger Aufenthalt des Stau

piß finden. Ich vermochte der allgemeinen Annahme daß alles auf

Staupig Bezügliche in Salzburg vernichtet iei- feinen Glauben zu

ichenken, und einer dahingehenden, vertrauensvollen Anfrage bei

dem gelehrten Benedictinerpater Wilibald Hauthaler, wurde

mit Vertrauen begegnet. Der Abt des Salzburger Stifts hat fein

1) Es fei mir geflattet- Einzelnen auch bier öffentlich meinen befonderen

Dank auszufprecben, vor allen den Beamten des hiefigen Archivs- dr. Kön

necte- ])r, Reimer und befonders ])r. Berker- durch defien glitige Vermittlung

ia; die Kölner Acten benußen konnte, die mir fonft verfehloffen waren;

Dr. Burkhardt in Weimarf Dr. Harleß in Düffeldorf, Dr. Veltmann in

Osnabrliä, ])1*. Keller in Miinfter- ))r. Heinrich in NürnbergF 1)!, V. Witt

mann in Bamberg, 1)!: Frh. von Schenk zu Schweinsberg in Darmftadt,

Dr. Vregizer in Stuttgart- br. Ermifeb in Dresden, br. von Bülow in

Stettin, Dr. von Müloerftedt in Magdeburgf 1)!, Weißenborn in Erfurt,

Dr. von Elcefter in Coblenz- dem Bürgermeifier Röck in Memmingen, defien fo

wohlgeordnetes Arlhiv durchforfchen zu können mir ganz befonbers wertvoll

war; 1)1-. von Schmidt-Pbifeldeä in Wolfenbüttel; Pfarrer ])r. Rocholl

in Colmari dem ich einen Staupißbrief verdanke; ])1*. Philippi in Königs

berg, ])r, Vfotenhauer in Breslau u. A. Ebenfo drängt es mil-h- den Vorftänden

der hiefigen Bibliothek, fowie den Beamten der Bibliotheken zu München

Würzburg Darmftadt- Dresden- Erfurt, (Erlangen7 Hamburg Gotha, Heidel

berg und des germanifcheu Mufeums in Nürnberg für ihre freundliehe Unter

fiüßung meinen Dank auszufprecben. Aueh den Herren Prediger Knaake zu

Potsdam, Vaftor KrafftZ in Elberfeld, der zuerft auf die Notwendigkeit einer

Gefcbiehte des Auguftinerordens hingewiefen hatt und befonders 1). Seibe

mann in Dresden, bei dem man nie vergebens anfrägt- bin ich für manGe

freundliche Mitteilung zu reichem Dank verpflichtet.
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Bedenken getragem mir durch Vermittlung der öfterreichifchen Re:

gierung den wertvollen Coder der Predigten des Staupilz zu:

gehen zu lafjen- und 1). Hauthaler hat mir eigenhändig die noch

vorhandenen Briefe collationirt und auch fonft jegliche Auskunft

aus dem Archiv erteilt. eine Liebenswiirdigfeit dem Anders:

gläubigen gegeniiber, die nicht genug gerühmt werden kann.

Die Correfpondenz des Vroles diirfte nebenbei wie fiir den

Spraihforfcher, fo auch fiir den politijchen Hiftoriker von Interejfe

fein, ift fie doch ein neuer Beweis dafiirt wie ichnell und intenjiv

fich das Bewußijein der Territorialgewalt zumal bei den fach:

fifchen Fiirften und zwar unter Vorfchubleiftung von Seiten der

Curie entwickelt hat.

Daß bei einer erften wifjenfchaftlichen Darflellung eines Gegen:

ftandes, wie es der vorliegende ift. noch viele Lücken bleiben l)

wird jedermann erwarten. Ich habe in den meiften Fällen darauf

hingewiefen und es vermieden. fehlende Nachrichten durch kühne

Combinationen zu erfelzen. Andrerjeits hielt ich es mit Riickfiiht

darauf, daß nicht fo bald wieder jemand Zeit, Luft und Gelegen

heit haben diirfte. das weitfchiihtige. in jo vielen Archiven zer

ftreute Material von neuem zu durchforjchenj für angezeigt. mög

lichft viel die Quellen felbft reden zu lajfen. - fei es auch auf

Koften der Darftellung, und man wird es dem Lutherforjcher nicht

verargen- wenn ich. darin dem Altmeifter Seidemann folgend.

auch den kleinften Umftand, der das Leben und Wirken des Re:

formatvrs zu illuftriren im Stande fein könnte, der Aufzeichnung

für wert hielt - mag man es immerhin Kärrnerarbeit nennen,

wenn fie nur für die Meifter Baufteine liefert. -

Schließlich noch eine Anfrage bzw. Bitte. Je eingehender ich

mich mit Reformationsgejäjimte befchc'iftige. defto mehr empfinde ich,

1) Leider habe ich. um hier nur auf einen Punkt aufmerkjam zu machen

troß der angeftrengteften Forfchung iiber den Anlaß zu Luthec's zeitweiliger

Riläverfeßung nach Erfurt nichts auffinden können,
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wie wol alle Fachgcnoffem den Mangel einer Sammlung des

Briefweihfels (nicht blos der Briefe) Spalatins- iiber deffen

Wert für die Gefehiehte der Reformation und des Humanismus

in Deutfehland fein Wort zu verlieren fein wird. Eine folche

Sammlung erfcheint um fo wtinfchenswcrter, als z. B. eine Ver:

gleichung der Bretfchnciderfihen Editionen mit den Originalen,

zu der ich mehrfach Gelegenheit hattef erhebliche Ungenauigkeiten

und Mißoerftändniffe erkennen läßt, Finde ieh die nötige ftaat

liche Unterftiitzungy deren ich mich auch zu diefer Arbeit erfreuen

diirftef fo hätte ich wol Neigung f felbft an das Jahre in An

fpruih nehmende, weit ausfehende Unternehmen zu gehen. Ich

fpreche dies hier aus, um einerfeits zu erfahren, ob fihon ein

Anderer den Gedanken dazu gefaßt hat, in welchem Falle ich gern

zurückftehen wiirde, andrerfeits, um fchon jetzt an alle Yachgenoffen

und Freunde der Reformationsgeiehimte die Bitte um ihre des:

fallfige Beihiilfe und ihren freundlichen Rat zu richtem ohne die

ein folehes umfaffendes Werk, wie es doeh werden müßte, um mig

bar zu fein- eine Unmöglichkeit ift.

Marburgf im cFebruar 1879.

Th. Kolde.
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1D. Yellagen.

l. Germania snguetinianiu 413.

ll. Die *ltrovinciale der fächfifch-»thiiringifaien Provinz 414.

lil. Die Vrioren und Beamten des Anguftinerkloftets zu Erfurt 415.

17. Der Briefwechfel des Andreas Vroles 417.

lt. Die Briefe des Johann von Stanpih und einige andere Alten

cncäe 435.

Zuföße und Verbcfferungen.

*.

43. Anni. 3 hinzuzufügen. V l. Beher

Heinrich von Frincarr in itteil. des

Ver. f. d. Gefch. von Erfurt 1867.

49. Das Generalftudiunc der kölnifäpen

Provinz war in Löwen, nth in Köln.

71F Ancn. L lies 1498 ftatt 1492,

73- Z. 5 v. u. lies: das allgemeine reli

giöfe Intereffe.

125f Z. 8 v. u. das Komma hinter Mo

degle zu frreithen.

128, Z. 4 v. o. dy ftatt dv zu lefen.

137. Z. 13 o. o. lies: die :ln-liber.

1-10F Z. 1 v. o. hinter Franken find die

Worte „zu reformiren " einzufehalten.

144/ lehte Z. des Textes das „zu " hinter

Sachlage zu tilgen.

163, Z. 4 v. o. mitteilt ft. erzählt zu

lefen.

249f Z. 6 v. o. lies ward ft. wird.

278 hinzuzufügen: „Woo-.ohne quitlmn

odtuljt electorjk'rielekjco Mia Wal-ia

et in flno papa aääicjerat (1an data

an eine psooato origiojß. Westm

atlitibuje jo oonajljuot Ztnupitiu'cn

inter-koennt! num prodaket. Zweit).

Ztnupitjuo es ifl betrlegereh. lc'nit

doc-tun. 'et-born 0x coelo qumlann

(ji-earn: nina ex ocljo denn er war den

Uarfußernfehr felndt." So in kar

rngo later-kunt ml ninieaa et 00110

qnivkcnn in mont-1a 1B. k". bon-111i

l'lni-tiui [..une-ri etc. (lotl. Cart.

60th. U0. 402, "01. 143a, (W1

tcilccng von 1). Seidemann.)

S.307- Z. 10 v. o. lies; als ein ethifwes.

„ 316f Z, hit'. u. das Apoftroph in Luther'n

zu en.

„ 320- Z. 3 v. o. lies: als der Vicar,

„ 3207 legte Z. lies: kamen.

„ 332. Z. 2 o. u. [lea: hin wolltefl.

„ 333. Z. 1 v. o. lies: hin willft.

U 36]- Z. 12 v. o. lies: 20. Sept.

„ 366- Z. 13 d, u. lies: tant ft. am.

„ 377. Z. 13 lies hinter "nicht": fie aus -

zu ii b e n.

„ 381, Z. 5 v. o. lies: ihn ft. ihtn.

„ 413- Z. 7 o. o. das .Komma hinter Ent

wicklung zu tilgen.

Ueberall ift „Kavpens Kleine Naehlefe" fiir

„Kappe-ns 2c.“ zu lefen,
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Der Auguftinewrden

bis zum *Conflanzer Comic.

Ko lde j Stanpiß. , 1





Erftes Capitel.

Die Eniftehuug des Ordens und feine Tonüitniionen.

Die Lateranfhnode vom Jahre 1215 beftimmte in ihrem 13,

Kanon: „ Damit nicht allzu große Berfchiedenheit der Orden Ver

wirrung in der Kirche veranlaffe, verordnen wir„ daß künftig Nie

mand mehr einen neuen Orden erfinnen darf. Wer Mönch wer

den oder ein neues Klofter gründen willf foll in einen bereits

approbirten Orden treten oder eine fchon genehmigte Regel an

nehmen." Und allerdingsf es fchien hohe Zeit7 der übermäßigen

Vermehrung der Orden und Congregationen entgegenzutreten

waren doeh im leßten Jahrhundert eine folche Menge von Or

densverbindungenh die fich zum Teil bekämpften7 fich jedenfalls

aber' zu überbieten fuchten. emporgewucherth daß man mit Recht

eine Gefahr für die religiöfe Anfchauung des gemeinen Mannes

darin fehen mußte7 ganz abgefehen davon, daß die Ueberhand

nahme der Individualifirungen des religiöfen Lebens nicht im

Einklang ftand mit den Uniformitätsbeftrebungen der römifchen

Kirche. Schon Anfelm von Havelberg 1) klagt darüber: „Weß

halb gefchehen fo viele Neuerungen in der Kirche? Weßhalb er

heben fich fo viele Orden in ihr? Wer vermag fo viele Orden

von Clerikern zu zählen? Wer ftaunt nicht über fo viele Arten

von Mönchen? - Da fieht man in der Kirehe Gottes Leute fich

erheben- welche nach ihrem Belieben mit ungewöhnlichem Gewande

fich kleiden7 fich eine neue Lebensordnung erwählen undf fei es

unter dem Titel mönchifchen Dienftesh fei es unter dem Gelübde

1) Meeder!, ijaiieg. l, 163. Ueber Anfelm fiehe Spiecker. Zeit

fchrift für hiftorifche Theologie 1840, 2. Heft.

. 1**
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kanonifcher Difciplinf was fie wollenf annehmen, eine neue Weife

zu fingen fich erfinden. eine neue Art der Enthaltfamkeit und

Speifeordnungen feftftellenh und dabei weder die Mönchef welche

unter der Regel des h. Benedikt dienenf noch die Kanonikerf die

ihr Leben nach der Regel des h. Auguftin fiihren, nachahmen:

fondern alle diefe genannten Neuerungen machen fie nach ihrem

Belieben; fie find fich felbft Gefeßf fie find fich felbft Autorität,

und wen fie irgend könnenf ziehen fie unter der Vorfpiegelung

eines neuen Ordens in ihre Gemeinfchaft."

Innocenz lll. freilich fah anfangs in diefer Mannigfaltigkeit

keinen Nachteilf fondern vielmehr eine Zierde der Kirche, „Nicht

allein der Vielfachheit der Tugenden und Werke wegen"F fchreibt

erf „fondern auch wegen der Verfchiedenheit der Aemter und Or

den wird von der Kirche gejagt, fie gleiche einem wohlgereihten

Kr'iegsheerF in welchem ja verfchiedene Waffengattungen gefchaart

ftreiten. Eine folche Verfchiedenheit erzeugt keine Spaltung in

den Gefinnungenf vielmehr Uebereinftimmung der Gemüter; ge

währt nicht den Anblick des Entftelltenf fondern des Zierlichen." 1)

Aber auch er wurde bedenklich. vielleicht im Hinblicl auf

jene wunderbaren Geftalten, die ihm in dem Heiligen von Affifi

und feinen Genoffen entgegentraten und fo anhaltend die Be

ftätigung einer Regel begehrten7 die7 wenn fie nicht gar an manche

Sätze von Kehern erinnerte. die man foeben mit Feuer und

Schwert auszurotten verfuchte, fo doch bisher in diefer Form nie

gehörte Gedanken von der Nachfolge des armen Lebens Chrifti

ausfpraclz die das religiöfe Bewußtfein des Volks leicht verwirren

konnten; und um dief er Verwirrung rechtzeitig vorzubeugen, mag

es gewefen fein, daß der Vapft jenen oben erwähnten Kanon er_

ließ. Aber wenn Innoeenz wirklich geglaubt hatte z durch diefe

Maßregel eine weitere Vervielfältigung der Orden zu verhtiten,

fo hatte er fich getäufcht, hatte er kein Verftänduiß fiir die eigen

ti'imliche Richtung der Askefef die fein Zeitalter aharakterifirt.

Jene wunderbaren Heiligenf die 'entweder als wirkliche Eremiten in

ftaunenswerter Bedürfnißlofigkeit in einfamen Gegenden lebtenf

1) biz). 111, 38; vgl. Hutter, Innoeenz 11i. (Hamburg 1842), Bd. lil.

S. 89 j.
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oder in fonderbarem Aufzuge das Volk auf den Gaffen durch

Bußpredigten erfchütterten. oder durch ihre Weltentfagung; felbft

gewählte Armut; ihre Cafteiungen; durch ihre Beweife der demii

tigften Aufopferung alle Welt'in Staunen und Rührung der

fehten; waren eben nicht in den bisherigen Orden unterzubringen.

Und die Curie fah auch fehr bald ein; daß man fie gewähren

laffen mußte; wenn man anders fich nicht in ihnen die gefährlich

ften Feinde heranziehen wollte.

Schon 1216 erfolgte die Beftätigung des Bredigerordens; die

noch als keine directe Aufhebung jenes Kanons angefehen zu wer

den brauchte; da Dominikus die Augnftinerregel 1) annahm; alfo eine

fchon approbirte; auf welche ihn Innocenz felbft hingewiefen hatte.

Erft mit der endlichen Beftätigung des Franziskanerordens (1223)

mußte die Beftimmung des Lateranconcils fiir tatfächlich auf

gehoben gelten.

Ohne Zweifel hatte die Curie dadurch den nicht zu unter

fehäßenden Vorteil gewonnen; daß ein großer Teil jener „wilden"

Mönche; welche durch ihre Exeentricitäten; befonders rückfichtlich

der geforderten Armut; die in fo offnem Widerfpruch zu dem

1) Unter dem Namen 'regular Sri, Auguetinj find uns drei refp. vier

Schriftftjlcke überliefert. Das erftebeill018ten, 003. reg-ul. l, 347 eqq., dem

211. Briefe Auguftins (0pp. ll, 595 899.) entnommen; ift für Frauen be

fiimmt und wahrfeheinlich der Gruc'idftock der iibrigen drei gewefen (fo fchon

8611 *ai-lulu , be Zeripb. 8001. [001. 1684], x). 96: 6x triduu reguiia 8013. tertier

681; certei. Zaneti .Miguel-uni 88c] 1'0euiini8 (Later; non 'ji-in: liabetur enirn

in eyjatola 109 (211), requuete (inne 11011 niäentur Augustini). Die als

dritte angeführte längere (bei l-i018t6n ll, 123) ifi immer dann gemeint;

wenn von der regular 8e. .huguetini fehlechthin gefprochen wird. Wann fie

entftanden ift. läßt fich nicht mehr nachweifen. Nach Rettberg (Schmidts

Kirchengefchichte 7]), 487) wäre fie erft naeh Peter Damiani li* 1072) entftanden.

Nachdem diefer fchon vielfach von der Regel Auguftins gefprochen, habe man fie

endlich aus den [unechten] Sermonen des Augufiin zufammengefeßt, um fiir die

gänzliche Armut der Kanoniker ein ausdriiäliches Dokument zu haben. An

ihrer Echtheit hat fchon Gerhoh von Reichersberg *(j- 1169) gezweifelt, wurde

aber bon Rom belehrt fpa'ter ihr eifrigfter Verteidiger (7ij Eerbabi [tei

ciierebergj, 0N). eci. (Xi-etear lil: 5). Der Name Auguftins wird zuerfi

in Verbindung gebraeht mit der gefchärften Regel für die Kanouiker bei der

Errichtung dreier Stifter durch den Bifchof Altmann von Baffau, vgl.

Schröcth; Kirchengefehiazte UML!, 224. ,
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Leben der kirchlichen Würdentra'ger ftandf dem Anfehen der Kirche

fo leieht fchaden konntenf unter ftrenge Obhut kamen und eine

Gemeinfchafc bildeten, welche die Kirche nunmehr als ihre eigene

Schöpfung bezeichnen konnte. Aber damit war die regellofe fub

jeetive Willkür des Mönchtumsf wie fie eben im Zeitalter lagf

noch nicht aufgehoben,

Es gab allenthalben zumeift in Italien kleinere Vereinigungen

und Genoffenfchaftenf die keinem der bisherigen Orden angehören

wollten. Sie waren zum größten Teil wol dadureh entftandetn

daß der Ruhm der Heiligkeit des einen oder andern Erenciten

Genoffen herbeizogF die fich entweder zu gemeinfancein Leben aus

drücklich verpflichteten oder nur durch das Anfehen ihres Meifters

zufammengehalten wurden.

Solcher Congregationen zählte man zu Anfang des dreizehnten

Jahrhunderts eine große Menge 1). Alle wollten Eremiten fein

und von dem h. Auguftin abftammen; einige befolgten wol auch

die nach ihm benannte Regel7 aber ohne daß irgend welcher Zu

fammenhang zwifchen ihnen beftanden hätte. „Die Einen trugen

einen weißen Habitf Andere einen fehwarzenf wieder Andere einen

afehen-farbenen*7 diefe nannten fich fchleehtweg vom Orden des h.

Auguftin- Andere Wilhelmiten vom Orden des h. Auguftin und

noch Andere bezeiehneten fich noch mit anderen Namen." 2) Klöfter

1) Iof. Yamphilus (Eltronon arcijniu Watt. Üreiniturum uaneti

auguatini [klein. 1584], 4“). der wie alle _Sehriftfteller feines Ordens Auguftiu

fiir den wirklichen Stifter hält und der Anficht ift, daß derfelbe durch Mönche,

welche nach der Verwüfiung Afrika's durch die Vandalen geflohen feien- nach

Europa verpflanzt worden feif führt deren elf an; vgl. p. 30.

2) Mia, Ernaenjua, Wonnnbjean Inth-ininnnm (Wanncbi 1623),

p. 111. Derfelbe giebt fich wie Pamphilus die größte Mühe, die Continui

tät des Ordens feit Auguftin zu erweifen- oder doch wenigftens dargutun7

daß der Orden als foleher fchon vor dem Lateranconcil (alfo vor Franzis

kaner- und Dominikanerorden) exiftirt habe. und daß fpäter nur andere

Congregationen mit ihm bereinigt wurden. Daß es fchon damals Mönche.

auch einzelne Niederlaffungen, die der Regel Auguftins folgten. gegeben hat,

wird niemand beftreiten können, wol aberh daß es einen vollfländig abgefchloffe

nen Orden eunetj nuguetjni gegeben (fiehe oben). Eine wirkliche Organi

fation feheint nur die Congregatiou der Johann-Bennett gehabt zu haben,

von der gerade Crufenius behauptet, daß fie erft fpäter gleich nach dem La

*c



die den großen Kirchenvater als ihren Schußpatron angabenf gab

es überall auch jenfeits der Alpen und in England; aber faft

ein jedes. bildete fo zu fagen einen Orden fiir fichf ja in verfchie

denen Gebieten Toskana's fand fich eine beträchtliche Zahl von

trürklichen Cremitenf die weder eine Regel noch einen Obern hat

ten. Dagegen gab es zwei Congregationen in Italien„ deren

Verfaffung fchon etwas entwickelter warf die der JohanneBoniten

und der Briefiner oder Brictinianer. Erftere hatten ihren Namen von

einem gewiffen Johannes Bonusf der nach feiner plötzlichen Befeh

rung um das Jahr 1209 der Welt entfagtef in einem kleinen Haufe

in der Nähe von Cäfena ein Leben der Cafteiung fiihrte und

bald durch den Ruf feiner Heiligkeit eine Menge Jünger herbei

locktef mit denen er eine Genoffenfchaft bildetej der der* h. Stuhl

auf ihr Anfuchen die Regel Auguftins gab 1). Sie fcheint fehr

fchnell gewachfen zu fein„ und nach dem Tode des Johannes Bonus

finden wir fchon einen Generalpriorf über deffen Wahl und Com

petenz in Folge eines Schismasi) Innocenz lil. unter dem

27. Januar 1252 Beftimmungen erließ.

Weit ftrenger als die Iohann-Boniten waren die fogenannten

Brunner, In der Wüfte von Brittini in der Nähe von Fano

hatten fich anfänglich ein paar Cremiten zufammengefundenf um

fern von aller Gefellfchaft ein heiliges Leben zu fiihren. Das

Gerücht von ihrer Strengef die fich doch auf keine beftimmte Re

gel gri'mdetef fondern nur auf eine ftille Vereinbarungf fiihrte

ihnen bald Genoffen zu und veranlaßte fie fchon nach vier Zah

ren dazuf -den Vapft um die Beftiitigung ihrer Conftitutionen

anzugehen.“ Gregor [LL. beftätigte die Congregation und nahm

in die Urkunde die befonderen Eigentümlichkeiten der Brictinianer

teranconcil die Regel des h. Auguftin angenommen habe. Wo der Urftamm

der fpäter vereinigten Auguftiner zu fuchen ift, wird fich kaum noch ermitteln

laffen. Nur foviel fieht feft, daß die Iohann-Bonitenf die zweifellos größte

Congregationj das Hauptcontingent fiellte.

1) Welcher Papft- ob Honorius oder Gregorius es gewefen ift, läßt fich

aus der Stelle in der päpftlichen Bulle (0 rueenjue, j). 117) nicht erfehen.

2) Es handelte fich um die Frage, ob das Generalpriorat, wie einige

wollten, mit dem Priorat von Cäfena- der Geburtsftätte des Ordens, ver

bunden fein oder aus freier Wahl hervorgehen folle. Fiir letztere entfchied

fich der Papft. (Grueeniue, x). 1173gq.)
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auff die hauptfächlich in ftrengem Faften beftanden zu haben fchei

nenf dem Fleifchgenuß entfagten fie gänzlich. Bon dem Fefte der

Kreuzerhöhung (14. September) bis Oftern fafteten fie, und auch

fonft am Mittwoch- Freitag und Sonnabend und anderen kirch

lichen Fafttagen. Käfe und Eier aßen fie nur dreimal in der

Woche, und auch dies nicht während der Adventszeit und der

fiebzigtägigen Faften7 während welcher Zeit auch den auf der Reife

befindlichen dergleichen Speifen nicht geftattet wurden, Sie foll

ten außerhalb jener Wüfte keine Befißung erwerben, Ihre Klei

dungf über deren Farbe nichts beftimmt war, follte aus wollenen

Gewändern beftehenf die von einem breiten Gürtel zufammen

gehalten wurden, In Betreff der Fußbekleidung, ob Schuhf ob

Stiefelf follte der Obere befinden 1).

Man fiehtf troßdemf daß fich hier fchon das Beftreben zeigt

der doch zu allgemein gehaltenen Regel AuguftinsL) individuelle

Conftitutionen an die Seite zu ftellen7 ift der Willkür noch fehr

viel Raum gegeben und zwar befonders in einem Bunkteh derf

wie äußerlich er auch war, im Ordenswefen ftets eine große

Rolle gefpielt hatf in Bezug auf die Kleidung. Auch diesmal

fcheint er den erften Anftoß für den päpftlichen Stuhl gegeben zu

habenf den verfchiedenen Congregationen eine eingehendere Beach

tung zu fchenken und da feftere Normen eintreten zu laffen, wo

die Wiükiir dem kirchlichen Intereffe nur fchaden konnte. Die

Minoriten beklagten fich nämlich darüber7 daß die Iohann-Boniten

bald den Mantel umgiirtet, mit einem Stabe in der Handf bald

ohne denfelben einhergingen und Almofen fammeltenf und fo

nicht felten für Brüder des h. Franciskus gehalten wiirden und

Gaben in Empfang nahmenf die das Volk jenen beftimmte 3).

1) St'. Erneenjua 1. e., der feine Angaben aus einer von Gregor lx.

angeblich im März 1234 von Verufia aus erlaffenen Bulle entnommen haben

will, (Potthaft feheint fie nicht zu kennen.)

2) Ueber diefelbe weiter unten.

3) Charakteriftifih find hier die Ausdrücke der päpftliehen Bulle: daanm

upyaruid in par-films Lomburäiae Leijgw eujaa pr0k6880r68 Monti Dre-rui

tzae Arni;er Four]an 80rij 0mm. Z. Zur-7118iin nun(- 8ueoiuebj tunjeae,

earn aarrjgiib, bereuwa geabantea in manjbue, nun() rer() (ijnijaaiä bncnijs

inaeciebant yeauniam yr0 eleemaayniß aiijegue eubaiäiiea (ieyoaaentea et aäeo

- rarjantea Grain. 811i aubavantzjam, ut; (Iiieetzja filjia kh', Ui



9

Daher feßte Papft Gregor feft, daß die Auguftiner fortan ein

fchwarzes oder weißes Gewand mit langen Aermeln nach Art der

Kutten tragen und mit breitemh allen fichtbaren Gürtel umgürtet

fein, ftets einen fünf Palmen langen Stab fiihren und bei der

Bitte um Almofen den Namen ihres Ordens angeben follten.

- Dabei follten die Kleider die Schuhe nicht bedeekenf damit fie

auch darin von den Franciskanern unterfchieden wären.

Die Streitigkeiten hörten aber durch diefe Beftimmung nicht

auf, denn es war trotz der Androhung der Excommunieation nicht

fo leichth die Mönche unter einen Hut zu bringen 1). Um fo

wichtiger war esh daß die zahlreichen in Toskana regellos und

zerftreut lebenden Eremiten, das Mißliche ihrer Lage einfehendF

den Papft felbft baten„ ihnen eine Regel zu geben.

Innocenz unterwarf fie der Regel Auguftinsh die fie als Gremi

ten vielleicht gewünfeht hatten7 und gab ihnen den Cardinal St.

Angeli zum Protector 2). Von da läßt er fie nicht mehr aus

uerjimo nujf'orrnen in cier03ati0nern multjpiieem jpeorum 0rcijn. erecierentur

jincien] Zentientibue propber 110-: minorern npuri ticieieo in 81.118 opportunita

tidun aburjtutem. - Bulle vom 24. März 1241 (nicht 1237, wie Crufenius

fälfchlich angiebt). (Jene-Zoints, f). 1138g.

1) Helvot (Ausführliche Gefchiehte aller geiftlichen und weltlichen Klo

fter- und Ritterorden [Leipzig 1754]- Bd. 111, S. 13) giebt an, daß die

Brictinianer es gewefen feien, welehe dagegen protefiirt und vom Papft am

8. Angriff desfelbeu Jahres die Erlaubniß erhalten, ihre graue Kleidung

ohne Gürtel zu tragen, da fie fich ja zur Genüge von den Franziskanern

dadureh unterfchiedenh daß diefe fich mit einem Stricke giirteten.

2) Dureh die Bulle lneurnbjt dlobjo vom 16. Dezember 1243 (Vatt

bnnt 11199). Crufenius fchließt daraus, daß Innocenz fagt: mann-1111118

quutenuo in 111111111 708 regulure propoeiturn c0nk0rrnnnteo Leg-1113111 1J.

ungut-mini et 0rciinem ueeumntjo, daß es*fchon einen wirklichen, nämlich

. den alten von Auguftin herftammenden Orden gegeben habe, welchem jetzt

die toskanifchen Eremiten unterworfen worden feien; aber daß hier 0rä0

nichts anderes als Ordnung bedeutet, geht fchon aus der Fortfetzung her

vor: 8.0 ßeeunäurn enn) pr0fiteulnjl1j (Le cetero 708 riofur08. (Vielleicht

find gewiffe eanetitutjaneo, welehe die übrigen unter der Regel Auguftins

lebenden Congregationen angenommen hatten, damit gemeint.) Auch kennt

die Unionsbulle [need 900168188 ondboijone vom 9, April nur einzelne Con

gregationen arciinie nanatj nuguotinj. Richard de Annibalis war nach

Ciaconius (Ontario. Üontik. ll, 88) 1237 dureh Gregor 1X, zum Car

dinaldiakon ernannt worden- er ftarb während des Concils zu Lyon 1274.
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den Augen, ja widmet ihnen feine ganz befondere Aufmerkfamkeit.

und alle auf die Eremiten von der Regel Auguftins bezüglichen

Anordnungen laffen von Anfang an die Tendenz erkennenj den

Auguftinern eine möglichft feldftändige und einheitliche Geftaltung

zu geben. Einige Convente der Ereiniten hatten (vielleicht deß

halbj weil fie wegen der Sedisvakanz zu lange auf die Gewährung

ihrer Bitte hatten warten milffen)j die Regel Venedicts ange

nommenj wie die kritiken 8. Uni-ine (ie bluteeta in der Diöcefe

Vifaz fie werden fchon unter ,dem 26. März 1244 davon entbun

den 1). Zwei Tage fpäter wird dies auf fämmtliche Eremiten

in Toskana ausgedehnt, da ihnen die Regel Anguftins gegeben

fei 7). Am 31. desfelben Monats erhalten fie das Recht Meffe

zu lefenj am 26. April nimmt fie der Vapft in feinen Schuß

und beftätigt alle ihre Befißungen und Güter; Rechte und Privi

legien und gewährt allen Chriftgläubigenj welche mit bußfertigem

Sinn an gewiffen Feften die Kirchen des Ordens befuchen wiirden.

einen Ablaß von taufend Jahren und ebenfoviel Quadragenen 3).

Man fjehtf Innocenz gab reichlich und fuchte in jeder Weife feiner

neuen Schöpfung aufzuhelfen. In einem Erlaß an die Erzbifchöfej

Bifchöfe und Vrälaten .fchüßt er auch die Ereiniten vor etwaigen

Unbillen, durch kirchliche Cenfuren folle man die Uebeltäter zur

Genugtuung zwingen 4).

Die neue Congregation conftituirte fich; in einer Bulle vom

20. Juli 1248 wird zum erften Male ein lit-joe genernlje er

wähnt 5)- und weitere päpftliche Gunftbezeugungen taten' das Ihrige

dazuj die Cremiten von der Regel des h. Auguftin in Aufnahme

zu bringen.

Ohne Zweifel hatte fchon Innoeenz 17. die Abfith zum Heil

der Kirche fämmtliche Congregationen zu vereinigen 6). Er ftarb

1) Running, 1111113168 injnoruru 11, 480.

2) lbiä.

3) klmjwlj, Julian, x). 1658q.

4) lbjci., j). 169.

5) ldjä., x). 172.

6) k'ampbjiuß, Elironjen. 01*(1jnje krntrum büemit. (L011). 1581)>

p. 27: lnnooentiue kann quartuo, '11- utjgue magnae Jelentjae et inäuetrjne,

qui oecijt anno 901111111 MOEEXHLU a0noiäeruua 01-ciine8 X'raeäieatarutn
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darüber; aber fein Nachfolger Alexander 17. nahm den Plan mit

großem Eifer auf 1): der Protector der tufcifchen Eremiten; Car

dinal Richard; erhielt den Auftrag; fich mit den Oberen der ein

zelnen Congregationen ins Einvernehmen zu fehen und *eine Ver

einigung anzubahnen. Der Papft felbft ficherte indeß den Orden

vor den Eingriffen der ihm nicht wohlgefinnten Ordinarien; gab

ihm ein weitgehendes Abfolutionsrecht hinfichtlich Excommunicirter

oder Sufpendirter; die fich dem Orden anfchließen wollten; ver

pflichtete die Bifchöfe in ihren Diöeefen; die von dem General

prior gegen Angehörige des Ordens ausgefprochene Excommuni

cation zu verkünden; billigte die Wahl des Priors auf drei Jahre

und dergleichen mehr. Nicht weniger als elf päpftliche Erlaffe

aus den Monaten Juni 'und Juli 1255 bezeichnen das rege In

tereffe; welches der Papft an dem Orden nahm 2).

Der Cardinal Richard gab fich die größte Mühe; die Ver

einigung zu Stande zu bringen. Nach allen Seiten hin wurden

Commiffarien gefandt, auch iiber die Berge 3). Den Eremiten

niederlaffungen „in 01trnrn0ntnnia partibue“ hatte fchon Inno

cenz17. feine Aufmerkfamkeit zugewandt 4) und hatte fie in feinen

Schutz genommen; ihre Befihungen; Gitter und Rechte beftätigt.

Jetzt wiederholte der Papft jene Beftätigung in einem Schrift

ftiicke; welches; wenn wir uns nicht täufchen; um des befferen

Erfolges willen; eben jenen Commiffarien nach Deutfchland mit

gegeben wurde 5).

er Illin0rnn1 n0tadiliter (trennen-0 et; t'ruetue 83.1udr68 in eca1e8in [>01 pw

j'erre, Drafi-68 76:0 eremituruln Z. Angußtjnj 81111 80118 per dcnrnm 'train

pracießße, (weint. 70110 eignete, giiutenue ei; 1ij client: Vraeciienwrea et 111

n0ree hinein 8a1nbren1 et truatnui in 1)ei 000108121. yrociueera p0888nt.

1) Die Ordensfchriftfteller laffen zu diefem Zwecke den h. Auguftin felbft

dem Papfte erfcheinen. ?ninydilue 1. 0., f01. 27. (lt-1186111118, p. 121.

2) himp01j, 8u11ariuln, x). 28W.

3) (lt-unenina, [N123.

4) y0tt11n8t. 14989: kri0rein ei; kraft-ea Jeannine in llltrum0ntnniu

hart-.ian ooußtitutoa 8nd b. Veit-i et. enn yroteatimie Zueaipit 0mn88que 80mm

p08868310n68 ne bonn, _inter atque yrinilegin eantirrnnt. 31. 1115i 1253. -

Dinjwlj, ZuUnrjnm, y. 181.

5) Unterm 9. Dezember 1255. Hier werden fie auch deutlich bezeichnet

als train-en Ueremitae 0rc1. 8, 11113. in Alnmnnia.. ?att-.dark 16115.
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Kein geringer Teil der Schwierigkeit lag darinf daß der Vapft

mit dem Gedanken der Union den andern verband, die Eremiten

aus ihren Einöden oder doch vereinzelten Niederlaffungen in die

Städte zu ziehen und fie dort zur Seelforge zu gebrauchen 1).

nicht wenige derfelben aber ihr einfames (und befchauliehes) Leben

nicht aufgeben wollten 2). Doch gelang es dem Cardinaldiakon

Richard S. Angelif fcbon im Sommer 1255 auf einem General

eapitel eine vorläufige Einigung zu erzielen 3). Man ftellte Sta

tuten pre reeto totiua erüinio auf und kam. *was nieht unwich

tig warf in Betreff der Kleidung überein 4). Und auf der großen

Zufammenkunft. welehe der Cardinal am 1. März 1256 in Rom

in dem Convent von St. Maria (le 1)0x)u10 abhieltf kam naeh

Ueberwindung von mancherlei Schwierigkeiten wirklich die Einigung

zu Stande. Die Oberen der einzelnen Eongregationen legten

ihre Würde nieder und der bisherige Generalprior der Johann

Boniten wurde zum Generalprior der vereinigten Auguftinereremiten

gewähltf und mit Freude befta'tigte der Vapft unterm 9. April

durch die Bulle [tiger 9001981216 entbalioae das Gefchehene 5)

und ficherte durch eine Reihe weiterer Vergünftigungen den Be

ftand des neuen Ordens 6).

1) (Z110 'initiieren major-ern true-tum rettet-ant; ooneionnrn, 'jaitubjonmn

intirntarutn, 0011801ndi0nu1n nt'i'liewrnn), exilihitionuinqne Zuorumentarnm.

Grueeniue 1. a., p. 123.

e 2) Antoninus (Zuwnm bjaborjui. 3 part. til?, 24, o. 14, Ö3) bemerkt

hierzu: [cl-In] Dominus intenäenn earum (ieratjanj autjnt'aoere ed nibjlmnj.

nun per Warren ejueclem 01*(1. krueburn naludrem in y0pu10 yraclucere, sie

arciinauiß, ut; pri0ridu8 100i? [etenlßjb, quiaunque (ier0bj0netn baberenb

Dre-initian uit-am (innencii, poseend Zeeunciuln (lj8p08jti0nen) 8u0ru111 8n

periorum in l0ei8 tudilua eomnnarnri. Da aber hiervon fich fonft nirgends

eine Spur findet, fo vermute ich, daß hier eine Berwechfelnng vorliegt und

Antonius hier die Brietinianer im Auge gehabt hat, die, wie fpäter zu zei

gen fein wird, aus diefem Grunde der Union nicht beitraten.

3) In der Bulle, in der der *hapft die Statuten beftätigt, 31. Juli

1255 (Null-rr. Lana. eci. 'kann 111, 616, U0. 17) heißt es: aanetjtuta -

nuper* facts.. *

4) Dies feht der päpftliche Erlaß vom 22. Juli 1255 voraus. 131111km.

Lion). ea. 'kann 111, 616.

5) Naciäing, Inn. 1), 470. Impolj, Julian 18, U0, 18, 8111

1ar. lien). eci. 'kann 111, 635 u. ö.

6)]Imy01i, 13111131'. 17.
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Es gelang jedoch nichh wie man gehofft hatte7 alle diejenigen

Congregationen 1)f welche bei der großen Verfammlung im Früh

jahr 1256 ihre Zuftimmung zu derfelben erklärt hattenf wirklich

bei der Union zu erhalten. Der Verfuch der Einigung bildete

in kürzefter Zeit Gegenfäße ausf die Brictinianer 2) und Wilhel

miten gingen dem Orden verloren. Erftere, welche zwar die

Regel Auguftins behielten, erreichten im Jahre 1260 beim päpft

lichen Stuhl eine Bulle, wonach ihnen der ewige Beftand ihrer

ejtn eremitiea garantirt wurde und fie vor der Einfiihrung

einer anderen Ordnung fichergeftellt wurden 3). Mit den Wil

helmitenf die befonders in Deutfchland und Frankreich zahl

reich waren, gab es einen harten Kampf, aber trotz des leb

hafteften Widerjpruches der Auguftiner mußte man fie gewäh

ren laffenz fie behielten zum größten Teil die Benedictiner

regel7 die ihnen Alexander l7. fchon 1254 bewilligt hatte 4).

Mit den Auguftinern hatten fie wol nur den Namen „Eremiten"

gemein.

Die Auguftinerregel. Was die Organifation des Ordens

anlangtf fo hatte man fchon auf der Unionsoerfammlung nach dem

Vorgange der Franciskaner eine Einteilung in die vier Provinzen

Italienf Frankreich Deutfchland und Spanien vorgenommen. Jeder

derfelben wurde ein yri0r groejneialin borgefeßn deffen Aufgabe

es zunächft warf die Unionf die Anfangs nur auf dem Papier

ftand7 zur Tatfache werden zu laffen. Nach Deutfchland wurde

Guido Salanus gefandt. Ehe wir jedoch die Entwicklung

des Ordens in Deutfchland ins Auge faffenF haben wir noch

einen Blick auf feine Eigentümlichkeit zu werfen.

Die fogenannte Regel des Auguftin ift im höchften Grade

allgemeinf weßhalb fie auch einer großen Anzahl von Orden

1) Die Befiätigungsbufle fiihrt an außer den Auguftinern fehleehthin

Wilhelmiten, die Johann-Bonitenj die Congregation (ie ran-nn und (ia

Drjotjnja, ohne daß der Wortlaut die Annahme der Union von Seiten an

derer Congregationen ausfchließt, Pamphilus (p. 30) fiihrt 11 anf Cruf e

nius (p. 124) 10.

2) Crufenius erwähnt nur die Wilhelmiten.

3) Lrnyoii, 81111211-, 32, dia. 32.

4) Wut-.ee rer. rin-rtr, 2, set. AQUA, 51. Der Ausgleich muß fchon

1263 gefchehen fein; ef. y0ttbn8t 18477.
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(Crufenius zählt über 40) als Richtfchnur gedient hat. Sie be

fteht aus fiinfundvierzig Capiteln, deren Gedankenzufammenhang

oft ein fehr lofer ift. Als Lebensaufgabe wird die Gottes- und

Menfchenliebe an die Spitze geftellt. Um diefe zu üben, follen

folgende Specialbeftimmungen dienen, Die erfte Pflicht ift

gemeinfames Wohnenf ihm entfpreche ein einmiitiger Sinn in

Gott. Niemand nenne etwas fein eigen! Jedem foll die Be

kleidung zngeteilt werdenj wie er fie bedarf, Wer im Welt

leben Befißtum hattef mag fich dariiber freuen, daß es jetzt der

Gefammtheit zu Gute kommt; der Arme foll aber nicht das an

irdifchem Gute im Klofter fuehenf was ihm draußen fehlte, oder

darum den Nacken erheben, weil er denen beigefellt ift7 an welche

heranzutreten er draußen nicht gewagt hätte. Aber auch der

außerhalb des Klofters fcheinbar Reiche hüte fichf auf die aus

der Armut kommenden Brüder herabzufehen. „Jedes andere

Unrecht übt man an fchlechten Werken j damit fie zu Stande

kommen; der Hochmut aber ftellt fogar den guten Werken nachj

daß fie untergehen.“ Darum ift es die Pflicht dererj die zum

Tempel Gottes geworden findf einmiitigen Sinnes ihn zu lobenf

inftändig und zu den beftimmten Stunden zu beten und fich im

Oratorium deffen zu erinnernF wovon es den Namen hat, auch

niemand darin zu ftören, wenn er außerhalb der feftgefeßten

Stunde beten will; und wer betetj der bete auch mit dem Herzen,

was die Zunge fprichtf und lefe und finge nichts Anderesj als

was vorgezeichnet ift.

So weit es die Gefundheit geftattet, foll man zur Bezah

mung des Fleifches faftenz wer es aber nicht vermag, foll dochf

außer im Krankheitsfallej nur zur Frühftiicksftunde etwas Speife

zu fich nehmen. Bei Tifche ziemt es fich*7 das Wort Gottes vor

zulefen. Die um ihrer Sehwächlichkeit willen in Nahrung und

Kleidung anders gehalten werdenf als die Uebrigen, follen weder

den Neid der Anderen erweckenj noch fie als Stärkere beneiden;

übrigens ift darauf zu achtenj daß der Kranke oder Reconvales

cent nicht länger als notwendig beffere Koft erhalte. Er mag

fich freuenj wieder zur „glücklichen Gewohnheit zurückzukehrenf

welche den Dienern Gottes umfomehr anftehtj je weniger fie be

dürfen l“. Die Kleidung fei nicht auffallend! Beim *Gehenj



__LÖ_

Stehenh bei allen Bewegungen foll nichts befondere Aufmerkfam

keit erregen. Befondere Vorficht ift den Frauen gegenüber vonnöten.

Fällt der Blick zufällig auf ein Weibh fo foll er doch nicht auf

ihr haften bleibenf um die Begierde nicht zu erwecken. Merkt

aber ein Bruder am andern dergleichen, fo foll er ihn warnen;

nußt dies nichth fo mache er einen zweiten oder dritten darauf

aufmerkfamh um den Sünder durch deren Zeugniß überführen zu

können. Dem Vorgefeßten gebührt es7 feine Strafe zu beftim

men; weigert er fich fie zu erdulden, fo foll erf wenn er nicht

von felbft gehth aus der Gemeinfchaft ausgeftoßen werdenh nicht aus

Graufamkeit7 fondern aus Mitleid, um nicht andere mehr anzu

ftecken- - aber dies Alles mit Liebe zu dem Menfchenh aus Ab

frheu vor den Laftern. _

„Sollte aber jemand zu einem folchen Grade von Bosheit

fortgefchritten feinh daß er heimlich von jemandem irgend wel

ches Gefchenk7 Briefe oder einen Auftrag annimmt und es frei

willig geftehtf fo foll man ihn fchonen und für ihn beten. Wird

er aber ertappt und überführtf fo foll er nach dem Gutachten des

Priefters oder Vorgefetzten fchärfer geftraft werden." (Cap. U117.)

Einer oder zwei7 je nachdem es nötig ifth follen darüber

wachenh daß die Kleider nicht von den Motten verzehrt werden.

Wenn es fich machen läßtF foll niemand fich das Kleid wählen7

oder gar darüber murrenh wenn er nicht das Kleid erhälth wel

ches er früher gehabth oder ein fchlechteres als ein Anderer. Wie

fehr mangelt es denen an dem innern heiligen Habitus des Her

zensh die noch über den Habitus des Körpers ftreitenl

Keiner arbeite für fich7 fondern alle Arbeiten gefchehen ge

meinfam (in nnum) nnd zwar mit größerem Eifer; als wenn es

den Vorteil des Einzelnen gelteh denn die Liebe fucht nicht das

Ihre. Wenn daher jemand feinem Sohne oder Verwandten7 der

im Klofter ifth ein Kleid oder etwas Anderes fchenkt, was zu den

notwendigen Bedürfniffen gehört, fo foll er es nicht heimlich an

fich nehmen7 fondern es foll Sache des Vorgefeßten fein7 es dem

zu gebenh der es bedarf, Ein Gefchenk für fich zu behaltenh gilt

als Diebftahl. .

Die Gewänder follenf fei es von den Brüdern felbft7 fei es

von Walkern, gewafchen werden. wann es dem Borgefeßten gut
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dünkt (Zeenmlnm nrbitrjum praepoeiti), damit nicht die allzu

große Sucht nach reiner Kleidung den Schmutz der Seele zur

Folge habe. Wenn die Leibesfchwachheit es erfordert. foll man

ein Bad nicht wehren. ja auch wider Willen des Betreffenden

anwenden. wenn es der Arzt für nötig hält. Der bloßen Rei

gung darf man aber nicht nachgeben. Behauptet ein Diener

Gottes einen verborgenen Schmerz am Körper zu haben. fo foll

man ihm glauben. aber über das anzuwendende Heilmittel hat

nicht er. fondern der Arzt zu entfcheiden. Zu den Bädern

follen nicht weniger als zwei oder drei gehen; die Begleitung

beftimmt der Obere. Die Sorge für die Kranken liegt einem

Beftimmten ob. ebenfo die für den Keller. die Kleider und die

Bücher. Letztere werden nur zu gewiffen Stunden verabreicht;

dagegen follen Kleider und Schuhe. wenn fie nötig find. ohne

Verzug dem Fordernden verabfolgt werden.

Streitigkeiten. die nicht vorkommen follten. müffen fo bald

als möglich beigelegt werden; der Beleidiger beeile fich. durch

Genugtuung fein Unrecht wieder gut zu machen (meminerit. datie

fuatioue quam oitiue eurare quoci keojb). der Beleidigte. ohne

Widerfpruch zu verzeihen. Beffer ift derjenige. der zwar oft vom

Zorn angefochten wird. aber auch eilig ift. Verzeihung zu erbitten.

als der. welcher langfamer in Zorn gerät und fchwerer zu bewe

gen ift. Verzeihung zu erflehen. Wer aber feinenBruder nicht

um Vergebung bitten will. oder nicht von Herzen bittet. ift um

fonft im Klofter. auch wenn er hier nicht ausgeftoßen wird.

Zwingt die Klofterzucht zu harten Worten. fo ift niemand ver

pflichtet. auch wenn er fühlt. das Maß überfchritten zu haben.

feine Untergebenen um Verzeihung zu bitten. denn das würde die

Autorität untergraben. Wol aber foll ein Solcher den Herrn

um Vergebung bitten. der es weiß. wie fehr er diejenigen

liebt. die er vielleicht zu hart geftraft hat. Dem Obern ift

wie einem Vater zu gehorchen. noch mehr aber dem Vriefterz

dem foll es der Obere anzeigen. wenn etwas zu ftrafen oder zu

beffern feine Kraft überfteigt. Der Obere preife fich nicht feiner

Herrfchergewalt wegen glücklich. fondern um der dienenden Liebe

willen. An Ehren ftehe er über den Brüdern. an Gottesfurcht

aber zu ihren Füßen hingeftreckt. Er gehe in Allem mit gutem
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Veifpiel voran; er halte auf Zucht; aber er foll mehr darnach

ftreben; geliebt als gefürchtet zu werden ; und daran denken; daß

er vor Gott Rechenfchaft ablegen foll.

Dies Alles foll gefchehen nicht wie von Sklaven unter dem

Gefeß; fondern wie von Freien; die unter der Gnade ftehen. Da

mit fich jeder in der Regel wie in einem Büchlein befchauen kann;

foll diefelbe wöchentlich einmal vorgelefen werden; und wer dann

findet; daß er das Vorgefchriebene tut. der mag dem Herrn; dem

Geber aller guten Gaben; dafür danken. Wer aber noch Mängel

empfindet; der bereue das Vergangene und hüte fich in Zukunft

und bete; daß ihm die Schuld verziehen und er nicht in Ver

fuchung geführt werde.

Wie gefagt; wurde die eben befprochene Regel von einer gan

zen Reihe von Orden und Congregationen befolgt ; war alfo kei

neswegs das Eigentümliche der Auguftinereremiten. Davon er

halten wir erft eine Anfchauung durch die Conftitutionen des Or

dens. Die Grundzüge derfelben brachten die Iohann-Boniten

fchon mit; die Verfaffung anderer Orden mochte als Vorbild

gedient haben; aber im Laufe der Zeit erwuchs daraus durch

die Befchlüffe der Generalcapitel doch ein ganz eigenartiges kunft

volles Gebäude von Beftimmungen; welche Leben; Treiben und

Denken der Brüder bis ins Einzelnfte regelten 1).

Die Ordenstracht. Der Auguftiner ift kenntlich an feiner

fchwarzen Tracht; eine fchwarze Kutte (und Kapuze 2)) mit mäßig

weiten Aermeln; zufammengehalten durch einen 2-24 Finger

breiten fchwarzen Ledergürtel. Darüber wird ein weißes Sca

1) Ihre erf'te Publication feßt Crufenius ([1. 139) ins Jahr 1287, Die

mir vorliegende Ausgabe: „00118titudi01168 01911118 [train-11111 Omnibu

rum raucht 141131185111“ (30111-16 1625) ift ein unveränderter Abdruck der.

Recenfion von 1580; von der der Herausgeber fagt: mutter 1161601111118, 911310

(18013111), 9113993111 811118171111111118, 91130 Zuperernnt, 110111111118. 001re1rin1118 et;

111096171111 811111118, quae 0011601710110111 et 1n0c1ernti0nen1 eujgebnnt. Trotz

dem ifi kaum anzunehmen, daß fie im Gefammtgepräge etwas verloren ha

ben, fondern daß fie die Verfaffung des Ordens in der Zeit; in der er uns

intereffirt; iin Wefentlichen getreu wiedergegeben. Auch laffen fich die fpäteren

Veftimmungen daran erkennen, daß regelmäßig das Capitel, auf welchem

fie befchloffen worden find; angegeben wird.

2) Nicht aus Leder, wie Köftlin (Luther 1, 62) unrichtig angibt.

Kolbe. Staupiv. 2
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pulier getragen; darunter ein weißes Untergewand. welches wie

alles. was der Auguftiner auf bloßem Leibe trägt (mit Ausnahme

der kurzen Hofen) nur aus Wollenzeng. nie aus Leinen beftehen

darf 1). Belzwerk von Waldtieren zu tragen. ift ftreng verboten.

doch darf auf Anraten der Aerzte folches von Haustieren gebraucht

werden. aber immer fo7 daß es von außen nicht gefehen werden

kann 2). Auch in der Nacht ift ein (kürzeres) Scapulier mit

einer weißen Kapuze anzulegen. In Allem muß die größte Ein

fachheit und Gleichmäßigkeit herrfchen, nirgends darf eine Abweichung

oder Abfonderlichkeit fich zeigen.

Das einzelne Klofter. An der Spitze des Klofters fteht

der Prior, der feine Autorität von dem Vrovincialcapitel er

hältf und dem die Brüder in allen Dingen zu gehorchen und

ihm ftets mit Ehrerbietung zu begegnen haben. Seine Aufgabe

ift es, feinen Untergebenen in geiftlichen wie weltlichen Dingenf

fowohl in Gefundhcit als in Krankheit zu dienenh ihre Anlagen

und Neigungen zu erforfchen und nicht Alle auf diefelbe Weife zu

behandelnf fondern fich ihnen anzupaffenf foweit esdas religiöfe

Leben ohne Sünde geftattetf bald ftrafend. bald tröftend und auf

richtend. Auf das Genauefte wird feine Competenz in äußeren

Dingen beftimmtf z. B. wie viel er ausleihen oder felbft bergen

darf u, dgl. Nur im Notfalle darf erf wenn er fich nicht harte

Strafe zuziehen will, das Klofter ohne die Erlaubniß feines Obe

ren7 des Brovincialpriorsf auf drei Tage verlaffen und muß

ftets einen Biear beftellen. Dies ift in größeren Niederlaffungen

immer der Supprior.

Jeder Convent nämlich oder Samung- fo heißt die Gefammt

heit der Brüder in einem Klofter. die wenigftens aus zehn Brü

dern befteht- hat einen Supprior auf kanonifche Weife (durch

abfolute Majorität) zu wählem der in deffen Behinderungsfalle

den Prior zu vertreten hat und fonft gewiffe Obliegenheiten vom

1) Eine Beftimmung. die jetzt nicht mehr überall, z. B. nicht für die

dentfchen Auguftiner, gilt.

2) Dagegen gewährt Stanpiß nellieeu (neatitnentn) et; enljeeoa nat-tur

nalea quntutn eniualjbet eau'entue aclmiaerit faeultne, ne j11j8, qui :rasi

clue antun 'nennt cieaint; neeeeaeria preciqu bgeinnli tempore.
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Prior zugewiefen erhält. Seine ftehende Pflicht ift es, die ein

zelnen Oertlichkeiten des Klofters zu befuchen7 auf das Schwei

gen in den dafiir beftimmten Orten und Stunden zu halten und

darauf zu fehenf daß die Laienbriider (yrofegai) nicht herum

lungern oder bei den Vrieftern fißen und fich mit ihnen unter

haltenf fondern in ihren Zellen bleiben und ftudirenf oder fich

mit geiftlichen Uebungen und Handarbeiten befchäftigenf kurzf daß

fie niemals müßig find und auch zur Zeit der Erholung (1'601'623.

tj011j8) nicht mit den Prieftern verkehrenf fondern abgefondert

daftehen 1) - denn zwifchen Vrieftern und Laien findet eine ftrenge

Scheidung ftatt; leßtere find zwar auch Brüder) die. erfteren aber

werden Väter angeredet. Aus diefen wird der Sacriftan oder

Euftos i7) gewähltj der alles7 was zum Gottesdienft gehört, zu

beforgen und im Stand zu halten hat. Er nimmt die Oblatio

nen der Gläubigen an Brot und Wein, Kerzen u. f. w. in Em

pfang und hat darüber Rechnung zu fiihren7 auch ift es feines

Amtesf zu den Horen und zur Meffe die Glocken zu läutenj falls

der Prior dies nicht einem Andern aufgetragen hat. Wie der

Sacriftan fiir alle kirchlichen Bedürfniffe zu forgen hatj fo der -

Vrocurator (Schaffener) fiir alle leiblichenj wie iiberhaupt

fiir die äußere Verwaltung des Klofters und feines Vermögens.

Aus dem Umftande7 daß ihn fein Amt mehr als andere Brüder mit

der Außenwelt in Verbindung brachtef wird es zu erklären feinf daß

ihm fpeciell die Sorge fiir die angehenden Zöglinge übertragen wird.

Er hat dariiber zu wachem daß niemand aufgenommen wird, von

dem nicht ficher zu erwarten iftj daß er fich ehrbar fiihren wirdf

und wenn er aufgenommen ift7 hat er ihn zu Zucht und klöfterlicher

Sitte anzuhaltenf auch darauf zu achten7 was man im Klofter

und draußen über ihn fpricht und denkt. Der Procurator braucht

kein Vriefter zu fein, in größeren Eonventen kann fogar ein welt

licher Vrocurator angeftellt werden für die Gefchäftef welche durch

einen Laien abgemacht werden könnenf um allzu häufiges Umher

laufen eines Religiofen zu vermeiden und damit das Ordenskleid

1) Diefe Vefiimmungen finden fich bei* Staupiß nicht. Ob erft aus

fpäterer Zeit?

2) So genannt, weil ibm die 0118t0(iin ennetiaeilnj (Prym-je Christi

Zaernmenti hauptfächlich obliegt.

2)'
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nicht etwa einmal an unpaffenden Orten erfcheine 1). Neben

diefen Hauptämtern erfcheinen noch in einzelnen Conventen je nach

der Größe oder dem befondern Bedürfniß derfelben andere, wie

das eines Pförtners und Sängersf eines Siechenmei

fters (infirmariue), Küchenmeifters (e0gnjnnrjn3), Kleider

meifters (reetjnrinv), auch Korn- und Mühlmeiftersz fie

find von untergeordneter Bedeutung. Wichtiger waren die Ob

liegenheiten der beiden Depofitaref die alle zwei Jahre für

jeden Convent gewählt wurden. Sie fiihrten mit dem Prior die

Schlüffel zu dem Depofitumf wo die Scripturenf Privilegiem Con

tractej Urkunden iiber den Befitzftand und dergleichen aufbewahrt

wurdenj und vor ihnen hatten die iibrigen Beamten Rechenfchaft

abzulegen. Neben dem Prior hatte zumal in größeren Con

venten der Rovizenmeifter die einflußreichfte Stellung. Ueber

das Noviciatj Reeeption und Profeß find die Conftitutionen fehr

ausführlich. Als Hauptregel gilt7 daß niemand unter 14 Jahren

aufgenommen werden darf, niemandj der wegen Abfall vom Glau

ben jemals angeklagt worden iftf oder deffen Eltern oder Groß

-eltern aus demfelben Grunde, oder Härefie oder wegen ftarken

Berdachtes beftraft worden find 2)z auch kein Verheirateterj Sklave

oder fonft Gebundene, oder der eine geheime Krankheit hatj darf

zugelaffen werden. Es wird den Obern geratenj denen, die in

den Orden aufgenommen werden wollenj nicht zu fchnell ihren

Wunfch zu gewährenf damit fie defto eifriger werdenf und an

ihrer Beharrlichkeit ihre Tauglichkeit für den Orden erkannt wer

den kann. Hat fich der Prior davon überzeugt und auch die

Mehrzahl der Brüder ihre Zuftimmung gegeben, fo erfolgt der

feierliche Act der Reception. Auf das Läuten der Glocke ver

fammeln fich die Brüder im (Capitelfaalf dem Ort- wo die Be

ratungen abgehalten werden7 oder in der Kirche. Man fiihrt

den Neuling hinein; vordem Priorf der an den Stufen des

Altars fitztf wirft er fich nieder und antwortet auf die Frage

1) 1. e. [ll, cap. x711, p, 189 aqq.

2) Diefe Beftimmung gehört vielleicht der nachreformatorifehen Zeit an.

Rach Staupiß' Conftitutionen hat der Prior nur zu fragen: an akut 0011

jugndi nei Zerri aut; radioojnjjtr obligaki eine 0001111371111 babe-unt; infirma

tntem? Staupiß fordert auch ein Alter von mindefiens 18 Jahren.



des Priors ff Was begehrft DW": „ Die Barmherzigkeit Gottes

und Eure Gemeinfchaft". Hierauf läßt ihn der Prior nieder

knieen und antwortet: „Mein liebfter Sohn7 die Barmherzigkeit

Gottes können wir Dir nicht geben; aber wir glauben gernh daß

fie an Dir gefchehen ifth wenn Gott der Herr Dich zum Eintritt

in diefen heiligen Auguftinerorden veranlaßt hat. Zu unferer

Gemeinfchaft Dich zuzulaffenh find wir bereit- wenn nicht von

Deiner Seite eines der in unfern Eonftitntionen angegebenen

Hinderniffe entgegenfteht."1) Hierauf werden diefe Hinderniffe

noch einmal erörtert7 auf die Befchwerden des religiöfen Lebens7

das Verzichten auf den eigenen Willenf die Entfagungenf die

Schmachf die auf der Armut und dem Bette( liegth aufmerkfam

gemachtf und wenn er erklärtf daß die befagten Hinderniffe nicht

obwaltcten und er mit Gottes ,Hülfe Alles ertragen wollef wird

er zur Probe angenommen. Unter Wechfelgefängenf die darauf

Bezug haben 2)f werden dem Novizen feine Laienkleider ausgezo

gen und die Mönchsgewänder angelegt: zuerft das weiße Unter

gewand7 welches der ganze Orden zu Ehren der allerreinften Zung

frau Maria trägtf dann das Scapulierf und endlich die fchwarze

Kutte und der fchwarze Gürtel 3). Wieder folgen Hymnen und

Gebete. Der Aufgenommene wendet fich nachdem er mit Weih

waffer befprengt iftx zum Priorh der feinen Namen verändert,

wenn er es für nötig hält 4)- und ihn zum Zeichen der geiftlichen

1) 1. c., p. 22. Diefer letzte Paffus fehlt bei Staupih.

2) z. B. beim Ausziehen: Lim-at. te (Lornjuun 'ebereln bomjnem num

uetjbun auje, Bei der Uebergabe des weißen Gewaudes: inciuui; te (10

mjnnu [wenn] dominant, qui Wenn-.lulu [>qu creator; end in juntieju ei;

eanetjtnte neritntjn. Beim Auflegen des Scapuliersh des Zeichens der Ge

bald: Kneipe iuguiu 1)01ujni, jugun] ejuo 8113.76 881;, ei'. 011113 eine 10W

u. f. w. Das bei Staupih vorgefchriebene Ritual ift etwas einfacher.

3) Der Novize trägt diefelbe Tracht wie der Profeffe; der einzige Unter

fchied ift, daß fie noch nicht geweiht ift. - Seine weltlichen Kleider werden

bis zum Profeß aufbewahrt. '

4) (Hui ei mutet namen ni 'iciebitur erpeciire, pruenertirn oi lindneer

namen etiinjouin, ei; jlnponui; ei 110111611 uljeujuo Zuncii runnich 01*(iiuj8

n08i1-i nt; noutrorucn prjnearnro kutrum [nern0riu in c1i08 rer-Medul- (z). 24).

Diefe Befiimmung gehört entweder einer fpäteren Zeit anz oder ift fehr fel

ten zur Ausführung gekommen. Staupitz hat fie nicht.
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Liebe umarmt. ebenfo der Reihe nach die Brüder. der Novize

aber küßt ihnen die Hand. dem Vrior mit einer Kniebeugung.

Mit dem Friedensgruß endet die Feier. Der Neugewonnene wird

nun auf mindeftens ein Jahr dem Novizenmeifterzur Zucht über

geben. Während diefer Zeit darf der Convent außer Nahrungs

mitteln und Kleidungsftücken nichts von Eltern oder Verwandten

des Rovizen annehmen. damit derfelbe ftets wieder das Klofter

verlaffen kann. Drei Jahre lang vom Tage feiner Reception

an bleibt er unfähig zu allen Gefchäften. welche durch Wahl über

tragen werden. und erft nach fiinf Jahren darf er zu einem

Amte zugelaffen werden. womit feelforgerliche Tätigkeit verbunden

ift. fo hatte es fchon das Generalcapitel von Regensburg im

Jahre 1290 befchloffen.

Nach den jetzt vorliegenden Conftitutionen fallen die Novizen

einer jeden Provinz in einem eigenen Haufe abgefondert von allen

übrigen Brüdern blos unter Leitung des Novizenmeifters. der

ihr Prior ift. erzogen werden. Das ift aber zweifellos erft eine

fpätere Beftimmung. nirgends findet fich fonft eine Spur davon;

man wird diefe Einrichtung vielleicht dem Einfluß der Zefuiten

zuzufchreiben haben 1). In der ältern Zeit wurde in jedem Con

vent. in welchem fich Novizen fanden. ein Novizenmeifter ange

ftellt. dem die fpeeielle Sorge für ihr geiftliches und leibliches

Wohl obliegt. Vor allen Dingen foll er fie das Gefetz Gottes

lehren. fie zur Gottesfurcht und Gottesliebe anleiten. die Liebe

zu fich und den Gefchöpfen auf den Schöpfer ablenken. Er unter

weift fie in geiftlichen Uebungen. lehrt fie. fich gegen die Ver

fuchungen zu fchützen. geiftliche und fromme Bücher zu lefen (von

der Schrift ift nicht die Rede 2)) und fich in dem. was fie gelernt.

1) Sie wird zuerfi ausgefprochen. fo weit ich fehe. in der Bulle Pius7 ll.

Quantum in reparauäe. (vom Jahre 1570 oder 1567). Z 33 bei Empoli

y. 315. Bei Staupitz heißt es: Vrjor yi-uep0uai; 110710118 111111111 01c krei

tribun (1001711111 [1011081111111 ujrnrn probutluu no 110313-1 0rc111118 ztreojpuuln

relatoreln (cap. 17). *Am Schluß heißt es: 1161161111118 tnncIc-in 11d 111

capitulje nur oonuaeationidne patree äiljgentjuo eogitent äe 1110318 atque

10013 qujbuo nontrj aytiue invtruuntur.

2) 'bilaneut e08 11b 11br08 8])1r1tualeo et cieuotoe auche legal“- (l). 27);

dagegen bei Staupiß (cap. 17) nur: Inet-am vorjyturnm 3111416 legal; cle

rote auciint ei; aräenter acicijveat.
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auch zu üben; je nach dem Maß der ihnen gefchenkten Gnade

Gottes. Der Novize foll häufig beichten; ja allabendlich forg

fältig fein Gewiffen prüfen; und dann eine Generalbeichte ab

legen; denn der Religiofe darf feinem Körper nicht die Ruhe des

Schlafes gewähren; wenn er nicht vorher dem heiligen Geift eine

ruhige Stätte in feinem Innern bereitet hat.

Eine Menge oft recht kleinlicher Einzelnheiten; die dem No

vizen gelehrt werden follen; fiihren die Eonftitutionen an; z. B.

niemals mein; fondern ftets unf er zu fagen; nicht viel zu

lachen; lieber zu hören; als zu fprechen; über den Fall anderer

nicht zu zürnen; fich aber vor eigenem zu hüten; Fremder Tugend

zu beachten und ihr nachzueifern; wann und wie man fitzen;

ftehen; knieen muß; nicht mit vorgeftrecltem Halfe einherzugehen;

fondern mit zur Erde gehefteten Augen; die Hände unter dem

Scapulier oder in die Aermel gefchoben; den Ellbogen nicht auf

zulegen u. dgl. mehr 1), Daß ihnen die Regel und die Eonfti

tutionen eingeprägt werden; verfteht fich von felbft; nicht minder

die Gefchichte des Ordens. Einmal jede Woche follen fie die

fieben Vußpfalmen mit den Litaneien und das 0ttieiu111 (16111116

t01111u für die lebenden und todten Wohltäter des Ordens fprechen.

Prior und Novizenmeifter haben iiber ihre Zulaffung zu den

Studien zu befinden j dabei aber auch daran zu denken; daß der

Orden außer Gelehrten und Prediger noch anderer Leute bedarf.

Wird an einem Novizen Neigung zum Hochmut beobachtet; fo

foll man ihn zu feiner Demütigung mit entlegeneren Dienft

leiftungen befchäftigen; überhaupt ziemt'es den Novizen; um fo

bereiter und williger etwas zu tun; je mehr es fie abfchreckte; als

es ihnen aufgetragen wurde 2). Wer fich als unbrauchbar er

1) Bei Staupiß im Großen und Ganzen dasfelbe, befonders in den

kleinlichen Einzelheiten; 'dabei auch anäße: 1nt'011116t 611111 1161119116 111; 611111

bibit 866611.1; 61; 1738 3111111111118 1112111113118 1.611661: 911011111111

2) 81 71116111; 6119116111 60111111 nc] 8111161516111 e886 111-011611811111, 61161-6616

teilen) 661161: 111 0116616111118 11111606101111118, 9118.6 11.11 1111111111311c1u111 111811111 »

11171168 11117111116 1711163111111: 60111111 61111111 6111-. 111-0111111116. pntientia, (11861616

16.111611, 61; 816 (16 111118 111111111 111-01161181011111118 11611 (161161.: 1101-111118 17610 en.

prompt-.1118 61*. 6116611118 eig-616 60111-61111, n. 911111118 86118118 1116318 6111101161111-,

81 1111111161711111 618 1116111; ut 111 11118 86 61161-6611111. (y. 30). Es könnte [chel
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weift. foll fofort entlaffen werden. im andern Falle erfolgt nach

Beendigung der Probezeit. jedoch friiheftens nach Zurücklegung des

fechzehnten Lebensjahres. der feierliche Profeß des Novizen. Der

Ritus. der dabei befolgt wird. ift im Wefeutlichen derfelbe

wie bei* der Reception. Diesmal erfcheint der Novize im weißen

Gewande. Nachdem ihm noch einmal die Schwierigkeit des Klo

fterlebens auseinandergefetzt ift. und er trotzdem erklärt hat.

die Regel aus freiem Willen auf fich zu nehmen. werden die für

den neuen Mönch beftimmten Kleidungsftiicke mit Weihwaffer und

Weihrauch gefegnet. Unter Gebeten und Refponforien* des Priors

und der Brüder legt er fie an. Darauf feßt fich der Prior.

nach ihm die iibrigen. Der Novize empfängt ein Exemplar der

Regel des heiligen Auguftin. fchlägt fie auf. und giebt fie fo in

die Hand des Priors. dann legt er feine Hände darauf und

fpricht folgenden Schwur: ..Jah Bruder N. N. tue Profeffion

und verfpreche Gehorfam Gott dem Allmächtigen und der heiligen

Maria. allezeit Jungfrauen und dem heiligen Vater Auguftin und

Dir Bruder N.. dem Prior. im Namen und anftatt des gemei

nen Priors. der Brüder Einfiedler St. Auguftini und feiner

Nachkommen. - zu leben ohne Eigenes und in Keufchheit nach

der Regel desfelben heiligen Vaters Auguftin bis an den Tod" 1).

Hierauf fagt der Prior: ..Jul Namen und anftatt unferes ehr

würdigften Vaters. des Generals - - nehme ich Deine Pro

feffion an. und verleibe Dich dem mhftifchen Körper unferes h.

Ordens ein und mache Dich zum Sohne diefes Eonventes im

Namen des Vaters" 2c. Nun wirft fich der Profeffe in Form

eines Kreuzes auf dem Boden vor dem Prior nieder. der ihn

mit Weihwaffer befprengt. Dann kniet er mit einer brennenden

nen. daß diefe Beftinnnungen auch einer fpäteren Zeit angehörten. da fie bei

Staupiß kein Analogon haben; vgl. aber das. was Luther über feine Er

ziehung im Klofter erzählt. bei Köftlin 1. 64.

1) Liga Krater . . , kneia prot'eauionenl el; produit-.1:0 odeciientiam 1)e0

0mnjp0benbi et; 13. Wifi-i nuguebirw (letzterer fehlt bei Stanpiß) ei; tidi

1K. 1). b'rnbri dl. et dl. yriom' etc. 1101111116 el; 710c) Neuer-encijeajlni y. 1113

giatri dl. (le dl. [Worin Setter-1118 011111118 [Grat-111111 Lkemjdarum 8. l).

August-.ini et 8110008801-111!) eine ennaniee intrnnbium ei; einen? nine grant-io

et. in enatitnte neaunclum dann Legulnm eiueclcun Latein noatri-suguntini

1189110 nei marken), *
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Kerze in der Hand mitten im Ehoref während die übrigen heiße

Gebete für das zeitliche und ewige Wohl des neuen Bruders

zum Himmel fenden 1). Nach Refponforien und weiteren Gefängen

endet wie bei der Reception die Feier mit dem allgemeinen Frie

denskuß und einer Ermahnungsrede des Vriors an den Vrofeffen.

Wie er fchon friiher alle Pflichtenf fo hat er jetzt auch alle Rechte

eines wirklichen Bruders( wenn er auch eine Zeit lang noch nicht

wählbar iftf wie oben angegeben.

Jeder Bruder hat eine Zelle fiir fich- in der gemäß der Ar

mutf zu der*er fich verpflichtet hath nichts Ueberflüffiges feinf aber

auch nichts Notwendiges fehlen foll- wie ein Tifch, ein Stuhl,

eine Leuchte und eine Lagerftätte. An den Wänden darf nichts

aufgehängt werdenf kein Bildf kein Schmuckf keine Zierat.

Es ift ftreng verboten, ohne befondere Erlaubniß des Priors

die Zelle eines andern zu betretenf mit Ausnahme der des Obern.

Der zuwider Handelnde wird damit beftraft7 daß er dreimal im

Refectorium auf dem Boden fitzen muß und nur Waffer und

Brot vorgefeßt erhält.

Jn erfchreckender Eintönigkeit und Regelmäßigkeit fpielt fich

das Klofterleben ab, Da ift nichts7 was nicht ftreng vorgefchrie

ben wäre. Gottesdienflliche Verrichtungen und Gebete füllen den

größten Teil des Tages7 gleichwohl werden nicht an allen Orten

und zu allen Zeiten die Gebetsftunden innegehalten. Nur wo

12 oder wenigftens 10 Brüder zufammen findf find fie verpflich

tet, zur Matutin fich zu erhebenf mit Ausnahme der Zeit vom

Fefte der heiligen Dreieinigkeit bis zum Tage des heiligen Augu

ftins (29. Auguft)f in welcher Zeit wegen der Kürze der Nacht

in allen Eonventen die Matutin nach der Eomplet gefungen wird.

Wo die Matutin gehalten wird (und die ftrenge Obfervanz fordert

die Beobachtung aller Horen)f fchlagen die Brüder auf den Ton

der Glocke das_ Kreuz iiber fich und eilen zur Kirche. Mit dem

Weihwaffer fich benetzend treten fie einf beugen fich tief und ehr

1) In einem der Gebete (bei Staupitz fchon bei der Reception) folgende

cbaratteriftifche Stelle: Orient-.0 nnjijllieniiunjdun noetrjn alnnipotenn D6118 ai;

0nib118 licinajxrln eperancine pietntin inciuigen, interceciente [i. eingnetino

Senkeaeore b110 atque k'0ntifiee cant-.meine mieekieorcijae irjbue benjgnnn

eli'eetnm: yet Gbrintmn sw.
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erbietig vor dem Hauptaltar und gehen ein jeder an feinen Platz.

Auf ein ftilles Baterunfer werden ftehend die Morgengebete zur hei

ligen Jungfrau gefprochen. Darauf bekreuzen fich alle und fprechen

die im Brevier für die betreffende Zeit vorgefchriebenen Gebete.

Den Schluß bildet hier wie bei allen Haren das Zaire regina

und das Are Marin. Dies gilt jedoch nur von den Priefterin

nicht von den Laienbrüdern. Jhnen werden aus dem reichen litur

gifchen Ritual nur einige kleine Verschen gelehrtj die fie ftill für

fich zu beten haben; außerdem aber zu jeder Hora ünfundzwan

zig Baterunfer mit dem Ave Maria. Mit Eiferfucht wird dar

auf gefehenj daß fie in ihrer Unkenntniß erhalten bleiben. Wer

nicht etwa zufällig fchon lefen kannf dem foll es durchaus nicht

beigebracht werden; Lehrer und Lernenden treffen fonft fchwere

Strafen 1).

Jn ähnlicher Weifef bald mit einfacheren bald reicher-em

,Ritual je nach der Zeit des Kirchenjahrs oder in Rückficht auf

den Heiligen, dem der Tag geweiht ift - eine Tafel im Chor

mit einem Kalendarium ruft ihn ftets ins Gedächtniß -7 wer

den die übrigen Gebetsftunden gefeiert. Ueberall tritt der Cultus

der Himmelsköniginj der allzeit jungfräulichen7 in den Vorder

grund; man kann niemals znfammenkommenf ohne ihr befondere

Gebete zu widmen,

Außer den feftftehenden Gebetsftunden fordern die Conftitu

tionen7 daß in jedem Conventj in dem wenigftens fünf Brüder

findj zum mindeften an den Fefttagen eine Conventsmeffe gefungen

wird 9)- und jeden Montag eine Todtenmeffe für die Berftor

benenj woran fich eine Proeeffion durch Kirche und Klofter

anfchließt. Außerdem hat jeder Priefter je drei Meffen im Jahre

für die verftorbenen Brüder und Familiengliederf wie für die

lebenden Verwandten und Wohltäter des Ordens zu lefen. Der

Laienbruder findet fich ab mit fünfzig Pfalmen 3) und dem Re

quiem am Ende7 wogegen der gewöhnliche Cleriker den ganzen

Pfalter zu beten hat. Damit aber ja nicht jemand„ etwa durch

cin Berfehen übergangenf der Fürbitte des Ordens berluftig

1) Ganz ebenfo bei Staupitz.

2) Bei den Obfervanten täglich.

3) Staupih fordert fogar 500l
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geht 1), wird ftets am Tage nach der Octave des Feftes Mariä

Heimfuchung ein allgemeines Todtenamt und am Montag nach dem

Fefte der heiligen Agathe ein feierliehes Anniverfarium zu Gunften

der Eltern und Verwandten der Brüder wie Wohltäter abgehalten.

An jedem Morgen nach der Matutin fchreiten die Brüder

in Proeeffion zum Eapitelfaalj um dort entweder allgemeine An

gelegenheiten des Klofters zu beratenj oderj was wenigftens jeden

Freitag gefchehen mußte, ein fogenanntes Schnldcapitel abzuhalten.

Nach einer Reihe Refponforien fagt der Prior: „Laßt uns von

der Schuld handeln!" Darauf werfen fich alle zur Erde nieder.

Der Prior fragt: „Was fagt Ihr?" - worauf die Antwort er

folgt: „Meine Schuld". Nun dürfen fich Alle wieder erheben

und nachdem die Gäfte und die Novizen entlaffen findh hat jeder

feine Schuld zu bekennenj nämlich bezüglich der Uebertretung der

Regel und der Ordensfatzungenf alle andern Sünden gehören in

die Beichte. Hat ein Bruder bei dem andern eine Uebertretung

bemerktF fo hat er die Pflichtj ihn anzuklagenj doch niht auf blo

ßen Verdacht hin, und nur in der dritten Perfon von ihm fpre

chend, damit kein Zwiegefpräch oder Streit entfteht. Der Prior

hat über die Strafe zu erkennen. Für die meiften Vergehen

fteht fie übrigens ftatutarifch feft. Man unterfcheidet leichtere,

fchwere, fchwerere und fehr fchwere Vergehem und danach die

verfchiedenen Strafen, Ein leichteres Vergehenj z. B, zu fpät

kommen, beim Lefenj im Chor einfchlafenh jemanden zum Lachen

reizenj oder auf dem Chor durch Rücken des Seffels ein unnöti

ges Geräufch verurfachenj wird mild beftraft. Der Delinguent

muß im Refectorium einen Pfalmen herfagenj oder falls er nicht

ein Priefter iftf einmal an der Erde fitzend effen. Wer jemand

lächerlich macht7 mit Ueberlegung lügt, in feiner Zelle das gebo

tene Schweigen bricht7 bei der Begegnung mit Weibern auf fie

das Auge richtetj oder mit einem Weibe allein fpricht u. f. w.7

hat fich die fogenannte fchwere Schuld zugezogenh ihn trifftj wenn

er Priefter iftj einmaliges Effen am Bodenh fonft einmalige Dif

ciplin mit Ruten auf die bloße Schulter. Als fchwerere Schuld

giltj eine Blasphemie auszufivrechen7 öffentlich eine Todfünde zu

1) Maxima. ferja. paßt eetaeum ejeitatiouin Marine.
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begehen. dem Prior einen ganzen Tag lang ungehorfam zn fein. oder

fich zu betrinken. Wer fich eines folchen Vergeheus fchuldig gemacht

darf eine Woche lang das Kloftergebände nicht verlaffen. hat am Bo

den fißend je einmal täglich feine Mahlzeit einzunehmen und empfängt

in drei Tagen vor dem ganzen Eonvent die Difciplin. Je nach lim

ftänden darf die Strafe durch den Prior noch verfchärft werden.

Die fchwerfte Schuld ladet auf fich ein Fälfcher von Briefen.

Zengniffen. Urkunden. oder wer den andern fchwer verletzt. das

Beichtgeheimniß nicht bewahrt oder in Flcifchesfiinden verfällt.

Jhn trifft Kerkerftrafe (ftets mit Fußfeffeln bei Waffer nnd Brot).

häufige Application der Difeiplin u. dgl. mehr. Außerdem kann

bei gewiffen Vergehen auf Entziehung des aetiven und paffiven

Wahlrechts. Sufpenfion n (iiuinie und Excvmmunication erkannt wer

den. Fiir Alles ift das Eeremonial auf das Genauefte vorgefchrieben.

Anf eben fo feierliche Weife wie zu den Gottesdienften kommt

man zu den Mahlzeiten znfammen. Auf ein Glockenzeichen

treten die Brüder in den fogenannten Ort des Schweigens ein.

einen Raum. der nur zum Gebet beftimmt gewefen zu fein fcheint.

Nachdem fie fich vor dem Bild (der Jungfrau). was fich immer in

demfelben befinden foll. verbeugt haben. fetzt fich jeder fchweigend

auf feinen Platz und der Leetor lieft einen Abfchnitt aus den Eon

ftitntionen vor. worauf zum zweiten Male geläutet wird. Jn

feierlicher Vroceffion begiebt man fich ins Refectorinm. Jeder

bleibt. zu feinem Vlaße gekommen. vor dem Tifch ftehen. bis die

Benedietion nach dem Brevier gefprochen ift. Auf ein gegebenes

Zeichen beginnt das Effen. Damit auch die geiftliche Speife nicht

fehle. verordnen die Eonftitutionen. daß. wo wenigftens 12 Brü

der vorhanden find. während der ganzen Mahlzeit vorgelefen

werde. wo weniger. doch am Anfang und Ende. Das Lefen ift

hanptfächlich Aufgabe der Jüngeren. die älteren Brüder find da

von befreit. Wer beim Lefen Fehler macht. hat nach dem Gra

tias unter Knieb'eugung dem Prior feine Schuld zu bekennen.

Jn den größern Eonventen foll beider Morgenmahlzeit (ati dran

(inm) nur aus der Schrift vorgelefen werden. ..damit die Brüder

mit derfelben vertraut werden t* 1),* in kleinern doch wenigftens

1) Dies ift höchft wahrfcheinlich eine Vorfehrift der nachreformatorifchen Zeit.
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ein Capitel am Anfang. Auch bei der Hauptmahlzeit (acl 00e

nxnn) wird mit einem Abfaznitt aus der heiligen Schrift begon

nen, hierauf kann die Homilie über das letzte Sonntagsevange

lium folgen; Abfchnitte aus den Sermonen Anguftins7 den Lebens

befchreibungen von Auguftinern des Jordan von Saehfen und

ähnlichen erbaulichen Büchern; nur am Freitag muß immer die Regel

Auguftins vorgelefen werden. Der Lector ißt mit den Dienfttuenden

an einer zweiten fpäteren Tafel. Wer fich irgend etwas bei Tifch

zu Schulden kommen läßtf etwas zerbrichtf Wein oder Waffer

vergießtf foll aufftehenf an feine Bruft fchlagen und ftill für fich

ein Vaterunfer beten,l Auf ein Zeichen des Priors wird das

Gratias gefprochenf und fchweigendf wie fie gekommen, ver

laffen die Brüder das Refectorinm.

Die Faften find fehr mildf die Conftitutionen verlangen

wenig mehr als die allgemein geforderten Fafttage. Am Char

freitag wird auf ungedeekter Tafel nur Waffer und Brot zur

Morgenmahlzeit gereichtf fonft werden der Montag in der Faften

zeit, der Dienftag nach Quinquagefima und in der Zeit von

Allerheiligen bis Weihnachtenf die Vigilie des heiligen Auguftinf fo

wie die Bigilien der Tagef an welchen die allgemeine Communion

gefeiert werden foll 1)f dadurch ausgezeichnet f daß an ihnen nur

einmal gefpeift wird.

Am Abendf bevor man zur Ruhe geht, ruft noch einmal die

Glocke die Brüder zufammen. Schweigendf auf den Knieen lie

gendj betet Jeder für fich. Gilt es fiir Kranke oder fonft Be

drängte befonders zu beten oder Mitteilungen zu machen, fo

'gefchieht dies durch den Prior. Darauf wird gemeinfam in ge

dämpftem Tone das Confiteor gefprochen und von dem Prior

die Abfolution erteilt. Hierauf folgen Refponforien und Gefänge

und eine Fürbitte für den Papft 2)f den Protectorf den General

und den ganzen Orden. Von neuem ftimmt der Sänger Re

fponforien an7 der Prior befprengt die knieenden Brüder mit dem

Weihwafferf kniet dann felbft nieder und betet das Zeile-z regina.

1) An 24 beftimmten Tagen wird allgemeine Communion gehalten, wäh

rend Jeder wenigfiens einmal in der Woche zu be'nhten gehalten ift,

2) Erft feit Ende des 15. Jahrhundcrts. '
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Mit dem Segenswunfch: ..Eine ruhige Nacht und ein willkom

menes Ende fchenke uns der allmächtige Gott" werden die Brü

der entlaffen. Schweigend gehen fie in ihre Zellen. kein Gefpräch

wird mehr geduldet. Falls nicht der Prior einem die befondere

Erlaubniß erteilt, hat. noch zurückzubleiben und im Ehore oder

Eapitelfaal zu beten. hat jeder fich zur Ruhe zu legen 1) -- bis

die Glocke zur Matutin ruft. um am neuen Tage von Neuem

..Gott den fchuldigen Dienft zu leiften". In ewiger Monotonie

vergeht ein Tag nach dem andern. nur die Fefttage mit ihrem

reicheren Ritual. das Wechfeln der Prioren und der übrigen

Obern bringen hie und da etwas Abwechfelung. Der Verkehr

mit der „Welt" wird fo viel als möglich erfchwert. Die Wei

ber follen nur die Kirche betreten dürfen; nur im Beifein eines

älteren Bruders. der alles fehen und hören kann. darf der Au

guftiner mit einem Weihe. falls es nicht eine nahe Verwandte

ift. in der Kirche oder an der Klofterpforte fprechen; um ihre

Beichte anzuhören. muß der Prior eine befondere Erlaubniß er

teilen.

Wer fich nicht in der geringen freien Zeit. die nach den aus

gedehnten gottesdienftlichen Handlungen und den Gefchäften. die

ihm etwa fein fpecielles Amt auferlegte. noch übrig blieb. mit

Studiren befchäftigte. oder der Seelforge oblag. ergab fich wol

der ftillen Befchaulichkeit. doch ift eine eigentliche Tendenz dafiir

nicht vorhanden.

Die Provincialverfaffung. Jeder Eonvent gehört zu

einem größeren Verbande. der fogenannten Provinz - erft fpäter

ließen fich einzelne Eonvente eximiren -. und fteht unter dem

Provineialprior. der auf dem Provincialcapitel gewählt

wird. Alle zwei Jahre 2) müffen fämmtliche Prioren der Provinz

1) Für das Bett-wird beftimmt ein Sack voll Streu (650110 1111118 [>19

nun yaleie). darüber ein wollenes Unterbett (mntnrntjnm lnnenm). ein Kopf

kiffen (unurn puluinar eine anpennle). zwei wollene Laken ((1110 1inteatnina.

innen) oder ..eine einfache ehrbare Decke“ (ea0pert0rinm vanille et 110

nentum).

2) In der erfien Zeit. ia bis in die Mitte des 15, Jahrhunderts. fand

jedes Jahr ein Capitel ftatt. fpäter alle drei Jahre; in den mir vorliegenden

Confiitutionen ift der Zwifchenraum zwifchen den einzelnen Capiteln auf zwei

Jahre feftgefeht.
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mit einem von den Brüdern ihres Eonvents gewählten Depu

tirtenf dem fogenannten niert-eine, den Diffinitoren des früheren

Eapitels und den Vifitatoren der Provinz zu einem Provincial

capitel zufammenkommen. Wenn der Ordensgeneral nicht. felbft

erfcheinen kann7 fo fendet er einen Vicar oder auch (in der älte

ren Zeit) mehrere als Präfidenten des Eapitelsj der diefelbe un

umfchränkte Autorität genießt f wie der General felbft. Er leitet

das ganze Eapitel7 beftimmt die gottesdienftlichen Verrichtungenf

von denen f wie fich von felbft verfteht7 alle Handlungen begleitet

werdenf und vor ihm hat 'jeder öffentlich vom Provincial ab

wärts feine Schuld bezüglich feiner Amtsführung zu bekennen

und die Pönitenz zu erbitten. Auch denenf die gelobt werden

müffen, foll doch um der gemeinfamen Schuld willenj fo ver

langen es die Eonftitutionen.7 wenigftens ein* Pfalm aufgelegt

werden. Mit dem abtretenden„ dem neu erwählten Provincialf

vier ebenfalls vom Eapitel zu erwählenden fogenannten Diffi

nitoren bildet der Präfident den gefchäftsführenden Ausfchuß

der Verfammlung7 das Diffinitorium. Der Provincial wird mit

abfoluter Majorität gewählth bedarf aber der Beftätigung durch

den General. Während bis ins fechzehnte Jahrhundert eine Wieder

wahl geftattet war und häufig vorkamf wurde fie fpäter verboten.

Ebenfo für die Prioren. Jeder Prior hat auf dem Provincialcapitel

fein Amtsfigel abzuliefern. Wenn er nicht von dem Diffinitoriumf

dem die Wahl des Priors obliegtj einem andern Eonvent vorge

feht wirdf kehrt er als einfacher Mönch in fein Klofter zurück.

Mit abfoluter Stimmenmehrheit werden noch von dem gan

zen Eapitel zwei Vif itato ren gewählt, die mit großen Vollmachten

ausgerüftet noch neben dem Provincial die einzelnen Eonvente zu.

vifitiren haben. Außerdem hat das Eapitel (mit einfacher Ma

jorität) noch fchlüffig zu werden über die Wahl eines Diffinitors

und eines Difcretusf die mit dem Provincial die Provinz auf

dem Generalcapitel zu vertreten haben. Der Provincialy der

nicht zugleich yrior eonrentnnlie fein darf- hat diefelbe Gewalt

über die Provinz, wie der Prior über den Eonvent, Wenigftens

ein Mal im Jahre foll er alle Eonvente vifitiren. Priorenf

die ihre Pflicht nicht getan oder fich gröberer Vergehen fchuldig

gemacht haben, darf er nur fufpendiren7 nicht abfetzenf wohl aber
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die niederen Beamten; auf Amtsentfetzung und Excommunication

darf er nur erkennen mit Zuftimmung des Diffinitoriums7 das

fein ftändiger Beirat ift.

Der Orden gipfelt in dem gänzlich unabhängigen General

priorf der auf dem Generalcapitel gewählt wird. das alle fechs

Jahre, gewöhnlich zu Pfingften, abzuhalten ift. Mit einem

außerordentlich reichen Aufwand von Ceremonienj wie es der

Bedeutung der Verfammlung zu entfprechen fcheintj vollziehen

fich die einzelnen Arte des Capitels. Bon überall her ftrömen

die Provinciale und die fpeciellen Abgefandten der einzelnen Pro

vinzen in dem dafür beftimmten Orte zufammen. Bedeutende

Perfönlichkeitenj berühmte Doctorenx und fonftige Zierden des

Ordens kann der General befonders auffordern, durch ihr Er

fcheinen das Capitel zu verherrlichen. Findet es in Jtalien [tatt

fo haben auch die Prioren und Regenten der Generalconvente 1)

Jtaliens fich einzufinden. Auf diefe Weife follen zuweilen mehr

als taufend Auguftinerbrüder fich zufammengefunden haben.

Wie beim Provincialcapitel der General den Borfißenden

ernenntf fo kann hier der Papft einen folchen ernennen, Tut

er es nicht j fo fteht dem Diffinitor der betreffenden Provinz in

welcher das Capitel gehalten wird. das Recht zuj einen beliebigen

Bruder zur Präfidentfchaft zu berufen. So lange das Capitel

währtf hat er die höchfte Gewalt( Alle haben ihm die tieffte

Chrerbietung zu bezeigen und ihm als Zeichen der Huldigung

vom General bis zum niedrigften Mönche unter Kniebeugung die

Hand zu küffen.

Die Gefchäfte des Capitels find ziemlich bedeutend. Die

einzelnen Provinciale haben 'das ftatiftifche Material vorzutra

genf über ihre Amtsführung zu berichten und mitzuteilen7 wer

an Wohltätern des Ordens feit dem letzten Capitel gefror

ben iftF deren dann feierlich in einem Todtenamt gedacht

wird. Außerdem liegt dem Capitel ob, etwaige Streitigkeiten zu

fchlichten, Collecten für die einzelnen Provinzen zu beftimmenj

auf Borfchlag der Provincialen oder Diffinitorenf die Brüder

1) Unter Generaleonventen verfteht man folehe Convente, die unter der

unmittelbaren Leitung des Generals ftanden. In der Regel war wohl ein

Studium damit verbunden. Die Mehrzahl derfelben war in Italien.
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aus allen Gegenden auf die einzelnen Studienanftalten zu ver

teilen 1) und folche Befchlüffe zu faffenj welche den gefammten

Orden angehen follen. Dergleichen_ neue Eonftitutionen haben

jedoch erft dann definitive Gültigkeitj wenn fie von zwei aufein

anderfolgenden Generalcapiteln angenommen worden find. Das

Wichtigfte ift aber ohne Zweifel die Wahl des Generalsj die mit

großem liturgifchen Gepränge vor fich geht. Der. bisherige Gene

ral giebt an den Präfidenten das Amtsfigel, bekennt feine Schuld

nnd wirft fich in Erwartung der Strafe vor ihm nieder7 diefer

fordert ihn aufj fich zu erheben und den Eapitelfaal zu verlaffen.

Ihn begleiten alle diejenigenj die nicht ftimmberechtigt find.

Hierauf wird feine Amtsführung diskutirtj und wenn nichts gegen

ihn vorliegtj oder er nicht felbft zu refigniren wünfcht7 feine

Amtsgewalt auf weitere fechs Jahre beftätigt. Jm andern *Falle

wird eine Neuwahl vorgenommen, nach deren Vollzug die Mit

glieder des Eapitels dem Gewählten wieder durch Handknß ihre

Obedienz und Ehrerbietung bezeigen follen.

Der General iftj wenn auch verantwortlich und an die Eon

ftitutionen des Ordens gebunden7 doch faft abfoluter Herrfcher.

Wie fchon erwähnt7 hat er die Wahl des Provincials wie

die Befchlüffe des Provincialcapitels zu beftätigenz er erteilt die

Erlaubniß zu Promotionenj verfth aus einem Eonvent in

den andernj aus einer Provinz in die anderej darf die Grenzen

dcrfelben ändern7 neue einrichten, und hat eine große Reihe

fonftiger Refervatrechte. Eine Befchränkung erleidet feine Macht

nur durch die eigentümliche Beziehung des Ordens zum apofto

1) In welcher Weife fich der Unterricht geftaltete, läßt fich nicht mehr

genau fefiftellen. Zwar enthalten die Conftitutionen einen ganzen Abfchnitt

(16- i'm-nau etaajoram, aber das darin Enthaltene fc'heint7 wie aus einer

Vergleichung des entfprechenden Eapitels bei Stanpiß (1)e forma. circa. abu

(ientee et. ieetaren ue. precijoutorea nontki arriij 0d86ryanciu, any. 36)

hervorgeht, zum größten Teile der nahreformatorifchen Zeit anzugehören.

Man unterfcheidet atuciin. yurtieulurju und generaljn. In den erfteren

wurde Logik und Grammatik gelehrt, in den leßteren Theologie und Rechts

wiffenfchaft (L). Der betreffende Convent, dem der Student von Haus aus

angehörte, hatte für deffen Bücher und Bekleidung zu forgenj und außer

dem an den Conventj in welchem fich das Studium befand, jährlich zwei

Floren in Gold zn zahlen.

Kolbe, Staupiß. 3
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lifchen Stuhle. die. foweit ich fehe. eine engere ift. als bei den

iibrigen Bettelorden.

Wir erinnern uns. daß die Zufammenfaffung der verfchie

denen Eongregationen. die dem heiligen Augnftin nacheiferten. in

den einen Augnftinerorden. die eigenfte Schöpfung der Päpfte war.

Ein vom Papfte beftellter Protector hatte die Einigung zu Stande

gebracht. Fortan hatte fich der Orden ftets der befonderen Protec

tion der Päpfte zu erfreuen. Und er war fich derfelben wie feines

Urfprungs recht wohl bewußt. Nur daraus läßt fich die Jncon

fegnenz erklären. alle Autorität des Ordensobern nicht von Angnftin

abzuleiten. fondern unmittelbar vom Papfte. wie es in einem

Befchlnß des Generalcapitels vom Jahre 1497 ausdrücklich ausge

fprochen ift 1). So hat denn auch der Papft das Recht. bei ein

tretender Vacanz ohne weiteres einen Generalvicar zu beftellen.

dem derfelbe Gehorfam geleiftet werden muß. wie dem General

felbft. bis durch ein Generaleapitel ein folcher gewählt ift.

Wie vorteilhaft nun auch diefe direete Beziehung zum Papfte

für das Wachfen und Gedeihen des Ordens war. fo hat fie doch

in der*Folge' auch zn nnheilvollen Spaltungen geführt. indem -

einzelne kleinere Genoffenfchaften innerhalb des Ordens (Eongrega

tionen) das Recht ihres Beftehens und die Autorität ihrer felbftgewähl

ten Oberen nicht vom Provincial oder General. fondern vom Papft

unmittelbar ableiteten und wider den Willen der Oberen des Ge

fammtsordens fich von der Eurie ihre Sonderrechte beftätigen ließen.

Wie andere Orden. z. B. der Dominikanerorden. haben auch

die Auguftiner einen befonderen Gefchäftsträger bei der Curie.

Procnrator. der in gleichem Range fteht wie der General 2). Er

hat alle Gefchäfte mit der Curie zn vermitteln. und feine befon

dere Aufgabe ift es. ftets die guten Beziehungen zur Curie zu

erhalten. neue Privilegien auszuwirken. die alten beftätigen zu

1) (Huis. authorjtnn dräinjo in yutre (1911617111 jmmecljnte 61c 1)an

cieeaencljt et ab jpvo (Feuer-1.11 in kriorjbue yr071neinljbn8 ei; 710711-118

Congregatjanum äianciitur 6te. 00n8titut10nen, z). 110.

2) Zur Wahl zum Procurator. der ev. (unter denfelben Bedingungen

wie der General) alle fechs Jahre wechfelt. fchlägt der General dem Diffini

torium des Generaleapitels drei geeignete Leute vor. aus denen derfelbe

durch geheime Wahl hervorgeht. ldjcl. p. 97.
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laffen. Nichts darf bei fchwerer Strafe 1) an den Vapftf die

Cardinäle oder fonftige päpftliche Beamten gebracht werdenf ohne

durch den Procurator gegangen und von ihm perf'o'nlich iiber

mittelt worden zu fein.

- Um dem Vapft die Vorzüglichkeit des Ordens 7 feine Fröm

migkeit und Lauterkeit ftets vor Augen fiihren zu könnenf ift die

eigentlimliche Einrichtung getroffenf bei der Curie felbft einen

Convent zu errichten 2)- der7 nur mit den vorzüglichften Brüdern

befeßtf eine Mufteranftalt fein foll. In ihm haben fich auch

diejenigen aufzuhaltenf die bei der Curie Gefchäfte haben. Es

ift der Conventus Marine rie] yoyuw, noch heute ausgezeichnet

durch feine berühmte Zidöotbeen Angelina-i) - er ift die Her

berge der nach Rom reifenden Brüderf auch Luther wird dereinft

dafelbft feine Wohnung aufgefchlagen haben 4).

Das find im wefentlichen die Einrichtungen des Auguftiner

1) Der Vrocurator hat für Zuwiderhandelnde einen befonderen feften Kerker

mit Fußfeffeln (p. 114). Bei Stanpiß heißt es cup. 51 am Schluß: (211m1

qne prneizer earaekeju canrentnn euriere proaurnbor 0rciini8 dabei-ri; unum

erliuni firmnm career-ern 011111 eomyeciibun 07x)ij er aufbean ae mnnjeiß

kern-.i8 nr() uyoßtertia in aonnentu enrjere c'lenjgrautiduß jnibi (Lebkucienciie.

2) (Quiet nero 0kcL0 nonter p0teni; u familia eonreutun 8011131136 anrina

note). Mumie-11i 11011 moäjen (ienigrnri, Mi oräjnntwnem 6in8 (ieijberarione

ei; äüigentj-a. praerin 68i: yr0eetienciun1. Stabujmner igißnr innioierbjiiber

abeernari, ni; in jpßa 1000 Suriae er Zererenäjnßjrno ?tim-e genen-uli fra/rer

aliquin pro krjare panubnr, quel)) kaum ei; fiber probier lancierbjiem ei; 1011g

aera ei: keiigjamr eine eanrernatio 0rciinj8 Miami-ern. Kamille. qn0q116

dem abnciji, (fu-rm train-urn (ie conrentn ab 6069m L'ri0re Generali ex row

0rciine iieliZeitnr, in qua knigeat (ioefrinn. ei; 11101-11111 k0n88iza8 runter,

que-inte. 6886 (Leber iu ocuiin yiearii Domini Aaatri .lena Ebrjntj ei; Zanka

enneti (karciinaiinm Senn/daa ao we Vraeiawknm, qui quobjriie [Oman-lm

Miriam krequentunt (x), 115 eg.). Bei weitem ausführlicher die Einrichtung

des Conventes befehrieben bei Staupiß 03x). 51.

3) Vgl. Lämmer- Zur Kirchengefchichte des feehzehnten und fiebzehnten

Jahrhunderts (Freiburg 1863), S. 61 ff,

4) Ich übergehe hier die weibliche Linie des Anguftinerordens da fie für

die Entwicklung von keiner Bedeutung ift, auch keineswegs alle Augufiinerin

nenklöfter unter der Jurisdietion des Mannsordens ftanden. Wo dies der

Fall war, unterlagen fie denfelben Conftitutionen, wie diefer; wie die fpeciellen

Befiimmungen für die Nonnen und den weiblichen Tertiarierorden der 11311

tellatae gewefen find, läßt fich mit Sicherheit nicht mehr angebenF da die

3*
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ordens. Betrachtet man fie im einzelnen. fo laffen fich eine Menge

kleiner Abweichungen von den Conftitutionen der andern Orden

erkennen. aber ein neues wirkungsvolles Princip führte er nicht in

das Mönchtum ein. Neben feinen älteren Brüdern. den Francis

tanern und Predigern. mit denen er auf gleichem Boden fteht. tritt

er zurück. - zu welthiftorifcher Bedeutung kommt er erft durch feinen

großen Apoftaten. Aber doch ift feine [relative] Bedeutung nicht

gering zu fchätzen. fie ift eine wefentlich kirchliche. Der Auguftiner

orden hat. wenn man von Proles abfehen will. keine Fanatiker

des Princips von der freiwilligen Armut aufzuweifen. wodurch

der Franziskanerorden in fo große Kämpfe geriet und fo große

Erfolge erreichte. er hat auch niemals das Panier der Recht

gläubigkeit und der reinen Lehre mit folcher Entfchiedenheit ver

fochten wie die Prediger. aber er hat der Kirche keine geringeren

Dienfte geleiftet.

Man hat wol früher gemeint. und die proteftantifche Gefchichts

fchreibung hat befonders daran Gefallen gefunden. der Auguftiner

orden habe bei fteter Befchäftigung mit den Schriften feines Ahn

herrn fich durch alle Zeit hindurch einen gewiffen Auguftinismus

oder. was man fo gern identifch feht. eine reinere evangelifche

Gnadenlehre bewahrt. - Die nachfolgende Darftellung wird

zeigen. daß fich davon keine Spuren nachweifen laffen. aber in

anderer Beziehung. das ift nicht zu leugnen. ift der Orden

immer gut augnftinifch geblieben. das ift in der Betonung des

Kirchlichen. Das kirchliche Jntereffe. infoweit es mit dem gottes

dienftlichen identifch fteht. ift ohne Zweifel im Vordergrund.

Gott den fchuldigen Dienft zu leiften. darauf zielt Alles ab.

auch die perfönliche Heiligung. und auch in feinen fchlimmften

Zeiten. wo Zucht und Sitte Vieles zu wünfchen übrig ließen.

fcheint die Handhabung des Gottesdienftes und Alles. was nach

mittelalterlichen Anfchauungen mit der aura nniinnrnm zufam

menhängt. hoch gehalten worden zu fein. wofür die Brüder

fchaften den Beweis liefern werden. Nur hieraus erklärt fich

felben in den uns vorliegenden Confiitutionetr faft durchweg auf Verordnungen

des Tridentinums beruhen. In Deutfchland waren wenige Augnftinerinnen

klöfter. die den Augufiinerobern untergehen waren.



Z7

die befondere Zuneigung der edlen Gefchlechter in den Städten

für den Ordenf die fich am Ausgang des Mittelalters allent

halben conftatiren läßtf und fchließlich ift der Auguftinerorden

der einzigef bei dem das Volk Erbauung durch die Predigt

findet; am Ausgang des 15. Jahrhunderts ift in jedem grö

ßeren Eonventef wenigftens der deutfchen (Congregationf ein Pre

diger. Bei diefen wefentlich praktifch-kirchlichen Neigungen - noch

heute wirken die wenigen Auguftiner innerhalb des deutfchen

Sprachgebietes entweder in der Seelforge oder im Lehrfach -

trittf wie erklärlichj das wiffenfchaftliche Moment mehr zurück

und es will nicht allzu viel fagen„ wenn die Eonftitutionen ein

mal die Studien das Fundament des Ordens nennen 1)f fie find

ebennur Mittel zum Zweck gewefem wie bei den andern Bette(

orden 2)- nur daß bei allen Anftrengungen die Auguftiner keinen

einzigen Gelehrten hervorgebrachtf der denen jener an die Seite

1) Diljgenter [11101- genernljo prnniäeat quornaäa Zweiju 111 qnjbnn

1108i bei cultnrn et inanlpntoe nitne 1110168 kuncinnnentnm 126113101118

eanoiatit. 00118tjt., p. 106; ebenfo bei Staupitz auf). 40,

2) Es ift eigentümlich, daß fich allenthalben in reformationsgefchichtliäfen

Werken die Angabe findet, daß die Auguftinereremiten erft im 16, Jahr

hundert in die Zahl der Bettelmönche aufgenommen worden wären. Vgl.

Jürgens 1, 559; Zöckler in Herzogs Realenchclopädie- 2. Auflage.

Diefer Irrtum beruht einesteils auf Unkenntniß der Conftitutionen des

- Ordens, die jeden eigenen Befih entfchieden verwerfen und den Orden

auf den Erwerb durch Betteln anweifen, andernteils auf einer falfchen Auf

faffung der dafür angezogenen Bulle Pius' 7, (Die unrichtige Bemerkung

von Helhot lll, 22 darüber ift von Schröth WWU, 505 und nach

ihm von allen fpäteren ohne eigene Prüfung aufgenommen worden.) Die

fragliche Bulle ift datirt von 3. October 1567 (Ungn. Lullnrium 130111,

ecl, Ebernbinj ll, 256 3g.). Infolge eines Streites, der dadurch entflandenf

daß die Ordinarien zu der von dem Tridentinum geforderten Errichtung

von Priefterfeminaren auch die Mendicanten heranziehen wollten, weil diefe

als im Befih von Hab und Gut nur mit Unrecht diefen Namen führten,

erklärte der Papfi, daß 01111168 et 3111311103 Casino! Wenciionntiuln 01cii111m1

riäelieet 8. ))01nj11101 et 8. hraneinoj ne Dremitnrnm Z. annntini neo

11011 Sarmelitnrnm eb (11108 eine-.111 kee-3118W 70111111118 86170ru111 Lead-ae

Marine nominian eornprebenooe Lerntree den Charakter als Bettelmönche

behalten follten, auch wenn fie gemeinfam (in 0011111111111) Immobilien

befäßen. Hier werden alfo einfach die vier bekannten Bettelorden aufgezählt

und ihnenf das ift das Neue, die Marienknechte oder Serviten beigezählt. Die



zu ftcllen ift7 obwohl fie am Ausgang des Mittelalters auf allen

deutfchen Univerfitäten zu finden und in Erfurt fogar die Ton

angebenden find. Doch das gehört fchon in die Gefchichte des

Ordens in Deutfchlandf zu der wir uns nunmehr zu wenden

haben.

vier Bettelorden finden fich auch fchon fo zufammengeflellt in dem ihnen

erteilten lilnre magnum von Sixtus lil., und ihre Generale werden immer

gemeinfam und in befonderer Gruppe aufgeführt als Beifitzer des Lateran

coneils von 151.2 ("nr-(juin, lieber Vorteil. [kur. 1714], 'kann [Ä,

j). 1583 u. ö.). Unrichtig ift nach dem obigen Citate aus der Bulle Pius' 7.

auch die weitere Bemerkung Helvotsf daß den Auguftinern erft nach den

Carmelitern der Rang zugewiefen wäre.



Zweites Capitel.

Verbreitung und Entwicklung des Ordens in Deutfchland

z bis zum Tonbanzer Toncil.

Wie* viel wirkliche Auguftinereremiten Guido Salanus in

Deutfchland fchon vorfand, läßt fich mit Sicherheit nicht mehr

beftimmenz zumal den in den Klöftern darüber herrfchenden Ueber

lieferungen nicht fehr zu trauen ift. _ Eine Reihe Klöfterj wie

Gotha 1). Schmalkalden 2)z Nürnberg 3)z Memmingen 4)

1) bij o alacin cie Ziegen (eci. Wegen), p. 358) läßt die Auguftiner 1249

aus Erfurt kommen. Diefer Zeitangabe widerfpricht aber die urkundliche

Nachricht. daß im Jahre 1258 Jutta) Aebtiffin der Eiftercienfernonnen, den

Anguftinern eine Kirche überläßt und der Erzbifchof Wernher von Mainz

unter dem 8. Juli 1265 denfelben einen Ablaß ac] aonournmutjanejn ecli

iieiorum error-urn in (Lot-.113. gewährt (Archiv zu Gotha).

2) Conrad Geifthirt (kljawrja Smalleoüäioa, hiftorifche Befchrei

bung der Herrfchaft Schmalkalden, 2 Bde.; handfchriftlieh im Gothaer

Archiv) fagt im 1. Bande. S. 299) das Stiftungsjahr fei unbekannt, das

Klofier fei aber fchon 1205 vorhanden gewefen, Darnach Häfnerz Ge

fthiehte der Herrfchaft Schmalkalden 1, 80-142.

3) Das Salbnch des Auguftinerklofiers zu Nürnberg, angefangen 1503

unter dem Priorat des Enkarius Karlz meldet, daß ein Klofter des Ordens

feit undenklichen Zeiten in der Stadt befianden habe, aber abgebrannt

fei, darauf aber „mit wiffen und mit willen des Stuls zu Romz auch

mit willen vnd gunft eines erbarn vnd weifen rots von newen gebaut

hieher an die fiat, da man gezahlt zweihundert vnd fünfundfeehzich jar“

(Nürnberger Stadtarchiv).

4) Inno 1280 Uemmiugnnnm Monti-uni .linearer-inn) (quoci ipod oppiei0

retnatjuo en erernjeoiia ibi eommortcntibua i'ujoee narjbii; yetruo Wetten

iiue, in 811,6an, Lealeuiaat.) nana. funciarnentu noeiyit. 11611!), 0br0n0
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u. a. machen Anfpruch darauf. fchon vor der Vereinigung be

ftanden zn haben. doch beginnen die urkundlichen Nachrichten erft

alle nach 1256. Nach Erufenius 1) wären auch in Mecheln

und Eöln. von welchen Orten aus die Auguftiner im Jahre

1256 nach Löwen in Belgien gekommen fein follen. fchon früh

Niederlaffnngen der Eremiten gewefen. Wie dem auch fein mag.

gewiß hat Guido Salanus felbft eine Anzahl Begleiter ge

habt und je nach Bedürfniß Brüder aus Jtalien nach Denkfeh

land berufen. und trotzdem. daß Dominikaner und Minoriten

erft vor kurzem das Land überfchwemmt hatten. fanden die neuen

Mönche. wohin fie kamen. freundliche Aufnahme. befonders im

füdweftlichen Deutfchland. und in den nächften zwanzig bis drei

ßig Jahren entfteht eine verhältnißmäßig große Zahl von Rieder

laffnngen. Friedberg (in der Wetterau) und Mainz erhalten

fchon 1260 zum Ausbau der ..jüngfttt gegründeten Auguftiner

klöfter einen Ablaß 2). Jn Franken war es der Provincial felbft.

der ihnen Eingang verfchaffte. das Klofter zu Würzburg (neben

dem zu Münnerftadt [e. 1279] das einzig noch beftehende im

jetzigen deutfchen Reich) .verdankt ihm feine Stiftung 3). Nach

Gotha kamen die Eremiten fchon 1258 vielleicht von Erfurt

her 4).

Die fchwarzen Brüder fcheinen allenthalben gern gefehen wor

den zu fein. und man verftand es. die Devotion der frommen

Deutfchen durch reichen Ablaß. den bisweilen eine ganze Anzahl

10313 prorjneiae NOW-81191710ch arcl. 1114'. Drew. Z. 1). 11113.. 1744.

p. 30. Höhn führt noch eine ganze Reihe angeblich vor der Union exiftirender

Klöfter an (Colmar. Freiburg im Breisgau. Gmünd in Schwaben. Hage

nau. Freiburg in der Schweiz. Mainz 2e.). wofür er kaum mehr als Ver

mutungen anführen kann.

1) Erufenius a. a. O.. S.,123 u. 126.

2) Staatsarchiv in Darmftadt. und Höhn a. a. O.. S. 22.

Z) Stiftungsurknnde bei Höhn a. a. O.. S, 24 f.

4) Rach diieoluue cle Ziegen (e11. Weg-e16. p. 358) wären fie fchon

vor 1249 in Erfurt gewefen. Gegen eine fo lange Seßhaftigkeit fcheint aber

das 011r0n. Jumpetrjnum zu fprechen (Gefätichtsquellen der Provinz

Sachfen. Bd. l [1870]. S. 101): 1111110 ciamini 1273 0011811168 et 111111008 131

t'0rc119 011111 unjuereitate 00nkregernnt clalnurn tratrutn Augußtinenoium non_

permittentee in 111001019. [13.1111an.
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von Bifchöfen für den Befueh der in Bau begriffenen Klofter

kitchen gewährte 1)f fruchtbringend zu erhöhen. Nur zweimal

hören wirf daß man ihnen und doch nur auf kurze Zeit in Er

furt und Nürnberg 2) die Niederlaffung verfagte oder fie hart

bedrängtef vielleicht durch die Weltgeiftlichkeit aufgeftachelt oder durch

die Wilhelmitenf mit denen der Streit fortdauerte und denen

u. a. die Convente von Schönthal (731118 epeaioeu) und See

mannshauf en von den Eremiten genommen worden waren 3).

Um fie aus_ den Städten zu verdrängen, machten die andern Or

den wol geltendf daß fie als Eremiten die Städte fliehen müß

ten, fo daß Clemens 17. fich veranlaßt fahf ausdrücklich in einer

Bulle zu erklärenf daß ihre Regel und ihr Name fie keineswegs

verpflichte, fich nur an einfamen Orten niederzulaffen.. ' da es

ihnen ja fonft zu fchwer wäref ihren Unterhalt zu erbetteln 4).

Und gerade von Seiten der Bürgerfchaft hatten fie fich der be

fonderen Zuneigung zu erfreuen. Rat und Bürger von Brei

fach hofften in ihnen ohne fonderliche Koften treffliche Lehrer

ihrer Kinder zu erhaltenf und Rudolph von Habsburgf der eine

Vorliebe für den neuen Orden hatte7 beftärkte fie darin; fo

kamen die Auguftiner 1270 in diefe Stadt 5). Auch in andern

Orten wie Zürich 6) und fpäter in Magdeburg 7) und Hage

1) Im Jahre 1284 erteilen 15 italienifehe Bifehöfe den Befuchern der

Augufiinerkirche zu Neuftadt an der Orla einen bedeutenden Ablaß, der dann

auf den Befuih aller Auguftinerkirchen in Deutfihland ausgedehnt wird

(Staatsarchiv in Weimar). '

?01111118168 Luajlieneeu ac] armani 1276 (AM, (Lern). Zerjyf.

x711, 198, 458g.: begin-nern init (101nu8 Mundi Nuguetiui in 1711161)

berg), wenn die Coujectur des Herausgebers - Aureuderg - richtig ift.

3)Crufeniusf S.130.

4) (Hue-1.111 (ljkfieile k0ret iyaia, quoß 0y0ktei; (iiebuZ Zingulin anutentu

tj0lu'a 8118.9 pubuiuru menciieure, in [ac-je budituke remobiZ. Bulle Cle

mens' l7. (ici. ?jßerbij 3, 1:31. kehr.1)0ntjt'. isn-10 bertjo (30. Juli 1268).

Crufenius, S. 131ff, '

5) Ro ßmann- Gefehichte der Stadt Breifaeh (Freiburg 1851)- S, 184.

6) Naeh Miilinen (Ueli-etw Wera [Bern 1858f.]7 p. 10) kamen fie

1270 nach Zürich. _

7) Im Jahre 1284. Hier fpielten freilich auch die Bemühungen eines

fwmmen Klofierbruders mitf der in einer dreimaligen Bifion des heiligen

Martin den Befehl dazu erhalten hatte, 0111011. Aug-(Led. bei illejdom,



nau 1) war es die Fürfprache des Habsburgers. die ihnen Ein

gang verfehaffte.

Es wiirde zu weit fiihren. wollten wir im einzelnen die oft

mals fagenumfponnene Gefchichte ihrer Verbreitung verfolgen 2).

Nicht überall laffen fich auch Zeit und Umftände der Stiftung

mit Sicherheit beftimmenz nur foviel läßt fich nachweifen. daß in

Deutfchland im engern Sinne gegen Ende des Jahrhunderts fehon

weit iiber vierzig Auguftinerklöfter vorhanden waren 3). Bedenkt

man. daß in Polen. Böhmen und Ungarn. welche Länder nach

der Ordensgeographie noch zur deutfchen Provinz gehörten. dura)

den Eifer der frommen Brüder der Orden fich ebenfalls ftark

verbreitete. fo erklärt fich. daß die einheitliche Leitung und teil

weife noch notwendige Organifirung einer fo großen Zahl von

weit auseinanderliegenden Niederlaffungen bald die Kräfte eines

Einzelnen iiberftieg. Schon der vierte 4) Provincial. der feit den

Lei'. get-m. ll. 33. Hoffmann (Friedr. W, H.). Gefehichte der Stadt

Magdeburg (Magdeb. 1841) 1. 196. Aeltefte llrkunde vom 25. Januar

1284; vgl. Magdeburger Schöppenchronik (Chroniken der deutfchen

Städte vom 14.--16. Iahrh.) 1711. 176.

1) Eine Urkunde Rudolphs vom 11. März 1284 über Schenkungen an

die Auguftiner zu Hagenau (qnoci A08 1-10n0rnloilea ne Whg-10808 nikon

Watt-ea Ureinjtnrun) 0rciinin 8. nuguatini 0b anne 008111118 nitne cieeoretn

ning-uke.er (iileetj0nie grußin pr0nequentea (ie dienten. permieniane lieg-in.

ralnntnte dener-01a. proeecieke publiea profitetnur). abgedruckt bei H öhn. S. 35.

2) Vgl. die Sage. die fich an die Gründung des Regensburger Klofters

knüpft. bei Crufenius. S. 130.

3) Ein Verzeichniß der deutfchen Augufiinerklöfter im Anhang.

4) Auf Guido Salanus war c. 1260 Andreas Senenfis gefolgt. auf

diefen angeblich (Höhn. S. 28) ein gewiffer Engelbertus Germanus. nach

deffen 1273 erfolgtem Tode Heinrich (Briemar) gewählt fein muß. -der in

einer Urkunde von 1279 fich Prior von Himmelspforte und pr0'inoinlin

fendt-uni Weinwelt-um 0rclin. 8. nciguetini per Melnonniam nennt; f. H. A.

Pröhle. Andreas Proles (Gotha 1867). S. 24. - Höhn nennt ihn lien

rjeue (ie Militaria und läßt ihn achtzigjährig 1334 oder 43 in Regensburg

oder Erfurt fterben. verwechfelt ihn aber (nach Trithencius) mit dem gelehrten

Theologen lienrieua (ie Leimen-in. der in der Mitte des 14, Jahrhunderts

feinem Orden zur Zierde gereiehte. über welchen Teichel (Zupplernentum

liiutorine 60thnnne 111. 50). ohne die Berwechfelnng zu merken. reiches Ma

terial beigebracht hat. Schon der Umftand. daß im Falle der Identität da

mals Heinrich nicht hätte über zwanzig Jahr alt fein können. müßte auf
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fiebziger Jahren dem Orden in Deutfchland vorftand, Bruder

Heinrich von Vrimaria (der ältere)x anfänglich Prior von Him

melspforte bei Wernigerode7 mußte daran denkenf die Provinz

zu teilen. Jm Jahre 1299 kam der Gedanke zur Ausführung,

nachdem das Provincialconcilf welches Pfingften 1297 zu Zürich

gefeiert worden„ wahrfcheinlich darüber befchloffen hatte 1). Die

eine große7 das 1831111111 .Meineran umfaffende Provinz follte

nunmehr in vier Provinzen zerfallen. Die Einteilung war eigen

tümlich genug. Alle Eonvente von Mainz füdwärtsf diesjeits

und jenfeits des Rheins7 in Elfaßf Schwaben und Schweiz bil

deten die rheinifch-fchwäbifche Provinz. Bedeutend größer

war die bairifchez fie umfaßte Baiernf Südfranken, Böhmen,

Oefterreichf Mährenf Schlefienj Polenf Steiermarkf Kärnthen7

Krain und Kroatienf wovon7 was hier gleich bemerkt fein

magf 1358 Böhmen, Mähren und Polen abgetrennt wurde 2).

Unter die kölnif che Provinz vereinigte man alle Eonvente am

Niederrheinf Belgien und den Niederlandenf während die thü

ringif ch-fächfifche alle in Norddeutfchland einfchließlich Preußen

liegenden Auguftinerklöfter umfaßte. Von nun an gehen diefe

vier Provinzen ftreng gefchieden ihre eigenen Wege, wählen eigene

Provineiale und halten eigene Eapitel abf mit Eiferfucht darauf

bedacht, die einmal bei der Teilung überkommenen Eonvente unter

ihrer Jurisdiction zu behaltenf und fich keinen Bruderf der bei

die Annahme eines zweiten desfelben Namens fiihren. Ausdrüctlich wird

aber derfelbe bezeugt durch eine in Gotha ausgefiellte Urkunde vom Jahre

1355, in der es fich um den Nachlaß eines 11011110113 (1e nrjmarin jnnjar

7211013111118 prior, euere 13116010ng yr0k'68801* handelt, der alfo dann der be

rühmte fein dürfte (Copialbuch des Erfurter Auguftinerklofters; _Staats

archiv zu Magdeburg).

1) Höhn, S. 39f.

2) [Jäggmnzrer, Suta10g. 1'107. 1307. nci. 9.1111. Später muß jedoeh

die Provinz wieder denfelben oder einen noch größern Umfang gehabt

haben. Denn Höggmaher zählt unter den neun Tiftrictenf in die der Pro

vincial (160131118 (ie ?alle npeejvea (1431-42 [Schönthal]) die Provinz ge

teilt-habe, nicht nur Böhmen, Mähren und Polen auff fondern auch einen

Diftrict Rußland mit drei Klöftern. Nach derfelben Angabe würde damals

die Provinz 53 Convente umfaßt haben, darunter freilich auch mehrere

Frauenklöfter.
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ihnen Profeß getan, entziehen zu laffen. Der bisherige Provin

cial von Deutfchlandf jener oben genannte Heinrich von Brie

marf übernahm die Leitung von Thüringen-Sachfen. Jn Baiern

wurde Ulrich Strubinger (Straubinger) Provincialj in der

rheinifch-fchwäbifchen Provinz Hermann von Speier 1).

Bon Seite der römifchen Curie hatte der Orden fortwährend

die höchfte Gunft zu erfahren. Die Generale beeilten fich auch

von jedem neuen Papft die Privilegien beftätigen zu laffen und

bei diefer Gelegenheit neue auszuwirken. Befonders war es

Bonifacius lllll., der durch eine Reihe von wichtigen Exemptionen

die Anguftiner den übrigen Bettelorden gleich zu ftellen fuchte 2),

Wie den Franziskanern und Dominikanern, wird auch ihnen u. a.

das Recht erteiltf Beichte zu hören und zu predigen, doch unter

der Bedingungf daß nur geeignetef in der heiligen Schrift unter

richtete, geprüfte und approbirte Priefter dazu gewählt werden.

Auch müffen diefelbenf obwol fie nicht eigentlich unter der bifchöf

lichen Jurisdiction ftehenf doch dem betreffenden Bifchof zur An

nahme präfentirt werden. Die Zahl der Priefter in einem Klofter

foll fich nach der Menge des Volkes richten, das fich zu demfel

ben hält. Gewöhnlich beftimmte aber der Bifchof die Anzahl

derfelben, fo der Bifchof Albrecht von Halberftadt unter dem

2. Juni 1318 für den Convent zu Helmftedt 14 Priefterf für

den zu Himmelspforte 12- ebenfoviel für die Klöfter zu

Quedlinburg und Sangerha'ufenPf eine Anzahlj die ge

wiß das Bedürfniß reichlich decktej wenn man bedenkt7 daß alle

diefe Orte mit Ausnahme etwa von Himmelspforte noch andere

Klöfter befaßen.

Das wichtigfte Recht aber7 welches Bonifacius den Auguftiner

eremiten einräumte, war dasf eigene Begräbnißplätze bei ihren

Niederlaffungen anzulegen und jeden dafelbft und in ihren Kir

chen begraben zu dürfen7 der nicht gebannt oder unter dem

Jnterdict geftanden, oder ein offenkundiger Wucherer gewefen fei 4).

1) Höhn, S. 42. Ueber die Verhältniffe der kölnifchen Provinzen

fehlen die Nachrichten für die ältere Zeit faft gänzlich. *

2) Empolij S. 42-537 bef. 51.

3) Staatsarchiv zu Magdeburg.

4) Empoli, S. 51.
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Die Mönche wußten wohlj was fie taten, als fie diefes Privileg

erbaten. Kein anderes verband die eigenen Jntereffen fo fehr mit

denen des Volkes als diefes. Jn einer Klofterkirche zu ruhenj

wo fromme Mönche die Exequien fangenz in unmittelbarer Nähe

des heiligen Leichnams Ehrifti und der wundertätigen Reliquienz

galt dem frommen Glauben als eine gewiffe Bürgfchaft baldiger

Erlöfung aus dem Fegefeuer. Und hatte eine Familie erft einen

geliebten Todten bei diefen oder jenen Brüdernz fo war fie aufs

Engfte mit ihnen verbundenz auf Generationen hinaus. In grö

ßeren Städten konnte man beobachtenz wie gewiffe Gefchlechter

nur bei den Auguftinern, andere nur bei den Predigern oder

Minoriten ihre Todten begraben ließen, fo in Nürnberg und

Zürich. Jn leßterer Stadt hatten faft alle Patricier ihr Be

gräbniß bei den Auguftinern7 und ihre Wappenfchilder und Namen

fchmückten den Refecter des Klofiers 1). Es läßt fich denken7 wie

gerade diefe Verhältniffe die natürliche Eiferfucht unter den Bette(

orden ftets von neuem nährte und* in einzelnen Orden Nord

deutfchlandsj wo die Auguftiner ohne Zweifel die fpäter gekom

menen waren7 wie inOsnabrüek 2) und Quedlinburg 3), konn

ten fie nur mit Mühe feften Fuß faffenj da das gemeinfame

Jutereffe die bisherige Klofter- und Weltgeiftlichkeitim Kampfe

gegen das Entftehen einer neuen Ordensniederlaffung verband.

Befonders waren es wie fchon früher die Franciskaner, im vier

zehnten Jahrhundert trotz feiner Spaltungen der mächtigfte und

populärfte Ordenz der unter allerlei Vorwänden die Auguftiner

zu unterdrücken fuchte. Mehrfach mußte fchon Bonifacius All.

denfelben gegen die Uebergriffe der Minoriten zu ihrem Rechte

l) blülju'en, klelyetja. euer-a, j). 10.

2) Ans der Waldeinfamkeit in Holte) wo fie nrfprünglich ihren Sitz

hatten, waren die Auguftiner, nm ihren Unterhalt leichter erbetteln zu

können, 1287 in das nahe Osnabrück übergefiedelt (10b. Zebjppboorer

(ldronieu. 01cienburgeneiurn Krabi-00mjtun1 bei iicleibo lu , Zarjptoreo ll, 152)*

Aber erft nach großen Kämpfen gegen das Domeapitel. welches ihre Nieder

laffung auf jede Weile zu verhindern verfuchte, konnten fie, auf ihre Privilegien

gefiithF diefelbe durchfeßen. Vgl. Stüve, Gefchichte des Hochftifts Osnabrück

(1853) l, 40. 138.

Z) Die darauf bezügliche Entfcheidung Bonifaeius' 7111. bei Empoli,

S. 47 f. “
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verhelfen. bis Johann 1(1(ll. durch eine Bulle vom 14, Mai

1317 die Erzbifchöfe von Mainz. Eöln und Magdeburg zu Pro

tectoren der deutfchen Auguftiner fpeciell in den Provinzen Thü

ringen und Sachfen ernannte und ihnen aufgab. dafür zu* forgen.

daß diefelben in der Ausübung der ihnen vom päpftlichen Stuhl

erteilten Privilegien nicht beeinträchtigt wiirden. gegen folche aber.

die diefelben zu verletzen fich anmaßten. mit kirchlichen Strafen

vorzugehen 1). Dies hatte allerdings zur Folge. daß die An

guftiner nunmehr weniger behelligt wurden. zumal nur wenige

neue Kloftergründungen während des vierzehnten Jahrhunderts

Eonflicte mit den übrigen Orden herbeiführten. gab aber auch

den betreffenden Erzbifchöfen. die fiäi gern darauf ftützten. eine

erwünfchte Handhabe. bisweilen mehr. als dem Orden erwünfcht

fein mochte. fich um feine Angelegenheiten zu kümmern 2).

Jn materieller Beziehung litt der Orden keine Not. Von

allen Seiten ftrömten ihm Gaben zu. Alle Schichten der Be

völkerung beeiferten fich. ihre Devotion durch milde Gaben und

Schenkungen zu beweifen. Und keine Zeit hat ja. wie bekannt.

der Kirche und befonders den Religiofen mehr eingebracht. als

das vierzehnte Jahrhundert. Die Haltlofigkeit aller Zuftände.

die vielen öffentlichen Unglücksfälle. Erdbeben u. dgl.. von denen

Deutfchland nicht zum wenigften betroffen wurde. machten die

Herzen verlangender nach den Segnungen der Kirche. die fiir die

Mehrzahl doch nur durch milde Spenden an ihre Diener zu

erkanfen waren. Die vielen Seuchen. die das Land verheerten.

l) Staatsarchiv zu Weimar.

2) So waren. wie erwähnt. von Anfang an die Eremiten durch päpft

liches Privileg von der bifchöflichen Jurisdiction befreit. fie fanden es aber

für nötig. gerade diefes Privileg fich von Zeit zu Zeit erneuern zu laffen.

und befonders der Erzbifchof von Mainz gab im Laufe der Zeit mehr die

Erl-aubniß zum Beichthören. anfiatt. wie es vorgefchrieben war. die ein

fache Beftätignng der von den einzelnen Conventen zu Prieftern präfentirten

Brüder zu erteilen. Es ift gewiß ein Zeichen davon. wie fehr die Auguftiner

für die Erhaltung ihrer Privilegien fürchteten. wenn fie Kaifer Karl lil.

darum angingen. ihren Orden in Deutfchland in feinen Schutz zu nehmen

und ihre Freiheiten und Privilegien zu beftätigen. was ihnen Karl unter

dem 26. Januar 1353 zu Prag gewährte (Staatsarchiv zu Magdeburg;

Copialbuch des Erfurter Auguftinerklofters).
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das große Sterbenf gewaltige Bußprediger7 die hier und da auf

traten) ließen den Gedanken an den Tod öfter als fonft auf

kommen7 und „ da nichts gewiffer als _der Tod7 nichts ungewiffer

aber als Zeit und Ort deffelben" - dies der ftehende Eingang -

fo fuchte jeder) der es irgend vermochte7 durch Schenkungen fich

der Fürbitte der frommen Väter zu verfichern. Gotte und der

heiligen Jungfrau zu Ehren gab man „den lieben andächtigen,

Prior und Samung des Auguftinerklofters" ein Stück Land) ein

Häusleim oder auch baares Geld) und ftiftete damit ein Seel

gerete, ließ fich eine Urkunde darüber ausftellen und hatte das

beruhigende Bewußtfein) daß nunmehr der Name im Kalendarium

des Klofters ftand7 daß man ein gutes Werk getan und daß nach

dem Abfterben am beftimmten Tage eine ewige Meffe gelefen

würde. Es ftarben damals wenige Wohlhabende, ohne auf

diefe Weife fich bei irgend einem Klofter verfichert zu haben.

Und zwar nicht nur in dem Ort felbftf wo das Klofter fich be

fand7 fondern noch mehrf als die Städter) lieferten die Bewohner

des platten Landes. Dort war es der TerminarierF deffen Auf

gabe es warf Gaben für fein Klofter zu fammeln7 fiir feinen

Orden zu werben und die Vorzüge desfelben ins rechte Licht zu

ftellen. Jedes Klofter unterhielt nämlich eine Reihe von Sammel

ftellen) Termineien, an folchen Orten7 wo keine Niederlaffung

desfelben Ordens war. innerhalb eines beftimmt abgegrenzten Be

zirks, der bis zu dem Bezirk des nächften Klofters reichtef fo daß

tatfächlich keine Gegend von den Segnungen des betreffenden

Ordens ausgefchloffen war. Die Bezirke waren nun je nach der

Entfernung der nächften Niederlaffung größer oder kleinerf einige

von fehr bedeutender Ausdehnung. So berührten fich die Bezirke

von Anklam und Helmftedt 1). Nur durch eine folche Organi

1) Im Jahre 1393 ratificirt Bbg-äerjeue (18 Zum-78611 yrjor ywyju

cialis pr07iu0jue 'l'buriugjas et Zaxouiue die zwifchen dem Convente in

Helmfiedt und dem in Thanglem (Anklam) über die Grenzen der

beiderfeitigen Bezirke gefchloffene Uebereinkunft (Staatsarchiv zu Wolfen

büttel). Das Klofter zu Herzberg an der Elfter hatte _im Jahre 1491

acbt Terminirhäufer, zu Torgau, Wittenberg, Iüterbock, Luckau, Kottbus)

Kamenz7 Guben und Baußen (Ernefi. Gef.-Arch. in Weimar). Würz

burg hatte Termineien in Bifchofsheim, Wertheim und Miltenberg;

Schmalkalden in Salzungen und Bach (Urk. im St. Archiv zu Magde
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fation. die allen Bettelorden gemeinfam war. war es möglich.

daß die Orden zu fo bedeutendem Befitz auch weit ab von den

Klöftern kamen. wie ihn die Urkunden aus jener Zeit noch heute

bezeugen 1). Und das Meifte. was uns aus dem 14. Jahrhundert

über die Klöfter erhalten ift. betrifft Befißangelegenheiten. Die Er

haltung und Vermehrung des Befißes ift ohne Zweifel damals eine

Hauptaufgabe der meiften Prioren und Ordensobern gewefen. Aber

man würde doch irren. wollte man glauben. daß darin die Jnter

effen derfelben aufgegangen wären. Neben der eifrigen Handhabung

der gottesdienftlichen Handlungen. wozu. wenn nicht eigener Antrieb.

eben jene Schenkungen und Stiftungen. auf deren Ausführung das

Volk eiferfüchtig achtete. veranlaßten. läßt fich von Anfang an das

Beftreben erkennen. auch in wiffenfehaftlicher Beziehung den Do

minikanern und Franciskanern nachzueifern. Wie diefe hatten auch

die Auguftiner 1261 einen Lehrftuhl an der Parifer Univerfität

gewonnen Fk). . Jedes Generalcapitel beftimmte nach der Vorfchrift

der Eonftitutionen auf den Vorfchlag der Provinciale diejenigen.

welche die hohen Schulen befuchen follten 3). Man wählte außer

den italienifchen zu Siena. Perugia. Bologna und Florenz be

fonders Oxford und Cambridge 4). Jede einzelne Provinz befaß

burg). Das Terminiren brachte trotz der Menge der verfchiedenen Kletter

niederlaffungen fehr viel ein. Das Auguftinerklofter zu Grimma giebt das

jährliche Einkommen aus den Tertuineien in dem Jnventarium von 1522

auf 200 Scheffel Korn an (Lorenz. Die Stadt Grimma 1. 174).

1) Man muß einmal die Schenkungsurkunden eines Klofters durchge

arbeitet haben. um fich eine Vorftellung zu machen von der Größe des

kirchlichen Landbefitzes. So bewahrt z. V. das Staatsarchiv zu Marburg

hunderte von folchen Urkunden auf. die allein das Auguftinerklofter zu Efch

wege betreffen.

2) Schwab. Johannes Gerfon. S. 65.

'3) Man befiellte wol auch eine einzige hervorragende Perfönlichkeitfür

mehrere Provinzen. um diejenigen. welche zu den Studien zugelaffen werden

follten. zu prüfen. So wird [16111-10118 (ie 171-11113149. (der jüngere) 1318

011111111111 k'rntrum nui 0kciinia per Eermnniam ati atuciia promouencioruni Liter-

mine-ita! ae regeue Ituäiornm Prague in mannaterio 8, 711011186. Höhn. S. 40.

4) Zu 1389 heißt es im (201m). en. reg., y. 445: Pdeoäarieua c1(

Lüinbeelee nee non leuelealä- einsenden klarentiae. 'l'beacloriene (ie 1171-111101-(112.

ntnciene 01t0nie. Wine-,116118 (1e. Iiypin. Enntahriae. (1801-31118 (ie 'alle

epeeioan kran. Zanarine in Uagäedurg etc.
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ein Ztucijnm generale. Für Rheinfchwaben war es in Straß

burgf die bairifche Provinz befaß ein folches in Wien und in

Prag, die kölnifche wahrfcheinlich in Köln felbftf Thüringen

Sachfen in Magdeburg und Erfurt. Anfangs leitete ein

Einzelner als Regens das Studium , fpäter ftanden ihm ein bis

zwei ?1019530163 eiserne paginne zur Seite. Bücherfammlungen

hatte man fchon früh in den meiften Eonventen 1). Jn Magde

burg legte man„ wie es fcheint„ erft 1355 eine Bibliothek an.

Damals kaufte der dortige Eonvent von dem Klofter Unferer

lieben Frauen zu Magdeburg und dem Klofter Berge eine Reihe

wertvoller Bücher7 deren Titel uns in den darüber ausgeftellten

Urkunden erhalten finds). Es finden fich darin neben vielen

Schriften Auguftins Eommentare von Originesf Hieronymusf

Ehrhfoftomusf Hilariusf Eaffiodorf Bedaf Rhabanus Maurus

und Hahmo; die Modernen find nur durch Hugof der auch eine

Erklärung der Auguftinerregel gefchrieben hatf und Richard (von

St. Victor)f die eigentlichen Scholaftiker alfo gar nicht ver

treten. Man wird den Grund dafür weniger in einer Abneigung

gegen den Scholaftieismusf als vielmehr in dem noch fort

dauernden Gegenfaß zu den Dominikanern und Minoriten zu fuchen

haben.

Männer von bedeutender Gelehrfamkeit hatte der Orden

wenigftens in Deutfchland nicht gerade viele aufzuweifenf obwol

die Hiftoriographen aus dem Orden felbft eine ziemlich große

Anzahl namhaft machen und ihre hohen Verdienfte um die Wiffen

fchaft mit überfchwänglichen Worten preifen. Es _find doch nur

wenige, die wirklich hervorragen, keiner, der mit Thomas oder

Duns Skotus verglichen werden könnte. Da ift Heinrich von

Vri emar (der jüngere), eine Zeit lang Regens des Studiums in

Prag7 fpäter Profeffor der Theologie in Erfurt und Beichtvater

1) 1329 bedroht der General Wilhelm die Veruntreuung von Büchern

aus den Conventsbibliotheken mit Ercommunicationj und 1346 giebt der

fächfifche Provincial Jordan genaue Vorfchriften über die Aufbewahrung der

Bücher. (Staatsarchiv zu Magdeburg. Copialbuch des Erfurter Auguftiner

klofters.)

2) Ebendaf.

.Kolbe- Stanpih. 4
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des Grafen Berthold von Henneberg zu Schmalkalden 1)j der fich

durch eine Reihe fcholaftifcher und afketifcher Tractate bekannt

machte. Nicht minder Bruder Jordan von Quedlinburg,

der in Bologna ftudirtej gleich tüchtig als Lehrerj wie in prak

tifcher Tätigkeit 2). innerhalb und außerhalb des Ordens hoch

geehrt. Unter feinen Schriften war die gelefenfte fein [über

rie nit-.18 kratrnrn 3), die mirakelreiche Urgefchichte des Ordens

enthaltend7 dasjenige Gefchichtswerk, aus dem alle Ordenshiftorio

graphen gefchöpft haben. Auch Thomas von Straßburgj

der Zeitgenoffe Tankersf darf hier genannt werden. Nachdem

er in Paris feine Ausbildung und die theologifche Doctorwürde

erhalten7 wurde er 1343 Provincial der rheinifch-fchwäbifchen.

Provinz, zwei Jahre darauf auf dem Generalcapitel zu Paris*

zum General des ganzen Ordens erwählt7 der erfte Deutfchef der

diefe Würde bekleidete. Er fchrieb u. a. einen zwar trockenenj

aber fehr gelehrtcn Eommentar zu den vier Büchern der Sen

tenzen7 in welchem er fich als_ Realiften zeigt) und der* 1490 zu

Straßburg im Druck erfchienen iftt). Einen höhern Schwung.

nahm ohne Zweifel die Wiffenfchaftlichkeit unter den deutfchen

Auguftinern feit der Eröffnung der Univerfität Erfurt 5). Es

1) Als foleher zuerft erwähnt unter dem 7. Oct. 1323 in einer von dem

Grafen Berthold von Hennebergdusgeftellten Urkunde: magiater Uetnrieua (ie

Wismar euere tdealogie pr0fe880r, [1081:61- e0nt'eaaor karjaaimua. Henne

bergif ches Urkundenbuch 1, 94; ebenfo 30. März 1339. Zenit-job 7011

k'frjmar unsere rsiksrn Lichter. Ebendaf. 7, 91. Seine Schriften bei

Höhn S. 40 f.

2) Ueber ihn Höhn S. 59 f. Als es fich im Jahre 1331 um die Auf

hebung des infolge derErmordung des Erzbifchofs Burkhardt von Magde

burg über die Stadt verhängten Jnterdicts handelte, wurde Jordan, damals

Lector in Erfurtf neben Conrad, dem Probft des Klofters U, L. Frauen

zum Vollftrecker der päpftlichen Bulle ernannt. Hoffmann, Friedr. Wilk).y

Gefchichte der Stadt Magdeburg 1, 250.

8) Abfchriften in München u. ö.

4) Thomas ftarb 1357 zu Wien. Ueber ihn Triton-31111118, Sat-rl,

aeript. 6001. y. 148. Höhn, S. 56ff. Schmidt, C., Joh. Tanker.

Hamburg 1841, S. 51.

5) Auch das Auguftinerklofter zu Heidelberg trat fofort mit der neu ge

gründeten dortigen Univerfität in Verbindung. aber doch nur in äußere.

Im Refectorium desfelben wählte die Univerfität ihren erfien Rector und
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verftand fich *von felbft. daß der bedeutende Auguftinerconvent.

in dem fich. wie gefagt. ein atuciium generale des Ordens be

fand. mit der Univerfität in enge Verbindung trat. Leider läßt

die mangelhafte Bezeichnung der Jmmatriculirten im Album der

Univerfität nicht mit Sicherheit erkennen. in welcher Anzahl

die Auguftinereremiten die Univerfität befuchten 1). Aber welche

Stellung fchon damals diefelben unter den Eonventen Erfurts

annahmen. geht daraus hervor. daß ein Auguftiner der erfie

Dekan der theologifchen Facultät wurde.

Es war Angelus Dobelin. der fich in Paris die theo

logifche Doctorwürde erworben hatte L). Ihm trat feit dem

Winterfemefter 1400 ein anderer Auguftiner als Profeffor zur

Seite. ein Erfurter Kind. Johannes Zachariä. der in Bologna

feine Studien abfolvirt hatte 3). Er galt lange Zeit als eine

Hauptzierde der Univerfität. ein Mufter von Gelehrfamkeit und

Lehrtalent. Trithemius ji) und feine Ordensgenoffen führen eine

Reihe dogmatifcher und exegetifcher Schriften von ihm an. Auch

hielt dort iiberhaupt ihre großen Verfammlungen ab - vielleicht deßhalb.

weil es damals das beträchtlichfte Gebäude der Stadt war. fo daß Kurfürfi

Ruprecht 111, nach feiner Erwählung zum römifchen 'König bis zur Vollen

dung des Schloßbaus (des fogenannten Rnprecdtbaus) darin Hof hielt,

Erfi feit 1476 wurde den Mönchen von der Univerfität die Erlaubniß erteilt.

theologifche Vorlefungen und Difputationen zu halten. Vgl. Hauß. Ge

fchichte der Univerfität Heidelberg (Mannheim 1862) l, 105.

1) Erft gegen Ende des 15. Jahrhunderts findet fich in der Erfurter

Matrikel (auf der dortigen Bibliothek befindlich) zuweilen bei den Namen

eine nähere Befiimmung. wie 0rcijnjn etc.. wobei auffällt. daß die Mehrzahl

der in diefer Weife Erwähnten dem doch fonft durch wiffenfchaftliche Nei

gungen nicht hervorragenden Earmeliterorden angehört.

2) ung-01118 ])0beijn118 (Engel aus Döbeln in Sachfen). friiher im Au

guftinertlofter zu Grimma. Erhard, Gefchichte des Wiederaufblühens

wiffenfchaftlicher Bildung 1. 186.

3) Aus der Erfurter Matrikel bei Weibchen-inn. erorciio. literatu,

Etfie Fortf.. S. 20 f. Er wird feit 1386 als Provincial erwähnt in (10111!). er(

reg-ietria era., y. 4458g.

4) 'l'rjizbemjna cie scriptorjbus 6061. eci. habtjoiue. x). 170. Höhn.

S. 86. Wahrfcheinlich hat fchon damals. was Motf_chmann a. a. O..

S. 40. wie fcheint. nur für die fpätere Zeit bezeugt.-jeder der großen Klofter

convente Erfurts zwei Profefforen- oder Affefforenftellen ohne Gehalt in der

theologifchen Facultät gehabt.

4K
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fonft gewandt und weltknndig diente er feiner Stadt als Gefandter

1410 bei dem Papfte und fpäter auf dem Eoncil zu Eonftanz.

wovon fogleich zu reden fein wird.

Es ift bekannt. welche Rolle auf diefem Eoneil die Doctoren

gefpielt haben. Von den Auguftinern follen außer ihrem Gene

ral - es war Petrus de Vena - fiebzehn Doctoren zu

gegen gewefen fein. fie werden in dem Klofter ihres Ordens zu

Eonftanz gewohnt haben. welches auch der Gefandte Gregor's 1111.,

der Cardinal von Ragufa. als Wohnfitz angewiefen erhalten

hatte 1). Unter ihnen haben fich drei hervorgetan. vielleicht die

einzigen aus Deutfchland. eben jene vorhin fchon genannten._Er

furter Profefforen Angelns Dobelin und Johannes Za

chariä und Dietrich von Vrie. ein Weftfale. der dem

Eonvente zn Osnabrück angehörte. Angelns foll dafelbft durch

feine Kanzelberedfamkeit den Beifall Martin ll. fo fehr gewonnen

haben. daß ihn diefer mit Anfpielung auf feinen Namen einen

wahren Engel genannt habe 2). Größer war der Ruhm feines

Collegen. Seine ganze Tätigkeit richtete fich auf die Bekämpfung

des böhmifchen Härefiarchen. infolge deffen er den Beinamen

kluaearnaetin davontrug. ..Den unbefiegbaren und fehr gelehrten

Böhmen konnte". fo berichten die Ordensgenoffen mit Stolz.

..niemand überwinden als Zachariä. der den Ueberführten dem

Fenertode überlieferte" 3). Unter den Vätern erhielt fich auch

eine Tradition über die Art. wie es dem Erfurter Profeffor

endlich gelungen. Hns zu überführen. Von allen Seiten habe

man fich bemüht. feine Härefie darzutun; aber es war dem

Böhmen fchwer beizukommen. weil er fich ftets auf die Schrift berief.

Da fei Zachariä. der Hns. als er fich noch in Freiheit befand.

1) Schwab. Joh. Gerfon. S. 499.

2) Erhard. Gefchichte des Wiederaufblühens l. 171.

3) 1110 111710t1881n1u111 et. äoetieoimnm .10119.nnem 11118 baetetjaurn (118

putancio enden-:1711; 110 11111118130 13111 eremari 10011;. 1161110 eteniln '[1160

1030r11111 00131111; 6111106111 .1011nnnen1 11118 eaur-ineere, nioj inte benen kater

801113. Zenipyborrer. 0111-011103 0lcienburgenaiu1n 1410111001111tnn1. bei

Weiborn. 12er. (191m. ll. 170. Doch hat auch er auf eine Reform an

Haupt und Gliedern gebt-ungen. Vgl. Wef fenberg. Die großen Kirchenver

fammlungen ll. 98 f.
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um ihn zu bekehren häufig befucht habe) beim Blättern in deffen

Bibel7 die er aus Böhmen mitgebracht) auf die Stelle Ezech. 34,

10 geftoßen7 wo die Textesworte „17.1006 ege idee euper yeewree“

den Zufatz gehabt; „bit non peniiiue“. Hierauf habe Zachariä

feinen Plan gegründet. In der nächften Seffion habe er mit

Hus über die Gewalt des Papftes zu difputiren angefangen) und

zum Beweis dafür7 daß Gott allein7 nicht die Menfchen Macht

über den Papft hätten, den obigen Spruch angeführt. Hus habe

geläugnet) daß diefer Zufaß in der Bibel fich finde f und fich

endlich auf fein eigenes Exemplar berufen. Diefes habe man

aus feiner Herberge holen laffen und darauf hin troß der Ein

rede desfelben, daß in andern Bibeln nichts davon anzutreffen fei)

ihn für genügend überführt erachtet. Luther hatte diefe Er

zählung von S taupihf der fie von Proles gehört haben will 1).

Ob fie nun hiftorifch ift oder nicht7 Tatfache iftf daß die Ver

dienfte des Zachariä um die Ueberwindung des Hus doch fo groß

waren, daß der Papft ihm eine Auszeichnung zuteil werden ließf

die fonft nur an Fürften oder hohe Würdenträger der Kirche

verliehen zu werden pflegte. Er verehrte ihm allein unter allen

Teilnehmern des Eonftanzer Eoncils die goldene Rofef die er

fortan zur Ehre feines Eonvents wie des ganzen Ordens an

feinem Barett trug 2). Er ift von 1419-1427 Provincial von

Sachfen-Thüringen gewefen7 und hatte fich als folcher der befon

deren Gunft feines Generals zu erfreuen. Gegen alles Her

kommen wurde ihm geftattetf neben dem Provincialat auch das

Amt eines Liegenu etuäii von Erfurt fortzuführen 3). Außerdem

bekleidete ihn der General für die fächfifch-thüringifche Provinz

mit einer feiner eigenen Autorität entfprechenden Gewalt zu fchal

ten und zu walten) wie es ihm gut dünken würde) fogar auch

fiir die Zeit, wo er etwa nicht mehr Provincial wäre 4).

1) De Wette ll, 493. Luthers Werke, Erl. A. 1.117, 80f.

2) Erufenius, S. 168. Höhn, S.86. Uoteebunuun, linker-(Liu.

literata, Erfte Fortf.) S. 60 ff.

3) Gampeuci. e! reg-init., x). 446.

4) Den 15. Juni wird ihm für alle Zeit gefiattet: ut in 011111113118

regere, silbernen-e, ciieyanere atque ucirujnieirare yoeeit, ejsäem prorjäeke

(ie euyjte eb meint-rin rjee ueetru atque amuiu faeere quue n08 per-1811111118,
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Nachdem er noch die Anfänge der Reformation im Orden ge

fehen. für die er felbft gewirkt hatte. ftarb er am 25. Juli 1428

und liegt in der Auguftinerkirche zu Erfurt begraben l).

Von allgemeinerem Jntereffe ift ohne Zweifel der fchon er

wähnte Dietrich von Vries). Von feinen Lebensfchickfalen

wiffen wir nichts. als daß er dem Eonvente zu Osnabrück ange

hört hat. was Schipphauer in feiner Oldenburgifchen Chronik

mitteilti). Wir kennen ihn nur aus einer intereffanten. etwa

1417 abgefaßten Schrift ..von der Tröftung der Kirche'"4). die

eine eingehendere Beachtung verdient.

Auch Dietrich von Vrie eifert wie Zachariä gegen die Ketzer

und erfreut fich daran. wie man fie fo wacker mit Feuer und

Schwert ausrottetö). Aber diefe Gedanken find nicht die ihn

beherrfchenden. Er fteht vielmehr mitten in der coneiliaren Be

wegung. vollftändig durchdrungen von der Jdee. welche die jenes

Zeitalter charakterifirende. von Frankreich ausgehende Publiciftik

der letzten dreißig Jahre populär gemacht hatte. daß als die Ur

fache aller der Uebel und fittlichen Schäden in Staat und Kirche.

in Volksleben und Volkswohlfahrt. die jeder Tieferblickende an

praut temparidua fuerit appartunuin. qunni 01n11en1 autoritutem kolumne

ut; lindent in onen quo in tuturutn 11011 nit proeinaialin.

1) Motfchmann a. a, O.. S. 64.

2) Wahrfcheiuliä) von feinem Geburtsort Vrie fo genannt. den ich aber

nicht habe auffinden können.

3) Bei Weidmn, [ier. Cetin. 11, 172. Was v. d. Hardt ((701101

1iun1 Sonatantiena. 1. 2228qq.) über ihn wiffen will. entbehrt der Be

gründung.

4) 1)e eann0lnt10ne Uaeleaiae bei Hardt a. a. O. 1ff.; fo der ur

fprüngliche von Schipphower ausdrücklich bezeugte Titel. Derfelbe bringt

über die Schrift noch folgende Notiz: Dootieairnuo 1eet0r yiäerieua 71138,

qui [uit 1711* magnne 861611171116 et nanetitatia et 111 Ickipkflkjs re1iqu1t 111)

rurn (ie eanealntione 131001881716. qui ineipit: Legi Ling-uni aitru enernplurn

.quein lidrutn [mperatori Ziginmuncio paul; Eonailiutn (l0n8tantienne playi

nauit in (iie Z. 8. Philippi et 33.00101. aieut ipae tntetur in Vaatillin 81118

in aernwne qui ineipit: 81111116 ent; reg-nun) aoelarum 1101111111. qui seminar.

donutn nenten. Außerdem führt_ er noch eine Reihe Schriften an. darunter

eine De intentione et rentienione 101cman contra Anreiliurn (ie Duane..

Weibern. 1161-. (Lern), 11. 172,

c7) Vgl. S. 87 und 127.
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erkennen mußte. das Schisma anzufehen fei; daß allein durch ein

Eoncil demfelben abzuhelfem daß es aber dann, wenn erft diefer

unfägliche Uebelftand befeitigt feij ein Leichtes fein werdef die

von Allen gewünfchte (und doch fo unklar vorgeftellte) Refor

mation an Haupt und Gliedern zu vollziehen. Hiefür findet

Dietrich de Vrie die ficherfte Garantie in König Sigismund7

,j dem König der Könige (eitrn Shrintum), dem zum Imperator

des ganzen Erdkreifes Erwähltenf dem Vogt der heiligen römi

inifchen Kirche". Ihm widmet er feine Schrifth deren Einleitungf

eine Epiftel an Sigismund, den Schreiber charakterifirt.

Jhr Grundthema ift wie bei fo vielen Schriften aus jener

Zeit: „Ehriftus ift das Haupt der Kirche ll. Aus diefem allge

mein anerkannten Satze folgtf daß die Kirche nur eine fein kannf

keine geteilte. Aber fleifchliche Menfchen haben von jeher vom

Teufel angetrieben Spaltungen herbeigeführtf fo fchon in der

Apoftelzeit zu Eorinth. Wie dort habe man jetzt durch viele

Jahre den Ruf“ hören können: Ich halte mich zu Johannesf ich

zu Gregorius7 ich zu Benedict. Auch gegen diefe Stimmen richte

fich das Wort des Apoftels: „Ein Leibf ein Geift7 ein Herr 2c."

Darum ift es hoch vonnötenj das beweinenswerte Schisma, wel

ches die Einigung der Glieder der Kirche mit ihrem Haupte

Ehriftus verhindern aufzuheben. Eine Schaar treuer Söhne

hat fich zufammengefundenj die verftörtej geteilte f gefpaltene

Kirche in diefer angenehmen Zeit aus allen Kräften zu refor

miren. Ihr Hauptj Mittelpunkt und Fundament - der Kaifer

Sigismundf der fich von feinem feraphifchen Thron herabgelaffen

hat( um des Glaubens an den Gekreuzigten willen Vaterlandf

Herrfchaft und Königtum verlaffenh nur um das Schisma aus

zurotten. Und wie es ihm erft nach fo vielen verfehlten Ver

fuchen gelungen fei„ will Dietrich nunmehr befchreiben in feinem

Buche „von der Tröftung der Kirchelh der fo lange troftlofen.

Die Schrift felbft zerfällt in acht Bücher j von denen jedes

mit einer Reihe zwar holprigerf aber nicht allen Schwunges ent

behrender Verfe beginntf um fchließlich in Profa überzugehen.

In Gefprächen zwifchen der Kirche und ihrem Verlobten 1)f _ von

1) In je einem Buche hat Chriftus oder die Kirche das Wort. Die

Kirche in Buch 1, 3, 5, 7; Ehriftus* in Buch 2, 4, 6h 8.
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denen jene klagt und bange Befürchtungen laut werden läßt

diefer tröftetj wird dem Lefer ein gut Teil Gefchichte und

Borgefchichte des Eoncils gegebenf woran der Berfaffer Erörte

rungen knüpftj aus denen wir feine Wünfche und Hoffnungen

erfehen können. Sie find ihm nicht eigentümlich7 fie find die

felbenj wie fie fchon feit langer Zeit die Träger der Eoneils

idee in Umlauf gebracht haben, aber beachtenswert ift) daß diefe

Jdeen und befonders die von politifcher Bedeutung ihren Weg

» auch in die deutfchen Auguftinerklöfter gefunden hatten, und

kaum irgendwo in der umfangreichen Literatur der damaligen

Zeit dürfte dem Kaifertum- eine fo hohe univerfelle auch kirch

liche Bedeutung zugefchrieben werdenf wie eben bei Dietrich von

Briej geht er doch fo weit zu fagen, es fei klarf daß die

Römer und ihre Päpfte die Vorboten und Vorläufer des Anti

chrifts feienj da fie die Urfache feienf daß feit Karl 117. kein

Kaifer gewefen 1). Und doch verläßt er in gewiffen Punkten

keineswegs die curialiftifchen Traditionen feines Ordens. Der

felbe Mann, der Sigismund bis zum Himmel erhebt j in ihm

den neuen David preift. ftellt fich doch7 wenn er auf den Kampf

Ludwigs des Baiern mit dem Papfttum zu fprechen kommtj rück

haltlos auf Seite des leßteren. Jm übrigen hat er ein offenes

Auge für die allerorten zutage tretenden Schäden und rügt fie

mit mönchifcher Strenge. Die Simonie ift es vor allem7 die

fich in alle Kreife vom Papft bis zu den Mönchen und Ron

nen herunter befleckend eingefchlichen hat. Befondere Schuld tra

gen aber - und hier zeigt fich wieder der Mönch - die Prä

latenj fie find habfüchtige Tyrannenj keine Hirtenj fondern Miet

linge und Diebe, die den Mönchen und Nonnen ihr bischen

Habe entziehen und leßtere zwingen j fich durch Hurerei diefelbe

' wieder zu gewinnen. Bis ins einzelnfte fchildert er ähnlich wie

Nicolaus de Elemangis die allgemeine Sittenverderbniß und for

dert eine public-:r m0rurn emenciatia, und er hofft fie auch noch

- und das ift bezeichnend für den Standpunkt des Berfaffers _

1) Apparel; 120mnn08 eorumcjne kontjtieea. prnenunaiW 6889 ei; prae

ouraorea snkiebriati, earn carrera. (sind eeaaatjonja et; rueationia imperii.

1. o., j). 79.
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nach der vorzeitigen Wahl Martin 7., freilich weniger von die

fem. als von Sigismund. der die Univerfalmonarchie wieder neu

aufrichten wird. Mit einem Lob auf diefen fchließt der Verfaffer.

wie er angefangen. feine Schrift. in der er fich als einen ge

lehrten. auch in den lateinifchen Dichtern wohl bewanderten

Mann zeigt 1). der auch das Studium der heiligen Schrift zu

fchätzen weiß und in ihrer Unkenntniß nicht die geringfte Urfache

des überhandnehmenden Jrrtums findet 2).

Die Erfcheinung des Dietrich von Vrie ift um fo be

achtenswerter. als. fo weit ich fehe. die großen politifchen Ereig

niffe. die fich im Kampfe Ludwig des Baiern mit der Eurie bei

nahe hundert Jahre früher abfpielten. die deutfchen Auguftiner nur

wenig berührt haben. Die maßlofen Tiraden ihres italienifchen

Ordensgenoffen Auguftinus Triumphus 3) über die päpftliche

Allgewalt fanden in deutfchen Landen kein Echo. wohl aber wird

man es ihrem Einfluß zuzufchreiben haben. wenn die Auguftiner.

wie uns ausdrücklich bezüglich Straßburgs berichtet wird. im

Widerfpruch zum Volkswillen mit Strenge das Jnterdict aufrecht

erhielten. und Jahre lang den Gefang in ihren Kirchen verftummen

ließen. während z. B. die Prediger und die Barfüßer lange Zeit

dasfelbe nicht beachteten 4). Sie zeigten fich auch hierin wie

allenthalben als treue Diener der Kirche und des Papfttums.

1) Er citirt u. a. Ovid. Juvenal. Vergil. Horaz und Elandian. Seine

Darftellung ift zum Teil eine höchft naive. fo wenn er Ehriftus die Kirche

zum Trofi auf Medea verweilen läßt. die noch viel fchlimmeres erduldet

habe. oder wenn Ehriftns den König Sigismund mit Hector und Karl dem

Großen vergleicht u. f. w.

2) 1. 0.. p. 82.

3) Vgl. Riezler. Die literarifchen Widerfacher der Päpfte zur Zeit

Ludwig des Baiern (Leipzig 1874). S. 286 f.

4) Chroniken der deutfchen Städte 17111. 469. Etteliche pfaffen. und

das mereteil. woltent des bobefies briefen gehorfam fin. und woltent nit

fingen noch lefen noch gotzdienft han. alfo die Auguftiner und vil bi alle

örden zuo Stroshurg und anderswo in frigen und in des riches fietten:

di worent 17 jor one fingen; aber die brediger und barfuoffen zuo Stres

bnrg die fungent oil jor an der erfte wider des bobeftes briefe. Hyndennach

lieffent die brediger abe und wolltent auch nvme fingen. Do fprochent die

burgern von Strosburg: fit das fü vor hettent gefangen. fo foltent fü auch

flirbas fingen oder aber ns der fiat fpringen. Da zogentent die brediger
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Die Schriftfteller des Ordens heben mit befonderer Freude her

vor. mit welchem Eifer die Auguftiner gegen alle in damaligen

Zeiten die Kirche bedrängenden Sekten das Haupt erhoben haben.

Man hat keinen Grund. daran zu zweifeln. obwol fie die Zeit

des Kampfes. z. B. gegen die Wiclefiten. zu früh anfeßen- 1).

Während ihre Gegner. die Minoriten. zum Teil mit der Kurie im

Kampfe lagen und die Schmach der Excommnnication wegen Härefie

auf fich luden. ftanden fie mit den Dominikanern auf Seiten

der Päpfte. eifrig bedacht. den Ruf ihrer Katholieität und Ortho

doxie zu wahren. Und nur einmal. fo weit ich fehe. kam der

felbe in Frage. ein Fall. der um fo eher zn erwähnen fein

wird. als er die übliche Behauptung der Auguftiner i). daß bis

Luther niemals ihr Orden wegen Härefie verdächtigt worden fei..

widerlegt.

us der fiat und lieffent ihr clofter lere f'ton 3h jor. (Königshofen.) Aller

dings berichtet Speckle in feinen Colleetaneen (bei Diepenbrock. U.

Heinrich Sufo. S. 1111. f.) über die Auguftiner ganz das Gegenteil. indem er

erzählt. daß Thomas. der Auguftinergeneral (1345-57. Crufenius

154 ff.; früher von 1343-45 Provincial der rheinifch-fäfwäbifwen Provinz.

Höhn 55 ff.) mit Johann Tauler und Ludolf. dem Prior der neuen Car

thaufe 1350 wegen ihres fchriftlichen und praktifchen Verhaltens gegen die

Vorfchriften des Jnterdicts ..im gemeinen Van“ gewefen. und Riezler

meint Speckle's Angaben nicht verwerfen zu dürfen. wenn fie auch nicht

in allen Einzelheiten zuverläffig fein mögen. ja ift geneigt. verloren ge

gangene Schriften Taulers anzunehmen. weil in den vorhandenen nicht.

einmal Anklänge an folche Aeußerungen fich finden. wie fie Speckle a. a. O.

mitteilt. Aber Speckle ift hier ganz unglaubwürdig. Hätte Thomas als,

Provincial dem päpfilichen Befehl zuwidergehandelt. fo wäre er gewiß nicht

auf Wunfch des Papftes zum General gewählt worden (Ernf eni-us. S. 154).

Zweitens dürfte er als General kaum noch längere Zeit in Straßburg an

wefend gewefen fein. und drittens berichten Crufenius und Höhn a. a. O..

daß auf feinen Antrieb die Väter des Auguftinerordens. dem Papft gehor

fam. viele Jahre lang den Gefang unterlaffen haben; Ueber das Verhalten

der Auguftiner zu Rom die Mitteilung des Aegidius von Viterbo (Ober

bairifches Archiv 1. 109).

1) Nämlich fchon in die vierziger und fünfziger Jahre. während Wielif

doch erft feit dem Jahre 1360 oder noch fpäter in die Oeffentlichkeit tritt.

Siehe Lechler. Johann von Wiclif (Leipzig 1873) 1. 316 ff.

2) Vgl, Th. Kolde. Luther und fein Ordensgeneral. in Zeitfchrift für

Kirchengefchichte 11. 3. S. 479.



59*

Man weiß, daß zu derfelben Zeit, als Gerhard Groot

von Deventer (f- 20. Auguft 1384)7 der Stifter der Genoffen

fchaft der Brüder des gemeinfamen Lebens 1)) tief ergriffen von

eigner Sündenfchuld und im Schmerz über den allgemeinen* Ver

fall des religiöfen und fittliehen Lebens7 fein Vaterland als ge

waltiger 'Bußprediger durchzog) eben in jenen Gegenden fich jene

gefährlichen Ketzer zeigten) die man Brüder des freien Geiftes 2)

nennt. Von Magdeburg und Bremen) wo man fie eifrig ver.

folgte*, begaben fie fich an den Niederrhein. Handwerker 7 wie

.fchon zu den Zeiten des Eäfarius von Heifterbach und fpäter bei

den Täufern hauptfächlich Kürfchnerf waren es) die ihre Lehren

auf geheimen Wegen verbreiteten und umfomehr Anhang fan

den, als ihr tieffinniger Pantheismus nur zu leicht praktifche

Folgerungen zuließ7 die der fleifchlichen Sinnesriehtung des Zeit

-alters fchmeichelten. Aueh in das Auguftinerklofter zu Dortrecht 7

das fchon 1293 gegründet war 3)) waren ihre Lehren einge

drungen, Bruder Bartholomäus war hauptfächlich davon

ergriffen worden 4)) oder doeh durch ihn bekam man allgemeine

Kunde davon. Von feinem Eonvent als Terminarius nach Kam

pen gefandt - es war um 1380 _) ließ er fich dafelbft in

mehreren Predigten vernehmen„ in denen man bedenkliche An

klängean die Aeußerungen zweier als Häretiker bekannter Män

ner eines gewiffen Gerbrand7 eines Heilkünftlers) und „eines

keßerifchen Kürfchners" zu finden meinte, und Bartholomäus

machte aus feiner Neigung für die Lehren jener Männer auch

keinen Hehl. Gerhardf der wie gefagt allenthalben im Utrechter

Sprengel für Gottfeligkeit und reine Lehre eiferte) davon be

nachrichtigt) unterließ nicht, feine Freunde vor dem Wolf in Schafs

kleidern zu warnen und fie zu ermahnen) alles Mögliche zu tun)

1) Vgl. den treffliehen Artikel: „ Brüder des gemeinfamen Lebens“ von

K. Hirf che in Herzogs illealenchklopädieF 2. Aufl, ll, 678ff.

2) Vgl. über fie hauptfächlich die viel zu wenig beachtete Arbeit von

lunät, ?11817011-6 (iu knutiiäjmue poyulujre au 11107611 Age er 8.11 50131831110

rie-:1e (ke:er 1875), y. 55oqq. u. ö. .

3) Zebatei, Jet 1(1008ter, bei; 110k eu (ie Fer-ie cler üuguetjjueu te

baräreebik. 1)0rl;r. 1861. ,

4) A011, Ferkgeeebieäeuie 78.11 Ueäeriauci ll, 3. x). 69 und ebenderf. in

U011 en .). (Jr. ))e 11001) Zebet'i'er,'8tuciieu eu Zyciwgenl, 3438qq.
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um ihn am Predigen zu hindern. Aber diefer ließ es fich nicht

wehren. wie in Kampen predigte er jeßt auch in Zwoll und

Woudrichem. Aus den Briefen des Gerhard Groot können wir

feine Lehre entnehmen 1). Es find im wefentlichen die bekannten

Sätze der Freigeifter .mit Anklängen an Eckhart und Ruhsbrock.

Alles. was Gott von Natur ift. werden wir durch Gnade. Das

Leben des Vollkommnen muß fich gründen auf das reine Nichts»

u. dgl. Von dem Kirchentum hielt er nicht viel. von Buße

und Beichte hörte man ihn verächtlich reden. Die wahre Buße

fei kindliche Unterwerfung unter die göttliche Schickung. Auf den

Mönchsftand war er nicht gut zu fprechen. Ein vollkommener Mann

hat nicht nötig in die Wüfte zu gehen. das Leben der Eremiten ift

nicht das vollkommene Leben; Ehriftus hat auch nicht in der Wüfte

gelebt. Er nannte wohl auch Jefus einen guten Gefellen. der an

Gaftmählern teilgenommen und Wein getrunken. auch nicht gelehrt

habe. die Ergöhungen des Fleifches zu meiden. Danach richtete er

fich felbft. Man fand ihn vielfach in den Schenken. wo er es liebte.

mit den Vornehmeren und Angefehenen zu verkehren und unter

ihnen feine Lehre auszubreiten. Und fie fand Anklang 2) zum

Schrecken Gerhards. des Ketzerhammers. wie ihn fchon feine Zeit

genoffen nannten. Er brachte es dahin. daß Bartholomäus

fich vor dem geiftlichen Gericht in Utrecht verantworten mußte.

Man konnte ihm nichts anhaben. er leugnete. was man ihm

unterftellte. gelehrt zu haben. Der bifchöfliche Vicar verlangte

nur von ihm. nun auch in Kampen und Zwoll von der Kanzel

dasfelbe zu bekennen. Das mag wol nicht gefchehen fein. denn

Gerhard wandte fich jetzt an den Bifchof felbft. Floris von

Wevelinkhoven. und erreichte. daß der keherifche Auguftinerbruder

noch einmal nach Utrecht vorgeladen würde. Dort wollte ihn Ger

hard perfönlich anklagen. Bartholomäus fuchte womöglich friiher

als fein Verfolger dahin zu kommen; es gelang ihm nicht. der

Eiferer fuhr in einer Nacht von Deventer nach Utrecht 3). Kläger

1) (Xerox ciiilüagni Lyiotolne 1117 ec). .4 e qu 07 (11111515106. 1857). y. 27.

2) Viele Hunderte. darunter Leute von Anfehn. felbft Männer aus

dem Rat. follen in Kampen ihm angehangen haben. 11011. Leung-88611.

1. e.. p. 72.

3) wie.. p. 70,
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und Angeklagter ftanden fich vor dem Richter gegenüberf damit war

das Shickfal des Mönhes entfchieden. Er wurde verurteilt; wir

wiffen nicht reht, was aus ihm geworden ift. Wenn man ihn niht

verbrannt hat, wird ihn wol ein Klofterkerker für immer aufgenom

men haben. Gerhard rühmt fich nur feines Sieges über den fhlim

men Ketzer und forgt dafür! denfelben in den Kirchen bekannt zu

machen. Leider erfahren wir nichtsj wie fich der ganze Eonvent

zu der Sache geftellt; nur eins können wir aus dem ungebundenen

,Leben des Bartholomäus fchließen und darausf daß es niht feine

Ordensobern findf die ihn verfolgen7 nämlih daß die Klofterzuht

im Dortrehter Eonvent wie in der ganzen Provinz fchon fehr

gefunken gewefen fein muß. Das führt . uns zum folgenden

Abfchnitte.





ll.

Entstehung untl Entwicklung

der deutfchen

Auguftinereangregatian

bis zum cTode des ciindreas Yroles.





Erftes Capitel.

Die Anfänge der Reformation unter den deutfchen

Auguftinern.

Es ift bekannt) daß nicht die geringfte Klage jener Männer)

die auf dem Eoncil zu Eonftanz eine allgemeine Reformation

anftrebten) das Ordenswefen betraf. Entfeßlich ift das Bild7

welches Nicolaus von Elemanges in feinem Buche „von dem

Verfall der Kirche" von der allenthalben eingeriffenen Verwil

derung giebt 1). In erfter Linie treffen feine Vorwürfe den

alten berühmten Benedietinerorden. Von der früheren Gelehr

famkeit, die diefen Orden vor andern auszeichnen) ja felbft nur

von wiffenfchaftlichen Befchäftigungenf finden fich. in jenen Zeiten

kaum noch einige Spuren, defto mehr' von Ueppigkeit und äußerfter

Zügellofigkeit. Mönche und Nonnen lebtenr vielfach zufammen)

kaum darauf bedacht7 hinter den Kloftermauern ihre Schande zu

bergen. Von einer Aufficht über die einzelnen Klöfter war keine

Rede) ein Provincialconcil war feit undenklichen Zeiten in Deutfch

land nicht abgehalten worden. Die Bewohner der einzelnen

Eonvente teilten die Einkünfte unter einander, und fchützten fich

wol auch durch Reifige vor etwaigen Vifitationsverfuchen der

Bifchöfe oder weltlichen Herren 2).

Das Eoncil hatte die befte Abficht7 fie zu reformiren. Es ließ

ganz in der Nähe von Eonftanz, in Petershaufen) im Februar

1) Bei r. ci. klarer, 60110. (wort. 1, 711, 338q.

2) .7011. Zueebii (ie reformatieue mounetetierum qu0tuuänu1 8er*

101113.6 11111). 17, bei beibuitn, Script. Zruuer. ll, 480.

Kolde, Staupih. 5
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1417 ein Provincialcapitel abhalten. 36 Aebte. 22 Prioren und

beinahe 400 Mönche waren dafelbft aus der Mainzer und Bam

berger Erzdiöcefe zufammengekommen. Man traf wol auch einige

adminiftrative und disciplinare Beftimmungen. die aber keinen

Erfolg hatten; fie vermochten den fittlichen Zuftand des Ordens

nicht zu heben. Die Behaglichkeit des Lebens. die durch die

Reichtümer des Ordens gefichert war. war eine zu große Ver

lockung. als daß einzelne Maßregeln eine andauernde Reforma

tion des Ganzen hätten herbeiführen können. Diefelbe trat erft

ein. als fpäter von innen heraus eine Erneuerung des ganzen

Ordenslebens - durch die Bursfelder Eongregation - ange

bahnt wurde 1).

Aeußerlich ftand es nun wol bei den Bettelorden beffer.

Nicolaus von Elemanges hebt rühmend hervor. daß fie allein

noch um die Wiffenfchaften fich kümmern und dem Volke das

Wort Gottes verkündigen. Jhr eigener Vorteil »mochte fie bei

dem fittlichen Verfall der übrigen Orden und der Läffigkeit. mit

der die Weltpriefter ihrem Amte oblagen. dazu veranlaffen. wenig

ftens äußerlich das Decorum zu wahren. Aber im übrigen

fcheinen fie auf keiner fonderlich höheren Stufe der Sittlichkeit

geftanden zu haben. Der oben genannte Schriftfteller wenigftens

vergleicht fie mit den Pharifäern und wendet auf fie die Worte

Ehrifti gegen diefe an. Sie find ihm reißende Wölfe in Schafs

kleidern. die Herbigkeit des Lebens. Keufchheit. Demut. heilige

Einfalt mit ihrer äußeren Erfcheinung heucheln. innen aber durch

die ausgefuchteften Leckerbiffen. und eine Fülle mannigfaltiger Ge

nüffe alle weltliche Ueppigkeit überbieten; die nach Art der Baals

Priefter in ihren Häufern das ihnen Dargereichte aufzehren. an

ftarkem Wein und leckern Mahlen mit Weibern. die nicht ihre

Weiber find. gleichwol oft mit ihren Kindern. fich gierig fättigen.

alles mit ihren Begierden. von deren Glut fie ausgedörrt wer

den. befleckend; die das. was man tun foll. wol im Munde füh

ren. es aber nicht tun. und wenn fie es andern gepredigt haben.

durch ihre eigene Predigt getadelt werden k).

1) Schwab. Johann Gerfon. S. 649.

2) a. a. O.. S. 35 ff.
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Inwieweit diefe Züge auh auf die Eremiten paßtenf läßt fich

im einzelnen niht mehr nachweifeth doh aus dem Wenigenf was

wir darüber wiffenj kann man erfehenf daß es auh bei ihnen im

allgemeinen fhlimm genug ftand7 und daß fie wenigftens von dem

mönhifhen Jdeal, welhes ihnen Regel und Eonftitutionen vor

zeihnetenf weit entfernt waren. Bis Ende des 14. Jahrhunderts

fheint man regelmäßige Eapitel gehalten zu haben; von da an,

und das wird niht zufällig feinj findet fich bis zum Jahre 1419

*eine Lücke in den Generalregiftern. Die allgemeine Verwirrung

und Zügellofigkeit hatte auch .die Auguftinereremiten ergriffen.

Was half es7 wenn die Einfihtigeren und Frömmeren für Auf

rehterhaltung der Regel eifertenf wie ein Dietrich von Vrief

Zahariä und anderej - die Mönhe hielten ihnen niht Stand.

Die Elaufurf die doch vor allem ftreng beobahtet werden mußte

wenn man daran denken wolltef die ganze Regel und die minu

tiöfen Beftimmungen in ihren Einzelheiten aufrecht zu erhalten7

war im höhften Grade vernahläffigt worden. Einzelnf ja auh

in Shaarenj verließen die Mönhef wenn ihnen die Abgefchloffen

heit oder Strenge niht gefielf ihr Klofterh mahten die Gegend

unfiher und fuhten in diefem oder jenem Eonvent ein befferesf be

haglicheres Unterkommen. Das war fchließlich der Hauptzweck. Das

ganze Jahrhundert klagt über diefes Vagabundiren der Mönhej auh

dann nohj als man längft in den meiften Orden die alte Strenge *

wieder einzuführen verfucht hatte. Noch im Jahre 1490 kam

es vorj daß zwei Auguftinermönche in Erfurt7 Volkmar Hef

ter und Eafpar von Northaufenf beide Priefterj „duch

boiße vergiftige Jngebungen des boifen geiftsllf wie Landgraf

Wilhelm von Heffen fhreibtj aus ihrem Klofter entliefen, noch

einen dritten Ordensgenoffen aus Alsfeld verführten und fich

nun bald als Bettler oder Siehenleute gekleidet f bald in

Frauenkleidern im Lande herumtriebenj Prieftern und Mönhen

auflauerten, fie nackt auszogen und mancherlei andern Unfug be

gingen 1).

1) Landgraf Wilhelm der Aeltere- von Heffen 2c., (ici. Eaffel, Mitt

woch nah 1111016 711311115 (15. Dez.) 1111110 1111118811110 qnnäringenteeiruo*

11011ngeni1110. (Archiv zu Darmftadt.)

5K
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Das Gelübde des Gehorfams war illuforifchf fo lange nicht

die Macht da war, die Ungehorfamen zu beftrafen. Nicht beffer

war es mit dem Gelübde der Keufchheit. Man weiß, wie in

allen Ständen das allgemeine fittliche Urteil in jenen Zeiten ge

funken war. Wie hätte eine Sittlichkeit Stand halten follenj die

fo äußerlich aufgefaßt wurde und auch im beften Falle fo äußer

lich warf wie wir fie in den Klöftern finden! Und wenn es

nicht ganz fchlimm wurde. nahm die öffentliche Meinung an Ver

gehen gegen das Keufchheitsgelübde nicht einmal Anftoß. Der

Benedietiner Nicolaus von Siegen. der Erfurter Ehronift) erzählt

einen charakteriftifchen Vorfall. Einft fei er in feine Vaterftadt ge..

kommen, da habe man ihn freundlich aufgenommen und mehrere

ehrenwerte Frauen von der Verwandtfchaft oder Bekanntfchaft hätten

ihm freundfchaftlich die Hände gereichtf er habe aber nach der Ordens

regel ihre bloßen Arme nicht berühren wollenf warauf jene lachend

gefagt; „Ach unfer Terminarius vom Orden des heiligen Auguftin

umarmt alle Mägde7 die vorübergehenj faft kein Mädchen kann ohne

Umarmung an ihm vorbeikommen.“ „Und eben diefer Termi

narius", fetzt Nicolaus hinzu) „war in jener Stadt promovirter

Lector und ein angefehener und gefeierter Prediger. Welches

Leben er im geheimen führte, weiß ich nichtX der Kenner und

Erforfcher der Nieren weiß es; Gott fei ihm und mir gnädig!“ 1)

-Der Prior des Auguftinerconvents zu Memmingen ftand (1435)

im Verdacht) eine Eoncubine und Söhne zu haben) und feinem

Vorgänger fagte man nachj daß er die Tochter eines Münchener

Bürgers entführt und bei feiner Verfetzung nach Regensburg bei

fich behalten habe 2). Und troß aller Strenge, mit der die

Reformatoren des Ordens dagegen ankämpften, fcheint es nie

1) Aioalaj (ie Ziegen 0111-011109. eea1eaiuetioum eä. Weg-910 (Thü

ringifche Gefchichtsquellen 11), [1. 427 ag. In dem Klofter der Auguftinerinnen

zu Engelthal bei Nürnberg, welches allerdings den Predigermönchen unter

.ftellt war, waren die fittlichen Zuftände am Anfang des 16. Jahrhunderts

derart, daß die Nonnen. wie der Nürnberger Rat fchreibt „11011 erubuernnt

gjgoere“. (Kreisarchiv in Nürnberg.)

2) 00mpenc1, eu. reg., x). 181. Wobei allerdings der Abfchreiber in fitt

'licher Entrüftung über die dem Orden angetane Schwach den ,Zufaß macht:

Medulin) ink-enten aunt,
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gelungen zu fein. der Neigung zur Unkeufhheit im Orden Herr

zn werden. Andreas Proles fheint fie fogar feinem Orden

vor andern zugefhrieben zu haben. wenigftens erzählt Agricola

in feinen deutfhen Sprühwörtern: ..Proles. der Auguftiner

Vicarius. viel Leuten in deutfheFLanden wohlbekannt. hat die

Bettelorden gegen einander gehalten. und da er niht viel Gutes

finden konnte. hat er zuleßt gefagt: .Jh lobe noh meine Brüder.

die Auguftiner. Wenn fie fhon eine große Sünde tun. fo tun

fie eine Sünde dreier Spannen lang. d. _i. es feind Hurert." 1)

Das find einzelne Züge. aus denen man mit Zuhülfenahme

deffen. was uns über die Verhältniffe in andern Orden berichtet

wird 2). einen Rückfhluß auf die allgemeinen Zuftände des ganzen

Ordens machen kann. War derfelbe noch nicht fo reih wie die

Benedictiner und Eiftercienfer. fo hatte er doh mit der Zeit fo

viel Befiß erworben. daß von der Armut. die er auf feine Fahne

fhrieb. niht mehr viel zu fpüren war. An einzelnen Orten

hatte ihr Vermögen an liegenden Gründen eine folhe Ausdehnung

genommen. daß der Rat glaubte. dagegen einfhreiten zu müffen.

So wurde den Auguftinern zu Gotha vom Rat im Jahre 1443

der fernere Erwerb von Grundftücken unterfagt. und Ererbtes

innerhalb eines Jahres an Gothaer Bürger zu verkaufen gebo

ten 3). Ganz denfelben Vertrag mußten die Eonventualen in

Grimma ein Jahr fpäter eingehen. erhielten aber dafür Ge

fhoßerlaß für ihre Aecker 4). Diefe Einfhränkung _im Erwerb von

Immobilien wollte nun niht zu viel fagen. Die fhlauen Mönhe

wußten fie fogar zu ihrem Vorteil auszubeuten. Sie ver

kauften allerdings nah Vorfhrift die ererbten oder durh Schenkung

erhaltenen Grundftücke. aber unter der Bedingung. daß fie nah

dem Tode des Käufers wieder an das Klofter zurückfallen und dann

unter denfelben Bedingungen von neuem verkauft werden könnten.

1) Bei Prö'hle. Andreas Proles. S. 4() f.

2) Reiches Material bei F. Winter. Die Eifiercienfer des nordöfilichen

Deutfchlands 111, 110 ff.

3) Möller. Auguftinerklofier zu Gotha. in Zeitfhrift für thüringifche

Gefchichte 1861. S. 292.

4) Der Vertrag wurde am 24. September 1444 gefhloffen. Vgl. Lo

renz (C. G.). Die Stadt Grimma l. 174.
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Jn Grimma und wahrfcheinlich auch an andern Orten. von

denen es nicht urkundlich bezeugt ift. hatte fich das Klofter noch

eine eigene Einnahme zu verfchaffen gewußt. die freilich wol kaum

eine Erfindung der Auguftiner war. nämlich durch den foge

nannten ..Bruderablaß". Wie alle Klöfter hatte auch das zu

Grimma einen Ablaß für diejenigen. welche an gewiffen Tagen

in frommer Andacht ihre Kirche befuchten. Niemals galt jedoch der

Ablaß wirkfamer. als am Todestage des heiligen Auguftin (den

28. Auguft). an dem die Brüder ein großes Feft feierten. Zahl

reich ftrömten von allen Seiten die Gläubigen herbei. um des

kräftigen Ablaffes teilhaftig zn werden. und bei diefer Gelegen

heit ließen die Mönche auf dem Kirchhof. d. h. dem Plane neben

ihrer Kirche. einen Jahrmarkt abhalten. wobei die Abgabe von

den Waaren. welche Käufer und Verkäufer zu entrichten hatten.

ihnen zufloß. Weil derfelbe während der Erteilung von Ablaß

gehalten wurde. wurde er felbft Ablaß genannt. Jn Grimma

muß er ganz befonders einträglich gewefen fein. weil dafelbft bis

zum Jahre 1361 kein anderer Jahrmarkt üblich war 1).

Eine fehr ergiebige Einnahmeguelle wurden auch die verfchie

denen Brüderfchaften. die im fünfzehnten Jahrhundert ihre

Blütezeit hatten. Da find die gewöhnlichen Ealandsbrüderfchaften.

die ihre befondern Altäre natürlich am liebften in einer an Ab

laß reichen Klofterkirche ftifteten. oder auch befondere Fraterni

täten. welche die einzelnen Eonvente einrichteten. um die Laien

fefter an ihr Klofter zu binden und dem Klofterfchah reichere

Spenden zufließen zu laffen. B'ei den Auguftinern finde ich fie

nicht vor dem fünfzehnten Jahrhundert erwähnt. von da ab aber

häufig. Zur befonderen Verehrung irgend eines Heiligen grün

deten die Mönche einen Verein mit gewiffen Gebets- und Geld

verpflichtungen. An beftimmten Tagen kam die Brüderfchaft zur

Feier des Heiligen zufammen. wofür Päpfte und Bifchöfe reich

lichen Ablaß verliehen; außerdem wurde den Mitgliedern die Teil

1) Lorenz a. a. O.. S. 456. Die Bezeichnung Ablaß für Jahr

markt war im ganzen Mittelalter die ftehende. Auch heutigen Tages wird

in vielen Gegenden mit der Erteilung des Ablaffes ein kleiner Markt um

die Kirche herum verbunden. Man fpricht von ..zum Ablaß gehen". An

einzelnen Orten wird dasfelbe fälfchlich auch mit Kirmeß bezeichnet.
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nahme an allen guten Werken) Verdienften des Eonvents oder

gar des ganzen Ordens zugefichert und ihre Namen ins Todten

buch gefchrieben. Welche günftige Aufnahme fie bei den Gemein

den fanden f geht daraus hervor) daß das Auguftinerklofter zu

Erfurt allein drei folche Brüderfchaften unterhielt) des heiligen

Auguftinf* der heiligen Anna und der heiligen Katharina f denen

noch 1502 der Cardinal Raimund die Judulgenzen und Privi

legien erneuerte i). Jn Schmalkalden beftand eine Brüderfchaft

der heiligen Jungfrau 2) und des heiligen Hubertus 3). Jn Go tha

war eine große Brüderfchaft der heiligen Jungfrau) über die

wir nähere Kunde haben. Männer und Weiber aus allen Stän

den gehörten zu ihr. Jm Jahre 1438 ließen fich die Schweftern

des Kreuzklofters zu Gotha färnmtlich durch den Provincial Jo

hannes Meher aufnehmen 4). Nach einer Urkunde) welche der

Generalprior Julianus de Salam de Sicilia zu Würz

burg am 18. April 1448 ausftelltef follten alle guten Werke der

Klofterbrüder) Meffen) Faften, Nachtwachen u. f. w. den mit

ihnen verbundenen Mitgliedern der Brüderfchaft der heiligen

Jungfrau Maria im Leben wie im Tode zu Gute kommen.

Später) am Freitag in der Ofterwoche 14647 vereinigten fich die

Beamten des Klofters Bruder Heinrich Für dung von Biche

lunghe„ Lefemeifter der heiligen Schriftf Vifitator der Provinzen

Thüringen und Sachfen) und Prior Ludolff7 Ledemann)

Unterprior) Johannes Günther) Küfter) Conrad Perga

minder) Schaffner) und die fämmtlichen Brüder mit den ftädti

fchen Beamten7 Ratsmeifter u. f. w., und mit den Vormündern

1) Copialbuch des Erfurter Augufiinerklofters im Staatsarchiv zu Magde

burg.

2) Jm Jahre 1492 wird von 16 Eardinälen ein Ablaßbrief erteilt der

eeelenie. U011. 8. .Auguetini . . . . iu qua. 11b ereeepjniue queeciuru 1211163.

dilie eeni'ruteruiterr in 110110re111 Zee.th rirginin iuetitutn fare ciig-noeeitur.

Bei 0011171() Geietbirt, liieterie. Omnieniciiee., hiftorifche Befchreibung

der Herrfehaft Schmalkalden (2 Bände; Manufcript im Herzoglichen Ar

chiv zu Gotha) 1, 229 ff.

3) Häfner, Gefchichte der Herrfchaft Schmalkalden ll, Beilage S. 80.

4) Möller (J. H.), Klöfter in Gotha, in Zeitfchrift des Vereins für

thüringifche Gefchichte und Altertumskunde 1861, S. 101.
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der Brüderfchaft. Hans Seher und Hans Wachsmud. Bürgern

der Stadt Gotha. zu folgenden Beftimmungen:

1) Die Vormünder follen alle. die fich mündlich oder fchrift

lich zur Brüderfchaft melden. ..man adir frouwen“. dem Prior

anzeigen. der fie mit den Vorteilen der Brüderfchaft bekannt

machen wird.

2) Die Klofterbrüder wollen alle Dienftage. alle Fefte U. L.

Fr.. auch an den höchften Feften des Jahres. Meffe fingen in

ihren Eapellen. Dafür giebt die Brüderfchaft aus Erkenntlichkeit

jährlich als ein Almofen drei Schock Grofchen. und zu jeglichem

Fefte ..unfern Brudirn zu liplicher Eonfolacien“ zwei Stilb

chen Wein.

3) Zum Trofte und Erlöfung aller gläubigen Seelen und

namentlich der verftorbenen Mitglieder der Brüderfchaft. wollen

die Klofterbrüder jährlich. Montag nach Mitfafte Abends. Vigi

lien. Dienftag früh eine Seelenmeffe fingen und dabei der Ver

ftorbenen Mitglieder der Brüderfchaft namentlich gedenken. Da

für foll gezahlt werden ein Schock Grofchen zu Pitaneien 1).

4) Jährlich foll eine allgemeine Seelmeffe mit Vigilien ge

halten werden. wie es fich eben fchickt; dafür zahlt die Brüder

fchaft nach Belieben.

5) Zur Beförderung und Mehrung der Eintracht foll die

Brüderfchaft jährlich ein Effen veranftalten. doch foll es einem

Bruder nicht höher zu ftehen kommen. als ungefähr ein Schilling.

..minner adir mee noch erkentniße der vornemften uß der Bru

derfchaff".

6) Die Brüderfchaft foll das ewige Licht zu Ehren U, L. Fr.

im Ehore erhalten. es foll brennen des Nachts zur Mettin. des

Tages zur Homeffe und zu allen Meffen. die man zu Ehren U.

L. Fr. fingt u. f. w. 2)

Ganz befonders erwähnenswert ift auch die Brüderfchaft des

heiligen Antonius zu Dortrecht. die der Prior des Auguftiner

klofters. Claes Oem. circa 1400 gründete. Die noch erhal

tenen Mitgliederliften zeigen uns die Teilnahme der anfehnlichften

1) So nannte man gewiffe Fifch- oder Eierfpeifen. 1)u Gange e. 7.

2) Möller a. a. O.. S. 294f.



und edelften Gefchlechter der Stadt 1). Ihre Verpflichtungen waren

fo ziemlih diefelben) wie bei den übrigen Brüderfhaften) nur

daß der eigentümlihe Eultus des heiligen Antonius wegen des

Shweines) ohne das derfelbe nicht zu denken war, noch ein Mehr.

verlangte 2). Die Gunft des Heiligen) der fih am ganzen Nieder

rhein einer ganz befondern Verehrung erfreute) konnte niht beffer

erlangt werden, als wenn man ihm ein Ferkelchen opferte. Diefe

Schweine) „'1'110enniererclcen“ oder auh fhlehtweg Antonius

genannt, an Schellen kenntlich) die man ihnen um den Hals hing)

ließ die Brüderfchaft durch die Stadt laufen und von der from

men Milde der Bürger füttern) bis fie ein günftiges Verkaufs_

object abgaben 3). _ l

Diefe Probe wird genügen7 um zu zeigen) wie fehr die Mönhe

bei Stiftungen von dergleichen Brüderfhaften) deren am Ende des

Jahrhunderts jedes Klofter wenigftens' eine unterhielt) auf ihren

materiellen Vorteil bedaht waren. Man irrt fih durchaus) wenn

man aus dem Aufkommen und Ueberhandnehmen der Brüder

fhaften auf ein gefördertes religiöfes Leben fchließen will. Es dürfte

fih fogar kaum nahweifen laffen) das dadurch das allgemeine kirh

liche Intereffe erhöht worden wäre. Diefe Brüderfchaften) die kaum

irgend welche fittlihe Forderung ftellen und rein mehanifch die Teil

nahme arn Heil an die Zugehörigkeit zu einer gewiffen Gefellfchaft

knüpfen) haben in befonderem Maße die fittlihe Schlaffheit jener

1) 80110te1, Jet; 1(108ter, 11er 110k e11 (ie [(6111 (ier hnguntijnen te

Darcireebt (1)01ccire011t 1861), p. 67.

2) 1)e b10ec1e1-e 1761110110811 81011 *cn-ee an Wee (len plegtigen omg-ung*

71111 8d. .4111;0111118 te 701ge11, (ie minae 1113* te 117011611 en (ie 'endeten te

damen; ten Zellten (ing-e ann (ie Zemeene tnte1 111er (ie pokern te eien;

(ing-e11j11ea 8d. 1411t0n1118 nern te roeyen 0111 (1001 11ern 1-001 alieriei richten

deiweci te mercien; geüurencie det. 001-11211' ran 81;. 1411t0111118 nern deboektige

pernenen 11.311110e2e11 uit te 10111011, (lung-8 ua Zt.1111t0111118 yiegctige 111188e11

eb inten 1e3e11 7001* 111111116 akgenwrrene broeciern. Ebendaf.) j). 3.

3) In Dortrecht wurde diefer Unfug den Bürgern doch fhließlich

zu arg, fo daß im Jahre 1454 geboten wurde, die Ferkel niht länger

als acht Tage) nachdem fie gefhenkt worden feien, auf der Straße

herumlaufen zu laffen (ebendaf.F p. 69). Ueber den ganzen Eultus ift

noch zu vergleichen: Wolters. Reformationsgefchihte der Stadt Wefel

(Wefel 1868), S. 14f.



Zeit befördert und find in den meiften Fällen von den Ordensbrü

dern nur zu egoiftifchen Zwecken gegründet worden. Dazu kommtf

daß die Feftlichkeiten der Brüderfchaften bald zu wüften Gelagen

ausarteten und denfelben den letzten Reft von religiöfem Gepräge be

nahmen 1). Was von kirchlichen Riten damit verbundem war rein

äußerlich das Lockmittel für die große Menge. Es ift charakteriftifch

daß gerade in den Zeiten) in denen die Brüderfchaften aufkamenj

Städte und Fiirften über die Verwilderung bei den Auguftinern kla

gen 2). Ohne Zweifel hatten die reicheren Einnahmen diefelbe beför

dert. Vielleicht hatte manf wie in den meiften Klofterniederlaffungenj

die Gemeinfamkeit des Vermögens aufgegeben und jeder Einzelne

Eigentum zu erwerben angefangen 3). Damit hörte dann ge

wöhnlich auch die gemeinfame Mahlzeit und in ihrem Gefolge fo

vieles Andere auf, ohne das ein reguläres Klofterleben eben nicht

zu denken war. Nur zu leicht gelang es einem Einzelnenf diefen

oder jenen Eonventualenf fchließlich die ganze Klofterfamilie zu

verführen. Die Regel und die peinlich genauen Eonftitutionen

kamen in VergeffenheitF und es gab niemandenj der daran er

innerte. Darüber bildete fich ein Gewohnheitsrecht aus7 was fich

noch immer ftärker erwiefen hatf als alle Gefehgebung. Man

findet in der Folgef daß es fich zuweilen bei dem Kampfe um die

Einführung der Klofterreformation um fehr kleinliche Dinge ge

handelt hat„ deren Nichtbefolgung nur dem mönchifchen Geiftef

der das Heil in der Ausübung eines äußerlichenf buchftäblichen

Gehorfams fah7 als Sünde erfcheinen konnte; aber man hat auf

beiden Seiten zu Gewalttätigkeiten gegriffenf die einenj um ihr

gewohnheitsmäßig erlangtes Recht zu verteidigenf die andern) weil

fie die ftricte Handhabung der befchworenen Regel zur Ehre Gottes

und zu ihrer eigenen Seligkeit glaubten fordern zu müffen. Es

war ihnen Ernft damit. Danach7 nicht nach den Geringfügig

keiten„um die es fich handelte) wird man den Kampf zu beurteilen

haben. Von Anfang an hat man im Auguftinerorden* nicht durch

1) Vgl. Luther darüber, Erl. A. 27, 45ff.

2) Siehe Möller a. a, O., S. 296.

3) Daß dazu) wie natürlich, fortwährend bedeutende Neigung vorhanden

war, zeigen die fcharfen Beftimmungen der Eouftitutionen gegen die Proprie

tarier auch bei Staupiß.



75

allgemeine Maßregeln zu reformiren gefuht. fondern für die alte

Strenge des Ordens begeifterte Männer fuhten an ihrem Teile.

wo fie immer konnten. für die Einführung der Obfervanz. fo

nannte man jetzt die ftrenge Beobachtung der Regel und der Eon- -

ftitutionen. zu wirken. Shen Dietrih Speereifen. der fchon

früher erwähnte Provincial der thüringifh-fähfifchen Provinz. hatte

fih. höhft wahrfheinlih um einzelne Eonvente von fhädlihen Ele

menten zu reinigen. von dem General Bartholomäus von

Venedig unter dem 27. Mai 1385 das Recht erteilen laffen.

die Brüder aus dem einen in den andern Eonvent zu ver

fetzen. doh erwies fih diefes in fpäterer Zeit befonders wirk

fame Mittel damals noh fruchtlos. da es an die Bedingung der

Zufiimmung der beiderfeitigen Eonvente geknüpft war 1). In

Waldheim in Sahfen wurde in dem im erften Jahrzehnt des

15. Jahrhunderts 2) gegründeten Auguftinerklofter fofort die Ob

fervanz eingeführt. Johann Zahariä war es. deffen befon

derer Obhut der General den neu gegründeten Eonvent mit weit

gehenden Befugniffen empfahl 3). aber wenn fih auh wirklih die

Obfervanz in Waldheim Dank der Tätigkeit des Zahariä conftanter

erhielt. als in andern Orten. fo war doch damit noh wenig ge

wonnen. Der neue Eonvent der Obfervanten blieb vereinfamt

und wahrfcheinlih ein Gegenftand des Haffes für die Eonven

tualen - dies der Name der Parteien. wie fie fich in Analogie mit

1) 001m1. er; reg.. z). 442.

2) 1404 Sonntag nach Frohnleihnam genehmigt Markgraf Wilhelm

_von Meiffen die durch Dietrih von Bernwalde zu Kriebftein vorgenommene

Ueberweifung von Geld und Getreidezinfen an S. Ottenfirchen bei Wald

heim. behufs Gründung eines Auguftinerklofters. - 1422 vereinigt Bifchof

Rudolf zu Meißen die Pfarrei mit dem Angufiinerklofter zu Waldheim.

(Kgl. fächf. Staatsarchiv zu Dresden.)

3) 1423 c1. 27. 14113. Commiajmus 0mne111 Eurem et. gudernutiouem

(10117. 177'31t1167m pr07i11eiae Zananiue. in qua tenetur 0b8er7unbia. regu

Lnrjo. 7er): 7jro bl. .10811111 Weiter-ine (lernten nutboritutem aibj ut (zune

eunque pre dene ipoine eintu enpetiire 7icier1t atniuere et perpetuo 0118er

7uncid. arciinure poeait 7a1eatque äinpenoare in jpeo 00u7entu super sintutio

et Eonatitutionjdue 0rcijn18. Zi 0])118 7jc1ent; ei: 8.113. (ie 11070 11110 e0neec16re

ei; yenitua omnia. kueere, (zu-te n08 Mediums, in guidus et nune :raubt-um

nutbaritutern upponiniue. Camp. e11 reg.. z). 447.
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den übrigen Orden bildeten. und zwar zuerft in Italien. wo

man. wenn den Ordensfchriftftellern zu trauen ift. fchon gegen

Ende des Jahrhunderts umfangreichere Reformationen vorgenom

- men und die Obfervanz durch Verbände (Eongregationen) derjenigen

Klöfte'r. die fie angenommen. zu fchützen fuchte.

Eine folche Eongregation war die der lombardifchen Auguftiner

klöfter. die 1419 gegründet wurde l). bald einen großen Einfluß

ansübte. und auch. wie fpäter zu zeigen fein wird. für die Ent

wicklung der Ordensverhältniffe in Dentfchland von hoher Be

deutung gewefen ift.

Vielleicht war es die Kunde von ihren Erfolgen. die die

Väter der rheinifch-fchwäbifchen Provinz fchon das Jahr darauf

an die Reformation denken ließ. Oswald Reinlein. von

dem Eonvente in Nürnberg. der feiner Zeit als ein Mufter

von Frömmigkeit galt. foll- damit den Anfang gemacht haben.

Auf einer Verfammlung zu Breifach. die unter dem Provincial

Rudolph Graf 1421 gehalten wurde. wurde befchloffen. die Ob

fervanz in Mühlhauf e ni. E. einzuführen. Einem einfachen Mönche.

Namens Caspar Vituli. der keinerlei theologifche Bildung befaß.

gelang es. diefelbe durchzufetzen und aufrecht zn erhalten 2). Das

felbe erreichte 1422. dazu von dem Eapitel zu Hagenan beauf

tragt. der Prior von Freiburg im Breisgau. Joh. Härd er. in

feinem Eonvente 3). Auch anderwärts machte man einzelne Ver

fnche zu einer Reformation: am 13. März 1424 beftätigt der

General die Einführung der Reformation in den Eonventen zu

Eulmbach und Ramf an 4). Aber das waren nur vorübergehende

Erfcheinungen. zu dauernden Reformationen kommt es erft durch

die vielfeitige Tätigkeit eines thüringifchen Auguftiners. der fich

die Wiederherftellnng der alten Obfervanz unter feinen Ordens

brüdern zur Lebensaufgabe gemacht hatte. und trotz des heftigften

1)Er11fenius. S. 169.

2) Höhn. S. 88. Obfervanten in Mühlhaufen werden auch erwähnt

Samy. er reg.. p. 408.

3) Höhn a. a. O,

4) 00mg. er reg.. p. 298. Die Reformation des Klofters zu Culmbach

hat wahrfcheinlich fchon mit deffen vollftändiger Zerftörnng durch die Hufiten

aufgehört.
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Widerftandes unermüdlich dafür gewirkt hat. Es ift dies Hein

rich Zolter mit dem Beinamen Pfalterii. Er wird zuerft

1427 erwähnt) in welchem Jahre er) damals Baccalaureus der

Theologie7 zum erften Vicar des Generals auf dem Provincial

capitel ernannt wurde 1). Am 7. Mai 1429 erwarb er fich

zu Erfurt die theologifche Doctorwürde 2) und wurde 11030118

Zruciii in Magdeburg. Bald darauf muß feine reformato

rifche Tätigkeit begonnen haben) denn fchon 1432 (17. März)

wird er als Vicar aller Eonvente der Obfervanz erwähnt 3).

Da nämlich die Provineiale) wie in Baiern und Rheinfchwabenf

der Reformation abgeneigt waren) oder auch, wie in Thüringen)

wegen der Größe des Gebietes diefelbe nicht durchzuführen ver

mochten) hatte der Generalvicar Gerhard von Riminit)7 der

auf dem Eoncil zu Bafel für die Reformation gewonnen worden

war) um den Beftand der Obfervanz zu wahren7 fich veranlaßt

gefehen) den reformirten Eonventen einen befonderen Prälaten

vorzufeßen) der unabhängig von dem jeweiligen Provincial bis

auf Widerruf in den betreffenden Eonventen die Stelle des Gene

rals vertreten follte. Mit diefer Autorität bekleidete nun der

General im Jahre 1432 Heinrich Zolter„ und empfahl ihm 1433

in einem offenen Schreiben 5)) in dem er ihn in feiner Würde

1) (101111). 01 reg., p. 174. Hier fteht zwar Johannes Zolter) was

aber zweifellos nur ein Schreibfehler ift.

g) Erfurter Matrikel auch bei 111013801111181111, 111-1. 11110101111, Erfie Fort

fetäungf S. 21.

3) (101111). 011 103-., z). 445. .

4) 1431 war der General Auguftinus von Rom zum Bifchof von Eäfena

erhoben und ihm Gerardus Ariminenfis als Generalvicar fubftituirt wordenj

.der erft 1434 auf dem Generalcapitel zu Mantua zu feinem Nachfolger

erwählt wurde (Eruf enius a. a. O.) S. 169 f.). Charakterifiifch für ihn ift

folgende Notiz im Briefjournal vom 19. Mai 1433: 1'13000111111118 111011

1813011111100 quateunß 1101118 119.11811111101 11113118th (10 81100118. (10 y0te8kete

8001081381108. 08.118811 (1610110011111 jura 011111118 111 601101110 1311811101181. Samy.

e11 103., 1). 410.

5) Dat. 1433, 9. Juni in Bafel: 111.' 110111100 201101- 000181-an quer]

qu18q1118 (1110i118 811111111 111011011 111 001170111111118 01180170111180 7118.111 8118.111

(1110010 0011011111808t, 1111110 1101118 1111011010 Murr-1610011110 per 1:0 710111111111

1108tru1u .super 1111108111001 001170111118 801). per 1111010111 73.1th 0000x1t311,
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beftätigte. ganz befonders die Aufrechterhaltung der Obfervanz

in dem für die ganze Provinz wegen des darin befindlichen

8tucliu1n generale fo wichtigen Eonvente zu Magdeburg. Zu

gleicher Zeit wurde allen. welche fich den auf die Obfervanz be

züglichen Anordnungen des Vicars entgegenfeßen oder ihm hinder

lich fein würden. mit Entziehung des activen und paffiven Wahl

rechts gedroht. Diefe Maßregeln erwiefen fich jedoch als erfolg

los. Seit dem Jahre 1429 befand fich nämlich die Stadt im

Streite mit dem Erzbifchof Günther. der drei Jahre fpäter zu

einem fehr ernften Krieg führte. in dem. wie üblich. der Erz

bifchof Bann und Jnterdict über die Stadt verhängte. Hierdurch

entftanden natürlich Mißhelligkeiten zwifchen der Bürgerfchaft und

dem ganzen Elerus. die dem Vicar jedes entfchiedene Eingreifen

unmöglich machten. Er befchloß daher. einftweilen davon abzu

ftehen. und begab fich im Frühjahr 1434 nach Osnabrück. um

den dortigen Eonvent ..an Haupt und Gliedern" zu reformiren

und. weil unter den befagten Verhältniffen auch die Fortführung

des Studiums in Magdeburg unmöglich war. dasfelbe bis zum

Frieden nach Osnabrück zu verlegen 1), Nachdem er nur wenige

Monate (Mai bis September) dafelbft die Studien und die Durch

führung der Obfervanz geleitet. wurde er als Vertreter der Pro- ,
vinz auf das Eoncil nach Bafel abgeordnet. Unterdeffen machte f

der frühere Provincial Hermann Zachariä. der vom General

zum Vicar ernannt worden war 2). neue Verfuche. die Magde

burger Eonventualen zur Ordnung zu bringen. aber vergeblich.

Der Widerftand derfelben .war derartig. daß der General Kerker

qu0c1 81 aliquie tnleni maleatare prueauinpnerit. illurn 17006 erotic-'a et paa

eira priruinua ine-.nannten ne quiet aliquici attentet quocl in ill0runt aon

7ent11u1n äetriinenturn et kratrurn (liminut10neui erener poaeet; fe0cleni

team-e eauatituirnun te naetrum riauriuin super eonuenturn n0etrun1 01186k

7untine lltlngclehurg-enaem submit-.denten euin einnenque atuclentea tune

0hec11entiae. 00mp. e11 reg.. p. 449.

1) ?tapfer cljseorciine inter eleruni et; populuru enortan. äonee fa.th

kuerit resoneiliatio. (lamp. eit reg.. p, 450. Ueber den Streit der Magde

burger mit dem Erzbifchof Günther 11. fiehe Fried. Wilh. Hoffmann.

Gefchichte der Stadt Magdeburg 1. 365 ff.

2) Am 8. September 1434. Camp. ex reg.. p. 450.
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ftrafen verfügte 1). Dagegen fhienen fich*in Süddeutfchland die

Dinge beffer anzulaffen. Auf Antrieb eines (ungenannten) päpft

lihen Eardinallegaten baten Rat und Bürgerjchaft der fränkifhen

Städte Nürnberg und Windsheim?) den General um Re

formirung ihrer Auguftinerklöfter. Derfelbe war fofort bereit;

ihrem Wunfhe zu willfahren; und wieder war es Zolter; der

eben erft nah Bafel gekommen fein konnte; den er damit beauf

tragte. Jn einem fchmeichelhaften Shreiben bezeichnete er ihn;

der fih ebenfofehr durch Eifer um den Orden und Ehrbarkeit

des Lebens wie Billigkeit und Gerechtigkeit auszeichne; als den zu

dem heiligen Werke geeignetften Mann; und überträgt ihm als

feinem Vicar feine Gewalt in geiftlihen und weltlichen Dingen;

aber niht nur die Auguftinerconvente zu Nürnberg und Winds

heim foll er zu vifitiren das Reht haben; fondern feine Befug

niße follen fih auf alle Eonvente der bairifhen Provinz beziehen.

Diefelben find in der Tat; wie fie uns das Schreiben mitteilt;

fehr umfangreich. Er darf bei den Vifitationen Schwüre von

den Brüdern annehmen. daß fich alles fo verhalte; wie angegeben

fei; darf fchwere Strafe verhängen; die es fo verdient haben; aus den

Eonventen entfernen; nach Belieben; wo es ihm notwendig er

fcheint; Brüder verfetzen; kurz ganz nah feinem Gutdünken handeln.

'In befonderer Weife wird ihm der Eonvent von Nürnberg und

Windsheim empfohlen. Diejenigen Brüder; welche mit Frömmig

keit Gott dienen d. h. die Obfervanz annehmen wollen; foll er

freundlich aufnehmen; die Gegner derfelben verletzen und an ihre

Stelle andere aus der ganzen Provinz und befonders aus Wien 3)

dem Klofter einverleiben. Jm Wiener Klofter befand fih damals

auch Oswald Reinlein; der Heinrich Zolter zur Seite geftellt

wurde; und der; falls diefer nah Ausführung feines Auftrages in

l) Uermnnnue Zacharine 71081-1118 generniie, guern .Win Lnräelene 011111

aeguniidue naiebut 1111111181216, qui eonclernnnntnr posten. uci erneuerte et

eakeeree. Comp. en reg., p. 451.

L) Das Klofter zu Windsheim war 1291 durch die ritterliche Familie

der Gailinge gefliftet und 1295 geweiht worden. Siehe darüber: Shirmer

(Chr. W.), Gefchihte Windsheims und feiner Nahbarorte (Nürnberg 1848),

S. 30. 109 u. ö.

3) Der dortige Eonvent wird alfo fhon reformirt gewefen fein,



feine Provinz zurückkehren wolle, fein Nachfolger im Vicariat

aber nur für die beiden oben genannten Eonvente fein follte 1).

Die beiden Reformatoren fuchten fich ihres Auftrages nach

Möglichkeit zu entledigen, aber trotz des (anfänglichen) Entgegen

kommens der ftädtifchen Behörden ging die Sache nur fehr lang

fam von Statten. Befonders waren die Terminarier) die in

ihrer Einzelftellung und verhältnißmäßigen Unabhängigkeit nur zu

leicht verwilderten) nicht unter die Obfervanz zu beugen. Der

General erteilte deshalb Oswald Reinlein den Auftrag, fie ganz

und gar aus jener Gegend zu vertreiben 2). Ohne Exceffe ging

dies nun freilich nicht ab 3)) und mehrfach mußte der General auf

Anfuchen Zolter's an die ftädtifchen Behörden die Bitte richten) refp.

ihnen die Vollmacht erteilen, die Obfervanz zu fchüßen und ohne Rück

fichtnahme auf Grad oder Stellung die Gegner derfelben aus Eon

rentf Stadt und Gebiet zu treiben 4). Durch allfeitige Bemühung 5)

1) (lamp. er reg., p. 186. 3088g., hat. 4 U017. Unter dem 14. Juni

1435 wird Zolter noch einmal Vicar in win yrarinein. Zaren-iu (eben

daf., p. 316). Fälfchlich giebt Offinger (a. a. O.. S. 735) an, Reinlein fei

bis 1435 in Wien gewefen. _

2) [lt termjnnrioe 00nf'u11c1entea 11171111 rei 11111.8 abeerruniinrum 01-61113.

ti0nev erpeiiut er click() derritorio (5. Mai 1435). Comp. er reg., p. 310.

3) Einige der Obfervanz Abgeneigte hatten bei ihrem Abzug aus Nürn-*

berg Kleinodien geftohlen, Der Provincial Georgius von Schönthal ((16

W116: apeeioan) erhält am 16. September 1436 den Auftrag, diefelben aus

zuforfchen und zur Verantwortung zu ziehen. (lamp. er reg., p. 183.

4) Zeripeimua (zuaczue 1143311111018 Gonaulibua et proeannuiidue 6171

tntia Aurenderg- et; Winaiiaym (Iantea ein nutoritntem äuntaxat; uli 1711911

cium pr0tegenc1um ei; äei'enaanäum (kannentue odaerruntine erorantea 603

qnntenua omnea enz'uaeungue 31-36118 el; 0011611710168 enietnnt 17010111768 ipnam

obeerrnnbium unniiiiiare naatru uuwritnte ae 00nreritn, Grit-1te et finibue

ez'ieiant. 15, September 1436; ähnlich 19. Januar. Samy. e11 reg., j). 183.

. 5) Auch das Concil hat fich für das Zuftandekommen derfelben intereffirt,

wie aus folgenden Notizen zu entnehmen ift: 19. Juli 1435, lil. (120731113

(16 ?alle Zyeeioea ?1017111013118 Lui-urige fait er( parte G0uei1ii 838111611818

1100 temyare leg-atm! nc] ciueea et. Vrinejpea Zararine. 15. September 1436.

:il/1181111118 literna G01117611t111 Unremberg. nyprabunten 01111113., guae par 1108

aut; per nontrum rienrium tune Men. 114. klenrieum 801i118r 001108888

fuer-unt; ei; reite. lie-.denten que-.e pro odaerratiane reg-111, ciieeipl. kur-ta ei;

inet-.11min bunt per Gone-11111111 Laajlienae aut; per leg-adam eiuaflem, Comp.

01: reg., p. 311. '
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war man Anfang 1437 fo weit gekommen. daß der Nürnberger

Eonvent als rcformirt betrachtet werden konnte. Zolter durfte

die Verwaltung desfelben dem Oswald Reinlein überlaffen 1).

Jhn felbft führte Neigung und ein erneuerter Auftrag des Gene

rals wieder nah Magdeburg. Er erhielt den gemeffenen Befehl.

gegen die Widerftrebenden den weltlichen Arm oder den Erzbifchof

anzurufen 2). Aber gerade dies erbitterte die Eonventualen aufs

Höhfte. und die Bürgerfhaft. die wahrfheinlih durh das frühere

Verhalten Zolters während des Streitcs mit dem Erzbifhof ver

letzt worden war. ftellte fih auf Seiten der Mönche und beftärkte

fie in ihrem Widerftande gegen die Reformation. Der Erz

bifhof machte wol unter Berufung auf die früher erwähnte Bulle

Johann A1111., die ihm ein Shutzrecht über die Auguftinerere

miten vindicirte. einen fchwachen Verfuh zu Gunften der Obfer

vanten. indem er ihre Privilegien beftätigte. Das war zunähft

aber auh Alles. Der ungeiftliche Herr mochte wenig Neigung *

haben. fih der Obfervanz der Auguftiner wegen neue Ungelegen

heiten zu mahenZ). Aber Zolter wollte von feinem Vorhaben

niht abftehen. Darüber kam es zu einem offenen Aufftande

gegen den Vicar. Einige Widerfetzliche verließen heimlih das

Klofter. holten andere Eonventualen herbei. überfielen den Eon

vent und warfen die Obfervanten mit Gewalt hinaus. Nur mit

Mühe entgingen Zolter und fein Gefährte Albert Harfhe der

Lebensgefahr dnrh die Fluht. Kirchlihe Strafen. die jetzt über

die Rebellen verhängt wurden. hatten keinen andern Erfolg. als

daß _das Klofter verödete; während fonft dreißig oder mehr Brü

der fich darin befanden. fank die Zahl jetzt auf drei. Nun

nahm fih das Provincialcapitel der Sahe an. Der Provincial

1) Am 8. Februar 1487 fchreibt der General: Zeripeimue 710-1110 nontro

03778.](10 Lil). et. ti'. (10117. Unreal). Comp. er; reg.. z). 312.

2) 9. April 1437. (kann). er( reg.. j). 451.

Z) Er nennt fih (10u8er7ut0r et. juclen ?til-'iiegjarunn .lnrnrn ne Liber

duturn 01*(111118 krutrurn beremitarurn net.. 4113118171 per pr071neiun1 '1'1111

ringcjne et. anonine a. eecie .epaetolien (ieh-.Zutun (Magdeburger Archiv

[Erfurt]. Nachtrag. S. 265.) Kurz vorher. Weihnahten 1436. hatte er.

nachdem er fchon 33 Jahre Erzbifhof war. die erfte Meffe gelefen. Hoff

mann (Fr. Wilh.). Gefchichte der Stadt Magdeburg 1, 375.

Kolde. Staupih, 6
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felbft. es war Johannes Meyer (cle Angie). reifte mit drei

Leetoren. Nicolaus Holland. Johann Maher ((10 118183).

und dem fchon genannten Albert Harf che nach Rom zum*

General 1). worauf derfelbe unter dem 17. September 1437 dem

Provincial feine volle Gewalt erteilte. bis Zolter wieder werde

als Vicar nach Magdeburg gehen können i). Ohne Zweifel hatte*

man betont. daß es wefentlich die den Magdeburgern mißliebige

Perfönlichkeit Zolter's fei. welche das Zuftandekommen der Refor

mation verhindere. Die Abficht dabei war. die die Gewalt des

Provincials einfäiränkende exemte Stellung des Vicars womöglich

abzufchaffen. Zolter war aber nicht fo leicht aus dem Felde zn

fchlagen; auch er begab fich noch in demfelben Herbft in Beglei

tung eines gewiffen Albert Holtenborch nach Rom und vermochte

es. General und Curie davon zu überzeugen. daß gerade die

Provinciale aus felbftifchen Gründen der Einführung der Refor

mation widerftrebten. und daß es nur dann möglich fei. das

Ziel zu erreichen. wenn es gelänge. unter den Obfervanten eine

engere geregelte Verbindung herzuftellen. die fie vor den Nach

ftellungen der Eonventualen ficherte. Schon am 5. November

desfelben Jahres decretirte Papft Eugen 117.: die rebellifchen.

nicht nach der Obfervanz lebenden Brüder dürfen verfeßt werden.

und die Obfervanten dürfen fich einen eigenen Vicar wählen.

Aber hiermit noch nicht zufrieden. wirkte Zolter von dem päpft

lichen Eardinallegaten in Deutfchland Anfang des nächften Jahres 3)

eine Bulle aus. welche den Obfervanten eine vollftändige Eonfti

tntion gab. Danach hat der (von den Obfervanten erwählte)

Vicar feine Gewalt kraft apoftolifcher Autorität. Er felbft wie

alle Obfervanten. find nur dem General und niemand Anderem

unterworfen. falls nicht etwa der Provincial felbft die Obfervanz

l) Alle diefe Vorgänge ergeben fich aus einer Zufammenfiellung der

Notizen im (101111). 61c reg.. p. 451 mit den gleich zu erwähnenden Bullen

des Papftes Engen vom 5. November 1437 und 27. Januar 1438 in der

Veflerfchen Handfchrift des 111111-6 1141131111111 der Auguftinereremiten (Leipziger

Stadtbibliothek (>06. 0. 0. 1(17). Blatt 153 ff.

2) Samy. er reg.. p. 451.

3) Dat.: Erfurt. den 27. Januar 1438 bei Bettler, Ware 1111131111111,

Blatt 153.
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annimmt. Er allein hat das Recht7 die Rebellen und ihre Be

günftiger7 Eleriker fowie Laien) zu abfolviren) und diejenigen,

welche feine apoftolifche Gewalt anfechten wollen7 haben Bann

und Jnterdict zu gewärtigen. Jeder) der die Obfervanz annehmen

will) kann ohne weiteres von dem Vicar oder dem Localprior

der Obfervanz aufgenommen werden 1). Wer einen folchen Bruder

hindern oder beläftigen will) geht 11180 10010 des activen und

paffiven Wahlrechtes verluftig. Um die Obfervanten vor fchäd

lichen Einflüffen zu bewahren) wird beftimmt) daß jeden Prior7

Provincial oder Stellvertreter desfelben die Strafe der Excom

munication treffen follef falls er es wage f einen Obfervanten

ohne befondere fchriftliche Erlaubniß des betreffenden Vicars oder

des Localpriors länger als drei Tage bei fich zu behalten. Nur

zu den gemeinen Laften der Provinz find die Obfervanten ver

pflichtet, nicht zu den befonderen (011010. 1101110010110). Auf den

Provincialcapiteln genießen fie diefelben Rechte) wie die Uebrigen;

einer von ihnen muß immer in die Zahl der Diffinitoren gewählt

werden. Wenn Provincial und Diffinitoren fich weigern folltem

geeignete Brüder aus der Obfervanz zu den Studien zu befördern7

fo hat der Vicar eigens das Recht dazu. Die Obfervanten in

' den Klöftern der bairifchen) fächfifchen und rheinifchen Provinz -

von der kölnifchen) die fchon damals ganz außer Verbindung mit den

übrigen deutfchen Provinzen ftand, ift nicht die Rede - können

von ihren Vorgefeßten in jeden beliebigen reformirten Eonvent

der befagten Provinzen verfth werden; dagegen darf ein Nicht

obfervant in ein reformirtes Klofter nur Studien halber gefchickt

werden7 d. h. augenblicklich nur nach Magdeburg, in deffen Eon

vent ganz befonders darauf zu achten ift7 daß den des Studiums

wegen hingefandten Brüdern keine Gelegenheit gegeben wird7 wieder

von der Obfervanz abzufallen 2).

1) ))u1111110(10 11011 811 8111110110310118 8111 111001011 1110711101011). 1308101-,

11010 11103-1111111, Blatt 155.

2) Deshalb werden noch folgende Specialbeftimmungen gegeben: 170 11-0

tridue 011 00111 8111011 0011880 7011108111008 001101; 0000810 (11010 1100111101101

0118017011010: p001111108q110 111111107100 0180011801101! 111. 011 111 0001111100 1'10

ikid118 01118110111 01) 01111110 0011008800 et 80011111 0010110110100 011 1001010111 0e

800118100 010 1011111010 0118101111010 111011118, 00 [>01- 11108 111 10y08110110 0111

6*
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Es bedarf keines Nachweifes. wie tief diefe Beftimmungen

in die bisherige Provincialverfaffung einfchnitten. ja fie gänzlich

untergruben. Mit der Erklärung. die Obfervanz annehmen zu

wollen. konnte fich jeder Einzelne wie jeder Eonvent leicht der

Jurisdiction feines Provincials entziehen. Einer Agitation gegen

denfelben war Tür und Angel geöffnet. Er ftand völlig machtlos

da. und nicht einmal das Diffinitorium des Provincialcapitels

konnte ihm einen Rückhalt gewähren. da auch diefem gegenüber

z. B. in der Studienfrage der Vicar felbftändig war. Ju feine

Hand war eine Gewalt gegeben. die. je nach der Gefchicklichkeit.

mit der er fie zu handhaben verftand. eine ungeheure werden

konnte. Allerdings war feine Exemtion von der Autorität des

Provincials an die Bedingung geknüpft. daß es nicht gelingen

follte. diefen felbft fiir die Obfervanz zu gewinnen. Aber es war

doch ein fehr idealer Standpunkt. anzunehmen. daß nunmehr der

Vicar nichts eifriger als dies betreiben follte. um dann feine

Macht wieder in die Hände des Provincials zu legen. Und wer

war es. der darüber zu entfcheiden hatte. ob der Provincial in

Wirklichkeit die Obfervanz angenommen hatte? Doch wieder nur

der Vicar felbft. Hiermit war der Rechtsboden zu einer Vereinigung

der reformirten Eonvente. die Zolter ohne Zweifel fo bald als

möglich ins Werk zu fehen fuchte. gegeben. zugleich aber auch der

Grund zu fchwerwiegenden Verwirklungen gelegt. die nicht aus

bleiben konnten und die in der Tat bis zur Auflöfung der deutfchen

Eongregation niemals aufgehört haben.

Es verftand fich von felbft. daß die Provinciale nach Mög

lichkeit gegen jene päpftlichen Beftimmungen proteftirten. und jeden

Anfchluß an die unirteu Eonvente zu verhindern fuchten. Leicht

war es. den General davon zu überzeugen. daß fie den Eonfti

tutionen des Ordens zuwiderliefen und Spaltungen im Orden

hervorrufen mußten. Wenige Monate darauf. als eben die Re

formation im beften Gange war. erließ darum der General an

verfchiedene Eonvente der Obfervanten gleichlautende Decrete. in

1100 arciinnta naaignentur canaekrnnclne. per 608(16))) qune eiaclem 6:(

(lietia peauniin neeeaonria. minintrentur. Lit quiäeunque reeiclui inandit.

äuui rerertantur. ml Zune pr01'08810nie (lomuin reatituatur. Ebendaf..

.Blatt 156.
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denen er aller Orten das Vicariat aufhob und alle Brüder zur

allgemeinen Obedienz gegen den Provincial verpflihtete 1). Zol

ter war nun freilich nicht fo ohne weiteres abzufetzen; auf Grund

der päpftlihen Bulle war er regelrecht zum Vicar gewählt worden;

und in demfelben Schreiben; in welchem der General alle Vica

rien abberuft und allein dem Provincial - feine Autorität über_

trägt; mußte er; weil man fih darauf berief; Zolter doh als

Vicar; *wie fcheint nur für Magdeburg; anerkennen. Zugleich

fand fih aber auh ein Modus ihn los zu werden; in dem man

auf feine Unbeliebtheit bei den Magdeburgern fpeculirte. Her

mann Zachariä und Bernhard (der Aeltere) von Osnabrück

wurden nah Magdeburg zur Vifitation gefhickt und beauftragt;

in Erfahrung zu bringen; ob die Bürger Heinrich Zolter als Vicar

dulden wollten; wenn nicht; follten fie ihn veranlaffen; zu refig

niren und fein Amt in die Hände der Obfervanten niederzulegen;

die dann in Gemäßheit der päpftlihen Bulle einen neuen Vicar

wählen könnten 2). Wie man erwartet; kam es; Zolter mußte

abtreten; blieb aber als Studienleiter und ältefter Lehrer im

Eonvente zu Magdeburg 3). Auf dem Provincialcapitel desfelben

Jahres; welhes zu Gotha (wahrfheinlih am Tage des heiligen

Auguftin) gefeiert wurde; wurde dann der Provincial Johann

Meyer zum Vicar für ganz Sahfen erwählt. Der Generalve

ftätigte ihn am 11. November; nahm aber in demfelben Breve

diejenigen Eonvente aus; in welchen durch den päpftlihen

Stuhl Vicarien eingefetzt feient). Es waren dies die

1) Den 6. Iuni 1438 allgemein; den 8. nah Nürnberg an den Prior

Molsheim. 001cm. 011 reg.; p. 314.

2) Kenaenntur 01111168 71011111 et 8011 p101111101811 001111111tt1tur t0t1118

yronineine (011601011113.) 011111 10801118118 8tatut18 nntiqunrum 00118t1t11t101111111.

hlittuntnr Augäeburguln 111811010108 110111181111118 211011111108 et 1391119111118

8e11101 (10 0811811111318; qui ui8itnti0ne tnetu incjuikunt; 1111:8 011-08 17e11111;

1101111011111 2011701* p10171021110 t010131e, 8111 111111118, 1081gnet; 01110111111 111

1111111118 011801178111111111; ui: 1111 rie 0d8eruuntin 1111u111 7103.1111111 11c] 00111111

1631111611 0115-11111; juxtu dullnm .4x108t0110e1111 Ebendaf. Nach Höhn; S. 24

ftirbt Zachariä noh in demfelben Jahre (1439) in Efchwege,

3) Den 5. Juli. Z01ter regeno 8t11c111 et mag. 8911101- et81 11011 81d

1110311118. ,

4) 810101011te8 Saurenth 11108, 111 guibn8 i118tituti 81111t 17100111 yet
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fünf Eonvente zu Magdeburg. Himmelspforte. Dresden.

Waldheim und Königsberg in Franken. der Grundftock der Eon

gregation der Obfervanten. fächfifchen oder deutfchen Eongregation.

wie man fie fpäter nannte. Darnach hatte alfo Eugen 17. vielleicht

auf Proteft der fächfifchen Obfervanten die oben befprochene Bulle

keineswegs zurückgenommen. fondern aus eigener Machtvollkommen

heit in gewiffen Eonventen zur Aufrechterhaltung der Obfervanz

Vicarien angeftellt. So blieb der Riß. der in die Provincial

verfaffung gekommen war. wenn auch in gemilderter Form. be

ftehen. und gab fortwährend Anlaß zu neuen Reibungen. in denen

die Obfervanten fich auf ihre päpftlichen Privilegien beriefen.

während die Eonventualen fich faft ftets der Unterftützung von

Seiten des Generals zu erfreuen hatten. Leider fehlt es für die

nächfte Zeit an eingehenden Nachrichten 1). und müffen wir uns

mit einigen dürftigen Notizen begnügen.

Jn Nürnberg war nach der Aufhebung des allgemeinen

Vicariats die angefangene Reformation wieder in Verfall geraten.

Oswald Reinlein hatte den Eonvent fchon im Herbft 1437

verlaffen. um eine Wallfahrt nach dem heiligen Grabe zu unter

nehmen 2). Auch in Windsheim waren bald die alten Un

ordnungen wieder eingeriffen. Nur jene oben genannten Eonvente

hielten. wenn auch unter großen Schwierigkeiten. an der Obfer

vanz feft und fuchten. wie natürlich. fo weit als nur irgend

möglich dafür Propaganda zu machen 3). Das führte zu Miß

8eclen1 nj>o8to1ieam. Comp. eu. reg. x). 453. Die Namen der Convente

ergeben fich aus der Bulle des Cardinals Bernhard vom Jahre 1506. Bei

Höhn. S, 142. -

1) Von 1439-51 zeigt das Regifirnm leider eine Lücke.

2) Unter dem 13. September 1437 erhält er vom General die Erlaub

niß dazu. 001111). 91( reg., p, 314. Vgl. auch Höhn. S. 82.

3) Die Neigung zu reformiren erftreckce fich auch auf Klöfter anderer

Orden. Wefentlich auf Heinrich Zolters Antrieb ließ Erzbifchof Günther

1443 den berühmten Reformator des Benediettnerordens. Johann Bufch. nach

Magdeburg kommen. um das dortige Prämonftratenferklofter zu reformiren.

Vgl. 81180111118. 1)e reformniziane 11/1011a8ter10rur11 bei Leibnitn, [ker.

131'11118710. 11, 836. Fälfchlich lieft Fried r. Wilh. Hoffmann (Gefchichte

der Stadt Magdeburg 1, 376) aus diefer Stelle. Günther habe das Augu

ftinerklofter reformiren laffen. deffen Reformation an jener Stelle vielmehr

vorausgefeßt wird.
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helligkeiten. die ernftlih eine voltftändige Spaltung innerhalb des

Ordens befürhten ließen. zumal man nur zu gern den deutfhen

Obfervanten diefelben Tendenzen imputirte. wie fie die lombar

:difhe Eongregation damals verfolgte. nämlih fih gänzlih von

der Obedienz des Generals frei zu mahen. Nur dem mann

hafteften Widerftande des Generals Julianus. der von 1443-58

den Orden leitete. war es unter großen Tumulten von Seiten

der Lombarden mit Hülfe des Papftes gelungen. die Beftimmung

zur Anerkennung zu bringen. daß die Väter der lombardifhen Eon

gregation nur unter feinem (des Generals) Vorfitz ihr Eapitel

halten und nur mit feiner Zuftimmung Befhlüffe faffen durften 1).

Bald darauf brach aber ein wirkliches Shisma im Orden aus. und

»auf Befehl des Papftes entbot der General alle Vicarien. Recto

ren und Prioren der Obfervanz 1445 nah Rom. um eine Eini

gung zu erzielen. wobei ihre unmittelbare Unterftellung unter den

General noh befonders ausgefprochen wurde 2). Jn welher Weife

die Einigung zu Stande kam. darüber fehlen _uns directe Mittei

lungen. Doch geht aus den fpäteren Verhandlungen der Provincial

.capitel hervor. *daß die Vicariate niht aufhörten und allem An

»fcheine nah dem Provincialat coordinirt wurden. Eine gewiffe Ver

bindung jener fünf Obfervanten-Eonvente hat fortbeftanden. auch läßt

fich erkennen. daß die Beftimmung der Bulle_vom Jahre 1437*

aufreht erhalten wurde. wonah immer einer aus den Obfervanten

zum Diffinitor gewählt werden foll. Mit Ausnahme des Eapitels

zu Grimma ift Zolter in den Erlaffen der Väter ftets als Diffi

nitor in jenen'Jahren erwähnt. Ob er aber in derfelben Weife

wie fpäter die Vicare der Eongregation unumfhränkter Herrfher

über jene fünf Eonvente gewefen ift. muß dahingeftellt bleiben 3).

1) Erufenius a. a. O.. S. 171. .

2) Ke7erenc11881mu8 (Feuer-3.118 Julianue c1e 8u1e111 _1118811 Lug-evil 17.

?ontifieijo 011111e8 7101-11108. Keetorev ue Prioren'. (41108 (ie 0d8er7nntie.

roeubunt. 110111811 9.0 0011111113. (zog-it: ac] 0111116111 8011181118118 uypurentiurn

tollencium: 1111( ui; _funk-1 0011811111111 pruäentium ae 7011111tate111 1p81u8

?rim-18 (1611618118. ani 1111111eciiute 811b81nt, orciinatione8 er 8tatutu kaeiunt.

Höhn. S. 96. nah Pamphilus. S. 80. ,

3) In einer Urkunde des Dresdener Klofiers von 1456 heißt es: ..mit

willen vnde willen des wirdigen vaters meifter Henrici Zolter des geiftlichen

rechne doctoris". Seel. äipi. Zar'. Leg. 7. 304.



88

Dent Umfichgreifen der Vicarianer. ihrer Tendenz aus der

Union eine größere Congregation erftehen zu laffen. fuchte man

dadurch entgegenzutreten. daß die Provinz felbft. wenigftens in

Sachfen. und dort liegt feit dem Auftreten Zolters der Schwer

punkt der Entwicklung. die Reformation in die Hand nahm. Die

Provincialcapitel der nächften Jahre befchäftigen fich faft aus

fchließlich damit. Die Reformationsverfuche laffen fich genau

verfolgen. Auf dem Capitel zu Gotha (Pfingften 1446) waren

die Väter übereingekommen. vor allen Dingen den Convent zu

Erfurt. in dem fich das Studium befand. einer Reformation zu

unterwerfen. Der Studienleiter und der Prior erhalten den

Auftrag. diefelbe durchzuführen und darauf zu achten. daß die

Brüder gemeinfam fpeifen und gemeinfam die Eollation einnehmen.

und keine Befonderheiten zu dulden 1). Ebenfo wird dem Pro

vincial aufgegeben. feine befondere Anfmerkfamkeit dem Convente

zuzuwenden. Der Erfolg war aber ein fo geringer. daß das

Jahr darauf auf dem Eapitel zu Eimbeck (8. September 1447) 2)

und auf dem zu Nordhaufen (27. Mai) 8) derfelbe Befchlnß

wiederholt werden mußte; und auch eine Sanction desfelben durch

den Cardinal Nicolaus von Eufa 4). der damals allenthalben

reformirend Deutfchland durchzog. fruc'htete fo wenig. daß das

1) yret'nturn 00nuentun1 1111011101186 pro ritn 1031111111 äikfi111n1118 6d

pre861111 ciikünitone 116putninu8. in perpetuuln runnännte81nng18t1-o reg-611111

utqu6 111-1011 1111116111, qui nun0 8unt; 8.111; in 111111111111 6111110. 111 11161th111

8811016 0116111611116. quatenu8 n60 1n 86 1100 in 1p81118 811pp081t18 tiet10n6u1

nut z'x10t681n1 11611 permittant. 116111 quacl 001111n11nem rekeetionem atque

00118010n0n1 _junta 8111113111111 011111118 0un1 06t6118 011861119111; et; 81ngu1811tut68

ritent, n181 rutionabileco 0111186 1110ta1161-1nt. (111quan110 116 q110 61; 8ux16r

qua eat-urn patruln 1118061-nen11u1n 00n801en01n8 0n6111n1u8 prekatorutn 61:0.

(Staatsarchiv zu Magdeburg.)

2) kr. 11611110118 0001 war der für das Capitel beftellte Vicar des Gene

rals. .1011ann68 Prilop priar p1011n01e1118. l-lenrieuo 201161- cljkünjt01-8t1016 “01160

10316 [11010880168. 1116111u8 00n116ntu8 11pp1ngincin1n6n818. 116n110u80001 00n

1161111118 116151p016n818 mieren et; (Litünitare8. (Staatsarchiv zu Magdeburg.)

3) 11101111118 . . 116n1-10118 0001 eleetuuque 1111116111 x1101111101e1118, trader

1112111110118 Laiter, 81101-6 11116010316 proke880r. 1101168 116n110u8 100011-101,

Uermunnuo 8011011161ten, .10116.n1168 110110)) parte 0611, .10116111168 8011111 110u6

01711711118 oonyentuuln p1101-68 et: (1111111110168. (111111.)

4) 1111. Erfurt. den 5. Juni 1451. (Staatsarchiv zu Magdeburg.)
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Eapitel zu Helmftedt (12. September 1452 1)) von neuem fich

mit* der Sache befchäftigen mußte. und die Obfervanz. obwol fie

fchon dreimal von den Vätern der Provinz beftätigt worden wäre.

wiederum als für alle Zeiten verbindlich erklärte.

Grade in E rfur t. der bevölkerten und reichen Stadt. mit ihrem

blühenden Handel und großen Verkehr. mochte es fchwer fein. die

ftrenge Befolgung der Regel in allen Stücken wieder einzuführen 2).

Aber auch in kleineren Orten. wie Gotha. Efchwege. Langen- .

falza. Nordhaufen und Sangerhaufen. wo man die Ob

fervanz einzuführen fuchte. erreichte man nicht viel. obwol z. B.

zu Efchwege 3). wie wenigftens das Eapitel zu Grimma (11. Sep

tember 1453) behauptete. einige von felbft die Reformation an

nahmen und alle mündlich und fchriftlich erklärten. in diefelbe

einwilligen zu wollen. Mit folchen Erklärungen. wie vag fie auch

waren. gaben fich die Väter der Provinz zufrieden und beeilten

fich. die gefchehene Reformation für immer zu beftätigen. die fich

dann bei dem nächften Eapitel als gar nicht vorhanden erwies.

Zu der natürlichen Abneigung der Mönche vor der Obfervanz

kam damals auch wieder der Umftand. daß der General die Re

formationsbeftrebungen nicht nur nicht begünftigte. fondern ihnen

anch gelegentlich entgegentrat. So beabfichtigte der Provincial

Heinrich Ludowici im Jahre 1452. den Convent zu Quedlin

burg zu reformiren. Wie gewöhnlich widerfetzen fich die Brüder

und bringen es dahin. daß Landesfürft und Bürgerfchaft beim

General fich über Ludowici befchwerten. Und ohne die Berechti

1)1181-111111111u8 801161101te11 . . 71081-1118. fr. 11711110118 11116017101 prior

1110511018118. t'r.-111n1-10118 201te1- 81101-6 t11e010310 11101138801'. kr. .1011er1111e8 110

Zirnue. tr. 11111-8116118, et l1-, 118111118 1eet0re8 ciiftiniwreZ. (15111.)

2) Mit Beziehung auf Erfurt findet fich in dem Erlaß vom 12. Sept.

auch folgende Bemerkung: 1111 811.110 0111101118 ei; (111igen01118 e817 agencium

11111 proyter 111111171116 rite üetiunum 1113.]118 dernitnr perio111u1n immjnere.

(111111.)

3) Zukfiojenter ooram 1101018 08tet1811111 e815. qu0(1 tratrea 0011701111118

1108tri 111011011-ege11818 unanirni 00118011811 rei-110 et 801-111t0 111 retorrnaei0uero

111u8 001117811018 00118e118erint et guianngue e0r11111 ean11e111 1*et'0rn1e1ti0110111

61111111 890111.0 a88u111p8eri11t. [(160 1100 10811111 aalubriter 810 taal-.um 8.11

prae80118 per 1108tru111 c1itfinit011uu1 upgrade-111168 et; ratjficantea äiffinitoreß

116111211131 firmitate 8000811011118. ([bjä.)
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gung oder Nichtberecbtigung der Befchwerde zu prüfen. decretirte

der General nach dem Wunfche der Quedlinburger. Unter An

drohung der fchwerften Strafen wurde der Provincial angewiefen.

von feinem Vorhaben abzuftehen. und es nicht zu verfuchen. weder

in jenem noch in einem andern Eonvent feiner Provinz wider

den Willen der Brüder irgend eine Aenderung vorzunehmen. da

Fürft und Bürgerfchaft. weil fie mit dem geiftliäfen Dienft der

Brüder fehr zufrieden. eine Neuerung nicht wünfchten 1). Wurde

ein folcher Befcheid erft bekannt. fo war es den Widerftrebenden

leicht. unter Berufung darauf fich jeder Reformation zu entziehen.

Da war es auch von wenig Belang. wenn das Generalcapitel

von Avignon (30. Mai 1455) die auf den verfchiedenen fächfifchen

Provincialcapiteln vorgenommenen Reformationen beftätigte. und

den reformirten Eonventen den Vorzug zugeftand. fo lange die

Reformation währte. fich jedes Jahr dreimal. und zwar zu Weih

nachten. Oftern und am Tage des heiligen Auguftin einen Beich

tiger wählen zu dürfen. der auch die Befugniß haben folle. in

folchen Fällen zu abfolviren. die fonft dem General vorbehalten

feien. Ohne Zweifel war dies eine damals hoch gehaltene Ver

günftignng. die aber. weil fie auch die Abfolution von Ueber

tretungen der Ordensbeftimmungen erleichterte. kaum dazu geeignet

war. der Reformation größere Dauerhaftigkeit zu verfchaffen. und

auf der andern Seite doch auch wieder zu wenig gewährte. als

daß fie für nichtrcformirte Eonvente hätte ein Anlaß werden

können. die verhaßte Obfervanz anzunehmen. Auch enthielt jene

Verfügung des Generalcapitels die fehr dehnbare Schlußbemer

kung. daß zwar die iibrigen Eonvente zur Annahme derfelben an

getrieben werden follten. jedoch ohne Anwendung irgendwelcher

Gewalt 2). Da hierdurch dem Provincial im Grunde genommen

1) 8nd poenn inodeclientiue et; redelliania noatrne. quatenua (ledi

nteret nl) ineeptia. nee tentaret in 1110 nut 8.110 clietne prorinoine eonrentu

nliquam innitin krntridue innere mutationem riäentia (li-:ti äamini 701ml

tutem et eit-juin (le bereitio epicitualj train-um ralcle eontentarum. (lamp.

811 reg.. p. 455.

2) Sum 1100 damen fabia pkneeipimua. quacl aeteri eonrentue pro

uineiue eompellnutur nee ni0lentinm nliqunm patiautur nel talem ref'0k

mationem. Comp. e11 reg.. p. 456.
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das Reformationsreht abgefprochen wurde; kann es nicht Wunder

nehmen; wenn in der nähften Zeit die Reformationsverfuche nur

.von fehr geringem Erfolge gekrönt find; wol auh in folhen

Eonventen; die fhon längft für reformirt galten; die Obfervanz

fortwährenden Shwankungen unterlag. Niht bloß von den eigenen

*Conventualen und folhen benahbarter Klöfter; wurden die Obfer

vanten; z. B. in Efchwege; hart bedrängt; fondern auh von Laien;

die irgend ein materielles Intereffe an dem Fortbeftehen der Un

ordnung hatten. Der Landesherr felbft; der Landgraf Ludwig

von Heffen; war zwar von Ludo w ici für die Obfervanz gewonnen

worden; lag ihm doh daran; wie er es felbft ausfpricht; daß

die von ihm und feinen Vorfahren geftifteten Vigilien; Meffen

und Gottesdienfte in geordneter Weife für ihn und feine Nach

kommen begangen würden. In einem offenen Briefe vom 29. Ja

nuar 14551) erklärt er; daß 1)1*. Heinrich Ludowici; der

Provincial und der Prior Conrad Lub eck von dem Wulff

hagen mit feinem ;;Rade; hülffe vnd fture die obfervancien zu

Efchwege" angefangen hätte und daß er ;;die folihem gotlihem

wefen hanthaben; fhuren; vnd fchutczen wolle ll. Gleichwol hatten

die Obfervanten fo viel Unbill zu erleiden; daß fie im Frühjahr

zum Landgrafen flohen und diefer von neuem fie in feinen Schuß

.nehmen mußte 2). Aber auh noch in den nähften Jahren war

*der Beftand der neuen Ordnung in thwege fowol wie in Er

furt höhft zweifelhaft. Bemerkenswert hierfür find zwei von

Pfingften 1456 datirte Shenkungsurkunden; die die eben genannten

Eonvente betreffen. ;;Etlihe Gott wohlbekannte Menfchen*l - ein

feltener Fall von Anonymität bei Schenkungen in_ jener Zeit _

geben ;; einen milden Almofen; nämlich 120 rheinifhe Goldgulden"

zur Befferung der Baulihkeiten und zur Reformation des Klofters zu

Erfurt; und zwar mit der Beftimmung; daß; wenn die Reformation

l) Uff Donnerftag nah Seni: pauli tag 001111018101118 0.11110 1111110811110

qnaäringenteexima (juinqungeninw guinlw. (Staatsarchiv zu Marburg.)

2) Urkunde vom 14. April 1455 im Staatsarhiv zu Magdeburg, Darin

heißt es u. a.: 1111111117 p01-8un nyiritne (1111011111 tempe8tuti8 gna81 nb

31111110110 et 1000 (108erti 318.171 impetu 111 011118 b011un1 111110118 el: 1ek0r

11130101118 11981118 Zanctum 8tnc1111111 0011011t10118. 811111; qniäum n. 81201110 p0

tente8 111111118 (10 neritate 111101111311; '0181111ener1111t 11101e8ta11110.
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innerhalb eines Jahres nicht zu Stande käme. das Eapital an das

Klofter zu Efchwege fallen. oder. wenn auch diefes von der Re

formation abfiele. zu einem Spital für Kranke und Ausfätzige ver

wandt werden folle. Eine ganz ähnliche. nur bezüglich des An

falls umgekehrt lautende Urkunde wurde dem Eonvent zu Efchwege

erteilt 1). Dergleichen Schenkungen follten u. a. den Mönchen

auch die Entfchuldigung benehmen. die man nur zu oft vorbrachte.

der Eonvent könne aus Armut die Obfervanz nicht annehmen.

Jn einzelnen Fällen mag allerdings die Gemeinfamkeit der Mahl

zeiten. die Gleichheit der Speifeu für alle. die ftrenge Kleider

ordnung u. a. mehr. was mit der Obfervanz verbunden war.

den Ausgabeetat bedeutend erhöht haben; bei dem aber faft überall

in den Auguftinerklöftern herrfchenden Wohlftand fcheint es meiftens

nur Vorwand gewefen zu fein. Aus diefem Grunde war z. B.

der Eonvent zu Würzburg von der Obfervanz abgefallen. wurde

aber auf dem Eapitel zu Osnabrück (28. Auguft 1457) wieder

auf diefelbe verpflichtetk). nachdem ein frommer Priefter dem

Klofter zu diefem Zwecke Eapitalien und liegende Gründe gefchenkt

hatte. Auf demfelben Eapitel war auch die Reformation des

Eonvents zu Herford befchloffen und von demfelben auch ange

nommen worden. Da fich aber auf dem nächften Eapitel. das

am 10. September 1458 in Königsberg (in der Neumark 3)

abgehalten wurde. herausftellte. daß fie nur auf dem Papiere

ftand. griffen die Diffinitoren zu entfchiedeneren Maßregeln. 'Sie

erließen ein fehr ftrenges Edict. wonach alle Brüder der fächfifchen

Provinz. und befonders des befagten Eonventes. die gegen das

reguläre Leben wiffentlich mit Wort oder Tat etwas unternehmen

oder es hindern wiirden. 1p80 1501:0 als ehrlos (111knme8) und

als des activen und paffiven Wahlrechts verluftig anzufehen feien.

1) Staatsarchiv zu Magdeburg. Im Jahre 1461 gewährt der Rat zu

Efchwege den Anguftinern. .. dem allmechtigen ezu lobe vnde zen ftergkunge

der reformacion der bruder ordinis fanct Auguftini“ Freiheiten in Betreff

einiger Häufer. die in ihren Befih gekommen. (Staatsarchiv zu Marburg.)

2) Höhn. S. 101.

3) Fälfchlich Höhn. S. 102: Königsberg in Franken. Siehe 1110661,

(106. (1191. Zrunciendurg. 24. 171. Unrichtig fteht hier in der Inhaltsan

gabe der betreffenden Urkunde ..Generaleapitel“ ftatt ..Provincialeapitel“.
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und nur von den Vätern der Provinz difpenfirt werden könnten.

Wer aber in feiner Hartnäekigkeit beharren würde. den folle fo

lange Kerkerftrafe treffen. bis er unter gehöriger Buße fein Ver

brehen (81108 exee88118) eingefehen haben würde.

Shärfer konnte das Edict nicht gefaßt werden. Hiermit

mußten auch die entfhiedenften Anhänger der Obfervanz zufrieden

fein. Freilih überfhritt das Eapitel hierdurh ohne Zweifel feine

Befugniß. dennwährend noch das oben erwähnte Generalcapitel

von Avignon jede Anwendung von Gewalt verboten hatte. be

fhränkte man fih jetzt niht darauf. die Befhlüffe nur den etwa von

der Obfervanz Abgefallenen anzudrohen. fondern durh einen Ge

waltact diefelbe in der ganzen Provinz als eingeführt zu erklären.

Man konnte von vorn herein zweifelhaft fein. ob hiermit etwas

erreicht werden würde. Heinrih Ludowici freilih. der in

Königsberg wiederum zum Provincial gewählt worden war. hatte

die entfhiedene Abfiht. diefelbe durhzuführen. Wenn niht eigene

Neigung. fo mußte fhon der Wunfh der fürftlihen Gönner des

Ordens. auh die Auguftiner in ihren Landen endlich reformirt zu

fehen. ihn dazu veranlaffen. Wie früher der Landgraf von Heffen.

fo nahm fih jetzt Herzog Wilhelm von Sahfen der Sache an.

Sonnabend nah Andreä (2, Dezember) 1458 fhreibt er von

Jena aus an Shöffen und Rat zu Gotha. daß er aus göttliher

Gnade geneigt fei. zu tun. was er vermöge. damit die geiftlihen

Orden für die Befferung des gemeinen Volks erfolgreich wirken

könnten. Er habe deshalb den würdigen Bruder Heinrih Ludowici.

Lehrer der heiligen Shrift und Provincial des Auguftinerordens.

beauftragt. das Klofter feines Ordens zu Gotha zu reformiren.

..weil in demfelben in vergangenen Zeiten faft unordentlihe Wil

dikeit. die geiftlihen Leuten niht gebühre. verfpüret worden. wel

hes fürder niht zu dulden ". Er fordert zugleih den Rat auf.

den Reformator auf alle Weife zu unterftützen. ebenfo wie die

jenigen Brüder. die er mitbringen würde. um fie in das Klofter

ftatt der älteren der Obfervanz abgeneigten zu verfetzen 1). Tron

“dem. daß dem Provincial in diefer Weife die Wege geebnet

1) Möller. Auguftinerkloftcr zu Gotha. Zeitfhrift fiir thüringifhe

Gefhichte 1861. S. 296.
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wurdem kam es auch jeßt nicht zu einer ftändigen Reformationf weder

in Gotha, noch in den andern dafür in Ausfieht genommenen

Eonventen. Fehlte es Ludowici auch nicht an gutem Willenf fo doch

an der nötigen, rüekfichtslofen Energie und an - Zeit. Er hatte

bei feiner Wiederwahl im Jahre 1458 die Bedingung geftelltf feine

Stelle als Studienleiter in Erfurt behalten und in die entfernteren

Eonbente Vifitatoren fchieken zu dürfenf was ihm der General

bewilligte 1); jenes Amt hielt ihn nun in Erfurt zurück, Noch

geringer wurde aber die Ausfiehtf als drei Jahre fpäter Heinrich

Eoci7 ein gelehrter altersfchwacher Greis, an feine Stelle trat.

Wegen Kränklichkeit hatte er fich fchon 1457 in den Würzburger*

Eonbent zurückgezogen7 und mit Erlaubniß des Generals dort

eine befondere Wohnung erhalten L). Ein Mannf der fich der

gleichen Vergiinftigungenf die gegen die Obfervanz verftießenf ge

währen ließf konnte unmöglich als Reformator der Ordensftrenge*

mit Erfolg wirken. 1

Unterdeffen war aber fchon ein Mann aufgetretenf der mit*

einem glühenden Eifer für die Ordensreformation als für eine

heilige Sache nicht nur die nötige Einficht und Gewandtheit ver

bandf fondern auch Ausdauer und Opfermut genug befaßf um

feine ganze Kraft an die einmal übernommene Aufgabe zu fehen

und fie zu Ende zu führenf auch wenn es fein Leben gälte. Es*

war Andreas Vroles. Die protcftantifche Gefchichtsfchreibung.

hat fichf ohne auch nur eine Ahnung von der Wirkfamkeit des

felben zu haben, früh des Mannes hemächtigt. Auf das Gerede

eines alten Mönches hin hat der Kämpfer fiir lutherifche Recht

gläubigkeit aus ihm kurzer Hand einen evangelifchen Märtyrer

gemacht 3). Wer war es nach feinem Schema nicht? Die neuere

kirchliche Gefchichtsfchreibungf die noch immer im großen und

1) 00111!). ex reg., l). 457.

2) (Juin. 00311071'ng gkayjtateß perewnne Zune er 13.1)01-88, qu08 babqu

pr0yjnoja1, iäe0 pw 811a. cowmmijtute et; keqnje eoveeßßjnine eibj teccqwre

uit-1e 8113.6 indnbjtnnäj, bnbjtntwneln jnt'erj0reln 811d ket'ect0rj0j1iju8 0011

uentne 01m1 0111nibu8 uttjnenizjiß, 60113). e): reg., p. 456. Er war 1454

am 7. October zu Erfurt zum ])1-. the-01. promovirt worden (Erfurter

Matrikel), und ftarb 1463 zu Münnerfiadt. Eomy. ex reg., p. 451f nnd

Höhn, S. 101.

3) k'Wajue, Catalogue teotioni Write.th 8. 7,
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ganzen eine kräftige Neigung hat 7 in jedemh der einmal mit dem

Vapfttum oder feinen kirchlichen Oberen in Conflict geraten ift-

wenn nicht einen „Vorläufer“, fo doch einen Gefinnungsgenoffen

Luther's zu fehen7 hat an dem Urteil eben nichts geänderth außer

daß fie dasf was Flacius nur mehr vermutet7 als pofitive Gewiß

heit ausfpricht - „Andreas Prolesh Vicarius der Auguftineß

. ein Zeuge der Wahrheit kurz vor Luther " 1). Die nächften

Blätter werden nach urkundlichen Berichten den bedeutenden Mann

in ganz anderem Lichte zeigen.

1) So der Titel der mehrfach anzuführenden Schrift von H. A. Vröhle.

(Gotha 1867).



Zweites Capitel.

Andreas proles.

Es war am 1. October 1429. als Andreas Proles zu Dres

den geboren wurde. Von feinen Jugend- und Familienverhältniffen

wiffen wir wenig. Eine Schwefter von ihm. Katharina. nahm

im Jahre 1449 den Schleier. Ein Bruder. Hieronymus. deffen

Verheiratung ein altes Verzeichniß der hauptfächlichften Lebens

umftände des Proles bei dem Jahre 1459 anmerkt. ift wol der

felbe. der 1456 unter der Bezeichnung llierauztmue 15-0108 (le

1)1-eecleu in der Rektoratsmatrikel von Leipzig fich findet. Die

felbe Hochfchule hatte Andreas fchon 1446 bezogen. Bereits das

Jahr darauf. in feinem 19. Lebensjahre. erhielt er die Würde

eines Baccalaureus der freien Künfte. und 1451 die eines Ma

gifters. Unterdeffen. ein Jahr vorher. hatte er auch die niedrigfte

Stufe des Prieftertums erreicht. der Bifchof Johannes 117.

von Meißen hatte ihm zu Stolpen die Weihe zum Akolnthen

erteilt. Aber es war nicht-feine Abficht. Weltgeiftlicher zu werden.

Er wollte fo fromm und heilig werden. wie die frommen Väter

von der Regel des heiligen Auguftin in dem dem heiligen Eras

mus geweihten Klofter feiner Vaterftadt - in demfelben Jahre.

in dem er die Magifterwiirde erlangte. zog er das Mönchsge

wand an. Er wurde Auguftinereremit zu Himmelspf orte bei

Wernigerode. alfo in einem der fünf Eonvente von der ftrengen

Obfervanz. Das verftand fich für ihn von felbft. kannte er doch

den Orden gar nicht in anderer Form; auch der Eonvent

zu Dresden hielt ja die Obfervanz. Erft zwei Jahre fpäter

erhielt er durch Erzbifchof Friedrich 111. von Magdeburg die

höheren Weihen. und las Anfangs des Jahres 1454 feine erfte
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Meffe 1). Noch während desfelben Jahres befchloffen die Väter,

ihn zu feiner weiteren Ausbildung nach einer der vielen Studien

anftalten in Italien zu fchicken) und fo finden wir ihn denn im

Sommer auf dem Wege nach dem viel befuehten Studium zu

Verugiaf wo er anderthalb Jahre verweilte und fchließlich mit

Erlaubniß des Generals zum Lector befördert wurde 2). Darüber

hinaus hat er nie geftrebt7 er wird zwar zuweilen Doctor genannt,

aberF wie fchon fein Zeitgenoffe Waltz bemerkt, bloß aus Aner

kennung feiner bedeutenden Gelehrfamkeit und Weisheit 3). Nach

Deutfchland zurückgekehrt, wurde er als Vrofeffor der Theologie

an das Studium zu Magdeburg berufen). um dafelbft neben

Heinrich Zolter zu wirken) aber fchon nach*einem halben

Jahre (16. September 1456) verließ er Magdeburg wieder

und wurde Prior in Him m els pfo rte, demfelben Convent- in dem

er Brofeßi getan 4). Sein Nachfolger in Magdeburg wurde Io -

hann Sartoris aus Lippftadt, der 1454 zu ErfurtDr. tve01,

geworden warf ein im Orden hoch angefehener Mann7 der mehrfach

Diffinitor und auf den Provincialcapiteln zu Grimma (1453) und

zu Münnerftadt (1455) Vicar des Generals gewefen war 5).

1) Dorn. 6, p. L'rin. (8. Juli) 1453 wurde er zum Subdiakonus,

22, September zum Diakonus und 22. Dezember zum Presbhter geweihß

nach dem alten Verzeichniß bei Sch ö ttgen, Lebensbefchreibung eines Gelehrten

Dreßdeners, Andreas Vroles (Dresden 1734). Gottfried Schütze, Das

Leben des Andreas Vroles (Leipzig 1744).

2) 1455, den 27. Mai. beäilnua iicenijum-f. *Antike-te ?wien 0111-8014

etz-113g, ui; [1088W grnäum ieotorino Zuäeipere 8111) mag-jena Liegt-tube Le

rnejz' cum amnibuu grubjja, qujbuä sere-,ri [Sonaten 01-äjnj8 canaueueruntz.

Comp. en reg„ p. 455, Uagjnber 1936118 ift natiirlich kein Name, wie H.

Vröhle (a. a. O„ S, 22) meint.

3) 1X 111111th Doctor reputntun ei; Wee-Ww propter Zejeubine 00pj08ituteu1

eioquentiae Zpienäorem eb: 'ita-6 Ueligioajtatem. Goeiikoäinne Zupyie

meuium, Bog. Fiji.

4) Sehbttgen a. a. O.f und Offinger, S, 719f. Vröhle (a.a.O.,.

S. 22)- der die Einrichtungen des Auguftinerordens nieht kenntf läßt ihn

fälfthlich zum Lectot am Dom zu Magdeburg berufen werden, und „die

eingefammelten Schätze feiner theologifehen Studien und die biblifwe Rich

tung feiner Gottesgelehrfamkeit durch öffentliche wiffenfchaftliche Vorträge

weiter verbreiten“, (l)

5) Staatsarchiv zu Magdeburg.

Kolde) Staupiß. 7



98

Heinrich Zolter war unterdeffen ein alter Mann geworden.

Die großen Hoffnungen. unter denen er einft die Union der fünf

reformirten Eonvente gejchloffen haben mochte. hatten fich nicht

erfüllt. Die ftets wecbfelnde Stimmung der Generale gegen die

Union. die dauernde Abneigung der Provinciale. die fich durch fie

in ihren Rechten beeinträchtigt fahen. hatte ihre Ausbreitung ver

hindert. Schließlich war fie nicht nur nicht der Aggregations

punkt für die übrigen Eonvente geworden. fondern lief Gefahr.

ganz zu zerfallen. und die Verfuche der Provinz. ihrerfeits

die Obfervanz einzuführen. waren. wie wir gefehen haben.

nichts weniger als glücklich gewefen. Auch das letzte ftrenge Ediet

vom Jahre 1458. das wefentlich unter dem Einfluß des Proles.

der auf dem Eapitel zu Königsberg als Diffinitor fungirte 1).

zu Stande gekommen zu fein fcheint. hatte nichts gefruchtet. Da

entfehloß fich Proles. die Sache in derfelben Weife. wie fie Zolter

einft begonnen hatte. von neuem in die Hand zu nehmen! Es

galt zunächft die Privilegien. die faft in Vergeffenheit geraten

waren. wieder beftätigen zu laffen. Zu diefem Zweck begab

fich Proles im Laufe des Jahres 1459 nach Jtalien 2). und hatte

die Freude. daß der General im wefentlichen die alten Rechte

der fiinf Eonvente erneuerte. und wieder einen geordneten

Vicariat einrichtete. Um das Auseinandergehen der betreffenden

Eonvente zu verhindern. fo heißt es in dem Schreiben des Ge

nerals. wird ihnen geftattet. alle drei Jahre ein Eapitel abzu

halten und damit am_ nächften Ofterfeft (1460) zu beginnen.

ferner einen Vicar durch Majorität zu wählen. der diefelbe Au

torität bei ihnen genießen foll. wie der General felbft. Bis zum

nächften Eapitel wird der Lector Johannes Prehn zum Vicar

ernannt 3). Oftern 1460 oder erft 1461 4) wurde dann Andrea s

1) Kiesel. (Loc). clipi. Brunnenburg. 1(1(17. 171.

2) Schöttgen a. a. O.. S. 5.

3)(10mp. 01: reg.. j). 457. Siehe auch* im Anhang den Ereurs

„über die Chronologie von Proles' Vicariat“. Den fonft ganz

unbekannten Joh. Preyn finde ich nur noch einmal 1455 auf dem Capitel

zu Münnerftadt als Diffinitor (Magdeburger Staatsarchiv. Erfurt 343.

Nachtrag) und 1472 als Prior von Magdeburg erwähnt.

4) Siehe den angeführten Exeurs im Anhang.



99

Proles durh das Eapitel der Obfervanten zum Vicar erwählt.

unter welhen Verhältniffen. darüber ift uns leider nichts berichtet.

Wahrfheinlih fchon niht mehr von den urfprünglihen Eonventen.

da die Union derfelben bei dem Verfuhe. fie zu erneuern.

gefprengt wurde 1). Der früher erwähnte Johann Sartoris

nämlih. der als Profeffor und Doctor der Theologie am Stu

dium zu Magdeburg fungirte. war. obwohl er felbft zu den Ob

fervanten gehört haben muß. vielleicht aus Eiferfuht gegen Proles

mit der neuen Beftätigung der Privilegien niht zufrieden 2). Um

ihre Zurücknahme zu bewirken. begab er fih nah Rom. und

wandte fih. wohl damit bekannt. daß diefelben urfprünglih vom

apoftolifhen Stuhle erteilt waren. deshalb an den Papft. An

fangs abgewiefen. gelang es ihm endlich doh durch Vermittelung

hohgefiellter Prälaten. für die dem Vicariat unterworfenen Brü

der uud Klöfter die Erlaubniß auszuwirken. die Privilegien auf

zugeben und wieder die Obedienz des Provincials anzunehmen.

Die Folge davon war. daß die Union tatfählih aufgehoben wurde.

Sart oris felbft unterwarf fih dem Provincial. mit ihm der Eon

vent zu Magdeburg. Das Klofter zu Königsberg in Franken.

das feit feiner Reformation durch Zotter die Obfervanz bewahrt

hatte. folgte bald nah. wahrfheinlih auh Dresden und Wald

heim. Shließlih war Andreas Proles ein Vorgefetzter ohne

Untergebene. So lagen die Verhältniffe. als im Jahre 1463

von Nürnberg aus ein neuer Anftoß zur Wiederaufrihrung

der Union gegeben wurde.

In Nürnberg. war nah Reinlein's Fortgang die Reforma

tion. wie erzählt. fofort wieder ins Stocken gekommen. Im

Jahre 1445 mahte man einen neuen Verfuh damit. der niht

glücklicher war. Da nahm fih endlich der Erzbifhof Georg zu

Bamberg der Sache an. Geftüht auf eine päpftlihe Bulle.

welhe ihm alle Bettelklöfter in feinem Stift zu vifitiren und

1) Siehe hierfür und das Folgende den Brief des Proles an Herzog

Wilhelm von Sahfen vom 10. April 1475 im Anhang. Brief Nr. 1.

L) So ift doh wol der Ausdruck des Proles aufzufaffen: ..der hatte -

niht groß genügen: zu vnfern privilegien“. fonft wäre das Folgende niht

zu verfiehen: ..fo czoch her gein Rome in menunge dv zu vernichten“.

7*
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reformiren befahl, nahm er 1462 oder 1463 1) mit Hülfe zweier

Münchener Auguftinerbrüder von der Obfervanz die Reformation

des Nürnberger Eonvents vor. Der Nürnberger Rat war damit

wohl zufrieden7 nicht aber die Mönche und vor allem der Bro

vincial der bairifchen Provinz. Johannes Ludowicin der

darin einen unbefugten_ Eingriff in feine Rechte fah. Ein folcher

war in der Tat darin zu findenf da der Erzbifchof den Nürn

berger Eonbent nach Entfernung feines Vriors von der Juris

diction und Obedienz feines Vrovincials losgefprochen und feiner

eigenen Gewalt unterworfen hatte. Der General Wilhelm

(Becchius) von Florenzf bei dem Ludowici Klage führtef wirkte

darauf hin beim Vapfte eine Bulle aus7 wodurch Alles wieder in

den friiheren Zuftand verfeßt wurde. Die Brüder wurden von

neuem der Obedienz des Provincials unterworfen7 und dem Erz

bifchofF fowie den Schöffen und dem Rat der Stadt unter Androhung

der Excommunication und anderer Eenfuren, Sentenzen und kirch

lichen Strafen unterfagt, unter irgend einem Vorwand, fei es

direct oder indirect7 fich weiter in die Klofterangelegenheiten ein

zumifchen 3). Dabei ließ es aber der Nürnberger Rat nicht fein

Bewenden haben„ fondern remonftrirte dagegenf indem er erklärte,

daß die Brüder bereit feien, die Obfervanz anzunehmen, der

Provincial aber die vom Vapft erwirkte Bulle nur dazu benutze

die Reformation zu ftören und die Bande der Obfervanz zu

lockern 4). Hierdurch erreichten fie„ daß unter Eaffirung aller

entgegenftehenden Entfcheidungen die erfterwähnte Bulle an den

-Erzbifchof Georg7 wonach diefer das Recht habef in feinem Ge

biete Vifitationen* vorzunehmenf wieder in Kraft gefetzt wurdef

1) Siehe Würfelf Dipthcha,' im Abfchnitt über die Klöfter, S. 9.

Würfel giebt das Jahr 1463 an; aber wenn die Bulle die den daraus ent

fiehenden Streit entfcheidetf fchon vom 11. Mai 1463 datirt ift, fo muß die

Reformation felbft mindeftens 1462 gewefen fein.

2) Er wurde 1465 Bifchof'vou Hierapolis in Vhrhgien uud Suffragan

bon Regensburg. Höhnf S. 102. Keller, linie! eyjceaxwrum Qkäiuiß

bir-Jui. 8, bug-118mm (Kermnuokum (Wünuemtaät 1876), y. 32.

3) Bei 868181, Lillan magnum, x). 157.

4) Libere-.rum Zjbj ouueeeenrum bufuumoäi ujgore multipljciter per

Öurbare, rek0rmati0uem et; 0bßerrautiae baden-18 relaxen-e nitjtur, ldjä,
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ihm aber die Jurisdiction iiber das Klofterf die er fich angemaßn

auf Grund der alten Ordensprivilegien abgefprochen ward. Rat

und Schöffen wurden zugleich ermahnt/ die Reformation fortzufeßenh

und den reformirten Klöftern alle die ihnen von den Vorgängern

gewährten Bergiinftigungen beftätigt. Dem Generalprior und dem

Brooincial wurde nunmehr ewiges Stillfchweigen auferlegt und

ihnen unterfagt7 irgend etwas gegen die Reformation zu unter

nehmen. Diefe felbft glaubte nun der Nürnberger Rat nicht

beffer fichern zu könnenf als durch den Anfchluß des Eonvents

an die unter Proles ftehende Union und Exemption desfelben

von der Obedienz des Provincialsh die Pius ll. auch fchließlich

gewährte 1). Zu gleicher Zeit wurde auch der Convent in Grimma

dem Vicar unterftelltL). Ihm folgte Magdeburg. Dort war

es der Erzbifchof Friedrich [ll. (1445-64)f der- wie er alle

Klöfter feines Sprengels zu rcformiren fuchtef auch Proles bei feinen

Beftrebungen7 den Auguftinerconvent zu Magdeburg wieder für die

Obfervanz zu gewinnen7 aufs Angelegentlichfte unterftüßte. Unter

Zuziehung einiger Prälaten und Doctoren wurde er einer gründ

lichen Bifitation unterworfenf. wobei fich herausftelltef daß die Ob

fervanz dafelbft nur aufrecht zu erhalten fei, wenn der oben ge

nannte ])1-, Joh. Sartoris aus dem Convent entfernt wäre.

Provincial und General genehmigten denn auch feine Verfchung

nach Osnabrück. Daß er felbft der Obfervanz nicht abgeneigt

und fein Vorgehen gegen Proles an maßgebender Stelle gebilligt

wurdef ergiebt fich darausf daß er zum exemten Vicar des eben

(von der Provinz) reformirten dortigen Eonvents ernannt wurde_3).

1) Vgl. das Schreiben des Nürnberger Rats an Staupiß bei Th.

Kolbe, Innere Bewegungen im Auguftinerorden 2c., in Zeitfchrift fiir

Kirchengefchichte, Bd. ll, S. 419f. Höhn, S. 143. Ferner die Bulle von

Cardinal Petrus, tit. anti ?italia vom Jahre 1474, worin der Paffus:

Deinäe fe1. re. kinn pays. ll attentiene etc. . e0nfi1-[nuuit ue (Liebe-.ln (I0

)nnn] kram-uni Aurenbetgeuainm praefntie (i01njbu8 auetoritate Zeäje apo

8t0liee aeaaeiauit. Copialbuch des Erfurter Klofters im Staatsarchiv zu

Magdeburg. Brief von Vroles vom 10. April 1875 im Anhang.

9) Höhn, S, 143. Dafelbft ift „Eoz'menseln“ zweifellos ein Lefe

fehler für „Ekz-lneneeni“. >

3) 18. März 1463. Emmy. ex reg., p. 458, Erfter Brief des Proles

im Anhang,
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Von den Klöftern. die die Union verlaffen. hatte Proles bald auch

Waldheim und Dresden wiedergewonnen. nur Königsberg

weigerte fich hartnäckig. obgleich er den rebellifchen Brüdern mit

dem päpftlichen Banne drohte. feft entfchloffen. jedes Mittel zu

gebrauchen. um es wieder unter feine Gewalt zu bekommen. Aber

eine Reife. die er. um feine Stellung zu befeftigen. 1464 nach

Rom machte 1). hinderte ihn an der Ausführung. und nicht allzu

lange nach feiner Rückkehr war feine Amtszeit abgelaufen. - man

wählte den Prior von Nürnberg. Simon Lindner von Lei

ßeneck (Leifnig). zu feinem Nachfolger. während Proles in

Magdeburg verblieb. wo er fchon 1465 feinen Wohnfitz auf

gefchlagen hatte. um das dortige Studium vor dem Eingehen

zu retten 2).

Der neue Vicar. der diefe Würde von Oftern 1467-1473

bekleidete 3). ließ um des lieben Friedens willen die Dinge

ihren Lauf gehen. Nur einen Eonvent. und auch nur vorüber

gehend. den zu Eulmbach. verband er auf Veranlaffung des

Markgrafen Albrecht von Brandenburg mit der Union 4). Er

war kaum im Stande. diefelbe zufammenzuhalten. der fortwährende

Kampf mit den Eonventualen und den Ordensvorgefetzten. ohne

den es nicht möglich war. widerftrebte feiner Natur.

Der Provincial von Baiern konnte es natürlich fchwer ver

winden. daß der bedeutendfte Eonvent feiner Provinz. der zu

Nürnberg. feiner Jurisdiction entzogen war. Er unterließ

nicht. beim General bittere Klage zu fiihren. 'und verlangte Ent

*fchädigung Der augenfcheinlich wenig unterrichtete Ordensobere

griff zu einer Repreffalie. die dem ganzen Orden nichts weniger

1)14. 64. 0mn1um Zanetarum erat liamae. Schütze a. a. O..

S. 33. und erfter Brief des Proles im Anhang.

2) Uebrigens auf Wunfch des Generals (5, Juni 1465). Camp. en

reg.. p. 459.

Z) Siehe über feine Amtszeit den Excurs zu Proles und den erften

Brief desfelben im Anhang.

4) Nach einer Urkunde vom 25. September 1468 wurde Simon Lindner

Vicar -der Obfervanz zu Sachfen. Auguftinerordens. von Markgraf Albrecht

zum Vifitator des Eulmbacher Klofters beftimmt. und auch feinen Nach

folgern diefes Vifitationsrecht eingeräumt. (Kreisarchiv zu Bamberg.)
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als förderlich war) und den) auf welchen fie abgefehen war) gar

nicht erreichte. Unter dem 13. November 1466 incorporirte er

nämlich das Klofter zu Würzburg der bairifchen Provinz) bis der

fcichfifche Provincial („u08ter einen-inet") das Klofter zu Nürn

berg reftaurirt haben wiirde 1). Es verfteht fich von felbft, daß

der Provincial von Sachfen-Thüringen (den der General mit

dem Vicar der reformirten Convente fiir identifch hielt)f es war

Heinrich Modege, energifch dagegen remonftrirte, fo daß der

Befchluß am 12. Juli des folgenden Jahres wieder zurückge

nommen werden mußte 2).

Niemand wußte übrigens fo recht7 woran er war. Der Ge

neral verfügte ziemlich principlos ohne Kenntniß der Verhältniffe.

Das Generalcapitel von Bamiers vom Jahre 1465 hatte gewiffe

uns nicht näher bekannte Beftimmungen iiber das Verhältniß

von Obfervanten und Conventualen erlaffen. Man hätte glauben

follen7 daß diefelben nunmehr verbindlich feien. Aber der Bro

vincial von Baiern konnte damit nicht auskommen. Sie ent

zogen ihm die gewünfchte Handhabe gegen den Nürnberger Con

vent, weshalb der General ihn auf fein Anfuchen davon difpen

firte. An ebendemfelben Tage) an dem er die Reformation des

Convents von Regensburg beftätigt) die Aufrechterhaltung der

Obfervanz befiehlt, und für den Fall, daß der Provincial aus

den nicht reformirten Eonventen erwählt werde7 7) was augen

fcheinlich den Verfall der Obfervanz herbeifiihren wiirde", aus

den reformirten Eonventen einen Vicar wählen zu dürfen ge

ftatteti')7 gewährt er dem jeweiligen Provincial die Erlaubniß,

1) Comp, eu reg., p. 459.

2) Ebendaf.

3) 13, A07. 1466: Saneeseimus Vrieki et krutribua Sonnenbuß Katia

p0neu8. L107. Lai-nriae ooufikmaawuem ei; ratjfieuewnern kek01-niati0nie

aannentuei: uolentee et muuäantes ut perpetuo ibj regulakis 'ita ef

abgerfnnfin bene-atm. Innenbee, guet] ei y. Vraeineiaiixs kuerif; eiectue (16

00nueutjbu8 11011 refarmnbis quoci ericienbek nei cieeitruetwnem obseruantiae

1ab0raret, 'aim-nun ut trum-ee (Je cannentjbue reformubie p088jni; eijgere

111111111 njcarium (Le reformaejß, qui aubb0ribate 11081518. 19808 regere 7216er

in ?ita regulari.

13041. ciie: iii-imo 1'611'063'jll1118 01111168 uieuri08 1108b1-08 1761 per 8.1i08

in kroyjnoja Zune-.tiere kerawe eujuseungue 60111-611th inet-ini; rep011jn1ue



einzelne Brüder. welche aus Eonventen kämen. die Andreas Pro

les in Sachfen und Baiern ufurpirt habe. aufzunehmen und

als Eonventualen zurückzuhalten. Und was foll es heißen. wenn

er in demfelben Schreiben alle Vicare abberuft. um ihre Autori

tät allein dem Provincial zu übertragen und zugleich verfügt.

daß neben demfelben aus den Reformirten ein Vicar erwählt

würde? Es ift kaum möglich. in allen diefen Verfügungen ein

einheitliches Prineip zu finden. außer etwa dem. die fächfifche

Union um jeden Preis zu vernichten. Und eben dies gelang

nicht. ebenfo wenig jetzt wie fpäter 1). aber es entftand eine heil

lofe Verwirrung. in der fchließlich jeder Prior das tat. was ihm

gut dünkte. oder wozu ihn die weltliche Obrigkeit vermochte. und*

die kleine fächfifche Union. an die fich die befferen Elemente an

fchloffen. das einzig Eonftante war.

Man kann fich nicht wundern. daß unter diefen Verhältniffen

von einem Fortjchritt in der Reformation nichts zu fpüren. ja

daß felbft Eonvente. wie der von Windsheim. der fchon dreißig.

que 1110ru111 untbaritaiem in krariueinleru krarineine 1111118. 1118uper 0011

0ec11m118 11i: krarinaiu118 811per ciiepoeitianeZ (ie relarmatie et; non refor

mutie 111 Gupituia Generali Ape-1111118 0e1ebruta eclitue ciiepeueure p0881t.

81m111ter (ie 113.111e18 et equitatur18 krntrum. 70111111118 etinm guaci a11q1118

prueter krarineiaiem in uiiqua eanrenbu (ie rekarmutie pra riaaria 1701

pra ?rarjncjulj budenßnr. [dem uppradumue regni81t1011ei11 et: (16111111015.

tianem Lrorineinlie kaetnm eantra. ?klarem el; krutree rede11e8 Eanreutua

Aurendergeneie ei; jpeae inejcijeee 111 eaeüem 0e11811rae (ieeinrnmue raieutee.

guaci ?rat-111018118. qui e8t 1761 pro tempare erit nel 610015118 rienrine 111;

811pro. (1118111118 p088it eingniaa [rt-.tree renientidue (810) (ie (>0nre11t111118. qu08

1c1e111 kr. ünüreue 13r0108 ?rar-111019.0 Zauaniae et; Zune-nine ueurpnrjt,

paeeit; et 78.10311: reeipere et eanrentuuliter retinere. 11116., p. 322.

1) Am 17. November 1467 beftätigt der General (vielleicht auf päpf't

liche Veranlaffung) die 111110 krntrum rekorrnntarum guntuar eanrentuum.

Camp. ex reg.. p. 459. Die Namen werden nicht genannt. Ich vermute.

daß damit gemeint find: Himmelspforte. Magdeburg. Nürnberg und Wald

heim. Lehterer Ort jedenfalls. wie aus einer Urkunde von 1468 Sonntag

nach St. Martin (13. Nov.) hervorgeht. ..Wir die nachgefchriebenen mit na

men Bruder Simon Liudener“ 2c. in; ..Briefe. die Einkünfte und Güther

des Klofters Waldheim belangend“. kal, 25 (Staatsarchiv zu Dresden).

Die Eonvente von Dresden und Grimma müßten dann wieder abgefallen

fein. Es wäre aber auch denkbar. daß nur die urfprüngliche Union aus

fchließlich Königsberg damit gemeint ift.
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Jahre früher einmal für reformirt galt. in den Zuftand gänz

liher Verwilderung gerieten 1). „Täglich“. fhreibt der General

Iacobus de Aquila (1470-77). ..kommen zu uns Shaaren

von Brüdern. täglih hören wir von zahlreihen Mißhelligkeiten und

Streitigkeiten. täglih vernehmen wir. daß neue Aergerniffe ein

reißen. die Frommen (dene 717ente8) unterdrückt werden. Ehr

barkeit und Gottesdienft aufhören. und zahllofe andere Uebel zu

tage treten. die fich zum Unheil für den Orden zufammenhäufen“.

Bei Strafe des Kerkers und der Excommunication wird deshalb

der Provincial von Baiern angewiefen. die nötige Sorgfalt auf

die Provinz zu verwenden. Er foll fih zu diefem Zweck ein oder*

zwei Gehülfen erwählen. die Widerfpänftigen ftrafen und im Not

falle die Bifhöfe und den weltlichen Arm anrufen. den Brief

aber mit diefen Aufforderungen des Generals innerhalb zweier

Monate in allen Eonventen publiciren L). Wir hören niht. daß

diefe Mahnung etwas gefruhtet hätte. Daß es in Sahfen

Thüringen. wo der Erfurter Profeffor Johann von Dorften

(1467-70). von dem fpäter noh zu reden fein wird. Provincial

war. niht eben beffer ausfah. darf man aus einem Erlaß des

Generals an den Prior des Eonvents zu Erfurt entnehmen. wonah

diefem das Recht erteilt wird. feine Untergebenen zu zühtigen 3).

Aber trohdem gab Proles die Hoffnung nicht auf. Als das

Vertrauen der Obfervanten ihn im Jahre 1473 von neuem zum

Vicariat berief 4). war er fofort bereit. die fchwierige Aufgabe

1) 1471 er'hält der Provincial Paul von Münhen den Auftrag. unter

Zuziehung zweier Brüder den Eonvent zu Windsheim zu vifitiren: gnja

3110171111118 e88e 7a1c1e c1et'011nut11111, 00ml). eu reg.. p. 323.

2) Ebendaf.

3) (211011 1108811; 8111181108 81108 euetigetre. 11118.. z). 463.

4) Nah Stanpih im Eingange der Confiitution (vgl. Grimm a. a. O..

S. 76: 0b10e111 p08111t n1ter11110r8 repentina) wäre Proles nach dem plötz

lichen Tode des Lindner Vicar geworden. Das ift jedoch unrihtig. Lindner

hat noh lange unter dem Vicariat des Proles gelebt und als Prior im

Nürnberger .Klofter fungirt. und wird als folcber erwähnt: 1473 Freytag vor

fannt Urbanstag (21. Mai). 1480 an dem Hailtumstag (14. April). Frei

tag vor Urbani ppe. mark. (19. Mai). Salbuch des Nürnberger Auguftiner

Klofters. (Kreisarchiv in Nürnberg.)
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zu übernehmen. Jn der ftillen Zurüelgezogenheitf zu der er 'm

den letzten Jahren gezwungen war, war er zur Erkenntniß ge

kommen, daß die Sache auf eine ganz andere Weife angegriffen

werden müßtef wenn man zum Ziele kommen wolle. Wenn er

fich fragte7 warum alle Reformationsoerfuche, die nun doch fchon

über 40 Jahre währten, fo wenig Erfolg hatten, fo mußte er fich

fagen, daß es in erfter Linie die große Abneigung der Brüder felbft

gegen die ftrenge Regel war, die eine ftiindige Einführung derfelben

gehindert hatte. Aber doch keineswegs allein, Diefer Wider

willen konnte» ja mußte gebrochen werden - fo mußte wenigftens

der ftrenge Ordensmann urteilen -7 er konnte gebrochen werden,

wenn die Ordensobern felbft ftreng darauf hieltenf und ohne

irgendwelche Rückfichtnahine auf Anfehen7 auf Alter und Grad

der Einzelnen unter Anwendung aller der zahlreichen dem Orden

zu Gebote ftehenden Strafmittel die Obfervanz einführten und

bewährte Männer mit weitgehenden Vollmachten mit der Durch

führung betrauten. Man hatte das wol verfucht. Hie und da

hatte ein Provincial die redlichften Abfichten gehabt; aberf fei es

nun, daß ihm die Macht fehlte, oder daß er doch nicht die nötige

Energie hatte, oder daß fein Amtsbezirk zu großf feine Gefehäfte

zu vielfeitig waren, kurz, es war fcliließlich doch zu nichts ge

kommen7 als zu einer allgemeinen Verwirrung der Verhältniffe7

und einer Untergrabung der Autorität der Ordensobernf die end

lich doch die Dinge gehen laffen mußtenf wie fie wollten. Proles

fchloß daraus7 wie fchon Zolter es getan hatte 7 daß innerhalb

und auf Grund der bisherigen Ordensverfaffung die Reformation

des Ordens fich iiberhaupt nicht vollziehen laffef daß nicht von

der Provinz aus, fondern von dem einzelnen Eonvent aus refor

mirt werden miiffef und daß die einzelnen fo reformirten Eonvente

unter einander verbunden mit der Provinz keine andere Gemein

fchaft haben dürftenf als daß fie Miffionsftationen der Obfervanz

für diefelbe feien. Ein Analogon zu diefem Jdealf das fchon

Zolter vorgefehwebt hatte7 both wie fchon früher bemerktf die

lombardifche Eongregation. Trotz aller Anfechtungen war fie eine

Macht im Orden geworden und ftand eben jetzt in fchönfter Blüte.

Eine Bulle des Papftes Paul ll. vom 9. Januar 1469 hatte ihre

Verhältniffe endgültig geordnet. Die (ombardifchen Väter waren
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vollkommen unabhängig und ftanden- auch wenn fie den General

anerkannten, doch eigentlich nur unter dem Vapft. Mit apofto

lifcher Autorität fungirte der alljährlich neu zu erwählende Vicar

der Congregation. Zwar wurde es Conventualen wie Obfervanten

verboten7 fich gegenfeitig die Eonvente in Befchlag zu nehmen und

einander daraus zu verdrängenf aber die Obfervanten erhielten doch

ganz außerordentliche Privilegien. Sie durften überall neue Häufer

bauen- auch da, wo fie fchon folche der Conventualen fanden.

Lehteren war es unterfagt. einen Obfervantenh der etwa zu ihnen

flüchtete- aufzunehmenf nicht aber umgekehrt. Der Abfall von der Ob

fervanz konnte mit Einkerkerung und anderen fchweren Strafen ge

ahndet werden. Von den zu allgemeinen Ordenszwecken gefammelten

Geldernh die fonft ganz an den General abzuführen waren. durfte

die Congregation ein Drittel für ihre eigenen Zwecke behalten

u. f. w, 1).

Wir haben gefehen, wie man der Bildung einer ähnlichen

Congregation in Deutfchland auf das Entfchiedenfte entgegenarbei

tete, und die kleine Union der drei oder vier Eonvente ein kläg

.liches Dafein friftete, dem jeden Augenblick durch ein Machtwort

des Generals die Lebensadern unterbunden werden konnten. Und

doch. Proles ließ nicht ab von diefem Gedanken; nur durch eine

*Congregationf davon war er feft überzeugth konnte etwas erreicht

werden. fie wollte er zur „zur Ehre Gottes und dem ganzen

Orden zum Heile“ durchfetzen7 und gälte es auch den Kampf

_gegen den ganzen Orden. Daß es ohne denfelben nicht möglich fein

wiirde, entging ihm nicht; aber er glaubte fich in feinem Gewiffen

dazu verbunden und äußerlich dazu berechtigt durch die erwähnten

mehrfachen päpftlichen Vrivilegienh durch die der Union ihr Be

ftand gewährleiftet war. Aber päpftliche Bullen konnten wol

,einen Rechtsboden abgebenf ihm aber nimmer'mehr den Schuß

gewährenf deffen er im Kampfe mit feinen Obcrn bedurfte, zumal

wenn er die Abficht hatteF nach und nach die einzelnen Eonvente

*der Provinz zu entziehen und der Union einzuve-rleiben. Hierzu be

durfte es unmittelbaren Schuhes, und diefen fuchte und fand Proles

in der weltlichen Machtf hauptfächlich in dem fächfifchen Fiirftenhaufe.

1)BeiLie>cele1-1. e., y. 172f.
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Wir haben oben fchon mehrere Beifpiele davon verzeichnet7

daß die weltliche Obrigkeit hohes Jntereffe an der Zurückführung

der Mönche zur ftrengen Obfervanz nahm. Wenn irgendeiner

unter den deutfchen Reichsfürften die Reformideen des Bafeler

Concils ganz und voll in fich aufgenommen hatte, fo war es

Herzog Wilhelm [ll. von Sachfen. Kaum irgendwo hat man

fich fo beftimmt dafiir erklärtf als in der Landesordnungf welche

er als Abfchied des Landtages zu Weiffenfee 1446 publicirte 1).

Man könnte fie auch eine Kirchenordnung nennen7 denn alle

kirchlichen Verhältniffef foweit fie von allgemein ftaatlichem In

tereffe findf werden darin geregeltf oder doch ihre Regelung und

zwar nur von Staatswegenf angeordnet. Alle Klöfter im Lande

[ollen7 jedes nach feinen Satzungem reformirt werdenf in gleicher

Weife werden die Briefter ermahnt, fich priefterlich zu halten;

falls fie fich unwiirdig betragein „fo wollen wir mit allem flehße

daran fhn und fchaffen, daß der geftrafft und gerechtfertiget wiirdef

als fich gebiret„ ond das auch felbft thun". Ausländifche Ge

richtef geiftliche fowol wie weltlichef anzugehen, wird ftreng ver

boten. „Wer es nun das iemantf wer da were in vnfern landen

herrfchaften ond gebieten wohnhaftig fich an recht vor geiftlichen

oder weltlichen gerichten in den Landen - nicht genügen wolte

laffen7 Sondern davon beruffen oder funft nßländifche gerichte

weder dh unfern fachen wiirden7 derfelbe fol von ftunt als ein

echter des landes gehalten werden." Befonders wird das Ver

fahren der geiftlichen Richterf alles vor ihr Forum zu ziehen,

gerügt und beftimmt, daß, wer weltliche Sachen vor geiftliche

Gerichte brachtef ohne weiteres feine Sache verloren haben follf

und demjenigen Bfarrem der Briefe um weltliche Sachen anf

nehmef „dem fol man keine Früchte oder nuzunge finer Pfarre

volgen laffenx biß fo langeF daß her des auch gehorfam worden ".

1) Joh. Ivaih. Müller's Reichstagstheatrum ll, 86 und C. W.

Schneider's Sammlungen zu der Gefchichte Thüringens 1772, S. 246.

Zwei andere des Herzogs Reformationsbefirebungen in jener Zeit illuftri

“rende Erlaffe bei .). (Jr. Weinbau), Ueäifaiianea (ie irn-e princiyurn Cie!

mnnjne cum yrimja ananine circa 8301-3 ante dempara Zek0rmabj0nj3

exereira (Uni. 1717), x). 1438M.

i



109

Alle diefe Befehlüffe gingen nicht etwa hervor aus der Nichtach

tung religiöfer und kirchlicher Einrichtungen) fondern aus der

fchmerzlichen Erkenntniß des Mißverhältniffes zwifchen dem der

maligen Kirchenwefen und feiner Jdee. Mancherlei hatte die

Ausführung der Reformationsbefchlüffe bisher gehinderth nicht am

-wenigften der füchfifche Bruderkrieg und feine Rachwehen 1), aber

wenn irgend jemals) fo fchien jest die Zeit gekommen, wieder

darauf zurückzukommen. Hierauf gründete Proles feinen Plan.

th es nicht möglich- fo fchloß er, mit Hülfe der Ordensobern

zum Ziele zu kommen, dann mit Hülfe der weltlichen Fürften.

Diefelben müffen davon überzeugt werden7 daß fie nicht bloß ein

Recht haben) bei der Reformation der größtenteils von ihren

Vorfahren geftifteten Klöfter felbftta'tig einzuwirken, fondern fo

gar die entfchiedene Pflicht, „um der eigenen Seelen Selig

keit und des Volkes Befferung willen". Es ift wol zu beachten)

daß) wie aus den uns erhaltenen Briefen des Proles hervorgeht,

diefer den Fürften zweifellos ein Reformationsrecht (wenn auch

natürlich in feinem Sinne) vindicirt und daß - ein intereffanter

'Präcedenzfall für das Vorgehen im 16. Jahrhundert - das

fächfifche Flirftenhaus7 in deffen Gebiet die Mehrzahl der Augu

ftinerklöfter der fächfifch-thüringifchen Provinz lag) auch keinen An

ftand genommen hath von diefem Rechte Gebrauch zu machen,

und dies zu einer Zeit, in der man Dank der leidigen Politik des

Habsburgers die Reformationsgedanken fchon faft allenthalben in

Deutfchland zu Grabe getragen hatte, Mit Hülfe der fäch

fifchen Fürften hat Proles fein Ziel erreicht.

Jch kann nicht nachweifen, woher fich die freundfchaftlichen

Beziehungen des Proles zu den Wettinern fchreiben. Jn den

Jahren 1475 und 1476- aus denen wir dariiber Briefe und

Actenftücke befitzen, find fie fchon vorhanden. Proles unter

fchreibt fich mit Vorliebe in den Briefen an den Kurfürften

von Sachfen: „Ewer fürftlichen gnaden cleiner demiitiger

Capellan“; da fich aber fonft nirgends eine Spur findet

von einer kirchlichen Stellung am fächfifchen Hofe- fo wird

1) Böttiger-Flathe7 Gefchichte von Sachfen ll, 384ff.

/K
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man darauf kein Gewicht zu legen haben 1). Die Liebens

würdigkeit und Frömmigkeit des bedeutenden Mannes. der fo

rührend bitten konnte. daß feine Briefe an die Luther's erinnern.

mag ihm in erfter Linie die Zuneigung des Herzogs Wilhelm

eingetragen haben; das Jntereffe für die Perfon übertrug fich bald

auf die Sache. die er vertrat. und feit dem Jahre 1475 ift das

Jntereffe der Union. die aus der Vereinigung von ein paar Eon

venten zu einer mächtigen Körperfchaft. der fächfifchen oder deutfchen

Eongregation. heranwuchs. auch in nicht geringem Maße das

des fächfifchen Fürftenhaufes; fo ift das Verhältniß geblieben. bis

das Büchlein von der Freiheit eines Ehriftenmenfchen auch die

Bande der Congregation fprengte.

Doch kehren wir zu der Gefchichte derfelben zurück.

Es waren die Eonvente zu Magdeburg. Himmelspforte.

Dresden. Waldheim und Nürnberg. die beim Antritte

des zweiten Vieariats die Union bildeten L). Nach dem. was

vorgegangen. war es die erfte Aufgabe des Proles. diefen Befiß

ftand zu fichern. Der Bifchof Petrus von Augsburg. damals

päpftlicher Eardinallegat in Deutfchland. beftätigte auf Wunfch

der' Obfervanten ihre alten Privilegien. Die Einverleibung von

Nürnberg in die Union wurde ganz befonders hervorgehoben..

auch fonft unterließ man nicht. alle Möglichkeiten eines Ab

falls abzufchneiden. Der Vicar erhält das Recht. für den

Fall. daß jemand es wagen follte. von der Union zurückzutreten.

denfelben mit Gewalt zurückzuführen. ja im Notfalle den welt

lichen Arm anzurufen. Ebenfo wird es demfelben geftattet..

Eonventualen und Eonvente. die ihm zur Reformation überliefert:

würden. oder die früher einmal fchon zur Union gehörten. aufzu

1) Erufenius (S. 184) nennt ihn allerdings (111011111 83x011 ine eee1e

eiaetem und auf Grund deffen auch Herrera in Alphabet. 56: '1'e8te

Grußenj0. Sonft ift Herrera von allen Ordensfchriftftellern am beften nnter

richtet. da ihm das Archiv des Ordens zu Gebote geftanden hat; er

hat nur leider zu ungenügende. allgemeine hiftorifche und geographifche

Kenntniffe. .

2) Das geht aus der vom Cardinallegaten Petrus vom Titel des

heiligen Vitalis 1474 ansgeftellten Bulle hervor. Nach einem Transfumpt

durch den Abt Johann von St. Egidien in Nürnberg im Staatsarchiv zu

Magdeburg.

d)l
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nehmen 1), Aber gerade dies letzteref worauf es Proles wie

natiirlich vor allen Dingen ankamf wollte man von Seiten der

Provinz nicht anerkennen; war es doch nicht möglichf ohne fich

felbft aufzugeben. Ein Gutachten der iuriftifchen Facultät in Er

furtf welehes fich Proles dariiber ausftellen ließf und welches aus

der befagten Bulle7 wie gewünfchtf nachwiesy daß es darnach jedem

Conventualen erlaubt fei„ fich der Union anzufchliefzen 2), machte

auf die Väter der Provinz wenig Eindruck. Unterdeffen hatte

fich aber der Landesfiirftf wie fchon angedeutet7 der Sache ange

nommen. Vroles hatte, umfomehr Anlaß denfelben fiir feine

Beftrebungen zu enthufiasmirenf als eben jetzt (1473) der Leetor

Joh. Anherrf der bisherige Prior des abgefallenen Klofters

zu Königsberg (in Franken), Provincial von Sachfen-Thüringen

geworden war 3). Unter dern 30. Juli 1474 fchreibt der Herzog

Wilhelm an denfelbenf und fordert ihn auff „ da fein bisheriges

Verlangen, diefelben reformiren zu laffenf keinen Beftand gehabt

habe, die in feinem Lande gelegenen Auguftinerklöfter Gott und

dem Orden zu Ehrenf fowie feiner Seligkeit halben nunmehr wahr

haft zu reformiren. Das Klofter zu Neuftadt an der Orla

habe er bereits dem Vicar.* von Sachfen„ Andreas Prolesf in

Befehl gegeben und dasfelbe mit deffen anderen reformirten

Klöftern vereinigen laffen. Der Provincial möge fich das nicht

zuwider fein laffen, weil er damit nicht feinen Schaden fuche.“

Schließlich fpricht er die Hoffnung aus, daß ihm zur Vollbringung

diefes frommen Vorhabens kein Hinderniß in den Weg gelegt

1) A80 11011 ed8i äiebin ?jean-ic) el; priaribnu inßtiruenäne 81: counter

Wnciae regu1ari8 ribae Zrubia e0uueubu8 aijquie arciinie 0Xerr[etur] libere

aeejpere, ae inter alias jam buditue in unione een-uni ciamua Zinni; uriqu

er ei8 [>81- nrrun (? 0066i; anna.) rebinere atque n088icieke ae eiiie. pro

firwiintiu 8Ub81517611013. perrnieearurn Zrafjaae (Lake ei; eoueeciere (Lig-rareluur

etc.: bitten die Obfervanten, was gewährt wird.

2) In demfelben Jahre (Copialbueh des Erfurter Augufiinerklofters im

Staatsarchiv zu Magdeburg). In diefem Actenftüä wird zum erften Male

fo weit ich fehe. der Ausdruck ?iearjuui für die Obfervanten gebraucht.

3) Der General beftätigt Anherr als Provincial unter dem 29. No

vember 1473. 00my6uci. e! reg., p. 491. Als Prior zu Königsberg wird

er erwähnt 1469 und 1470, und nach feinem Provincialat 1476 (Staats

(ll-Gib zu Gotha).



werden werde 1). Man kann es dem Provincial nicht verdenken,

wenn er die Sache nicht fo ohne weiteres acceptirte. Es war

viel zugemutet7 darin, daß man den Eonvent zu Neuftadt der

Reformation halber feiner Jurisdiction entzog, keine Schädigung

feiner Macht zu fehen. Der Herzog mochte fich das anders

denken 2)z Anherr kannte Proles und wußtef daß er unter Re

formation rückhaltlofen Anfchluß an feine Union verftand. Es

konnte ihm nicht entgehenf wenn er in einem Punkte nachgabf fo

war feine Stellung ein für alle Mal untergraben,

Er antwortete dem Herzog ausweichend: was er von ihm begehre7

ftehe nicht in feiner Macht, er wolle ihm jedoch in diefen Dingen

in keiner Weife zuwider fein 3). Der Herzog konnte glauben, daß

er ihmin der Reformation freie Hand laffen wollte; anders der

Provincial, er wagte nicht, offen den Beftrebungen des Fürften

entgegenzutretcnf war aber feft entfchloffen, diefelben nicht nur

nicht zu unterftühenf fondern mit aller Macht zu hintertreiben.

Er wollte den Kampf aufnehmenf durfte er doch nach den früheren

Erfahrungen hoffen, vom General die nötige Unterftützung zu

erhalten.

Man wird es diefem unerwarteten Widerftande, den Proles

troß feiner fürftlichen Protection erfuhr zufchreiben_ miiffen, wenn

er jetzt mit einem faft fanatifchen Eifer feine Pläne zu verwirk

lichen ftrebte. Nicht nur in dem fchon genannten N-euftadt7

fondern auch in Gothaf [Langen-]Salza, Königsberg7 Sanger

haufen und Erfurt (von diefen ift es bezeugt)f begannennils

bald feine gefürchteten Reformationen. Wenn wir uns erinnern,

welche rigorofe Beftimmungen fchon auf dem Eapitel zu Kö nigsberg

(in der Neumark) im Jahre 14587 unter Proles Zuftimmung gegen “*

.dieApoftaten der Obfervanz gefaßt wurden„ fo wird man den Berichten

der Gegner Glauben fchenken dürfen7 in denen fie nur von Ueber

l) Erneftinifthes Gefammtarchiv zu Weimar.

2) Daß der Kurfürft urfprünglich herzlich wenig davon wußte, worum

es fich handelte, zeigen u. a, die Briefe des Proles vom 10, April 1475

und 27, Januar 1476 im Anhang. l

3) Das geht aus dem Briefe des Herzogs an Anherr vom 30, Dezember '

1475 hervor (fiehe Anhang).
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'fällen und Invafionen des Proles und feiner Genoffen reden.

Bon der Heiligkeit und Gottgefälligkeit feines Strebensf fowie

von dem Recht feiner Sache überzeugth glaubte er dem Wider

ftandef wo es nicht anders gingf Gewalt entgegenfetzen zu müffen.

Die widerfpenftigen Prioren wurden ohne weiteres abgefeßt. um

die Mönche vor dem Rückfall zu bewahren, wird die ganze Fa

milie getrennt7 der eine in diefen. der andere in jenen fchon refor

mirten Convent gefchicktf neue aus diefen treten an jener Stelle.

*Nach Neuftadtf wo wir Proles auch felbft am 13. Juni 1475

antreffenF fchickte er Johannes Zenfer von Palß (Johannes

Palß)f jenen echt römifchen Eifererf dem wir noch öfter begegnen

'werdenf der fortan fein treuefter Gehülfe bei der Unterwerfung

der Klbfter ift 1). Dabei fand es Proles für angezeigt, immer

nur wie im fiirftlichen Auftrage in den Klöftern zu erfcheinen;

als Vollzieher des herzoglichen Willens7 den derfelbe gewöhnlich

den betreffenden Brüdern oder dem Rat der Stadt kund getan7

trat er auf. Ein Schreiben des Herzogs an den Amtmann und

Rat von Sangerhaufen vom 10. November 1474 erklärt:

„ Wir haben vnnfern lieben andechtigenf bruder Andreas Pro

les, des wirdigen Generalpriors der Convent von der privile

girten obfervancien der ehnfideler bruder Sanct auguftins ordens

zcu Sachfen. doringen vnd bayern Vicarien7 geinwertigen das

Klofter gemeldts ordens zcu Sangerhufen vnd andern vnder

vns gelegen in chrafft bebftlicher privilegia Ingethan vnd be

uolhen, gruntlich zcu reformiren. hm auch des itzt vnfern offen

brief an Prior vnd Convent zcu Sangerhufen gegebenf als Jr

von hm vernemen werdetf vnd begern von uch7 Das Ir uch von

vnnfern wegen mit hm in das gnad Klofter fuget. dorbeh vnd

doran feht7 das diefelben prior vnd Convent des alfo ingehen7

vnd fich dawider nicht fetzen" u, f. w. 2), In Salza7 Cr

furt und Gotha war man auf diefelbe Weife verfahren.

Nach dem letzteren Orte hatte der Herzog dem Vicar auch noch

1) Als Beamte des Neuftädter Klofters werden erwähnt 1475: Johann

von Palcz, Prior; Johann von Mencze, Unterprior; Johann von Landauwef

Küfier. (Staatsarchiv zu Weimar.)

2) Vgl, das Schreiben Herzog Wilhelms an den Amtmann 2c. in C. W.

Schneider's Sammlungen zur Gefchichte Thüringens, S. 291f.

Holdef Staupiß, 8
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feinen Beichtvater, einen Franziscanerguardian (von Weimar),

mitgegebenÄ). Den meiften Widerftand fürchtete man in Kö

nigsberg. Auch dorthin hatte der Herzog in der Faften

zeit des Jahres 1475 gefazrieben und die bevorfiehende Refor

mation angekündigt. Wichtige Sachen hatten ihn jedoch von der*

Ausführung des Vorhabens abgehalten, und Proles fah in der

Verzögerung desfelben die höchfte Gefahr. An keinem andern

Convente lag ihm mehr als an diefemf der zu den Urconventen

der Congregation gehört hatte. Am 10. Auguft fchrieb er des

halb an den Herzog, er beforgef falls die Reformation nicht bis

Michaelis gefchehef würde fie nimmermehr zu Stande kommen,

und bat darumf nunmehr mit Ernft daranzugehen. „Zu einem

hnlether vnd fchußher" erbittet er fich außer dem fchon erwähnten

Guardian niemand Geringerenf als den Schwager des Herzogsf

den Pfleger zu Coburg Herrn Heinrich von Brandenftein. Der

Herzog war es zufriedenf und fchon am 18. deffelben Monats

eröffnet er den Auguftinern zu Königsberg daß Proles demnächft

in feinem Auftrage ihr Klofter reformiren und von den genannten

Männern f denen er noch feinen Amtmann in Königsberg und

den Rat der Stadt beigefelltf eingeführt werden würde. Bald

darauf konnte Proles wirklich den befagten Convent als reformirt

bezeichnen. Es fchien7 als würde es auf Grund der gewonnenen

Pofition nunmehr ein Leichtes feinf die Union zu befeftigen und immer

weiter auszudehnen. Aber die Conventualen waren nur der Ge

walt gewichenf und längft hatte der Provincial die Hülfe des

Ordensobern angerufen. Der Generalf Jacobus de Aquila,

war keineswegs der Reformation abgeneigt. Im füdlichen Deutfch

land hatte erf wovon noch fpäter zu reden fein wirdf die Refor

mationsbeftrebungen unterftützt. und fogar unter einem Münchener

Auguftinerf Georgius Tenhnger7 die Stiftung einer ähn

lichen Congregation beabfichtigt, wie fie Proles im Norden ver

fuchtef war aber durch den Protector des Ordens daran gehindert

worden 2). Man konnte deshalb erwartenf daß er Proles fchüßen

1) Brief des Proles vom 10. Auguft 1475 (Anhang).

2) Es handelte fich hauptfächlich um die Convente von Mindelheim.

München, Regensburg und Memmingen. 001111). ex reg., y. 327-332.

(Stadtarchiv zu Memmingen, Schubl. 361- 4.)
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würde. Aber Proles leitete feine Gewalt nicht von ihm. fon

dern von apoftolifcher Autorität ab. Das war Grund genug.

ihm entgegenzutreten.

Man tat in Rom fehr erftaunt über das Vorhandenfein eines

Vicariats) von _dem man bisher gar keine Kunde gehabt habe.

Am 20, Auguft fchrieb der General in fein Briefjournal: „Weil

Andreas Proles fich zu unferm Vicar macht) und fich doch nichts

darüber vorfindet) fo caffiren wir fein Vicariat) fei es nun) daß

er es ift) oder nicht." Bei Strafe der Exeommunication wird

ihm in einem Briefe an den Provincial verbotenf diefen in feiner

Amtstätigkeit zu hindern) oder die Convente unter die Obfervanz

zu ftellen, oder gar weltliche Perfonen anzurufen 1). anwifchen

war auch der Fall mitKönigsberg dem General bekannt gewordem

der ihn in nicht geringe Aufregung verfeßteh da zu gleicher Zeit

die Nachrth einliefz daß Proles feine Reformationsverfuche

auch bis nach Rhein-Schwaben ausdehne und der Eonvent von

Alzei bedroht fei. Prior und Eonvent erhielten deshalb die Cr

laubniß7 im Falle7 daß es Proles (der natürlich wieder für abge

feht erklärt wird) gela'nge, die Reformation einzuführen) den Con

vent einftweilen zu verlaffen 2).

Die weitgehendften Vollmachten gegen den Vicar empfing bald

darauf der fächfifche Provincial. Auf die feierlichfte Weife wird

das Vicariat des Proles7 von wem er es auch immer haben

mag, zum dritten Male revocirt) die Privilegien und Rechte der

Union) als ohne Erlaubniß des Ordens und dem heilfamen

Gehorfam zuwider erlangt) für null und nicht erklärt) alle Brü

1) Samy. e! reg., p. 463.

2)?10. September 1475. (2111611111 j'. 141161-838 ?10168 (ie [1107111013.

8310111011, qui 110111111111; 8e 71011.1-1u111 11081111111 (Le qu0 1108 1111 801111u8 nee

1epe1-j111u8 a1jqu1c1 111 reg-18i;er et per nutborjtutetu 110817121111 et. per 111-30111

11111 86011131111111 11179.81t 100a, 817e 811: 710n11u8,_817e 11011 re70cnn1u8 7103.

riutu. Comp, e11 reg„ p. 426. An demfelben Tage: 00nfirma7imu8 1011.11

ueu) yruek 1eet. 111 1'1101-e111 60117. .412611111 ac] 16818teuc1u111 t'. .41161-6216

11101-28. . . . 81 Marek-.8 7e116t 112101111316 (Ieciimuuque 1109111113111 (1. .107111111

11-1101( 180b. ei; :911011, .13.00110 111011181, 111601110 treuer, .10.-111111911111161,

Danie11 AjEZbEF et; 011771110 (10 011116111161111, 81 cautingetet, qu0c1 tieren re

Fotmatj0, 68861711-8 1200168118, 694161118 7e] n0b111bu8, (101100 110886111: ati

00117. 412ee111u111 recijre. 001111)„ y. 427.

8*
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der von Schwüren und Verfprechungen. welche ihnen von den

Obfervanten abgefordert worden feien. losgefprochen. Proles foll

die ufurpirten Eonvente und die Güter der einzelnen Brüder fo

fort reftituiren. im Weigerungsfalle erhält der Provincial das

Recht. ihn und feine Genoffen einzukerkern und über Proles

öffentlich die Exeommunication auszufprechen. deren Aufhebung

der General fich vorbehält.1). Schon zehn Tage früher i') hatte

fich der General auch an den Herzog Wilhelm gewandt. Ob

wol ihm fehr wohl bekannt war. daß Proles im Auftrage und

mit fehr wefentlicher Unterftüßung desfelben handelte. fteht der

General in feinem Schreiben davon gänzlich ab. Ohne Gewiffens

fcrupel und ihrer Profeffion uneingedenk. fo*heißt es. hätten

Proles und feine Genoffen gegen feinen und des Provincials

Willen fich die beften Eonvente der Provinz' unterworfen. und

fchalteten darin nach Belieben. fetzten Prioren und Beamte auf

eigene Fauft ein. vertrieben die armen Brüder. oder behandelten

fie. falls fie bleiben dürften. doch fo fchlecht. daß fie es nicht aus

halten könnten. fondern fliehen müßten. Schließlich wird der

Herzog gebeten. dem zu fteuern. und dem Provincial die nötige

Unterftüßung bei der Reftitution der betreffenden Eonvente zu

gewähren, Aber Herzog Wilhelm. von dem der Erfurter Ehronift

Nicolaus von Siegen erzählt. er fei gegenüber den geiftlichen

Behörden fo beftimmt aufgetreten. daß er nicht duldete. daß wider

feinen Willen gegen irgend einen feiner Untertanen auf Exeom

munication oder Jnterdict erkannt wurde 3). ließ fich durch der

gleichen Kundgebungen nicht fo fchnell von feinem Vorhaben ab

1) Schreiben vom 21. October 1475. (lamp. e11 reg., p. 464.

2) Im Camp. er reg., p. 461. Zeripeimue 111u8tri8811110 k'rineipi (iuei

89110111116 et e1eoi70r1 1111perii contre. krntree unsrer-1.111 kra1e8 ei: 800108

ut aua 8111:1110 äig'netur a8818tere ?rat-111017111 Zuxaniue et. prioridue quateuuv

eanrentue 11178808 reet1tuere campe1iut atque aräini 01106110. Dazu als

Datum 21. October (wie an den Provincial fiehe oben). was aber unrichtig.

wie aus dem Original des Briefes. das fich mit einer gleichzeitigen deutfchen

Ueberfeßung im Erneftinifchen Gefammt-Archiv in Weimar befindet. hervor

geht. Dasfelbe ift vom 11. October datirt. 110g. 4. kal. 28 dla. 93.

li)(1111-01110011 1100168. 8100131 (ie Ziegen. eci. 7703010. in Thürin

gilche Gefchichtsquellen 11, 460f.
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bringen. Er fchiekte das Schreiben des Generals wahrfcheinlich

bald nach Empfang - es war am 22. Dezember 1475 - zur

Verichterftattung nach Erfurt, wo fich Prolesf wenn er nicht

mit Vifitationen befchäftigt warf damals aufzuhalten pflegte. Im

Falle von Proles7 Abwefenheit follte der Prior des Erfurter

Eonvents, Petrus Hegelinf und 1)!.Ioh.Dorften den Brief

öffnen 1). Erft den Tag darauf kam Proles nach Erfurt, um

dort das Weihnachtsfeft zu feiern. Er fand die Väter in tiefer

Vekümmernißf nicht nur7 weil fie nicht wußteny was fie dem

Herzog antworten follten7 fondern ganz befonders deshalb7 weil

auch fie von dem General ein Schreiben erhalten7 worin ihnen

unter Androhung des Bannes aufgegeben wurdef die Obfervanz

zu verlaffen und unter die Obedienz des Provincials zurückzu

kehren. Jm Weigerungsfalle follten der Prior und Johannes

Dorften binnen vierzig Tagen zur Verantwortung erfcheinen 2).

Da war allerdings Gefahr im Verzuge. Aber Proles ließ fich

nicht einfchiichtern. Er war fich fofort darüber klarf welchen

Weg man einfchlagen miiffe. Noch an demfelben Tage fchrieb

er an den Herzogf er vertraue' „zcu gote vnd dem gotlichen

rechte, das vnnfer angefangen faehef die wir gote zcu lobef merunge

fins dienfts vnd vwer gnade zen willen auch ann der gelartten

Im rechten funderlichen Rath vnd vertroftungen nicht gethanf

einen gotlichen grundt vnd guten Beftand fulle habin". Der

General fei augenfcheinlich viel zu wenig mit den Verhältniffen

bekanntF deshalb habe er mit den Erfurter Vätern befchloffen. an

ihn zu appellirenf oderf falls dies notwendig wiirdef an den Papft.

Es komme nur noch darauf an f glaubwürdige Männer zu ge

winnenf ,7 die der appellaeion adhefion vnd zculegunge thun“7

daraufhin warte er auf Befcheid vom Herzog. Diefer war leicht

von der Richtigkeit diefes Verfahrens überzeugt. Er war ent

fchloffenf nun erft recht das Werk der Reformation zu begünftigen.

Hatte er fieh friiher darauf befchränlt7 die Obfervanten in Schutz

zu nehmenf die Eonventualen aber gewähren zu laffenf fo griff

1) Im Anhang (Correfpondenz des Proles, Nr. 1.11).

2) Vgl. den Vrief des Proles vom 23. December. Corax). er( reg„

p. 464.
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er jetzt zu Maßregelnf die darauf ausgingenf den letzteren feinen

Schutz gänzlich zu entziehen. Durch die Handlungsweife des Pro

vincials Johann Anherr fühlte er fich perfönlich beleidigt.

Derfelbe hatte ihmf wie wir uns erinnernf das Jahr vorher

verfprochen7 ihm in diefen Dingen nicht zuwider zu fein. Daran

erinnert ihn jetzt (30. Dezember 1475) Herzog Wilhelm: Er

fei nicht wenig verwundertf wie er in Vergeffenheit folcher Zu

fage fich darüberf daß er feine (l) Klöfter dem Vicar unterge

geordnet habe7 beim General habe beklagen und gegen den Vicar

und feine Brüder fchwere und peinliche Proeeffe habe einleiten

können, in denen er als Richter und Executor zugleich eingefeßt fei.

Dem General fei darauf gefchrieben worden7 in welcher Kraft

und aus welchen Gründen er, der Herzog, die Sache unter

nommen habe. Er begehre deshalb mit ganzem Fleiß von dem

Provincial, von der ihm befohlenen Execution gegen die Obfer

vanten und befonders die Erfurter Brüder abzuftehenf bis

die Antwort von Seiten des Generals eingelaufen fein wiirde l).

Ein vom Tage darauf datirter Schutzbrief für Proles tat Allen

kundf daß der Herzog den Vicar in feinen „funderlichen fchutz,

fchirm vnd vertehding vfgenomen vnd ihm - ftrack ficher gleht

im fürftenthum gegeben habe“. Jn diefem Schriftftück wird

Proles „Vicar der priuilegirten obfzeruancien ehnfideler ordens

Scti Auguftini in Sachfen Doringen Behern vnd am Rhne"

genannt. Man fiehtf der Widerftand der Oberen gegen feine

Beftrebungen hatte ihn nicht nur nicht gebeugt7 fondern gerade

jetzt dachte er darauf die Obfervanz und damit fein Regiment

auch noch auf andere Provinzen auszudehnen.

Freilich im Augenblick ftand die Sache fchlimmer als je. Jene

Verfügung des Generals an Johann Anherrf für deren Ver

breitung diefer nach Möglichkeit geforgt hattef war nicht ohne

Wirkung geblieben. Es war nicht zu verwundern7 daß diejenigenf

die nur gezwungen die Obfervanz angenommen hattenf nunmehr

meintenf nicht nur das Rechtf fondern fogar die Pflicht zu habenF fich

wiederum der Provinz anzufchließen. Von einzelnen Unzufriedenen

angeftacheltf fielen die Eonvente zu Gothaf Salzaf Sanger

1) Siehe Anhang (Correfpondenz des Proles, Nr. 7),
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Haufen und Königsberg fo bald als möglich ab. Auf die

»Kunde davon erließ der Herzog ftrenge Mandate gegen diefelbenf

.mit Gewalt wurde die Obfervanz von den betreffenden Amtleuten

»wieder eingeführt. Die Rädelsführer waren fchleunigft entflohen

:und trieben fich im Lande umher. Den Bürgern zu Gotha.

Salza und Salfeldt wurde verboten7 fie „zu herbergen oder zu

hufen". Aber es war fchwer. damit durchzudringen. da fich unter

den vertriebenen Brüdern auch Söhne von Bürgern befanden.

*fiir die die Ihrigen natürlich Partei nahmen 1). Ganz befonders

fchlimm war es zu Salza und Go tha. Erfteren Eonvent hatten

-eine ganze Anzahl von Brüdern verlaffen und war nach Gotha

gekommen. Ihre Erbitterung gegen Proles hatte den höchften

Grad erreicht. Eines Tages fand fich an der Tür der Auguftiner

kirche zu Gotha ein Zettel angefchlagenf in dem fich der ganze

Ingrimm und die Verzweiflung der armen gemaßregelten Brüder

ausfprach. Ohne allen Grund7 heißt es darin, feien fie von dem

Vicar vertrieben worden, und durchzögen jeßt zu eigener und des

Ordens Verwirrung wie irrende Schafe die Provinz. Der Ge

neral habe, wie allen bekanntf ihre Gegner zur Verantwortung

gezogen und bei Strafe des Bannes die Reftitution ihrer Eon

vente befohlen. Aber deffen ungeachtetet „fcheuen fie fich nicht

ungehorfam zu fein7 die Fürften der Erde und die Völker be

wegend- ihnen anzuhängen. Und. über dies Alles verachten fie

unsf als ob fie heiliger wären, und verabfcheuen uns, und wollen

uns nicht herbergen", Schließlich fprechen fie die Abficht ausf fich

zu rächen, und zwar in einer Weife, die auf einen fittlichen Stand

punkt fchließen läßt. der des Proles Verfahren gegen fie zu recht

fertigen im Stande ift. Sie wollten nun die allgemeine Ver

wirrung zum Schaden ihrer Gegner noch erhöhen. Auftatt des

Klofters wollten fie jetzt die Frauenhäufer und die darin feienf

1) Der Herzog macht in einem Schreiben vom 30. Dezember 1475

mehrere namhaft, wie Jacob feber lefemeifter von Gotha (er war 1473 Prior,

vielleicht auch damals),. der „von hanfe feber“f wahrfcheinlich feinem Bruder,

befchülzt wurde. Specielle Mandate ergingen noch gegen „Johann gobel lefe

meifter ißt prior zcu northusz, Hermann henniger lefemeifter Sangerhus“.

(Erneftinifihes Gefammt-Archiv zu Weimar.)
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auffuchen. und den Ruf derObfervanten foviel als möglich bee

flecken. Gemeine Frauen wollten fie an die Kirch- und Klofter

pfortej befonders fpät Abendsj bringen und fie von den Brüdern

fchlecht fprechen laffen, auf daß diejenigenf die es hörenf nicht er

baut, fondern defto mehr zu Schmähung gegen die Vicarianer

aufgereizt würden. Helfe dies nichts, fo würde Schlimmeres

folgen. 1)

Wie töricht und plump auch diefe Drohung war. von der

Proles fagt, fie fei „ vol vorczwifelunge vnde gancz wüfte von

worheit"f fo war er doch deshalb fehr beforgt. Er fchicfte den

Zettel fofort an den Herzogj begleitet von einem Vriefej den man

den fchönften unter den uns von ihm erhaltenen nennen möchte.

Rührend ift es, wie er den Herzog bittet7 fich nicht über die

Untugend der Mönche zu ärgern. oder fich dadurch von dem

angefangenen Werke abbringen zu laffen. Bei der großen Arbeitx

die Chriftus Jefus auf diefem Erdreiche um feiner ewigen Selig

keit getan habe7 ermahnt er ihn, vielmehr das Werk zu vollenden.

Der Herzog habe fich fchon um Chrifti willen in viel Gefahr

begebenf als er (wahrfcheinlich in Ordensangelegenheiten) zur

Zeit der Veft nach Salza gezogen fei7 aber er vertraue zu der

milden Gütigkeit des Herrnf der Tod und Leben in feiner Hand*

heiltf daß er ihn in diefem Leben damit belohnen wirdf ihn nicht.

an der Veft oder anderem rafchen Tode fterben zu laffen, fondern

mit guter Frift und reicher Vernunfth wol bewahrt mit Sacra

menten 2c. und mit viel Verdienftenf - „dorqu wie Proles

treuherzig hinzufügt, „noch lange czht gehortf wen alfo ich forge

habef e. g, hat in den jungen tagen nicht' fo veil von gote vor

dinit als jr nu lieb weref dor vmme wolle whr alle vnfern Herrn

bittenf daß fhne barmherczikit mit e. g. paciencien habe in den

vorgangen leben vnde langen czht zu großen vordinfte hhr noch

vorlehe " 2).

Herzog Wilhelm war weit davon entferntf ihm derartige

Aeußerungen übelzunehmen. Er hatte die höchfte Verehrung für

1) Diefes für die Sittengefchiihte intereffante Schriftftück im Archiv zu

Weimar. Datum ei; eerjytum in (Dahlia. jn (Lie Mucki Zntdanii nddntin

8.11110 DLL?! (17. Januar) 110m quaei nana (Lie 861'0. U08 kratzt-ee A. dl,

2) Brief vom 22. Januar 1476,
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den frommen Auguftiner. Auf das freundlichfte fuchte er die

Beforgniß. ihm mit feinen vielen Briefen läftig zu fallenf zu be

fchwichtigen. Er folle fich nicht fcheuen) erwiderte er ihm7 über

alles) was notwendig fei zur Ausführung des „gethanen fürne

mens der heiligen obfcervancien") zu berichten. Verfchweige er

etwas. fo fei er (der Herzog) entfchuldigtj und die Schuld käme

dann auf Proles. Allen Wünfchen desfelben kommt er nach.

Proles hatte mit feinen Bemühungen7 den Rat und das Capitel

zu Gotha zu veranlaffen. wie die Erfurter7 der Appellation bei

zutreten. bisher wenig Erfolg_ gehabt. Man hatte ihm auswei

chend geantwortetj man wollte ihn und die Seinen zwar fchützenj

aber „knechte zu lehhen7 dh zu vnferm gebote ons hulffin grhfin

vnde fetczen, dh das vordhnt hetten") wozu fich der Rat von

Langenfalza auf herzoglichen Befehl verftanden hatte) zeigten die

Gothaer wenig Neigung. Proles meint. hieraus gehe hervor,

daß das Volk mehr den Sinnen) als der Vernunft folge) „und

follen fie etwas tun 7 Gottes und des Herzogs Werk zu Beftand

und Fortgange) fo muß es durch Gottes Gnade und des Herzogs

Gebot gefchehen".

Herzog Wilhelm fchrieb fogleich (am 24. Januar) an den

Rat zu Gotha mit dem ernftlichen Begehrj daß fie7 wie es

Capitelp Univerfität, Doctores) Klofter und Rat zu Erfurt getan

hättenj der Appellation beitreten) und im iibrigen Proles und

feine reformirten Brüder in jeder Beziehung fchüßen follten. Für

den Fallf daß Briefe aus Rom oder irgend ein Mandat gegen

die Obfervanten an den Rat oder die Pfarrer einliefen. fo wird

denfelben gebotenf fie nicht anzunehmen oder zu verkündigenf fon

dern an den Herzog zu fchicken) der darüber befinden würde.

(Dasfelbe war auch von andern Orten angeordnet worden.) Da

er fchon früher verbotenj die flüchtigen Conventualen in irgend

welcher Weife zu unterftüßen) äußert er fich anläßlich jenes Schmäh

zettels fehr ungehaltenj und gebietet ihnen nochmals7 keinen der

felben zu beherbergen und den reformirten Brüdern auf ihr Er

fuchen ihre Knechte zu leihen) um jene greifen und beftrafen zu

können,

Die Sorgeh daß etwa fchon eine Antwort aus Rom einlaufen

könnte) deren unzeitgemäße Veröffentlichung den bisherigen Erfolg
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wieder in Frage ftellen und die Obfervanten bei dem Volk in

Mißcredit bringen könnte. war augenblicklich noch nicht gerecht

fertigt. Proles hatte die Appellation noch gar nicht abgefandt.

Es gelang nur fehr allmählich. die Zuftimmung und Unter

fchrift aller derer zu erlangen. deren Beitritt zur Appellation

der Vicar für nötig erachtete. Er hielt es deshalb für geraten.

vorerft für feine Perfon an den General zu fchreiben. und ihm

feine Ergebenheit und Unfchuld zu verfichern. zugleich aber einen

befonderen Gefandten in Ausficht zu ftellen. der die officielle

Appellation überbringen und den General des Näheren von der

Sache unterrichten folle 1). Einen befonderen Gefandten in diefer

Angelegenheit nach Rom zu fchicken. hielt Proles für unerläßlich.

und hatte dafür einen Mann auserfehen. der längere Zeit in

Rom gewefen. mit Eardinälen und den Procuratoren bekannt

war. und. was .. das grofte is. liebe zu gotlichen fachen" hatte.

Es war dies der Rat des Grafen von Stolberg. der Magifter

Johann von Shtwitz (Sehdewitzk) 2). Um diefen bat er den Herzog

zu werben. Herzog Wilhelm. der wie gefagt der Meinung war.

die Sache fei fchon längft anhängig. drängte nun dazu. die Ge

fandtfchaft zu befchleunigen. Er war nicht abgeneigt. Johann von

Shtwiß damit zu betrauen. gab dem-.Vicar aber zu bedenken.

daß es doch wol nötig fei. auch einen tüchtigen Mann aus dem

Orden felbft nach Rom zu fchicken. da der doch beffer als ein

Fremder die Sache des Ordens, zu vertreten und darzulegen im

Stande fein werde. Er fchlug dafür den Prior von Neuftadt

vor. Johann von Paltz.

Ob diefer wirklich die Sache unternommen hat. läßt fich. da

uns für die nächfte Zeit nur fpärliche Quellen zu Gebote ftehen.

nicht fagen; nur foviel fteht feft. daß ein Bruder des Ordens

nach Rom mit der Appellation gefchickt wurde. und der Herzog

durch den Franziscanerguardian von Weimar den Eommiffar des

Barfüßerordens in Rom. Emerich Komel. erfuchen ließ. für den

Fall. daß eine Appellation an den Papft notwendig würde. ihm

feine Unterftüßung nicht zu verfagen. Die Fürfprache eines Fran

1) Brief des Proles an Herzog Wilhelm vom 26. Januar 1476,

2) Brief vom 24. Januar 1476.
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ziscaners bei Sixtus lil., dem friiheren Franziscanergeneral) fchien

die befte Empfehlung zu fein. Und fie wurde bald nötig.

Nur wenige Nachrichten find uns zwar über den weiteren

,Gang der Verhältniffe erhalten) doch immer noch genug) um den

Verlauf des Proceffes in feinen Hauptmomenten verfolgen zu

können.

Aus einem Briefe des Herzogs an Proles vom Sonntage

Quafimodogeniti des Jahres 1476 (21. April) geht _hervor7 daß

damals ein Termin nach Dillingen angefetzt war7 wohin nach des

,Herzogs Rat ein verftändiger Mönch gefchickt werden follte) der

unter Vorweifung der Privilegien und eines Transfumpts der

Appellation die Rechte der Eongregation zu vertreten hätte. Der

Herzog hoffte) daß damit den Befchwerden der Obfervanten ein

Ende gemacht werden wiirde 1). Das Urteil erfolgte jedoch zu

Ungunften des Vicars, und unter dem achten Juni beftätigte der

General die gegen Proles gefällte Sentenz der Excommunication

und wies die Appellation als ungehörig und ungerecht zurück 2).

Proles und die Seinen waren alfo jetzt wirklich dem Banne ver

fallen 3). Seine ganze bisherige Reformationsarbeit war) fo

mußte es wenigftens fiir den Augenblick fcheinen) eine vergebliche

gewefen) und ihn felbft traf die furchtbarfte und fiir den Ordens

1) Im Anhang (Correfpondenz des Proles. Nr. 17).

2) 1*'.0äen1 (lie (8. Juni 1476). 00nfirrua7jmu8 8enteniia8 latein contra.

111. snäkemn k'r01ea ei; 81108 nec accept-.antun e0rurn appeliaiiouem, quiz

-injußtu. erni: et; nau äebite [nova. 60ml). eu reg., p. 464.

3) Hierauf und hierauf allein ift das fogenannte evangelifche Marthrium

zurückzuführen, was man feit Flacius dem Proles angedichtet. Flacius

((18.173.108118 teebium Write-.rie ?are ll, p. 908 8g., ['10. 437) fiihrt nach den

mündlichen Mitteilungen eines alten Mönches aus Himmelspfortel, Namens

Henning, eine Reihe evangelifcher Sätze des Proles an (Pröhle S. 41f.) und

erzählt im weiteren, um, mich der Worte Pröhle's zu bedienen: „In einer

Kiröhenverfammlung zu Rom) in weleher er als Provincial der Augufliner

erfeheinen mußte7 tat er mit unerfchrociener Glaubensfreudigkeit im Angeficht

des Papfies und feiner Cardinäle und Bifehöfe den Mund weit auf, um die

unterdrückte Freiheit der durch Chriftum von dem knechtifchen Ioehe des

Cerimonien-Gefeßes erlöften Gemeinde zu verfechteu.“ Es handelte fich näm

lich nach Flacius um die Einfiihrung eines Fefttages, der Proles) auch nach

dem fie durch die Mehrheit und den Papft gebilligt) aufs Entfchiedenfte



124

mann fchimpflichfte Strafe. Es ift zu bedauern. daß wir gerade

aus diefen Tagen keine fchriftlichen Auslaffungen von ihm haben.

es wäre intereffant. zu fehen. in wie weit er fich religiös von

dem Banne bedrückt fühlte. Wir haben keine Vermutung darüber.

Nur foviel fteht feft. daß er nicht im Entfernteften daran dachte.

feine Sache aufzugeben. Er war zu fehr davon überzeugt. daß

er nur die Ehre Gottes und die Forderung des Ordens im

Auge gehabt. Und hätte er wirklich die Reformation aufgeben“

wollen. fo doch nimmermehr fein Herzog. von dem Proles einmal

fchreibt. der allmächtige Gott habe ihn zu diefer Sache ..fo hißig

zugeneiget". daß er alles Notwendige und Nützliche dazu tun

wiirde.

widerfprochen habe. quali k'opuluo Ebrietjanuo nung-nine Obrictj liderntuß

eit. alioquin nimium eurer trnäitionibua aneratua. Dafür fei er mit dem

Banne belegt worden, Aus Vorforge gegen feindliche Ueberfälle. da ihm

der Papft „Banditen und Meuchelmörder“ nachgefchickt. habe er fich an

fänglich auf der Flucht aus Rom mit Bogen und Pfeilen (l) verfehen. dann

aber auf Gottes Schuß vertrauend diefelben von fich geworfen. Pröhle weiß

dann noch gar erbaulich zu erzählen. wie die Brüder von Himmelspforte.

deren Prior er gewefen. fich keineswegs durch feinen Bann fihrecken ließen.

fondern ..fich darauf das Wort gegeben. den Bann für nichts zu aäyten.

fondern ihrem alten. würdigen Vorfteher treu- zu bleiben“. daß aber anftatt

feiner Simon Lindner (unter Alexander ill.) interimiflifch das Bicariat be

kleidet habe" u. f. w, Man hätte wie billig fchon deshalb an der Ge

fchichtlichkeit der Erzählung zweifeln follen. weil Flacius fie berichtet.

und es bedarf kaum des Erweifes. daß fie nicht die leifefte Kritik verträgt.

Sie beruht auf den Erzählungen eines alten Mönches. der die Gefchichte

von Proles erzählt erhalten. oder felbft mit erlebt haben will. alfo

damals. als Flacius feine Gefchichtchen fammelte. fchon ziemlich alt ge

wefen fein muß. Daß die ganze Erzählung an innerer Unwahrfcheinlichkeit:

leidet. liegt auf der Hand. Wie käme Proles auf ein Concil und auf wel

ches? (Pröhle nimmt eine zur Zeit Alexanders 71. gehaltene Lateranfynode

an.) Den Grund feiner Excommunication haben wir im Obigen genügend

erörtert; daß diefelbe mit dem Bicariat des Lindner in gar keiner Beziehung

fteht und keineswegs auf evangelifche Aeußerungen zurückzuführen ift. f'teht

außer allem Zweifel. In dem Kopf des altersfchwachen Ereifes. dem Fla

eius feine Nachrichten verdankt. dürfte fich die Erinnerung an die Bannung

des Proles mit der ungenauen Kunde von dem freimütigen Auftreten des

Auguftinergenerals Aegidins von Viterbo auf dem Lateranconeil von

1513 vermifcht haben. Flacius hörte noch etwas von reformatorifchen Be

f'trebungen des Proles. und der teetja rerjtatie war fertig.
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Ohne Zweifel haben die Beiden jetzt das Mittel der Appella

tion an den Papft ergriffen 1). in der feften Zuverficht. daß es

ihnen an der Zuftimmung desfelben nicht fehlen würde. Es war

jedoch immerhin fehr denkbar. daß Sixtus 17. gegen fie ent

fchied. Denn obwol er allenthalben die Bettelmönche zur Einfüh

rung der Obfervanz ermahnte. fo hatte er doch erft unter dem

15. Mai 1475 die Befißnahme der nichtreformirten Eonvente

von Seiten der Obfervanten aufs ftrengfte verboten und jede

Einmifchung von Laien in die Reformationsangelegenheiten bei

Strafe der Excommunication unterfagt 2). Wir werden es dem

Einfluffe des Herzogs zuzufchreiben haben. wenn er die Sache

nicht von der Hand wies. fondern Eommiffarien ernannte. die

den Streitfall unterfuchen follten.

Hierdurch kam der Proceß in eine neue Phafe. Daß Proles

feine Autorität wirklich auf alte. beftätigte Privilegien gründete.

konnte nicht geleugnet werden. und es kam nur darauf an. ob fie

in Wahrheit demfelben wirklich die großen Befugniffe gegen die

Eonventualen einräumten. wie er fie auszuiiben verfucht hatte.

Es kam zu Verhandlungen zwifchen beiden Teilen. man machte

fich gegenfeitig Eonceffionen. Der Provincial von Sachfen. Hein

rich Modegke. bekleidete jetzt wieder diefe Würde ii). mochte

einfehen. daß fein Widerftand ihm nichts nützte. Doch fuchte

er Zeit zu gewinnen. und bat gegen Ende des Jahres um einen

Auffchub. Die Berater des Proles - auch der Bifchof von

Meiffen hatte folche gefchi>t - rieten ihm. denfelben zu gewähren.

und der Vicar. der beforgte. wenn er den Auffchub verfagte. möchten

die Gegner mit fcheinbarem Recht einen neuen Anlaß nehmen. ihn in

Rom zu verklagen. ließ fich..zumal ihn körperliche Leiden 4) und

1) Da die Schlußverhandlung in Halle ftattfand. wie aus dem Briefe

des Proles vom 2. Juni 1477 hervorgeht. wird man fchließen dürfen. daß

der Papft die Unterfuchung der Sache dem Erzbifchof von Magdeburg über

tragen hatte. dem Sonyeräufor jurmn des Ordens in Denkfehland.

2) Linx-011, p. 359 und 362.

3) Wahrfiheinlich feit Herbfi 1476. Befiätigung durch den General

(1. (L. 29. Dezember 1476. 001119 ex reg.. x). 464.

4) ..Ich habe gefallin vnd evne fihene vffgeftoßen das ich ane verlichkeit

nich wandern thar fo rhfch.“ Vgl. den ganzen Brief des Proles vom 12

Februar 1477.
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wichtige Ordensangelegenheiten in Magdeburg fefthielten, herbei

ihm eine Frift bis Vfingften (1477) zuzugeftehen. Dann follte

die Sache endgültig entfchieden werden7 und zwar fo7 daß von

der Zuftimmung des Herzogs die Verbindlichkeit des betreffenden

Urteils oder Vertrages abhängig gemacht werde.

Herzog Wilhelm war fehr ungehaltenf als er hörte, daß die

Sache, die fich nun fchon beinahe zwei Jahre (hinfchlepptej von

neuem verzögert wiirde. Aber er befchied fichf nachdem ihm Vro

les feine Gründe auseinandergefeßt hatte. Er wolle Geduld

haben. fchrieb er an ihn unter dem 13. April 1477- damit man

nicht glaubef daß er etwas Anderes als Recht und Gottes Ehre

in den Sachen fache; doch feht er hinzu: „So whr deme als hr

wol wiffetf viel fleifzf koft vnde erbit vff dh fache geftalt habenf

is vnfe ernfte menungef hr wollet in den fachen tapper vnde

vorfichtiglich handeln ane vnfer bewußt vnde willen nicht entlich

befliffende7 wen whr nicht vortragen mochten7 das fo ernfte fache

fchimplich befloffen geendet worde. Doran befchht vns von uch

danck wenigs gefallen." _

Und in der Tat kam jetzt, nachdem die Frift abgelaufen warf.

am Sonnabend und Sonntag nach Vfingften zu Halle ein Ver

trag zu Stande, mit dem der Vicar und fein Herzog zufrieden

fein konnte. Man einigte fich über drei Punkte. Erftens willigte

der Provincial und die Seinen ein 7 daß die Klöfterf welche vom

Herzog „vnder bebiftliche privilegien gefacztih darunter für immer

verbleiben follten. Zweitens wurde beftimmtf die auf Grund der

Klage des friiheren Provincials von Seiten des Generals gegen

Proles erlaffenen Mandate und Broceffe feien durch den Richter

für unrichtigf nntüchtig und machtlos zu erklären7 ebenfof daß

er ihnen nie zu gehorfamen verpflichtet gewefen und infolge

deffen durch ihre Nichtbeachtung auch nicht dem Banne verfallen

fei. Endlich folle der Richter aus püpftlicher Gewalt die Privi

legien der Union und allesf was auf Grund derfelben bisher

gefchehen feif als zu Recht beftehend beftätigen.

Mit diefen drei Errungenfchaften glaubte Proles zufrieden

fein zu können. Allerdings hatte er eins nicht erreicht7 an dem

ihm gerade befonders viel gelegen war, nämlich die Herausgabe*

des Eonvents zu Königsberg. Wahrfcheinlich durch irgend ein
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Verfehen war derfelbe der päpftlichen Eommiffion) die die Sache

zu entfcheiden hatte, als ftreitig nicht befonders namhaft gemacht,

worden. Der Vicar fchwankte7 ob er auf der Reftitution des-

felben beftehen follte. Es war doch möglichf daß das Zuftande

kommen des Vertrages an diefer Forderung fcheiterte7 da der

Richter fich für nicht befugt halten konnte) ohne fpecielle Anwei

fung auch über Königsberg zu verfügen. Das fürchtete Proles,

und der Bifchof von Meiffen Johannes 7. ftimmte dem bei.

Er riet7 von dem Königsberger Eonvent ganz zu fchweigen7 bis

die Beftätigung des ganzen Handels gefchehen fei. Ließe es der

Provincial dann bei den andern Klöfternj fo fei es gut„ wenn

-nichtp fo hätte ja der Herzog immer das Recht) dem Vicar die

Reformation desfelben zu befehlen. Und hiernach handelte man.

Der Königsberger Eonvent wurde in der Abmachung gar nicht

erwähnt) aber die Hoffnung7 der Provincial möchte gutwillig auch

diefes Klofter herausgeben) erfüllte fich nicht. Dagegen mochte

fchon der frühere Provincial) Johann Anherr) der feit 1476

wieder Prior von Königsberg war. proteftirenj und jener

Eonvent ift erft nach mehrfachenj fpäter noch zu erwähnenden Refor

mationsverfuchen wahrfcheinlich um das Jahr 1490 in den

dauernden Befitz der Eongregation gekommen.

Aber doeh hatte Proles einen großartigen Erfolg zu ver

zeichnen. Es war ihm gelungen, mit Hülfe feines Herzogs beim

päpftlichen Stuhl die vollfta'ndige Annullirung der gegen ihnen

erlaffenen Mandate zu bewirken 1); mit Ausnahme des einen waren.

alle von ihm beanfpruchten Eonvente wirklich wieder in feine Macht

gegeben, die Privilegien der Union beftütigt, und damit nicht nur

fein bisheriges Verhalten gegenüber den dem Provincial anhängen

den Eonventen legalifirt worden7 fondern auch mittelbar ein gleiches

Vorgehen für die Zukunft. Sein Herz ift auch infolge deffen

voll Jubels. Jn dem Briefe vom 2. Juni 1477- in welchem er:

1) Wie der General dies aufgenommen, läßt fich nirgends erfehen. Der

General .1110011118 (ie ügujln war 1476 geflorben, und gerade an jenem erfien

Juni, wo die Convention in Halle abgefehloffen wurde, war Ambrofius von

Cora zu feinem Nachfolger gewählt. Crufenius, S. 177. -
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den Herzog von dem Erfolg der Verhandlungen in Kenntniß

fest. preift er die heilige Dreifaltigkeit. die ihre Barmherzigkeit

groß gemacht. aber er vergißt auch niht. feinem Fürften zu danken

..vor manchen grofzen flhfz vnde koft vff' dv fache gelegit". und

den reichen. milden Gott zu feiner Belohnung anzurufen. Herzog

Wilhelm fah in dem endlichen Abfchluß des langen Klofterhaders

wol nur einen Sieg der guten. frommen Sache. er hätte mehr

darin finden können. Wenn man fich erinnert. daß Proles ftets

nur im fpeciellften Auftrage des Landesfürften zu handeln vor

gab. fo wird man fagen dürfen. daß die Hallenfer Abmahungen

auch eine politifhe Bedeutung hatten. fie fanetionirten das Recht

des Landesfürften zur Reformation der Klöfter. ein Recht. an

deffen Beftand allerdings ein Mann wie Herzog Wilhelm niemals

gezweifelt hatte.

Aber worin beftand denn diefe Reformation?

Welcher Art waren denn die Gegenfätze. die zu fo fhweren.

die Gewiffen verwirrenden Kämpfen führten?

Eine klare. eingehendere Antwort finden wir auf diefe Frage

in den fpärlihen Quellen nirgends. Der Begriff der ..Obfer

vanz" war offenbar ein fehr fließender. Nur aus einzelnen

Aeußerungen läßt fih eine ungefähre Vorftellung gewinnen.

Auf eine Anfrage des Herzogs. worum es fih denn eigentlih

handele. was denn die Brüder von der privilegirten Obfervanz

mehr täten. als die übrigen. hatte Proles fehr ausweihend geant

wortet; Die heilige Shrift verbiete den Brüdern. fih felbft zu

loben. oder die Ordensgenoffen zu läftern. Er wiffe deshalb die

Frage niht reht zu beantworten. Um den Fürften jedoh niht

ganz ohne Antwort zu laffen. wolle er nur das jagen. nämlich.

daß die Obfervanten ..ihre innwendigen und auswendigen Werke"

nah der Regel Auguftins und nah des Ordens Gefetzen zu tun

beabfihtigen. und mit Gottes Hülfe unter dem Vorfatze tägliher

Befferung auch wirklih tun. wo es ihnen aber ..dor an von

menfhliher vnwiffenheit. vorgeffenheit. krankheit adder fnodikit

gebriht. mit gnediger bufze vornugen". Ob die andern es ebenfo

machen. gebühre ihm niht zu fagenz fo man ihn aber irgendwie

befhuldige. fo würde er zur Antwort bereit fein. fürchte aber.



es möchte der Beweis feiner Unfchuld die Schuld feiner Gegner

aufdecfen 1). .

Der Kampf galt alfo im allgemeinen der Aufrechterhaltung)

beziehungsweife Wiederaufrichtung der alten Strenge in der Be

folgung der Ordensregel oder richtiger' der Ordensconftitutionen)

wie wir es feit dem erften Auftreten Zolter's beobachten konnten.

Gotte zu Ehren und der heiligen Jungfrau zu Lobe wurden diefe

Beftrebungen auch jetzt unternommen. Ehrenwerte und in ihrer

Frömmigkeit aufrichtige Männer find es) welche daran ihre Kraft

fehen und felbft ein Märtyrertum nicht fcheuen, aber es wäre

doch fehr verfehlt7 in allen diefen Reformationsbeftrebungen irgend

wie ein religiös-fittliches Princip (in unferem Sinne) als wirkfam

anzunehmen. Davon findet fich nirgends eine Spur. Nirgends

hören wir7 daß es fich dabei um ein chriftliches Leben gehandelt

habe) welches aus einer chriftlich-fittlichen Gefinnung erwiichfe -

es find immer einzelne Handlungen, welche als Ausdruck des

pflichtmäßigen mönchifchen Gehorfams gefordert werden.

In der erften Zeit hatte es gegolten) wirklichen groben Un

fug und Zuchtlofigkeit vermittelft der ftrengen Regel aus den

Klöftern zu verdrängen. Rach und nach) nachdem der Geift der

Ordnung durch die Bemühungen der Ordensobern und der welt

lichen Obrigkeit mehr und mehr wieder eingezogen war - folche

Fällef wie fie in Gotha nach dem Obigen vorkamenf waren doch nur

nur vereinzelt »7 wurde die Regel und die ftrenge Obfervanz Selbft

zweck. Wir haben gefehen) daß auch die Provincialef befonders die

von Sachfen7 eifrigft den Reformationsbeftrebungen huldigteny auch

fie wollten die ObfervanzF aber Proles taten fie darin nicht genug.

Und alle die kleinlichen Beftimmungen innerhalb der Ordensgefetze

ftanden wol kaum fo feft) oder waren doch immer verfchiedener

Auslegung fähig) als daß fich daraus nicht Gegenfähe hätten ent

wickeln miiffen. Nur wenn man alle) auch die minutiöfeften Be

ftimmungen) die je einmal gefaßt worden) erfüllte7 war nach Pro

les ein Gott wolgefälliges Klofterleben möglich) und dies könne nur

durchgeführt werden innerhalb einer' fo enggefchloffenen Verbindung)

wie fie durch Zolter's Bemühung innerhalb der unirten Eonvente

1) Brief vom 26. Januar 1476 im Anhang.

Kolde. Staupiß. 9
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eingerichtet worden, Es waren fchließlich nichts weiter. als

reine Aeußerlichkeiten und kleine Verfaffungsverfchiedenheiten. die

die Praxis nach und nach ausbildete. welche die beiden fich fo

gehäffig bekämpfenden Parteien vertraten. nirgends ein großer

Gefichtspunkt. '

Ein charakteriftifches Beifpiel gewährt der Erlaß des Generals

an Anherr vom 10. October 1475. in welchem derfelbe zu Een

furen gegen Proles ermächtigt wird. Jn demfelben erhält er und

zwar in unmittelbarem Anfchluß an den Streit mit dem Vicar die

Erlaubniß. je nach Zeit und Ortsverhältniffen von dem Gebrauch

der f chwarzen Kutte zu difpenfiren 1). Man wird daraus

fchließen dürfen. daß auch dies ein Streitobject abgab. Die ftreng-e

Regel verbot es. fich eines andersfarbigen Gewandes zu bedienen 2);

aber wie fchwer es war. damit durchzudringen. zeigt der Umftand.

daß noch im Jahre 1519 das Generalcapitel von Venedig eine

darauf bezügliche Beftimmung crlaffen mußte. Proles mochte

fchon damals mit Entfchiedenheit auf die Aufrechterhaltung jener

in den alten päpftliihen Beftätigungsbullen vorgefchriebenen Kleidung

gedrungen haben. während die Provinciale und. wie wir fehen.

auch der General. die ja ebenfalls fortwährend zu reformiren

verfuchten. auf diefe Sache weniger Gewicht legten. oder gerade des

halb. wcil der Vicar fie betonte. davon abgefeheu wiffen wollten.

Das war allerdings das alleräußerlichfte. aber wir haben

fchon bei der Gefchilhte der Gründung des Ordens gefchen. wie

gerade die Kleiderfrage - und 'die Kleidung war ja das wefent

lichfte Erkennungszeichen des Mönches -- von Anfang an Anlaß

zu Streitigkeiten gab. Dazu kam noch eine Reihe von andern

Dingen. die man aus einer Jnftruccion des Proles. die er für

den Amtmann des Herzogs behufs eines neuen Reformations

verfuchs in dem Eonvente von Königsberg im Jahre 1489 *auf

ftellte. entnehmen kann.

1) 4105017ij äiawrnm occasione kritiken 11108 a juralnentje et pro

mjeeionibua ab jyaiß abrerrnntidueäe ein ernetja, quite i11ioitne sunt ei;

cieäjmna in fine kr07jn0j3li licentiam äjapennancii eontinuo (le nau eappae

nigra-3 seeunäum äiepoeitjmiem iaeormn ei; temporje, 00m1). er reg..

p. 464.

L) Eonntjtutjones. z). 39 8g.
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..Zu konigsperg lofze man fragen

Zum erften ob fie och vormals vnder dem vicariat geweft fein

Item wor um fie dor von gefallen

Item ab ander clofter och miten abgefallen

Item fo die andern wedir komen worum fi vfzen blieben fein

Item fo der Irluchte furfte faligen herczoge Wilhelm fie wedir

voreiniget hat. vfz welcher macht fie abgetreten fein.

Und alle der ding hehfche man bewehsunge fchriftlich.

Item loffze man heimlich frogen -

Zum eerften. ab fie im refecter efzen vff einem langen tifche

als in cloftern reformirten geborlich ift.

Item ab fie mit fweigen effzen

Item ab man zu tifche lefze. die gancze molczeit

Item ab fi vaften von . . . . . . vff wehnachtcnn

Item ab fie alle nacht metten fingen vnd wer dorinne feh

Item ab fie ufz der czeit gemehnin molczeit funderlich effzen

ader trincken

Item ab fie in der ftad czechen etc.

Item ab fie am frehtage eapittel halden vnd offinbar fchult

mit gefaczten bufzen rechtfertige

Item ab fie mit eczlichen vordechtige gemeinfchaft haben/*1)

Es wird genügen. diefe Süße zu lefen. um fich von der oben

behaupteten Aeußerlichkeit zu überzeugen. auf welche die mit fo

großem Kraftaufwand vollzogene Reformation hinauslief. Die

kleinen Unterfchiede in der Verfaffung. die uns die Eonftitutionen

des Staupitz vom Jahre 1504 aufweifen. dürften damals noch

kaum zu ihrer vollen Ausprägung gekommen fein 2). Nur eines

war nicht zu verkennen und jedenfalls den Eonventualen ein Dorn

im Auge. das war die vollftändige Autonomie des Vicars. Proles

war unumfchränkter Alleinherrfcher über feine Obfervanten. man

1) Erneftinifches Gefammt-Archiv zu Weimar. 1L. 1(. yng. 82. U0. 33.

2 li).

2) Es ift fchon oben bei der Befprechung der allgemeinen Conflitutionen

auf einzelne Punkte aufmerkfam gemacht wordengda fich in der ganzen Zeit

von Proles' Amtstätigkeit noch keine Spuren davon zeigen. daß fie wirklich

allfeitig in Uebung gewefen feien. wird es richtiger fein. erft bei Staupitz

davon zu reden.

9*
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findet nicht7 wenigftens in jener Zeit, daß er fich mit einem be

ratenden Diffinitorium umgeben hätte. Nach eigenem Gutdünken7

höchftens von den Wünfchen des Herzogs beeinflußtf handelte er.

Wie wenig Rückficht er dabei auf die Traditionen der einzelnen

Eonvente und die Wünfche der Brüder nahm. haben wir mehrfach

beobachten können. Die Aufrechterhaltung der alten Strenge, wie

fie feinem Geifte vorfchwebte, war das alleinige Princip feiner

Handlungenj war das Ziel feines Sinnens und Sehnensf ihm

widmete er feine ganze Tätigkeit.

Auch jetzt, nachdem ihm die,ftreitigen Eonvente durch die

Hallifchen Abmachungen zugefprochen waren, raftete er keinen

Augenblick. Und allerdingsf wenn jemals, bedurften fie jetzt

feiner organifatorifchen Wirkfamkeit. Es fah in den meiften übel

aus. Die Widerftrebenden waren vertrieben wordenf Novizen

hatte die berüchtigte Strenge nicht angelockt. Ganz befonders

fchlimm ftand es in diefer Beziehung in Salza7 doch Proles

tröftete fich darüber, vier reifige Hengfte fein beffer- als zehn

Ackerpferde. fchrieb er an den Herzog 1). Aber auch die Wenigen

hatten nichts zu leben. Die Bürgerfchaft war ihnen abgeneigt.

Die vertriebenen Brüder hatten fie zum Teil dadurch für fich

gewonnen, daß fie die Zinfen erlaffen hatten. Zu opfern hatte

niemand Luft. das Terminirkorn war eingefammelt, aber nicht

aufzufinden, „vorftackit adder vorfurt" 9). Da mußte die Milde

des Fürften aushelfen „gotlichen troft vnde gnade doran zu vor

dhnen" 3)7 denn Geld aufzunehmenj oder die noch vorhandenen

Kleinodien zu verfeßenf hielt Proles für unangemeffen. Wie wenig

Wert er jedoch auf den Vefih des Ordens legte, fo daß er ge

legentlich„ wenn die heilige Obfervanz dadurch gefchädigt fchienj

denfelben auch zu veräußern nicht anftandf zeigt ein Fall in Neu

ftadt an der Orla. Wir wiffenf daß Herzog Wilhelm fchon

1474 dem Vicar den Auftrag gegeben, den dortigen Eonvent zu

reformiren. Es war nominell gefchehenf Johann von Valß hatte

die Obfervanz dafelbft eingeführt-*ohne jedoch nachhaltigen Erfolg

1) Vrief vom 22. Januar 1476.

2) Brief vom 14. Februar 1476,

3) Ebendafelbft.
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zu erzielen. Proles fand endlich daß der große Befih an Acker

land und deffen Bewirtfchaftung den guten Fortgang der Sache

hinderte. Da entfchloß er fich kurzer Hand, die Ländereien zu

verkaufen. Rat und Bürgerfchaft gaben gern ihre Zuftimmung

dazu, ebenfo der Landesfürft. Am 18. October 1485 kamen die

darauf bezüglichen Verträge zu Stande. „ Zur Ehre Gottes

und des feligen Auguftin" wurde der Eonvent vom Ackerbau

befreit 1).

Auch in anderer Weife fuchte er die ihm untergebenen Eon

vente, wo fie überbürdet fchienenj zu entlaftenf damit die Obfer

vanz in allen Stücken gewahrt bleibef z. B. in Erfurt. Die

dortigen Väter fanden7 daß fie durch ihre Vorfahren vor Beginn

der Reformation mit Verpflichtungen zu Meffen und Vigilien

allzufehr befchwert feienj und hatten deshalb den päpftlichen Legaten

Bartholomäus, Bifchof von Eaftelli um Abhülfe gebeten) worauf

diefer einer Eommiffionj beftehend aus dem Abt Günther von

St. Peter in Erfurt) Andreas Proles und dem Prior des Bene

dictiner Klofters Georg von Würzburg den Auftrag gab) die

Sache zu unterfuchen. Die Genannten erkannten, daß allerdings

viele Anniverfarien und Meffen als ftiftungsgemäß notirt waren„

wofür fich doch keine ftiftungsmäßigen Einkünfte nachweifen ließenj

und daß die Befchwerung damit eine fo große fei) daß fie mit

der heilfamen regulären Obfervanz des göttlichen Dienftes nicht

vereinbar fei) zumal wenn man in Betracht zögej daß in Erfurt

zum Ruhen der ganzen Kirche ein8tuc11n1n genen-110 der heiligen

Theologie unterhalten und die Brüder befonders in der Faften

zeit und im Advent durch fehr viele Predigten in Anfpruch ge

nommen würden. Man fuchte die Verbindlichkeiten dadurch zu

befchränken 7 daß unter gewiffen Verhältniffen zwei oder drei

Vigilien genügen follten) in Anbetracht des Umftandes7 daß ja

20-30 Brüder daran teilnähmen und die Einkünfte doch fehr

gering feien. Was die Votivmeffen an beftimmten Altären an

ginge, fo folle die Sache fo gehalten werden. daß der Prälat oder

Bruder) der an dem betreffenden Altare die Meffe lefe) feine

1) Urkunde vom 18. October 1485 im Anhang. .
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oder ihn mit Fundationen bedacht hätten u. f. w.1)

Unterdeffen müffen fich die Verhältniffe der Union der Ob

fervanten im Gebiete der fächfifchen Fürften derartig confolidirt

haben. daß Proles daran denken konnte. feine Wirkfamkeit auch

auf andere Gebiete auszudehnen. und mit dem Eifer cities Pha

rifäers durhftrcifte er die Lande. um hie und da einen Profelhten

zu machen. Nah den füddeutfhen Eonventcn richtete er jetzt

ernftlih feine Blicke, Schon im Jahre 1475 hatte fih. wie wir

gefehen. der Eonvent zu Alzei von ihm bedroht gefühlt. Jetzt im

Jahre 1481 glaubte die ganze rheinifch-fhwäbifhe Provinz ge

fährdet zu fein. Man war hier um fo beforgter. als gerade in

den letzten Jahren fchon einige Eonvente von der Jurisdiction der

Provinciale fowol von Rheinfchwaben als von Baiern auf befon

deren Wunfh der weltlichen Herren oder befonderer Wohltäter

eximirt und dem General zu Rom unmittelbar unterftellt worden

waren und zwar. wie es hieß. um die Obfervanz zu fichern. Auf

die Klage des Eonvents zu Memmingen. der die Obfervanz an

genommen. daß die Obfervanten allenthalben von den Officialen

(Ordensoberens) bedrückt. ja ausgetrieben würden. wurden fie

unter dem 22. October 1473 vom General Jacobus de Aquila

von jeder anderen Jurisdiction befreit und dem Generalvicar

Georg Tenhnger von München unterftellt. nah deffen Tode

die Brüder das Recht haben follten. einen anderen Vicar zu

wählen. Ebenfo wurde ihnen gcftattet. alle drei Jahre einen von

dem Vicar zu beftätigenden Prior zu wählen 2). Unter denfelben

Bedingungen wurde noch in demfelben Jahre der Eonvent zu

Münhen und Regensburg demfelben Vicar unterworfen 3).

Bald darauf wurde jedoh das Vicariat wieder aufgehoben und

zwar auf Befehl des Protectors des Ordens. der mit Recht

darin eine Untergrabung der Ordensverfaffung fah. Gleihwol

hatte der General fhon im Jahre 1475 von neuem eine folche

X) Urkunde vom 15, Auguft 1484 im Eopialbuh des Erfurter Auguftiner

klofters (im Staatsarchiv zu Magdeburg). Nr. 331.

2) Urkunde im Stadtarhiv zu Memmingen. Schubl. 361. Vgl.

Camp. e11 reg.. p. 323.

3) (lamp. 01c reg.. p. 330.
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Exemption und zwar unter denfelben Bedingungen7 wie oben

angegebenf vorgenommen. Der Ritter Ulrich von Frundsberg,

der Herr von Mindelheim) hatte fie für den dortigen Eon

vent begehrt und feinen Sohn Ulrich und feinen Hauscaplan des

halb nach Rom gefandt 1). Dazu fcheinen in den nächften Jahren

noch eine Reihe anderer Exemptionen gekommen zu fein, denn als

im Jahre 1486 Anfelm de Monte Falcone den Generalat

antratf fah er fich veranlaßt) „alle durch feine beiden Vorgänger

eingefetzten Vicare zu caffiren" 2). B

Wie viele Eonvente in Rheinfchwaben im Anfang der acht

ziger Jahre fchon der Gewalt des Provincials entzogen waren7

läßt fich nicht mehr feftftellen) jedenfalls glaubte derfelbe - es war

Magifter Daniel Friefenheimer von Straßburg - auf die

Kunde von den Reformationsabfichten des Proles gegen weitere

Beeinträchtigungen feiner Macht ernftliche Vorfichtsmaßregeln

treffen zu müffen. Unter feinem Vorfitz hielten die Väter der

rheinifch-fchwäbifchen Provinz im Jahre 1481 zu Speier eine

außerordentliche Verfammlung ab) um dariiber zu beraten)

wie man fich vor den „Rachftellungen der Sachfen" fchiitzen

könne. Papft Sixtus 17. hatte dem Provincialf mit dem er

noch von feiner Franziscanerzeit her befreundet war h den guten

Rat gegeben) er folle) um fich der fremden Reformatoren zu er

wehren, felbft dariiber wachen) daß in der ganzen Provinz die

Obfervanz eingeführt werde 3). Vielleicht hat man dahingehende

Befchlüffe gefaßt) aber alle Vorfichtsmaßregeln kamen fchon zu

fpät. Noch in demfelben Jahre war ein Eonvent der Provinz,

der zu Weil in den Händen des Proles. Eine Jnfchrift

innerhalb des Klofters kündete das Ereigniß den fpäteren Ge

fchleäftern 4).

1) (Lamp. ex reg., x). 327.

2) 20. Juni 1486: 6388Mj1nu8 0rnue8 ?jam-108 68116171188 krorjnojne

ju8tjtub08 per ,praecieee880rern n08iruru nmb08 ei; rep08ujmu8 01111168 (1011

rentu8 mi njrnpljaem 0bec11eubjum kranjncinlia (wmf). an reg., p. 339.

Vgl. (10ml). er reg., y. 428 811b 1. Juni 1482.

3) Höhn, S. 117.

4) Sie enjcn inumbiiu ibiciem nliqunncio 1831: Ann() 148100neentu8 j8te

1)?! .Antiker-rn) Lr01eu1 rekormaiu8 98b. Höhn, S. 117.
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Es erklärt fich. daß der Provincial dagegen proteftirte und

einen Proccß gegen Proles anhängig machte. zumal diefer immer

weiter vorzudringen fuchte. Nach Höhn hätte Papft Jnnocenz 711l,

ihn allerdings durch ein Breve daran verhindert und die Streit

fache den Bifchöfen von Eonftanz und Bafel fowie dem Abt

von St. Gallen zur Entfcheidung übertragen. es ift jedoch fehr

fraglich. ob diefe wirklich. wie Höhn annimmt. gegen ihn entfchie

den haben 1). Wie dem aber auch fein mag. fo war doch. ob

wol der General Proles' Beftrebungen entgegen war und bei ihm

Anfang des Jahres 1487 u. a. anfragte. mit welchem Rechte er

die von der Obfervanz abtretenden excommunicirte 2). fchließlich

der Erfolg auf Seiten des Vicars. Proles ließ feine Sache

wieder durch einen befonderen Abgefandten in Rom vertreten und

brachte es dahin. daß der General es nicht wagte fich gegen ihn

zu erklären. Wahrfcheinlich hatte Proles von neuem mit Hülfe

der weltlichen Macht 3) die Eurie für fich gewonnen. denn der

General riet dem Daniel Friefenheimer in einem Schrei

ben vom 27. Dezember 1487 in Anbetracht der Gefährlichkeit

der Sache. den Eonvent von Weil den Vicarianern zu über

laffen. auch der Protector halte dies für das Befte. Dabei

follten die betreffenden Brüder *das Recht haben nach Be

zahlung einer mäßigen Taxe an dem Provincialcapitel teilzu

nehmen 4).

Die Oceupation des Eonvents von Weil war nur eine

Etappe auf dem Wege. den Proles fich vorgezeichnet hatte.

1) H ö h n drückt fich hier etwas unklar aus : [ki-0108] probibitue (zujeiem

fuji; anna 1485 per V0ntifieiuln (iiyioma lnnoeentii 7111. ei; cause. init

eommieaa Wyiecwyja (lounbantienai Lneilienai ei; .Chianti ac] 8, 63.111111).

uemye et [frames j110ruin U0na8terj0rnm 11011 re imparti

uenter o0mmittnui; prnefetto 8. snäreete 86c] (Ledith ode

äieutjam prnertent 6te. H öhn. S. 122f.

2) Zeriynimue 7103.160 0b8errentiarum ut n08 äoaent* (ie kririieZ-iio

el: inäultie .üyoawiiein maxime utrnm eine exe0n1munieatj0ne 11011 yonaiut

egreäire ricarintu obaerranttea. Samy. 61c reg., y. 465.

3) Höhn. S. 123.

4) Comp.. p. 429.
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Im Iahre 1483 waren auch fchon die Eonvente von Eßlingen

und Tübingen für die Union gewonnen 1).

Die Niederlaffung der Auguftiner zu Tübingen war eine

der älteften in Deutfchland. Schon am -13. Ianuar 1262 ,er

laubten die Richter und die gefammte Bürgerfchaft dem Orden

innerhalb der Stadtmauer ein Klofter zu erbauen. freiten die

Ordensleute und ihre Befitzungen von aller weltlichen Obrigkeit.

allen Abgaben und Steuern und nahmen das Klofter unter ihren

Schuß. Reichlich ausgeftattet mit Privilegien und Vergünftigun

gen von Seiten der Päpfte 2) und des Eonftanzer Bifchofs. blühte

die Niederlaffung bis in die Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts.

Damals war aber wie aller Orten auch im Tübinger Eonvent

eine folche Corruption eingeriffen. daß Graf Eberhard Brüder.

denen er nicht hold war. im Iahre 1478 auf den Böfelsberg bei

Vaihingen und 1480 nach dem Klofter Offenhaufen verfetzen

wollte. um gelehrte Predigermönche an ihrer Stelle nach Tübin

gen zu verpflanzen. Der Papft hatte bereits feine Genehmigung

gegeben. .Den Bemühungen des Priors Ulrich Pfäulin. der

als einer der erften Jünger der neuen Univerfität 1477 infcribirt

wurde 9). gelang es jedoch den Unwillen des Grafen zu befchwich

tigen. Er hielt felbft um eine Reformation des Klofters an. die

auch von 1483 an durch Johann Nathin 4). den Proles wahr

fcheinlich von Erfurt zu diefem Zwecke nach Tübingen verfetzt

hatte. eingeführt wurde.

1) Höhn. S. 121.

2) 1304 erhielt der Eonvent das Recht zur Anlegung eines Eime

teriums. Befchreibung des Oberamts Tübingen (Stuttgart 1867).

S. 273 f.

3) k'r, llünlrieuo ykowiin (ie (Inninnciia. prior (10111118 kram-nn)

bei-einiterruin ani. 8. üuguatini in Burning-en, 1477. (Tübinger Ma

trikel in [Roth] Urkunden zur Gefchichte der Univerfität Tübingen. 1877.

S, 463.)

4) .1011. Uni-.bin (cie U073. eoeienin i4. 111. ieebor ei: ("inter 0rci. 8.

eng. 2 part. Rhine-.ri 17i] cieciit) wurde am 18. November 1483 zu

Tübingen immatriculirt (Tüb. Matr, a. a. O.. S. 492) und begann feinen

theologifchen Curfus 1484 (prinoiyinrib in 6111811111 biblionin). Dies und

die folgende Notiz nach einer brieflichen Mitteilung des Herrn Profeffor

br. Roth in Tübingen. Nach der Matrikel der theologifchen Facultät müßte er
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Proles kam felbft 1486 nach Tübingen 1)) um das Ve

gonnene zu befeftigen. und incorporirte nach einander eine Reihe

von Brüdern aus den reformirten thüringifchen Klöftern und aus

Nürnberg dem Tübinger Eonvent. Vor allem war ihm aber

an einer ftändigen Beziehung zur Univerfität gelegen. Hatte

Graf Eberhard anftatt der Anguftinereremiten gelehrte Domini

kaner nach Tübingen ziehen wollen, fo kam es jeßt darauf anf

zu zeigenf was die Auguftiner zu leiften vermoihten. Darum fchiekte

Proles faft nur folche Brüder nach Tübingen, die dafelbft ftu

diren follten und von denen zu erwarten war, daß fie in kurzer

Zeit in den Vefiß akademifcher Würden gelangen würden 2).

Auch äußerlich trat Univerfität nnd Auguftinerklofter vom

Jahre 1490 an einander näher. Die beiderfeitigen Jntereffen

begegneten fich. Der Univerfität fehlte es an Räumlichkeiten zu

Auditorien, das Klofter hatte deren genug, war aber fehr bau

fällig. Schon 1464 hatte man angefangen, es zu erneuern7 hatte

aber wegen zn vieler Schulden bald davon abftehen müffen.

Jetzt erbot fich Rector und Univerfität zur Vollendung des Vaues

1486 (in feat() 8.1)31111 inejZ-nibna inn-ginn. äeeoratua 1486) die theologifche

Doctorwilrde erhalten haben. Dent fteht aber entgegen, daß derfelbe

fieben Jahre fpäter zu Erfurt promovirt hat (fiehe Uetoobrnann, Zr

koräia liter. l. Fortf.) S, 24). Diefe Tatfache wirft ein eigentümliches

Licht auf fein Verhalten in Luthers Vroniotionsangelegenheit (Köftlin,

M. Luther l, 97 und 140). Seit 1488 ift er (wieder) in Erfurt, und

wird feit 1493 als Vrofeffor der Theologie genannt (Archiv zn Magdeburg).

Er war neben Johannes Waltz im Klofier, als Luther in dasfelbe eintrat,

und wie fcheint nicht ohne Einfluß auf ihn in den erften Jahren feines

Mönehtums. Seine Strenge wußte damals Natin, der felbft ein Eiferer

war, nicht genug zu rühmen (Seidemann, Lutherbriefe, S, 12). Die

Spannung mit Luther wegen der Promotion im Jahre 1512 war vorüber

gehend (vgl. De Wette 1, 99). Erft fpäter wurde er fein entfchiedener

Gegner. Eine bedeutende Rolle im Orden fpielte er in den Wirren nach

dem Rücktritt Lint's vom Vieariat, wovon fpäter die Rede fein wird,

1) Stuttgarter Archiv.

2) Die Kenntniß davon verdanken wir nur der Tübinger Matrikel.

Diefelbe erwähnt bis zu Staupiß' Auftreten fünfzehn Anguftiner, die zumeift

von auswärtigen Eonventen kommen. Unter ihnen 10113111103 ßrnbejrn äe

(Trotha, Prior 1488, .lobannea blanke] (ie Uhrmberga u. a. In Tübingen

findiren übrigens im Verhältniß zu anderen Univerfitäten auffallend wenig

Ordensleute.
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40 rheinifche Gulden beizutragen7 wenn ihnen dafür ein an der

Oftfeite dem Neckar zugekehrtes Gemach zum „ ewigen Lectorinm

der Theologen“ überlaffen würde. Andreas Proles gabj wie es

in dem darüber aufgenommenen Document heißtf „ aus befonderer

Gunft gegen die Univerfität“ feine Erlaubniß dazu und fo kam

der Vertrag am 9. September 149() zu Stande 1). ,nach welchem

das 81uc11u1n 1be010g1c1uu1 förmlich in das Klofter verlegt wurde.

Hierdurch machte es fich gewiffermaßen von felbft) daß der früher

fo verwilderte Eonvent in Kurzem zu einer wirklichen Pflanzftätte

kirchlicher Bildung wurde 2).

Unter uns unbekannten Verhältniffen7 wahrfcheinlich mit Unter

ftüßung der betreffenden weltlichen HerrenF gelang es dem Vicar.

auch Efchwege, Heidelberg und Münchenü) für fich zu ge

winnen und in Eulmbach feften Fuß zu faffenj fo daß er daran

denken konnte) in letzterem Orte im Jahre 1488 ein Eapitel der

unirten Eonventef dem erften7 von welchem wir höreny abzuhal

ten 4). Und hier in Süddeutfchland hatte die Obfervanz in diefer

Zeit augenfcheinlich einen fefteren Beftand als in den nördlichen

Diftricten, wo fich fortwährend Erneuerungen der Reformation

als notwendig herausftellten) obwol die fächfifchen Fürften mit

Eifer und Strenge für die Aufrechterhaltung der Obfervanz

Sorge trugen. Wie nötig eine unausgefetzte Wachfamkeit war.

zeigt der Umftand) daß felbft einer der Urconvente. der zu Dres

denf 1488 in den Verdacht kam) von der Obfervanz abzutretenp

und fein Prior von Friedrich dem Weifen ermahnt werden mußte7

den Eonvent von Neuem zu reformiren. Daß ein Jahr darauf

noch einmal Verfuche gemacht wurden7 den Eonvent zu Königs

1) [Roth] Urkunden 2c., S. 80 ff. Die Verhandlungen wegen Ueber

laffung eines zweiten Auditoriums für die Juriften gegen ein gleiches Ent

gelt zerfchlugen fich, weil es an einem paffenden Raume fehlte,

2) Hehd. Herzog Ulrich von Würtembergf S. 9.

3) Rach [Höggmaier] 0n111103.1'1101.1'107.1"01. 15 feit dem J. 1481.

4) Die Nürnberger fchreiben: 791161111160 ne 7enernb11111u8 10115-10818

putrjbue ä01111u0 ünätee L10118 88.016 1119010816 1e01011 7101-1110 1011u8czue

01ciin18 1131111111 berem11nrun1, 8auc1111ugu811n1 in 0341111110 111 011p1c10 0111

11111011 111011111111 0616111111160 00117611111118 ete. Nürnberger Kreisarchiv. Vriefb.

> (ie (18.10 e11 1711101111101ch1 er 111(1_1 .41111118 1488.

'5) Erneftinifches Gefammt-Archiv zu Weimar.
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berg in Franken. ift früher fchon angedeutet worden. Ein bei

Herzog Friedrich in hohem Anfehen ftehender Auguftiner. Andreas

Schwertfeger aus Alt-Dresden. Erfurter Doctor l). riet ihm.

möglihft heimlih ein päpftlihes Mandat auszuwirken. durch wel

hes dem Vicar befohlen würde. das Klofter zu Königsberg.

das vor zwanzig Jahren in der Obfervanz gewefen. aber wieder

zurückgetreten fei. ebenfo wie das zu Herzberg zu reformiren.

Vielleicht war es kurz vorher den Gegnern gelungen. von neuem

eine päpftlihe Bulle auszuwirken. welhe den Obfervanten bei

Strafe des päpftlichen Bannes verbot. ein weiteres Klofter zu

reformiren. denn Schwertfeger meint. man müffe vor allen

Dingen diefen Artikel kaffiren laffen-i). Wie weit man darauf

abzielende Schritte getan. fteht dahin und ih finde niht. wann es

gelungen ift. das Königsberger Klofter endgültig unter die Ob

fervanz zu beugen.

Auh mit dem Eonvent zu Herzberg a. d. E. hatte es feine

großen Schwierigkeiten. Hier lagen die Verhältniffe wefe'ntlich

anders als in Königsberg. Er hatte niemals zu' den unirten

Eonventen der Obfervanz gehört. Ein Rehtstitel. unter dem

Proles den Eonvent feiner Union einverleiben konnte. war alfo

fhwerlich vorhanden. Aber doch fand. er Mittel und Wege dazu.

Die Brüder felbft gaben fie ihm an die Hand. Das Klofter zu

Herzberg war von den Reformationsbeftrebungen niht unberührt

geblieben. vielleicht hatte der Provincial felbft die Obfervanz da

felbft einzuführen gefuht. Daß fie jedoh keinen Beftand hatte.

kann niht auffallen. wenn man bedenkt. daß der Eonvent zu

Herzberg faft der einzige war in dem öftlihen Gebiet der fäh

fifhen Fürften. der niht zu den unirten gehörte. fondern der

1) 1482 (14. October) Ancireue 61uciiut0r18 (le Premier. Erf. Matr.

Immatriculirt Winterfemefter 1479. b'r. 4nürene glaciintarie cie 0r081n

arc11n18 euuati üuguetjni 11800. tdeai.

2) ..Och je heimelicher ond verborgener diffe dingk gehandelt mogin wer

din das dasjelbige alßo gfchehe vnd zeuuortan von der Impetrierunge der

bublin wegin. In welher bullenfunderlih vffgedrucketmuß werden bund gedoht

der vorbietünge die vnnß gefcheen ift. ben vormeidungen bebiftlihes hannes

keyn elofter zcu reformiren vnnßers ordens. vntohtigk zu machen vnd zcu

kaffiren den felbigen artikel.“ Aus ..des doetoris von Alden .Dreßden an

weifungen“. Erneftinifhes Gefammt-Arhiv 1L. 11., pag. 82, dla. 33. 2 11.
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Jurisdiction des Provincials unterworfen war. Dorthin flüch

teten die Apoftaten der Obfervanz oder die aus den unirten Eon

venten ihrer Unbotmäßigkeit wegen vertriebenen Eonventualen und

ließen die eben eingeführte Obfervanz nicht aufkommen. Der

fchon genannte Andreas Schwertfeger mußte im Jahre 1485

auf eine Anfrage Herzog Friedrichs über die dortigen Zuftände

das Schlimmfte berichten 1). Die nicht reformirten Brüder aus

den reformirten Eonventen hatten fich fogar an den Kleinodien

der Herzberger vergriffen. Es war alles in Verwirrung. Eine

Vifitation. die der Herzog durch feinen Amtmann vornehmen

ließ f)) ftellte wol die äußere Ordnung wieder leidlich her, ließ

aber die Notwendigkeit einer eingehenden Reformation erft recht

erkennen. Faft vier Jahre fpäter hören wir jedoch erft von ernft

lichen Verfuchen dazu. Friedrich der Weife hatte ausdrücklich einen

päpftlichen Befehl dazu ausgewirkt und forderte darauf hin den

Provincial von Sachfen) Heinrich Schale, auf„ das Klofter)

das bisher notdürftig reformirt fei, auf päpftlichem Befehl von

neuem zu reformiren 3). Mochte fich diefer nun deffen weigern

oder feine Art zu reformiren dem Herzog nicht genügen, kurz

derfelbe wollte ohne weiteres dem Proles die Sache übertragen.

Diefer zögerte jedoch in Anbetracht der oben erwähnten päpftlichen

Verfiigung, wonach den Vicarianern die Reformationstätigkeit unter

fagt war) und wollte wenigftens das Generalcapitel) welches im

Herbfte des Jahres 1489 zu Pavia gefeiert werden follte) erft

vorübergehen laffen, weil er fürchtete) daß der Provincialf der auf

demfelben zu erfcheinen hatte) Anlaß nehmen werde, ihn dafelbft

von neuem zu verklagen 4). So begnügte man fich denn einft

1) Donnerstag nach Laurentii (11. Auguft) 1485. Erneftinifches Ge

fammt-Archiv 1(. 1?. y. 82. 110. 33. 2 0. *

2) Sonnabend nach Laurentii (13. Augufi). Ebendafelbft. Das Sigel des

Klofiers zeigt ein Krueifir in einem Hirfchgeweih, zu dem ein Knieender auffchaut.

3) Donnerfiag nach Francisci (8. October) 1489. Ebendafelbft. Heinrich

Schale (auch Seal( genannt), war Provincial von Sachfen in den Jahren

1488_91 und 1494-97. Camp. en reg., p. 466. Im Jahre 1502

wird er noch einmal erwähnt als zweiter Viear des Generals auf dem

Provincialcapitel zu Nordhaufen. Comp. er( reg., p. 467.

4) Auf einem Zettel im Ernefiinifchen Gefammc-Archiv li. 1L. p. 82

U0. 33. 2 0 findet fich dariiber folgende Notiz von feiner Hand: „JhZ' Zu
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weilen damit. dem fürftlichen Geleitsmann in Herzberg die Aufrecht

erhaltung der Ordnung im Klofter zu übertragen. Als aber im

nächften Frühjahr der Eardinallegat Raimund von Gurk an dem

Hofe zu Torgau erfchien. verhandelte der Kurfürft mit ihm wegen

des Klofters und erhielt von ihm die Erlaubniß. nunmehr feiner

feits die Reformation vornehmen zu laffen. Ein Brief an Pro

les vom Dienftag nach Oculi (17. April) benachrichtigte diefen

davon und forderte ihn auf. kurz nach Oftern deshalb nach Tor

gau zu kommen. um dann die Reformation ..die da groß not

wer" einzuleiten. Schließlich wurde der fchon mehrfach erwähnte

Johann von Palß damit beauftragt. Derfelbe verpflanzte

junge Obfervanten nach Herzberg und glaubte nach Jahresfrift den

Eonvent wieder verlaffen zu können. Seine Beftellung zum Ab

laßprediger gegen die Türken. wovon in einem fpäteren Abfchnitt

noch mehr zu reden fein wird. rief ihn von dort fort. Aber

deffen ungeachtet ließ er den neu reformirten Eonvent nicht aus

den Augen. Die Baulichkeiten des Klofters. ..dorinne". wie der

Herzog fchreibt. ..die Bruder vnordenlichs vnnd verdechtigs wefen

andern zu bofen beffpile lannge zeitt gefurdt". waren ..vas

pawfellig vnd an Godtlichen zirden mangelhafftig“. Er befchloß

deshalb feine Jubiläumspredigten auch dazu zu benußen. in den

angrenzenden Gebieten ..vmb hulffe vnd Steur zu widerauffrich

tung und enthaldung des Klofters zu Herzberg vmb gottes willen

zu bitten". Zugleich wollte er die Termineien des Eonvents vi

fitiren. um. falls fich ..vnordenliches wefen vnd der alden vnrefor

mirte Bruder oder funft andre vordechtige perfon funden würden.

die von dannen zu treiben. Vnd mit andern nach gebürender

ordnung der Reformacion dem gemelten Elofter zu gute zu be

ftellen". Der Herzog empfahl deshalb in einem am Oftermontag

1491 zu Torgau erlaffenen offenen Schreiben den würdigen

Doctor allen Fürften. Prälaten 2c. zu geneigter Unterftüßung 1)

herezberg ift nutze vorczog. zum eerften. das der provincial nicht clagen moge

im general capittel vnd das wider vns off wecken das gehalden wirt zu

papie im herbifte. Item das die bruder defte freymutiger vnd ane fürchte

leben dor vff der gleiczman achte habe. Jtem mogen die priores bey zu

nenten nicht ane fchaden in diszer czeit vsz iren elöftern gefehn.“

1) Erneflinifches Gefammt-Archiv 1( 1(. y. 82. A0. 33. 2 l).
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und gebot zugleich allen Städten. in denen Herzberg Termineien

hatte. es waren dies Torgau. Wittenberg. Jüterboct. Luckau. Cott

bus. Kamenz. Guben und Bautzen. das verfallene Deputat ohne Vor

zug an das Klofter zu liefern 1). Aber kaum hatte Johann von

Paltz das Klofter verlaffen. als fich die Unzulänglichkeit der bis

herigen Reformation offenbarte. weshalb Friedrich Invocavit

1492 (11. März) dem Rat und Geleitsmann von Herzberg die

Forderungen an das Klofter einftweilen nicht abzuführen befahl.

Der Verfuch. dem Klofter und der Obfervanz dadurch aufzuhelfen.

daß er ihm die ftädtifche Pfarrei auf ewig incorporirte. hatte auch

wenig Erfolg. da der Rat energifch proteftirte ii) und. als ihm

nicht gewillfahrt wurde. wahrfcheinlich die widerftrebenden Cle

mente im Convent 'unterftühte Herzberg blieb zwar fchließlich

unter der Obfervanz. aber als Convent war es bis zu feiner

Auflöfung wegen mehrfacher Fälle von Unbotmäßigkeit anrüchig.

Damals freilich wird. wie man mit Recht vermuten darf. das

Verhalten des Provincials den äußeren Anlaß dazu gegeben haben.

Neue Irrungen mit demfelben. die Proles gefürchtet hatte. waren

nicht ausgeblieben. Heinrich Schale hatte jedenfalls gegen

die Occupation des Eonvents Herzberg in Rom Klage geführt.

Wie fcheint. hatte Proles auch noch andere Eonvente der Provinz

für fich in Anfpruch genommen. und Vicar und Provincial be

fanden fich wieder einmal in offener Feindfchaft. Der General

mochte Gründe haben. den von den fächfifchen Fürften und dem

Cardinal Raimund befihüßten Vicar nicht ohne weiteres zu verur

teilen. und beauftragte deshalb den Prior des Eonvents zu Köln.

Magifter Landulph damit. die Zwiftigkeiten zwifchen dem Pro

vincial und Proles beizulegen 3). Es gelang ihm nur auf kurze

1) Ebendafelbfi. 1( 1L. p. 82. U0. 33. 2 0. Später (1505) bean

lpruchten. wenn auch ohne Erfolg. die Dresdner Auguftiner die Terminei des

Ordens in Bautzen. 004. Dipl. Zaxaniae 17.681116 7, 313.

2) Ebendafelbft. 1L 1L. x1. 82. U1-, 33. 2 x. "

3) 20, Juni 1421: 171. liancinlpiinn prior (1010111716 ,jubetur eowponere

üieecn-ciia8 inter klein-1011111 8cm] praeinaialem Zauonie et ünciream pr0le8

viren 0011781117118 Lkorineiae (11108 ip8e aggregat Eongregußiani 811116. Am

2. Juli fchickt er ihm die Bulle Sixtus7 17. contre. eapiente8 m0na8kekja.

(lamp. e11 rege.. j). 466.
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Zeit 1)) und bald fand der neue Provincial Hermann Dreher 2)

Veranlaffung) von neuem über die Vergewaltigungen der Vicarianer

zu klagen) welche die Provinz zerftückelten. Der General mußte

endlich auf die vielfachen Befchwerden eingehen und bevollmächtigte

in einem an das Eapitel der fächfifchen Provinz im Jahre 1494

gerichteten Schreiben die Väter desfelben zu ernftlichen Maß

nahmen gegen die Ruheftörer. Dem neu zu 'erwählenden Pro

vincial wurde aufgegeben) gemeinfam mit feinem Vorgänger und

dem vom General beftellten Eapitels-Vicar 3) unter Androhung von

kirchlichen Strafen Proles vorzufordern und ihn fich darüber ver

antworten zu laffen, mit welchem Rechte er die Klöfter der Pro

vinz an fich geriffen habe) befonders diejenigen) welche er während

des leßten Generalats feiner Eongregation einverleibt hätte.

Wenn es fich herausftellte) daß er dazu keine Ermächtigung ge

habt habe f _fo folle ihn der Provincial zur Reftituirung der be

treffenden Evnvente zwingen oder) falls dies ohne großes Aerger

niß nicht abginge, ihn genau von der Sachlage zu unterrichten 4).

1) Ich fchließe dies daraus, daß der General unter dem 3. Dezember

desfelben Jahres den Provincial fowol wie Proles gemeinfam um ihren

Rat in einer Ordensangelegenheit angeht: kenij ab Maren. 1'1-0103

rie. Saxon. ini'orrnnrj an 81111 et; ?rm-111017111 8uu0n. njäentnr qu0ci Eon

rerajn 8113.0 oangregaiianjn eoneecij (Ic-.beat 113111111118 profeaajonnrn 8011 01611'

a0ru1n. (lamp, en regt., y. 466.

2) Derfelbe war fchon 1486-88 Provincial gewefen und hatte fich ge

meinfam Heinrich Schale 1487 auf der Univerfität Rofiock die theologifihe

Doctorwürde erworben. Comp. eu reg., y. 465. Er war fpäter noch

zweimal Provincial und wird als folcher erwähnt in den Jahren 1499 und

1503.

3) Zn Vicarien des Generals waren für das Provincialcapitel ernannt

worden: 1) 111, Uenm'euo 80a] (Schale) 8. 8. 171-1601. prof.; 2) 11. [18111-10118 (1e

(11886; 3) .lob-inn D'reäeberg. 001111). eu reg., j). 466, Der an zweiter

Stelle genannte Heinrich Sihodehoet aus dem Dorfe Diffen in Sachfen

wurde aber noch vor Zufammentritt des Capitels zum Bifchof von Tricala

(ehemals zum Erzbisthum Lariffa gehörig) i. j). ink. und zum Suffragan

des Vifchofs von Münfter und Osnabrück erhoben (Keller, lnäeu Kymco

p0run1 01-41an Wem. 8. naguotjnj (Xerrnanarum, Münneret. 1876, [1. 27).

An feiner Stelle wurde vom General zum zweiten Vicar oder Präfidenten

der Lector Joh. Bredrem ernannt, (1011g). er: reg., p. 466.

4) (Zuoti 81 non naeeperji; authoritth opportunu 0033.1; 7103.1*qu 11188

yrarjneialje nutboritute n08tra uä__reetjtuen(]un1 inan. 100a prorjnajug unt;
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Der neu erwählte Provincial - es war der uns fchon bekannte

Heinrich Schale - wird gewiß das Möglichfte getan haben) um

den Befehlen des Generals nachzukommen, wir hören jedoch nichts

von irgend welchen Erfolgen) und obwol die Eonventualen fort

fuhren) den Vicar und feine Genoffen zu verklagen 1), trug Proles

doch endlich den Sieg davon. Der General Anf elm trat im Jahre

1496 zurück und Papft Alexander 71. beftimmte auf feinen Wunfch

den wegen feiner Frömmigkeit und Strenge berühmten Pater

Marianus von Genazzano zu feinem Vicar. Ein General

capitel, welches ein Jahr fpäter auf den Tag des heiligen Auguftin

nach Rom ausgefchrieben wurde. follte feinen Nachfolger wählen.

Zahlreicher als fonft ftrömten die Brüder herbei. Marianus hatte

an die einzelnen Provinciale noch befonders gefchrieben und fie

aufgefordert) mit ihren ftimmberechtigten Untergebenen zu erfchei

nen 2). Nach den Mitteilungen des oldenburgifchen Gefchichts

fchreibers Joh. Schipphower aus Meppenj der als Diffinitor

der fächfifchen Provinz daran teilnahm. waren denn auch nicht

weniger als 35() Doctoren der Theologie zugegen 3). Von diefer

ftattlichen Verfammlung wurde Marianus einftimmig zum General

prior des Ordens gewählt. Mit ihm beginnen endlich für Proles

die Tage des Friedens. Auch er hatte feine Vertreter zum

Eapitel nach Rom gefandt und zum erften Male wurden fie da

felbft als vollberechtigt anerkannt 4). Ein Schreiben des Generals

81 1c] 71811111 11101-11 80111161110811111 801111111 1101118 011111 [110W 1111'0111111110110 (10

8jngu118 x?08118. (7011111. 011 103., [1. 466.

1) Der Provincial hatte fogleich bei feinem Amtsantritt die jedenfalls

ganz nngerechtfertigte Anklage gegen Proles erhoben, daß er auf eigene Fauft

Magifter creirej weshalb der General an demfelben Tage, an dem er Schale

beftätigte, bei Proles anfrägt. que. aut-.110110110 01001 1108181108. 11116.

2) 6011111. 011 reg., 11. 467.

3) 1111110 1497 11118u8 tui 1)1111n110118 1000 e11 1111.110 ?1071110130 83.10

11100 8c1 (11811012110 (18p11u1u111 110111110 0010111unc1u1n. 111 1111101810 Cnyjtulo

111011101118 1'111 111 1300031au10u111 in [112168011110. 350 11103-181101u111 111 11100

10318. In 011101110011 14101110011111u111 016e1111u130n81un1 bei 11401110111 11,

11. 188. Dazu zu vgl. 0011111. e11 103., 11. 467: 1497 10111111. (10 1110111118

111 13000111.

4) In der Bulle Alexander 71. an den General Marianus vom 26.

Januar 1498 wird unter den Eongregationen, die bei der Wahl desfelben

Kolbe) Stanpiß. 1()
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vom 20. Dezember desfelben Jahres beftätigte die Wahl des Pro

les zum Vicar der Eongregation. nachdem er dem General Ge

horfam verjprohen. und fich dazu verpflichtet hatte. wie die

Provinciale die Eapitelacten nah Rom zu fchicken 1). Auch der

folgende General. Gratianus. war Proles freundlich gefinnt.

Gemeinfam beftätigte er am 15. Januar 1499 2) ihn und den

fächfifchen Provincial Hermann Dreher in feiner Würde und

am 7. Mai 1500 ernannte derfelbe General das erfte Mal

auh für das Eapitel der Eongregation des Andreas Proles die

Vorfißenden 3). Der Ausdruck ..EongregationU für die unter

Proles vereinten Obfervanten wurde jest die herrfchende Bezeich

nung. während er früher nur felten (feit 1491) erwähnt worden

war. und man fih lieber der Bezeichnung „Union“ bediente.

Jm übrigen fchwanken die näheren Beftimmungen; außen ftehende

nannte die Eongregation meift die fächfifche oder die des Andreas

Proles. die Vicarianer felbft nannten fie mit Vorliebe die

..DeutfheU und ihre Vicare bezeichneten fih als die Vicare ..der

Eonvente der privilegirten Reformation in Deutfchland" 4). Und

in der Tat war die Eongregation ja jetzt fhon über einen großen

Teil von Deutfchland verbreitet und als der Cardinal Rahmund

1501 und 1502 fih wieder in den fähfifhen Landen aufhielt.

wurde Proles in dem Befitz von Mindelheim und Herzberg

beftätigt. und ihm die Eonvente von Nordhaufen und Wit

zngegen gewefen fein. als erfte 1113 4nciree kralea in (ler-mania. aufgezählt.

Dealer. llllure llllugnum. p. 185 i).

1) Dies der Sinn der Bemerkung in (Lamp. e11 reg.. p. 467: 1497.

20. Dezember. Confirmnrimua 171011er Gongreg. (kunoniee eleetum 4n

6renm 140193 oum 9.01718 (kapitulj et pramieeione odeciientine.

c4') 1499. 15. Januar: Sonfirmurimue 111 Morinoialem l-lermannum

Drehger (Dreyer) 6e61111118que reeipien6i kaoultutem kram-ee Congregntionie

snclree 1'role8. 00n8tituente8 eum rieurinm totiuu (kongregntiouie. Comp.

e11 reg.. p. 467.

3) 1500. 7. Mai: 0661111118 11teru8 a6 Congreg. nncireue krolee pro

011pitu1o 118ben6a in feato 8. 13. 111131136111 111 0011170111111 1411111111111 (gemeint

ift 79.1118 mollurin.) pro quo 1710. inetitutue 1) lill. .101111111168 133.111. 2) lill.

fait. 3) bl. .lo-11111108 Latin (blut-.11111) mun6urimr18czue ut 71081111111

rnit-.taub 9.6 Gupjtulum generale. Comp. e11 reg.. p. 468.

4) Grimm a. a. O., S. 116.



tenberg zugefprochen 1). Außerdem erhielt er die Jurisdiction

über eine Reihe von Auguftinerinnenklöftern und über ein Ter

tiarierhaus der Franciscaner 2).

Aber auch fchon über Deutfchland im engeren Sinne waren

die Obfervanten vorgedrungen) auch in den Niederlanden gab es

am Anfang des 16. Jahrhunderts zwei Klöfter) die fich zur fäch

fifchen Eongregation bekanntenf das zu Haarlem und zu Enk

huizen am Zuiderfee. Während letzteres fchon älter war 3)f

und gegen Ende des 15. Jahrhunderts nur der fächfifchen Eon

gregation unterworfen wurde) wurde der Eonvent zu Haarlem

wie zwei andere darnach zu erwähnende unter wefentlicher Mit

wirkung der Vicarianer geftiftet. Als im Jahre 1490 die Bürger

von Haarlem den Plan faßten, einen Eonvent der Auguftiner

Eremiten in ihrer Stadt zu errichtenf dachte man zuerft darauf aus

dem alten Klofter zu D ortrech t Brüder für den neuen Eonvent zu

1) Höhn, S. 143 f. Ueber das Klofter zu Wittenberg, das jedenfalls

eine ganz junge Stiftung der fächfifchen Fiirften war (fiehe den undatirteu

Brief des Staupih an den Kurfürften im Anhang)) fehlen leider jegliche

Nachrichten. Chr. Scheurl bei Kna'ake in den Jahrbüchern des deutfchen

Reichs (Leipzig 1872) 1, 110: „Herr Friedrich Herßog zu Sachfen 2e. hat

Herrn Johanfen von Stawbitz. der heiligen fchrift Doctorn, vnd der Au

guftiner Vicari general, Zu erpawung vnd vntherhaltung eins Auguftiner

clofters dafelbft ein rittergut, Dobron genannt, nit weit von dannen gelegen,

vbergeben. Jn daffelb new erpawen clofter hat erft erneuter von Stawpitz,

Vicari, di gefchicktefien munich feiner provintz - erfordert 2c." Darnach

könnte es fcheinen, als fei das Klofier erft zugleich mit der Univerfität und

mit den Zwecke, deren Lehrer in fich aufzunehmen, gegründet worden. Dem

widerfpricht aber eine Notiz im Erneftinifchen Gefammt-Archiv zu Weimar,

wonach Herzog Friedrich fchon 1488 an den Prior des Wittenberger Klofters

die Aufforderung erließ, dasfelbe zu reformiren. Auffallend bleibt es immer,

daß noch 1491 das Herzberger Klofter zu Wittenberg ein Termirhaus hatte

(Weimarer Archiv 1L. 1L. p. 82. U0. 33, 2 (kr.), wofür fich fonfi kein Ana

logon findet.

2) Es waren die Schwefternhäufer zu Aurach, Weil, Böblingen und

Frankfurt) das Tertiarierhaus zu „Besfelach"(Bäsweiler 2). Höhn', S. 144.

3) Das Stiftungsjahr ift ungewiß) wahrfcheinlich Mitte des 15. Jahr

hunderts. 12611161-, 688eiiieciicunciig 0179ij81; '011 (je 11100845 e11 Absian

in (ie '001111111ng 6ruk8ebuften ron [10118118 811 26618.11() (Leiden 1854) l,

232 8g. '

10'*
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entbieten. Man kam jedoch bald davon ab. weil dieAuguftiner von

Dortreüzt. wie man in Erfahrung gebracht. nicht fehr ftreng auf

ihre Regel achteten. und wandte fich in das ..Land der Sachfen"

mit der Bitte um Bewohner für das neue Klofter. Jm Jahre 1493

kamen auch eine Anzahl fächfifcher Auguftiner. fieben Priefter

und zwei Laienbrüder. in Haarlem an und wurden auf das feier

lichfte von der Geiftlichkeit und den angefehenften Bürgern in

ihr Klofter geleitet. wo es ihnen in kurzer Zeit gelang. zu An

fehen und kirchlicher Wirkfamkeit zu gelangen 1).

Ein zweites Klofter erwarb der Orden um diefelbe Zeit am

Rhein. Jn Mühlheim (731118 mollnrin), dem heutigen Thal

Ehrenbreitftein. befand fich ein Klofter der Franziscaniffen. die feit

kurzem die ftrengere Disciplin der regulirten Auguftinerchor

herren angenommen hatten. Da befchloß Erzbifchof Johann von

Trier. Markgraf von Baden. ftatt der Nonnen Auguftiner-Ere

miten von der Obfervanz einzuführen. Jn feinem Erlaß vom

1. April 1487 gab er als Beweggrund die Sorge um die Non

nen an. die des nötigen Unterhalts entbehrten und durch die un

bequeme Lage ihres Klofters den Blicken der Neugierde von den

beiden Burgen und den anftoßenden Hügeln her ausgefeßt feien 2).

Tatfächlich war aber die Niederlaffung reich dotirt. und die Non

nen infolge deffen wenig geneigt. dem erzbifchöflichen Befehle gemäß

Mühlheim mit allen feinen Befißungen zu verlaffen und fich in

das verödete Klofter Schönftatt (13611118 100ml) bei Vallen

dar zu begeben. Aber der Erzbifchof blieb allen Proteften gegen

über taub und fetzte feinen Willen durch. ..Zu Ermehrung des

Gottesdienftes“ wurden ..geiftliche Väter von der privilegirten

Reformation des Vicariats 8. .41131186111 Ordens lüremitarnm“

in das Klofter berufen. Eine Urkunde vom Samftag nach

Oculi 1495 (28, März) fehr fchon das Vorhandenfein eines

Priors und mehrerer Väter voraus. doch gelang es denfelben

erft nach und nach mit Hülfe des Johann von Palß. fich den

von den Nonnen noch immer in Anfpruch genommenen Befitz

des Klofters zu fichern. Noch 1499 mußte der Erzbifchof die

l)1iömer1. o.. p. 628 8g.

2) Vgl. Ehr. von S tr ambe rg: ..Ehrenbreitftein. Fefte und Thal“. in

Rheinifcher Antiqu ariu s. Mittelrhein 11 (1845). S. 43 f.
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Einführung der Auguftiner beftätigen. Mit einigem Stolz gedenkt

er da der beiden hochberühmten Magifter der Theologie. die er für

fein Klofter gewonnen hatte 1). Es waren dies der fchon ge

nannte Johann von Paltz. damals Vifitator der reformirten

Eonvente. und der Prior Johann Brüheim von Gotha 2).

An demfelben Tage. von dent die Beftätigungsurkunde des Erz

bifchofs datirt. 7. März 1499. verpflichteten fich die Brüder mit

Wiffen und Willen des Andreas Proles täglich in der Klofter

kirche ein Amt (ie 310110818811118. (lei genitriee von wenigftens

fechs Herren zu halten und nach dem Tode ihres Wohltäters. des

regierenden Erzbifchofs. deffen Gedächtniß an den vier Ouatembern

mit Vigilien und Seelenmeffen zu begehen. endlich alljährlich

Dienftags nach Trinitatis ein feierliches Todtenamt mit Vigilien

und Meffen auszurichten für das Seelenheil der fämmtlichen

trierifchen Erzbifchöfe. welche einft gewefen find und in dem Herrn

ruhen und welche in Zukunft fein werden 3). Da das Klofter

mit den ausgewählteften Mönchen befth wurde. fo nahm fein

Convent bald eine hervorragende Stelle in der Congregation ein.

und fchon am 28. Auguft 1500 fand ein Capitel des Ordens in

feinen Mauern ftatt 4).

Von geringerer Bedeutung war die Gründung eines neuen

Auguftinerklofters zu Sternberg in der Diöcefe Schwerin.

deffen Errichtung fich allerdings noch bis in die Zeit des Staupitz

verzögerte. aber fchon hier befprochen werden mag.

Es ift bekannt. welche hohe kirchliche Bedeutung das Städtchen

Sternberg erlangte. feitdem im Jahre 1492 jüdifcher Frevel an

1) [innert bert-.miten (iii-i 4ugu8tini rite regularin 8e11 reformutue

(ie (101111111118 qui 1118 1108tri8 in nartibun 81111t 18.11' inter guon 8unt (1110

preoiuri in tbe010gia magiatki. (Staats-Archiv zu Coblenz.)

2) Er war im Sommerfemefter 1487 in Erfurt immatrikulirt worden:

b'r. .10118111168 (ie briebeiro (ie Zeta. eichieru 010ini8 (11113.) et 82.010 >00

iagie 1eot01- cieciit uoum 110711111 dea-31118 l. Am 11. Auguft 1488 wurde er

in Tübingen inferibirt (Roth. Tübinger Matrikel. S. 507. Nr. 22) und

erhielt dafelbft am 29. April 1491 die theologifche Doctorwürde (briefliche

Mitteilung des Herrn Profeffor Roth in Tübingen).

3) Staatsarchiv zu Coblenz, Vgl. auch von S tramberg a. a. O. S. 48 ;

dafelbft auch über den Verfall des Klofters nach der Reformation.

4) Samy. eu reg., p. 468.



geheiligten Hoftien feine Pfarrkirche mit dem heiligen Blute be

glückte, "in deffen fchauervollen Verehrung der ganze Aberglaube

des Mittelalters fich gipfelte. Eine Kapelle zur befonderen Ver

ehrung diefes heiligen Blutes) die die Geiftlichkeit alsbald erbaute)

wurde das Ziel der Andacht für viele Taufende auch aus weiter

Ferne) die fich von dem Mirakel überzeugen wollten oder Heilung

für ihre Gebrechen fuchten. Und die Zahl der Wunder wuchs

wie immer mit der Zahl derer) die fie; begehrten, und der

Menge der Opfer) die dem Wunderorte zufloffen 1).

Auch Herzog Magnus von Mecklenburg wünfchte ein wohl

tätiges Opfer zur Verherrlichung des großen Wunders vom

heiligen Blute zu bringen. An einer durch dasfelbe befonders

geheiligten Stelle erbaute er eine Kirche zum Leichnam Ehrifti

mit der Abficht, daneben ein Klofter für Auguftiner-Eremiten zu

errichten) „gothe dem allmechtigenf dem heiligen Sacramentf fanct

Marien) fanct Auguftin vnd allen heiligen zu ewigem lob und

eren" 2). Auguftiner-Eremiten gab es im ganzen Lande nicht und

kein andrer Orden fchien geeigneter7 den kirchlichen Dienft dafelbft

zu verrichten) als die Brüder von der regulirten Obfervanz des

heiligen Auguftin) die im Rufe „exemplarifchen Lebenswandels und

großer Gelehrfamkeit" ftanden 3). Mit großen Eifer betrieb er

die Angelegenheit in Rom) um die Erlaubniß zur Stiftung zu

erhalten. Kurfürft Friedrich von Saehfen verwandte fich deshalb

für ihn in verbindlichen Schreiben an den Papft und an das

Kardinalscollegium 4)) und am 19. September 1500 erließ der

1) Ueber das heilige Blut zu Sternberg (fiehe die ausführliche Abhand

lung von Lifch in den Jahrbb. des Vereins für meklenburgifche Gefchichte)

Jahrgang 1111 (1847), S. 207 ff.

2) So heißt es im Stiftungsbriefe bei Lifch a. a. O., S. 230.

3) Jn der Veftätigungsbulle Alexander 71. vom 19, September 1500

heißt es: 611111 1113311118 (11111 qui 9.() krntrea 01611115 feat-.111111 bekenntan

Zanati 1111311811111 10311171113 abnerrantje enneti üugneiini regniarja 011861

nantie drohter 00111111 exemplarern nit-1111 et: (100111118111 an: 211108

001npr0bai08 1110168 ger-ji; Zingniurern (161101101118 affect-.11111.

4) Lif ch a, a. O., S. 227. Dies war, notwendig, weil Vonifacius 7111.

die Errichtung neuer Bettelklöfter ohne befondere päpftliche Erlaubniß ver

boten hatte. Deshalb heißt es in der Beßätigungsbulle: nonf odetantibue

feijeie recarciatj0nie Lanjt'nejj nude 7111, nreäece880rie 1108111 qua 111-0111.
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Papft die Beftätigungsbullef die der Bifchof Johann von Ratze

burg am 7. Juni 1501 veröffentlichte. Durch Herzog Johann

von Sachfen 1)f den Gemahl feiner Tochter Sophie„ erbat fich

nun Herzog Magnus zur Einrichtung des Klofters von Andreas

Proles den gewandten Johannes Waltz der fich der Sache auch

mit allem Eifer annahm. Aber der Bau ging nur fehr langfam

von ftattenf da Herzog Magnus fchon am 20. November 1503

fiarbf noch ehe das Klofter dotirt war. Der Bifchof von Schwe

rinx der die kirchliche Blüte Sternbergs nicht gern fehen mochte

beförderte die neue Niederlaffung in keiner Weife. Unordnun

genf die bei den fchlecht verforgten Mönchen vorkamenf taten

das Zhrige dazuh die Angelegenheit ins Stöcken zu bringenf bis

es Johann von Staupitzf dem Nachfolger des Prolesf im

Jahre 1505 durch die beiden Doctoren Johannes Vogt und

Johannes Valß gelangf die jungen Herzöge Balthafar und Hein

rich dafür zu intereffiren?) und im Jahre 1506 dem Klofter auf

ein Jahr zwei Dritteile der Opfer beim heiligen Blute zugefichert

wurden. Diefe Einkünftef fowie die Gelder7 welche zwei Mönche

mit herzoglichen Empfehlungsfchreiben in Dänemark zur „Auf

nehmung" des Klofters fammelten7 gewährten endlich die Mög

lichkeith den Bau fertig zu ftellenf der fich jedoch bis ins Jahr

1507 hinzog. Wichtige Freiheitenf die die Herzöge verliehen und

reiche Schenkungen von Seiten der Gläubigen 3) ficherten dem

Eonvent den Beftand. Es war der einzige im nördlichen Deutfch

landF der zur Congregation gehörte 4).

betur, ne quirir 01*(iin11111 menciicantium pr0t'0880r68 1101151005 uci i11

baioitancium recipere 761 recepta 11111175173 yk08umant 358(1110 Zecijß 5p08t0

[ice ijceotiu apeeiuii, Lift!) a. a. O.- S. 357.

1) Schreiben des Kurfürfien an Andreas Proles vom 14. Februar 1501.

(Archiv zu Weimar.)

2) Siehe den Brief des Waltz an Herzog Heinrich von Meklenburg vom

3. Februar 1505 bei Lifch, S. 262, und des Stanpiß an Herzog Balthafar

und Heinrich vom 24. April 1505 (im Anhang),

3) LifchF S. 230ff.

4) Als Prioren werden nur zwei genannt. Dietrich Kaltofen 1513-1514,

und Johann von Steenwyk 1524 (Lifch. S. 232). Der erftere war von

Erfurt heriibergekommen- wo er 1503 Prior und 1504-1506 als Schaffner

genannt wird. (Siehe das Erfurter Priorenverzeichniß im Anhang.)
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Hatte fo Proles wirklich große Erfolge innerhalb feiner Be

ftrebungen zu verzeichnen - die Errichtung der Univerfität Witten

berg mit ihren faft ausfchließlich feinem Orden angehörigen Lehrern.

wovon fpäter zu reden fein wird. war nicht der geringfte -. fo

konnte er fich auch außerhalb feiner Eongregation des höhften An

fehns erfreuen. Wo man ihn nicht um feiner Strenge willen und

wegen der Riickfichtslofigkeit. mit der er feine Ziele verfolgte. fürch

tete. liebte und verehrte man ihn und fuchte bei ihm Rat. an dem

es dem menfhen- und weltkundigen Manne niemals gebrach. So

manche Fehde hatte cr im eignen Jntereffe ausgefochten. wo feine

Genoffen zagtcn. wie follte er nicht auh im Dienftc Anderer dem

Rechte zum Siege verhelfen können. verftand doch. wie wir aus

feinen Briefen wiffen. keiner fo überzeugend feine Meinung geltend

zu machen. keiner fo freundlich zu überreden wie er! Als der

Erzbifchof Dietrich von Mainz 1480 mit den Erfurtern in har

tem Streite lag. wählte er u. a. auch Proles zum Vermittler

zwifhen ihm und den halsftarrigen Bürgern 1). Glückliher als

hier war er in einer anderen ähnlihen Angelegenheit in Magde

burg im Jahre 1497. wo es fich um einen Streit zwifhen Erz

bifchof und Stadt der Gerichtsbarkeit wegen handelte. Es fpriht

zur Genüge für das Anfehen. welhes die Auguftiner und ihr

Vicar in Magdeburg befaßen. daß in dem Vergleih. den Proles

in der befagten Angelegenheit mit andern Vertrauensmännern

zwifhen den ftreitenden Parteien zu Stande brahte. unter andern

die Beftimmung enthalten ift. daß die Vorfteher der Hofpitäler zu

St. Annen. St. Georg und St. Gertraud alljährlih. je nach dem

der Erzbifchof darüber beftintmt. entweder vor dem Prior oder

vor dem Prediger des Auguftinerklofters Rechnung legen follen 2).

1) Nicolaus von Siegen (011r0n10011. p. 467) nennt ihn bei diefer Ge

legenheit ..110110rab11em 711-11111 601111num rienrium 11113118171110118111111. pntrem

religioeieejmum atque noiujnutieairnuin rirurn“.

2) Vgl. Z 17 des betreffenden Vertrages vom 21. Januar 1497 bei

Hoffmann. Magdeburg. S. 452. Es ift alfo niht richtig. was Köftlin

1. 35 fagt. daß ..wir keine Gewähr hätten. daß Proles gerade im Jahre

1497 in Magdeburg fich aufhielt“. Allerdings ift damit noch nicht erwiefen.

daß Luther darum mit ihm zufammengekommen fei. wenn auh niht aus

gefhloffen ift. daß man dem Knaben den berühmten Mann gezeigt hat.
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Jn welchem regen Verkehr er mit Herzog Wilhelm und

fpäter mit Kurfürft Friedrich und feinem Bruder Johann ftand.

ift mehrfach erwähnt worden. Nicht weniger vertraut war er

mit dem Bifchof von Meißen. Johann 171., von Salhaufen. einem

ernften. kirchlich gefinnten Manne. der wie wenige Kirchenfürften

feiner Zeit feines Amtes wartete 1). Derfelbe foll 2) ihn mit der

von ihm angeordneten Ueberarbeitung eines Miffale und eines

Breviariums 3) für feine Diöcefe beauftragt haben. Proles mochte

fich ihm dafiir empfehlen. da er felbft im Jahre 1491 zu

Nürnberg ein Miffale wahrfcheinlich zum Gebrauch für feine

Auguftiner hatte erfcheinen laffen 4). _Jn den letzten Jahren feines

Lebens pflegte er fich auch im Meißenfchen. am meiften wol in

Dresden. aufzuhalten. wenn ihn nicht die niemals aufhörenden

Vifitationsreifen fern hielten. Aber auch wenn er daheim. war

er nicht untätig. fondern widmete fich mit Eifer dem Dienfte

der Predigt. Seine Zeitgenoffen wiffen feine außerordentliche

Begabung dazu. feine glänzende Beredfamkeit und Ausdauer im

Predigen nicht genug zu rühmen. Er hat oft bis zu dreien Malen

am Tage gepredigt und das Volk ward nicht müde ihn zu hören.

An der Magdeburger Domfchule hat Proles freilich ebenfo wenig gelehrt

wie an der Leipziger Univerfität. (Gegen Köftlin a. a. O.)

1) I. L. Pafig, Johannes 71., Bifchof von Meißen. Leipzig 1867.

Zu S. 10 f. bemerke ich aus der Erfurter Matrikel ka1.;1281) (Sommerfeniefter

1470): 1)01uj11118 .1011. 83111-1118611 prnep08ibu8 111 Winsen.

2) Sicher bezeugt fcheint mir die vielfach wiedergegebene Nachricht durch

aus nicht. Aus Tenßel. Hiftorifche Nachricht. S. 95. ift fie in die Ordens

fehriftfteller übergegangen. Vgl. 1181-1618.. Alphabebum .4ugu8bjl1iunu1u

111811-111 (1643), p. 51. 088111301, 131111j0t11e08. 4ugu8tjninua era. (111301817.

et; .4113118178 1776). p. 619. Bei Pafig. Johannes 71.. S. 103f. ohne

Begründung.

3) Das Miffale erfchien 1495. das Breviarium 1502 (Pafig. S. 104ff.).

Auch für die von Johannes 71. im Jahre 1504 erlaffenen Ztatutn 87110

(13.113. 0p1800patu8 1111811011818 wird Proles in Anfpruch genommen (bei Senff.

Kirchen-Reformation und Jubel-Gefchichte 2e. des Amts Stolpeu [Budiffin

1719]. S. 48). was jedenfalls unrichtig ift. da Proles fchon 1503 ftarb.

4) Panzer befaß ein Exemplar davon. welches fich als ..iu88u et an

Zpioja rei-erenäj ?ut-118 411(1cm8 M0108 710211-11 genera1i8 per niemaniam

frutrum reformatorurn Aug-1188111“ gedruckt auswies. Vgl. Panzer. A11

nalen 1. S. 244. Nr. 490. *
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Auch Herzog Georg vernahm ihn gern. Siebenundzwanzig Jahre

nach feinem Tode hat ein katholifch gebliebener Priefter. Petrus Syl

vius. mehrere Sammlungen feiner Predigten herausgegeben l). leider

mit der Tendenz. Luthers Abfall von der reinen Lehre daran zu

demonftriren und andrerfeits doch auch zu zeigen. wie biblifch Proles

gepredigt habe. fo daß man Anftand nehmen muß. diefelben irgend

wie als Quelle zu benutzen 2). Beffer beglaubigt find zwei bis

her unbeachtet gebliebene Predigten. die Paltz im Supplement

feiner (10elit'0äiua mitgeteilt hat. Es find Predigten eines Mönches

vor München gehalten. Die erfte handelt .. von dem Ruhen der

Jungfräulichkeit" 3). Diefelbe ift nach Proles anzuraten. weil fie ein

fiebenfaches Gut in fich fchlicßt. Zuerft das der Freiheit. Ein

Ehemann ift gebunden. ein fürchterliches Band (eineulum k0r

mjäabile) feffelt ihn und entzieht ihm das Eigentumsrecht über

fich felbft. über feinen Körper. Da die Freiheit ein köftliches

1) Seidemann hat ein Verzeichniß der Schriften des Petrus Shlvius

mitgeteilt in Schuorr von Earolsfelds Archiv für Literatatrgefchiüjte.

Bd. 1( (1876). S. 6-32 und S. 287-310. Hierher gehören Nr. 22. 23. 25.

In der Vorrede zu der eclitia eeeuncla vom Jahre 1531 heißt es: ..Denn in

der warheit nach' gezeugnus aller gelerten vnd wol verfiändigen fo feine

Predigt gehört oder gelefen haben. wenn man aus allen Predigbüchern. ja

aus aller Schriefft der heiligen menfchen fo bey den hehligcn Evangelien he

gefchrieben haben. das allernützlichfi und heilfamfi zufamen klaubet. fo konde

man doch zu vnderweifung vnd befferung eines rechten Chrifilichcn lebens

nichts nützlichers finden noch zufammenlefen.“ Wie hoch die Ordensgenoffen

feine Predigten fchähten. zeigt u. a.. daß Bartholomäus Arnoldi von Ufingen

fich eine Sammlung derfelben angelegt hatte, die um die Mitte des vorigen

Jahrhunderts noch im Würzburger Klofter vorhanden war. Vgl, Höhn.

S. 135: Zerixteit je (Li-eien) Zermanee üaeirinalea in omnia. feste. et 1)()

mjuiean anorum Soileetuneum n. 1). 13artb010mue0 Usinger aonuerjptum

babeuiue klerbipoli. Die jetzigen WürzburgerAuguftiner behaupten nichts

mehr davon zu befißen.

2) Der Herausgeber macht am Schluß der einen Predigt eine für fein

Redactionsverfahren charakteriftifche Bemerkung: ..Diefer Sermon ift aus

drei Predigten Andree Prolis zufammengebracht und eine Lehre mit der an

deren ohne Veränderung feiner Meinung gebeffert.“

2) .7011. (ie 931-52, Supplementnm 00e1ik'0ciinne, Bog. Nij ff. Am

Schluß heißt es: 1106 Zeptem bonn, rirxinitntia eladarnril; et praeäiearib

bone ineut01-ie rererenciue purer vonder 'jaariua lect0r until-ene Proles

anne in mem0riam eine ei; utilitntem nliorum bie 701m innerer-e.
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natiirliches Gut ift. fo ift in einigen Gegenden die Gewohnheit

entftanden. wenn man heiraten will. zu fagen. ich will einen Mann

oder eine Frau kaufen. Daraus folgt. wie fchwer der Ehebruch

wiegt. weil er der Diebftahl der edelften. köftlichften' und einer

geheiligten Sache ift. Der Menfch follte fich deshalb die Sache

bei Zeiten überlegen. ehe er in ein folches Band willigt; aber

Gott hat den Menfchen den Affect gegeben. der fie nicht über

legen läßt. und zwar einesteils um die Vermehrung des Menfchen

gefchlechts zu befördern. zum andern um des Verdienftes der

Jungfrauen willen. denn wenn 'die Che nicht eine gewiffe Ergöhung

mit fich brächte. was hätten dann die Jungfrauen für Verdienft 1)?

Ein zweites Gut der Iungfräulichkeit findet Proles in der Ruhe

von Sorgen. während die Verheirateten fich darum mühen müffen.

einander zu gefallen. die Kinder zu ernähren. zu erziehen und zu

verforgen u. f. w. Drittens hat die Jungfräulichkeit die Gewiß

heit. Gott zu gefallen. da er fie felbft angeraten hat und Chriftus

die ihn Liebenden auch liebt. Mit der Liebe in der Ehe verhält

es fich aber fo. daß. wo fie fehlt. die Che zur Pein und ver

dammungswürdig wird. wo fie aber vorhanden ift. vielfache Sorge

der Eheleute um einander. Furcht vor dem Tode des Gatten und

Schmerz nach demfelben die Folge ift. Als viertes Gut zählt

Proles die geiftliche Ergötzung auf. indem der. welcher Gott anhängt.

ein Geift mit ihm wird. Je größer das Gut ift. mit dem man in

Liebe verbunden ift. defto größer ift die Ergötzung. Gott aber ift

das höchfte Gut; daher gewährt. ihm in Liebe anzuhängen. die

höchfte Ergötzung. Das fünfte Gut ift das der Befreiung.

denn von Chrifto werden die Iungfräulichen in jeder Not be

freit. weil er es ift. der die Jungfräulichkeit angeraten hat 2).

1) 1111112 yutet Zraritno 8011116111, (111011 e81: 1111111111 rei 110b1118811ne et

[11601081881111e et 001188013112. ?niet 8ee11nc10 (111m1 mature Ueberet 1101110

(ieliberure. nnteguacn in taii (8ie) 00118entiret 7111011111111. 8e11 bene 1111111111;

81160111111 110111111111118. qui 11011 811111; (1e1ibernre. bit 1100 ?111110 0101111111*

361111.8 111111181111111 multiyiieanciuin. 8ee1111110 111-09161* 11161-1111111 7113111111111,

1111.111 ei 11011 68891; quneäam cieieotati0 111 1118.11111101110. quici mererentur

11113-11168.

2) Der (aus dem Deutf-hen überfehte) Sah ift unklar: Quintmn 1101111111

e81; ereptioniär. 2111111111101- 0111111 11. 011118170 in 0111111 neee88itate (11113.
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Ein fechftes Gut findet Proles in der Fruchtbarkeit. Eine

Jungfrau kann an einem Tage hundert oder taufend geift

liche Söhne hervorbringen) d. h. gute Werke7 welche fie vom

heiligen Geifte empfangen hat. Diefe Söhne befchweren nicht die

Mutter) noch betrüben fie) noch beflecken oder tödten fie diefelbe)

fondern fie ernähren fie. Endlich ift das fiebente Gut die Fülle der

Belohnung. Das Wort von der hundertfältigen Frucht (Matth. 13)

bezieht fich darauf. Die Belohnung richtet fich aber nicht nach

der Arbeit7 fondern nach dem Habitus. Die Ehe geht aus na

türlicher Neigung hervor) die Jungfräulichkeit aber aus göttlicher

Jnfpiration. Dabei wird als Beifpiel der Holzfchläger angeführtf

der mit feiner fchweren Arbeit kaum 12 Denare am Tage ver

dient) während ein Schriftftcller „mit feiner leichten Kunft" ein

oder zwei Gulden erwirbt. Der Gedanke ift alfo der, daß der

Eheliche zwar oft aus dcn oben angegebenen Gründen viel mehr

Mühe und Laft hat, aber doch weniger Lohn zu erwarten hat7

als der Jungfräuliche) der weniger Mühe hat) weil deffen Vir

ginität auf göttlichen Einfluß zurückzuführen ift.

Das Eapitel von der Ehe hat Proles) wie wir von Paltz

hören) mündlich wie fchriftlich befonders eingehend behandelt.

Unfer Gewährsmann giebt an, daß er niemand gefunden habef

der es ihm darin gleich getan habef weshalb er dasf was er in

feiner ausführlichen Eheftandsregel mitteilt7 zum großen Teile

aus Proles entlehnt zu haben gefteht 1). Es find Regeln eines

Mönches) der nur ein Auge hat für die finnliche Seite der Ehe)

00n811]111t. [ciao 8601119 i1ndento0nlngere ui] iponrn 1147111101 19. G111 p0te8t

andere, oxidiert. Jn dem Zufammenhang niit Maith. 19, 12 ift erepti0

vielleicht durch Verfchneidung wiederzngeben.

1) Von Bog. 1871 an findet fich eine lange 1631118. eonjugatornm, worin

bis ins kleinfte Detail die Pflichten der Ehegatten auseinandergefeht werden.

Am Schluß folgende Bemerkung: 18t11 8111'1101311t (ie reg-1116. eonjugntarum,

(1118m 1110 parte innjori er are et 8arjf>t18 0011831 18tiu8 11-11810818811111

17111 nee 110n prneüjeut0118 181110818811ni, (1111 aebn8 1108tre1 1111( parern 111

niemnnin 117111111886 erecijtnr, renerunäi pam-18 n08t11 mag-18W ünürec

pralea euere_ tbeal0gix1e 160t01-18 o. 111111th repututj (100t0118 0b8errnntiae

00ngreg-ut101118 niemnnie orciinja i'ratrurn derernitnrmn 8n110t1 4113118111111

patriurabae et nnet01-18 eiiie-3818811111, e111 etiarn pin-ern 111 materiu (1011111

Zntorurn eeribentem repperi minime.



die ihm mit der Sünde doch beinahe identifch ift. die er aber

trotzdem oft mit widerlicher Genauigkeit befpricht.

Noch einmal fiihrt Valß in dem* angegebenen Werke den

Proles mit einigen Bemerkungen ein- die hier nicht übergangen

werden follen. Waltz fpricht da von der Geduld und der Stand

haftigkeit als einer Pforte dcs Himmels. Auf die Frage f was

man denn tun miiffef damit diefes köftliche Krauth nämlich die

Geduld, im Garten des Herzens wachfef läßt er Proles antworten:

„Da mußt Du dreierlei tun. Erftens mußt Du auf Gott fehenh

den du beleidigt haft und in ihm alle Creaturen, fo daß fie mit

Recht Dich verfolgen folltenf wie gefchrieben fteht (Weisheit 5f 21):

Die Welt wird mit ihm zum Streit ausziehen wider die Un

weifen. Aber erkenne die große Barmherzigkeit Gottes7 der nur

ein oder zwei Creaturen gegen Dich erregt hatf Dich zu verfolgen

und nicht alle zumal. Zweitens mußt Du auf Deinen Nächften

fehen7 welchen Du öfter betriibt haftF und bedenkenh was im Evan

gelium gefchrieben 'fteht; mit welchem Maße ihr meffet, wird

man euch wieder meffen. Wenn Du alfo irgend etwas von je

mand erleideft7 fo bedenkef daß Du mit Recht leideftf weil Dir von

andern fo gefchiehtf wie Du ihnen getan haft; deshalb habe Geduld

bei der Ausgleichung der Gerechtigkeit (reatitucijne 11185016).

Drittens mußt Du Dich felbft anfehenf wie Deine Werke befchaffen

find, und Du wirft fie finden wie die Gewänder einer Befleckten 1)

die der Wafchung und Reinigung bedürfen; es ift alfo nötigf der

artige Werke in gegenwärtigem Leben zu fa'ubern und zu reinigen

damit fie nicht im andern Leben gereinigt werden miiffen. Daraus

fchließeh daß Du in diefem Leben Geduld haben mußt. Es ift

aber die Geduld im chriftlichen Glauben eine fo große Tugendf

daß wenn irgend ein Chrift durch das ganze Leben hindurch in

Sünden gelebt hättef am Ende aber mit Geduld den Tod auf

fich nähmef er durch folche Geduld bewirken könntef daß ihm'

Gott Strafe und Schuld erließeh fo daß er fofort aus dem Fege

feuer in den Himmel emporflöge 2).“

1) [oneview eu. Sicul; yuv-108 men8br11e1ßei

2) Lui; aut-em patient-.iu in kicio criutiann tuntu nirtun, rt Zi aiiqniß

criuiziuunu per wi:an ritmn 8118.111 in pet-out() ?drinne-f oi circa. tiven) pucienbek
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Außer diefen mitgeteilten Excerpten befißen wir noch eine

Predigt des Proles über die Kindertaufe, die er in Leipzig ge

halten und die wie fcheint zuerft 1500 in niederfächfifchem Dialect

erfchienen ift 1).

In einfachem fchlichter Weife, ohne alles gelehrte Beiwerk be

handelt Proles hier für die Laien Wefen und Wert der Taufe

und die daraus refultirenden Pflichten.

Es wäre „langfam zu erzählen, wie viele edle Gaben wir

von dem allmächtigen Gott angenommen haben". Proles will

darum hier nur davon fprechen „wie uns der giitige Herr in

dem Sacrament der Taufe fo reichlich begabet und begnadet,

wie viel und welcher Ruhen, Frucht und Seligkeit einer Menfchen

feele aus der Taufe zukommt". Darauf zählt er denn die einzel

nen Stücke auff deren Erlangung er zum Teil durch die Vor

gänge bei der Taufe Zefa oorgebildet findet. So hat fich

damals der Himmel aufgetan, der heilige Geift ift in Geftalt

einer Taube erfchienenf die Stimme des Vaters hat fich ver

nehmen laffen: das ift mein lieber Sohn, an welchem ich Wohl

gefallen habe, das alles uni anzudeuten7 daß durch die Taufe

der Himmel geöffnet, anftatt de's böfen Geiftes in den Getauften

„ der Vaterf der Sohn und der heilige Gcift fteigct"„ daß auch

wirh wie Sanct Paulus fpriehtx erwählte Kinder feien durch die

Gnade Gottes und Gott an dem Menfchen7 der „durch die Taufe

wiederum rein worden ift von dem Makel der Erbfi'mde" einen

Wohlgefallen hatf „fintcmal Gott felher ift in dem Kindef das

dann viel fchöner iftf als es in der erften Schöpfung war".

marken) euaojpereb yoaoet kaeeke yet D19111 pabjeutjam qaoä Zjbj (16118

peu-im ef ou1yam remjtierei; et im qaoä dio/cim eu01ared. Bog. ij.

1) Panzer- Annalen l, 244. Nr. 490. Eine andere Ausgabe exiftirt

vom Jahre 1511: „Aiu innige ler Wye man fich 1| halten fol bey der tauff

der kinder oder ain vn[[derweiffung vatter vnd mutet ond gefatter [f oder

thoten gepredigt in der fiat leyp [1 ßick durch den andechtigen vfi erwirdigeu

vater An |1 dream proles ond vicarium des hailigen ord 1| ens der ainfydeln

fancti Auguftini.“ Darunter ein Titelbild: die Dreieinigkeit, Gottoater den

Leichnam Chrift'l in den Armen haltend. Am Schluß: „Getrucft vnd volend

in der faiferlicheu l] fiat Augspurg durch Iohannem Sittiäf || in dem iar da

ma zalt M. cccccf vnd xi iar.“ 6 Bl. 40. Davon ein Abdruck in Unfchul

dige Nachrichten 1713, S. 926 ff. und bei Vröhle, S. 55 ff.
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Die Taufe kräftigt auch den geiftlichen Sinn der Seele. gleich

fam das ..inwendige Gehör. alfo daß die Dinge von Gott und

unferer Seligkeit uns mögen zu Herzen gehen". Deshalb legt

der Priefter Salz in die Ohren des Kindes und in den Mund.

um die Eröffnung des inwendigen Sinnes zu bezeichnen. Jn

derfelben Weife erklärt er die Anwendung des Ehrifams bei der

Taufe: ..Damit wird der oberen Kraft. das ift der Vernunft.

Gewalt gegeben. zu herrfchen über die niederen Kräfte des Leich

nams und der auswendigen, Sinne". So wird der Menfch. der

da empfahet die Taufe. gebenedeiet und geweihet zu einem

Tempel Gottes. Darum fpricht Sanet Paulus: ..Jhr feid

der Tempel Gottes." Gleichwie der Bifchof eine Kirche weihet.

im Kreife umher das Kreuzeszeichen auftreicht. wie es in den

Kirchen gemalet fteht: alfo wird geiftlicherweife der Seele des

Menfchen ein unauslöfchlich Zeichen eingedrückt. das er ewig

behält. im Himmel zu ewiger Ehre. und in der Hölle zu

ewiger Pein und ewiger Schande vor allen andern Gefchlechtern

der Verdammten. daß er folche große Gaben und Ehren feines

Schöpfers. ihm durch die Taufe verliehen. fo gencißbraucht hat.

Diefe reichen und mannigfaltigen Gaben verpflichten nun

..unzweifelhaft auch zur Wiedervergeltung und unausfprechlicher

Dankfagung". davon handelt der zweite Teil der Predigt. Darin

wendet fich Proles zuerft an die Eltern und giebt ihnen in feiner

praktifchen. geraden Weife Berhaltungsmaßregeln. damit den Kin

dern nicht vor der Geburt Schaden zugefügt werde und fie mut

willig der. göttlichen Gnaden beraubt werden. Er ermahnt aber

auch die Frauen. in der Zeit ihrer Hoffnung mehr als fonft An

dacht zu haben. Gott zu lieben und zu fürchten. ..auf daß. fo

aus verborgener Urfach und nach dem Gericht Gottes ihrer Frucht

Schaden zukäme. fich Gott dann defto gnädiger über fie erbarme".

Für diefen Fall tröftet er fie mit einem Ausfpruch Gerfon's.

der fich auf dem Eoneil zu Koftnitz habe vernehmen laffen. daß

..die Allmacht des barmherzigen Gottes nicht benötigt ift. allewege

durch die Sacramente zu wirken. denn er mag auch im miitter

lichen Leibe die Frucht heiligen. ehe fie geboren würde. Solches

mögen die Mütter durch ihre_ Andacht und ihren Glauben ver

dienen."
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Auch follen die Eltern das Sacrament der Taufe andächtig

begehren. damit .. die Gabe. welche in der Taufe gegeben wird.

defto überfliiffiger komme in das Kind ". Als Beifpiel erwähnt

Proles hier (nach Johann von Turrecremata) den heiligen Niclas.

der es aus dem Verdienfte feiner frommen Eltern empfangen.

daß er bald nach feiner Geburt in einem Becken geftanden und

darnach Mittwoch und Freitag gefaftet hat (ll).

1 Mit großer Dankbarkeit follen die Eltern das getaufte Kind

aufnehmen und es als ein Heiligtum behandeln; ..denn auf diefem

Erdboden find keine größeren Heiligtümer. als fie. denn fie find

lebendig Geborne des heiligen Geiftes. den fie in der Taufe wahr

lich empfangen haben und der von ihnen noch nicht ausgetrieben

ift durch die Sünde. Aber die Beine der Heiligen find nach

gelaffene Körperteile. und der Tod hat vor Zeiten in ihnen ge

wohnt. nnd jetzt wohnt nicht der heilige Geift in ihnen." Endlich

werden die Mütter ermahnt. ihre Kinder felbft zu fäugen 1) und

fie nicht zu lange ungetauft. d. h. in des Teufels Gewalt. liegen

zu laffen,

Dem Priefter macht er es zur Pfliaft. fich in Anbetracht der

Gegenwart Ehrifti in der Taufe vorher von allen Sünden zu

reinigen. Dabei fpricht er den bedenklichen Sah aus; Je an

dächtiger der Täufer ift. defto mehr Gnade wird dem Kinde

gegeben. Auch hat es der Täufer um feiner felbft willen nötig. fich

zuvor von Sünden zu reinigen. Mit allem Ernft werden auch

die Pflichten der Gevattern erörtert* Da fie geloben. daß das zu

taufende Kind ein Liebhaber Gottes werden folle. fo haben fie

zuerft darauf zu achten. von was für Leuten fie zu Gevattern

gebeten werden. Gefchieht das von folchen. die ein böfes Leben

1) Für den gefunden. praktifchen Sinn des Prolesift die Begründung charak

teriftifch: ..Zum fechfien follen zii vor auß die mueter pre kinder mit hren

felbft bruften erneren fo fh mit icht kundenn oder mugen Einn beifpiel von

der edlenn vnnd reichen furften Sara die hren fun vfaae mit ihren felbft

bruften gefaugt hat Auch vm des willen Wen got vnd die natur haben die

bruft darum befchaffen zu erneren die frucht vnd die kind lieben anch defter

mer die mutet Wen das ift ain natürliche fach die milch ift blütt in den

bruftenn von der hitz des herhens gekocht Bnd alfo fangen die kinder in fich

alle fitten und frumkait yrer miiter vnd das herfz davon pre mutet den vil

feer lieben.“
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fiihren. fo follen fie erklären. die Gevatterfchaft nur unter der

Bedingung annehmen zu wollen. daß jene fich beffern. Ferner

haben fie mit Andacht und reuigem Herzen an der Taufhandlung

teilzunehmen. ernftlich zu bitten. daß das Kind das Reich Gottes.

zu dem es in der Taufe gefalbt wird. erlangen möge. und es

allezeit in der Liebe Gottes zu unterweifen. befonders wenn die

Eltern geftorben oder fäumig geworden find. Endlich wendet fich

Proles noch einmal zu den Getauften und ermahnt fie. auf ihren

Tauftag zu achten und alljährlich deffelben zu gedenken. um Gott

für die großen Gaben. die er ihnen an diefem Tage gegeben hat.

zu danken. fich ftets daran zu erinnern. daß fie mit dem edlen.

teuren Blute Chrifti gewafchen feien und fich darum vor Sünden

zu hüten hätten. Schließlich foll der Getaufte feinen chriftlichen

Namen merken. der von Ewigkeit her verfehen ift. und foll tun

nach dem Namen des Heiligen. den er hat. und alfo Gott be

zahlen. auf daß er der Ehre des Heiligen. deffen Namen er hat.

ewiglich gebrauchen möge.

Die ganze Predigt. die wir hier ihrem hauptfächlichften Jn

halte nach mitgeteilt haben. gehört ohne Zweifel zu den beften

Producten der Predigtliteratur der vorlutherifchen Zeit. Es ift

beachtenswert. wie der Verfaffer allenthalben feine Ausfprüche mit

Bibelworten zu begründen fucht. und Luther hat es an ihm ge

rühmt. daß er fo viel von dem Worte Gottes hielt. und von

ihm nach dem Hörenfagen den Ausfpruch mitgeteilt: ..Wenn das

Wort Gottes zu den Vätern kömmt. fo gemahnet michs gleich.

als wenn einer Milch fäuget durch einen Kohlfack. da die Milch

muß fchwarz und verderbet werden" 1). Daß aber hieraus noch

nicht auf eine evangelifche Gefinnung in unferem Sinne zu fchließen

ifti). ergiebt zur Genüge ein Blick auf feine Vorftellung von der

1) Tifchreden 1117, Z 10.

2) Man glaube doch ja nicht. daß die Bibel den vorreformatorifchen

Theologen durchweg ein unbekanntes Buch war. Männer wie Karlftadt find

jedenfalls nur zu den Ausnahmen zu rechnen. Eine eingehendere Befchäf

tigung mit der heutzutage allzu verächtlich behandelten theologifchen Literatur

der letzten Jahrzehnte des Mittelalters zeigt eine bei weitem größere Kenntniß

der Schrift. als man allgemein annimmt. wenn diefelbe auch vielfach mehr durch

Commentare über die Schrift als durch diefe felbft erworben fein mag.

Kolbe. Staupih. 11



magifchen Wirkung des Sacraments fo wie jene oben aus Palß

mitgeteilten Auslaffungen über die Verdienftliwkeit des jungfräu

lichen Lebens. Die Anfchauung von Proles) als von einem Zeugen

der (evangelifchen) Wahrheit vor Lutherf beruht auf dem Grund

irrtumy der fchon oben zurückgewiefen wurde, daß Proles um

feiner freieren, dogmatifchen Anfichten willen in den Bann getan

worden fei, während doch) wie dargetan, feine Excommunication

aus ganz anderen Gründen erfolgt war. Von hier aus fuchte

und fand man dann in feinen Ausfprüchen evangelifche Neigungen 1).

Daraus, daß Luther erzählt) Proles habe bei dem Anblick des

Bildes des um feines Sieges über Hus willen mit der goldnen

Rofe gefchmückten 1)1*. Zachariä gefagt: „O wehe7 ich wollte nicht

gern die Rofen mit den Ehren tragen") fchloß man 2)) daß Proles

Sympathien für den Keher gehabt habef während jene Aeuße

rung wie manche andere von ihm, die fich in der Tradition er

halten hat) doch nur ein fchönes Zeugniß ift von feiner uns auch

1) Von den Auslaffungen des Matthias Flacius (08t810g-n8 t08t1n111

7011118118 [ürgentine 1562], 101. 581) hierüber kann nach dem, was oben

(S. 123) über die Zuverläffigkeit diefer Ouelle gefagt werden mußte, füglich

abgefehen werden.

L) So fchon Luther felbft in dem Nachwort zu den von ihm heraus

gegebenen Briefen des Hus (Erl. Ausg. 1.117111, 81). Dagegen erklärte fich

mit Recht fchon ein Zeitgenoffe, Ochf enfart, in der 11110111110 8c] 10017010111 zu

feinen 41111118 opn801118 u. f. w. (Leipzig 1530 f., bei Valtin Schumann, 40)

Blatt 11111: 1100 111111n8 181811111 08d qn0c1 10111311080 patri et .4ngn8t11118110

furniiie 011111 in (1111.70 pie (11511111010 11118199 1'10168 11nti101 (Leg-81101 cet-te

filin8 imyanere nititnr, 1p8n111 qnenäurn .10nnn0111 880118118 Winti .10811n0n1

kln88e11 0110n1nn011011t un0188t11111 e886, Winti per 1100 1118i 11n880n paßt?!

110108 80008861111. 411811: untern 1100 (10 11110 18t0 8n8pienrj, 01111081tn111

0n1111 01 111n1t18 001118811n0 00n8t8t. aner8nnt atinrn n011.p8.n01, qni

1111881tn8 p001n8 nuer88tnn1 enrn 808e 011118011181: nuäinernnt, qn08 80111001:

(Larnnnt08 118.11nit 1101-0111008 00811110 1701 1118111110 (18t08tntn8, in 0011n11110

(ani et 830 interkni) (10 771111011110 1'811810n8i 100ntn8 0111n8 qnjäem 801111178

810nt et 08n0e1181-11.)08.nn18 (11818011, 1nn1tnn1 ampleuabatnr) 81 1nqn8n1

111 130011118. qnancjo Un88it81nn1 001111; 11018818 1111- 1110 fn1880t, 01e(10 8113

88111611018 1101111n08 11108 ne 68111 80qn01-entn1 0111111111000 0011t1n11188et. (Auf

der Leipziger Univerfitätsbibliothek. Mitteil. von br. Seidemann.) Die

Neigung für Wilhelm von Paris und Gerfon zeigt auch die Predigt von der

Kindertaufe) in welcher die Beiden faft ausfchließlich citirt werden.
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fonft bekannten Offenherzigkeit und Redlichkeitf der jede Hinterlifh

auch dem erklärteften Gegner gegenüberf ein Grenel ift. Aus dem

felben Grunde war er auch wie Luther - wahrfcheinlich nach

Erzählungen des Staupiß -- erzähltf den fophiftifchen Disputationen

abgeneigt. Er pflegte wol zu fagen: „daß ihn folche Dis

putationen gemahnen gleich als wenn Einer fißef und wehe ein

Beilf und er es immer weßet und weßet und hauet doch nimmer

mehr etwas damit" 1). Ganz befondern Wert hat man'gewöhn

lich darauf gelegtf daß Proles (nach der Erzählung des Flacius)

eine „kräftige und gewaltige Reformation" dringend gewünfcht

habe und der feften Hoffnung gelebtf daß Gott bald einen Helden

erwecken werdef der fie mit Kraft und Entfchloffenheit herauf

führen werdeh und es ift nicht unmöglich daß Proles derartige

Aeußerungen getan hat; aber was er für eine Reformation damit

meintef weiß der, der feine Lebensgefchichte verfolgt hat.

Faffen wir unfer Urteil über, Proles zufammenf fo werden

wir fagen dürfen, er war eine hervorragende Erfcheinung nicht

blos innerhalb feines Ordens 7 fondern in der deutfchen Kirche

feiner Zeit überhaupt. Ganz und gar erfüllt von der Jdee des

Bettelmönchtumsf als der Nachfolge des armen Lebens Ehrifti,

mit einem großartigen Organifationstalente begabtf hat er diefelbe

in der unerfchrockenften Weife unter den fchwierigften Verhältniffen

und unter großen Gefahren in feinem Orden zu verwirklichen ge

ftrebt. Es war die Ehre der Kirche7 Gottes und feiner Heiligen

die er in der Ehre feines Ordens fuchte; aber der Lohn des Ver

dienftes war feine Hoffnung wie fein Troft im Kampfe mit den

Widerfachern. Er hat mit Recht feinen Zeitgenoffen für einen

frommen Mann gegolten, und mit Furcht und Zittern hat er

feine Seligkeit gefchafft7 aber fein Ehriftentum war nur ein Ge

fetzesdienft, keine 'freie Hingabef - das Mönchtum mit feinem

vorgefchriebenenf bis ins kleinfte geregelten Dienftf ift ihm7 wenn nicht

der alleinige, fo doch der ficherfte Weg zur Seligkeit. Die Ver

derbtheit der Kirche und des Vapfttums feiner Zeit ift ihm nicht

entgangenf nicht in der verfälfchten Lehref in feinem Befiß fah der

1) Tifchreden [117. Z 9,

11*
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Vettelmönch den Grund zu feinem drohenden Untergang l). Brak

tifche Frömmigkeit war das Ziel feiner Predigt) das Erbe7 was

er feiner Congregation hinterließ, und die Predigt als das Mittel

zur Erweäung kirchlichen Lebens aufrecht erhalten zu haben in

einer Zeit) wo in den meiften Kirchen nur die gedämpften Laute

des Meßpriefters gehört wurden) nicht zum kleinften Teil fein

Verdienftf macht7 wie ein fpäterer Abfchnitt zeigen wird) einen

großen Teil der kirchlichen Bedeutung der von ihm gefchaffenen

Congregation aus.

Auch in feinem hohen Alter lebte Proles ganz und gar feiner

Schöpfung. Unermiidlich reifte er hin und her, um die einzelnen

Eonvente zu vifitiren. Im Sommer 1499 finden wir ihn auf

einer folchen Reife in Baiern und Schwaben. Darauf kehrte

er auf den Wunfch des Herzogs Georg nach Dresden zurück 2).

Am 29. Auguft 1500 hielt er das Congregationscapitel in Mühl

heim ab. Auf der Rückreife befuchte er den Eonvent zu Ef ch

wege 3). Dann begab er fich wol wieder nach Dresden oder

Leipzig) wo er mit dem Ordinarius der Iuriftenfacultät) Breiten

bach 4)) und dem Humaniften Hermann Kahferf mit dem er viele

Briefe gewechfelt7 und andern Gelehrten) wie dem Juriften

Wilde und dem Mediciner Viftoris) dem bekannten Gegner Martin

Vollich's von Mellerftadt7 in freundfchaftlichem Verkehr ftand; dort

wohnte er auch im Anfang des Jahres 1503 mit Johann von

1) So auch Flacius a. a. O. 801jtn8 ent -etiukn naepe (Lim-.re inter

pruelegenäum: [Magnum Laune mug-nam minutuk ruinam, quiet. nimjs uit-.e

ei; nimia njw erenjiz.

2) Brief des Proles an Hermann Kayfer vom 23. October 1499.

3) Donnerstag nach Margareten (15. Juli) 1500. (Staatsarchiv zu

Marburg.) Es mag hier erwähnt werden, daß der Cardinal Raimund das

Jahr darauff durch Bürgermeifter und Rat von Memmingen um eine Re

formation des dortigen Augufiinerconvents angegangen, denfelben 811b ode

(ijenbia in Cini-Zw (ieneknijß 'jean-ji ?rorinejae rbeutonicae giebt. (Stadt

archiv zu Memmingen, Schubl. 364). Memmingen hat jedoch in der Tat nie

der Congregation angehört.

4) Ein eifriger Verteidiger der unbefleckten Empfängniß. Siehe über ihn

[v. Gerber] Die Ordinarien der Inriftenfacultät zu Leipzig (Leipzig 1869)

und Muther in der Deutfchen allgemeinen Biographie.
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Staupiß der Doctorpromotion des Wimpina 5) bei. der fich nicht

wenig dadurch geehrt fand. Bald darauf fühlte er. daß ihn

feine Kräfte verließen. daß er nicht mehr im Stande war. fein

fchweres Amt zu verwalten. Früher als fonft rief er die Brüder

zu dem fälligen Eapitel und zwar nach Ef chwege. Dort legte

er am Sonntag Jubilate. den 7. Mai 1503. fein Amt nieder.

Zu feinem Nachfolger erkoren die Väter auf feinen Wunfch den

Doctor und Profeffor der Theologie an der neugegründeten

Univerfität zu Wittenberg. Johann von Staupiß. Ein vier

undfiebzigjähriger Greis hoffte Proles nunmehr in Ruhe feine

Tage befchließen zu können. Es waren ihm nicht mehr viele

befchieden. Schon am dritten Pfingfttage desfelben Jahres ver

fchied er zu Eulmbach. Jm dortigen Auguftinerklofter hat

man ihn begraben.

1) Vgl, Eberhard im Allgemeinen Literarifchen Anzeiger vom Jahre

1799. Nr. 11.



Drittes Capitel.

Die herrfchenden religiöfen und kirchlichen Anfchauungen

unter den deutfchen Auguftinern am Ausgang des fiinf

zeijnten Jahrhunderts.

Man weiß. welche hohe Bedeutung die Bettelorden für die

Univerfitäten des Mittelalters hatten: die Lehrftühle nicht blos

der Theologie fondern auch des kanonifchen Rechts waren meiften

teils in ihren Händen. Die Kölner Univerfität wurde ganz von

dem Predigerorden beherrfcht. Nicht minder durfte man dies von

der Löwener Hochfchule fagen. und überall ließ fich das Beftreben

der Dominikaner erkennen. die Leitung in die Hand zu nehmen.

Freilich mit fehr verfchiedenem Glück. Der erfte Dekan der theo

logifchen Facultät der neu eröffneten Univerfität zu Bafe( (1460)

war ein Dominikaner. aber man ftellte ihm Johann von Wefel

an die Seite 1). der allerdings bald nach Worms überfiedelte.

Neuer Zuzug aus Köln fchien die Herrfchaft der Predigermönche

feit 1469 zu fichern. aber auch nur kurze Zeit überwog ihr Ein

fluß. Seit dem Jahre 1475 wurde der Auguftinerprior Hein

rich Riedmüller. der '1469 dafelbft feine theologifche Lauf

bahn begonnen. als Profeffor in die Facultät aufgenommen 2).

Nach und nach wurden die Dominikaner gänzlich verdrängt.

Tilman Limperger. der Provincial der rheinifch-fchwäbifchen

Provinz des Auguftinerordens. fpäter Bifchof von Tripolis und

Suffragan von Bafel. mag dafür von Einfluß gewefen fein.

1) Bifcher. Univerfität Bafel (Bafel 1860). S. 205 f.

2) Ebendafelbft. S. 218. 220. Höhn. S. 108.



167

Mehrfach wirkte er als Compromotor 1). fo auch als der

Auguftiner Moritz Finninger von Pappenheim 1501 die

theologifche Doctorwürde erhielt. Das Jahr darauf war diefer.

der indeffen Profeffor geworden war. der einzige Doctor an der

Facultät. im Jahre 1506 auch der einzige Profeffor?) Daß

die Auguftiner in Heidelberg feit dem Jahre 1476 an der

Univerfität kehrten. ift fchon friiher erwähnt worden 3). Auf

beiden Univerfitäten konnten fie fich nicht rühmen. etwas Rennens

wertes zu leiften. Auch dürften nur_ wenig Brüder dafelbft ftu

dirt haben. Anders war es in Tübingen. wo. wie wir fahen.

die Auguftinereremiten fofort in engen Verband mit der Univer

fität traten. Während andere Mönche dafelbft fich nur in fehr

geringer Anzahl finden. weift die Matrikel von 1477-1500 nicht

weniger als einunddreißig Auguftiner aus allen Gegenden Deutfch

lands auf. Eine wirklich hervorragende Rolle aber als Lehrer

fpielen fie doch nur auf der Univerfität Erfurt. Wir erinnern

uns. daß in Erfurt ein 8t1111111111 genera1e des Ordens war.

Von allen Seiten kamen die von den Obern zum Studium be

ftimmten Brüder hier 'zufammenz im Jahre 1488 zählte man

im Erfurter Convent 70 Profeffi. ungerechnet die Zahl der No

vizen. Schon bei Beginn der Univerfität hatten Männer wie

Angelus Dobelin und Johannes Zachariä mit großem

Erfolg dafelbft gelehrt und den Ruf der Wiffenfchaftlichkeit des

Ordens erhöht; man 'forgte auch in der Folge dafür. daß nur

hervorragende Leute. die auch geeignet wären. an der Univerfität

zu lehren. am Studium unterrichteten. und obwol auch hier die

Dominikaner in der Zahl der Promovirten die erfte Stelle ein

nahmen 4). fo treten fie doch als Lehrer vollftändig zurück. ja

1) Bifcher. S. 22111. Höhn. S. 125g,

2) Vifcher. S, 222. Als Prior von Bafel wird er (bei Mülinen

a. a. O.. S. 5) in den Jahren 1513-1517 erwähnt. u. a. auch in einer

fchlimmen Angelegenheit: blankitium pri01en1 1333111373 aci n08 eitninun

quiet in rioitutorem 111311118 inieeit 710111111168. 0011111. e11 reg.. 1). 426.

3) Siehe oben S. 57.

4) Unter 116 von Anfang der Univerfität bis zum Jahre 1519 zu

Doctoren der Theologie Promovirten finden fich fiebenundzwanzig Domini

kaner gegen fiebzehn Auguftiner und ebenfo viel Minoriten. wobei in Betracht
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man kann fagenf daß unter den Bettelmönchen, welehe als Pro

fefforen der Theologie in der zweiten Hälfte des fünfzehnten Jahr

hunderts in Erfurt zu Ruf und Anfehen gelangenf allein die

Auguftiuer zu nennen find. Und eben diefe Erfurter Profefforen

bildeten die jüngere Generation herauf die dann Tübingen und

endlich Wittenberg bevölkerten. Ihre Theologie ift als die

iin Orden herrfchende anzufehen. Betrachten wir fie etwas

genauer. An dem Studium zu Erfurt waren gewöhnlich zwei

Väter als Profefforen der Theologie mit dem Unterricht der

Studirenden betraut 1). Sie rangiren in den Urkunden hinter

dem Prior und vor dem Supprior. Ohne Zweifel find nun

nicht alle, die im Auguftinertlofter lehrtenf zugleich Lehrer an der

Unioerfita't gewefenf doch läßt es fich von der Mehrzahl nach

weifen. Da ift zuerft Heinrich Ludowici zu erwähnenf dem

wir in der Gefchichte der Reformationsoerfuche fchon mehrfach

begegnet find. Am 7. October 1443 hatte er fich zu Erfurt die

theologifche Doctorwjirde erworben. Seitdem lehrte er am

Klofter und an der Univerfität. Schon 1471 war er Senior

der theologifchen Facultät. aber bis zu feinem erft im Jahre 1488

erfolgten Tode hat er feine Tätigkeit fortgefehtI). Zeugniffe

einer fchriftftellerifchen Tätigkeit habe ich nicht auffinden können;

doch ift erwähnenswertf daß er den fcharfen Auslaffungen des

zu ziehen ift. daß feit Gründung der Univerfität Wittenberg nur noch zwei

Augufiiner -- Ufingen und Lange - dafelbft promovirten.

1) Als folche finde ich urkundlich genannt 1444: Heinrich Ludovici

und Heinrich Coci (ZecunänriuZ); 1480: Heinrich Ludovici und

Johann von Dorften; 1488: Heinrich Ludovici und Johann

von Palcz;1493:Iohann Nathin und Johann von Lich; 1502:

Johann Na thinf der heiligen SehriftBekenner; 1503: Nathin und Valczf

der erftere allein 1504- dagegen 1505-1506: wieder beide; 1516: Nathin und

Bartholomäus Arnoldi von Ufiugen; 1521: Nathin, Ufingen

und Johann Lange, alle drei der heiligen Schrift Vrofeffores; 1522:

Nathjn und Ufingen.

2) Siehe über ihn das Berzeiöhniß der Provinciale im Anhang. Motf ch

mann, 1. Samml., S. 31. Höhn, S. 112. Montag nach Trinitatis

(29. Mai) 1480 bekennt Ludowicif mit Wiffen und Willen der Erfurter

Väter eine Reihe dem Convent zu Efchwege gehöriger Schriften von dent

felben zu feinem Gebrauch entlehnt zu haben. (Archiv zu Magdeburg. Cop.

des Erfurter Auguftinerklofters).
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Karthäufers Jacob von Jüterbockf die diefer damals (um 1450)

gegen die verfchiedenften kirchlichen Mißbräuche laut werden ließ)

fammt feinen Facultätsgenoffen zuftimmte 1). Es kann dies bei

einem Manne nicht Wunder nehmen) der mit Eifer eine Refor

mation der Klöfter anftrebte, Einen „Geift der Oppofition",

eine „freie oder geradezu oppofitionelle Richtung"7 die) wie man

gemeint hat 2)) durch das Auftreten des Karthäufers und des

freifinnigen Johann von Wefel hervorgerufen worden fei, wird

man daraus nicht fchließen dürfen. Wefel's theologif che Lehr

tätigkeit in Erfurt war nur vorübergehend) feine theologifchen

Schriften find dafelbftf wenn fie überhaupt noch in feine Erfurter

Zeit fallen) wenig bekannt geworden. Jch finde fie in den Schriften

der Auguftiner nicht erwähnt und wie man in Erfurt) keineswegs

oppofitionell lehrte) wenn man fich auch gegen vielerlei Mißbräuche

im Kirchentum nicht verfchloß) zeigt am beften die Theologie

des Johann von Dorften) des jüngeren Eollegen Ludowici7s,

der feit feiner Promotion (14. October 1465) fünfzehn Jahre

lang als Brofeffor der Theologie und der freien Künfte 3) der an

gefehenfte Lehrer der Univerfität warf von dem ein Zeitgenoffe fagt,

daß Deutfchland feit hundert Jahren keinen folchen Lehrer gehabt

habe 4).

Am bekannteften ift Dorftens Widerfpruch gegen das häufige

1) Ueber Jacob von Jüterboek Ullmann. Reformatoren vor der Refor

mation l, 194ff. Drei weder von Tritheim noch von Walch erwähnte

Tractate in 000. 011011. 1). 21 in der Marburger Bibliothek. Am Schluß

des 11001111118 110 0511810111508 0101100111111 folgende Notiz: 1810 11001011118

081 111011117118 x101 110110111 .10001111111 011111118 0011111181011818 80.010 1110010310

0101088010111 0111111111111 1117 081 001111111101118 1101 1001111010111 1110010310111 81111111

1110111011818, 111 010.1: 0011001101118 1101* (1011111108 (10010108 1111011100808 01118

110111 1001111701118 80111001; x101 3018001011111 1110801100010 [1100011011111 80110110

.1011011110111 (1111101111011 01; 1131710111 1111111011111 1110011101 Z111) 1111110 (101111u1

1449 010.1; 00110017118 111110111.

2) Kampfchulte, Erfurt l, 17. Siehe dagegen auch die richtigen Be

merkungen bei Köftlin 1, 51.

3) Er nennt fich .10110111108 (10 001811011 (Ort in Weftphalen) 111011111

01 ?1111080011130 111110111108 8001000110 13311102 ?10108801- 111 011110 [11117018.

131110111. In der Erfurter Matrikel finde ich beim Sommerfemefier 1454

(k. 86) angegeben .1011. 51111 (10 (10181011 - ob derfelbe?

4) 1110010118 (10 8103011 011. 71703010 11. 177.
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Wallfahrten zu dem heiligen Blute in Wilsnack. Er fcheute fich

nicht auszufprechen, „folch Laufen bedeute nichts Gutes7 wäre

ein Zeichen) daß das Volk an einer anfteckenden Krankheit dar

niederliege" 1). Dergleichen Aeußerungen erregten wahrfchein

lich Anftoß) vielleicht im Orden felbft) da die Auguftinerkirche in

Gotha in einer Monftranz eine Reliquie vom Blute Ehriftiz

die einft Landgraf Balthafar aus dem Morgenlande mitgebracht

hatte 7 aufbewahrte und fich nicht wenig darauf zu Gute tat.

Darauf hin wurde Dorften kurz vor feinem Tode (1481) genötigt,

fich darüber zu äußern, was denn überhaupt von dem heiligen

Blute zu halten fei. In der kleinen Abhandlungf die er darüber

fchrieb 2)) unterfcheidet er drei Grade der Glaubensverbindlich

keit. Der erfte bezieht fich auf die Artikel des Glaubens und

die Wahrheit der Lehre beider Teftamente; der zweite auf die

Decretalen der Päpfte und Generalconcilienf fowie auf die von

der Kirche kanonifirten heiligen Lehrer; der dritte endlich bezieht

fich auf die Legenden von einigen Heiligenf die Erzählungen gläu

biger Männer mit allem) was dazu gehörtf fo weit es zur Ehre

Gottes7 der Erhöhung des Glaubens und Förderung der guten

Sitten dienen foll. Im erften Grade zu glauben ift nun nach

Dorften zum Heile notwendigx nicht in gleichem Maße im zweiten

Grade) da fich zuweilen Widerfprüche finden) weshalb nach dem hei

ligen Auguftin auf die Art und Weife) fowie auf die Motive des

Schreibenden oder Redenden Gewicht zu legen ift. Beim dritten

Grade fteht es frei) Glauben zu fchcnken oder nicht7 da die Wahr

heit der in Frage kommenden Erzählungen von der Glaubwürdig

keit der erzählenden Perfönlichkeit abhängt. Es find demnach die

1) In einer nach dem Jahre 1470 gefchriebenen, mir nicht zugänglichen

Abhandlung: (J0nkutnti0 (ie 0011011an ac] TUM-1.01:. Schröckh, Kirchen

gefchichte xxxln, 441. Kampfchulte l, 17,

2) Sie findet fich abgedruckt bei kalt-.2, Zuppiem. 00elikociinae, Bog.

kk'jjz'. Dazu die Bemerkung: 3'011. (ie (i0r8ten [rain-nm deremitaknin 8.

buguatinj in aanuentu [103171-0 erkdräjenni quanw kujt requjajtnu qniä 6888b

neugienciinn (ie arnore mjrueul080 in connentn gotenni queln qu0ncinrn

in 11081313. tku118x>0rtnrjt [unterkuujnn tburingie (ie purtibun tranßmnrjnjn.

Let-rin nudeln cieterminntwnem feeit in yenu1tjn10 311110 'ita 8110 1480.
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Verhältniffe und Menfchen in verftändiger Weife zu prüfen.

nicht allzu leichtgläubig. aber auch nicht allzu fkeptifch. Was

nun die Reliquien des heiligen Blutes in Gotha anbeträfe. fo fei

deren Uebertragung dahin allerdings durch fichere Gewährsmänner.

den Landgrafen Balthafar und feine Begleiter. verbürgt. denen ein

fach nicht zu glauben (eimplieiter (118016(1616) eine Unverfchämt

heit wäre. Da aber doch alles. was wir darüber überkommen.

durch vieler Mund gegangen. fo feien die Gläubigen nicht ver

pflichtet. allem. was fich im Laufe der Zeit daran geknüpft habe.

Glauben zu fchenken. und es empfehle fich für den Priefter. die

Gefchichte von dem wunderbaren Blute möglichft kurz zu behandeln

und auf der Kanzel lieber anderes Erbauliche. was zur Vervoll

kommnung und Befferung dient. vorzutragen. Dorften giebt dazu

felbft eine Anleitung. Der Priefter foll zuerft einfach die Ge

fchichte von der Uebertragung des heiligen Blutes nach Gotha

erzählen und daran das Wiffenswertefte über die Verehrung

desfelben anknüpfen. Als folches giebt er die wunderbarften

Sachen an: Einige Doctoren feien der Anficht. daß Ehriftus bei

feiner Auferftehung nicht das ganze für uns vergoffene Blut

wieder an fich genommen habe. weil fein Körper nach der Er

höhung nicht fo viel Blut mehr bedürfe als vorher. fondern daß

er einiges zur Erinnerung an feine Paffion und zum Troft der

Gläubigen zurückgelaffen habe. weshalb dem Blute keine intria

fondern 1171161411118. zukommez zugleich finde fich die Anficht. daß

Ehriftus jenes Blut vervielfältigt habe. fo daß von ihm dasfelbe

gelten wiirde. was nach einiger Meinung von den über den ganzen

Erdkreis vervielfältigten Partikeln des Kreuzes zu fagen ift. Wie

es fich damit verhalte. glaubt Dorften ..der gewaltigen Kraft

Gottes" überlaffen zu müffen. ift aber der Meinung. wenn aus

einer durchftochenen Hoftie Blut hervorgehe. fo habe man nicht

zu glauben. daß dasfelbe von dem darin enthaltenen Körper

Chrifti herrühre. weil diefer darin weder berührbar noch verletzlich

fei. fondern von Gott in wunderbarer Weife von neuem gefchaffen

werde. Jm iibrigen fei zu merken. daß man das Blut wie die

Reliquien überhaupt entweder als etwas Wunderbares. durch die

Kraft Gottes zur Bekräftigung der höchften Wahrheit und zur Wi

derlegung der Jrrenden. Tröftung der Gläubigen gewirkt anfehen
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und darnach wie heilige Dinge (alfo ohne Adoration) verehren

müffe. oder als Erinnerungsmittel an das für uns vergoffene

Blut. wonach man ihm diefelbe adorative Verehrung zuteil wer

den laffen dürfe. wie etwa dem Erinnerungszeichen an den Tod

Ehrifti. dem Erneifix. im Hinblick auf den Gekreuzigten. der uns

eines folchen wunderbaren Erinnerungsmittels gewürdigt hat.

Für die Einfältigen. die dergleichen Unterfcheidungen nicht zu

machen verftehen. genügt es. wenn fie bei ihrer Verehrung und

Anrufung die Intention haben. diefelbe fo einzurichten. wie die

Kirche es lehrt. Weihgefcbenke in Wachs zu opfern. Krücken und

dergleichen aufzuhängen. wie es an befonders begnadigten Orten

Sitte ift. hält Dorften nicht für unpaffend. wenn dabei die Ab

ficht vorhanden ift. Gott für die von ihm empfangenen Wohl

taten zu ehren.

Spricht fich Dorften hierin allerdings verhältnißmäßig frei

finnig aus. indem er den Gläubigen das Recht zufchreibt. die

Wunder- und Legendengefchichten auf ihre Glaubwürdigkeit zu

prüfen. fo vertritt er doch in andern Fragen durchaus die herr

fchende thomiftifche Anfchauung. fo u. a. in Bezug auf den Ab

laß. Die Discuffion über die Jndulgenzen war feit Alexander

von Hales eine ununterbrochene; neuerdings war fie durch die

Jubelabläffe von 1450 und 1475. vielleicht auch durch die ftarken

Bedenken. die Jacob von Jüterbock und befonders Johann von

Wefel dagegen erhoben hatten. mehr als je in Fluß gekommen.

Auch Dorften verfaßte einen kleinen Tractat darüber. wozu ihn

die Zweifel eines gelehrten Freundes über die Wirklichkeit der

Jndulgenzen veranlaßte. Bei der Ueberlegung. wie er den Gegen

gründen des Freundes entgegentreten foll. find ihm wol felbft

einige Zweifel gekommen. aber ein Traumbild mit dem Befehl.

alles was den Ablaß betrifft zu glauben. hat fie verfcheucht. Der

Traum felbft. meint Dorften. könnte fchon für den Gegner über

zeugend fein; aber um nicht allzu abergläubig zu erfcheinen. fucht

er die Wahrheit der Ablaßlehre aus den einzelnen Vorgängen des

Traums zu deuten. Sehen wir von diefen ab. fo führt er als erften

und hauptfächlichften Grund dafiir. daß man der Ablaßlehre Glauben

fchenken müffe. die Tatfache an. daß fie von zwei Facultäten an

genommen fei. Jn zweiter Linie müffe man den Verftand ge
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fangen nehmen und fich damit begnügen. daß fie durch die Kirche.

die nicht irren könne. und durch die Päpfte. welchen die Schlüffel

gewalt gegeben. garantirt fei. Von diefem Standpunkt aus wird

es ihm ein leichtes. die Jndulgenzen im alten fowol wie im neuen

Teftament zu finden. und wenn er auch zugeben muß. daß der

Text der Bibel nicht gerade fehr deutlich davon fpricht. fo tröftet

er fich doch damit. daß dies auch bei andern Dingen. z. B. bei

..gewiffen Sacramenten" ebenfo ift und zwar hier *wie dort nach

feiner Meinung aus demfelben Grunde - .. um des Verdienftes des

Glaubens willen " 1). So ift es alfo die Autorität. die für ihn

allein beftimmend ift. In diefem Sinne entfcheidet er auch andere

Fragen in eigentümlicher Weife. z. B. die. ob es erlaubt fei.

Heilige. welche noch nicht kanonifirt feien. anzurufen. Darauf

antwortet er. es fei geftattet. im allgemeinen alle Heiligen

anzurufen. darunter auch die noch nicht kanonifirten. da dies die

Kirchen auch tun. z. B. an Allerheiligen. im befondern aber. d. h.

einen einzelnen. nicht öffentlich und feierlich. ..fondern privatim.

für fich kann jemand fogar feine unfchuldigen Kinder anrufen" 2).

Diefe Aeußerungen charakterifiren die Denkweife des Mannes.

der eines fo großen Rufes genoß. und zwar nicht nur als aka

demifcher Lehrer. fondern auch als Prediger; Trithemius weiß ihn

deshalb zu rühmen 3). Dorften pflegte des Predigtamts aber

mehr aus Pflicht. als weil er fich dazu innerlich gedrungen fühlte.

Seine Neigung ging mehr dahin. zu grübeln 4) und in ftiller Be

1) Diefer Tractat bei Paltz im Zupyiementum Soeiikaäinue. Bbg. 131]'.

2) Zpeeiniiter 81118111 n011 1111111108 et 8019111111181 8ec1 in 111171110 8.111111 8e

1101681; (1u18 etiani 111108 81108111110ee11te8 1117001116. 1'81112. 00e1110äiun.

kurt. 17. '

3) 1'11t1161n1u8. 1)e 801111170111>u8 e11. 111111101118. 1). 203. '

4) U10012118 c1e Ziegen. 11. 1778g. '1'11t11e1111118 1. 0. So

fchrieb er z. B. über die damals von zwei bairifchen Doctoren ventilirte Streit

frage. ob im Abendmahl alle drei Perfonen der Gottheit oder nur der

Sohn anwefend fei. mehrere .(10u8iäe1atione8. in denen er fich für die erfte

Behauptung entfcheidet. Bei Palß. 0001110111118.. Bog. 1111. Einige von

feinen Schriften bei Höhn. S. 108. Gedruckt fcheint nur eine zu fein

ein bei Gelegenheit einer Mainzer Synode 1471 von ihm erbetenes Gut

achten über eine Art von Simonie: Praetatua 817e 001111110 87110113118 (ie

81811111718 8001688ie11u111 (1111'. 1489. 40), Motfchmann. S. 37.
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fchaulichkeit Gott zu dienen, Er konnte deshalb die Benedictiner

glücklich preifenf weil diefe nicht predigten. und die Hoffnung aus

fprechenf daß über kurz oder lang alle Bettelorden aufhören und

nur „aflein der altef wahre und urfpriingliche Orden der Bene

dictiner fich kräftig erheben und beftehen werdef denn es ift Sache

der Mönche7 zu weinenf zu fchweigen und in heilfamem Stillefein

zu warten ".

Eine wefentlich andere Natur als Johann von Dorftenf

aber doch fo fehr fein Schüler- daß er fein Hauptwerk als von

ihm „adoptirt" bezeichnen konnte 1)f war Johannes b on Valß.

der wie kein anderer als Lehrer wie Prediger für die religiöfe

Anfchauung im Orden von Bedeutung gewefen ift. Obwol wir

ihm fchon friiher häufig begegnet. find, wird es fich empfehlenF

zuerft feinen Lebensgang im Zufammenhang zu betrachtenf ehe

wir uns zur Befprechung feiner Schriften wenden.

Johann Zenfer von Palß 7)f oder wie erdfich ftets nenntf

Johann von Waltz, ftammt nach den einen aus Schwabenf nach

andern aus dem Städtchen Palß oder Palenz im Erz ift Trier
Jn Erfurtf wo er feine Studienzeit verbracht f erlangtfexgt 1483

1) In der Vorrede zu feiner (1001110111111 fagt er: 11010111111 “ 80111111

111-1160111116 11181111110118 11161 6b 16001611116 11161110116 116176161101 1111.171*

8181711 .101111111118 (16 901817011 110811-1 811011 011111118 11111111111 1161-6111*

88.11011 1111g118b1n1 811.010 1116010310 1111116 '1117618110118 61; (1011116111111

101111011818 (1101:1 01011118 111016880118 111110168 11011110 (1181101808 11111-111100

3111. 861111011110, 86011111 111111161- 8601111011111 31111121111 1111111 001111111111 11106

(16 8111311118 111 111171110 1111-11118 (11111111 111 1111131111 1110111111 61; 1711101311110

0001110111111 1161110111111 171 810 (101111110 1108110 .16811 (111118130 111113611176 86 1110 *0

111 01-6 (1110111111 1161 11111111 8101; 0111110 7611111111.

2) Jn den Angaben iiber ihn herrftht große Verwirrung, da man - ' (H

vermute zuerft .100.. .1011. 1110.061, 0011111110 80111110111111 1118121011111 (1101111 t.

1660, 40),' Bog. 11, - unfern Path mit einem gleichen Namensf der Vrop

bei den' regulirten Chorherrn zum Neuen Werk bei Hallef (1001.. (1601,

und Hallifcher Archidiaconus war, identificirt hat. Diefelben haben aber

außer dem Namen nichts mit einander gemein und find ftreng auseinander

zu halten, was allein fchon aus dem bisher überfehenen Umftande erhelltx

daß der Auguftinereremit nach Besler's authentifchem Bericht (11'. 8. 1732.

S, 363) am 13. März 1511 geftorben iftf während der Kanonicus noch in

der Reformationsgefchiayte eine Rolle fpielt. Vgl. Seidemann, Erläute

rungen znr Reformationsgefaziäyte, S. 3, 111011. 1'111., 8.1). 111011011611 11,

1519.
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die Würde eines Doctors der Theologie 1). Nicht lange darauf

lehrte er felbft im Erfurter Klofter; ob auch zugleich an der

Univerfität; läßt fich nicht nachweifen. Daß er aber bei den Be

hörden derfelben in hohem Anfehen ftand; kann man daraus er

fehen; daß mehrere feiner Ordensbrüder um feinetwillen gratis

inferibirt wurden 2). Das Amt eines Brofeffors der Theologie

in Erfurt hat er gegen zwanzig Jahre verwaltet; freilich mit

großen Unterbrechungen. Schon 1475 hat ihn Proles; der in

ihm bezüglich der klöfterlichen Strenge einen Gefinnungsgenoffen

fand; wie früher erwähnt; als Prior in Neuftadt angeftellt; um

dort die Obfervanz durchzuführen; in gleicher Tätigkeit fanden

wir ihn 1491 in Herzberg. Jm Jahre 1499 führte ihn das

Amt eines Vifitators der reformirten Klbfter u. a. nach Mühl

heim; auch feiner Tätigkeit für Errichtung und Gedeihen des

Klofters in Sternberg ift fchon gedacht worden. Jm Jahre

1507 wurde er von Erfurt nach Mühlheim verfeht; wo er am

13. März 1511 fein tätiges Leben beendete. Wichtiger als feine

Bemühungen um die Klofterreformation und von nachhaltigerer

Bedeutung ift ohne Zweifel feine Wirkfamkeit im praktifchen

Kirchendienft gewefen; fpeziell im Dienft der römifchen Kirche und

ihres Legaten; des Bifchofs Raimund von Gurk; der im Jahre

1490 nach Deutfchland kam; um Fürften und Völker zum Kampf

gegen die Türken zu entflammen. Das Geld dazu follte durch

einen fogenannten Jubiläumsablaß zufammengebracht werden; der

fich dadurch von dem gewöhnlichen unterfcheidet; daß er wenigftens

nach der weiter unten zu erörternden Erklärung des Palß fich nicht

nur auf die Strafe; fondern auch auf die Schuld bezieht.

Da es früher bisweilen vorgekommen; daß dem Ablaß durch

wenig geeignete Männer; die mit der Verteilung beauftragt waren;

1) Motfchmann, 1. Fortf., S. 25.

2) Erfurter Matrifel, S.-Se1n. 1487: kr. berteejoue (('bemM (ie 3082

]nriu. eineciem 0rcijan et magjeber 1181001081-361]st 3M.th 01) teuerenejnm

(1001:0er paLEZ äecijt 111111111 110711111 beäellje. (Derfelbe 1488 in Tübingen;

[Roth] Urkunden; S. 519.) S.-Sem. 1488: f1', 11106116118 818136! 01-01an

auguutineuejuru 31-3.th 0b reuerencjum rider()er [12.102.

Z) Noch 1506 wird er als folcher in Erfurter Urkunden erwähnt; 1507

dagegen als Prior in Mühlheim. (Staatsarchiv zu Koblenz.)
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Abbruch gefchehen und ..infolge deffen wenig Seelen gerettet wur

den". wählte der Legat. wie Palß uns erzählt. auf jeder Univer

fität. auf jedem Collegium. in jedem Orden die Gelehrteften. die

er auffinden konnte. dazu aus 1). Man weiß aus der Darftellung

des thonius 2). die in alle Reformationsgefchichten übergegangen

ift. mit welcher Feierlichkeit in den einzelnen Orten die Verkün

digung des Ablaffes eingeleitet wurde. wie man dem Ablaß

prediger unter Glockengeläute mit Fahnen und Kerzen entgegenzog.

diefer ein rothes Kreuz aufrichtete u. f. w.; weniger bekannt

dürfte fein. daß diefer ganze Apparat. befonders die Aufrichtung

des Kreuzes. eine Erfindung des Raimund von Gurk ift. um die

Feierlichkeit zu erhöhen und fo fchon durch das äußere Gepränge

die Gläubigen anzulocken. Unfer Gewährsmann Joh. von Paltz

ift freilich der Anficht. diefe treffliche Einrichtung fei von dem Le

gaten nur erneuert worden. nachdem fie von Taufenden von päpft

lichen Legaten zum Schaden des Ablaffes außer Acht gelaffenz in

der Tat fei fie fchon von den Propheten prophezeit und von

den Apofteln geübt worden. wofür er fich auf die Legenden

von den Apofteln beruft. Jhm felbft wurde die Ehre zuteil. fie

in Thüringen. Meißen und in der Mark einzuführen. für welche

Gegenden er zum Ablaßprediger ernannt wurde 3). Von feinem

Eifer für die Sache darf man auf feine Leiftungen fchließen.

Mit Stolz nennt er fich .. Eommiffarius der römifchen Gnaden" 4).

Von Torgau aus. wo er am Hofe des Kurfürften Friedrich feinen

Sitz auffchlug. zog er durchs Land. auch über Meißen hinaus

nach Böhmen. wohin ihn einige edle Herren und Bürger kommen

ließen. um die verhaßten Keher zu bekehren, Verfchiedene böhmifche

Städte. wie Brux. Eadan u. a. m.. rühmt er fich ..mit feinen

Predigten erfüllt. ja drei edle Herren zum wahren Glauben zu

rückgeführt zu haben".

Mit großem Beifall predigte er auch in Torgau vor dem

1) kalt-.2, (koelif'ociina am Schluß.

2) Tcntzel. Hifiorifther Bericht 1. S. 107.

3) Palh giebt in dem Zupplem. Eoeljkoäinae. Bog. 17' (auch K appen's

Kleine Nachlefe 17. 455) ein Ablaßceremoniel. wie es_für die fpätere Zeit

maßgebend geworden ift.

4) Am Anfang feiner ..himmlifchen Fundgrube".
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Kurfürften Friedrich und feinem Bruder Johann. die ihn auf

forderten. einige feiner Predigten in den Druck zu geben. Hier

durch entftand feine ..Himmlifche Fundgrube". ein Büchlein. das das

erfte Mal im Jahre 1490 erfchien. ..Dies Büchlein wird ge

nannt die himmlifche Fundgrube. darum das man 'himmlifch

Erz darin mag finden oder graben. das ift die Gnade Gottes.

Es mag auch geheißen werden ein Spiegel der Liebhaber diefer

Welt. Denn zu gleicher Weife als der Menfch feine leibliche

Geftalt in einem natürlichen Spiegel erfehen kann. alfo mag ein

jeder Sünder und Nachfolger diefer Welt feine Ungeftalt und

feinen Jrrtum in dem Spiegel feiner Vernunft aus diefer nach

folgenden Lehre lauter und klärlich erkennen". Das Schriftchen

enthält vier Predigten: .. von dem Leiden Ehrifti. von den böfen

Gedanken. von dem Tode. wie man fterben foll. und von der

heiligen Oelung in Todesnöten". Welcher Menfch. fo fagt der

Verfaffer in dem erften Sermon von dem Leiden Ehrifti in

welchem er häufig ..den heilig füß lerer fand Bernhart über

das buch die lobefang". aber auch Albertus Magnus citirt.

welcher Menfch alle Tage oben hin. wie man Erbfen oder

Bohnen lieft. überläuft und bedenkt das Leiden Ehrifii. der er

langt damit mehr Nutzen. denn daß er alle Freitag das ganze

Jahr faftet oder fich geißelt. Denn das Leiden Ehrifti ift eine

Fundgrube und hat viele Stollen. durch die man eingehen mag.

Da find erftens die heiligen fiinf Wunden. die man betrachten

foll. Dazu nehme man ein Erucifix. aber eines das gut gemacht

ift. und fchaue es an. um es in das Herz einzubilden. ..Bei

dem Betrachten der Hände follft Du fprechen: Ach lieber Herr

Jefu. ich danke Dir der linken Hand. die Du haft laffen durch

graben. Jch opfre Dir all meine böfen Werke darein und bitte

Dich. vergieb mir die und bet ein Vaterunfer in die lieb. Dar

nach dank ich Dir der rechten Hand. die Du haft laffen durch

graben. Jch opfre Dir all meine guten Werke darein und dank

Dir der und bitte Dich. hilf mir gute Werke vollbringen. Und

bete ein Vater unfer." Ebenfo bei den Füßen. der Seite tc.

Ein zweiter Stollen find die fünf Schläge. ..Von den fiinf

Schlägen fteht in der Auslegung der heiligen Meffe gefchrieben.

daß der Priefter nach der Aufhebung des heiligen Sacraments

Kolbe. Stauplh. 12
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fiinf Kreuze macht. was die fünf Schläge bedeutet. die der Herr

empfangen hat am Galgen des heiligen Kreuzes".

Der dritte Stollen. durch den man eingehen mag in die Fund

grube des Leidens Ehrifti. find feine fieben Worte am Kreuz. bei

deren Betrachtung Palß das Leiden des Herrn in der widerlichften

Weife ausmalt. die der quantitativen Anfchauungsweife von der

Verföhnung. wie fie bei den Thomiften üblich und fo großen Ein

druck bei dem Volke machte. entfpricht. Nach dem Worte an die

Mutter. in dem fich die Worte des Herrn gipfeln. ift das Zaire

regina zu beten. das Palß in folgendes Deutfch überfeßt: .. Gegrüßt

feift du Königin der Barmherzigkeit. das Leben. die Süßigkeit

und unfere Hoffnung. fei gegrüßt. Zu Dir fchreien wir elende

Kinder Evas. Zu Dir feufzen wir klagend und jammernd in

diefem Tal der Zähren. Eia. darum unfere Fürfprecherin kehre

deine barmherzigen'Augen zu uns und Jefum. die gefegnete Frucht

deines Leibes. zeig uns nach diefem Elend. o milde. o füße Jung

frau!"

Noch mehr als hier tritt bei *der Befprechung des vierten

Stollens die heilige Jungfrau in den Vordergrund. Derfelbe

behandelt das fogenannte kleine Evangelium. d. h. die Worte

Jefu zu Maria und Johannes (Joh. 19. 25-27). Schon die

Bezeichnung ..kleines Evangelium" zeigt uns. welche hohe Bedeu

tung man demfelben beimaß. Es gilt als ..die Perle der Paffion".

und die feftliche Zeit zwifchen Oftern und Pfingften glaubte die

mittelalterliche Kirche nicht beffer in ihrem Eultus auszuzeichnen.

als daß fie das kleine Evangelium bei der Meffe verlefen ließ.

Und über keine Schriftftelle ift wol mehr gepredigt geworden.

keine hat. wenn ich nicht irre. feit Bonaventura taufende von

frommen Ehriften zur glühendften Andacht. wenn auch oft in der

finnlichften Form angefacht. als eben diefe. Auch der nüchterne

Paltz wird dadurch zu einer feiner wärmften Apoftrophen an die

Mutter Gottes hingeriffen. deren Standhaftigkeit er mit den be

redteften Worten preift. Denn das ift ja eben das Großartige

an der blutet (1010roea. daß fie mit dem Herrn gelitten hat. ja

fogar bis zu einem gewiffen Grade an feiner Statt; .. denn ". fagt

Palß an einer Stelle. wo er diefen Gedanken weiter ausführt.

.. es ift bekannt. daß die Lanze Ehrifto keinen Schmerz mehr ver



179

urfacht hat. weil die Seele fchon aus dem Körper gewichenz aber

weil die Seele der Mutter im Körper des Sohnes war (i). hat

allein die Mutter den Schmerz diefer Wunde erfahren. Denn

die Seele der Jungfrau Maria war mehr im Körper des Sohnes

als in ihrem eigenen. weil nach Hugo von St. Victor die Seele

mehr da ift. wo fie liebt. als wo fie atmet." 1) Wie der Herr

uns vorher Macht gegeben hat zu werden Kinder Gottes des

Vaters. fo giebt er uns auch an dem Kreuze Macht zu werden

Kinder feiner lieben Mutter. Johannes ward der erftgeborne.

geiftliche Sohn der Mutter Gottes und alle Ehriftenmenfchen find

ihre geiftlichen Kinder; ..Habe fie lieb und ehre fie an allen

Enden als gegenwärtig und harre nit länger. fondern auf diefe

Stunde nimm fie in die dein. auf daß fie Dich auf das leßte

nehme in ihren Glorien." Schließlich wird fie als die geiftliche

Mutter mit der chriftlichen Kirche identificirt und zu deram

Kreuze ftehenden Gebete empfohlen. die ftets mit dem 11800181116 2)

fchließen follen.

Der zweite Sermon ..von den bofen vnnußen Gedanken der

Miffebittungen. die offt ehnem einfallen. wider das hehlig Sacra

ment. wider die hochgelobten Mutter Gottes. Oder wider die

liebenn Hehligen wie mann fich dar hn halten ßol". der fehr

volkstümlich gehalten ift. enthält wenig eigene Gedanken. aus

denen man die Anfchauungen des Palß kennen lernen könnte 3).

Wichtiger ift der dritte Sermon. der zwar auch ein beliebtes

Thema. aber doch in eigner Weife behandelt. .. von der Wohl

gebrauchung des Todes. damit ein Menfch mag erwerben Ver

gebung von Pein und Schuld."

Ehriftus hat drei Wege zum Himmelreich gelehrt. Der erfte

1) 0.11111. anime. 8ec11nc1u1n [Lug-onen) (18 8anei*.0 710b0re 1111 111118 881;

abi mont (1119.111 abi animai. Dies einer der vielen Beweife für das marti

riuni aan1pu8810nj8 Uni-ie bei kalte., 0081ik0c11nu, Bog. 1711] f.

2) ..Gedenke. Jungfrau Mutter. wann du ftehfi in dem Angeficht Gottes.

daß du wolleft reden für uns das Befte und abkehren feinen Zorn von uns."

3) Erwähnenswert wäre der in der 0061111081118 weiter ausgeführte Satz.

daß die blasphemifchen Gedanken gegen Gott. die heilige Jungfrau und die

iibrigen Heiligen keine Sünde. fondern vielmehr ein Verdienfi find. wenn

man fie geduldig erträgt. da fie vom Teufel gerade den Frommen gefchickt

werden. Das hauptfächlichfte Gegenmittel ift das Gebet zu Maria.

12*
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Weg ift der der Gewalttuung; den Weg haben alle Heiligen ge

wandelt und wandern noch die Menfchen. die da Gott dienen in

den reformirten Klöftern und auch etliche in der Welt. Der

zweite Weg ift der des inftändigen Gebets. der dritte der des

Almofengebens. Diefe drei Wege hat Ehriftus gepredigt. da er

auf Erden wandelte; da er aber an das Kreuz kam. weifet er

uns noch einen ..heimlichen. füßen Pfad zu dem ewigen Leben zu

kommen". das ift die Wohlgebrauchung des Todes. welchen er uns

lehrte in dem Schächer zur Rechten. der durch Wohlbrauchung

feines Todes Vergebung der Pein und Schuld allen Sündern zu

einem Troft erwarb. ob fie wol die drei Wege nicht gewandert hätten

bis an ihr Ende. daß fie doch den vierten Weg nicht verfäumten.

Diefe Lehre. die auf Thomas und Wilhelm von Paris zurück

zuführen ift. wird dann dahin entwickelt. daß man. je williger

und je größere'Pein man auf fich nimmt. um fo mehr Genug

tuung und Verdienft erlangt. Der Tod ift aber die fchrecklichfte

Pein. fo daß man fagen kann. ..durch den Tod mag ein Menfch

erwerben Bezahlung der Schuld und kaufen das ewige Leben".

Der Tod tilgt alle Pein (Strafe) aus. ob auch einer um feiner

Uebeltat willen fterben müßte; ..darum foll man die Gefangenen

tröften und foll fie lehren. willig den Tod auf fich zu nehmen.

fo vergiebt ihnen Gott nicht allein die Schuld. darum fie fterben

müffen. fondern Pein und Schuld von allen Sünden. wenn ihnen

die leid find und fie fie gern beichten möchten". Um nun die

Kunft des Sterbens zu lernen. muß man auf den Schächer fehen:

Er erkennt die Unfchuld des Herrn und feine Schuld und bittet

um Gnade. Daraufhin ermahnt denn Palh den Sünder. eben

falls zu fprechen: ..Jch bitte Dich durch Dein heiliges Leiden. daß

Du Deine Unfchuld heute für meine Schuld gehen laffeft." Man

könnte alfo meinen. daß er darnach die Vergebung auf das Ver

dienft Ehrifti gründet. Bald werden wir aber eines Befferen

belehrt: ..Der Schächer wußte. daß Gott nicht zweimal ftrafen

würde. wenn er die erfte Strafe mit Geduld tragen würde.

darum hoffet er. ihm würden die Sünden ganz vergeben werden."

Auch mit der Buße wird es nicht gerade fehr ftreng genommen.

denn wer nicht genugfam Reue und Leid über feine Sünden haben

kann. foll Hoffnung haben zu der Hülfe des Priefters. der durch
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„fein facramentlich Entbindung" dem Menfchen zu helfen ver

magf daß feine unvollkommne Reue eine vollkommne werde.

Und endlich leitet Bath anf folgendermaßen zu beten: „O lieber

Herr7 laß Dein Leiden an mir nicht verloren fein und laß mich

meiner Sünden nicht entgelten. Ich opfere Dir meinen

Tod in die lieb als Du Deinen Tod opferteftDeinem

himmlifchen Vater, O Maria„ Mutter Gottes, ich armer

Sünder bitte Dich7 habe Geduld mit mir und verfchmiih mich

nicht um meiner Sünden willen? und größerer Unwürdigkeit willen

und komme niir zu Hülf in meinen Nöten. Ich bitte Dich durch

Deine ewige Auserwählungh durch Deine heilige Empfiingniß7 und

durch Dein Stehen am Kreuz, komm mir zu Hülf am letzten

End." Auch kann er fprechen: „Maria, ein Mutter der Gnaden

ein Mutter der Barmherzigkeit, befchirm uns vor dem Feind und

nimm uns auf in der Stunde des Todes."

Der letzte Sermon handelt von der heiligen Oelungf deren

Gebrauch Palß umfomehr zu empfehlen fich veranlaßt fiehth weil

dariiber (wie noch heute) im Volke mancherlei Aberglaube herrfchth

zum wenigften derh daß derjenigef der die letzte Oelung empfangen,

fterben müffe. Dem tritt Palh entgegen- indem er die Behauptung

aufftelltf daß die Oelung vielmehr zur Gefundheit auch des Leibes

dienen könnef wefentlich freilich zur Gefundheit der Seele. Wenn

jemand eine Todfiinde getan hatf fo ftirbt die Seele; wenn er

darum Reue und Leid hat, fo wird feine Seele vom Tode auf

gewecketf aber fie bleibt noch krankf indem es ihr fihwer fällt,

Gutes zu tun, und leicht7 Böfes zu vollbringen. Gegen diefe Krank

heit hat Chriftus das Sacrament der heiligen Oelung eingefeßt.

Sie füllt den Mangel in der Reue aus; die Seeleh deren Leib im

Leben gefalbt ift- vermag die Pein des Fegefeuers leichter zu er

tragen. Mancher wird verdammß der, wenn er die Oelung em

pfangen, felig geworden wäre.

Das find die Anfchauungen des Baltzf wie er fie in der weit

verbreiteten himmlifchen Fundgrube zur Erbauung fiir die Laien

niedergelegt hat 1). Wichtiger fiir unferen Zweck, die im Orden

1) Naeh 1500 laffen fich noch fiinf Ausgaben nachweifen: Straßburg

1503 (Weller's Repetitorium, Nr. 255), Augsburg 1506 (Weller, Nr. 353),
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herrfchende Theologie kennen zu lernenf find feine lateinifchen

Schriften. Jene deutfche Schrift, fowie feine Jubiläumspredigten

iiberhaupt hatten fo viel Anklang gefunden, daß er auf Veranlaf

fung vieler Cleriker und befonders des Knrfürften Hermann von

Köln fie zu fammeln und in erweiterter; für den Gelehrten oder

wenigftens Theologen berechneter Form, in lateinifcher Sprache

unter dem Namen 00eijfoäjua herauszugeben befchloß. Um Aller

heiligen 1500 wurde das Werk in Mühlheim vollendet bis auf

einen Nachtrag über das Jubiläumf zu welchem fich der Verfaffer

veranlaßt fahf als er bei feiner bald darauf erfolgten Rückkehr

in den heimatlichen Convent Erfurt vernahm„ daß Cardinal

Raimund noch einmal einen Jubiläumsablaß verkündigen zu laffen

beabfichtige. Die Schriftf die 1502 zuerft erfchienf verbreitet fich

unter Beibehaltung der in der Fundgrube gewählten vier Haupt

teile in durchaus fcholaftifcher'Form über alle Gebiete der Dog

matikf gipfelt aber in der Lehre von den Sacramentenf fpeziell

dem Bußfacrament und dem daran fich anfchließenden Ablaß.

Fiir leßteren Propaganda zu machenf alle entgegenftehenden oder

feinen Wert abfchwächenden Meinungen zu widerlegen7 ift ohne

Zweifel die Haupttendenz des Ablaßpredigers*7 deshalb werden

auch die Ausfchreiben des Cardinals dem Werke angehängt. Seine

Belohnung war ein fchmeichelhafter Brief des Cardinalsf in dem

er ihn auffordert7 da er nicht überall fein könnef doch wenigftens

fein Buch nach allen Provinzen zu fenden. Am Schluffe desfelben

hatte Valß fein Bedauern ausgefprochen, daß er in Rückficht

auf die Kürze der Zeit nicht im Stande wäref wie er gern ge

wolltf feinem Werke in Geftalt von Predigten, wie er fie gehalten

Beifpiele beizufiigenf wie man den infernalifchen Heerenf die fich

gegen den Ablaß erheben7 fiegreich entgegentreten könne. Zwei

Jahre darauf holte er dies nach indem er einen ziemlich umfang

Augsburg 1507 (W, Nr. 379), Straßburg 1511 (W.f Nr. 1041) und end

lich Erfurt 1521: „Dh himelifche Für f grube mit fiehß ge f corrigirt vnd

clerlicher gedeutfcht.“ Am Ende: „Zu Erffordt hat gedruckt mich f Matthes

Maler . . . 111. 00000 mei.“ 40. Leßte Seite unbedrucktf Holzfchnitt unter

dem Titel. Diefe vielleicht umgearbeitete Ausgabe befchrieben in (kat-3.10

3118 rau (10 ijüotbeek rau bei; Drang-eiiacb Lutheraob Zemjuaxjum

(smaberänm, I. 0. 140111811, 1876; gr. 80).
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reichen Band Ablaß- und Jubiläumspredigten (die aber auch

vieles Andere enthalten) zum Mufter für fpätere Ablaßprediger

als Zupplemeutum 00eiik0äinue erfcheinen ließ 1). Wir entneh

men daraus; daß die Angriffe gegen Ablaßtheorie und Praxis wahr

fcheinlich durch die häufige Wiederkehr der Jndulgenzen noch erhöht;

damals auch in Laienkreifen fchon fehr bedeutende waren. Der Satan;

der es nicht leiden kann; daß die Menfchen; ohne Strafe zu erdulden;

felig werden; fchickt vier Heere gegen die Jndulgenzen aus. Das

erfte heißt Vernichtung (nuiebiintwuie): es behauptet; es fei nichts

mit den Jndulgenzen; fie feien nur Brieftertrng. Das zweite - An

fchwärzung - wird gegen die Erteiler des Ablaffes ausgefandt

und fchwärzt fie hinfichtlich ihrer Intentionen an. Ein drittes

Angriffsheer, das der Verzweiflung; fucht diejenigen; die Ablaß

nehmen wollen; zur Verzweiflung zu bringen; indem_ _es ihnen den

Ernft der göttlichen Gerechtigkeit; _die Schwere und Menge ihrer

Sünden und infolgedeffen die. Unmöglichkeit einer Wirkfamkeit

des Ablaffes darzutun beftrebt ift. Das Heer der Verblen

dung fchließlich hat es mit denen zu tun; die eigentlich den Ablaß

befördern follten; das find die Religiofen; die Eleriker und die

weltlichen Herren. Den Religiofen; befonders den Bettelmönchen;

raunt Lucifer zu: wenn Jhr treu und fleißig in Euren Predigten

und beim Beichthbren den Ablaß fördert; fo werdet Jhr einen

Ausfall an Almofen; Offertorien und Teftamenten haben. Den

Elerikern droht er; wenn Jhr den Ablaß nicht direct oder indirect

hindert, fo werdet Jhr an Euren Bauten; Anniverfarien und

Fundationen von Beneficien großen Schaden erleiden. Die welt

lichen Herren endlich greift der Teufel in der Weife an, daß er

ihnen fagt: wenn Jhr diefen Ablaß - wie man fagt das „Fell

abziehen" - duldet und nicht mit allen Kräften ihn verhindert;

fo wird Euer Staat in Gefahr kommen. Alles Geld wird man

1) Zuppiementmu (Zeiikdäine. Sehr draftifches Titelbild. Auf der Rück

feite der oben erwähnte Brief des Cardinal Raimund (8011118 qujntn 1113.31.

111. (11].). Dann auf dem zweiten Blatt der vollftändige Titel: Zuyplementum

(ie enercitibne jukernniidue ipeae enernbieeimun iuciuigenbiuß impugnnn

bibne ei; .16 111000 expuguuuäi 808 per butnbnkäae (je iurrj (iuuibion 611111:

teluiue. Am Schluß: lupreaeuln Dryiwrcije per 770103811311111 8011611010311 f

1111110 1.5.0.4. tereja kei-in zwei; 1111100811115. f
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aus Euren Landen fortfchleppen und jeder Menfch wird dadurch

verarmen 1). Dagegen errichtet nun die katholifche Kirche einen

Thurm Davids (Hohel. 4) 4) mit vier Brüftungen) in jeder

Brüftung vier Schießfcharten für die geiftlichen Bombarden) die

von ausgewählten Bombardieren bedient werden', die dann ent

weder aus gewöhnlichen Bombarden (Altes Teftament) oder

Kammer- oder Tarresbiichfen (Neues Teftament) oder Schlangen

büchfen (Autorität der Kirche) oder Hand- oder Hakenbüchfen

(Vernunftgründe) ihre nie fehlenden Gefchoffe abfeuern. Es

wiirde zu weit fiihren) wollten wir den wackern Kämpen überall

hin begleiten; die angeführten Beifpiele werden genügen) um die

Volkstümlichkeit feiner Predigt zu veranfchaulichenk). Joh be

fchränke mich im Folgenden darauf) in möglichfter Kürze die Lehre

des Paltz darzuftellen) unter befonderer Beriickfichtigung der für

die Folgezeit wichtigften Lehrmaterien- der Frage nach der Recht

fertigung des Sünders vor Gottf dem Bußfacrament und dem

Ablaß) fowie der Autorität der Kirche7 die damit ja im engften

Zufammenhang fteht. Es ift dabei vorauszufchickem daß Paltz in

der Weife feiner Zeit natürlich in ausgiebigftem Maße die

großen Doctoren benutzt3)*7 Thomas von Aquinj Bonaventura)

Alexander von Hales find feine Autoritäten7 nicht minder die vom

Orden approbirten Ordensgenoffen Auguftinus von Ancona

und Aegidius (Eolonna) von Rom (f als Erzbifchof von

l) 8901113168 qu0q11e p0tente8 0nin8n10c11 8unt z1rjneipe8 mugintrutu8

ei; Gffiejutj atque 001181118111 810 11173011:: 81 t0118rn'erit18 et 11011 t0t18

njrjbuZ 18138.8 1nc1uigentja8 (quun üjaunt exeoriatianeet) Medulin-11718, re8

pubiian re8trn 'nine periolitubituk 01111118 neeunju (16 tem-18 ne8tr18 (iepor

tuditur et 0n1n18 1101110 per enn ciepnupernditur etc. Bog. 14.

2) Eochleus (110173. et 8eriptu l1ut1161-1 hlug., 1549, x). 3) hat alfo

jedenfalls Recht, wenn er, ohne Paljz direct zu nennen, von den Au

guftiner-11 jagt: qui et unten per 8t1-enuun1 en. in re opereun non 801un1

praeciicnncia nik p0pu108 8e() etium 8er1benc10 et enuiguncw 11br08 (qunie8

8unt uerdi grutia 60011k0111nn et eiu8 8uppientent11rn) 86111 4p08t0iiene

118.78701'111111.

3) Da es hier allein galt zu confiatiren, was Palß lehrte, nicht worin

etwa feine theologifche Eigentümlichkeit beftand, habe ich davon abgefehen,

fein Gut von dem fremden ftreng zu fcheiden. Der Knndige wird im

einzelnen leicht erkennen, was er entlehnt hat.
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Bourges 1315). ein eifriger Thomift, der wie kein anderer in den

Schulen des Ordens in Anfehen ftand und deffen Schriften feit 1493

in allen Studienanftalten der Auguftiner vorhanden fein mußten 1).

Für die Lehre vom Ablaß benußt er auch mit Vorliebe einen

fonft wenig genannten Minoriten. Franziscus Maronis (c. 1315) 2).

Nicht felten geht er aber - ,. 8811m rererentia 110010118“ - über

diefe Männer hinaus. befonders bezüglich der Autorität der priefter

lichen Gewalt und des Papfttums.

Während die Buße. fo lehrt Palß. für diejenigen. welche ver

mittelft der Taufe in die Kirche treten. weil Ehrifti Tod für die

Strafen der ganzen Welt genug getan hat. nicht von nöten ift.

obwol die. welche als Erwachfene getauft werden. immerhin ..einen

gewiffen Abfcheu vor dem fchlechten Leben haben und das. was die

Kirche in diefem Sacrament bietet. im Glauben annehmen follen".

fo ift fie unerläßlich für die. welche die Taufgnade verloren

haben. nach Hieronymus das zweite Bret nach dem Schiffbruch.

Gott. der da will. daß allen Menfchen geholfen werde. hat zu

verfchiedenen Zeiten verfchiedene Arten zur Erwerbung der Sünden

vergebung durch Buße vorgefehen. Zuerft die vollkommene Reue

(Womit-.10). die Reue. die um Gotteswillen die Sünde bereut.

Davon ift die Rede in Stellen wie Hef. 18. 21-23; 33. 11.

wo dem wahrhaft Reuigen zugefichert wird. daß Gott feiner Sün

den nicht mehr gedenken wolle. Hieraus geht hervor. daß vor

der Zeit der Gnade zur Sündenvergebung die vollkommene Reue

gefordert wurde. Da diefe aber fehr felten gefunden wurde.

fo hat Gott im neuen Gefeß vermittelft der facramentalen Kraft.

die aus dem Verdienft und der Kraft des Leidens Ehrifti refultirt.

ein Hülfsmittel der Buße (aciiuiorinrn paeniianeie) gegeben. wel

ches uns in den Sacramenten infolge der Güte und Abmachung

1) 1161111, p. 128. yreajpiant in811j16r 01nnibu8 reg-enkiblm ei; 8in

cieniibn8: 11b 0pin10n08: ai; p08itic>ne8 feuert-111111 1nagi8irii'rntr18 1413141):

ubicjue 191193111; ei; 8e011nc11117a eiu8 8criprn ornnina 1egend. 8131111112,

00n8iibutjane8. 011p. 36.

2) Eine Ausgabe feiner 8611110ne8 011111 traeiutjbuzi 8111)(:11188111118 -

888iiee per 1118818me .13001111111 cie Maronen [1081; parfum nirgjni8 83.11111

kerurn anno 11111168irn0 quaäringente8in10 none-130811110 00178110 auf der Mar

burger Bibliothek.
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Gottes in der Weife verliehen wird; daß jeder; der fich demiitig

unter die Saeramente beugt, daraus Gnade fchöpft und das was

ihm an wahrer Reue fehlt; kraft des Leidens Ehrifti fupplirt

erhält. Der Unterfchied bezüglich der Rechtfertigung im alten und

neuen Teftament ift alfo der, daß im alten Gefeh nur der wahr

haft Reuige und zwar nur durch Gott felbft abfolvirt werden

konnte, im neuen aber eine geringere Reue (attritio), die aus

Furcht vor der Strafe Schmerz über die Sünde empfindet,

genügt; indem vermittelft des Sacraments der nttritue zum

eantritue wird; deshalb kann man unter dem neuen Geer auch

leichter felig werden l). Nun kommt es zwar auch im neuen Ge

feß vor; daß jemand vollkommne Reue hat; ein folcher wird

dann auch von Gott abfolvirt. Ein Beifpiel find die zehn

Ausfäßigen; die fchon auf dem Wege zum Priefter rein d. h.

abfolvirt wurden. Auf den Einwurf, warum denn die von

Gott Abfolvirten auch noch zum Priefter gehen; wird geantwortet:

weil jeder; der eine Todfünde begangen hat; nach den Einrichtun

gen der Kirche dazu verpflichtet ift und auch nur durch den Priefter

die Gewißheit feiner Abfolution erlangen kann; ferner weil er

durch die Uebung des Gehorfams und der Demut die ihm

gefchenkte Gnade vermehrt und endlich ja auch durch das Sacra

ment ein Teil der Strafe; welche er entweder hier oder im Fege

feuer büßen müßte, erlaffen wird; -- wieviel freilich, fetzt Palß hinzu,

weiß Gott. Diefer eben erwähnte, kraft der Abfolution erteilte

Straferlaß; von dem fogleich des weiteren zu reden fein wird; ift

nun ganz allein durch die priefterliche Abfolution zu erlangen;

1) ?10716117 in n0r-u. lege pieta8 8111711110118 uäjutorium peentientjue

yet nirtutena euerarnentulem e11 1116er et nirtute 11388101118 8une qu0c1 in

8nerarnenti8 1101118 explieutur ex danitate et 11110130 (181 ut quieunque

8e 11u1n11iter 8u11c1eret 8uerulnent18 gratiurn per eu buurjret et. nc] 11181

nuunäuru qu0c1 njrtute 011r18t1 8upp1eretur äekeotu8 p0en11e11c118 ei; 81c:

quiaunque fuji; nere e0nt1-1tu8 in neterj 1ege fuji'. 3. (160 ubnoiutun et

8u1natu8 et 3113.8 11011 86c] in 11078 1ege 0011tigit n1iquen1 81180171 a. pec

ont18 et 8711177111 qui 801unn j'uit uttritu8 111 8e qui kennen per uäiutoriu

8ne1-nrnent01-u111 e11 uttrito kuetun fuji; eontritu8. [(160 in nana 183e fueiii0r

e81; 111011u8 penitenüi et 8711781101. Bog. 111]'. Weiter unten heißt es:

p08tquu1n npponitur ad801ut10, 88.61-31nent3118 äutur gratis., quue 811111130

perkeete (1011116111; ei; u. pen-:8110 1111801711; nirtute 9.1)801ut10n18.
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woraus Palß dann die Folgerung ziehtf daß es bei weitem vor

teilhafter iftf als eit-.irith durch das Sacrament die Abfolution

zu erhaltenf denn vermöge der Eontrition durch Gott felbft7 weil

dadurch nur Vergebung der Sünden erteilt wird. Neben dem

vollkommen Reuigen und minder Reuigen giebt es nun noch eine

dritte Elaffef welche nur aus Gewohnheit alljährlich zur Beichte

gehenf ohne Reue zu empfinden. Sie haben die Verdammung zu

erwarten, wenn fie in ihrer fchweren Krankheit nicht wenigftens

den dritten Grad der Reue annehmenf der darin beftehtf daß fie

bedauern- nicht früher getan zu habenf was fie konntenf um einen

höheren Grad von Reue zu erlangenf und Gottes Barmherzigkeit

begehren7 wenn fchon aus knechtifcher Furcht vor Tod und Hölle,

und fich vornehmen7 im Falle ihrer Genefung fich zu beffern.

Solche können vermittelft der letzten Oelung gerettet werdenf

wenn fie nicht das Hinderniß des Unglaubens d. h. der Verach

tung des betreffenden Sacraments entgegenfeßen, Denn nach

Thomas bewirkt auch die letzte Oelung kraft des Sacraments

die wahre und vollkommene Reue.

Nach diefen Darlegungen kann fich Waltz nicht enthaltenf noch

befonders darauf aufmerkfam zu machen, welche hohe Bedeutung

demnach der Priefterfchaft zuzumeffen ift; darauf fpitzt fich die

ganze Darlegung zu. Niemand ift fo notwendig als der Priefter.

Denn der wahrhaft Reuigen find ja fehr wenige. Einige Reue

kann aber auf irgendwelche Weife jedem beigebracht werden. Die

unvollkommen Reuigen kann aber nur der Priefter zu vollkommen

Reuigen und fomit felig machen 1). Unendlich oft haben fie die

Menfchen von dem höllifchen Galgen befreit. Aus alle dem erfieht

manf daß Gott nicht nach der Natur fondern rüikfichtlich des

Effects barmherziger und freigebiger ift durch die Priefter als

durch fich felbft7 weil er mehr Wohltaten durch Vermittlung der

Priefter erteilt als ohne fieL). Es ift deshalb die Pflicht der

1) kuuojußjmi Juni; 701-6 contrjtj ergo pauojßäjmj Zuluureutur 8in8

Zuaeräotjduv: poeauni: untern 01111168 aquua :(1000 tierj uttrjtj ei: tulee [>08

Zunt Zucercloteß Lulu-tre et eorum miniabei-jo kam-.re o0utrid08 ei; per 001186

quena poaauui; 608 881731-0.

2) L! qnibua sequjßur quoci äolnjuua (16118 68t mu.ng mjuerjaoru et

Uberaliok yet uuoeräoteu que-rm por ee iyaum logueucio non guuutum nat
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Laien. Gott dafür zu danken und die Priefter zu ehren und zu

lieben. Auf den Einwurf der Laien. wenn fie fittlich lebten.

wollten wir fie fchon lieben und ehren. antwortet Paltz: daß einige

einen fchlehten Wandel führen. ift Schuld des Volks. denn wie

das Volk fo der Priefter. fteht gefchrieben. Ferner ..bift Du

vielleiht fchlehter als jener. der Du eine Frau haft. und jener

niht. und doh niht aufhörft Ehebruch zu treiben. und jener muß

dich abfolviren. wenn Du kommft. und Du willft kein Mitleid mit

ihm haben?"

Fragen wir nah dem Effect der priefterlihen Abfolution.

fo erhalten wir die bekannte Antwort. daß fih diefelbe genau

genommen nur auf die Schuld des Sünders bezieht. wenn auch.

wie vorhin fchon erwähnt. ein feiner Quantität nah niht näher

beftimmbarer Teil der Strafe zugleich mit der Sünde oder

Schuld erlaffen wird. Shuld und Strafe oder Pein foll ftreng

auseinandergehalten werden. Letztere hat der Sünder auh nah

der Abfolution zu gewärtigen. nur daß diefelbe infolge der voll

kommenen Reue (in eantritiane) anftatt ewig zu fein. in eine

zeitliche umgewandelt wird. Diefe. die weder er noh der

Priefter ihrer Quantität nach kennt. hat er entweder in einer

in das Belieben des abfolvirenden Priefters geftellten- Weife hier

abzubüßen oder dermaleinft im Fegefeuer. Hier trithzuuu die

bekannte Ablaßpraxis ein. indem die Kirche fhwerere de Sün

der anfgelegte Satisfactionen mit leichteren aber kirchlichen Z cken

- taufcht. Mit diefem altkt cb

- Priefter kraft fei 1:

.ffes zu befti
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und Märtyrer befteht und über den dem Papft als Stellvertreter

Chrifti das Verfügungsrecht zufteht. Das Vorhandenfein diefes

kirchlichen _Schatzesf fowie die Realität der Jndulgenzen rückficht

lich ihrer Wirkfamkeit7 begründet er ganz wie Alexander von Halesf

Thomas u, a„ nur daß er noch mehr wie der letztere die Auto

rität der Kirche betont. Die allgemeine Kirche teilt den Ablaß

aus folglich exiftirt er 1)f denn fie kann ja nicht irren. Dazu

kommt dann noch die Autorität Chrifti und der Apoftel. Denn

wenn wir lefenf daß Chriftus die Ehebrechcrin7 die nach dem

Gefetz hätte gefteinigt werden müffenf in Frieden gehen ließf und

der Schächer am Kreuz die Zuficherung erhält„ noch felbigen

Tages ins Paradies zu kommenh fo ift -- immer vorausgefetztf

daß mit der Sündenvergebung an und fiir fich noch kein Erlaß

der Strafe eingetretenF ein Sahf der foweit ich fehe von der

mittelalterlichen Theologie niemals beftritte'n' worden ift - mit

Sicherheit anzunehmen daß der _,Herr beiden Schuld und Strafe

erlaffen habe. Wie kommt es aber, daß feine Briefter dies nicht

tun? L) Darauf wird geantwortet: Gott hatte feine Gründef

warum er nicht jeden Vriefter unterfchiedslos über den Ablaß

verfügen ließf die Menfchen möchten fonft noch geneigter zum

Sündigen werden; auch wird auf diefe Weife die Anhäufung des

Verdienftes befördert7 infofern als die Menfchen angetrieben wer

denf verdienftliche Werke zu tunf um nicht nur durch

das bloße Leiden Chrifti felig zu werdenf wie die

(neu) getauften Kinderf fondern auch aus eigenem

Verdienft etwas zu fammelnf worüber fie fich in Ewig

keit freuen mögen 3). Endlich ift diefe Einrichtung getroffenf

1) Locleßiu generalio inüuigentiue andi-oben; er kur-.it ergo iuciuigen

tiue nliquici ergo 811111). - Loeleoiu firmiter unuiutit (iioentibun iuäulgentiue

688e, quiet. iyoei reitet 6886 - ergo Zimt.

' 2) (kur remittunt oulpnin et uou poenuin Mitteln totalem. Die letztere

Bemerkung wird hinzugefth mit Rückficht auf die fchon oben erwähnte (von

Waltz nicht weiter erörterte) Anficht. wonach ein gewiffer Teil der Strafe

allerdings fchon vermöge der Abfolution erlaffen wird,

Z) [li: er i100 nomiueß impelluutur er() lnoienciu opera mei-itorier ui; ri

cieiioet; 11011 ooluin Zuluentur eu 11min. erieti puenione Ziout pueri duptiouti

89() etiuni (ie proyriiß moritie nliguiü 001137636111; cie quo eternnliter geru

cieunt. Bog. 0j.
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um durch die verfchiedene Jurisdiction die Rangordnung inner

halb der Kirche aufrecht zu erhalten7 indem wie Ehriftus und

Waulus nur der Wapft oder die von ihm Beauftragten ohne

Satisfaction Straferlaß gewähren können.

Und nur auf die nach der Vergebung der Sünden noch zurück

bleibenden Strafenf nicht auf die Schuldf dies betont Waltz fo oft

als möglichf bezieht fich der Ablaßf und auch nicht auf die ewigen,

weil zu diefen nur die in Todfünden befindlichen verbunden findf

fondern nur auf die zeitlichen, in welche vermöge der Eontrition die

ewigen verwandelt find. Einen Erlaß diefer Strafen anftatt der dafür

fchuldigen Satisfaction gewährt vermittelft des Ablaffes der Wapft7

wie gefagt, kraft der ihm zuftehenden Verwaltung der drei Schätze

der Kirche, der Schriftf der Sacramente und der Indulgenzenf

die ihm durch das dreimalige „Weide meine Schafe 't übertragen

ift1). Der Wapft darf denfelben erteilenf wenn er einen ver

nünftigen Grund dazu hat. Von Seiten des Empfängers gilt

im allgemeinen als Bedingung, daß er in legitimer Weife von

der Sünde abfolvirt fei und fomit* unter wahrhaftiger Reue ge

beichtet habe. Jndeffen darf der Ausdruek eontritia et eanfeaaia,

der fich gewöhnlich in den Ablaßbriefen findet, nicht zu ftreng ge

nommen werden 2). Der attritua ift damit nicht ausgefchloffen7

1) Dabei kann Waltz nicht umhin, zu bemerken, daß Chriftus nicht nur

die Schafe felbft, fondern anch ihre Milchf ihre Wolle und ihren Stall dem

Petrus und der Kirche übergeben hat und fchließlich auch die Schäferhunde:

Zeiliuet; 0rcijnee menäjauubeu qui paajti rund innngulia 07i1i8: in uno un

guio eauiu äiuerai 0010W 80i1i0et 01-00 praeciianntium: in alio ung-010

annia gkiaeua 30i1i0et; okci0 minaruin in tertia anguio 02min albun aeilicet

01-(10 enrmelitukuin: in quark() ung-nie ennia niger 80i1ieei; 0kc10 krntrum

beremikurum ßanati üuguaiini. Li: ni uiii arciinee :nenciieantea enumernri

part-,011b ieti in interidua erilie 100uln badebuntz. Lt; Zinni; annibua (ie re

iiquiiß mennnrum ciamiuoruln atque Writer-urn auiuin prariciebur. rie 01

(iinidue menciieantium (10 eieemauinin (icieliun).

2) Deshalb will Waltz auch bei der Abfolution nicht den Zufaß 00ntri

tia et cankeaeia, um ja nieht den Irrtum aufkommen zu laffen, daß der

attritua ausgefchloffen fei, und wenn der heilige Thomas fagef der Wriefier

folle keinen abfolvirenx von dem er nicht glaubef daß er bei Gottabfolvirt

fei, fo erklärt Walt; dies dahinf daß Thomas habe fagen wollen, er folle

keinen abfolviren, von welchem er nicht glaubte, er fei naeh feines Wriefiers

Abfolution auch von Gott abfolvirt. So habe auch Cardinal Raimund
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da er ja fehr leicht durch das Sacrament auch durch das der

Euchariftie die vollkommene Reue erlangen kann; und es giebt

keinen fo verzweifelten Sünder; der nicht Ablaß erhalten könnte;

wenn ihn ein intelligenter und gläubiger Menfch darüber belehrt 1).

Ohne Beichte kann aber nur derjenige Ablaß erlangen, der keine

Todfünde begangen hat; im andern Falle nur; wenn er vollkom

mene Reue befitzt. Was nun den richtigen Gebrauch des Ab

laffes anbetrifft; fo genügt es nicht; daß man glaubt; daß es

wirklich Ablaß giebt; fondern daß man hofft und vertraut; daß

man; falls die Bedingungen; an welche die Erlangung geknüpft ift;

erfüllt find; auch denfelben erlangt. Durch etwaige Einwürfe

wie den; daß das Ablaßgeld nicht gut angewendet werde; folle

man fich nicht irre machen laffen; danach dürfe man gar nicht

fragen. Falle es doch niemand ein zu forfchen; was mit dem

Geld gemacht würde; wofür er Waaren gekauft habe. Da* f'ei

die Hauptfache; daß man die Waare habe. Auch fei es falfch;

wie manche meinen; daß der ;"welcher fchon den ,vollkommenften

Ablaß befiße; nunmehr keinen weiteren gebrauchen könne; da man

fich dadurch Gnade und Ruhm und fomit die ewige Seligkeit

vermehrt.

Wenn oben gefagt wurde; daß der Ablaß fich bloß auf die

zeitlichen Strafen beziehe und nichts mit der Sündenvergebung zu

tun habe; diefelbe vielmehr vorausfeße; fo bezieht fich dies doch

nur auf den gewöhnlichen Ablaß; nicht aber auf den fogenannten

Zubiläumsablaßk). Wir hörten; daß es eben ein folcher

Jubiläumsablaß war; mit deffen Verkündigung Walß beauftragt

worden - kein Wunder alfo; wenn er die Herrlichkeit der darin

in den Ablaßbriefen dies nur hinzugefetzt; damit man nicht glauben folie;

daß man ohne Reue und Beichte; d. h. ohne Vermittelung des Wriefters Ab

laß erlangen könne.

1) U011 11011181; e886 11600111701* 0.1190 (1681101817118 qniu 1108861; 00118611111

111(11113611tiu8 81 111111116111; 111be111gente111 et! 110010111 1nf0rmnt0ren1 sb 110

1116111; 1110916 (111011 p0te81; 11b 1131101117 uiirjtjoneln 8111111111810 (11111.6 tune 111

800101119111718 81111 8110011111t111* ei; 111111611001711111 61118 1011117111* 61; 11110111118

11111-1110 111 e81 anrjtnte 00.10118 f01unettur per 311111111111 880181116111818111.

2) Ueber Entftehung und Entwicklung des Jubiläums fiehe Ullmann;

Reformatoren; 2. Aufl.; S. 237; wo aber der Unterfchied des Jubiläums

Ablaffes von dem gewöhnlichen zu wenig hervorgehoben wird. K
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gefchenkten Gnadengaben in ganz befonderer Weife hervorzuheben;

ihre Wahrheit mit allen möglichen und unmöglichen Gründen zu

befeftigen beftrebt ift. Wie im alten Teftament beim Jubeljahr

aller Befitz aufgegeben wurde; damit jeder das ihm von altersher

zuftehende Grundeigentum wieder erhalte; fo foll man auch im

neuen Teftament alles zeitliche Gut dahingehen; um dafiir ewige

Güter zu erhalten; wie dort die Sclaven freigelaffen wurden; fo

follen auch hier alle eilen; Freigelaffene des Fleifches und des

Teufels zu werden. Und in der Tat, außerordentliche Gnaden

gaben werden in dem Jubiläumsablaß den Ehriftgläubigen ange

boten! Schon Bonifacius 7111. hatte in der erften Jubiläums

bulle (22. Februar 1300) nicht nur vollkommenen; fondern voll

kommenften Erlaß aller Sünden 1) verkündet; und Palß definirt

den Jubiläumsablaß als einen folchen; der fich nicht nur auf die

Strafe; fondern auch auf die Vergebung der Sünde

bezieht; indem darin gewiffermaßen das Bußfacra

ment enthalten ift 2). Der von Cardinal Raimund verkündete

Ablaß gewährte nun nach den Darlegungen des Paltz mehr als alle

friiheren; nämlich einmal im Leben vollkommenften Erlaß (plenieeirnn

ren118810). Derfelbe reicht foweit; als fich die Schlüffelgewalt des

Papftes erftreckt. Wer im Befiß eines folchen Ablaßbriefes ift; darf

fich das ganze Leben hindurch einen paffenden Beichtvater wählen; der

ihn auch in folchen Fällen; die den Bifchöfen refervirt find; abfol

viren darf. Jn wirklicher wie in vermeintlicher Todesgefahr erhält er

1) 170n 80111111 pleneun, nec] largiorem, 11n1110 plen18811nn1n 011111111111

8u01u1n eaneeciiniu8 reninln peecuwrurn. (11e8eler 11, 2. l). 499.

2) lnciu1gentia. äupljejter aecjpitur: 11110 111000 proprie [>10 nuciu 1e

11118810116 poenne ei; 810 11011 entenclit 8e nei eulpne re11118810ne111. 11110 m0c10

large 910 1ul>ileo nel pro litbers. inäulgenejuli ineluäente judjleun) et

tune eutencijt 8e eiii eulpe re111188j0ne111 quaci eo111111un1te1- quancio pnpn

(lui; jubileum 110n (jut 1111113111 111(1ulgent1u1n 8eci (lat etiuln nuatorjtutem

e0n11tencij et 8118011161101 3.1) 011111111118 1160081118 etinm qu0 nei (1111119111. bit

810 eulpu kemjttitur ratiane euerumenti penitentie quocl 1111 introäueitur

ei; dena rut10ne inclulgentiue quue 1111 euercetur. Bog. 011]. Wenn daher

Hefele (Eonciliengefchichtefiilll, 341) fagt: „Wenn aber doch in Ablaß

briefen die Formel (18 11001111 et 01111111 gebraucht wurde, fo wollte damit ge

fagt werden, der Ablaßprediger habe das Recht; auch in Ref ervatfällen

zu abfolviren", fo ift das keineswegs allgemeine Anficht. Nach Pain be
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vollftändigfte Vergebung von Schuld und Strafe 1), und end

lich nimmt er an allen Fürbitten der Kirche teilf und wenn er

ohne neue Sünden hinzuzutun ftirbtf fliegt feine Seele fofort in

das Paradies. Der nach der Taufe noch bleibende fündliche

Hang (1011168), fowie der nach dem Sacrament der Buße noch

zurückbleibende fündliche Habitus (11811111118 1110108118), hindern

den Eintritt in das Reich Gottes nicht 2)- denn fie find keine eigent

lichen Fleckenf und wenn fie wirklich als gewiffe Eorruptionen der

Natur und Verfon anzufehen feienf wie einige meinem fo möchte

Pult-g obwol er keine Autoritäten dafür anzuführen hatf doch mit

feinem Lehrer Dorften annehmenf daß diefelben durch den leib

lichen Tod und durch die Verwefung geheilt werden 3)f - alfo

auch hier diefelbe Anficht von der fittlich reinigenden Kraft des

Todesf die wir fchon oben beobachteten. Und eben diefe Vor

ftellung ift die Vorausfeßung für eine zweite, die Waltz nach Tho

mas mit allem Eifer vertrittf die von der Ausdehnung des Ab

(affes auf die Abgefchiedenen. Die gewichtigen Bedenken

die von bedeutenden Autoritäten dagegen geltend gemacht wurden

hält er für gering und findet das Recht der Päpftef auch den im

Fegefeuer befindlichen Seelen Ablaß zuzuwendenf in der Tatfache daß

es von einer Reihe von Väpften ausgeübt worden fei- und in der

zieht fich die Reformation gar nicht auf die Schuldf fondern auf die Beftim

mung der Satisfaction für die Strafe. Von der 011811811 [>61 kann jeder

Priefter abfolbiren, in gewiffen Fällen aber nicht von der 011011811 0001681116,

Bog. (213'.

1) 111 761-11 1110116 0161118811118. 1611118810 761 81180111t10 710611061 u 01111111

ek a 1161111. 11 01111111 171111118 80010111611t1 1161111601186 11116111118811116 1110111

1110 et 11 1161111 711-11116 1110013611116 0011068806. Bbg. 11.

2) 1*'011168 11011 1111116011; 1111 11131-68811 13-11111 1160 111111111118. 1111111 810111;

80018111611111111 1111111181111 101111; 0111116 110116011116111111111 81111117181 (1110 11.(1 0113-1111116

810 1161-16th0 1161111611118. quo 3.() 11011111116. - Jabjtma 710108118 (111111101161

0011810610170!, 11'110 111000 0110 ac] 1011111116 81111111 61; 1111111 6.11110 68i: 01111111

pkiyutjo 11110111118 110111 (16bit1 1611111111111* 1161 811010111611111111 yeujtentjae.

11110 111000 00118106101111- 0110 uc1 1118116111116 81111111 6d 810 68i; 8.110118. 111011

1101110 1611111116118 11081; 1161111161111111111 (16 1160011170 2101:111111 810111; 16111111161; 01111.6

(18111 1110111111110 [1081; baptj81119., (111116 (110117111- 1011168.

3) 1168110110611111- -- 81111711. 8611116111118 111611118 11111; 1261-1118 8611171611118 (1110.1

1011168 61; 113.1)1t118 111 quantum 811111“. 0011001101168 101-116 0111111111111* 1161* 111on

001-0011116111 61; 11161116101110116111. Bog. 711]'.

Kolbe, Staupih. 13
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Unmöglichkeit der Annahme. daß fo viele Päpfte geirrt hätten. Was

die Art der Zuwendung des Ablaffes betrifft. fo entfcheidet er fih

mit Thomas für den moclue eukkragii, ohne doch den 1110ciu8 aue

toritatia gänzlih zu verwerfen. da die im Fegefeuer befindlihen

Seelen doh noch ..auf dem Wege" feien. Als ein zureichender

Grund. die Abgefhiedenen aus dem unerfhöpflihen Schatz der

Kirhe zu unterftühen. darf gelten. daß fo viele. die fih erft im

Tode bekehren. wenig gute Werke mit fich bringen und vielleicht

fo gelebt haben. daß fie zu wenig oder nihts hinterlaffen haben.

wodurch ihnen zu Hülfe gekommen werden könnte. Aber nicht

jeder Ablaß kommt den Verftorbenen zu Gute. Es bedarf dazu

erftens der ausgefprochenen Jntention des Papftes. den Ablaß

auf diefelben auszudehnen; zweitens muß irgend jemand ftell

vertretungsweife die Bedingungen erfüllen. an die der Ablaß ge

knüpft ift. und die dritte Vorausfetzung der Wirkfamkeit der Jn

dulgenzen ift eine gewiffe Dispofition der Seele. Es handelt fih

alfo darum. bei den Abgefchiedenen etwas zu conftatiren. was

dem eantritua et e0nkeeeua der Lebenden analog ift. Eine Em

pfänglichkeit der Seelen ift dann anzunehmen. wenn fie in Liebe

(earitate) abgefhieden find und unter der Jurisdiction des Papftes

geftanden haben. Das erftere ift bei den im Fegefeuer befind

lihen vorauszufehen. ja fie haben fogar gewiffermaßen mehr

Hoffnung. Glaube und Liebe als die Lebenden. Warum follten

ihnen alfo niht die Jndulgenzen zuteil werden. wenn die von der

Kirche geforderten äußeren Bedingungen von einem andern erfüllt

werden 1)? Als niht unter der Jurisdiction des Papftes ftehend

und darum von den Segnungen des Ablaffes ausgefchloffen find

die Ungetauften und die Verdammten zu betrahten. denn wo die

1) 41111111 in purgnwria erinienten (inn) 'ir-erent 110e. eidi mernerunt *

ui; aeilioeb antike-.gie eonnuekuciinaliu ein post-cent zii-066886 ut cijeit deutua

Augustinus in küneltiricii0n e. 65. (kur non er e0cien1 marita [mas-ent 688e

(iinpaoite ut] praeeipienäu eulkrugin inciulgentiuiiu. [tern unitnae in pur

gaboria cietentue iindent certiaaime ficiein extern ei; earibaiteni. (zu-1e maxime

nalent et requiruutur ac] peroeptianern inäulgentiae er parte anal-um

(zu0c1nn1n10c10 [ne-.gie rund ciiapoeitae qua-n eit-i etc. Zafiragin eaneue

tuninan find Faften. Beten und Almofen. In der angezogeneu Stelle von

Auguftin ift nur die Rede von der Notwendigkeit der kirchlich geforderten

Pönitenz zur Sündcnvergebung.
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Schuld bleibt; kann kein Erlaß der Strafen eintreten; doch hält

Walß dafür; daß auch für die Letzteren der Ablaß oermöge der

großen Kraft; die in ihm liegt; infofern von Nutzen fein könnte;

daß er wenigftens zur Milderung ihrer Strafe dient.

Auch die Frage; die Luther fpäter in feiner 82. Thefe be

rührt; ob der Wapft das ganze Fegefeuer entleeren dürfe; wird

von Waltz erörtert; und obwol die Autoritäten; auch der hoch

angefehene Ordenslehrer Auguftinus von &Ancona; dies für

eine Ueberfchreitung der päpftlichen Gewalt; für einen Jrrtum

des olurio eoientjne erktären, meint Walß; daß der Wapft aller

dings die Macht habe; alle Seelen zu befreien. Es könne auch in

der Tat eintreten; daß das Fegefeuer aller Seelen entledigt würde;

da der Wapft ja jedem geftatte, fo viele zu befreien als erwo'lle

und Gelegenheit dazu in genügender Weife vorhanden wäre.

Aus dem über die Ablaßlehre des Waltz Gefagten ergeben fich

feine Anfchauungen über Sünde und Rechtfertigung von felbft.

Da; wo er fie befonders entwickelt. im Supplement feiner 0001i

t'ociinn, giebt er nur eine Zufammenftellung der einfchlägigen Sätze

aus Thomas und Aegidius; wovon füglich abgefehen werden

kann. Der Glaube ift ihm nichts als die Hinnahme deffen;

was die nie irrende Kirche lehrt; oder wie er ihn einmal nach

Francis-cas Maronis definirt; die Tugend; der das Schauen

des göttlichen Wefens gewährt wird; in erfter Linie bezüglich

der Dreieinigkeit1). Für das Heil hat er keine directe Be

deutung; diefes beruht allein in der mechanifchen Teilnahme an

den Sacramenten. Nur einmal rät er; fich unmittelbar der

Barmherzigkeit Gottes und Chrifti anzuvertranen; in der lehten

Not; wenn es dem Sünder nicht mehr möglich ift zu beichten und

das Sacrament zu empfangen; aber auch da ift es mehr der

Gehorfam; der willig den Tod auf fich nimmt und dadurch die

Berföhnung verdient; als die vertrauensvolle Hingabe an den

durch Ehriftum verföhnten Vater 2). Von Auguftinismus findet

1) k'iciea eat uit-tua cui permittitur 'iejo (iii-inne eauentie prjmo (io

riujtafe (ein Zeounäo nicht angegeben).

2) Man foll fprechen: kater atmet-e in unione rtr-10m8 in quo unig-eui

tua tuuß Mina fuit obeäiene uocjue ut] n10er et obtulit hihi per [nortoiu

81min boatiuin reeoneilintionie. Zi.: ego offero nie jpauiu didi boßtiam

13*
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fich bei diefem Auguftiner keine Spur. Wol kennt er die Schriften

des Ordensheiligenf aber doch nicht mehr als die Scholaftiker

iiberhaupt. Hie und da muß eine aus dem Zufammenhang ge

riffene Stelle dienen, die eigene Erfindungen zu begründenf Ab

laß und Fegefeuer klaffifch zu belegenj und wenn Auguftin fagt:

f, Glaube nur und du haft fchon genoffen "7 fo ift ihm das ein Be

weis dafürf daß das andächtige Hören einer Meffe diefelbe Wirkung

hat, wie der Genuß des Sacraments 1). Auf die heilige Schrift

legt Waltz großen Wert und tadelt das Verfahren fo vieler Wre

digerf Gefchichten aus den Apokrhphen vorzubringenf „als ob fie

in der heiligen Schrift nichts Sicheres finden könntenf was fie

dem Volk vortragen könnten", Glaubensnorm ift fie ihm doch

nur nach 'der 'Auslegung der Doetoren, und in keiner Hinficht

läßt fich bei diefem Manne, der mit Johannes Nathin Lehrer

der Theologie im Erfurter Klofter war, als Luther dafelbft

Zuflucht fuchtef wie bei irgend einem Auguftiner eine Abweichung

von dem herrfchenden Semipelagianismus nachweifen 2).

Dabei foll jedoch nicht unerwähnt bleibenf daß er mit Eifer

mancherlei Aberglauben entgegentrittj die Wunderfucht feiner Zeit

tadelt und mit großem Ernfte vor den fittlichen Gefahren warntf

die die Wallfahrten befonders dem weiblichen Gefchlecht zu bringen

pflegen. Daß er fo viel er kann für das Ordensleben Wropaganda

zu machen fuchtf verfteht fich bei dem Klofterreformator von

felbft. Das Klofterleben bietet ja, fo fetzt er in einer Wredigt

auseinander, vollkommenen Erlaß aller Sünden7 einen reineren

Gang durchs Leben und ein ficheres Abfcheiden. Man wende

wol ein7 daß fo viele Klöfter noch nicht reformirt feienf aber das

fei doch noch viel fchlimmer bei den Weltgeiftlichen. Jene könnten

reaoneüiatwuin iu eine amor-e ut; weten! rirtute ipaius keeoueüjnri.

Bog. 1U.

1) Eoelikaäiua, Bog. Ui.

2) Es beruht, wie nicht genug hervorgehoben werden kannj auf vollftändiger

Unkenntniß der Auguftinerliteratur, wenn u. a. Wolters (Reformations

gefchichte von Wefel, S. 23 f.) fagt: „Die Lehre, welche diefer wunderbare

Mann (Auguftin) von der Allgenügfamkeit der Gnade Gottes bei der Ve

kehrung des Menfchen aufftellt, war von den Ordensgliedern allgemein an

genommen 7c."
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reformirt werden; aber bei diefen fei es; wie die Dinge eben

liegen; gleichfam unmöglich; „wenn nicht etwa die große Kraft

Gottes herniederftiege und feiner Kirche auch in diefen Dingen zu

Hülfe käme" 1). Und wer leifte etwas in Wiffenfchaft; in der

Bekämpfung der Ketzer durch Schrift und Wredigt; wenn nicht die

Bettelmönche? ;;Vertilge die Bücher der Bettelmönche" ruft

Waltz aus; „und was wirft du da noch finden; wenn nicht Jrr

tümer"; - ein Urteil; welches freilich mehr das Selbftbewußtfein

des Schreibers; als die wirkliche Sachlage charakterifirtL). Jn

deffen wiffen die Ordenshiftoriographen außer den befprochenen

eine ganze Reihe Schriftfteller anzuführen; die ihrer Zeit hoch

ftanden; und die Tatfache; daß das Auguftinerklofter zu Nürn

berg fchon 1479 eine eigene Druckerei befaß; läßt einen Rück

fchluß auf die Stärke der literarifchen Bedürfniffe machen y*). Sie

finden fich _in gleicher Weife bei Eonventualen wie Obfervanten,

Der Auguftiner Dodo in Baf el unterftützte den gelehrten Buch

drucker Johann Amerbach bei feiner Ausgabe des Auguftin 4).

Als Kenner der hebräifchen Sprache und eifriger Beförderer ihres

Studiums nannte man mit Ehren neben Reuchlin und Wellican

den langjährigen Wrior von Lauingen; Easpar Amman;

gebürtig aus Haffelt in der Wrovinz Lüttich; Wrovincial der rhei

nifch-fchwäbifchen Wrovinz von 1500-1503 und 1514-1518.

Urbanus Regius rechnete ihn zu den erften Hebräern; der Ordens

l) 860 1100 68b (111081 1111008810116 in 8006100115118 8661110115118; 01100

1610110611101* 8101117111118 1611118 111; 1111110 11181 10116 11103110 11017611110 061 06

8001106161; et 600168106 81106 111 61110111 111 t01111118 81101-6111160 81111111. 600111.,

Bbg. 1'.

L) Dazu der gleichzeitige Schipphauer - bei 11101110111 11; 171. (1110

111000 0111:6111 [1106010010111, qui 1106118 011610111 11011 0606111111; 0111 0110111

111 111-06010011001110001118 80061-008 ut11it0ten1 0110110110118 81118 0116116 [101;6

111) 0111 80ript11108 1108011; 176111111 1010001111118 1108trj8 111 (111111118 08i; 810111;

11011111118 110 61; 80061008, 81110111111 8011010101010 1111861111111 8006100118 011

116111111; 1110 11111-18 801-1111;111*0111111 0011068 6111011110111; 01; 6011016 80 1116111101117.

3) Es find uns nur wenige daraus hervorgegangene Drucke bekannt.

Vgl. Wanzer; Aeltefte Buürdruckergefäjichte Nürnbergs (Nürnberg 1789);

S. 53. 57 (der dafelbft erwähnte Auguftiner Hermann de Schildis ftarb

1351; feine zahlreichen Schriften bei 11101110111 11, 159) u. 121.

4) Enchklopädie von Erfch und Gruber 117, 229: Art. Wellican.



general Aegidius von Viterbo, felbft ein tüchtiger Kenner des

Hebräifchem belobte ihn feiner Studien wegen. Böfchenftein widmete

ihm im Jahre 1523 fein Buch: „Das gebet Salomonis vom dri

ten Buch der künig getentfcht von wort zu wort nach dem hebräi

fchen Buch". Er felbft gab u. a. um diefe Zeit wahrfcheinliih kurz

vor feinem Tode eine Ueberfeßung der Bfalmen heraus; „geteutfcht

nach dem wahrhaftigen Text der hebräifchen Zungen “ 1).

Die Hiftoriographie hatte wenigftens einen Vertreter aufzu

weifen in Johann Schinphauer, der im Jahre 1508 eine

Chronik des oldenburgifchen Fürftenhanfes beendete 2). Sein

Leben wie er es gelegentlich befchreibt- läßt uns einen Blick in

_den _gewöhnlichen _Studien- und Lebensgang der Auguftiner tun.

Er war als Sohn des Bürgermeifters von Meppen im Jahre

1463 geboren. Von feinem achten Jahre an befuchte er die Schule

mit fünfzehn Jahren trat er in den Auguftinerorden und zwar

im Eonvente zu Osnabrück. Nachdem er Vrofeß getan

wurde er nach Lippftadt verfetzt7 wo die Provinz ein etnäjnm

yerßienlnke unterhieltf und 1483 nach dem Brooincialftudium in

Damm 3). Ein Jahr fpäter feierte er in Osnabrück feine erfte

l) Höhn, S. 133. 155. Siegfried in _der Deutfihen Allg. Biographie

Ludw. Geiger, Das Studium der hebräifchen Sprache in Deutfchland

(Breslau 1870)f S. 75 f. Der Brief des Aegidius von Viterbo an Am

mann vom 15. Dezember 1513 in klenke und Krane, 1111113108 diterarü

(Helmfi. 1782) 1, 1938g. Ammann fiheint doch bedeutender zu fein, als

Siegfried, der nur Jöeher wiedergiebt, und Geiger, der ebenfalls fich

nicht fehr nach ihm umgefehen hat und wie fiheint feine Schriften nicht ein

mal dem Titel nach kennt, meinen. Höhn fiihrt 1. e. von ihm an: (Zimm

niatjaam klein-3108.111 in 5 Ubi-08 (iiebioebnm: 1)e litem'a, 871131118 ei; puneriß

0711111an 1. 1; (16 'ekbo ei; partieipio,.2z parize 0kafj0nin 1, 3; (10 nig-nj

fieafi'o qnnäknpüei, 3; parbe 0rnvi0nin eb 011111111111 inder 86 brinrn partinm

WWU-1101110110 eb (63111111161. 4; (16 pk080c11a, jc1 ent; (16 vrjp1j0i 360011111

ei'. ani-mine eamp0n0nc10 1. 5.

2) Bei 11101110111 ll, 1225g. Vgl. von Halem, Gefihiöhte des Her

zogtums Oldenburg (Oldenburg 1794) l, 9-11.

3) Ueibom ll, 181. 187. Wahrfcheinlich ifi damit ein nßnäiuln gene

m16 gemeint, wobei man fich erinnern muß, daß fowol Erfurt als Magde

burg damals nicht mehr zur Provinz gehörten, Ob nicht mit Damm

Appingedam gemeint ift?
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Meffe und begab fich auf Provincialbefchluß zur weiteren Aus

bildung auf drei Jahre nach Bologna. Von dort zurückgekehrv

fungirte er kurze Zeit als Eurfor an dem Patricularftudium in

Nordhaufen und wurde 1489 noch einmal nach Italien ge

fandt und zwar nach Siena, wo er das Jahr darauf von der

Univerfität die Würde eines Lectors erhieltf nachdem er (leider

uns nicht erhaltene) Thefen über die Prüdeftination und Prüfcienz

verteidigt hatte. Nach feiner bald darauf erfolgten Rückkehr nach

Deutfchland wurde ihm vom Provincialcapitel die Stelle des Priors

in Anklam übertragen7 wofelbft es ihm übel erging. Die Welt

geiftlichkeit eiferte dort ohne Rüitficht auf ihre päpftlichen Privilegien

gegen die feelforgerifche Tätigkeit der Auguftinerf» felbft auf den

Kanzeln. Mit Entrüftung erzählt Schipphauerf wie er jene „un

gelehrten Beftien" deshalb zu einer Disputation aufgefordert habe,

fie feien aber nicht erfchienen. Als 1496 die Peft dafelbft wütete7 *

verließ er „ vom Schrecken erfaßt wie wahnfinnig" feinen Eonvent

*und hielt fich bei einem befreundeten Priefter in Pafewalk auf.

Das Jahr darauf wurde er von der ihm läftigen Stellung be

freit. Es wurde ihm der ehrenvolle Auftrag zuteilf als Diffinitor

der Provinz auf das Generalcapitel nach Rom zu gehen. In

Gegenwart von 350 Doctoren der Theologie erhielt er dort die

Würde eines Baccalaureus. 1500 wurde er Terminarius in

Oldenburgj wo er fich der Gunft der Herzoglichen Familie er

freuen durfte; aber fchon 1504 rief ihn der Eonvent nach Osna

brück zurückf um ihm das Amt eines Schaffners zu übertragen.

Zugleich wurde ihm aufgegebenx für die Reformation des Eonvents

zu wirken. Später muß er doch wieder nach Oldenburg gekommen

fein„ denn dort vollendete er 1508 das bis zum Jahre 1504

reichende Gefchichtswerk. Es ift eine Ehroniki nicht beffer und nicht

fchlechter wie viele andere auch, aus allerlei Vorgängern zufammen

gefchrieben, vom Standpunkte des Mönches ausj der das Leben durch

die bunten Fenfterfcheiben feines Klofters- betrachteß aber trotz der

vielen abergläubifchen Fabeln nicht wertlos, da die von ihm be

nußten Quellen größtenteils verloren find; Dies der einzige hiftorifche

Verfuch eines Auguftinersj der mir bekannt geworden. Bei weitem

überwiegt die erbauliche Literatur. Zu den gelefenften Schriftftellern

gehörte Gottfchalk Hollenf der ebenfalls wie Schipphauer ein
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Sohn des Eonvents zu Osnabrück war und dafelbft 1481 ge

ftorben ift. Seine Studien hatte auh 'er größtenteils in Jtalien ge

maht. Die Zeitgenoffen rühmen ihn als einen ausgezeichneten Pre

diger. Noch 1520 wurden feine Predigten über die heilige Jungfrau

zu Hagenau neu aufgelegt. Am verbreitetften war aber fein Leue

eept0riu1n äirinae 19318. Es erfchien zuerft 1481 zu Eöln. es

laffen fih jedoch bis zum Jahre 1521 noch drei andere Ausgaben

nahweifen 1). Jn durchaus fcholaftifcher Weife. nicht ohne Wiß.

mit vielen praktifhen Bemerkungen. die eine reihe Lebenserfahrung

erkennen laffen. werden nach cafuiftifcher Methode die einzelnen

Möglichkeiten der Gefeßesübertretung befprochen. Den Haupt

wert legt er auf die Anrufung der Heiligen. Wir bedürfen ihrer

Vermittelung. da wir durch uns das Heil niht haben können.

..Wenn niht die Fürbitten der Heiligen wären. würde die ganze

Welt zu Grunde gehen." Den fiherften Schutz. die fiherfte

Hoffnung gewährt aber die heilige Jungfrau. Ju ihrem Eultus

gipfelt fih die religiöfe Andaht. nicht etwa nur bei Gottfhalk

Hollen. fondern überhaupt bei den Auguftinern des fünfzehnten

Jahrhunderts. Es ift fhon früher bei Befprechung der Eonftitu

tionen davon die Rede gewefen. wie bei allen gottesdienftlichen

Handlungen der Mariencultns im Vordergrunde fteht. feit dem

Eonftanzer Eoncil kann man eine ftarkc Zunahme desfelben be

merken. Die Mehrzahl aller Brüderfhaften wurden zu ihren

Ehren unterhalten. Mit befonderem Prunk feierte man ihre

Fefte in den Klöftern. Faft jeder der uns bekannten Ordens

fhriftfteller. ein Dietrich von Brief). ein DorftenZ). ein

1) :ii/leib0n1 11. 185. wo der Herausgeber (wie häufig) falfch gelefen hat

Howe ftatt Holle. Offinger. S, 452. Pamphilus. S. 102. Höhn.

p, 109. Panzer. Aeltefte Buchdruckergefchichte Nürnbergs (Nürnberg 1789).

S. 151. Jch habe die Nürnberger Ausgabe von 1497 benutzt. Off inger

führt von ihm an: L'raeeeywriuin (1171113616313. (101. 1481. l)an 8er

rnanun) 1)0miniea1iu1n super eelederrirni excellentiuairni 1)irini netbi (16

e1aniat0r18 60t8011u101 [-10116n. Uagenaiue 1517. Zerm0ne8 (ie 13. 711-31116.

lieg-(2110M 1520. Loluminn 11 euper Lpietows 1). ?3.1111 701ulnen (ie

80])170111 peeeutie mortaiibue. 1)e n0reln peaeutie alienie. 1)e eaaralnenta

[Kuchen-indian

1|)1illeii)0tn 11. 172.

3) Höhn. S. 109.
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Hollen; geben Marienfeftpredigten heraus; und in dem ftreitigen

Wunkte bezüglich der unbefleckten Empfängniß wetteiferten die An

guftiner mit den Franciscanern. Auch hier eröffnet Dietrich von

Vrie den Reigen mit einem Tractat über die unbefleckte Empfängniß;

ihm folgten zwei andere Söhne des Osnabrücker Eonvents, die

gleichfalls das Dogma der Franciscaner verteidigten; Johannes

Wenneke; fpäter Bifchof von Lariffa* und Suffragan von

Münfter (-f 1496) l); und der uns fchon bekannte Johann Schipp

haueri). Dietrich von Himmelspforte fchrieb zu Ehren

der unbefleckt Empfangenen fein vielgelefenes Schriftchen 110rtu1u8

Lirgiuitutie 3). Alle übertraf aber an Ueberfchwänglichkeit Jo

hann von Waltz. Wir hatten fchon Gelegenheit bei Be

fprechung feiner „Fundgrube" darauf hinzuweifen. Alles Maß

aber überfteigt feine Vergötterung der Maria in zwei kleineren

Schriften: l)e Zeptein t'oridua 8611 feubio giorioßae nirginia

opueouiuin und Llortuiuu nromutioue gl0rioeuo nirginiu, von

denen das erftere im Jahre 1491 nach des Verfaffers Angabe

auf Veranlaffung der fächfifchen Herzöge im Druck erfchien. Jn

der widerlichften Weife wird darin das delicate Eapitel von der

unbefleckten Empfängniß behandelt und dem Lefer noch ein weiterer

Tractat gegen ihre Leugner verfprochen; denn wenn auch Sixtus lil.

bei Strafe der Excommunication verboten habe; die Gegner Häretiker

oder Lügner zu fchelten; fo fei es doch erlaubt; auf fcholaftifchem

Wege gegen fie zu kämpfen. Das Refultat feiner Unterfuchung ift;

daß Maria nicht nur nicht in Sünden empfangen; fondern auch

niemals eine Sünde begangen und durch ihre Demut „Gott vom

Himmel gezogen; die drei Mönchsgelübde für alle Religiofen getan,

ja vielmehr den ganzen chriftlichen Glauben gegründet hat" 4).

1) Keller, S. 9f.

2) Of finger, S. 584. Meufel; Hiftorifch-literarifch-biographifches

Magazin ll, 168.

3) Höhn; S.131.

4) love iibeliua iutitulatur (ie f 8.2me t'oribue neu koaiie be [ abe

'ii-gie qualider iu quo f libet; uit boom-ninja. Die zweite Schrift, die ich

nirgends habe auffinden können, kenne ich nur aus Eitaten des Waltz in der

Eoelij'oäinu, Goelit'ociinue Supplem., Bug. [Xij. Vgl. auch folgende Stelle:

lpaamet üiait, immo quoci pine eat oyii-ituv oanatuo in persona eine
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Laffen fich nach dem Vorhergehenden nirgends Spuren eines

evangelifcheren Ehriftentums nachweifenf wie man es häufig im Au

guftinerorden vermutet7 fo ift doch auf der andern Seite nicht zu

verkennenf daß allerdings in gewiffer Beziehung gerade der Auguftiner

orden die Reformation des fechzehnten Jahrhunderts nicht gerade

vorbereitet aber ihr doch vorgearbeitet hatf wenigftens in Deutfchland.

Man wird dabei weniger an die entfchiedene Forderung einer durch

gehenden Reformation der Kirche an Haupt und Gliedernf oder

auch an den ernften Verfuchf an fich felbft ein jenen Reformations

ideen entfprechendes Leben darzuftellenf zu denken haben, - beides

warf wenn auch bei den Auguftinern gefteigert'f doü; ihnen nicht

eigentümlich,*lesteres doch in fehr geringer Verbindung mit den

wefentlich religiös-fittlichen Jmpulfen der Reformation. Es ift viel

mehr die Wflege der Wredigtf durch die fich die Auguftiner

des 15. Jahrhunderts auszeichnenf welche hier in Betracht kommt.

Nicht was fie gepredigt habenf hat etwa die Reformation ange

bahnt, ebenfo wenig wie die Brüderfchaften das religiöfe Leben

gefördert haben, wenn fie auch die Gläubigen mit den kirchlichen

Organen eng verbundenF fondern daß fie durch die Wredigtf die

fie mehr als andere fich angelegen fein ließen7 das erkenntniß

mäßige Jntereffe für religiöfe Fragen aufrecht erhielten7 darin liegt

ihre relative Bedeutung für die fpätere Reformation.

Man weißf daß in jener Zeit bei den Weltgeiftlichen die

Wredigt eine faft ganz unbekannte Sache war. Auch von den

Benedietinern und ähnlich organifirten Ordenf den regulirten

Ehorherrenf Wrämonftratenfern u. f. w. wurde die Wredigt nicht

geübt7 bei erfteren fogar in damaliger Zeit grundfählich nicht.

Die Wredigermönche führten ihren Namen fchon fehr mit Unrecht;

gelehrte Studienf wie die von Jahr zu Jahr fich mehrenden Jn

quifitionen nahmen ihre ganze Zeit in Anfpruch. Auch die Ear

mcliter finde ich nicht als Wrediger erwähnt; dagegen konnte man

krorerbo 711]: (Hui ine inrenerit, ineeniet uitnin - Gunernlnna 01-30

earn ut yoneitnua per earn 'it-1111 in'euire (ebenda), 1083 eniin ent apee

noob-a, 'ita naetra atque (11110660 nantra 11011 quiciein per 0880ntinn1 nic-ut

fiiiua 0in8 80c] per impetrutianem, quiet. impetrut nokia ipnum ne (10

eyekernun uituni uaturue, gratiae et gi0kine, 110 in 001-00cm et anita-a peri

01iteniur 0te. Aus dem [iideilue (10 eeptem foribua.
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hin und wieder einen bußpredigenden Franciscaner vernehmen,

Zu ihrer befonderen Aufgabe machten fich doch nur die Auguftiner

eremiten das Predigen und gelangten gerade hierdurch zu Ein

fluß nicht bloß auf die Laienh fondern auch auf andere Orden. So

war ein Auguftiner der Prediger der Ciftereienferinnen im Kreuz

klofter zu Gotha 1). Ebenfo waren die Auguftiner zu Erfurt

im Jahre 1444 die Verpflichtung eingegangenf in der Kirche des

dortigen Klofters der weißen Frauen an ihren Heiligentagenh den

hohen Feften und fehr vielen Sonntagen die Predigt zu über

nehmen L). Dorften- Gotfchalk Hollen- Path, Proles

find fchon als tiichtige Prediger genannt worden. In Siegen

predigte fogar der dort ftationirte Terminariu-s?)f ja .inRom

felbft konnte man im Jahre 1456 auf dem Campo Santo einen

deutfchen Auguftinerh Peter von Dresden- in deutföher

Spraehe das Wort Gottes oerkiindigen hören 4). Fiir größere

Convente findet fich das ftändige Amt eines Predicanten bezeugtf

fo für Magdeburg, Memmingen 5) und Nürnberg. An

lehterem Ort fcheint gegen Ende des fünfzehnten Jahrhunderts die

Seelforge faft ausfchließlich in den Händen der Auguftiner gewefen

zu fein. Der „ Prediger bei den Auguftinern" war der Prediger

überhaupt. Als fich 1488 das Gerücht in der Stadt verbreitete,

der Bruder Z oh ann es V ogt folle von dem Amte eines Predigers

abgefordert und oerfeßt werdenF wandte fich der Rat felbft in

zwei Schreiben an Andreas Prolesh wie an das zu Culm

l) Zeitfehrift fiir thüringifche Gefihichte 1861, S. 101,

2) Copialhuch des Erfurter Augufiiner Kloflers (Staatsarchiv in Magde

burg)h wahrfcheinlich aueh bei den Benedictinern zu St. Peter. Chronioon

WoW-ij (Le Ziegen, x). 179 8g.

3) lvjä., y. 427.

4) (I0n0688j1n118 lieentjnm fraßki kein-0 (je äteßeln ((16 11a() prayjneja)

praecijeänäi [(011130 in Eampo 83net0 in 1jngna deuwnjea, 26. November

1456. Eompenci. ex reg„ x). 456.

5) Hoffmann, Gefchiibte Magdeburgs ll, 452. Im Jahre 1509

erluebt der Rat von Memmingen den Eonvent, den Prediger „dife vafien zu

behalten und predigen zu laffen“ (Ratsprotoeoll im Memminger Stadt

archiv). Am 11. Juni 1452 erteilt der Bifehof Caspar von Meißen deu

jenigen, welche in Andaäyt den Predigten der Auguftiner in Waldheim- Herz

berg und Dresden beiwohnen, einen Ablaß. 00a, cijpl. 88.!, reg. [ll, 105 eg.
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bach verfammelte Eapitel der Congregation und bat) da „der

Herr Johanns mit feiner leere vnd gutem Exempel dem Volk

bey vns zu dem hai( irer felen vaft furderlich und angenem") den

felben in Nürnberg zu belaffen, „das wurdt on Zweifel im Volk

nit wenig pefferung vnd frucht bringen " 1). Auch die Nürnberger

Chroniften wiffen von den Predigten der Auguftiner und ihrem gott

feligen Leben zu erzählen. Siegmund Meifterlin fagt von ihnen: „ ein

großer convent abgefcbiden andechtig und ruwig Veterf die man gar

felten auf der gaßeu ficht: fie warten ir gebets" 9). Ein anderer,

Heinrich Deichsler) tut fogar beftimmter Predigten derfelben Er

wähnung; „ der prediger zu den Auguftinern7 der predigt am

fundag nach liechtmeß vom fchweren und goßleftern zwen Tag")

bemerkt er zum Jahre 1497 3). Ebenderfelbe erzählt uns auch.

der Auguftinerprediger hätte im Jahre 15017 als über Nürnberg

infolge der Anwefenheit eines gebannten Ritters7 Hans von Drat,

das Jnterdict ausgefprochen war, zuerft gegen die Gebannten ge

predigt) dann aber vier Tage lang gefchwiegen7 woraus man

fchließen kann) daß beinahe täglich ein Vredigtgottesdienft in der

Auguftinerkirche ftattfand 4).

Bemächtigten fich fo die Auguftiner durch die Predigt, den

reichen Ablaß ihrer Kirchen. wie durch das ihnen wie allen Bettel

mönchen zuftehende Recht) aller Orten Beichte zu hören. wovon

fie den ausgiebigften Gebrauch machten7 immer mehr der allge

meinen Seelforge) fo erklärt es fich7 daß das Verhältniß zur

Weltgeiftlichkeit kein fehr freundliches war. Die Letztere fah fich

überall von den Eindringlingen aus ihrer Tätigkeit verdrängt7 ja

verachtet und in ihren Einkünften wefentlich gefchädigt. Die

Agitationen gegen die Bettelorden hatten deshalb feit ihrem Be

ftehen niemals aufgehört. Jhren Höhepunkt erreichten fie) als

Alexander 7. in der Bulle Leguane in 621061818 vom 12. October

1409 - den Forderungen der Varifer Theologen entgegen -

1) Th. Kolde: „Innere Bewegungen unter den deutfchen Auguftiner-11

und Luthers Romreife“, Zeitfchrift fiir Kirchengefchiäfte ll, 465.

2) Nürnberger Chroniken (Chroniken der deutfchen Städte) 111, 74.

3) Ebendafelbfi 7, 592.

4) Ebendafelbfi, S. 369 f.
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die den Bettelmönchen von Bonifacius 711l„ Clemens 7. und Io

hann ALU. gewährten Privilegien beftätigte. Daraufhin wurden

Franciscaner wie Auguftiner von der Parifer Univerfität aus

gefchloffen und vom Könige von Frankreich allen Pfarrern bei

Verluft ihrer Temporalien verbotenf einen Bruder der beiden

genannten Orden in ihren Kirchen predigen- beichthbren oder die

Sacramente fpenden zu laffen L). Auch das Bafeler Concil

machte den wenn auch vergeblichen Berfuch, mit den Bettelorden

kurzer Hand aufzuräumen 2). Späterf in den fiebziger Jahren

als mit den Ordensreformationen auch das feelforgerifche Intereffe

der Mendicanten fich mehr als früher betätigte7 erwachte die

Eiferfucht gegen fie in neuer Stärke. Dürfen__wir_Palß trauen

fo hätten fich die Invectiven befonders gegen die Auguftiner

eremiten gerichtet. „Man weiß nichttß hielt man ihnen ent

gegenf „ von welchem Galgen Ihr herkommtf von welchem Orden

Ihr feid und welcher Teufel Euchf da Ihr doch Eremiten ge

wefenh in die Städte gefiihrt hat u. f. w. 3). Nach demfelben

Berichterftatter hätten auch die vier rheinifchen Kurfürften in der

Tat an Vapft Sixtus [7. das Verlangen geftellty die Bettel

orden aufzuhebenf „da fie nicht mehr nötig und in der Kirche

nicht mehr nützlich feien- da Wiffenfchaft und Gelehrfamkeit bei

den weltlichen Männern zu fehr überhandnehme“ 4). Sixtus l7.,

der frühere Franciscanerf war nun am wenigften der Mann dazuf

folchen Borftellungen Gehör zu geben; aber auch ein anderer

Vapft würde die Vorteilef die die Wirkfamkeit der Bettelorden

der Kirche und befonders dem Curialismus brachtenf nicht ver

kannt haben. Es wollte nicht eben viel jagenf wenn erf wie fchon

Calixt [ll. getanf den Mönchen verbot f die Verbindlichkeit der

1) Hefele, Conciliengefihichte 7]), 2f.

2) Ebendafelbft, S. 582.

3) LMU, Zupplem. 6061it'0c1jnue, Bog, 717]'.

4) 'l'emp0te ijbj quurbj ßukkenerunb qujciarn c]e int() 86]))j116 ZUZZ'SLSU

th jßtje ebtjeijuanjmie pkjncjpjbuß Medium* e1ec'o01-ib118 renj ui; ecrij

keni; 8un11110 p0ntjfjej pw extjkputwne menäjcuntjmn cum 11011 Zivi; m11

pljua neeeaearij 791 utj1e8 in 8601e8iu equaä njmjnm babunäet; ecjentja

er (wodkan in 'irje ZLEÜWÜÖW. Bog. xi.
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kirhlih feftftehenden Verpflichtungen der Parochianen gegen ihren

Euratus auf der Kanzel zu leugnen. Das 11431-6 magnum, in

dem die Privilegien der vier Bettelorden im Jahre 1474 be

ftätigt. erweitert und codificirt wurden 1). zeigte. in welher Gunft

die Mönche in Rom ftanden.

Junocenz 7111. war gegen die Auguftiner nicht weniger frei

gebig; u. a. gewährte er im Jahre 1490 allen Ordenskirhen.

auch denjenigen. die nur einen einzigen Altar befaßen. alle Jn

dulgenzen. die mit dem Befuch der Stationen Roms verbunden

waren 2). Den Eonventen der Eongregation kam noch das nahe

Verhältniß des Johann von Paltz zu dem Eardinal Raimund

zu Gute. Als der leßtere im November 1502 nah Erfurt kam.

erhielt der dortige Eonvent für die Mitglieder feiner Brüder

fhaften reihen Ablaß. ebenfo* für diejenigen. welhe zur Reftau

rirung der Kloftergebäude und zur Jnftandhaltung ihrer heiligen

Gefäße ..hülfreihe Hand bieten" und an gewiffen Tagen die

Klofterkirhe. welche die wundertätigen Reliauien der heiligen

Katharina barg. andähtig befuhen würden. Ferner wurde den

Vätern auf ihr Anfuhen das Privilegium gewährt. auh zur Zeit

eines allgemeinen Jnterdicts an den Feften des Ordens und der

Brüderfhaften bei offenen Türen die Meffe zu lefeu 3). Da

aber diefe Vergünftigungen nicht den genügenden Erfolg hatten.

wurden fie im Jahre 1504 bei einer zweiten Anwefenheit des

Eardinals noch vermehrt. Der neue Ablaßbrief verhieß allen

..wahrhaft Reuigen. die gebeicht haben". wenn fie an gewiffen

Feften zu gewiffen Stunden die Ordenskirhe befuhen und fih

dem Klofter zu befagten Zwecken. befonders aber zur Vollendung

der angefangenen Biblio thek. hülfreih erweifen würden. für jeden

Befuh 100 Tage Ablaß. Diefelbe Jndulgenz hatten diejenigen

zu erwarten. welhe an den befonderen Gefängen und Gebeten zu

Ehren dcr heiligen Jungfrau. welche jeden Tag und in feierliher

Weife jeden Freitag im Klofter üblih waren. teilnehmen oder der

1)1*11nj1011. j). 328.

2) una., [1. 192. Höhn. S. 124f.

3) lit-tutti 7. (13.1. Dee. 1502. (Eopialbuch des Erfurter Auguftiner

klofters im Staatsarchiv zu Magdeburg.)
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Wredigt zweier Brüder beiwohnen würden. Nicht minder aber follten

mit den genannten Vergünftigungen auch die Brüder begnadigt

werden; welche die Unterftützung des Klofters dem Volke gläubig

nahelegten oder die dafür vorgefchriebenen Leiftungen täten 1). So

reich waren die Gnaden des Erfurter Eonvents; in dem wenige

Monate fpäter Luther Ruhe für feine Seele fuchen follte.

Die höchfte Auszeichnung erhielt aber der gefammte Orden

im Jahre 1497; als Alexander ill. „aus freiem Antriebe" die

Ehrenftelle eines Sacriftans der päpftlichen Walaftcapelle, die

feit einer Zeit; „wohin kein Menfchengedanke reicht", von einem

Auguftinereremiten bekleidet würde; für alle Zeiten dem Orden

gewährleiftete 2). Kein anderer Orden konnte eine ähnliche Stel

lung aufweifen; und es war natürlich; daß durch eine folche Be

vorzugung die Bande zwifchen Curie und Orden immer enger

geknüpft wurden. Dankbar nahmen von jeßt an die Mönche be

fondere regelmäßige Fürbitten für Wapft und Kirche in ihr Ritual

auf, was man ihnen an höchfter Stelle wiederum hoch anrech

nete und nicht unvergolten ließ 3),

So lagen die Verhältniffe im Auguftinerorden am Ausgang

des fünfzehnten Jahrhunderts. Wenn irgend ein Orden dem

Wapfttum verbunden war, fo war er es; durch feine Entftehung;

feine Gefchichte und feine dermaligen Wrivilegien. Gilt dies von

dem ganzen Orden; fo noch in befonderer Weife von der deutfchen

Congregation. Wir fahen, daß ihre Exiftenz wejentlich auf der

Gunft des apoftolifchen Stuhls fußte; nur durch fie hatte fie den

mühfamen Kampf um ihre Selbfterhaltung durchfechten können.

Schon die Dankbarkeit hätte ihre Führer zu Vertretern des

Eurialismus machen können; wenn fie es nicht fchon aus religiöfer

1) Qui er() librariuln perfiojeucierm in (Kiew 001176111711 inc-1109.th wanna

uciiutrieeß porrexeriut. Raue trum-ea praek'nti, qui ici popuio ficielitek i11

tiinauerunt; pro aiuZuiia ciiebua praecliotiu guidua i8 8811 uliquici prae

tnienoruln keoerint Zimilitek cent-.uni (iii-.8 (ie iniunetia ein poenitentiie

iniuerioorciitei- in äomino kelniceunua, [Krk. 12 08.1. .le-tu. Ebendaf. Das

Klofter zu Schmalkalden erhielt ebenfalls 1488 einen Ablaß von 100 Tagen

zur Reparatur der Kirche und zwar von 16 Vifchöfen. (Staatsarchiv zu Gotha.)

2)]I1np01j, p. 37. '

3) 1dici., p. 229. Höhn; S. 150f.
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Ueberzeugung gewefen wären. Jedenfalls waren fie fich bewußt

daß fie nur im Bunde mit Rom ihre Ziele erreichen konntenf -

daran muß man fich erinnernf um ganz und voll die fittliche

Größe von Luthers Tat zu begreifenf um zu verftehen, was es

fagen wolltef daß es gerade ein Auguftiner warf der gegen

den Ablaß auftrat, der den Abfall vom Wapfttum auf feine Fahne

fchrieb.



[11.

Johann von Staupitz.

Holder Stanpiß. 14





Erftes Eapitel.

Anfänge und erfte Rümpfe bis zum Jahre 1512.

Wie wir hörtenf hatten die Väter auf dem Eapitel zu Cf ch

wege im Jahre 1503 den Bruder Johann von Staupitz

zu ihrem Vicar gewählt. Wer war dies? Welche Fähigkeiten

brachte er zu dem fchwierigen Amte mit?

Johann von Staupiß ftammte aus einem angefehenenf

altadligen Gefchlechte7 deffen Spuren fich bis tief in das Mittel

alter verfolgen laffen. Jin fechzehnten Jahrhundert war die

Familie im Wittenbergifchenf in Dabrun und Zerbifchin 1), und

1) Günther von Staupiß zu Dabrun verkauft am 16. Januar 1509

dem Auguftinerklofter zu Wittenberg 124 fl. rhein. Zinfen auf dem Dorfe

Dabrun, dem Vorwerk und der Mark Retfchin, und auf dem Dorfe Zerbifchin

für 2400 fl. 2c. mit Beitrittserklärung feines Bruders Ranfelt's von Stau

piß (Urkunde mit zwei Siegeln- auf deren einem das Wappen der Staupiße,

ein Vofihorn, noch deutlich zu erkennen, im Erneftinifchen Gefammt-Archiv

zu Weimar). 1519 und 1535 werden beide Brüder aueh als Befißer von

Müglenz erwähnt (177. (Xi-1111111, (Le Joanne anupjtw etc„ Zeitfchrift fiir

hiftorifche Theologie 1837, Heft 2, S. 61 ff.), Wegen des obigen Kaufes

lag das Wittenberger Klofter lange Zeit mit GüntherF deffen Sohn Scheurl

aus der Taufe gehoben hatte ((1111. 8011121111 in 610310 Ztaupjtij zu Staupiß'

(Le ptaeäentjnutjone bei Grimm, S. 941c)F in Streit. (De Wei-.te l,

255. 444. 540; 11, 28. 307 f, 315. 432 f. und Burkhardt, S. 56). Wahr

fcheinlich die Wittwe des Günther ift Margarethe von Staupiß- fiir die

Luther unter dem 27. März 1545 beim Kurfürften Fiirbitte einlegt (Burk

hardt, S. 464 f.). Ihr Sohn und Siheurl's Pathehen - fo fchließe ich aus

dem Namen - diirfte der 1569 als Befißer von Müglenz erwähnte Chriftoph

von Staupiß fein (Sch'öttgen- Hiftorie von Wurzen, S. 790). Ein an

derer Chriftoph findet fich 1510 in der Wittenberger Matrikel angegeben

(Edi-intoferue (16 Ztupitn, Alb. 34),

14*



in der Nähe von Wurzen. wo ihr das Dorf Müglenz gehörte.

angefeffen. Ein Dieterih von Staupitz begleitete 1476 Herzog

Albrecht den Beherzten auf feiner Reife nach Jerufalem. und

im Jahre 1499 erfheint ein Heinrih von Staupifz in der nächften

Umgebung des Bifchofs Johann 71. von Meißen. Die Tradition

läßt unfern Staupitz aus dem Meißenfhen ftammen. und die Ver

mutung. daß feine Wiege in Müglenz geftanden. das niht weit

von Thammenheim. dem Geburtsorte des genannten Bifchofs.

liegt. mit dem er. wie wir wiffen. in feiner Jugend fehr befreun

det war. dürfte nicht zu gewagt fein 1).

Seine Mutter lebte. wie fcheint. noch im Jahre 1515 in

Dabrun bei feinem Bruder Günther 2). der fpäter in langem

Streit mit dem Wittenberger Klofter lag. Außerdem kennen wir

noch einen zweiten Bruder Ranfelt und eine Shtoefter Namens

Magdalena. Lehtere befand fih feit dem Jahre 1501 im Klofter

zu Niembfchen und gehörte zu den 9 oder richtiger 12 Nonnen 3).

welche in der Nacht vom 4. zum 5. April 1523 mit Kathaxina

von Bora entflohen. und ift wahrfcheinlich deren Aebtiffinwefen 4). Auf Verwendung Luther's überließen ihr 1529 di

Vifitatoren ..zu Ehren und Dank ihrem Bruder 1)r. Joh. Stau- .x

pin" ein zum Auguftinerklofter in Grimma gehöriges Häuschen. z

und ftellten fie an der neu gegründeten Mädfhenfhule. einer der

_1) So Paf ig. Johannes 71., Vifhof von Meißen. S. 203. unter

Berufung auf 1)e Wette 1. 85 und Spangenberg. Adelsfpiegel 11, 87.

2) So verftehe ich wenigftens den Brief Sheurl's an Staupitz vom

22. April 1515. ..1aber0nu1n“ kann nur Dabrun fein (Scheurl's Brief

buh 1, 139).

3) Burkhardt. S, 56,

4) Spangenberg. Adelsfpiegel 11. 87: ..Man hätte ihn diefelbige

Zeit (1516) gern zum Bifchofe gemacht zu Ehiembfee in Baiern. dazu ihm

feine Schwefter. eine Eptifin. fehr geraten. 1)e Wette 1. 25. (Mitre

((1, 1-1.). (10mrnentatjo (ie Joanne Zbaupitnio. p. 6 (ein Exemplar diefer

feltenen Schrift - Grimm hatte fie vergebens gefuht - auf der Kgl.

Bibliothek zu Dresden) unterfcheidet darauf hin diefe Aebtiffin und die Mag

dalena; daß fie aber diefelbe Perfon ift. dürfte fchon daraus zu fhließen

fein. daß Magdalena von Staupitz bei der Aufzählung der Nonnen von

Luther an erfter Stelle genannt wird. 1)e Nette 11. 319,

/K--.
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erften; die Deutfchland überhaupt gehabt hat; als Lehrerin an 1),

Sie hat fich fpäter mit einem gewiffen Tiburcius Gender in

Grimma verheirathet und ift 1548 geftorben 2).

Sichere Kunde von Staupitz erhalten wir erft vom Jahre

1497; wo er fchon Magifter der freien Künfte und Lector der

Theologie; ohne Zweifel fchon ein gereifter Mann; dem Auguftiner

convent in Tübingen incorporirt wurde und fich am 3. Mai

desfelben Jahres in die Univerfitäts-Matrikel eintragen ließ 3).

Vielleicht kam er von München; wenigftens machten die dortigen

Väter in fpäterer Zeit auf die Ehre Anfpruch; daß er bei ihnen

Wrofeß getan; und ein Münchener Bruder Georg Mahr wurde

mit ihm zugleich infcribirt. Er follte fich dafelbft die theologifchen

Würden erwerben; fo hatte es das Generalcapitel zu Nom im

Jahre 1497 wahrfcheinlich auf Antrag des Wroles befchloffen 4).

Nachdem er Wrior des Klofters geworden war, begann er am

29. October 1498 feinen theologifchen Eurfus; indem er demon

1nureu8 biblioun wurde 5). Die Erlaubniß; die Sentenzen des

Lombardus zu erklären; erhielt er ungewöhnlich fchnell; fchon am

10. Januar; und nach anderthalbjährigem Zwifchenraum am 6.

Juli 1500 die Würde eines Licentiaten; worauf er einen Tag

fpäter zum Doctor der heiligen Schrift befördert wurde 6).

1) Die Vifitationsacten darüber: „So foll von nun an zu Grym zu

Zucht der jungen Megdlein eine gemavne Schule gehalten - werden. Sol

cher Schulen haben wir diefer Zeit Frau Magdalena von Staupiß vorgefetzt

und derfelben ein Häuslein auf der Auguftinerkirchhof das vorderft eigentüm

lich vererbt." Bei Lorenz, Stadt Grimma, S. 159 f.

Fi) In der Klofterrechnung vom Jahre 1537 heißt es: „Frau Wigan

lent.. 'l'iburoii Eeuäen Hausfrau.“ Ebendafelbf't.

Z) Krater Jobannea (ie Ztapitn 11. U. etc. theolong 1901101* orciinin

verein. 8. üuguetini cieciit 1. 8. [Roth], Urkunden 2c., S. 538,

4) Höggmayr (08121103118 ?rim-urn k'korinaialiuin etc. [Wonuobii

1729], 101, 25) nennt ihn eonoentue Wonacenaie 1111118. Daß Georg Mahr

(Roth a. a. O.) aus München war; zeigt 11111. Lited„ p. 1.

5) 22. Dezember 1497, Joan: Ztnupitu fit Lace-il., quiz in proximo

generali Capituio eMail-.11111 kuit. Comp-anti. (ie reg.; p, 467.

6) Augjnbek Johann Ztupibu otciinin beremituruni Junoti 1111

guutini, eonrentun tuning-enoin L'riok principiauit in curnuin biblia Die

ante pennltiina octobkin Anni 1498. ln nententina 'ei-0 principle-,eit

Deanna (iio inen8i8 Januurlj Zinni 1499 ei; bubuit oononbbeciraletn
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Als Staupiß nach Tübingen kamf hatte die Univerfität ihren

berühmteften Lehrerf Gabriel Biel7 allerdings fchon verlorenf auch

Johannes Hehnlin von Stein war fchon nach Bafel gegangenf

aber Gelehrte wie Konrad Summenhart und der Franziscaner

guardian Waul Scriptoris trugen den Ruhm der jungen Hoch

fchule weit über die Grenzen des Landes hinaus. Hier in Tü

bingen waren die Vertreter der Scholaftik und die junge Schule

der Humaniften fich ihres inneren Gegenfatzes noch nicht bewußt.

Ein Heinrich Bebel feiert Gabriel Biel in Gedichten 1). Letzterer

ftand mit Weter Schott und Geiler von Kaifersberg in Brief

wechfel. Und wenn Reuehlin nach Tübingen kamf war er Sum

menhart's Gafti). Gleichwol gehen die Theologen die alten

Bahnen7 wie aller Orten herrfcht Ariftotelesf doch läßt fich fo

wol bei Summenhart wie Seriptoris eine ungewöhnliche Neigung

zum Bibelftudium erkennenf die bei beiden ihren äußerlichen An

laß in der feltenen Kenntniß der biblifchen Grundfprachen haben

mochte 3). Ju feiner Trauerrede über Herzog Eberhard rühmt

Summenhart u. a. deffen Kenntniß der heiligen Schrift und feine

Freude am Bibellefenf und in einem längeren Vortragef den er

1492 im Klofter Hirfau auf dem Wrovincialcapitel der Bene

dictiner hieltf zählt er unter den zehn im Mönchswefen einge

riffenen Mißftändenf die er befprechen willf nicht als die geringften

die Unkenntniß und Vernachläffigung der Schrift auf, „Vor

den weltlichen Gefchäftentß fo ruft er ausf f, wo hört man das

Unsinn-urn Zeinburcium guinaer. kieaepit iieeutiatu 6. Fuiii et

inuigniu magiatrniin (Lie aequeuti 0u111 mngintro .l 8.00110 iemy et

antiken kteinpie. Schnur-rer* Erläuterungen der Würtembergifchen

Kirchen-Reformations- und Gelehrten-Gefchiafte (Tübingen 1798), S. 51.

Alle drei Eonkathedralen wurden Tübinger Lehrer (fiehe [Roth], Urkunden

a, a. O., S. 514, Nr. 45. 556. 113f, 493, Nr. 45; über den Gang

der bis zur Erlangung der Doetorwürde an allen Univerfitäten fo ziemlich

gleichmäßig durchzumachen war: W. Vifcher. Gefchichte der Univerfität

Bafel [Bafel 1860]- S, 210ff.).

1) Fr. X. Linfenmann: Konrad Summenhart (Tüb. Feftfchr. 1877),

S. 9. 83.

jt) Ebendafelbftf S. 10.

3) Ueber Waul Scriptoris fiehe den Artikel von Efcher in Erfch und

Gruber über Conrad Wellicanus.
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fiiße Geflüfter der heiligen Schriftf das wie die Waffer Siloahs

leife dahinfließt? Vielmehr hört man den Lärm roher Bauern

und Zinsleute. Ia fiirwahrf gleichwie in nicht wenigen Theologen

fchulen viel lauter Ariftoteles und fein Commentator Averroes

das Wort fiihren, als Chriftus und der Apoftel, fo hört man

in manchen Klöftern mehr die Landwirthe und Jäger, als die

Lehrer der heiligen Schrift 1)." Fiir die Verderbtheit der Kirche

hatte er ein offnes Auge, und es find feine Gedanken h wenn er

von Herzog Eberhard fagt- daß er vor Verlangen gegliiht habeh

es zu erlebenf daß ein allgemeines Concil oerfammelt werde zu

einer Reformation der Kirche an Haupt und Gliedern I). Doch

wird man zu weit gehenf wenn man aus dem Wortef welches

erh wie Staupiß zu erzählen pflegtef im Munde fiihrte: „ Wer

wird mich Armen von diefer ftreitfiichtigen Theologie erlöfen" 3)f

auf das Bewußtfein des Gegenfaßes zwifchen biblifcher und fcho

laftifcher Theologie fchließen will. Es ift nur der Ausdruck des

Unbehagens über die Streitigkeiten der Realiften und Nomi

naliften7 die gerade in Tübingen, wo der neue und der alte

Weg neben einander gelehrt wurdenf häufig oorkamen und bis

weilen in Tätlichkeiten ausgeartet fein follen 4). Anders war es

mit Paul Scriptorisf der- ohne Zweifel fchon zerfallen mit der

Scholaftikf noch entfchiedener als Summenhart auf das Studium

der Schrift und der Väter drängte und fogar in feinen Predigten

freiere Anfichten iiber Sacramentef Geliibdef Ablaß u. a. hören

ließf die ihm Berfolgungen von Seiten feiner Ordensgenoffen

zuzogen. Seine Borlefungen waren außerordentlich befucht7 auch

von den Auguftinern- und es ift nicht undenkbarf daß Staupiß

mit durch ihn auf die Schriftf _'als die Quelle des Heilsf hinge

wiefen worden ift. Aber von einem wirklichen Einfluß jener

Männer auf Staupitz kann doch eigentlich nicht die Rede fein

1) In feinem '1'1'aetatu1n8 exbortnwkjnß nc] utbenc'ienänm 811])91' (Ie

eem (Let'eofibun 'jk0rn111 n10nnetie0runa bei Linf e nmann a. a. O.f S. 16,

2) Ebendaf., S. 21.

3) Mathef ii Hifiorien von 1)r. Martin Luther. 12. Predigt. riäam,

iljtne 1711001. in 'it-2. anmenbnräi.

4) Linfenmannf Gabriel Biel und die Anfänge der Univerfität Tübin

gen (Theol. Quartalfchrift, Bd. LMU, 1865- 2. Heft, S. 212).
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dafür läßt fich nichts einführen) dagegen fpricht aber die erfte

uns erhaltene Schrift desfelben: „Eutfiheidung der Frage7 ob die

Parochianen gehalten feien7 nach kirchliayer Vorfchrift an Sonn

und Fefttagen in ihren eigenen Pfarrkirchen die Meffe zu hören " 1).

Jhr vorgedruckt ift ein Brief des Staupiß an den erften Tübin

ger Buchdrueker Joh. Othmar 2)) der das Datum vom 30. März

1500 trägt.

Die angeregte Frage war keine mäßige, fie wurde vielfach be

handelt) denn fie hatte einen hohen praktifchen Wert. Sie war

entftanden in dem alten Kampf der Mönche gegen die Weltgeift

lichkeit, deffen wir fchon im vorigen Abfchnitte Erwähnung tun

mußten. Es war altes kirchliches Gefeß) daß jeder Erwachfene

an Sonn- und Fefttagen die Meffe in feiner Varochialkirche zu

hören habe. Nachdem aber durch das Aufkommen der Bettel

mönche eine wefentliche Berfchiebung der kirchlichen Verhältniffe

eingetreten war, das Heil nach der allgemeinen Anfchauung weniger

im Anfchluß an den Gemeindepriefter) als an den einen höheren

Grad der Heiligkeit repräfentirenden Ordenspriefter lag, mußte

auch jenes Geer vielfach übertreten werden zu Gunften der

Mönäje, die mit Wort und Schrift fiir ihre Rechte eintraten,

Mit allen Mitteln der fcholaftifchen Kunft fuchte man die Ueber

tretung jener Vorfchrift zu rechtfertigen) höchftens wollte man

eine Pflicht der Billigkeit gegeniiber dem Weltpriefter) dem Eurams)

der iiber die Seelen Sorge zu tragen habe) zugeben) nicht aber

eine Pflicht der Notwendigkeit. Bergeblich hatten mehrere Päpfte

den Bettelmönchen verboten) dies zu predigen. Man machte da

gegen geltendF daß jenes Verbot doch in denjenigen Fällen nicht

l) 1)eej5i0 (jut-81:10an f (Le auäieutin mieae in peu-00111311 f eee1eojn (10mi

niajn et ke8tinjnfc11ebu8. 011111 neteer | 3111181118. (Hain, Nr. 15052.)

Ullmann (Reformatoren vor der Reformation ll, 268 f.) ift geneigt, dem

Staupih die Autorfchaft abzufprechen) weil diefelbe nicht ausdrücklich aus

gefprochen und fich „von demjenigen, was Staupiß eigentlich auszeichnen)

dem einfach-kindlichen und praktifch-mhftifäfen Sinne) eigentlich nichts in den

Abhandlungen fände.“ Daß aber innere Gründe, die von feinem 15 Jahre

fpäteren Standpunkt hergenommen werden) hier nicht in Betracht kommen

können, liegt auf der Hand. Außerdem fiheint mir der der Abhandlung

vorgedruckte Brief doch die Autorfchaft angeben zu follen,

2) Im Anhang: Staupiß' Briefe.
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verbindlich fein könne7 wo die Andachtf die doch der ganze Zweck

des Meffehörens feih bei den Mönchen eine größere feif als in

der Barochialkirche.

Staupiß hält die ganze Frage in der Tat für fehr wichtig,

Er findet, daß infolge der vielen fich widerfprechenden Behaup

tungen der Lehrer in den Gemütern nur Zweifel und Verwirrung

entftehen muß. „Zweifelhaft, welchen Ausfprüchen fie Glauben

fchenken follenh auf dem Wege der Vernunft nicht das Richtige

findendf die Wahrheit nicht beachtendf verführt durch Neigung

und lautes Gefchwäßf pflichten fie meiftens allzu ficher einer Be

hauptung beih welche das geringere Maß von Wahrheit enthält."

Die Wahrheit mag bitter feinf man muß fie dennoch fuchen,

Man darf keine Geduld habenf wie der fehr langmütige Haus

vater im (EvangeliumF wenn es fich um die Sache der Wahrheit

handeltf deren Feind auf der Schwelle vernichtet werden muß.

Darum erfucht Staupitz den Buchführer Johann Othmar„ feine

Entfcheidung zu drucken. „Als Lohnf der denjenigen verheißen ift,

die die Wahrheit ans Licht bringenf wirft Du dereinft für diefe

Mühe das ewige Leben erlangen."1)

Was nun die Frage felbft angehtf fo entfcheidet fich Staupiß

mit anerkennenswerter Verleugnung der eigenen mönchifchen Jn

tereffenf um des hierarchifchen Vrincips willenf zu Gunften der

Weltgeiftlichkeit. Es fteht als kirchliches Gebot feftf daß alle Er

wachfenen gehalten findf an Sonn- und Fefttagen die Meffe in

ihrer Parochialkirche zu hören; folglich begehen diejenigenF welche

mit Ueberlegung dagegen handelnf eine Todfünde. Die etwa in

der Sache felbft liegenden Gründe f die von Einigen dafiir

oder dagegen vorgebracht werden7 werden einfach mit der nicht

abzuleugnenden Tatfache niedergefchlagenf daß den Bettelmönchen

die Nichtverpflichtung zu predigen verboten ift, Doch ift es billig

daß die Priefter nicht zu fchnell find mit der Verurteilung ihrer

Untergebenenf falls fie jenes Gebot übertretenf da ja auch ver

nünftige Entfchuldigungsgründe dafür vorgebracht werden können.

Aber welches find diefe? Staupiß läßt fich nicht darauf einf fie

aufzuzählen. Er meint vielmehr- diejenigenf welche folche Gründe

1) Aus dem Briefe an Othmar (fiehe'im Anhang die Briefe des Staupiß).



für die Menfhen erdihten. handeln töriht und gefahrbringend.

Denn erftens kennen fie die Intention des Gefetzgebers und den

eigentlichen Grund des Gefeßes nicht vollftändig; zweitens miiffen

diejenigen. die richtig raten wollen. unterfcheiden. was jeder im

einzelnen Falle zu erwählen hat. So zu raten ift aber niht leiht.

weil die Wertfchäßung der Verdienfte mehr als von der menfch

lichen Tat. von der göttlichen Annahme abhängig zu machen ift. die

ihnen unbekannt ift. Denn fie wiffen niht. ob der Gehorfam eines

fih Erniedrigenden. oder die Frömmigkeit eines. der fich hinauf

zu Gott erhebt. ihm mehr gefällt. Endlih kann fich ja felbft der

Engel des Satans in einen Engel des Lihts verwandeln. und da

man fih gerade vor dem freundlichen Dämon in Acht nehmen

muß. fo weiß man niht. von was für einem* Geifte. von was

für einer Andacht jemand bewegt wird. Deshalb handelt man

um vieles rätliher. wenn man die Leute nach beiden Seiten hin

wohl informirt und fie dann ihrem Gewiffen überläßt. befonders

da. wo private Audachtsübnngen zu einer andern Stunde (als zu der

kirhlih geforderten) ohne Furht vor Uebertretung möglih ift 1).

Endlich warnt Staupih davor. fih durh jedes beliebige Be

denken. auch wenn es wirklih Bezug auf den Eultus hat. ent

fchuldigt zu fehen. Denn wenn etwa perfönlihe Neigung zu diefem

oder jenem Ort fchon ein Recht gebe. das kirhlihe Gebet zu über

treten. fo würden alle pofitiven Gebote zum Spott werden 2),

Das alles wird ganz in der Form der alten Scholaftik dar

1) küt guia mei-ita [11118 poncierancia 811111; e! ciirina aoeeptione. (zutun

iiurnana aetione. (June cum ipeie. ignota eit. ooneeguena ent. ut kaei1iter

oonrulere non poaeint. dieselunt enini an (160 plus piaeeat obeciientia

8086 bumi1iantie. ue] clerotio ee rureum in (ieuln elerantia. 'kei-tio eutn

ange1u8 8at11ane norerit. ee traneiigurare in angelum 111018 et mauime

eacencium eit a ciaemonio mericiiuno. neeeiunt. quo spiritu. czuare (101-0

tione quiegue warentnr atque ita eeniper titnjcii et iueecti jucijeabunt.

läeireo n1111t0 eoneultiue agitur. (1un1 propriie 81118 eoneeieneiie bominee

äe utraczue parte bene inkorrnati re1inguuntur, mauiine. udi (ierotionee

priratae a1ia not-a eine tjniore tranegreeeionie eueraeri eommocie poneunt.

Zu ciaeniouium [nerjciianutn vgl. 1'8. 91. 6: ab ineureu et ciaetnouio n181-i

cljano. Hierzu vgl. faft wörtlich: Luther. Aeltefte Pfalmenauslegungen

eci. Zeiciemann 1, 19. Beide nah Lernbarci. ln Gant. Zer. 33. 9.

2) Ullmann (a. a. O.). der die Bedeutung der behandelten Frage gar

niht verftanden hat. giebt den letzten Satz ganz unrichtig wieder.
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geftellt; Scotus; Bonaventura; Gerfon; Biel find die Autoritäten;

alle Gründe und Gegengründe werden mit allen möglichen und

unmöglichen Wrobationen; Reprobationen und Suppofitionen er

wogen. Staupitz ift noch ganz der Scholaftiker; der keinen Stein

am Wege liegen fchen kann; ohne ihn aufzuheben und ihn fort

zufchleudern; oder ihn zu einem Haufen zufammenzutragen; um

ihn dann Stein für Stein wieder abzutragen. Und doch ift zu be

achten; daß er fchon die Wertfchätzung der Verdienfte von Gott

abhängig macht und dem chriftlichen Gewiffen Entfcheidungsrechte

zuweift; ohne doch bis zu einer wirklichen chriftlichen Freiheit hin

durchzudringen.

Dem kleinen Schriftchen ift noch allerlei angehängt; „was dem

Ehriften hauptfächlich zu wiffen notwendig" 1). Zuerft die viererlei

Arten von Geboten; Gebote des Naturgefetzes: Alles was Jhr

wollt; daß Euch die Leute tun; das tut Jhr ihnen auch; und was

Du nicht willft; daß Dir gefchieht; tue auch keinem Andern. Darauf

folgen die zehn Gebote des gefchriebenen Gefetzes und die Gebote

des Gnadengefctzes (vornehmftes Gebot); denen fich einige Gebote

des kanonifchen Gefetzes anreihen. Hierauf werden die Feft- und

Feiertage aufgezählt; woran fich ein kurzer Sermon von Antonius

Mancinelli von Volaterrae anfchließt; der die Frage behandelt;

warum wir Ehrifti Geburtstage; die Sonntage und Märtyrer

fefte feiern, Dann wird noch angeführt; an welchen Tagen kein

Fleifch genoffen werden darf; wann es verboten ift; eine Ehe ein

zugehen; und an welchen Tagen die eheliche Wflicht zu fordern

nicht erlaubt ift. Den Schluß macht das Nicänifche Glaubens

bekenntniß. So wird das Schriftchen zu einer Art Haus

katechismus; ein Umftand; dem es allein zuzufchreiben fein wird;

daß es fo vielfach gedruckt worden ift.

Nicht lange nach dem erften Erfcheinen desfelben hat Stau

pitz Tübingen verlaffen; um nach dem Willen feines Oberen in

dem Eonvente zu München die Stelle eines Wriors anzutreten.

Er hat diefelbe nominell bis zum Sommer 1503 verwaltet; tat

fächlich aber befchäftigten ihn damals ganz andere Dinge. Der

Landesherr feiner Heimat; Kurfürft Friedrich der Weife; bedurfte

1) Es exifiirt übrigens auch ein Abdruck; der diefelben nicht hat.
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feines Rates zur Ausführung feines hochherzigen Entfchluffesf

feinem Lande in Wittenberg eine Univerfität zu errihten. Er

mochte Staupiß von früher her kennen„ vielleicht auh von Wro

les befonders auf ihn hingewiefen worden fein, als einen hervor

ragenden Mannf der mit den Einrichtungen der neu gefiifteten

Tübinger Univerfitätf die in fo kurzer Zeit zu Ruf und Anfehen

gekommenf bekannt war 1). Auch kam in Betrachtf daß der in

Wittenberg befindliche Auguftinerconvent fich an der Lehrtätigkeit

beteiligen follte. Mit Eifer nahm Staupih den Wlan auff konnte

doch dadurch nur das Anfehen feines Ordens gewinnen. Mit

dem früheren Leipziger Lehrer Martin Wollich von Mellerftadt

wurde er der eigentliche Organifator der neuen Univerfität 2).

Sie erhielt gewiffermaßen von vornherein den Charakter eines

Ztuciiniu generale der Auguftinereremiten. Die befonderen Schuß

heiligen des Ordensf die heilige Jungfrau und der heilige Au

guftinf wurden auh die Watrone der Univerfität 3). Die theolo

gifche Facultät wurde unter den befonderen Schutz des Apoftels

Waulus geftellt. Auguftiner7 und zwar zu Tübin gen gebildetef

find die hauptfächlichften Lehrer.

Der Wittenberger Eonventf der früher einer der unbedeu

tendften gewefen warf erfreute fih bald der beften Namen. Stau

piß felbftf der „Tübinger Doctor", wie die Matrikel ausdrücklich

1) Besler, Fortgef. Sammlungen 1732, S. 358: D0111. Jubilate 1503,

ubi Lei/eienciue Vater ill. Wannen cie 8tnupin . , . 1110 in kri01'eu) 1000 eui

eonfiklnnrit dtlon00ben80n1,

2) Daß Staupitz 1502 nach Rom gereift feif um von Julius l1. die

Wrivilegien zu erbittenF wie noch Grimm a. a. O.f S. 67f. angiebtf finde ih

nirgends begründet. Die Univerfität ift vielmehr urfprünglih ohne päpftliche

Wrivilegien, nur unter Zuftimmung des päpftlichen Legaten, Cardinal Rah

mundusf gegründet worden, und erft fpäterf wie zu zeigen fein wird, hat

Staupiß perfönlih die iiblichen Wrivilegien ausgewirkt (vgl. Muther, Die

Wittenberger Univerfitäts- und Facultätsftatuten, Halle 1867, Wroleg. 111),

3) Daß darin fich Staupißens „felbfiändige theologifhe Stellung und

die neue Richtung, welche nach feinem Sinne die Theologie zu nehmen hatte“,

fih ausdrüth (Köftlin 1, 91), kann nah dem über Staupis' damalige

Stellung Gefagten, natürlich nicht mehr angenommen werden. Auch die

theologifche Facultät zu Bafel hatte den heiligen Auguftin zu ihrem Schuh

heiligen.
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bemerkt 1), übernahm eine Profeffur und wurde erfter Decan der

theologifchen Facultät. Ein andrer Auguftiner, Sigismund

Cpp„ der als Heidelberger Baccalaureus in Tübingen fiir den

Orden gewonnen worden warf wurde der erfte Decan der

Artiften-Facultät 2). Auch Dionhfius Biete( von Weil7 der in

die letztere Facultät eintrat, war Staupitz von Tübingen her be

kannt 3). Ebenfo die Juriften Wolfgang Stähelin 4) und Am

brofius Vollant5)f vielleicht auch noch Hieronimus Schurpf, der

erft den 19. October 1501 in Tübingen immatriculirt worden

und nun noch dneenianreue nreium nach Wittenberg berufen

wurdef um ariftotelifche Logik nach Duns Scotus zu lefen und das

ariftotelifche Buch iiber den Himmel und die Welt zu erklären 6).

Martin Pollich von Mellerftadt wurde Rector, während der

Präceptor des Antoniterhaufes zu Lichtenburg, Goswin von Orfohh

wenigftens nominell das Amt eines Kanzlers der jungen Hoch

fchule übernahm 7).

Das waren die Männerf die Staupiß nach Wittenberg zog 8)

und die die hohe Aufgabe übernahmen, dem nahen Leipzig gegeniiber

1) Wifi). Ill. 1. Water Wannen (16 stauyjds 01*(iini8 kkatrmn bere

mitnrnrn refatmate eongregaowniß (iini Zuguebjni nkeium et Zuere 1.1160

iogie pink-35801* tb6010gjee kaenitatin arcijnnrino er primns (Fee-111118, .1001501

Pnnjngeoßje.

2) Pub. Ill, 526. Witt. Ill. 1. Krater ngißmnnäne Mpx) (ie Lonieicben

0räini8 train-11111 betemitarnn) reform-:its e0ngregnei0ni8 8. 11Ugu8tjni urcjuln

mag-inter ei; 8301-6 tbe010gie bneeninnreue tumingenZiZ, uktisbiee [Multi-.fie

11113115 atnäjj primuo (190511115. Er wurde 1503 am 10. März Licentiat.

111b. (Lea. 2.

3) Pub. iitl. 500 und Wittend. 111. 1. Ich vermute, daß auch er

Augufiiner war und daß da7 wie Roth a. a, O, anmerktf Weil nicht fein Ge

burtsort war, damit der Eonvent, dem er friiher angehört hat, bezeichnet

wird (vgl. hierzu bid. (lee. 2).

4) Pub. lit!, 508.

ö) 11m1. 487.

6) lbjci, 500 und Muther, Aus dem Univerfitäts- und Gelehrtenleben

im Zeitalter der Reformation, S. 183.

7) [lid, (Lee, 1. 2. Mnther, Die Wittenberger liniverfitäts- und

Facultätsfiatuten, Prol. x7.

8) Auch Hermann Keyfer von Stolberg, der mit Proles befreundet war,

diirfte ihm feine Berufung verdanken (vgl. den Brief des Proles an ihn

im Anhang). "
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die neue Univerfität zu Ehren zu bringen. Der Erfolg zeigte,

daß es Staupiß verftanden, die richtigen Kräfte zu wählen. Jn

dem kleinen Wittenberg. von deffen Oede und Leere die Zeit

genoffen nicht genug zu erzählen wiffenf begann ein reges Leben.

Aus allen deutfchen Gauen ftrömten die Scholaren zufammen)

darunter auch ältere) fchon promovirte Männer und Mönche) be

fonders viele Auguftiner) die Staupiß dorthin berief. Schon im

erften Jahre fanden 416 Jnfcriptionen ftatt. Jm iibrigen ging

alles den an anderen Univerfitäten übliäzen Weg. Mit den Tü

binger Lehrern war auch die dortige Lehrweife nach Wittenberg

übergegangen. Man lehrte in rin Zeoti und in ein '111011136 1).

*Daneben trieben die Humaniften ihr Wefen. hochgeehrt von den

andern Lehrern) keineswegs im Gegenfah zu ihnen 2).

Diefe Beziehungen des Staupiß zu der neuen Univerfität. das

nahe Berhältniß zu dem fächfifchen Fürftenhaufe, der Adel feines

Namens mögen neben der Lauterkeit feines Charakters und der

mönchifchen Strenge in erfter Linie für Proles die Veranlaffung

gewefen fein) ihn zu feinem Nachfolger zu beftimmen. Wir haben

die Kämpfe der Eongregation um ihre Exiftenz verfolgt. Es war

Proles endlich gelungen7 auch bei den Generalen feine Beftrebun

gen zur Anerkennung zu bringen. Ob der Friede ein dauernder fein

würde) hing doch gar fehr von dem jeweiligen Ordensoberen und

von der Selbftbefchränkung der Obfervanten ab. Das Jntereffe

für oder gegen die deutfche Obfervanz hatte bei den Generalen

bisher fortwährend gefchwanktj und die Obfervanten felbftf das lag

in der Natur ihrer Beftrebungeu) gaben ihren Gegnern nur zu

leicht Grund zur Klage - konnten fie es doch nicht laffenf immer

von neuem Propaganda zu machen) um endlich ihrem Ziele)

fämmtliche deutfche Eonvente in ihrer Eongregation vereinigt zu

fehen) näher zu kommen. Dies war aber doch nicht möglich,

ohne daß in die Rechte der Provinciale eingegriffen wurde) die

dann nicht zögerten, bei dem General bittere Klage zu erheben

und fchnell bei der Hand waren7 dem Vicar die Abficht zu unter

1) Siehe den Lectionskatalog von 1507 bei Strobel. Neue Beiträge

zur Literatur 111, 2. S. 55ff.

2) Näheres darüber K, Schmidt, Wittenberg unter Kurfjirfi Friedrich

dem Weier (Erl. 1877)) S. 14ff.



ftellen, fich von der Jurisdiction des Generals eximiren zu wollen.

Sollte die Eongregation nicht nur fortbeftehen, fondern fich auch

erweitern) fo war es nur möglich auf Grund derjenigen Stützen,

denen fie ihr bisheriges Beftehen verdankte. Es galt) fich der

Gunft der weltlichen Fürften fowie des apoftolifchen Stuhles zu

verfichern und die Bande zwifchen den einzelnen Eonventen immer

enger zu knüpfen. Staupih) der feine) auch höfifch gebildete Mann

wie ihn die Zeitgenoffen fchildern) erfreute fich der Gunft der

mächtigen Wettinerz wenn irgend einem würde es) wie man hoffte)

ihm gelingen, auch mit den übrigen Fürften) deren Wohlwollen für

die Eongregation von Wichtigkeit war, freundfchaftliche Beziehungen

zu unterhalten. Die Bevorzugung des Ordens durch den päpft

lichen Legaten ließ erwarten) daß die Eurie wie früher die Eon

gregation fchützen wiirde, nnd eine Kräftigung derfelben durch eine

engere Verbindung der einzelnen Eonvente durch einander und

durch Verbindung mit anderen Eongregationen) war das f was

Staupitz als feine erfte Aufgabe erkannte.

Schon feine Vorgänger hatten daran gedacht, die Befonder

heiten der Congregation, wie fie fich im Laufe der Zeit entwickelt

hatten7 zu codificirenF um dadurch der Unficherheit bezüglich deffen)

was zu halten war und was nicht7 vorzubeugen, waren aber

nicht dazu gekommen. Jetzt ließ es Staupih feine erfte Sorge

fein) für feine Untergebenen die in der Eongregation geltenden

Eonftitutionen zufammenzufaffen und durch den Druck bekannt zu

machen. Eine außerordentliche Verfammlung der Väter follte

iiber die endgültige Redaction derfelben zu Mindelheim (am

23. April 1504) befchließen. Es war jedoch nur fechs oder fieben

Prioren aus dem Oberland möglich, dorthin zu gelangen7 weil

der Krieg) der foeben um das Erbe Georg des Reichen von Lands

hut begonnen hatte) das Reifen in Baiern unmöglich machte.

Die Mehrzahl der capitelberechtigten Väter kam mit Staupiß

in Nürnberg zufammen) wo fein Entwurf der Eonftitutionen

auf einem improvifirten Eapitel am Sonntage Jubilate gut ge

heißen wurde und bald nach Pfingften im Druck erfchien 1).

1) Vesler in den Fortgef. Samml. (F. S.), 1732- S. 358. Staupiß

in der Vorrede zu den Eonftitutionen bei G ri mm, S. 66 f. 116. Das einzig
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Es ift fchon oben bei Befprechung der Conftitutionen des

Gefammtordens auf die wenigen Verfchiedenheiten aufmerkfam ge

macht worden. Das Wichtigfte war die Empfehlung des Schrift

ftudiums 1). Im iibrigen bcftehen die Abweichungen wefentlich in

Berfcha'rfungen gewiffer Beftimmungen. Der Unterfchied zwifchen

Obfervanten und Conventualen lag eben weit weniger in ihren

gefeßlich vorgefchriebenen Einrichtungen als in der größeren oder

geringeren Strenge f mit der fie befolgt wurden. Einzelne Ver

fchicdenheiten waren durch die abweichende» Verfaffung gegeben.

Der Generalvicar hat nicht etwa diefelbe Stellung innerhalb der

Congregation, wie der Provincial, fondern wie der General gegen

iiber dem Gefammtorden 2). Auch ift er nach gefchehener Wahl

ohne weiteres auf Grund päpftlicher Autorität beftätigtf bedarf

alfo nicht der Beftätigung des Generals. Und wenn der General

vicar auch dem Generalprior zu gehorfamen verbunden iftf fo

kann ein Untergebener des erfteren doch kaum an den General in

Rom appelliren.

In eigentümlicher Weife vollzieht fich die Wahl zum Prior

bei den Obfervanten. Geht der Prior zum Generalcapitelf fo

muß zunächft ein fiaakjuß (10111118 und ein äieoreiuß gewählt

werden. Zu diefem Zweck verfammeln fich die Brüder im Capitel

faal und wählen zuerft zwei Scrutatorenf welche die Voten der

bekannte Exemplar der Eonndjtuticmeä fratmm [Fete-nime 83Min (X11

guexiini ac] ap08t01j00rmn pki'ilegjm-uln (dumm) pro Reform-..UMS nie

manie, 80, auf der Jenaer Univerfitätsbibliothek. Ich habe die von Seide

mann diplomatifch genau angefertigte, der Kgl. Bibliothek zu Dresden

gehörige Abfchrift benutzt. Auf ein Schreiben an alle Obfervanten (Grimm,

S. 116) und eine kurze einleitende Ueberficht über die Gefehichte der Congre

gation (ebendafelbft S. 66 f.) folgen die Regel Augufiiu's und in 57 Capiteln

die eigentlichen Confiitutionen.

l) Vgl. oben S. 22. Zu erwähnen ifi noch7 daß das bei Staupiß

fehr ausführliche Capitel über die Aderläffe ((16 minutj0njdu8, cap. 26) in

den mir vorliegenden Conflitutionen des Gefammtordens fehlt und nach

feinen Verordnungen die Brüder mit Ausnahme der Doctoren der Theologie

nicht in einzelnen Zellenf fondern in einem gemeinfamen, durch eine Lampe

erleuchteten Schlaffaale die Nacht zubringen follen.

2) WIN-e prj7j1egj0run1 8. Zecie n0bi8 apoöwljaa c0n02880rmn Minen)

faouiiateln atque anofotjtateln in 81108 dabei; aubäjton qualn Rene-ren

(ij88j1ou8 put-er genekaijß in www 0käjn6m. Sax). 33.
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.einzelnen Brüder notiren und; wenn einfache Majorität erreicht

ift; den Gewählten proclamiren 1). Hierauf verläßt der Wrior

den Saal; und die beiden Scrutatoren begeben fich mit dem eben

erwählten clientetue auf einen Wlatz; wo fie von den Brüdern

gefehen; aber nicht gehört werden können. Zuerft fchreibt jeder

gefondert und heimlich nieder; was er über Abfetzung oder Wieder

wahl des Wriors denkt; dann zeigen fie fich gegenfeitig die Vota

und erforfchen die Meinung der Brüder; die ebenfalls getreulich

aufgefchrieben werden muß. Ans den genannten Namen werden

drei als Eaudidaten aufgeftelltL); und zwar foll der Name des

Wriors; wenn keine Gründe für feine Abfetzung vorliegen - und

folche müffen dem Diffinitorium fchriftlich angegeben werden _

in erfter Stelle genannt werden. Die eigentliche Wahl erfolgt

dann in der Weife; daß zuerft über den erftgenannten entfchieden

wird; nötigenfalls dann über den zweiten und fo fort; bis eine

abfolute Majorität erreicht ift. Die Wahl unterliegt der Be

ftätigung durch den Vicar; der gelegentlich auch eine geeignetere

Werfon als Wrior einfetzen kann; ein Recht; von dem Staupitz

und feine Diftrictsvicare einen ziemlich ausgiebigen Gebrauch

machten.

Die Diftrictsvicare; deren Zahl fich je nach Bedürfniß be

ftimmt; dürfen nicht fogleich wiedergewählt werden. Die Haupt

aufgabe dcs Generalvicars find die Vifitationen; alljährlich ift er

verpflichtet; jeden der ihm untergebenen Eonvente zu vifitiren;

gewiß keine kleine Aufgabe bei den dermaligen Verkehrsverhält

niffen; wenn man bedenkt; daß damals fchon in allen Gegenden

Deutfchlands und dariiber hinaus reformirte Eonvente fich

fanden 3).

Bald nach jenem Nürnberger Eonvent begab fich Staupitz auf

feine erfte Vifitationsreife. Die Abficht; zunächft die füddeutfchen

Eonvente zu befuchen; mußte er wegen der Kriegswirren auf

geben; weshalb er fich mit Nicolaus Besler; feinem Nach

1) Mit den Worten: 1330 kruber i1 nomine ineo et noniine omniun)

,nei quote npeotnt electio uiourji ei: üioereti eligo fratrein 13 etc.

2) Vgl. ])e Fette l; 32.

3) Meiftenteils hat fich Staupitz übrigens dabei durch feine Vieare ver

treten laffen.

Kolbe; Stauviß. 15
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folger im Münchner Wriorat, den er zu feinem vorfchrifts

mäßigen Begleiter erwähltef nach Sachfen und Thüringen begab l)p

um die dortigen Eonoente zu vifitiren.

Jm Dezember waren beide über Nürnberg f Augsburg

wieder in Miinchenf wo fich Staupih einige Ruhe gönnte. Da

felbft reifte ein Entfchlnß in ihmf von deffen Ausführung er fich

einen bedeutenden Erfolg fiir die Eongregation verfprach,

Von Anfang an war die Eongregation der lombardifchen

Auguftinerklöfter das Jdeal der dentfchen Obfervanten gewefen.

Sie hattef wie friiher erwähnt, befonders durch Waul ll. im

Jahre 1409 eine Reihe außerordentlicher _Wi-ivilegien erhalten,

die ihr die größtmöglichfte Freiheit gegenüber dem General ge

währten uud zugleich die ausgedehnteften Vollmachten zur weiteren

Ausbreitung und wirkfamen Bekämpfung der Eonventualen er

teilten. War es nun auch wenigftens zur Zeit Alexander's 171,

noch nicht gelungenf fämmtliche oberitalifche Eonvente unter die

Obfervanz zu bringenf fo daß auch dort die Kämpfe noch fort

dauerten 2). fo war doch die Eongregation der Lombarden die an

gefehenfief mächtigftef diejenige7 die unter allen die Obfervanz ver

fechtenden Genoffenfchaften innerhalb des Ordens auch trotz der

auf ihre Macht eiferfüchtigen Generale am meiften erreiht hatte,

und fie war der deutfchen benachbart. Die Erwägung lag für

Staupiß nahe7 durch Anfchluß an diefelbe einen Rückhalt zu ge

winnenf um dann kühner dem General entgegentretenzu können7

iiberhaupt nach außen und innen gefeftigter dazuftehen.

Der bisherige Begleiter des Stanpitzf Nicolaus Beslerf

nominell noch immer Wrior von Münhenf und Heinrich

1) Für das Nächfte ifi die Quelle, wenn nichts Anderes angegeben iftj

die Lite. 808101-1 (F. S. 1732f S, 356f.). Freitag nach Vifitationis Mariä

(5, Juli) 1504 beftätigt „Johannes Stanpitz doctor gemeiner Vicari gnantis

ordens deutfcher nation“ zu Erfurt eine Schenkung (Erneftinifches Gefammt

Archiv zu Weimar 1( 1( p. 125, die. 54 30). Im November war Stan

pih in Neuftadt a. O., wie ein von Friedrich und Johann von Sahfen

für ihn an den Rat von Neufiadt gerihteter Credenzbrief vom Sonnabend

nah Leonhardi (9. November) bezengt (Staatsarchiv zu Magdeburg. Erfurt

13. 8, >10. 41),

2) 13e81er, Werke hing-num, p. 177.
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Rietpuf ch wurden mit dem wichtigen Gefchäfte beauftragtf mit

den Lombarden wegen eines Anfchluffes zu unterhandeln. Bes

ler hat uns feine Reife genau befehrieben. Es dürfte von Jn

tereffe fein„ ihn dabei zu begleitenf da Luther wenige Jahre

fpäter diefelbe Straße zog und mit wenig Aenderungen. diefelbe

Route eingefchlagen haben wird.

Am 22. Januar 1505 brachen die beiden Brüder von Miin

chen zu Fuß aufz ein Laienbruder, Lorenz Bauer, trug ihnen

das Gepäck nach. Ueber Schefftlarm wo fie im dortigen Prämon

ftratenferklofter die erfte Nacht zubrachtenh ging die Reife nach

BenedietbeurenF „wo die Berge anfangen und bis nach Baffano

reichen". Trident war fchon zur Faftnacht (4. Februar) erreicht.

Von da fiihrte fie ihr Weg iiber Baffanof Trevifo nach Venedig.

Die Strecke von Ehioggia bis Rimini wurde zu Schiffe zurück

gelegt. Dann zogen fie wieder zu Fuß die Küfte entlang über

Pefarof Ofimo nach Maria de Loretto und wandten fich von dort

landeinwärts iiber Macerata nach Tolentinox wo fie am Sonn

abend vor Lätare (1. März) eine kurze Raft machtenp um bei

den Gebeinen ihres Ordensheiligenf des 1437 kanonifirten Rico

laus von Tolentino 1). ihr Gebet zu verrichten. Jeßt erft fthlugen

fie den directen Weg nach Rom ein , welches fie iiber Spoletoy

Terni, Narni n. f. w. am 6. März nach Sonnenuntergang

erreichten. Am andern Morgen betraten fie den u. a. durch

ein angeblich von Lukas herriihrendcs wundertätiges Bild 2) be

rühmten Eonvent zu Maria del Populo, wo fie auf das freund

lichfte aufgenommen wurden. Gegen Ende des Monats verließ dann

Besler mit Bauer wieder die heilige Stadt, um fich nach Ver

celli zum Eapitel der lombardifchen Congregation zu begeben7 nach

dem es ihm vorher gelungen warf von mehreren Eardinälen eine

Befürwortung ihres Gefuchs bei den Lombarden zu erhalten 3).

Am 20. April kam denn die Union auch in der von den

1) Höhn, S. 93.

2) *Dasfe'lbe erwähnt in einer Bulle Sixtus lil. bei Leeler, him-e

Magnum, Bl. 172.

3) Es waren die Cardinäle-ueennjue Lilien-ier 8F'0r28., Vieekanzler der

tömifthen Kirche (Eineonjun LL), 86) und (item-ging 008138 Lueitnnnn,

(Eine0nju8 1)), 55). (Vgl. 1368161-, Werke Magnum, Bl. 162b8q.)

15*
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Deutfchen gewünfchten Form zu Stande. Unter Beibehaltung

der Selbftändigkeit, Sitten, Gefetze und Gebräuche beider Eon

gregationen wurde die deutfche mit der lombardifchen Eongregation

in der Weife unirtf daß fie erftens aller Privilegien derfelben

teilhaftig wurde und zweitens der Generalprocurator der lom

bardifchen Eongregation bei der römifcben Curie zugleich auch die

Gefchäfte der deutfchen Väter am päpftlichen Hofe betreiben follte 1).

Hierdurch hatte Staupitz den großen Vorteil erreicht, daß von

nun an die Jntereffen beider Eongregationen als folidarifch an

gefehen wurden und er jederzeit auf die Unterftützung der Lom

barden rechnen konnte. Nun kam es aber darauf an, vermittelft

einer Bulle die päpftliche Beftätigung zu erlangen7 in der auch

von Seiten der Curie den deutfchen Vätern die Teilnahme an den

Privilegien der Lombarden zugefprochen wurde. Nicht ohne Mühe

gelang es Besler, diefelbe auszuwirkenL). Anfang des neuen

Jahres überfchickte er fie dem Generalvicar durch L orenz Bau er

nach Deutfchland. Ohne irgend welche Ausnahmen zu ftatuirenf be

willigte der Papft den deutfchen Vätern alle Privilegien) JndulteF

Freiheiten und Eonceffionen der Lombarden. „als wenn fie Wort

für Wort angeführt wären"„ mit Aufhebung aller etwa ent

gegenftehenden Beftimmungen. Staupitz konnte deshalb meinen,

von nun an diefelbe Stellung einzunehmen wie der Vicar der

Lombarden, d. h. wie diefer unmittelbar unter dem apoftolifchen

Stuhl zu ftehen. Jndeffen kam cs zunächft anders. Eben da

mals ftarb der General und an feine Stelle wurde am 1. Sep

tember 1505 Auguftinus von Jnterramna gewählt) ein

leidenfchaftlicher Mann7 der fchon als Generalvicar in dem Aus

k1) Beelen, Ware Weg-num, Bl. 162b8g.

2) In dem Abdruck in den Fortgefetzten Sammlungen 1732, S. 360 heißt

es: (Yun. nero 81116 131101-0 per bu11aru ap05t01ienn1 0dtente, indem auf der

Leipziger Stadtbibliothek befindlichen Originale, das ich verglichen habe, fteht

aber nau eine labore, danach meine Bemerkung (thchr. für Kirchengefchicbte

11, Z. S. 463) zu berichtigen. Tic Bulle bei Leeler, bleu-e Magnum ,1). 177.

Datum Konnte upuci Janet-.urn kei-.rum (Rund 1nenrnati0njß äomjnjeue

1111116811110 quingenteeim0 quinto 111156011110 1(81enc1ae Julii [Wut-111051118

-noatri anno 8eeunc10. Besler muß fie erft lange Zeit nach der Aus

fertigung erhalten haben) da er fie feiner Angabe nach (F. S. 1732, S. 361)

erft Neujahr 1506 an Staupih fandte.
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fchreiben zn dem Eapitel) welches ihn wählte) feiner Abneigung

gegen die deutfchen Obfervanten Ausdruck gab 1). Als er von

der Bulle Kunde erhielt) war er wie der Vrocurator des Ordens,

Petrus Antonius, im höchften Grade erziirnt darüber) daß

Staupiß es gewagt hatte) fich unmittelbar an den päpftlichen

Stuhl zu wenden. Seine beiden GefandtenF die fich feit dem

25. Mai 1505 wieder in Rom befanden 2)) hatten ihren ganzen

Zorn zu fühlen. Wir wiffen aus den Eonftitutionen) daß es

unter Androhung von befonders fchweren Strafen - ein Vaffus,

den auch Staupiß in feine Bearbeitung aufgenommen hatte -

verboten war, mit Umgehung des Vrocurators mit dem Vapft

zu verhandeln. Petrus Antonius hatte jetzt nicht üble Luft)

diefelben bei Besler zur Anwendung zu bringen. Bei Strafe

der fofortigen Excommunication und einer Geldftrafe von hundert

Dukaten *wurde ihm unterfagt7 die Stadt zu verlaffen. Unauf

hörlich inquirirte man ihn und fuchte allerlei von ihm zu er

forfchen. Er lebte in fortwährender Angft, heimlich bei Seite

gefchafft zu werden 3). .

Dazu kam) daß eben wieder von Deutfchland aus neue Klagen

über das Verfahren der Vicarianer einliefen) die nur dazu ge

eignet waren, die gereizte Stimmung des Generals zu erhöhen.

Es handelte fich um die fchwäbifchen Eonvente Tübingen) Eß

lingenf Weil) Alzei und Heidelberg) die von den Landes

fürften vor Jahren reformirt und auf Grund eines Vertrages

dem Vicariat von Sachfen unterftcllt worden waren und damals

von dem Diftrictsvicar Bernhard Gebhardi von Tübingen

verwaltet wurden 4). Jetzt machte der Provincial der rheinifch

1) lntjnmrimue Capitnlum generale aeiebranclum lnterulnnj D0111.

1.864117. atque jubjbujmua ne reejyjant ti". 00ngreg. Alemanjae. 12. 11171.1

1505. (701111). ex reg., p. 433. Crufenius fagt von ihm p. 1778g.

kai-tina eanciem (0rc1inen1) preaeit - ren) 01011113 ita. 8151 601-ch (limit, ui:

drei-j aneri Zueeudujt, 'in e11in1 8211111111 (klein [18.88118, breri [>08t prjmulu

1'6ij11118 8111111111 objjb.

2) Heinrich Rietpufih ftarb Anfang 1506 daf. am Fieber (a. a. O.7 S.361).

3) Fortgef. Saminl., S. 361, (Vgl. Th. Kolbe, Innere Bewegungen

im Auguftinerorden 7c.) Zeitfchrift für Kirmengefchichte 11, 3 S. 463 f.)

4) Sattler) Gefchichte des Herzogtums Würtemberg unter den Her

zögen l, 132. Beil. 58. Höhn, S. 141.
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fclnväbifchen Provinz, Sigfried Ealeiatorisf darauf Anfpruch

und reifte fogar 1506 nach Rom i), um perfönlieh über die Ver

gewaltigungen von Seiten der' Sachfen beim General Klage zu

führenf der diefelbe nur zu gern entgegennahm. Mit allem

Eifer fuchte er die der deutfchen Eongregation erteilte Beftätignng

der Union mit den Lombarden rückgängig zu machen. Es ge

lang ihni wenigftens eine wefentliche Beflhränkung der verliehenen

Privilegien beim päpftlichen Stuhle auszuwirienf undf was wich

tiger war, das Verfahren des Staupiß bloszuftellen. Unter

dem 24, März 1506 richtete daraufhin der Papft an den General

eine B'ulle- in der er zuerft den Inhalt der dem Staupiß er

teilten kurz angiebtf dann aber fortfährt: Da die lombardifche

Eongregation der Eurie unmittelbar unterworfen und Staupiß

hefagtes Schreiben ohne Erlaubniß und Wiffen des Vreteetors

oder Generalpriors und Procurators unter dem Vorwande einer

Beftätigung erlangt habe und fich geriref als ob er von der

Oberhoheit des Generals eximirt und allein dem römifchen Stuhle

unterworfen fei - was doch nur zu einem bedenklichen Zioiefpalt

zwifchen Obfervanten und Eonventualen fiihren wiirde„ indem die

Obfervantenf wenn fie von der Obedienz des Generals befreit

wären- die iibrigen Brüder mit Unterftüßung der welt

lichen Fiirften beläftigen wiirden -f fo erkläre er (der Papft)

hiermit„ daß die Obfervanten iu Deutfchland nicht eximirtf

fondern nach wie vor dem General unterworfen feienL).

Wie zu erwarten7 machte diefe in ziemlich fcharfem Tone ge

haltene päpftliche Kundgebung gegen Staupitz großen Eindruck.

»Es war niän fo grundlos daß man z. B. in Nürnberg meinte,

hiermit fei der Obfervanz iiberhaupt der Krieg erklärtf ihr

Beftand fei im höchften Grade gefährdet. Der Rat von Nürn

berg fchrieb deshalb fchon am 17. Juli desfelben Jahres an

den Papft mit der Bittef die von den friiheren Bäpften den

Auguftinern verliehenen Freiheiten 2c. unverletzt zu erhalten

und nicht zuzulaffen/ daß die Obfervanz gelöft werde. Zu

1) Höhn, S. 139.

2) L 111 x1 01i, Julien-111111, z). 202 8g.; fälfchlich fieht hier Joannee (Le 801ml;

ftatt Staupih. Vgl. auch Höhn* S. 140.
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gleicher Zeit wandte er fich an den Eardinalspresbhter Jo

hannes Antonius vom Titel der heiligen Nereus und Achilleus

mit dem Erfuchen; den Orden gegen die ihn bedrohenden Nach

ftellungcn in feinen befonderen Schutz zu nehmen. Auch Caspar

Wirt; Ehorherr zu Sanct Stephan zu Eonftanz; der Shudicus

der Nürnberger in Rom; erhielt den Auftrag; in diefem Sinne

zn wirken 1),

Bald darauf rüftete fich auch Staupitz felbft; nach Rom zn

»gehen und dort perfönlich den Wapft zu Gunften feiner Congre

gation umznftimmen. Der Auftrag feines Kurfürften; noch nach

träglich für die Univerfität Wittenberg die päpftliche Beftätigung

einzuholen; gab ihn! die gewünfchte Gelegenheit dazu. Gegen Ende

des Jahres finden wir ihn in Bologna; wo fich der Wapft feit

dem 11. November aufhieltk). Dort lernte er auch feinen fpä

teren langjährigen Freund Ehriftoph Scheurl von Nürnberg

kennen; mit dem fchon über Jahr und Tag wegen Uebernahme

einer Wrofeffur in Wittenberg verhandelt wurde. Wefentlich dem

Einflnffe des Vicars; der die Doctorpromotion des jungen Ju

riften (23. Dezember 1506) durch feine Gegenwart verherrlichte;

war es zu danken; daß Scheurl dem Rufe nach Wittenberg Folge

leiftete 3).

Ohne befondere Mühe erlangte er fchon am 21. Dezember

1506 die gewünfchten Wrivilegien für die Wittenberger Univerfität 4).

Auch für die Congregation hatten fich die Verhältniffe über Er

warten fchnell gcbeffert. Auguftinus von Jnterramna war

Ende des Jahres geftorben; an feine Stelle war zunächft als

Generalvicar Aegidius von Viterbo getreten; ein gelehrter;

auch den humaniftifchen Studien ergebener Mann; der den Wert der

1) Nürnberger Kreisarchiv; Briefbnch 11711; 227. Ueber den Cardinal

bei Ciuooniue 111,168,

2) Broich Julius 11. (Gotha 1878); S. 131 (vgl. S. 137).

Z) Die erfte Erwähnung der Berufung nach Wittenberg am 26. Sep

tember 1505 in Scheurl's Biiefbuch von Soden und Knaake 1; 4. 7.

Unrichtig zählt Soden (Beiträge zur Neformationsgefchiwte; S, 6) Staupitz

zu Scheurl's mit ihm zu Bologna ftudirenden Freunden. Ueber die Wro

motion Briefb. l. 42 f.

4) Grohmann; Annalen l, 17,
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Obfervanz zu fchäßen wußte. Besler wurde fofort aus feiner*

Gefangenfchaft entlaffen. Staupitz entbot ihn zu fich nah Bo

logna 1). Nachdem er dafelbft Ende Januar über feine bis

herige Tätigkeit Bericht erftattet, wurde er noch einmal nach

Rom gefandt, um gewiffe liturgifhe Jndulgenzen für die Congre

gation auszuwirken. Erft am 5. Mai 1509 durfte er die ewige

Stadt nach mehr als vierjährigem Aufenthalt verlaffen 2).

Wann Staupitz nach Deutfchland zurückgekehrt iftf läßt fich

nicht angebenf ich vermutef daß er wenigftens noch dem General

capitel zu Neapel, welches am 21. Mai Aegidius von Viterbo

zum General erwähltef beigewohnt hat Z). Es war ganz nach

feinem Sinne7 wenn dasfelbe beftimmtef daß niemand auf den

Drdensakademien aufgenommen werden folltef der nicht öffentlich

verfprochenf nach der Obfervanz leben zu wollen 4).

Ohne Zweifel war es Staupitz während feines italienifchen

Aufenthaltes gelungen, nicht nur alle Bedenken des Generals gegen

die deutfche Congregation und ihre Verbindung mit den Lombar

den zu befeitigenf fondern auh das volle Vertrauen der Curie

wiederzngewinnen. Ein redendes Zeugniß davon ift eine Bulle,

die der damalige Legat für Deutfchlandf der Cardinal Bernhardin

(Caroajal)f vom Titel S. Crucisf der fpäter als Warteigänger

Maximilian's in Angelegenheiten des Wifaner Concils eine Rolle

fpieltef unter dem 15. Dezember 1507 von Memmingen aus

erließ 5). Sie entfprach den höchften Erwartungen des Vicarsf

der jetzt hoffen konntef durch fie endlich zu feinem Ziele zu ge

1) Der Herausgeber von Bester's Memoiren hat in F. S.. S. 362 ftatt

des im Original ftehenden eomperte das finnlofe knew Eapituie gefetzt.

Auh ift ftatt 19 eiu5c1e111 vielmehr 29 0111806111 zu lefen.

2) Fortgef. Sammlungen 1732. S. 362f.

3) Ein Brief des Aegidius an Staupiß vom 26. Juni 1510 (Höhn,

S. 154) fetzt auh eine Auwefenheit in Rom voraus.

4) Höhnf S. 140.

5) Höhn7 S. 142-148. Datum Memmingen Zugußtensie Dim-.06818.

1111110 1neu1nutionie Dominieae UiUeZiine Quingenteeim0 Zentime, 1)eein10

oetnro (10.16110. Januarii. 1'011tifieatu8 firnek'nti 1)0111ini 110m1 ?anne

1111110 quiut0. Nach der Angabe des päpftlihen Regierungsjahres ift fie alfo

niht 1506 (wie irrtümlich Zeitfhrift für Kirchengefchihte 11, Z. S. 463),

fondern 1507 anzufetzen.
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langen und wenigftens alle nord- und mitteldeutfchen Convente in

feine Gewalt zu bringen. Nach einem gefchichtliäzen Ueberblick

über die bisherige Entwicklung von den erften Anfängen mit den

fiinf Urconventen bis zur Union mit den Lombarden7 wird allesf

was bisher im Jntereffe der Obfervanz gefchehenf gut geheißen

und werden alle Privilegien und Jmmunitäten ohne Unterfchied

beftätigt. Darauf wendet fich der Cardinal zu einer ihm zu

gegangenen Petition der deutfchen Auguftinerf wonach „ der Pro

vincial7 Prioren und Brüder des Ordens und der Provinz

Sachfenlß vom höchften Eifer fiir ihre Religion befeelt, einmütig

wünfchtenf unter der Obfervanz zu dienen und fich der deutfchen

Eongregation anzufchließenf Vicar und Brüder der letzteren auch

nichts dagegen hätten, wofern es ohne Teilung der Eongregationz

Verringerung der Privilegien und ohne Abbruch für die Obfer

vanz möglich wäre. Daraufhin wird nach Wunfch der Beteiligten

das Verhältniß der Art geregeltf daß aus den Eonventen der bis

herigen Eongregation und den Eonventen der Provinz Sachfen

eine neuez gemeinfame Eongregation gebildet werdef die auf einem

gemeinfamen Eapitel einen erwählef der zugleich Provincial von

Sachfen und Generalvicar der privilegirten Obfervanz von ganz

Deutfchland fein folle. Niemand dürfe dazu gewählt werdenz der

nicht in der regulären Obfervanz aufgezogenz oder bei den Seinigen

in fchlechtem Rufe ftände, oder von dem man wüßtef daß er irgend

wie die Obfervanz gering fchäße, Das Diffinitorium foll aus vier

Diffinitoren beftehenf von denen zwei aus der fächfifchen Provinz

und zwei aus der deutfchen Eongregation zu nehmen find. Auch

den noch nicht genügend reformirten Eonventen darf indeffen der

Eintritt geftattet werden„ wofern fie fich nach den Eapitels

befchlüffen richten. Gefchieht dies nichtf fo hat der Vicar die

Pflichtf im Auftrage des Capitels oder der Diffinitoren einen
Eonvent nach dem andern zu reformiren und je nach Oder Lage

der Verhältniffez falls es ihm erfprießlich fcheintf Perfonen einzu

führen oder zu verfeßen.

Der Vicar wird noch befonders darauf aufmerkfam gemacht7

daß er es fich nicht einfallen laffe7 dent General unter irgend wel

chem Vorwand den Gehorfam zu verfagem er hat denfelben als das

Haupt des ganzen Ordens zu verehrenf die hergebrachten Dienfte
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und Zahlungen pflichtmäßig zu leiften und, fo weit er Eilallbtes

befiehlt) ihm demütig zu gehorchen. Alle drei Jahre ift er ge

haltenf die Eonvente wenigftens einmal zu vifitiren. Jn fchwie

rigen Fällen follen die Diffinitoren nicht ohne den Rat der

Aelteren) befonders der Doctoren der heiligen Schrifg Befchluß

faffen. Um ja keinen Jrrtum aufkommen zu laffen) werden die

Eonvente der fächfifchen ProvinzF um die es fich bei der neuen

Organifation handelt) d. h. welche der deutfchen Eongregation

beizutreten haben 1)) ausdrückliäj angegeben und kraft apoftolifcher

Autorität vermittelft der befagten Bulle der Congregation aggregirt,

fo daß es keinem Eonvent oder Bruder mehr gefiattet ift, davon

abzutreten. Schließlich werden die Erzbifchöfe von Magdeburg,

Freifingen und Bamberg bevollmächtigt) wenn es nötig ift) oder

fie von dem Vicar und Provincial darum erfucht werden) die be

fagte Bulle zu publiciren und die ftricte Ausführung der einzelnen

Beftimmungen nach Kräften zu fördern.

Wer die bisherige Entwicklung des Auguftinerordens in Deutfch

land verfolgt hat, dem kann es nicht entgehen) welche ungeheure

Uniwälzung jene Bulle) wenn fie wirklich zur Ausführung kamF

allenthalben hervorrufen mußte. Ging fie auch in erfter Linie

nur darauf aus, die fächfifche Provinz mit der Eongregation zu

oerfchmelzem fo war doch klar) daß dies nur eine Etappe auf dem

Wege zu dem längft erftrebten Ziele fein follte) fämnitliche deutfche

Auguftinerklöfter unter eine Hand zu bringen. Gefchickt hatte

man die Sache fo hingeftellt) als wenn beide Teile gleiche

1) Es find folgende Eonvente: Alsfeld) Eimbeck) HelmftedtF Quedlinburg,

.Königsberg in der Mark) Stargard, Anklam, Friedeberg (bei Höhn, S. 146,

wo die meiften Namen falfih gefchrieben find, fteht Friedeburg, entweder Fried

berg in der Wetterau oder Friedeberg in der Mark), Garz a. d. O., Maria

thron (bei Neuftettin), Kouitz (Diöcefe Lcslau), Heiligenbeil, Röffel (Diöcefe Erme

land), Herford) Osnabrück) Lippfiadt) Appiugedam (bei Groningen), Münner

ftadt. Würzburg) Schmalkalden. - Außer diefen als Auguftinerklöfter nach

weisbaren Conventen erwähnt Höhn noch folgende Eonvente, die ich nicht

habe auffinden können: Zune-.tue Prinitutie, P1071 0rtu8, Labofig) Dam

und Zerbft. In letzterem Ort ift nach Ausweis des Anhaltinifchen Archivs

zu Zerbft kein Anguftinerklof'ter gewefen, vielleicht liegt eine Verwechfelung vor

mit Zierikfee in Holland (was als Anguf'tinerklofter erwähnt wird vou Moll

[Ferkgeeadiecienja 11, 2. p. 111])7 deffeu lateinifchen Namen ich nicht kenne.



Rechte erhielten) ja die deutfche Eongregation) anftatt irgend welche

Vorteil zn erhalten) nur folche aufgabf indem fie ihre Privilegien

auch anf die Conventualen ausdehnte. Von allen gemeinfam

follte der Vicar und Provincial gewählt werden) aber was wollte

dies fagen) wenn man die kleine Zahl der fäihfifchen Klöfter gegen

die große der Obfervanten hält! Es verftand fich von felbft) daß

nur ein Mitglied der bisherigen Eongregation gewählt werden

würde. Bedenkt man die mehr als fünfzigjährigen Streitigkeiten

mit den Oberen der fächfifchen Provinz) die Eiferfucht) mit der

gerade die Mönche auf ihre Sonderrechte hielten) fo ift fchwer zu

glauben, daß jene Petition) auf der die Bulle des Eardinallegaten

faßte) wirklich vom Provincial und den Prioren der fächfifchen

Provinz ausgegangen ift. Man wird vielmehr annehmen dürfenF

daß fie Staupiß auf eigne Fauft unter Vergeben der Zuftim

mung der Sachfen beim päpftlichen Stuhle beantragt hat) in der

Hoffnung, daß die Sachfcn fich fchließlich ins Unvermeidliche fügen

wiirden. Dergleichen frommcr Betrug kam oft genug vor) der

Eifer um die gute Sache mußte ihn entfchuldigen, Vielleicht

glaubte auch Staupiß aus mancherlei Anzeichen fchließcn zu dürfen)

daß die Sachfen einer Vereinigung nicht abgeneigt feien) aber daß

er keineswegs davon überzeugt war) dafiir fpricht) daß er mit der

Veröffentlichung der Bulle durchaus nicht eilte.

Die erfte Oppofition gegen die geplante Verfaffnngsoeränderung

fiheint merkioürdigerweife von der Obfervanz ausgegangen zu fein.

*Wir haben mehrfach beobachten können) welches rege Jntereffe

der Rat der Stadt Nürnberg an dem dortigen Auguftiner

kl'ofter nahm7 bei deffen Reformation er einen wefentlichen Vor

teil darin gefehen) daß das Klofter von der Jurisdiction des bai

rifchen Provincials befreit worden war. Als jetzt in Ausficht

ftand) daß das Klofter unter den fächfifchcn Provincial und ein

zur Hälfte aus Sachfen beftehendes Diffinitoriuni kommen könntef

fand der Rat darin eine ernfte Gefährdung der Freiheiten feines

Klofters. Ohne die Sache weiter zu unterfuchen) ftieß er fich

wol zunächft an den Ausdruck Provincial, vielleicht mochte er auch

fürchten7 daß durch die größere Ausdehnung der Eongregation

größere Koften erwachfen würden. Er machte Gegenvorftellungen.

Als diefelben wirkungslos waren, griff er fogar zn Zioangsinaß
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regelnf entzog den Vätern das Trinkwaffer und gewährte es ihnen

nur unter der Bedingung wiederf daß fie fich bei Staupitz um.

den Beftand ihrer Freiheiten bemühten 1). Wir hören jedoch

nicht 7 daß fie irgend einen Erfolg gehabt hätten. Wahrfcheinlich

befchäftigte fich das Eapitel7 welches zu München am 18. October“

1508 abgehalten wurdef mit diefer Angelegenheit. Bergeblich er

wartete man dafelbft das Erfcheinen des Generals. Auch die

Sendung des Lectors Georg Mahr (Bester's Nachfolger im

Münchner Priorat) an den General im Winter 1508-1509x

deren Zweck fo geheim gehalten wurde„ daß felbft Beslerf der

fich damals noch in Rom befandf nichts davon erfuhrf mag fich

darauf bezogen haben 2). aneffen ging Staupitz ruhig den

Wegf den er fich vorgezeichnet. Hatte er mit mancherlei Wider

wärtigkeiten zu kämpfenf fo kam man andrerfeits doch auch wieder

feinen Beftrebungen entgegen. So in Köln7 deffen Auguftinerklofter

1509 in feine Gewalt kam. Am 27, Januar desfelben Jahres

fchrieb der Rat der Stadt Köln auf Anfuchen des dortigen Priors

und des Eonvents an den Vicar und fetzte ihm die Verhältniffe

im Auguftinerklofter auseinander. Früher feien nicht allein in

der Provinzf fondern auch in dem Kölner Klofter erfahrene und

gelehrte Provinciale und Doctoren gewefenf die aber geftorben

feien Z)7 wodurch es gekommen wäref daß das löbliche Regiment

1) Th. Kolde, Innere Bewegungen unter den deutfchen Auguftinern,

a. a, O, 11, 3. S. 465.

2) Besler a. a. O., S. 362f.

3) „Boniveigen der geifiliiher priors und Broedern gemehnlichen des

Eloifters zo den Auguftinen binnen unfer Stat geleigen, die unns euch felffs

zoverftain gegeven haintf So wie our etlichen verleden Iairen eins dele

gelierte und erfaren provincialen und doctores nyet alleyne in gemehner

provincien Sonder auch in deine felven irent Eloifter geftorven nnd aff lhffig

worden fynt derhalven dat lovcliihe Regiment irs Eloifters fere affgegenomen

(51c: l) und vermhnnert iftF das dann as verftenlich gebrechs halven fuliher

gefchickter und beqwemer perfonen nhet waill wederomme uffgeruckt und ge

beffert moig'e werden 2c. (Stadtarchiv in Köln, Copiar 44- kal. 235-237.)

Bei den gelehrten Doctoren wird in erfter Linie an den allerdings noch

lebenden, aber nicht mehr dem Eonvent angehörigen früheren Auguftiner

Dietrich Eafter, Weihbifchof von Köln, den gelehrten Freund des

Aggrippa von Nettesheini, zu denken fein. Er war Prior in Köln im Jahre



des Klofters fehr abgenommen und vermindert fei; und aus

Mangel an gefchickten und bequemen Werfonen nicht leiht ge

gebeffert werden möge; wenn nicht die Brüder; die lange Zeit

niht vifitirt feien und ohne Oberhaupt gelebt hätten; gründlich

reformirt würden; wie das in den andern Klöftern der Stadt

gefchehen fei. Deshalb wende fich der Rat an Staupiß; „as in

diefem Falle eynem verordenten paubftlichem vicarium; der die

Macht hait, alle defe dhnge zu Reformieren und zu befferen";

mit dem Begehr; in eigner Werfon nah Köln zu kommen oder

auf des Klofters Koften geeignete Leute dahin zu fchicken, die da

felbft die Reformation vornehmen könnten. Die Brüder feien

willig; fich in feinen Gehorfam zu begeben und ihn und feine

Nachkommen als ihren geiftlichen Vater und Vifitator anzuer

kennen.

Staupitz; der damals Decan der theologifchen Facultät in

Wittenberg war; kam niht fogleich dazu. Erft nach dem Wfingft

fefte desfelben Jahres finden wir ihn in Köln; wo er in Werfon

den Wrior MngiZter noeter Johann Huhsden und den ganzen

Convent in die Congregation aufnahm. Der Wrovincial Anton

Rath (eonailii) der zugegen war; mußte; wenn auch nur ge

zwungen; feine Zuftimmung geben. Zwei vom Nat erwählte Wro

-viforen erhielten den Auftrag; für die Ausführung der Refor

mation Sorge zu tragen 1).

1495. Vgl. C. Krafft, Mitteilungen aus der Matrikcl der alten Kölner

Univerfität; S. 21; desfelben Briefe und Documente; S. 138 ff. Geigery

Reuhlin; S. 363. Feller, linien epine.; p. 108q.

l) Lnnen 17, 181 oq. Daß der Wrovineial nur gezwungen feine Zu

ftimmung gab; würde fich fchon aus der Sache felbft ergeben; geht aber mit

Befiimmtheit aus feinen fpäteren Mahinationen gegen Staupitz hervor.

(lamp. eu reg.; p. 67 aq. Was Ennen a. a. O. über die proeinein inkeriokia

Alemannia-e ohne Quellenangabe fagt; ift für die damalige Zeit wenigftens

unrichtig; da Antwerpen erft 1413 einen Augufiinerconvent erhielt; Dortrecht

und Gent damals noch niht reformirt waren, 1)e Wette 1. 30. Comp. er

reg., p. 65. 9. Septbr. 1514. ?torineiuli Solonienai mancinlnus ut refor

met Sonnenfllm (Inncienaeni ita iudente Zunetinaiino pontifice. Im Jahre

1510 ift Wrior von Köln Adam Ulrich (Reg. d. Gefälle d. Auguftiner Klofters

t'oi. 9; Stadtarchiv in Köln). Er war aus Langenfalza(K rafft; Mitteilungen,

S, 21); alfo wahrfcheinlich von Staupitz dahin verfeßt. Er ift ohne Zweifel



Derartige Erfolge konnten Staupiß. wie natürlich. nur in

feinem Vorhaben beftärken. Die Widerfprühe einzelner Convente

und der ihm fonft fehr befreundeten Nürnberger fchien dagegen

wenig in Anbetracht zu kommen. Hat-te fein Vorgänger fo vieles

trotz größerer Ungunft der Zeiten im Gegenfatz zu den Wünfhen

des Generals durhgefctzt. warum follte ihm niht ein Gleiches mit

Hülfe des Generals möglich fein? Und Aegidius von Viterbo

war in der Tat ganz für feinen Wlan gewonnen. auh jetzt noch.

nachdem fich fchon die Schwierigkeiten. die feiner Ausführung ent

gegenftanden. gezeigt hatten. Jn einem Brief an Staupiß vom

26. Juni 1510 rühmt er deffen Eifer und Mühe. um alles bei

zulegen und Ruhe und Frieden herbeizuführen. und ernennt ihn.

damit er die Sache defto wirkfamer in Angriff nehmen könnte.

zum Wrovineial von Sahfen und zum Vicar der deutfhen Eon

gregation. die bisherige Gewalt und Autorität beider auf ihn

über-tragend. Zugleich wird allen Vätern und Brüdern bei

Strafe der Rebellion und des ewigen Verluftes des aetiven und

paffiven Wahlrechts geboten. Staupitz in allen Dingen. welche

ihm den Frieden. die Ruhe. das Heil und die Ehre des Ordens

zu fördern fcheinen. wie dem General felbft zu gehorchen 1).

identifh mit Adam udalticns (nie) (Ehr. Friedr. Leffer. Hiftorifhe Nah

rihteu von der freien Stadt Nordhaufen [Frankfurt und Leipzig. 40]. S. 176f.).

1517 Wrior von Nordhaufen, und dem 1518 (bei Burkhardt. S. 10)

erwähnten Wittenberger Wrior Adamus. - Krafft (Briefe und Docu

mente. S. 41) hat aus Ueelsdnebii men-100001011. lrntr. Lt-einit. 8. 11118'.

biet. 111011 171. (11/1801. in tel. vom Ende des fiebzehnten Jahrhunderts auf der

Univerfitätsbibliothek zu Bonn) eine Notiz mitgeteilt. nah der Staupitz in

Köln 1509 f. ein atuciinm generale eingerichtet habe (vgl. Ennen 17, 182).

was bis zum Jahre 1520 beftanden habe. (7) Die als Beweis dafür ange

gebenen Namen von Auguftinern. die Stanpiß zu diefen Zweck nach Köln

berufen haben foll (ih verdanke fie der Güte des Herrn Waftor Krafft). ge

hören nur zu einem kleinen Teile der Eongregration > z. V. Wolfgang

Göhel (nicht Rehel) aus Grimma (über denfelben Lorenz. Stadt Grimma.

S. 1324f.) und Eberhard (Brisger) aus Mühlheim (über feine fpäteren

Shickfale Wlitt in der deutfhen Allg. Biographie) -. können alfo niht

von ihm dorthin berufen fein.

1) Höhn (S. 154) teilt ein Bruhftück aus dem Briefe mit. Vielleiht

könnte man aus folgender Stelle fhließen. daß Staupih 1510 in jener An

gelegenheit in Rom war: '1'11 port 10ng08 13.1)0168 in [Fi-'dein 11c] 0111nie1.



Auch diefes Schreiben hatte Staupiß jedenfalls felbft veran

laßtf und es war allerdings unter den obwaltenden Verhältniffem

wo fo manche gegnerifche Elemente anftanchtenf für Staupiß

wünfchenswerterf durch Decret des Ordensoberen die erftrebte

Stellung zu erhalten, als fich den Eventualitäten einer Neuwahl

auszufeßen. Jeßt hielt er den Zeitpunkt für gekommen, die lang

geplante Vereinigung ins Werk zu feßen. Am 30. September

1510 publicirte er von Wittenberg aus die befprochene Bulle des

Eardinallegaten Bernhardinz zugleich mit einigen andern uns

nicht überliefertenf die Reformation betreffenden Artikelnf die auf

dem letzten Eapitel in Nenftadt erlaffen worden waren 1).

Leider hören wir nirgends. welchen Eindruck das Schriftftiick

bei den Eonventualen gemacht hat 2). Nachdem Staupiß durch

den Erlaß des Generals fchon zum Oberhaupt der beiden zu ver

einigenden Genoffenfchaften ernannt worden war, bedeutete jene

Publication weiter nichtsf als daß die Väter der fächfifchen Pro

vinz aller Sonderrechte fiir verluftig erklärt wurden und nunmehr

dem Vicar zu gehorchen hätten. Jch vermutef daß Staupitz gar

nicht dazu kann wirklich an die Ausführung feines Planes zu

gehen und »den Widerftand der Eonventualen kennen zu lernen.

Jm eignen Haufe war Verwirrung genug. Der Nürnberger Rat

proteftirte jetzt fehr energifch gegen die Neuerung. Augenfcheinlich

verftand er nicht„ warum es fich eigentlich handelte. Es war

nicht möglich7 ihm die Beforgniß zu benehtnenf daß das Klofter

durch die Verfaffungsveränderung feine Freiheit verliere und der

Beftand der Obfervanz in Frage geftellt wiirdef während diefelbe

doch gerade dadurch gefördert werden und endlich zum Siege

kommen follte.

conipdnencin ei: pneunfiu 110]) eine '1'110 (jnuln Denim() juconiuiocio 'l'e enn

kerre ein-nein. Da es aber auch auf feine frühere Anwefenheit gehen kann

und auch fonft nirgends eine Andeutung davon fich findet, wage ich es nicht

zu behaupten.

1) HöhnF S. 141ff., .1

L) Höhn, der von den Kämpfen innerhalb der Eongregation nichts

weiß- bemerkt nur: Liter-ne ietue Reformation-ern (Loneentunni Kleinunnjete

ylurininu) pr0rn07ebunt, guard ei; uit-.for in (Lied knew authorith Ziellinibii

uünnxjt, y. 148.
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Jm Frühjahre 1511 wandten fich die Behörden der Stadt des

halb an den Auguftinergeneral in Rom 1). Jn einem Schreiben

vom 2. April 1511 fetzen fie demfelben nach Darlegung der

großen Verdienfte der Stadt um den Orden auseinander) wie

jetzt ein Zwiefpalt unter den Brüdern entftanden fei, indem gewiffe

Leute unter dem Vorwande einer guten Sache den Orden zu

untergraben verfuchten) fo daß zu fürchten wäre, daß aus der

beabfichtigten Union mit der fächfifcheu Provinz verderbliches

Aergerniß entftehen und das reguläre Leben von Grund aus

vernichtet werden könnte 2). Sie erfuchen deshalb den General)

dies zu verhindern und die Sache durch giitliche Verhandlungen

beizulegen. Dies gelang jedoch nicht, vielmehr nahm die Unzu

friedenheit im Sommer 1511) während fich Staupitz mit

Besler auf einer größerenf bis nach Holland und Brabant

ausgedehnten Vifitationsreife befand Z), größere Dimenfionen any

und fieben Eonvente widerfetzten fich unter Führung des Diftricts

vicars Shmon Kaifer der beabfichtigten Verfaffungsände

rung. Um fich mit ihnen zu einigen, beziehungsweife fie zum

Gehorfam zurückzubringen) kam Staupitz7 nach Sachfen zurück

gekehrt7 mit Shmon Kaifer und beiderfeitigen Anhängern in

Jena zufammen. Es gelang feiner Beredfamkeit, dafelbft die

Gegner von der Notwendigkeit der Reform zu überzeugen7 und

einigte man fich dahin) in einem „fchriftlichen Receß" den Vätern

der fieben Eonvente gewiffe uns nicht näher präcifirte, jedenfalls

den urfprünglichen Plan wefentlich abfchwächende Vorfchläge zu

machen) über welche innerhalb zweier Monate Gutachten abgegeben

werden follten. Für den Nürnberger Eonvent übernahm der Rat

die Beantwortung des Receffes und verweigerte in einem Schreiben

1) Vgl. Th. Kolde in Zeitfchrift für Kirchengefchichte 11, 3. S. 466 ff.

2) üämocium reremnr ue er praeouinpto. 111a. proninoiue Znuonjae

unione euitiooa eeguantuk oouncia1a perjoulumque 1mmiueat, ut 11011 301n1u

opera. impeueo. ue (iiljgeutjn. nirentjulu nootrorurn pereut eeci et regu1nrie

cite. ue boneeto. oonreroatio kunciituo kunt: ne to11utur quantum 1c1 17311310111

ignoiuinioeum 110ij nero inoleatunn eeaet. (Kreisarchiv zu Nürnberg.)

3) Besler a. a. O., S. 363) fehr fummarifch. Danilo pour 111 71311111.

(1511) Vertu-13Min euperrenit et; 1'. Lie-artnet, 011111 quo estate eaüem eon

rentua 71111 1101511518, Brabuutie iilentuuiie et Zuuonie üeinäe recieunteß

per Numbers-1111 Zutiabonumque Zu1ioburgum nenjmun.
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vom 19. September 1511 die Annahme desfelben7 wei( darin

die Verbindung des fächfifchen Provincialats mit dem Vicariat

aufrecht erhalten würde, Unter entfchiedener Betonung der päpft

licherfeits dem Nürnberger Klofter gewährleifteten Freiheit und

unter Hinweis auf eine vermeintliche Gefahr für die geiftliche

Zucht und Obfervanz machte er den Vorfchlag, ein nur von refor

mirten Eonventen zu befchickendes Eapitel über die Sache beraten

zu laffen undf falls dies zu keinem Refultate kämef einen unpar

teiifchen Richter in deutfchen Landen zur Entfcheidung anzurufen.

Beides war für Staupitz unannehnibar; aber wie die Sachen

jetzt lagen, war ohne den wichtigen Eonvent zu Nürnberg

fchwerlich etwas auszurichten, Ob es gelingen würdef den Wider

ftand mit Gewalt zu unterdrückenf war doch immerhin bei der

Stellung) die der bei der ganzen Angelegenheit fo intereffirte

Rat dazu einnahm, fehr fraglichf und Staupitz war felbft zu

fehr mit den Nürnbergern befreundet, als daß er es zum

Aeußerften kommen laffen konnte, Aber es war vorauszufehen)

daß. wenn Staupiß nicht auf ihre Vorfchläge einging, die Nürn

berger Behörden Anftalten treffen würden, mit Hülfe des Ge

nerals oder gar des Papftes ihre Anficht zur Geltung zu bringen.

Um dem vorzubeugen) hielt es der Generalvicar für gebotenf fo

bald als möglich nach Rom zu fenden, um den Machinationen

der Gegner vorzubeugen. Es waren, wenn ich nicht irre, Jo

hann von Mechelnf der frühere Prior von Enkhuizen und

Martin Luther, die damit beauftragt wurden 1). Gegen Ende

September oder Anfang October werden fie die Reife angetreten

haben. Ende Februar 1512 waren fie wieder zurückgekehrt, Ani

25. desfelben Monats trafen fie in Salzburg mit Staupitz und

Beslerf die dort den Winter zugebracht hattenf zufammen. Wir

hören nirgends Beftimmtes darüber7 was fie für Befcheid von

Rom und zwar von der Curie 2) mitbrachten; man darf aber'

aus dem weiteren Verlauf der Dinge fchließenf daß die beab

1) Die Gründe für diefe Vermutung in meiner mehrfach ange

führten Abhandlung.

2) Dies wird aus Luther's Aeußerung (00110111115. eci. Zinäaeii l, 163)

zu fchließen fein.

Kolde) Stauplß. 16
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fichtigte Berfaffungsveränderung unter den obwaltenden Umftänden

widerraten wurde.

Auf einem Eongregationscapitelf welches Staupih zum

nächften Pfingftfeft nach Köln zufammenberieff follte die Sache

endgültig entfchieden werden. Johann von Mecheln reifte fo

fort nach feiner Ankunft in Salzburg dahin abf um das Eapitel

vorzubereiten. Auch jetzt noch fürchtete der Nürnberger Rat, daß

die ihm fo verhaßte Vereinigung von Provinz und Eongregation

wirklich eintreten könnte. Er wandte fich deshalbnoch einmal

mit einem Schreiben vom 26. April an das verfammelte Eapitel,

indem er auf das entfchiedenfte gegen die durchaus „unerträgliche

Verbindung“ mit der fächfifchen Provinz Proteft einlegte und die

Väter erfuchtef auf andere Weife dem Zwiefpalt ein Ende zu

machen.

Mag es nun der Befehl oder Wunfch des Papftesf jene fort

währenden Protefte oder eigene Einfichtf daß die Zeit fiir das

beabfichtigte Unternehmen noch nicht gekommem gewefen fein, jeden

falls gab Staupitz das Project auff mit einem Schlage die Eon

ventualen der Eongregation einzuverleiben. Es war fortan nicht

mehr davon die Rede. Soweit ich fehef wurde auch kein einziger

Eonvent der fächfifchen Provinz in der Folge für die Eongregation

gewonnen. Beide gehen neben einander her. Auch von der gegenfei

tigen Eiferfuchtf die friiher fo oft zu bemerken7 war von jetzt an

wenig zu fpüren. Die fächfifchen Provinciale nahmen keinen Anftand,

ihre Eonventualen auf die Wittenberger Hochfchule zu fchickenf und

Staupitz befchränkte fich darauff in der rheinifch-fchwäbifchen und

der kölnifchen Provinz neue Eonvente zu erwerben. Fiir jene

Verzichtleifiung auf dem Eapitel zu Köln ehrte ihn von neuem

das Vertrauen feiner Väterf das ihn wiederum an die Spitze der

Eongregation berief, und die niemals mehr getrübte Freundfchaft

mit Nürnbjerg. Zum Prior des dortigen Eonvents wurde jetzt

Besler berufenf der fchon von 1495-150() diefes Amt be

kleidet hatte 1). Wenzeslaus Link wurde im Priorat von

1) Besler a. a. Qf S. 387f. u. 384. Der Schuldbrief des Staupitz

für den dortigen Eonvent bezeugt das wiederhergeftellte Einvernehmen (vgl.

das Schreiben des Stauin vom 5. Mai 1512 im Anhang).
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Wittenberg beftätigt; Martin Luther wurde Supprior da

felbft 1). Die Leitung des Kölner Eonvents erhielt Melchior

Mhritfch von Dresden; er wurde zugleich mit Shmon Kaifer;

dem Haupte der fieben renitenten Eonvente; Adam Ulrih von

Salza und Johann Wictoris (Meler) aus Lippftadt; dem

fpäteren Weihbifhof von Münfter; am 6. Auguft in die Kölner

Univerfitätsmatrikel eingetragen 2). -

Die großen Kämpfe innerhalb des Ordens und der Congre

gation; die wir im Vorgehenden verfolgt haben; nahmen wie

natürlih die Tätigkeit des Vicars in hohem Grade in Anfpruh.

Aber über den großen Sorgen vergaß er doh niemals; daß ihm

das geiftlihe und leibliche Wohl aller Brüder anvertraut war.

Da galt es hier zu ftrafen; dort zu ermuntern; hier davor zu

warnen; zu großen Wert auf Geld und Gut zu legen und zum

Gottvertrauen zu ermahnen; dort auh für das materielle Wohl

eines Eonvents zu forgen und die Milde der Frommen zu er

wecken. So mahte ihm der 'Neubau des Klofters zu Witten

berg viele Not; der in den Jahren 1507 und 1508 vorgenommen

wurde. Der Kurfürft hatte 400 Gulden dazu beigefteuert. Sie

reichten aber niht aus; und Staupitz mußte fih deshalb von

neuem an ihn mit der Bitte wenden; den Bau „Gotte und

Sanct Auguftino zu Ehren" vor allem durh Ueberlaffung von

Ziegeln zu unterftützen. „E, f. G."; ruft er aus; „ift Herr und

Vater; E. f. G, ift Stiffter; E. f. G. ift nah Gotte unfere einzige

Zufluht." Er möge daran denken; daß er fih damit einen Shatz

erwerbe; den kein Noft verzehre; und in der Sahe tun; wie er

es nah Gott für gut halte; und ihm die neue Bitte verzeihen.

R) Erneftinifches Gefammt-Arhiv in Weimar.

2) E. Krafft; Mitteilungen aus der Matrikel der alten Kölner Univer

fität in Haf f el's Zeitfhrift für preußifhe Gefhichte und Landeskunde 1868;

S. 487. M. Mhritf ch aus Alt-Dresden; 1507 in Wittenberg; 1509 da

felbft Wrior (1nd. (lea. 5). Svmon Kaif er war 1514 Wrior in Herzberg

(Archiv zu Weimar) und wird Anfang 1517 zu den Sentenzen zugelaffen

u. f. w. (1.11). (leo. 19aq.). Johann Meier in Wittenberg infcribirt den

24, November 1514, wird von Luther den 9. September 1515 promovirt

(bid. (lee. 10 aq.), 1520 oder 1521 Bifchof von Tricala in Theffalien j. p. int'.

und Weihbifhof von Miinfter und Osnabrück. Tibus; Weihbifhöfe von

Münfier (1862); S. 54.

16-k
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...Ich weiß doh keinen lieben Freund. denn E. f. G. meinen aller

gnädigften Herrn. ob es auh meine eigene Werfon beträfe. viel

mehr da es E. f. G. niht weniger. fondern mehr als mich an

geht." Staupitz hätte gern felbft etwas mehr für die Sache

getan. aber feine Gefchäfte hinderten ihn daran; doh nahm er

fich vor. womöglih den ..halben Advent" (1507?) zu Gunften

des Klofterbaues zu predigen 1). Wir wiffen niht. ob es dazu

gekommen ift. Seit dem 27. Januar 1503. an welhem Tage

er Martin Wollih zum Doctor der Theologie promovirte 2). hielt

fih Staupitz bis zum Herbft 1508 nur vorübergehend in Witten

berg auf. Von einer nennenswerten Tätigkeit an der Hohfhule

konnte unter diefen Umftänden natürlih niht die Rede fein. Doch

begegneten fich zuweilen die Jntereffen des Generalvicars mit

denen des Wittenberger Univerfitätslehrers. Wir fahen. daß die

erften Lehrer an der neuen Hohfhule Auguftiner waren. Was

konnte dem Orden förderliher fein. als wenn in diefer Richtung

weitergearbeitet würde? Und eben dahin ging fein Augenmerk.

Auf feinen unaufhörlichen Vifitationsreifen hatte er Gelegenheit

zu erforfhen. wer zum Studium geeignet oder wer als Lehrer

den Ruf der neuen Univerfität wie des Ordens zu erhöhen im

Stande wäre. Weit über hundert Auguftiner wurden während

Staupitz7 Vicariat in Wittenberg inferibirt. niht weniger als fiebzehn

in den theologifhen Senat aufgenommen. von denen faft alle in

der fpäteren Zeit eine hervorragende Rolle gefpielt haben. Jn jenen

erften Jahren waren es u. a. Johannes Mantel von Nürn

1) Siehe den undatirten Brief des Staupih an den Kurfürften im An

hang. Jh vermute. daß er aus dem Jahre 1507 herrührt. Am 3. Januar

1507 fhreibt Sheurl: .suguetiniuni eonetruunt aidi c10n1iei11u111 (Briefbuh

1. 46). Aber was ift mit dem Doctorat gemeint? Decanat kann darunter

niht verftanden werden. denn der Brief ift im Herbft gefhrieben. und Stau

pitz ifi nur im Winterfemefter (1502 auf 1503 und 1508 auf 1509)

Deean gewefen,

2) 1.11.. ciee. 2. In dem Streit des Wollih mit Wimpina vom Jahre

1504 (Löfher 1, 86 ff.; U. N. 1716. S. 378 f.) erfuhte der erftere den

Kurfürften. zu der vom Bifhof von Magdeburg nah Halle angefehten Tag

fatzung neben dem ..Meifter von Lihtenberg“ (Goswin von Orfoh) auch

Staupiß als Richter zu verordnen (Ernefiinifhes Gefammt-Arhiv zu Weimar.

u. n. p. 155. u. 73v 4),
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berg l)7 der fchon genannte Johann von Mecheln, Johannes

(Bethel von) Spangenberg) Wenzeslaus Link) die er

dorthin berief7 und vor allem Martin Luther.

Nichts wäre intereffanter) als zu erfahrem was Luther bei

feinem Entfchlußp Mönch zu werden) gerade ins Auguftinerklofter

trieb. Wir haben dariiber nur Vermutungen. Man weiß, daß

in jenem Jahrzehnt mehr als früher der Eultus der heiligen

Anna fich einbürgerte 2). Luthern war fie von Kind auf bekannt

als Befchiitzerin des Bergbaues. Mit den Worten: „Hilfj liebe

Sanct Annaf ich will ein Mönch werden *H hatte er den Mönchs

ftand gelobt. Das Klofter zu Erfurt unterhieltj wie wir fahenf

n. a. eine blühende Brüderfchaft der heiligen Anna7 - vielleicht

find es diefe Beziehungen gewefen) welche ihn mit dazu veranlaßten,

das Auguftinerklofter aufzufuchen. Man wird aber auch daran

denken dürfen) daß fein Lehrer in Logik und Dialektik) Bartho

lomäus Arnoldi von Ufingen) dem er lange in Liebe anhingf

demfelben Eonvente angehörte 3). Jedenfalls hatte er nur einen

Wunfch, als er das Mönchsgewand anzog7 recht fromm und heilig

zu werden. Mit tiefer Ehrfurcht mag er zu den Männern empor

gefchaut habenz die ihm als die Regenten des Haufes und als die

Lehrer der Theologie entgegentraten. Wir kennen diefelbeu.

Winand von Diedenhofen war PriorF Nicolaus Fahr-i

war Suppriorf Dietrich Kaltofen war Schaffner) und als

1) Mantel, als Baccalaureus von Jngolftadt 1495 (6. März) in Tü

bingen inferibirt (Roth, Urkunden, S. 526), 1500-1503 Prior in Nürn

berg, von 1503 an in Wittenberg (yeerateniunn, 1111111111 1; nu).

ciee. 1). Dafelbft noch 1507 als Profeffor (Strobel, Neue Beiträge

zur Literatur lil, 2. S. 63). Von den übrigen im Text genannten wird

noch fpäter ausführlich zu reden fein.

2) Gotheinj Politifche und religiöfe Volksbewegungen vor der Refor

mation (Breslau 1878), S. 84. Ter Grund fiir diefe auffällige Erfcheinung,

der Gothein wie fcheint entgangen ift, ift ohne Zweifel in der feit Sixtus 17.

fich fieigernden Verehrung der j1111nuen1nte concept-1e rirginio zu fuchen.

Es war nur eonfequent, wenn man dann auch auf die Mutter zurüclging.

Ungefähr 1490 fchrieb Trithemius einen T'rnabntuä (ie 111110111118 81111013133ij

matrie :111118.6 (8. 1. e. n.),

3) Jin Jahre 1491 hatte er die Würde eines Magifters erhalten und

lehrte feitdem an der Univerfität Philofophie. Ueber ihn am ausführlichften

Jürgens l, 431ff.
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Profefforen der heiligen Schrift fungirten die Magifter J ohann es

Nathin und Johannes Palßl).

Mit den beiden letztgenannten hatte Luther zunächft wol noch

nichts zu tun. Als er gegen Ende des Jahres unter den oben

befchriebenen Formalitäten in den Orden aufgenommen worden7

wurde er dem Novizenmeifter übergeben. Nach den Eonftitutionen

hatte derfelbe die Aufgabe) den jungen Novizen zu Gottesfurcht

und Gottesliebe anzuleiten und ihn in gciftlichen Uebungen zu

unterweifen) und Luther rühmt infpäterer Zeit feinen „ mönchifchen

Pädagogen"7 deffen Name uns nicht erhalten iftL). Es wurde

ihm nichts erfpart von alle dem) was die Eonftitutionen auf

erlegten. Man mochte es für angemeffen halten, den jungen

Magifter erft recht zu demütigen. Die niedrigften Arbeiten wurden

ihmf dem Laienbruder) aufgetragen. Es' war ihm nichts erniedrigend)

nichts zu fchwer, er überbot wol noch die an ihn geftellten An

forderungen. Verfammelte man fich zur Hora, fo ftand er mit

den iibrigen Laienbrüdern von ferne und betete ftill für fich die

vorgefchriebenen Vaterunfer und das Ave Maria. Er hatte nur

den einen Gedanken, feine Seligkeit zu fchaffen mit Furcht und

1) So erwähnt in einer Urkunde von „Fritag nach neeumptionern

Marine 711311113 g1orjoeieain13e “ (22. Aug. 1505) (Staatsarchiv zu Magde

b11rg; Copialbuch des Erfurter Auguftinerklofters lol. 365); vgl. auch das

Verzeichniß der Erfurter Prioren im Anhang. Kaltofen war im Jahre

1502 Prior in Sangerhaufen (Kändler. Gefchichte des Auguftinerklofters

zu Sangerhaufen, Leipzig 1750) und 1513-1514 in Sternberg (Lifch

in Jahrbb. des Vereins für Mecklenburg. Gefäfichte 1111 (1847), S. 232).

Paltz finde ich, was bei den fpärlichen Notizen über _die Erfurter Zeit nicht

Wunder nehmen kann) bei Luther nur einmal erwähnt (1)e Nette 1, 12).

Darnach muß er fich mit dem Erfurter Eonvent verfeindet haben) was

vielleicht feine endgültige Ueberfiedlung nach 1731118 1u011ario. (1507) zur

Folge hatte. Zu Nathin vgl. die Bemerkung des Mutian: Lui-damn eat:

et 11101-08118 in Peutuelii Suppletn. biet. (Lott). 1, 155.

*1?) Köftlin 1, 64. Ueber Luther's Aufenthalt in Erfurt, der hier

natürlich nur berührt werden kann, vgl. den ganzen Abfchnitt beiKöftlin,

S. 61 -88. Daß jener Novizenmeifter Ufingen gewefen ift, wie Plitt (Ein

leitung in die Augsb. Conf.1, 40) annehmen möchte. fcheint mir nicht glaub

lich. Ufingen war Luther's Lehrer in Dialektik an der Univerfität noch vor

feinem Eintritt ins Klofter und vermutlich nach dem Fortgange von Palß

auch fein Lehrer in der Theologie. Erft 1514 wurde er Doctor der hei

ligen Schrift.
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Zittern, Aber all fein Mühen7 alle feine Selbfwerleugnung der

reiche Ablaßf den das Klofter befaßf die Nähe der Reliquien der

heiligen Katharina, die Fülle der guten Werkef über die der Eon

vent verfügen zu können meinte 1)f konnten fein bekümmertes Ge

wiffen nicht beruhigen. Der tröftende anpruch feines Präceptors

richtete ihn nur vorübergehend auf; wenn er den Zerknirfchten

daran erinnertef daß Gott uns gebotenf zu hoffenf fo ftärkte

ihn wol das Wort „gebotenth aber das bloße Hoffen konnte

ihm die Gewißheit der Siindenvergebnng nicht gebenf nach der

feine Seele rang. Und immer düfterer ward es in feinem Jnnern,

immer mehr verzehrte er fich an Leib und Geift, So fand ihn

Staupih auf einer feiner Vifitationsreifen. Vielleicht daß ihm

der abgezehrte junge Bruder mit den finnenden Augen felbft auf

fiel oder auch die Kloftergenoffen auf ihn aufmerkfam machten7

galt er doch fchon einem Nathin als ein Mufter von Heiligkeit)

das er den Nonnen zu Mühlhaufen vorhalten konnte ii). Sind

wir recht berichten fo wäre es Staupih' erfte Sorge gewefenf ihn

von den niedrigen Dienftleiftungen zu befreien und ihm zum

Studium zn verhelfen-i). Eine Generalbeichte mochte ihm den

1) Auf eine Stiftung hin fchreibt Prior Whnand im Jahre 1506: „In

dankberkeit whfe haben whr obgefihrieben bruder prior fampt den andern

den egenanten peter fchulthe vffgenommen in vnfer bruderfchafft vnd fehl

hafftith gemacht allen guthcn werck dye von gottes gnaden vnd wircknng ge

fcheen durch alle vnfer bruder dißcs klofters auch in andere drye bruderfchaff

bej vnß gefthfft vnd dorch den hochwhrdigen Cardinall Rahniunden legaten

inht gnaden aplaße beftediget nemlich Sant auguftini Sant Anne vnd Sant

katherine dar obhr haben rohr hme verhehßen vnt hu gefaget vier memorien

ader Iargeßijt In den vier quater temper nach fyne tode vor vnd dh', fhnen

jerliihen hu haltenn nach gewonheyt vnfers klofters hoffende vme falle alfo

genung gefcheen vor fhne almuß - wo aber daß noch nhett genung were

fo vorwulligenn whr vnß daß von andern guthcn wercken durch dhe bruder

vnßers conuenh gefcheen nach redeliäfererkenntnuß vnd vßhehfung gotlicher

gerechtigkeit daß wird erfullet.“ (Magdeburger Archiv, Eopial des Erfurter

Anguftinerklofters, S. 356,) x

2) Seidemann, Lutherbriefe, S. 11ff, Das Klofter zu Mühlhaufen)

ori). 8. 11151-1116 8. blugciulenue 80ror11111 yoenjtentjne 860. 0rei. 8. 1111

guatjni (Hermann, in Zeitfchrift für thüringifche Gefchichte 1'111, 130),

ftand unter Jurisdiction der deutfchen Congregation (Höhn, S. 143),

3) Zeckenciorf, 11111.1, 21.
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Seelenzuftand Luther7s aufgedeckt haben. Wie ein Vater_ feinem

irrenden Kinde ging er ihm nach und wußte fein Vertrauen zu

gewinnenf bemühte er fich dem wunderlichen Gedankengange des

grübelnden Mönches zu folgen. Manchmal mußte er wol be

kennen: „ Magifter Martinef ich verftehe es nicht" 1). Und er ver

ftand es in der Tat nicht. Aber er hatte Geduld und lernte,

indem er belehrte. Schließlich fand feine praktifche Natur doch

den richtigen Weg. Wir wiffenf daß Staupitz das Lefen der

heiligen Schrift in feinen Eonftitutionen auf das angelegentlichfte

empfahl. Er hatte nicht nötig„ Luther befonders darauf hinzu

weifen. Luther kannte fie vielmehr fchon längftf und Staupitz

verwunderte fich darüberf daß er fo fleißig darin las. Aber fie

hatte ihm nicht zum Heil gedient. weil er feine Schulbegriffe

hineintrug. Da war es Staupitz7 der ihn auf Ehriftus als den

Mittelpunkt der Schrift hinwies. Wenn Luther ihm von feinen

hohen Speculationen über Prädeftination u. dgl. erzählte„ fagte

er ihm: „ Warum plageft Du Dich alfo mit diefen Speculationen

und hohen Gedanken? Schau an die Wunden Ehrifti und fein

Bluff das er für Dich vergoffen hatf daraus wird die Vorfehung

hervorfcheinen. Deshalb foll man den Sohn Gottes hörenf

der Menfch worden und darum erfchienen iftf daß er die Werke

des Teufels zerftöre und Dich der Vorfehung gewiß mache. Und

darum faget er auch zu Dir: Du bift mein Schäfleinf denn Du

höreft meine Stimme und niemand wird Dich aus meiner Hand

reißen." 2) Kein Wort war fiir Lutherf wie er einmal im Jahre

1518 fchreibt7 in der heiligen Schrift bitterer„ als das Wort

„Bußef Reue". Wir erinnern uns wie Paltz nach dem Vor

gange des Thomas damit umging. Der Hauptwert wurde darauf

gelegtf daß der Sünder auf das umftändlichfte und genauefte feine

Sünde beichte. Man gab die ausführlichfte Anleitung dazu. Das

Quälende für Luther daran war„ daß er niemals die Gewißheit

der vollkommenen Buße und Reue über alle Sünden und damit

die Gewißheit der Sündenvergebung hatte. Da war es wiederum

Sta upitz7 der ihm entgegenhielt, eine wahre Reue und Buße

1) Tifchreden U), 135.

2) 0x). 03. 171, 296 u. 1(1):: 100.
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müffe mit der Liebe zur Gerehtigkeit und zu Gott beginnen.

Wie eine Stimme vom Himmel erjhien dem geängfteten Mönhe

diefes Wort. „Dein Wort"; fhrieb er in jenem Briefe an

Staupitz; „hat fih in mih eingefenkt; wie der fpitze eril eines

Gewaltigen; ih fing darauf an; es mit den heiligen Shriften;

- welhe die Buße lehren; zu dergleihen - und bald wird mir

nihts füßer oder angenehmer klingen; als das Wort Buße. Denn

fo werden die Vorfhriften Gottes füß; wenn wir einfehen; daß

wir fie niht nur in den Büchern; fondern in den Wunden des

allerfüßeften Heilandes lefen müffen." 1)

Zugleih lehrte Staupiß ihn; auh in den Anfehtungen den

Gnadenwillen Gottes zu erkennen. „Jhr wiffet niht"; fagte er

zu ihm; „daß Euh folhe Anfehtung gut ift; fonft würde nihts

Gutes aus Euh." Dabei fuhte er ihn nah Möglihkeit feinen

Grübeleien zu entziehen. Er hatte in der Beichte wahrgenommen;

daß doh gar vieles; was Luther fih als Sünde anrehne; gar

niht fo aufzufaffen fei; fondern nur auf Selbftguälerei beruhe.

Als er ihm einmal gefhrieben: „O meine Sünde; Sünde; Siinde";

da antwortete ihm Staupitz; wie Luther erzählt: „Du willft ohne

Sünde fein und haft doh keine rehte Sünde. Chriftus ift die

Vergebung rehtfhaffener Sünden; als die Eltern ermorden; öffent

lih läftern; Gott verahten 2c.; das find die rehten Sünden.

Du mußt ein Negifter haben; darinnen rehtfhaffene Sünden

ftehen; foll Ehriftus Dir helfen; mußt niht mit folhem Hampel

werk und Wuppenfünden umgehen und aus jeglihem Bombart

eine Sünde machen. Jhr wollt ein erdihteter; ja gemalter

Sünder fein und deshalb nur einen erdihteten; gemalten Heiland

haben" 2). Es waren dies ftarke Ausdrücke; aber es war ohne

Zweifel die rihtige Wädagogik; um Luther aus feinem nutzlofen;

verderblichen Brüten herauszureißen; und Luther hat dies; worauf

noh mehrfah zurückzukommen; ftets dankbar hervorgehoben. Jn

feinem letzten uns erhaltenen Schreiben an Staupitz; nennt er

ihn denjenigen; „durh den zuerft das Liht des Evangeliums aus

der Finfterniß hervorzuleuhten" anfing 3). Oft hat er dergleihen

1) be Nette l; 116,

2) Walch A311; 553; 1c, 2024f. Tifchreden (Förftemann) 11, 23.

3) 119 erat-c3 11, 408.



Aeußerungen in feinen Tifhredeu wiederholt und noch im Jahre

1542 fhreibt er in feiner kräftigen Weife: „Wo mir Doctor

Staupitz oder vielmehr Gott durh Doctor Staupitz nicht aus

den Anfehtungen herausgeholfen hätte. fo wäre ich darinnen er

foffen und längft in der Hölle."

So kann es denn allerdings keinem Zweifel unterliegen. und

es wird auch nirgends angezweifelt. daß Staupiß von dem größten

Einfluß für Luther gewefen ift. daß durch ihn die Eigenart von

Luther's religiöfem Charakter fih ausbildete. die friiher oder fpäter

zum Kampf mit der herrfhenden Theologie und Kirhe führen

mußte. ja. daß Staupitz geradezu die perfönlihe Veranlaffung zur

Reformation wurde.

Aber fraglih ift es. in welher Weife fih diefer Einfluß gel

tend mahte. Es wird fich rehtfertigen. fhon hier diefer wichtigen

Frage näher zu treten.

Die gewöhnliche Annahme ift die. daß es Staupitz' Theo

logie. wie wir fie aus feinen Schriften von 1515 an kennen.

gewefen ift. auf die fein Einfluß zurückzuführen ift; damit ver

bindet fih dann die Vorftellung von der Continuität eines ge

wiffen Auguftinismus innerhalb des Auguftinerordens. der in

Stanpitz zu feinem prägnantcften Ausdruck gekommen fei. Daß

aber in Wirklihkeit beiden Auguftineru kaum geringe Spuren von

Auguftinismus fih finden. und derfelbe jedenfalls niemals ein

beftimmender Factor in ihrer Theologie gewefen ift. darf nach der

bisherigen Darftellung als genügend erwiefen gelten. Es bliebe

dann die Vermutung übrig. daß Staupih auf irgend einem niht

mehr nahweisbarcn Wege in eine ihn von feinen Ordensgenoffen

in fo hohem Grade unterfheidende Rihtung geführt worden wäre.

die ihn in befonderer Weife befähigte. Luther's religiöfer Erzieher

zu werden. Aber die Annahme. Staupih habe fchon damals die ihm

nahweislih fpäter eigne paulinifh-auguftinifhe Theologie vertreten.

muß doh bei näherer Unterfuhung höhft fraglih erfcheinen 1).

Man könnte fchon darauf hinweifen. daß in feiner erften oben

befprohenen Shrift von auguftinifhen Gedanken fich nihts findet L).

1) Auh Wlitt (Einleitung 2e. l, 39) zweifelt daran.

2) Ullmann's (Reformatoren vor der Reformation ll. 221) aus
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indeffen bot fich auch nicht fonderlich viel Gelegenheit dazu. Wich

tiger jedoch find die Bedenken. die fich aus der Betrachtung der

Mitteilungen Luther's über den geiftlichen Zufpruch) den er von

Staupiß empfangen, ergeben. Wäre fchon damals die Prädefti

nationslehre fo fehr (wie 1517) der Angelpunkt feines ganzen

theologifchen Denkens gewefenf fo wäre es nicht erklärlich daß er

alles anwandtef um Luther von feinen Speculationen über die

Prädeftination abzubringen. Warum hat cr ihn nicht einen Blick

in feine eigene tieffinnige Anfchauung tun laffeuf fie hätte ihm

gewiß genügt f und daß er fie etwa nicht verftände) brauchte er

doch wol nicht zu fürchten? Warum hat Staupitz ihn nicht auf

Auguftin hingewiefenf wenn er felbft fo fehr von deffen Lehre er

füllt war? Luther hat ihn nicht _von Staupiß erhalten7 wie zu

fällig hat er ihn in die Hand bekommen 1). Es wäre außerdem

auch wenig begreiflich, daß Staupiß Luther's Gedanken ganz fo

wenig verftand. wie es doch der Fall war) wenn er fchon damals

die ausgetretenen Pfade der Scholaftik verlaffen hatte. Man

wird vielmehr annehmen müffen, daß es nicht Staupitz7 Theologie

fondern feine ganze religiös-fittliche Perfönlichkeit gewefen ift. die

auf Luther eingewirkt hat. Der oben fchon erwähnte Brief

Luther's an Staupitz vom 30. Mai 1518'xläßt uns die Art des

Verhältniffesz welches zwifchen beiden obwaltetf deutliä; erkennen.

Nicht ein theologifches Shftemz fondern einzelne hingeworfene

BemerkungenF wie fie ihm fein einfach praktifch-chriftlicher Sinn

im Beichtftuhl eingabz waren esf womit er Luther aufrichtete.

Es ift noch kein Beweis fiir eine geläuterte evangelifche Anfchauungj

daß er ihn auf Ehrifti Wunden hinwics. Die Betrachtung der

Wunden Ehrifti gehörte zu den allgemein iiblichen Exercitien.

Man erinnere fich an Paltz! Man braucht noch kein Anhänger

der Lehre Auguftin's zu fein) fondern nur einige Selbftcrkenntniß

zu haben und einige Selbftbeobachtung zu üben) um die Wahr

heit des Herrenwortes zu rerftehen: Ohne mich könnt ihr nichts

tun. „Ich habe", fagt Staupitzf „mehr denn taufendmal gelobt7

diefem Mangel hergeleiteten Bedenken gegen die Eartheit jener Schrift find

fchon oben (S. 216) zurückgewiefen worden. -

1) 1)e Wette l, 40. Dutiierj 011p. nur. urge. 1, 24. Köftlin

l, 81.



daß ich wollte fromm werden und hab's nie getan; ich fehe wohl,

ich kann's nicht halten) ich will es nimmer geloben." Daß aber

fchließlich folche einzelne Aeußerungen in Luther haften bliebeny

ihn ergriffen und ihn nach und nach zur Reformation drängten,

lag doch weniger in ihnen felbft, als in dem eigentümlichen

Boden) auf den fie fielen) den allfeitig zu ergründen immer ein

unlösbares Problem bleiben wird.

Wie nun aber Staupitz zu feiner Theologie gekommen ift,

wie er aus dent Ehriften zu einem chriftlichen Theologen geworden

ift. davon wird im folgenden Abfchnitt zu reden fein.

Seit jener erften Begegnung in Erfurt ließ Staupitz Luthern

nicht mehr aus den Augen. Er hatte fofort erkannt) daß aus

dem himmelftürmenden Mönch etwas Großes werden könnte) wenn

es gelang, ihn auf richtige Bahnen zu lenken. Auf feine Veran

laffung empfing er im Jahre 1507 die Priefterweihe. wurde er,

wie bekannt) 1508 unter dem Decanat des Staupitz nach Witten -

berg berufen 1). Zu derfelben Zeit finden wir auch eine Reihe

anderer Auguftiner dafelbft befchäftigt) fich die theologifchen Grade

zu erwerbenf Johannes Spangenbergf Wenzeslaus

Link, bald auch Melchior Mhritfch von Dresden und

Johannes Voht aus Magdeburg 2). Es war das letzte

Mal, daß Staupitz längere Zeit fich in Wittenberg aufhielt) die

Ordensgefchäfte ließen ihn nicht mehr dazu kommen. Seiner Tätig

keit in Köln) Pfingften 1509) ift fchon gedacht worden7 ebenfo

feines Zufammentreffens mit Besler am 8. September desfelben *

Jahres in München. Dort finden wir ihn auch im Sommer

des nächften Jahres. Er *hatte damals die Abficht7 im Herbft

nach Mühlheim zu kommen) kam aber erft 1511 dahin7 als

eben Johann Palh (11. März) dafelbft geftorben war. Mit

Besler machte er dann während des Sommers von dort aus

eine große Vifitationsreife nach Holland) Brabant) Weftphalen

und Sachfen 3), Mitte September traf er in Wittenberg

ein) um die feierliche Promotion von vier Brüdern vorzunehmen.

1) Köftlin 1, 89 f. Mit Luther zufammeu wurden laut Album, S. 27

non) fechs andere Auguftiner immatrikulirt.

2)]1'081-8171211151111, 1111:). c1ee. 48g.

3) Fortgef. Sammlungen, S. 363.
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Es waren dies die fchon genannten Johann von Mechcln)

Johannes Spangenbergf Wenzeslaus Link und Jo

hannes Hergott aus Nordhanfen l). Zu der am 16. Sep

tember ftattfindenden Feierlichkeit hatten fich nicht weniger als elf

Doctoren aus dem Orden eingefunden 2).

Bald darauf führte Staupitz ein Auftrag des Kurfürften am

28. September 1511 nach Berlin in das dortige Franciscaner

klofterf wo fich ein Eapitel) wie fcheint der fächfifchen Provinz diefes

Ordens) verfammelte 3). Es ift bekanntf daß die Streitigkeiten im

Franciscanerorden faft niemals ruhten. Aus einem Briefe Scheurl's

vom 5. Juni 1506 entnehmen wir, daß die Minoriten, die da

mals zu einem Generalcapitel nach Rom zogen) in 7 Secten ge

fpalten waren. Wir wiffen nicht, inwieweit die deutfchen Brüder

an diefen Kämpfen beteiligt waren. Aber auch hier befehdeten

fich feit längerer Zeit, zum Aergerniß der Gläubigenf befonders

der Fürftenf zwei Parteienf Martinianer und Vicarianer. Ohne

Zweifel bedeutet der letztere Name dasfelbef wie bei den Auguftinernf

es find die Obfervanten) die unter einem Vicar ftehenf während

ihre Gegner die Anhänger einer laxeren Praxis find) wobei der

Name Martinianer zweifelhaft bleibt 4). Mehrfach war von

l) Im Jahre 1501 war er Prior in feiner Vaterfkadt (Lef f erf Hiflorifche

Nachrichten von Nordhaufen. S. 177). 1505 wurde er als Prior von Wit

tenberg dafelbft inferibirt (Album, S. 18). Am 17. Auguft 1515 wurde

er in den theologifehen Senat aufgenommen (1111). üee. 17). Im Winter

feinefter 1516-1517 bekleidete er das Decanat (jdici. p. 19).

2) Scheurl's Briefbuch l, 78. 111b. (lee. 10.

3) 015110 L. pam-18 10113111118 (1e ZtuupitZ (100101-18 111011111 111-0111116171118

et (71111810111 Zebeuerien (ioetorie 11:11.*th nc] eongregationem kran-11111 1111

110111111 Leu-11111 (116 11100811115 0617-11711. 11161186 Zeptemdrjß 8.11110 uncieei1110 (in

der Scheurl'fchen Brieffainmlung) Buch 1(, S. 458 im gerinanifihen Mufenm

zu Nürnberg). Soden (Beiträge, S. 22i.) hat aus der fehr fihwer zu

lefenden Handfehrift u. a. die wunderliihe Vorftellung entnommen, daß die

Martinianer das Meßopfer nicht anerkennen wollten, wovon, wie überhaupt

von dogmatifchen Differenzen) die Rede kein Wort enthält. Forfchungen über

die ganze Angelegenheit im Berliner Geheimen Staatsarchiv haben leider

kein Nefultat ergeben. Scheurl fpricht mehrfach in den Briefen davon (vgl.

Knaake, S. 21. 78. 126. 143. 165).

4) Bei der Bezeichnung 1111151115111 wird man vielleicht an die von

Nicolaus 7. erneuerte Beftimmung Martin's 7. denken dürfen, wonach die



beiden Parteien der Verfuch einer Einigung gemacht worden.

Der Guardian des Wittenberger Klofters war deshalb nach Rom

gefandt worden. Darum gebeten, hatten die fächfifchen Fiirften fein

Anliegen beim Papft und den Eardinälen unterfiützt. Auf zwei

Eonventen) zu Braunfchweig und Lüneburg, hatten die_ Vicarianer

ihre Zuftimmung zu den Bedingungen erklärtf unter denen die

Einigung vor fich gehen follte. Als aber fchließlich die Marti

nianer fich dennoch weigerten, ihre Sonderftellung aufzugeben) be

auftragten die beiden fächfifchen Fiirften Joha nn von Staupitz

und den Profeffor des kanonifchen Rechts an der Wittenberger Uni

verfität„ Ehriftoph Scheurlf den verfammelten Vätern perfönlich

ihren feften Willen kund zu funf endlich die ärgerlichen Streitig

keiten zu beendigen. Auf Wunfch des Staupitz führte Scheurl

das Wort und fetzte in wohlausgearbeiteter) fchwnngvoller Rede

den Martinianern die Nutzlofigkeit ihres längeren Widerftrebens

auseinander. Die Fiirften würden fie, darin gipfelte Scheurl's

Rede) falls fie nicht gutwillig nachgäben und „ aus der Not eine

Tugend machten", zu dem was recht und billig ift7 zwingen.

Diefe Auslaffungen fcheinen denn auch ihre Wirkung nicht verfehlt

zu haben) wenigftens verfprachen die Väter am andern Morgen

mit Dank gegen die väterliche Gefinnung der Fürften) die Sache

in reifliche Ueberlegung zu ziehen. Weiter ift uns darüber nichts

berichtet 1),

Bald darauf äußerte Stanpitzf unzufrieden mit den Zeit

verhältniffenf den Wunfch, feine Wittenberger Profeffur auf

zugeben. Jm Herbft 1512 legte er fie definitiv nieder. Es

fcheinen uns unbekannte7 perfönliche Verhältniffe zu dem einen

oder dem andern Wittenberger Lehrer dabei von Einfluß gewefen

zu fein 9). Fortan nahm er feinen ftändigen Aufenthalt in Süd

Amtszeit eines Provincials auf zwei oder drei Jahr befchränkt wurde, eine

directe Wiederwahl aber nicht gefiattet war (Höhn, S, 99). Vgl. eine

Notiz in 00111!). 81c reg., p. 4658g.: qui non parerat; kungi aktien) prapter

maetjnianam. Die Martinianer würden demnach, vielleicht unter dem

Vorwande jener Martinianifchen Bulle, fich der Autorität des Vicars, der

gewöhnlich wiedergewählt wurde) entzogen haben.

1) Vgl. jedoch Zeitfchrift für hiftorifche Theologie 1874, S. 136.

2) Sehenrl fchreibt (Vriefbuch l, 78) Mitte October 151.1: Daotar



255

deutfhland, Ehe er jedoh der Univerfität für immer Valet fagte;

forgte er getviffermaßen für einen Erfatz. Er veranlaßte Luther;

fich die theologifhe Doctorwürde zu erwerben und in den Senat

der theologifhen Facultät einzutreten. Noch nach Jahrzehnten

zeigte Luther den Baum; unter dem ihm Staupitz feinen und des

Eonvents Befhluß kund getan; daß er promoviren folie. Luther's

Einwendungen waren vergebens. Staupiß wußte alle feine Gegen

gründe zu widerlegen; und als Luther auf feinen fchwächlihen

Körper hinwies und erklärte; die neue Arbeit werde ihn in wenigen

Monaten umbringen; foll Staupitz fherzend erwidert haben: „Jn

Gottes Namen! Unfer Herrgott hat große Gefhäfte; er bedarf

drohen auh kluger Leute; wenn Jhr nun fterbet; fo müffet Jhr

dort- fein Ratgeber fein."

Luther mußte gehorchen, Jm Gehorfam gegen den Ordens

oberen feierte er am 18. October 1512 feine Wromotion. Stau- .

piß hoffte; der junge Doctor werde in feinem Sinne an der

Hohfhule wirken; er werde der Univerfität und dem Orden zur

Zierde gereihen; - er konnte niht ahnen; welhen hohen Wert

dereinft in banger Zeit gerade feine Verpflihtung als Doctor der

heiligen Schrift für Luther haben werde.

Zitrupitn et ipne temporuln pertnenuu udeuncii petiit. eonaenuuin (daß hier

nicht; wie man vermuten könnte; von Niederlegung des Vicariats die Rede

ift; ergiebt der Zufammenhang); am 4. November 1512 (Briefbuh l; 104):

[init upuci n08 c1, Ituupitn; qui et. ipae Nienberge. so ndclieurit. Vgl.

Doctor Zünnpitn dio ciuobua ciiedun eonoionatur ac] popuiuni mug-nu. nacli

torum outer-nn.: niiror ron bominea (Loni-.08 ot gnuron tum pani

kaeere. So an Beckmann; Ende October 1512 (ebendafelbft; S. 101).

Unrihtig K. Shmidt; Wittenberg unter Kurfürft Friedrih (Erlangen

1877); S. 22.



Zweites Eapitel.

[ton dem Eapitel zu Köln bis zu Ztaupitz' Rücktritt

vom Vicariut.

Die Zerwürfniffe des Staupih mit den Nürnbergern wegen

der beabfichtigten Veränderung der Ordensverfaffung waren nur

vorübergehend gewefen. Er trug ihnen nichts nachh und die Nürn

berger fchätzten den Generaloicar- der ihnen manchen guten Dienft

geleiftet hatte 1)7 viel zu fehr- als daß fie nicht alles getan hätten,

um jene friiheren Irrungen oergeffen zu machen. Auch war

Stanpiß' ausgefprochenfter Freund, Chriftoph Scheurb feit dem

Frühjahre 1512 als Ratsconfnlent in die Dienfte feiner Vater

ftadt getreten7 ein Grund mehr für den Vicarf fo oft er konntef

die blühende Reichsftadt auffuehen. Hatte er fich fchon friiher

mit Vorliebe in den fiiddeutfcben Conventen aufgehalten- fo ver

1) In einem Schreiben des Nürnberger Rats an Herzog Friedrich und

Johann von Sachfen vom Jahre 1505 heißt es, in einer Irrnng zwifchen

„vnferm Ratsfrennd vnd Bürger Jörgen Holßfehnhen Ulricben Enkel ains

vnd Caspar Sawermann (Leipziger Bürger) vnd Conßen Brewffers erben

vormnnden andernteils" fei anf Anregen Sanermann's in Leipzig etlicber

Nürnberger Hab nnd Gut „in arreft vnnd Kommer gelegt“ wordenx worauf

„durch den Erwirdigen Herrn Johann von Staubiß gemeinen Bicari Au

guftinerordens auf ein Credenß vnd bevelh feiner wirde von dem durchleuch

tigen hochgebornen Fürften vnferen gnädigen Herrn Herßog Albrecht in

Bayern etc. gegeben neben andern fiirgefchlagen reibtsbotten zu abftellung

bemelts Komers die *Faäyen zu re>7tlichem außtragen abgeredr auf e. f. g,

Hoffgerieht nachfolgen" etc. (Nürnberger Kreisarchiv, Briefb. [-7, 271).

Ebenfo fchreiben fie 1511 an Staupiß wegen eines Ratsfrenndes in Engel

thal- der in große Schulden gekommen fei- mit der Bitte, ihm zu helfen

(ebendafelbfi),
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legte er jetzt geradezu feinen Wohnfiß nach Süddeutfchland, und

lebte) wenn er nicht auf Vifitationsreifen warf entweder in Mün

chen7 Nürnberg oder in Salzburg.

Jm Herbft 1512 kam er über München nach Nürnberg

und predigte dort unter großem Zulauf) verließ aber die Stadt

fchon nach kurzer Zeit) Anfang November i), und begab fich nach

Salzburg zu dem Erzbifchof Leonhard7 bei dem er auch den

vorigen Winter zugebracht hatte. Jm Frühjahr des folgenden

Jahres reifte er fodann im Auftrage desfelben nach Rom) um

teils auf dem Lateranconcilz teils privatim beim päpftlichen Stuhl

die Jntereffen des Erzbifchofs zu vertreten 2). Welcher Art feine

Gefchäfte gewefen findf ift uns ebenfo wenig bekannt. wie der Zeit

punkt feiner Rückkehr. Ohne Zweifel hat er dem Generalcapitel)

auf dem 1513 Aegidius von Viterbo wiedergewählt wurde)

beigewohnt und das Zufammenfein mit dem Ordensobern, der

ihn hochfchätztez wie feine Gefandtfchaft am päpftlichen Hofe auch

zu Gunften feiner Eongregation benußt. Man darf es damit in

Verbindung bringenf daß der Papft durchein Breve vom 23. April

1514 den Eonvent von Rappoltsweiler dem Vicar der fäch

fifchen Eongregation unterwarf. Zum Prior des neuen Obfer

vantenconvents wurde Johann Rücker aus Nürnberg berufen7

der diefes Amt bis zu feinem am 13. Februar 1520 erfolgten

Tode bekleidete 3). 1

Um diefelbe Zeit kam auch die Angelegenheit der fünf Eonvente

der rheinifch-fchwäbifchen Provinz in eine neue Phafe. Es war dem

Provincial Siegfried Ealciatoris auf feiner Romreife im

Jahre 1506 und 1507 nicht gelungen) diefelben der Provinz

wiederzuerwerben, er ließ aber trotzdem nicht ab, fie in Anfpruch

zu nehmen. Die fortwährenden Streitigkeiten veranlaßten endlich

Herzog Ulrich von Würtemberg7 fich der Sache anzunehmen. Jn

Gegenwart beider Parteien wurden gewiffe Vertragspunkte auf

gefeßß über deren Annahme fie fich bis zu einem beftimmten Termine

erklären follten. Die Obfervanten verweigerten die Annahme der

1) Scheurl's Vriefbuch 1, 101. 104.

2) Edendafelbfl l, 118. Höhn (nach Milenfius), S. 118.

3) Höhn, S. 149. Vesler (F. S.), S. 365. Rücker 1502 Sub

prior in Nürnberg, 1510-1512 (1513?) Prior.

Kolbe, Staupiß. 17
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felben. worauf der Provincial von neuem in Rom klagbar wurde

und endlich auf dem Generalcapitel zu Viterbo (14. Juni 1511)

die betreffenden Eonvente zugefprochen erhielt. Diefe machten

zwar allerlei Einreden. nahmen aber fchließlich die Sentenz an.

doch ..mit den Fürworten. So uil Jre Herrfchäften hinder denen

Jr gotzhüfer unnd clöfter ligen gefällig fin wöll". Hierauf berief

der Herzog den Provincial. fowie den von Staupitz eingefetzten

Vicar der fiinf Eonvente. Bernhard Gebhardi. und die

Prioren der drei in feinem Gebiete liegenden Klöfter Tübingen.

Eßlingen und Weil nach Stuttgart zu einer Tagfatzung. auf

der fich die Eonvente dazu bequemten. die Obedienz des Provincials

anzuerkennen und ihnen andrerfeits der Fortbeftand der Obfervanz

zugefichert wurde. Ueber etwaige noch entftehende Zwiftigkeiten

follte mit Ausfchluß jeglichen Appellationsrechtes ein vom Herzog

eingefetzter Probft zu Tübingen oder Stuttgart endgültig ent

fcheiden 1). Ob es dabei aber fein Bewenden hatte und die drei

Eonvente in der Tat der Eongregation verloren gingen. ift doch

fehr zweifelhaft. Von .den beiden andern. Heidelberg und

Alzei. wiffen wir. daß fie auf Veranlaffung Herzog Ludwig's

von Baiern durch Leo Z. ausdrücklich von neuem der Jurisdiction

der Eongregation zugefprochen wurden 2). in Heidelberg feierte

diefelbe. wie bekannt. 1518 ihr Eapitel. und daß Tübingen.

Eßlingen und Weil auch in der Folge in engem Eonnex mit

jenen blieben. zeigt der Umftand. daß Bernhard Gebhardi

auch in der Folge ja bis zu feinem am 28. Juli 1520 erfolgten

Tode Vicar von „fünf" Eonventen blieb. Daß er kein gewöhn

licher Diftrictsvicar war. würde fich fchon daraus ergeben. daß er

länger als drei Jahre diefes Amt bekleidete. wird aber noch be

fonders dadurch beftätigt. daß ihn_ feine Grabfchrift 710811118 ge

neru118 rekormatorum Wremiturnin nennt 2). Darnach war er

1) Sattler. Gefchichte von Würtemberg. 1. Beilage Nr. 88. Höhn.

S. 141-. 149. 154.

2) Siehe die undatirte Bulle Lev's Ä. bei Fürütn-ein, lilonnetieon

Forinutienae (00(1. Ueiäelderg. 359, 54) 111, 54.

2) 13ern11u1-c1u8 (iebliurcii rjoariue quingue convent-.num odtinet t'noui

tatem atubjiiencii in Songtegatjone Iztmonem (je nurjmbergn. et ub801

rencii 11101e11iore1n 8011811511161'. Natur eic'teni kuou1tu8, ut pootqumn 0111010
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ohne Zweifel ein allein unter dem General ftehender Vicar, wie

diefer ihn für foläfe Eonventef die er von der Jurisdiction der

Provinciale eximirtef zu ernennen pflegte. Daß er fich troßdem

zu der Eongregation hielt) kann nicht Wunder nehmen, wenn man

fich erinnert) daß er von Staupitz urfprünglieh eingefetzt worden

warf und daß es reformirte Eonvente warenf die feiner Juris

diction unterftanden. Nach feinem Tode erhielt Albrecht von

Mainz vom Papfte den Auftrag, die betreffenden Eonvente zu

veranlaffen, fich in die Obedienz der rheinifch-fchwäbifchen Provinz

zu begeben 1).

Ganz befondere Sorge machte dem Staupiß während des

Sommers 1514 das mit fo vieler Mühe gegründete Klofter zu

Sternberg in Mecklenburg. Durch reiche Schenkungen7 die ihm

hauptfächlich von Seiten der Ouißow's zufloffenf war es rafch auf

geblüht und hatte den Neid der ihm von Anfang an mißgünftigen

Geiftlichkeit in dem Grade erregtf daß es zu heftigen Auftritten

kam. Der Sternberger Elerus bediente fich zu feinem Werkzeuge des

Schulmeifters Andreas Windbeckf der den Prior und die Klofter

briider überall mit Schmähungen und Drohungenf ja mit Waffen

verfolgte. Als der Eonvent ihn deshalb vor feinen Vorgefeßten

zur Verantwortung zogf drang er um die Mitte Juni 1514

trunten und bewaffnetf als der Eonvent eben die Vesper hielt)

in die Klofterkirehe und ftörte unter den fürchterlichften Drohun

gen den Gottesdienft. Die Mönche bemächtigten fich feiner) legten

ihn in Feffeln in den Turm und ließen ihn erft gegen Leiftung

der Urfehde frei. Auf Kunde hiervon tat der Bifchof Peter

1111011118 (116111; [110111761- 1nfi11u1tnte8 81188 n. 1111110 p08ait 6031 1111 116111111108

re] 311 mutubinuin noeturno 11211111016. 25. 111111.1 1514. 001111). e11 163.,

j). 65. Seine in der alten Auguftinerkirehe zu Tübingen (jehigen Stifts

bibliothek) vor einigen Jahren blosgelegte Grabfihrift lautet nach einer Mit

teilung des Herrn Profeffor E. Weizfäcker: 1111110 (ij 1520, 28. 1116118, .111111

01111t11611er61111118 Later 8611111818118 (1611118111118 17161111118 Zeu613118 0011

1ent1111111 reformuborum Lremitarum 88116171 1111311811111 116c: 11011 ?1101- 61118

((11111181)) 31111118 kegu1e8eat 111 [mee. Im Jahre 1510 hatte der General

an Staupitz gefehrieben: signifieamua damen tjbi quatenue 01115111 1110111111

quingue Sonnentuuln, (ie gnjdue. 118 erat, A0518 11811116 1111 äetermjnutj0nen1

eauene 188611-1171111118. Höhn, S. 154.

1) Höhn, S. 158.

17*
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Wolkow von Schwerin das Klofter ohne Unterfuchung am 15. Juli

wegen verübter Gewalt gegen einen Geiftlichen in den Bann,

Staupitz proteftirte dagegen und appellirte an den Papft. Auch

Herzog Heinrich der Friedfertige nahm fich der Mönche an und

ermahnte die Bürger von Sternberg) die Mönche als „fromme

geiftliche Perfonen nach wie vor zu achten". Zugleich wendete

er fich im Einverftändniß mit Staupiß an den Erzbifchof von

Magdeburg) als den vom Papft verordneten Eonfervator der

Ordensrechte in Deutfchland, mit der Bitte, den Proceß zu kaf

firen und den Bifchof von Schwerin) der „vielleicht aus einem

verhetzten oder hitzigen Gemüthe" gehandelt habef auf dem Wege

geiftlichen Rechts zu belangen. Auf diefe Weife wurde der Zwift

beigelegt und am 10. September 1514 der Bann aufgehoben 1).

Einige Wochen fpäter finden wir Staupitz in den Nieder

landenF wo der erfreuliche Fortfchritt der Obfervanz feine An

wefenheit nötig machte. Dort war es der mehrfach genannte

Johann von Mecheln. der nach feiner Rückkehr in die Heimat

die Verbreitung der ftrengen Auguftinerregel möglichft zu fördern

fuchte. Jm Jahre 1513 entfandte er von Enkhuizen) deffen

Prior er noch immer war) mehrere Auguftinerbrüder nach Ant

werpen) um zu ,verfuchenf ob fich nicht dort ein Auguftinerklofter

der Obfervanz gründen ließe. Wenn es gelang7 in diefem Sammel

plah von Fremden aus allen Weltgegenden7 von wo aus auch

mit Deutfchland ein blühender Handel getrieben wurde) ein Klofter

von der ftrengen Obfervanz zu errichten) konnte man hoffen) die

Verbindung mit den deutfchen Obfervanten mehr als bisher lebendig

zu erhalten. Auf einem von zwei frommen Bürgern gefchenkten

Grundftücke bauten die Mönche binnen kurzem eine Eapelle zu

Ehren der heiligen Dreieinigkeit und begannen in aller Stille

darin Gottesdienft zu halten. Da fie aber verfäumt hatten, die

Erlaubniß dazu von dem Eapitel der Kathedrale zu U. L. Frauen

zu Antwerpen einzuholen7 wurden fie fofort bei dem Decan von

St. Peter zu Löwenf Adrian Floriszoonf dem fpäteren PccpfteF

verklagt) der fie fchon unter dem 20. Auguft 1513 verurteilte,

1) Lifch in Jahrbb. des Vereins für Mecklenb. Gefehichte 1(1) (1847),

S. 232i. 362g.
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die Eapelle wieder abzubrehen und das inzwifhen empfangene

Opfergeld an das Eapitel abzuführen. Als fie fih deffen weigerten;

wurden fie auf den 12. September unter Androhung der Ex

communication vor das geiftlihe Geriht nah Mecheln geladen;

welhem Rufe fie zwar unter dem Vorgehen; daß fie von ihrem

Oberen keine Vollmaht dazu hätten; niht Folge leifteten; aber

doh wenigftens das Opfergeld herausgaben. Unterdeffen war

Johann von Meheln felbft nah Antwerpen gekommen 1)

und brahte; von hervorragenden Bürgern; vornehmlich den ur

fprünglihen Donatoren; dazu ermutigt; die Sahe kurzer Hand

vor den Rat von Brabant; der zu Gunften der Auguftiner ent

fhied und ihnen auh geftattete; neben der Eapclle ein Klofter zu

bauen. Da aber das Eapitel dagegen proteftirte; waren noh

lange Verhandlungen nötig; bis der Bau zu Stande kam. Die

Domherren fahen nah und nah ein; daß fie nihts ausrihten

konnten; weil die ftädtifhen Behörden die Errichtung eines Au

guftinerklofters wünfhten; und ftimmten deshalb ihre Forderun

gen herab; und als Johann von Meheln; wie man verlangte;

von Staupitz die Vollmaht dazu erhalten; einigte man fih am

22. Juli 1514 zu einem beiden Teilen genügenden Vertrage; der

am 12. September desfelben Jahres von Leo 11. beftätigt wurde.

Die Auguftiner wurden u. a. darin dazu verpflihtet; nur an ge

wiffen Stunden zu predigen; in denen fie niht mit der Wfarr

geiftlihkeit collidirten 2). Anfang October reifte dann Staupitz

felbft nah Antwerpen; um die erfte Einrihtung des Eonvents zu

überwahen 3). Johann von Meheln wurde Wrior dafelbft;

mit ihm bezogen fieben Brüder das neue Klofter 4). Shnell

1) Vgl. das trefflihe Werk von Jannfen: .laeodua yraepoejtua; neue

Ausgabe (Amfierdam 1866), S. 5ff.

2) V081; prunciiuln 311110171 prima unqne 8001111611111. Die ganze Ur

kunde bei .) oan. Ear. l)i ercxen, nntwerpia (lin-into naaeenn et oreoeena,

296 uit-.3. (Inter. 1773) [li, 2888q.

3) (Lui Antwerpiae euiatene 2, 061;. bitteren 8110.8 cieu'upek (Leciii.

idici., p, 311.

4) Reinier von Deventer; Subprior und Curfor; Johannes von Doe

ticbem; Auguftinus von Eindhoven; Gregorius von Gheftel; Johannes von

Ef f en (cie Lusenciiu); Gerhard von Köln; Curfor; und Adam von Doetichem.

Jannfen; S.12.
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blühte die junge Pflanzung auff bald wurde die Capelle zu klein

und man mußte damit beginnen, eine große Kirche zu bauen, die

freilich nie vollendet wurde.

Im Frühjahr des folgenden Jahres befuchte S taupiß feine Ver

wandten in Dabrun und den Convent in Wittenberg 1). Dort

lehrte jetzt u. a. zwar nicht an der Univerfität - er war gar nicht

immatriculirt - aber an dem Studium der Auguftinerf deffen

Regens Lutherf wenn nicht friiherf fo feit1515 war. Johann

Lang aus Erfurt als zweiter Brofeffor (Zeenncinrinn) 2). Ein Er

furter Bürgersfohn war er im Winterfemefter 1500 in Erfurt inferi

birt worden Z). Mit dem Kreife des Mutian ftand er in engen Ver

kehrf auch dann noch als er wahrfcheinlich fpäter als Luther in

das Auguftinerklofter trat 4). Schon früh verband die Beiden innige

Freundfchaft. Lang rühmte fpäter Mutian gegeniiber die Unter

fti'nzung, die er von Luther in feinen Studien erfahren hatte 5). Um

das Jahr1512 wird er nach Wittenberg oerfetzt worden feinf um an

dem dortigen Studium zu lehren, Zugleich war er Mentor der Ge

!) Brief Scheurl's an Staupiß, vom 22. April 1515 (Scheurl's Briefb.

l, 139).

2) Daß in Wittenberg ein Studium der Auguftiner (oh pnrtjenlnre oder

361101-818?) war, fteht feft, Luther nennt fich den 26, October 1516 rege-18

atnäjj (1)8 Wet-.ve l, 41). Lang (nieht Lange wird er von den Zeit:

genoffen meiftens genannt) war yr0teeror aeennaarine. Tilemann Schnabel

feljreibt am 29. Juni 1515: ?enerubjLi ae keijgi080 pntri .)0n11ni Lan30 2.1*

rinrn magintra ei; Were tb60108ie doctori atuciijqne n08brj Nienberge!an (8ja)

Zeonncinkw äigniaßjnw &rnit-0 8110 optjma, (0041. Edukt. 60bit. 11. 3991

p. 225. Falfch ift in der Ueberfchrift die Bezeichnung Doctor, da Lang erft

den 14. Februar 1519 zu Erfurt promovirte.) In demfelben Briefe heißt

es iiber Luther: quoci et; Zinni] noaini 'ibtenbergenaia [836118 äepntubue

e81; et inibj 31-81mm e8t et multia ni; ayero kratrjdne proknbnrnm. Danach

könnte man auch annehmen, daß Luther erft damals (auf dem gleich zu be

fpreehenden Eapitel zu Gotha dazu ernannt worden wäre). Vielleicht war

Wenzeslaus Link der bis 1515 Prior in Wittenberg war, fein Vorgänger.

Z) In der Matrikel heißt es: .lob-2.111108 Lung', [Krk. Daneben von

fpäterer Hand: 1111881133. repariert-r. Ueber feine Mutter fiehe die Urkunde

am Schluß der Staupitzbriefe im Anhang.

4) Eine Biographie Lang's bei H. A. Erhard, Ueberlieferungen zur

vaterländifchen Gefchiehte, 1. Heft (Magdeburg 1825), S. 6ff.

5) 101115261, Supplem. [riet. Eotbunae. [ieiigniae epjäwl., z). 29.
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brüder Herßheimer 1). Auch von hier aus unterhielt er einen

eifrigen Briefwechfel mit den Humaniften. Durch ihn intereffirte

Spalatin die Wittenberger für die Sache Renchlin's 2).

Auf Jubilate (29. April) 1515 entbot der Vicar die Prioren

und die Discrete der einzelnen Eonvente zu dem regelmäßig alle

drei Jahre abzuhaltenden Eapitel und zwar diesmal nach Gotha 9).

Von Nürnberg kam Beslcr) von Wittenberg Luther

und Lang. Am 1. Mai hielt Luther dafelbft eine Predigt) in

der er gegen die Sitten „der kleinen Heiligen im Klofter" eiferte.

Noch felbigen Tages hörte Mutian in feiner „Zenker Pranquilii

1.13“ von diefer Predigt und fragte bei Lang an, wer der Pre

diger wäre, worauf ihm diefer Luthers wie feine eigne auf dem

Eapitel gehaltene Predigt überfchickte und ihm zugleich ankündigtef

daß am 3. Mai Staupiß vor dem Volke predigen werde 4).

Das Wichtigfte, womit es das Eapitel zu tun hatte) war die

Wahl des Vicars. Es verftand fich von felbft7 daß Staupitz

wiedergewählt wurde. Von den Diftrictsvicaren für die nächften

Jahre find uns zwei bekannt. Für Oberdeutfchland wurde Bes

ler) der auf dem Eapitel als Scrutator fungirte und ins

1) Daß Lang dies in Wittenberg und nicht wie Knaake, Zeitfchrift

für luth. Theol. 1868) S. 347 meint) in Erfurt war) geht aus den Grüßen

(an Luther, Link n. f. w.). welche die Briefe des Johanu'Heß an Lang ent

halten) hervor, und wird durch einen Brief des Eoban Heß (1101121111 011181701116

familiärer-1, f'. 158g.) befiätigt.

2) Knaake in Zeitfchrift für luth. Theol. 1868, S. 345.

3) Die iiblichen Termine waren Jubilare, Pfiugften und der Tag des

heiligen Auguftin (28. Auguft). Die unter Staupip gefeierten Capitel find)

foweit ich habe ermitteln können, folgende: 1503 Jubilate (7. Juni) in Ef ch

wege. Das Jahr darauf follte behufs Feftflellung der Eonftitutionen ein

. außerordentliches Eapitel in Mindelheim ftattfinden (Fortgef. Samm

lungen 1732, S. 358). Ob und wo das 1506 fällige gefeiert worden

ift, weiß ich nicht zu fageu. Das nächfie wurde, weil man den General

(wenn auch vergebens) erwartete. ein Jahr zu früh, 18. October 1508, in

Miinchen abgehalten (ebendafelbfi); 1512 zu Pfingften in Köln (fiehe

oben); 1515 anilate in Gotha; 1518 Jubilare in Heidelberg; 1520

28. Auguft (anticipirend wegen Staupiß' Amtsniederlegung) in Eisleben.

4) Brief des Lang an Mutian bei Peotuel, Zuppiem. 11131;. Qotnanae l.

iieiicfuiae epjawi., p. 28. Daß derfelbe, wie Köftlin (l, 781, Anm. zu

S. 107) annimmt) 1515 gefchrieben ift7 kann keinem Zweifel unterliegen.

Von der Predigt noch einmal die Rede 1)e Nette 1, 29.



Diffinitorium gewählt worden war. zum Vicar über 10 Eonvente

ernannt; das Bicariat über gleichviel Eonvente in Meißen und

Thüringen erhielt Martin Lutheri). Wie fich aus feinen

Briefen fchließen läßt. waren ihm folgende Eonvente untergehen 2):

Wittenberg.Dresden.Herzberg.Gotha. Salza. Nord

haufen. Sangerhaufen.Erfurt.Magdeburg.Neuftadt.

Er nennt fich Deo-tune oioariue oder auch uucieojee prior Z), weil

bald noch ein elfter. der zu Eisleben. hinzukam. Dort nämlich

errichteten um diefe Zeit die Grafen von Mansfeld nahe bei der

Stadt. bei der Kirche der heiligen Anna. ein Auguftinerklofter zu

Ehren des allmächtigen Gottes. der Maria und der heiligen

Anna. deffeu Stiftung am 18. Juni 1515 von Albrecht von

Mainz unter Zuficherung von reichlichem Ablaß beftätigt wurde.

Zum Prior wurde Caspar Gürtel von München berufen. der

erft ein Jahr früher in Neuftadt in den Auguftinerorden ge

treten war 4).

1) Zu dem Refultat. daß Luther nur Diftrictsvicar war und fein Vica

riat mit Staupitz' Reliquienreife gar nichts zu tun hat. ift zum Teil auf

anderem Wege als ich auch Knaake (Zeitfchrift für (11th. Theol. 1878. 4. Heft.

S. 619) gekommen. Es ergiebt fich aus der auch von Knaake angezogenen

Stelle aus dem Briefe von Tilemann Schnabel yraet'eeturn*uuc110 -- Werti

nutu hutbernm - 811])61' (jenem eonuentuc, die, was das Wefen des Vieariats

angeht. durch Besler beftätigt wird (a. a. O.. S. 369). 1111110 cieincie 1515

in eupjtu10 (Lorensi e1eetu8 170011111 Zorntutor, üikkinjtor et superiorie (ier

mani-ee rjonrius Zuper 10. feminin] 0011176111118.

L) 1)e Nette 1. 21. 24. 26. 28. 31. 41f. und öfter. Grimma hat.

obwol eine alte Chronik (Köftlin 1. 127) von einer Vifitation durch Luther

fpricht. ebenfo wenig dazu gehört (vgl. auch Luther an feinen Nachfolger

Lang in Bezug auf Grimma: benef'eoiati ubetiuenäo u ?init-1.110116. Dioebnt

0111111 jam aci oe pektjuere. 1)e Nette 1, 289). wie Himmelspforte.

wo Luther nur mit Staupitz zufammentraf. Die Einteilung war keine ge

nau geographifch geregelte; mit demfelben Recht wie Dresden hätte auch

Waldheim zu Luther's Vicariat gehören können.

3) Im Briefe an Mutian vom 29. Mai 1516 (1)8 Wette 1, 22)

unterfchreibt fich Luther: Deounua njoariue. Da damals aber nicht er. fon

dern Earlftadt Decan in Wittenberg war (1.15. (tee. 18). bezieht fich der

Ausdruck auf das Vicariat über die 10 Eonvente. llncieejee prior bei 1)e

Nette 1, 41.

4) (Lucien. 0011. cijplom. 17. 584 8g. Krumhaar. Die Graffchaft

Mansfeld. S. 24-66.
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Erft im folgenden JahreF in der zweiten Hälfte des Aprilf

begann Luther die ihm obliegende Vifitationsreife. Anfang Mai

finden wir ihn in Dresden, von wo aus er einen von dort in

das Mainzer Klofter entlaufenen Mönch von dem dortigen Prior

Johann Bercken zuriickforderte 1). Von dort wendete er fich

nach Erfurt- wo er feinen Freund Lang, der feit feiner Riick

iehr 2) von Wittenberg dafelbft Prior war, als folchen beftätigte.

Die Klöfter in Gotha und Langenfalza machten ihm nicht

viel zu fchaffenf in wenigen Stunden war ihre Infpection be

endet: „Der Herrtß fo fchreibt er darüber am 29. Mai an

Langh „arbeitet an diefen Ortenx wie ich hoffe, ohne uns und

herrfcht in weltlichen und geiftlichen Dingen7 wenn auch gegen

den Willen des Teufels." Am Tage darauf reifte er nach

Nordhaufen- und fchon am 3. Juni war er über Eisleben

und Magdeburg nach Wittenberg zurückgekehrt 3). Eine

zweite Vifitationsreife hat erf wie fcheinß nicht gemachth nur brief

lich verwaltete er die ihm anvertrauten Eonvente in feiner Weife

die Sorge fiir die äußerlichften, materiellften Jntereffen mit der

für das ewige Wohl der Brüder verbindend,

In Erfurt hatte er doch nicht alles fo angetroffen- wie er

gewünfcht. Lang- der gute Grieche und Lateinerf als welchen

ihn Luther dem Mutiau gegeniiber riihmtF war kein fonderlieher

Haushalter, Noch auf der Reife fchrieb ihm Luther deshalb und

gab ihm freundlichef aber fehr entfehiedene Anweifung iiber die

beffere ökonomifche Verwaltung des Klofter-s. In dem Hofpiz,

das wol der Studirenden halber in Erfurt größer war als

anderwärts7 fah er wie fiir die meiften Eonvente fo befonders

fiir Erfurt die größte Gefahr7 falls es nicht ordentlich verwaltet

wiirde. Um zu erkennen7 ob der Eonvent mehr ein Klofter als

eine Taberne und ein Gafthaus feix folle er an jedem Tage in

einem befonderen Regifter auffehreibenh was an Bier- Wein- Brot

und Fleifch für die Ga'fte verbraucht wiirde. Auf diefe Weife

1) ])e Werbe 1, 208g. Joh. Bereiten wird von 1511-1522 als

Prior des Mainzer Eonvents erwähnt. (Archiv zu Darinftadv)

2) Erft gegen Ende des Jahre-sh am 22. November 151.5f wurde er in

Wittenberg biblifcher Baeealaureus,

3) ])e Neffe l, 228g. 25.



werde er auch dem Murten der Brüder entgegentreten können 1).

Einige Wochen fpäter empfahl er ihmf Brüder von unordentlichem

Wandel) deren gerade Erfurt mehrere aufzuweifen hatte) zur

Strafe nach Sangerhaufen zu fchickenz in der Tat wurden

drei unbotmäßige Gefellen Ende October nach diefem Eonvent

verfetztii). Andere ließ er durch Lang im Juni nach dem neuen

Eonvent in Eisleben fchickenf wo großer Mangel an Brüdern

warf da mehrere fterbenskrank daniederlagen, und zwei auf den

Termineien zu Gunften des Baues collectirten) der Prior Eas par

Güttel aber fich in Leipzig aufhielt7 um fich die Doctorwürde

zu erwerben 3). Den Prior Michael Dreffel von Neuftadt,

der fich mit feinen Eonventualen nicht vertragen konnte) mußte

er abfetzen; an feine Stelle wurde Heinrich Zweige gewählt 4).

Nicht zu den geringften Sorgen des Diftrictsvicars gehörte

die für die ftudirenden Brüder. Luther war felbftf wie fchon er

wähnt, Regens Ztnciij in Wittenberg; er hatte große Not) die

Menge der ftudirenden Brüder unterzubringen) zumal das Klofter

zu den ärmeren gehörte. Mehrfach mußte er Lang erfuchem

ihm keine Brüder mehr zu fchicken. Es half nichts) auch Stau

piß fandte folche vom Rhein herz die Peft) die rings umher ihre

Opfer fordertef hinderte den Zuzug nicht. Am 20. October 1516

find 22 Priefter und 12 Jünglinge) im ganzen 41 Perfonen im

Klofter. Er tröftet fich damit7 daß der Herr wol für fie forgen

wird 5). Natürlich litten die andern Studienanftalten der Eon

gregation, Magdeburg und Erfurt, unter diefer Ueberfiillung

von Wittenberg. Der Prior von Magdeburg, Johannes

Vogtf erklärte, er könne das Studium dafelbft nicht mehr auf

recht erhalten7 und die älteren Väter des Eonvents ftimmten ihm

bei. Luther konnte nichts in der Sache tun. Sie war wol fchon

1)1)e 'iii-'erde 1,22.

2) lbicl., p. 28. 41. 43.

3) lbiä., p, 24: 1). ßueealanrene in klein-zig- edt. Das ifl Giittel.

(Vgl. Krnmhaar, S. 68. Schenrl's Briefb. ll, 6,)

4) [die. l, 268g. 318g. 42. Im Jahre 1517 werden als Beamte in

Neufiadt genannt: lienrjeue 62876620, Prior; ?iind Tjnckeier, Subprior;

.lain Dauertest, Schaffner. (Staatsarchiv zu Weimar.)

5) 11m1. l, 30. 34. 42.
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auf dem leßten Eapitel zur Sprache gekommen; und die Väter

hatten fich trotz der mißlihen Lage für die Beibehaltung des

Magdeburger Studiums erklärt 1). Auh das Studium in Er

furt;:an dem Nathin und Bartholomäus Arnoldi von

Ufingen nah wie vor lehrten; erfreute fih; wie wir aus einem

Briefe Staupiß' an Lang vom 14. November 1516 erfehen;

niht mehr derfelben Blüte wie ehemals. Jm Frühjahr des

nächften Jahres fandte Luther auf Staupitz' Antrieb Gabriel

Zwilling dorthin; auf gleiche Veranlaffung noh einige andere

Brüder im Hohfommer; es werden zum Teil diefelben fein; die

dann im Winterfemefter mit Zwilling in die Matrikel der

Univerfität eingetragen wurden 2).

Daneben waren es doh reht äußerlihe; ins praktifhe Leben

eingreifende Befhäftigungen; die man dem gelehrten Water;

der mit Wredigten und Vorlefungen überhäuft war; auferlegte;

fo u. a. die Anfficht über die rihtige Abführung der Fifhe aus

einem Teiche; den der Convent in Leitzkau befaß. Seine prak

tifhe Natur fand fich auch hierbei zureht; wie (vorausfihtlih) in

einer Streitfahe des Herzberger Klofters; als deffen Sach

walter er fih im Herbft 1516 bezeichnet. Es handelte fich um

die dortige Wfarrkirhe; die; wie wir uns erinnern; der Kurfürft

1492 dem Klofter incorporirt hatte. Sie war feitdem ein

Zankapfel geblieben; da der Rat von Herzberg niht unterließ,

immer von neuem dagegen zu proteftiren; und die Kirhe zurück

forderte. Endlich im Jahre 1515 hatte fich der Kurfürft ent

fchloffen; die Kirhe abzulöfen; womit wie natürlih weder die

1) 1)e Wette l, 29 8g. Die Weft im Magdeburger Convent l, 33.

2) 1bic1. 1, 52. 59. Brief des Staupitz vom 14. November 1516 ini

Anhang. In der Erfurter Matrikel finden fich im Winterfemefter folgende

Namen: kr. iounne8 kgtner nrtiurn 1111131-, niittendurgen. kr, nieoleuu

iociooi (ie untere-rpm mag-r, lonanien8i8. kr. lrecierieua bunoicii [mea.

1)*ptnen. kr, ioannea garten 8tucien eoloniena. kr. georiu8 111861115; j'r.

gear-ina boeob erkkorciiena. k'r. ioanneZ leuterpnoii eoibueon8i8. kr.

galerie] eZeeineling- baoo. nitteniierg. t'r, 08171116118 dubener. 18111 nor-ern

freu 0rc118 ring-natiani od reiigioni8 (iignitatern grati8 8unt. in8eripti 1111118

quieque tungen pec1e1lia unuin aolicinin cieciit, Davon werden außer Zwilling;

Nicolaus Jodoci nnd Georg Hoh in der Wittenberger Matrikel genannt.
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Herzberger Mönche noch Staupiß einverftanden waren. Darüber

fchwebten jetzt die Verhandlungen in Torgau 1), -

Wohin fich Staupiß nach dem Eapitel in Gotha gewendetf

darüber fehlen uns leider alle Nachrichten. Man wird aber an

nehmen dürfenf daß er fich ins Mansfeldifche begabj um dort

perfönlich den neuen Eonvent in Eisleben einzurichten 2).

Bon da wird er fich in einen der füddeutfchen Eonvente zurück

gezogen haben7 wo in aller Stille feine erfte wirklich theologifche

Schrift reiftef von der wir fpäter im Zufammenhange mit feiner

Theologie überhaupt zu fprechen haben werden.

Im Sommer 1516 machte er eine größere Reife an den

Niederrhein und nach Belgien. Außer den üblichen Vifitationen

befchäftigte ihn auch der Auftrag des Kurfürftenf in jenen Gegenden

für feine Schloßkirche Reliquien zu erwerben 3), Im Juni finden

wir ihn in Antwerpen7 wo er bis zum Herbft zu verweilen

gedachte.

1) new]- (rauer-trum Üernbergenainm in 'i'm-gan. De Nette 1, 41.

Am Montag nach Vincentii 1515 fchreibt der Kurfürfi an Stanpih, daß er

wegen der fortwährenden Befchwerde des Herzberger Rats die Pfarre abzu

löfen befchloffen habe. Stanpitz möge auf Mittel und Wege denkenf wie dies

gefchehen könne, (Erneftinifches Gefammt-Archiv in Weimar 1L 1?. pag. 82,

dio. 33. 2x.) In einem undatirten wahrfcheinlich bald darauf gefchriebenenh

ziemlich knapp und beftimmt gehaltenen Briefe fchreibt der Kurfürft: Er habe

auf feinen früheren Brief bezüglich der Herzberger Angelegenheit keinen Be

fcheid erhalten, obwol er verfprochenf eine „Borgleithung und Vorftattung

eintreten zu laffen"; weil er nun vermute, daß der Prior oder ein anderer

Bruder von Herzberg zum beabfichtigtem Capitel.naeh Gotha gehen werde,

fordere er ihn auf, dort niit demfelben zu verhandeln. (Ebendaf.)

2) Das fehr auch das Widmungsfehreiben zu der Schrift „von der Nach

folgung des willigen Sterbens Ehrifti“ voraus, Staupiß' Werke ea. Ünaukc,

f), 51.

Z) Gegen Knaake, Zeitfcbrift für Lutherifehe Theologie 1878, S. 619

halte ich das Datum von 1)e Nette 1, 44 feft und feße darum den Auf

trag in das Jahr 1516 (vgl. den Ercurs über Staupih* Reliqnienreife im

Anhang). Staupitz hatte vom Erzbifchof von Köln die Erlaubniß zur Er

werbung von Reliqnien erhaltenj und übertrug darauf dem Subprior des

Kölner Convents die Empfangnahnre derfelben. Nach feiner Abreife wurden

aber Schwierigkeiten gemacht, indem inan eine Ueber-führung von Reliqnien

ohne fpecielle Erlaubniß nicht geftatten wollte und eine dafür vorgebrachte

Urkunde als nicht authentifch znrüttwies.
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Unterdeffen faßte man am Hofe zu Torgau den Plan) Stau

piß zum Bifchof zu befördern. Der Kurfürft felbft intereffirte

fich für die Sache) noch mehr wie fcheint der kurfürftliche Rat

Degenhard Pfeffinger und Spalatin. Auch Staupih' Schwefter)

die Aebtiffin) hatte die Hand mit im Spiele. Man hielt die

Sache fo geheim als möglich) aber Luther erfuhr doch fchon

Anfang Juni davon und erklärte fich mit großer Entrüftung da

gegen. Jene möchten Staupiß' Beftes im Auge haben) meinte

er7 fie handelten in ihrer Liebe zu ihm doch unverftändig. Er

fchäßte Staupitz zu hoch) als daß er wünfchen konnte) ihn unter

die Zahl der Bifchöfe aufgenommen zu fehen) unter denen man

dermalen nach feiner Anficht nur die lafterhafteften Menfchen

finde. Staupiß fei von alledem) was man jenen zur Laft lege,

weit entfernt; aber wer könne dafür bürgen, daß er fich nicht

auch7 wenn die Gelegenheit fich bietet oder wie es allenthalben

der Fall ift) die Notwendigkeit dazu treibt, in den wilden Strudel

des bifchöflichen Treibens ftürzt? Diefe dem Spalatin gegenüber

ausgefprochenen Bedenken genügten, um die Sache zu hinter

treiben. Es war nicht mehr davon die Rede 1).

Die Gefchäfte des Vicars in Antwerpen waren fchneller

beendet) als er vorausgefetzt. Schon Ende Auguft war er in

Mühlheim. Vergebens erwartete man ihn damals am kur

fürftlichen Hofe; auch die Grafen von Mansfeld t'vünfchten ihn um

ihrer neuen Klofterftiftung willen wiederum bei fich zu fehen 2).

Noch wichtiger wäre aber feine Anwefenheit gerade jetzt in den

Niederlanden gewefen. Dem dortigen Vicar Johann von Me

cheln war es gelungen, die Bürgerfchaft von Do rtr echt von der

Notwendigkeit) die ftrenge Regel in ihrem Auguftinerklofter einzu

führen) zu überzeugen, und kaum war Sta upitz nach Dentfchland

1) ))e Nette 1, 248g. Luther's allenthalben als .richtig angenommene

Vermutung, daß es fich um den Bifchofsfiß von Ehieinfee gehandelt babe,

finde ich doch nirgends begründet, es müßte denn, wofür ich nichts anzu

führen weiß, der bekannte Berthold von Ehiemfee. der 1525 abdankte, fchon

damals mit diefen Gedanken umgegangen fein. Reithmeier in feiner

biographifchen Einleitung zu Berthold's „Tewtfche Theologen" (München

1852) weiß nichts davon.

2) 151a. 1, 30.
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zurückgekehrt. als der Rat von Dortrecht. fowie Herzog Karl

von Geldern ihn erfuchten. ihren Auguftinerconvent zu reformiren.

Luther. der neue Ungelegenheiten mit dem Eonventualen fürchtete.

riet davon ab 1). S taupitz beauftragte jedoch Jo hannes Bethel

von Spangenberg damit. und fchon am 26. October konnte

Luther. der feine Nachrichten von dem Kölner Prior Johannes

Huisden hatte. an Lang über Spangenberg's große Er

folge berichten. Die Bürgerfchaft hatte ihn auf das freundlichfte.

unter großen Ehrenbezeigungen empfangen. er durfte hoffen. den

Orden in Dortrecht bald wieder zu Anfehen zu bringen.

He inrich v on Zütphen wurde dafelbft als Prior eingefetzt 2).

Unterdeffen hatte fich Staupitz Anfang September nach

*München begeben mit' der Abficht. wegen Mangel an Reife

mitteln einftweilen dort zu bleiben. wenn er auch den Gedanken

nicht aufgab. noch im Herbft Wittenberg zu befuchen 3). Bald

darauf machte er aber feinem Freunde Degenhard Pfeffinger. dem

kurfürftlichen Rat. auf feinem Gute Albertskirchen 4) einen Beweh

von wo aus er am 8. October an Luther fchrieb. daß er den

Winter in aller Ruhe in München. wo Link damals als Pre

diger fungirte. zubringen wolle. Auch dies kam nicht zur Aus

führung. Die Freunde riefen ihn nach Nürnberg. und er

folgte gern diefem Rufe. Dort wirkte fein lieber Freund Chriftyph

Scheurl. da waren Hieronymus Holzfchuher. Ebner. die Fühers

und Tuchers. die edelften Gefchlechter der Stadt. die fich um

ihn drängten. angefehene Humaniften. wie Lazarus Spengler und

befonders Willibald Pirkheimer. Künftler wie Albrecht Dürer(

Jeder wünfchte den liebenswürdigen. feinen Mann bei fich zu feheri

1)1)e Nette 1. 30. Er hatte doch auch fittliche Bedenken dagegeni

vgl. die- intereffante Stelle über die Obfervanten in Luther's erfte und*

ältefte Vorlefungen über die Pfalmen eci. Zeicielnann 11. 192. 7

2) 11m1. 1, 42. 1 W

Z) 11110. 1. 37.

4) So ift wol zu lefen für Alberkirchen (1)8 Fette l. 43). ein kleines

Dörfchen bei Bogen. unweit der Donau iu Niederbaiern. Pfeffinger ftarb

am 3. Inli 1519. Die Exequien für ihn wurden zum Teil auf Spalatin's

Koften bei den Anguftinern in Nürnberg gehalten. 1)e Nette 1. 284.

Scheurris Briefbuch 11, 97.

r*
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womöglich feine Frenndichaft zu genießen. Man war beglückt,

mit ihm fpeifen zu dürfen, feinen Reden zu laufchenh von ihm

Rat in allerlei weltlichen und geiftlichen Dingen zu erhalten.

Keinem, fchreibt Scheurl7 fei- fo lange er in Nürnberg weile, fo

viel Ehre von der ganzen Stadt zum Ruhme des gefammten

Ordens zuteil geworden, als ihm 1). Man wetteiferteF ihm gefällig

zu fein. Als Staupiß Scheurl darum anging, ihn über die

öffentlichen Verhältniffe Nürnbergs, feine Verwaltung u. f. w. »zu

belehren, tat dies Scheurl in einem umfangreichen Schreibenf in

dem er die Verfaffung der Republik aufs*genauefte auseinander

fetzte. Am Schluß fpricht er die Hoffnung aus, Staupitz werde die

„ungefchliffene", in zehn Stunden hingeworfene Arbeit nicht ver

fchmähen, wenn fie fich auch freilich nicht mit den Gefchenken

eines Albrecht Dürer vergleichen ließe, wie er fie ihm „teglich

auf das rainift und zirlichft außgepußt überantworte" 2).

Es war damals ein eigentümliches Leben in Nürnberg. Sein

Handel verband es mit allen Teilen der bekannten Welt. Im

Jntereffe der kleinen wohlregierten Republik lag es, eben um

ihres Handels willen allerorten die freundfchaftlichften Beziehungen

aufrecht zu erhalten. Aber auch Kaifer wie Bapft, Fürften wie

Rittern war an der Wohlgeneigtheit der reichen Stadt gelegen.

Gefandte kamen und gingen. Nirgends herrfchte damals ein

regerer Verkehr als hier. Man muß Scheurl's Briefe lefen,

um einen Einblick in das vielfeitige Treiben diefer Stadt zu ge

winnen. Mit Spannung verfolgte man die Kriegsläufte in

Italien, wurden die Pläne des Kaifers discutirt, das Verhalten

der Eidgenoffenf die Erfolge der Venediger. Von Nürnberg aus

verbreitete fich die neue Zeitung ins Reich. Hier blühteh von dem

reichen Bürgertum gepflegt, das Kunfthandwerk wie nirgends in

deutfchen Landen. Aber auch das wiffenfchaftliche Jntereffe gewann

je mehr und mehr an Boden. Die Buchführer hatten den

reichften Abfaß. Reuchlin's Sache fand hier die wärmften An

hänger, Mit Eifer beobachtete man das Aufblühen der Witten

1) Seheurl's Briefbuch ll, 1.

2) Das vom 15. Dezember 1510“ datirte Schriftftiick ift abgedruckt in

Chroniken der deutfchen Städte x1, 781ff.



berger Hochfchule. Die Namen von Luther, Earlftadtf Ambs

dorf waren in aller Munde. Staupitz hatte nicht verfehlt,

ihre Vorzüge zu rühmen. Schon wußte man durch ihn 7 daß

Luther die Briefe des „Mannes von Tarfus" mit wunder

barem Talente commentire. Eben diefe Dinge bildeten das Tages

gefpräch, davon fchrieb man den auswärtigen Freunden, einem Eck)

einem Trutvetter 1).

Staupitz hatte fich zwar felbft niemals tiefer mit huma

niftifchen Studien abgegeben) durfte aber ebenfo wie der Ordens

general Aegidius von Viterbo als Verehrer Reuchlin's

gelten 9)) und der Bettelmönch) der fichf wie die Zeitgenoffen ihm

nachrühmenf mit derfelben Sicherheit an Fürftenhöfen bewegte)

wie in der Zelle des rohen Mönches, fand auch diefen huma

niftifch gebildeten reichen Patriciern gegenüber den richtigen Ton.

Er handelte felbft nach der Weisheitsregelf die er einmal für den ge

fellfchaftlichen Verkehr aufftellt: „Ein rechter Ehriftenmenfch richtet

fein Gemüt und Wefen jedesmal nach demf was Gelegenheit der

Zeitf des Orts und der Perfonen erfordert. Ju der Kirche ift

er andächtig7 über Tifch und bei ehrbaren Perfonen angenehm

und fröhlich." Seine Tifchreden, die Lazarus Spengler ohne

fein Wiffen notirtej weifen manch heiteres Witzwort auf und

zeigen ihn als feinen Beobachter auch menfchlicher Schwäche und

Torheit. Die Befprechung religiös-praktifcher Fragen war jedoch

das Vorherrfchende. Religiöfe Fragen waren es auch, welche jene

Nürnberger Kreife mehr als irgend etwas anderes bewegten. Die

Predigten im Auguftinerklofter, denen manf wie früher erwähnt,

von jeher die regfte Teilnahme zuwandtej hatten das Jntereffe

dafür ftets wach erhalten. Jetzt predigte Staupih in der Ad.

oentszeitf und die Auguftinerkirche konnte die Menge der Andäch

tigen kaum faffen. Man fprach nur noch von feinen Pre

digten. Alle behaupteten) fo etwas noch nicht gehört zu haben.

1) Scheurl's Brieibuch ll, 1ff.

2) Siehe den Brief Spalatin's bei tinaake, _Zeitfchrift für lutherifche

Theologie 1878, S. 626, für deffen Adreffaten Knaake mit Recht Staupitz

hält: dium quac] mise kai-68 Doewri n08tr0 lieneviin, ita 111e tidi einen;

etc. Ueber Aegidius vgl. Geiger, Reuchlin, S. 899. 404. 437. 450.
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Luther hat fpäter geurteilt; feine Wredigtweife wäre niht

einfah genug gewefen; wie weit das für die damalige Zeit rihtig

war; läßt fih niht mehr fagen; da wir von jenen Wredigten nur

Excerpte befißen; unrihtig ift es jedenfalls bezüglih feiner fpäteren

Predigten; die er zu Salzburg als Abt gehalten. Diefelben ftehen

an Popularität denen Luther's niht nah.

Es war aber jedenfalls niht die Form; was die Menge an

zog; fondern das überrafhend Neue des Jnhalts, Da predigte

er das eine Mal „von ainer waren rehten rew"; wie fie doh

allein darin beftände; daß wir darüber Shmerz empfinden; Gott

unfern Seligmaher; den „edeln Gefpons vnfer felen" beleidigt

und erzürnt zu haben; und ihn darum bitten; unfere unvollkom

mene Reue mit feiner vollkommenen zu erfüllen. Daraus ent

fpringe dann ein ruhiges Gewiffen; die Gewißheit der Vergebung;

eine fo große Liebe zum Nähften; daß uns alle Menfhen lieb

und holdfelig feien. Wer eine folhe Reue habe; der werde niht

nur der Hölle; fondern auh dem Fegefeuer entgehen; auh wenn

er in Ungebührlihkeit und ohne die hriftlihe Sacramente fterbe 1).

Ein andres Mal warnte er vor dem vermeffenen Vertrauen auf

den eigenen Willen; als könne man durh eigenen guten Vorfaß

etwas erreihen; während doh all unfer Leben und Wirken ohne

Gottes Hülfe ganz unnütz; eitel und vergebens fei. Sonft könnte

ja auh Gott niht unfer einiger Erlöfer und Seligmaher fein.

Anftatt auf fih zu vertrauen und aufzfeinen freien Willen; folle

fih der Menfh „mit feinem willen Vnd fürfatz got dem allmeh

tigen; aus des krafft Vnd wurckung dife gnad allein flewft; gentz

lich Bnderwerffen; als die materi dem Werckmaifter" und ihn

bitten; einen Menfhen nah feinem göttlihen Wohlgefallen daraus

zu mahen I). Niemand könne einen guten Gedanken; Wort oder

Werk haben; Gott fei denn zuvor mit feiner Barmherzigkeit in

ihm-gewefen; weshalb auh folhe Werke niht feine Werke find;

fondern deffen; der ihm die Gnade mitteilt; Gutes zu wirken 3).

Solhe und ähnlihe Reden waren bisher hier niht gehört worden.

1) Staupitz' Werke; S. 15 ff.

2) Ebendaf.; S. 19ff.

3) Ebendaf., S. 28. 39,

Kolbe; Star-hip. 18
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Man war entzl'ukt davon, „ Das fei ein wahrer Theologef ein

Herold des Evangeliums) ein Schülerf ja vielmehr die Zunge des

Paulus") fchrieb Scheurl an Lutherl). Und eine Lehref die

niemals weder friiher noch fpäter in der Ehriftenheit populär ge

worden ift, die Lehre „von der Vollziehung der ewigen Vor

fehung Gottes "f 'die Staupitz in der Adventszeit in einer Reihe

von Predigten behandeltef fand hier den entfchiedenften Anklang.

Das lag in der Verfönlichkeit des Vredigersf in der Kraft feiner

Ueberzeugungf der Innigkeit feiner Darftellung. Auf Scheurl's

Drängen legte Staupitz feine Auffaffung von der Vrädeftination

in beftimmten, kurz gefaßten Sätzen nieder. So entftand die

Schrift Libellnn (ie exeantjone Wim-une deneüeadinntionis, die

Staupitz durch eine am Neujahrstage 1517 gefchriebene Vorrede

dem Bürgermeifter von Nürnberg, Hieronymus Ebner) zueignete.

Der eigentliche Herausgeber war aber Scheurlf der dies in einem

Nachwort mit feiner Freundfchaft mit Staupitz und der Anhäng

lichkeit an die Auguftiner begründete, Ziemlich zu gleicher Zeit

ließ er auch eine deutfche Ueberfetzung erfcheinenj die zwar kein

Meifterftück der Ueberfetzungskunft7 doch die Verbreitung der

Schrift wefentlich gefördert hat 2). Ehe wir auf ihren Inhalt

eingehen, müffen wir noch eines andern Schriftchens von S taupiß,

Erwähnung tunf das bereits 1515 erfchienen war. Es ift das

1) Scheu rl's Vriefbueh 11, 1.

2) Lidellne (ie Lxeen- ff ti0n6 eier-ne preaeaiinatjöia. krntrie [f 3051118

(19 8tnnpit2. Eltrietj & ringnatinianne 0b86r [f newbie Zinni." utian non

juni-1113, ff Darunter ein origineller Holzfchnitt: Oben die drei Verfonen

der Gottheit tronend, unten links werden die Seligen durch Engel bei Petrus

vorbei zum Himmel geleitet, während rechts die Verdammten durch den Teufel

in Vocksgeftalt in den Höllenrachen getrieben werden. Links und rechts ein

Vandfireifen mit der Auffchrift: Snina rnit mißerernr und (Zuem eine jn

(int-nf, Unter dem Bilde 15. Murano. 17|] 'kann aurn 68-0, Zalnnln* :ne

j'ai: [f 1?'. .1. 1). 8." 22 Vl. 4. Die deutfche Ueberfeßung bei Knaa-ke

1_. 137ff. Das Widmungsfchreiben zur deutfchen Ausgabe ift keine bloße

Ueberfeßung des lateinifchen. Vgl. Knaake l, 137 mit Grimm S. 117ff.,

Die lateinifche Ausgabe hat am Schluß das Datum: Die nannte '1'110r0tbee

(6. Februar) .4mm e. reaoneiljata (Ijrjnitute 1517, die deutfche: Am abent

Sebaftiani (20. Januar) anno 1517. Scheurl's Nachwort zur lateinifchen

Ausgabe auch bei Grimm, S. 93ff.
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der Gräfin Agnes von Mansfeld gewidmete Büchlein „von der

Nachfolgung des willigen Sterbens Ehrifti".

Schon früher) fagt er in dem Widmungsfchreiben) habe er

Veranlaffung gehabt) darüber nachzudenken) wie doch ein andäch

tiger Menfch der Notdurft des Sterbens unterworfen) fich dazu

fchicken möchte7 Ehrifto um fein Leiden ein willig Leben) Leiden und

Sterben wiederzugcben. Er habe auch fchon etwas darüber in die

Feder gebrachtf aber nicht vollendet. Unterdeffen habe er (wahr

fcheiulich während feines Aufenthaltes im Mansfeldifchen im

Sommer 1515) die große Geduld der Gräfin bei ihrem Leiden

gefehenf weshalb er ihr zum Trofte auch im Sterben diefes Büch
lein gefchrieben habe. x

Es beginnt mit der Frage nach der Herkunft zeitlichen Sterbens.

Gott hat den Tod nicht gemacht) denn er hat alle Dinge ge

fchaffen) daß fie f eien) fonderlich aber den Menfchen. daß er

nicht allein fei) fondern auch recht fei„ einen guten Willen habe7

wodurch man allein recht fein kann. Dem Menfchen eignete an

fangs ein Leben) welches Ueberfluß hatte an allem Guten, ohne

Furcht des Todes und ohne Krankheit. Nichts war in ihm7 was

ein feliges Leben verhinderte) vielmehr Liebe zu Gott) wahrhafte

Treue und Liebe zum Nächften. Doch nicht fo) daß er wie die

Engel überhaupt nicht fterben konntef fondern daß er nicht fterben

müßte7 er übertrete denn Gottes Gebot. Um feine wahrhafte

Liebe zu bewähren7 gab Gott dem Menfchen im Paradiefes

verbote ein Richtfcheit. Durch feine Uebertretung kam ohne

Gottes Zutun der Tod in die Welt. Er ift dreierlei Art. Der

Tod des Leibes ift Verluft des Seins) der Seele Tod Verluft

des Rechtfeins. Jin leiblichen Tode verläßt die Seele den

Leib) im geiftlichen verläßt Gott die Seele. Der ewige Tod ift

ewiges Sterben) das erft dann eigentlich beginntf wenn die

von Gott verlaffenen Seelen durch fein geftrenges Urteil wieder

mit dem Leibe bekleidet werden und in höchfter Pein gerade den

Gegenfatz alles deffen erfahren) was fie durch die Sünde hatten

erreichen wollen.

Der leibliche Tod) der durch Adam, in die Welt gekommen,

ift das Geringere unter allen Uebeln, die feine Tat verfchuldet

hat) „denn nicht fein fondern recht fein ift des Menfchen.

18*
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wahres Wefen" 1). Da aber alle Menfchen in Adam waren.

find auch alle vollftändig verderbt. weil ein in der Wurzel ver

faulter Baum nur böfe. verkehrte. verdammte Früchte bringen

kann. weshalb eine Mutter billig ihre fchmerzliche Geburt bitter

beklagt. da ihre Frucht mehr dem Teufel als ihr felbft zu eigen

gehört. und es erbärmlich zu hören ift. daß dem Menfchen. nach

*Gottes Angeficht recht gefchaffen. die Sünde beinahe zur Natur

.geworden ift 2).

Aller Tod ift aus dem Tode der Seele hervorgegangen. der

darin befteht. daß _Gott die Seele verläßt. was dann gefchieht.

.wenn fich der Menfch in Ungehorfam von Gott wendet. Zu

einem ganzen Leben eines Menfchen müffen demnach Gott. Seele

und Leib vereinet fein. Durch Ungehorfam ift der Tod geboren.

durch Gehorfam muß er wieder fterben. und kein Tod ift mehr

für den Menfchen ewig. wenn der Tod der Seele in ihm geftorben,

ift. Ferner gefchieht kein Tod ohne neues Leben. wenn der böfe

'Tod ftirbt. muß das gute Leben oder das Rechtfein geboren wer

den. das allein Gott zum Vater haben kann. der alle Zeit gerecht

bleibt und aller Menfchen Gerechtigkeit kräftiglich in fich hat.

Gott muß daher ..mit feiner fele. mit feinem lehbe hocher wehße.

dann mit andern vorehnt fein in einer voreinigung. die nicht

hwrtrennet werden mag ". daß er auch die Armut erfahre und mit

den Armen Mitleid haben möge. und dem himmlifchen Vater mit

Gehorfam wiederbringe. was ihm Ungehorfam entzogen. Der

Vater ift Chriftus unfer frommer Gott. in welchem Gott. Seele

und Leib fo hoch vereint. daß fie eine Perfon fein. voller Gnaden

und Wahrheit. Aus ihm allein werden die Auserwählten _ge

boren. in ihm ift das Leben der Heiligen. in feiner Armut ftirbt

Dürftigkeit. in feinem Leiden ftirbt Trübfeligkeit. in feinem Sterben

,ftirbt der Tod - recht da ift der Tod geftorben. da das Leben

am Holze ftarb. Aber nicht in allen. die Ehriftum bekennen und am.

rufen. ift der von Adam angeborne Tod geftorben. fondern in:

l) Knaake. S. 57.

2) ..Vorwar ein feer kleglich. erbarmlich ding tzu horen. das dem menfchen

nach gottes angeficht recht gefchaffen. die funde vil nahen. gleich der natur

eigen ift. Alfo das es der natur nicht mehr moglich ein vnfchuldigen menfchen

.hu geberen. vnd der boß geifi die erfte befitzung aller menfchen hat.“ S. 55.
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denen allein, die in fich geftorben, in Ehrifto leben, die in ihrer

eignen Gerechtigkeit verzagen, auf Ehriftum hoffenj „die der

gnaden alleine, keiner pflicht warten, gote in allen Dingen7 fich

felb in nichte fuchen" 1). O wie felig find die, die mit Jefu ein

Fleifch, ein Beim ein Blutj ein Mark undf was das allerhöchfte

ift, ein Geift werden! Früher hieß es. wirft Du fündigen, fo

mußt Du fterbenj jetzt heißt es, ftirbft Du nicht, fo fündigft Du.

Und fiir dem der mit Ehrifto geftorbenj hat der zeitliche Tod keine

Schreckniffe mehr. -- Waren es bisher wefentlich paulinifch

auguftinifche Gedanken, auf denen Staupiß oft unter wörtlicher

Aufnahme auguftinifcher Stellen 2) in feiner Weife weiterbaute7

fo ift für die folgenden Eapitelj in denen er von der Ueberwin

dung der leßten Anfechtungen und des Todesleidens durch die

Betrachtung des Sterbens Ehrifti fpricht- kein Geringerer feine

Quelle als Johann von Valß und mittelbar oder unmittelbar

der auch von diefem benutzte Wilhelm von Paris. Hier wie

dort findet fich der Sah, es gebe nichts Reicheres als einen Ehriften

menfchenf wenn er auch nichts weiter hätte. als allein den Tod 3).

Hier wie dort wird dem willigen, gehorfamen Tode im Hinblick auf

»den Schächer eine gewiffe fühnende Kraft vindicirt, wenn auch die

Vergebung die der Schücher erhielt. nicht allein auf feinen Tod ge

gründet wird. fondern auch darauf „das er gottes Son gekreuzigt

bekante". Ganz wie bei Valß in der Fundgrube heißt es: „Leide

ich vil hhej ßo leide ich palde auß. dan got wirt ein Ding nicht

ßwir peinnigenj Im werden alle werek hochuordinftlichj er wandert

im liechte, bawet vff den felß, wird ftark im leidenj lebendig im

fterben i* 4).

Das Wort Jefu an die Maria ift auch für Staupitz die Krone

aller Kreuzesworte. Es ift der Segen des fterbenden Gottes an die

Menfchheit. Anftatt feiner hat er der Mutter den Johannes und

damit die ganze Menfchheit zum Sohne gegeben. „ Derhalben rufen

wir alle, Mariah Mutter der Gnaden, Mutter der Barmherzig

keit, befchirm uns vor dem Feind in Todesn'ötenj verlaß uns

1) Knaake, S. 59.

2) Befonders S. 56f.

3) Ebendaf.. S. 61.

4) Ebendaf., S. 71.
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nicht7 Dir find wir gegeben) Dir find wir am Kreuz befohlenf

mit Schmerzen haft Du uns geboren7 Du bift unfere rechte

Mutter) in Dir ift alle mütterliche Treue erfunden) denn Du

bift allewege denen zu Hülfe gekommenj die Dich in Wahrheit

treulich angerufen habenf uns Armen erwirbft Du Vergebung) den

Wohlverdienten die ewige Belohnung) Du bringft dem Nicht

habenden Genüge) dem Leidenden Geduld. dem Streiter Ueber

windungf Du weicheft von keinem Kranken) Du widerrufeft den

Jrrenden) Du leiteft den Gerechten, was mehr? Was Du Mütter

liches erdenkenj Freundliches begehren7 Notdürftiges empfinden magft7

das findeft Du in ihr allein. *Hab fie lieb, Lieber hab fie lieb.

Sie wachet über den Schlafendem fie befchüßet den chchenden7

fie verläßt den Sterbenden nicht. Sie ift bei dem Kreuze des

Meifters beftanden und wird nicht flüchtig von dem Kreuze des

Jüngersz der will Dich Ehriftus am Kreuze befohlen .habenf und

alfo befohlen7 daß wirft Du ihr Kind nicht fein) fo follft Du auch

fein Kind nicht fein. Sie ift das Weib7 das Ehriften trägt) fie

ift die Mutter) die fie fängt) ätzet und tränkt, hab fie lieb, lieber

hab fie liebf oder Gott hat Dich nicht lieb/*1)

Maria7 die Mutter „des fterblichen Jefu) verlor die mutter.

vnd den fun) vnnd wardt ein mutter des gantzen vnfterblichen

Jefu mit allen feinen gliden, Apofteln) Propheten 2c."; fo kann

fich auch nur der des Segens des fterbenden Jefu getröftenf der

es gelernt hat, alle feine Werke) feine Kräfte, feine Meinung, feine

Tugendf Gnade und Werke zu verlieren und zur Gelaffenheit zu

kommen. An dem Worte des Herrn: Mein Gott) mein Gottf

warum haft du mich verlaffen7 follen wir lernen7 gelaffen fein in

dem Wenigen, was wir haben und find um deswillenf der alles

gewefeny der alle Dinge gehabt hat und um unfertwillen gelaffen

hat. „Laß Dich, edle Seele) laß alle Dinge und Dich um des

willen7 der alle Dinge um Deinetwillen gelaffen hatf laß Tugend,

laß Gnade) laß den fterbenden Ehriftumf und wenn es Gott ge

fiele) fo laß auch Gott) fo wirft Du nimmer verlaffen von Gott.

O Gelaffenheit) wie gar einzig ift dein Werk7 wie gar groß Deine

Frucht) es kann nicht anders fein f wer alles verläßtF verliert

1) Knaake, S. 77f.
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keineslß und der gewinnt allesf der in höchfter Begierde nach

himmlifcher Erauickung mit Iefu ausruft: Mich dürftet. Viele

Leute begehren von Gott langes Lebenh um fich beffer zum Tode

fchicken'zu k5nnen- fragen aber nichtf worin die wahre Vorberei

tung zum Tode beftehef fondern leben nach jüdifiher Artf bauen

auf ihre Werkef Faftenf Beten und Almofengebenf was doch

Manchem verdammlich gewefen. „Es wäre befferF der Menfch

ftiirbe7 ehe er wüßtef was gute Werke wären, denn daß er einig

Vertrauen in feine guten Werke fehte und auf feine Gerechtigkeit

etwas baute. - Wie möchteft Du Gott höher fchändenf als daß

Du ihn nicht fo weife hielteft als Dichf daß Du feiner Er

barmung nicht mehr giebft7 denn Deiner Bezahlung feiner Gnaden

nicht mehr giebft als Deinen Verdienften?“ Um fromm zu wer

denF bedarf es keiner langen Zeitz „funde hu bueffenf gefchicht

durch nichts baßf den durch ein willig fterben7 durch welches auch

got alle funde gebueffet hatf davon hat man nicht gerne reden".

Das Wahrzeichen aberf daß man genugfam zum Tode vor

bereitet ifth ift ein folcher Friede des Herzensf daß der Sterbende

meint, aller Bande ledig zu feinf daß er keine Anfechtung mehr

empfindet7 fondern feine Seele ausbricht in das Lob des Herrn,

auf den er feine Hoffnung gefeßt hat. Mit folchem gelaffenen

Gemüte mag er fprechen in Chrifto: Es ift vollbracht.

„ Zum Befchluß follen fich alle Menfchen, wie Chriftus getan7

in die Hände des himmlifchen Vaters befehlen7 und gedenken oder

fprechen: Vater in deine Hände befehle ich meinen7 ja mehr deinen

Geift7 den Du mir empfohlen haftX Dein eigen Bildf Dein Gleich

nißh darum Du Dein Blut vergoffen hafth in Deine Händef daraus

niemand zucken oder rauben kannf in Deine ftarken Hände zu

befchüßenf in Deine milden Hände zu belohnenf denn Dein bin _

ichh mach mich felig. Amen." -

Es liegen in dem Schriftchen noch allerlei Gedanken unver

mittelt neben einander. Bisweilen möchte es fcheinenh als ob der

Sterbende allein auf den Tod Iefu feine Hoffnung feßen follte.

Aus andern Stellen geht jedoch hervor-7 daß es die finnliche Ver

tiefung in das Leiden Iefu iftf welches die Gelaffenheit hervor

bringtf die Vertiefung in das Vorbild willigen Sterbensh die

„reißung tzu beherßender nachfolge dem Sterben Chrifti". Hin



und wieder findet fich eine Anfpielung auf die Prädeftinationf fie

gehört zu den Dingen, die in der Schrift verborgen begraben

find 1). Die „fürwißige Nachfrage der ewigen Vorfehung" ift

eine der Anfechtungen in Todesnöten 2)) die Gott durch feinen

Tröfterf der in alle Wahrheit leitetf fo weit fie zur Seligkeit

notwendig ift, überwinden hilft. „Das Ende von allen Worten *t

ift: Gott hat uns alle befchloffen unter die Sündef auf daß er fich

unfer aller erbarme 3).

Von einem einheitlichen theologifchen Standpunkt ift noch nicht

die Redef nur zwei Gedanken find es) denen man eine normative

Geltung zufchreiben kann, daß alle fogenannten guten Werke un

verdienftlich find, und daß Ehriftus in uns lebendig werden muß.

Staupiß ift noch in der Entwicklung begriffen, Paulus und

Auguftin fangen anf ihren Einfluß auszuübenf aber die Nach

kliinge aus Palh und der ganzen mittelalterlichen Theologie find

noch nicht überwunden. Einen wefentlichen Fortfchritt zeigt die

fchon erwähnte größere Schrift über die Prädeftination 4).

Sie zerfällt in kurze, oft nur lofe mit einander verknüpfte

Sätze (257)7 die in 24 Eapitel geo'rdnet find. In welcher Weife

Staupitz die darin niedergelegten Gedanken der Gemeinde vorge

tragen hatF liißt fich nicht mehr erkennen) nur darf man annehmen,

daß fie in der Weife, wie fie uns vorliegenf nicht gepredigt fein

können. Sie find wefentlich lehrhaft gefaßt, wenn auch nicht

ftreng in fcholaftifche Form gekleidet, aber doch fo) daß fie einem

bloß hörenden Publikum unmöglich allfeitig verftändlich fein konnten.

Schon die Ueberfchrift der einzelnen Eapitel läßt die reiche Fülle

des Stoffs erraten) und in der Tat kann man in dem Schrift

chen eine ganze Dogmatik niedergelegt finden) materiell und for

mell verfchieden von allem7 was die herrfchende Theologie zu

bieten pflegte; Nur die Schrift ift es7 natürlich altes und neues

1) Knaake. S. 68.

2) Ebendaf., S. 66,

3) Ebendaf., S. 69. -

4) Die deutfebe Ueberfehung bei Knaake- S. 136, aus der man jedo

keine richtige Vorftellung von Staupiß' Lehre gewinnen kann, weshalb es

auch P. Zeller in feinem Auffaß über Staupiß (Studien und Kritiken

1878, 4. Heft) nicht geglückt fein dürfte.
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Teftament bunt durcheinandery der Staupiß feine Beweife ent

nimmt. nirgend prunkt er mit Schulgelehrfamkeit oder führt er

die Väter und Doctoren ein) nur einmal erwähnt er Auguftin,

und dann um ihn zurückzuweifen.

Ich befchränke mich darauf, im Folgenden den dogmatifchen

und ethifehen Gehalt der Schrift) foweit er Staupiß eigentümlich

ift oder damals neu war) wiederzugcben) ohne auf die Reihen

folge der Süße befondere Rückficht zu nehmen.

Staupiß beginnt mit der Frage nach dem Zweck der

Schöpfung und der Wiederherftellung (Erlöfung). Gott der Herr

ift es, der Einzelnes gut7 das Gefammte fehr gut, aber doch nicht

als Beftes gefchaffen hat. Denn das Befte zu fein kommt der

Natur nicht zu, die gerade deshalb) weil fie Ereatur ift) auf das

Nichts abzielt, auf das Nichts hinausläuft, wenn fie nicht der er

hält7 der fie gefchaffen hat 1). Da aber das Gute nur vom

Beften und nur des Beften wegen gewirkt werden kann) fo folgt

darausf daß der Herr alles um feiner felbft willen wirkt) fei es

das Sein vermöge der Schöpfung oder das Gutfein vermöge

der Erlöfung. Zweck und Ziel von beidem ift das Lob des

Schöpfers und Erlöfers. Jhn zu loben gilt es alfo) und ihn

nicht recht zu loben) ift ein großer Mangel. Um Gott aber recht

zu loben) muß man wiffen, worin er am meiften geehrt und ge

lobt fein will, vor allem feine Barmherzigkeit erkennen, welche

Erkenntniß nur durch den Glauben an Ehriftus möglich ift, den

wir durch unfere Werke nicht erlangen können) fondern 'der allein

eine Gabe Gottes) Gnade ift und ihr eignet.

Nach diefen einleitenden Sägen kommt *Staupiß zu feinem

eigentlichen Thema.

Von Natur hat der Menfch nichts Anderes) als was er von

Adam empfangen hat -- ihm fehlen Glaube, Hoffnung, Liebe.

Er ift nur ein halbtodter, fchwächlicher7 verwundeter Menin der

unfähig ift fogar zu Werken) die der Natur möglich findf ge

1) 1301111 8111311111, 17111116 1101111 euuaia 11011 konnen 011111118. biegue 0111118

ereutukue oaurenit 091511111111 e888, guue 110c: ipao (11100 ereuturu ent; 11.11

-u11111u111 1101111117, in 111111111111 'acijf 11181 18 converret 613111 qui arenrit. (Z 1.)

Vgl. .Augustin (16 01711. 1)ei 12, 2, ei unturue, quite 8111111116 eat. '

eoutrarjn natura 11011 eat, 11181 quae 11011 eat.



fchweige denn zu folchen. die über uns liegen. wie die Erkenntniß

des dreieinigen Gottes. der Menfchwerdung des Sohnes u. f. w. 1).

Als fchlagendes Beifpiel für die Richtigkeit des Satzes darf

Auguftin gelten. der doch im Lichte der 'Natur wandelte und nicht

zu ahnen vermochte. was es für eine Bewandtniß habe mit dem

Geheimniß. das Wort ift Fleifch geworden. - Während alfo von

Gott befchloffen wurde. daß der Menfch gefchaffen und ihm und

zwar zum Lobe und zur Ehre Gottes alle leiblichen (materiellen)

Dinge unterworfen werden follten. zeigte fich alsbald die Nichtig

keit (1111111eite18) der Creatur. daß es unmöglich war. daß fie fich

felbft überlaffen nicht ftrauchele. nicht falle. nicht zum und in das

Nichts zurückkehre. fowohl im Sein. als auch im Können. und

Handeln innerhalb des Natürlichenz und noch weniger ift es ihr

möglich. im Sittlichen nicht zu fehlen. Die Fehlbarkeit des Creatür

lichen fetzt alfo Staupitz. fo müffen wir aus Auguftin. dem

ohne Zweifel diefe Anfchauungen entnommen find. fuppliren. in

die Schöpfung aus Nichts 2). Damit nun nicht alles vergeblich

gefchaffen fei. wurde für die Natur (das natürliche Sein) die

Erhaltung der göttlichen Macht. für den freien Willen (das fitt

liche Sein) die Gnade der göttlichen Menfchwerdung befchloffen -

und zwar fchon vor der Gründung der Welt ftand es feft.

daß niemand ohne die Gnade Gutes tun kann 3). - Der End

1) 81 euteni i11u(1 nature eonoeciie et non 9.11110, queun ab 1408.111

noeepieti 60ern epein et euritutern non haben. eeci eeniiinortuuni tantuni

bominern (Ledi1e1n ruineratntu et iinpotentem etinln ucL opera nature p05*

811111111. 111111118 ati eu (zu-te Supra 1108 8unt. (zuue 0n1ne1n fueu1tnten1 noetruw

traneeenciunt. noeee 8011ieet üeurn trinurn et unnin et filiurn (Lei. (ieuru

(Le (1eo. 1un1en (Le Lawine. inenrneturu. pneeum erneifirurn. rnortuuni.

(Z 16.) Vgl. blelenoiiton (1e peeento originu1i in der 11p010313. Eonteoeionie

bei ließe, p. 52.

2) Vgl. Augustin (ie ein. bei 11117, 13: [lt humane. nature. ab eo

u (1110 facto. ent (Ietieiut ex 1100 Liedet. (zuocL (Le n111110 footer 6817. Dazu

11, KitecüL. kixpooitio (ioetrinue suguetini (Le orentione muncLi. peeeato,

grutiu (1113.118 1843). p. 178g.

3) die kruetre. erearentur unireree. äeeretn eet pro nature (Liuine

potentie eonoerrutio. pro Libero urditrio (Lit-ine income-.11101118 gratis.. [Lt

810 per eonoerrationen) e88e per grutinni pereietat bene esse. utruru

que per ipaunnnet (Lenin. Lit 81c: ante inunäi eonetitutionern e0no1u8u111

t'uit. neuiinern eine Christi gratis. dene kueere poeee. (Ö 18.)
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zweck von allem ift wie gefagt die Ehre Gottesj da zu diefer aber

gleichmäßig Barmherzigkeit und Gerechtigkeit beitragenj fo ift eine

Erwählung und Vorherbeftimmung gewiffer Menfchen und zwar

zur Gleichförmigkeit des Bildes des Sohnes Gottesj zum Glauben

-an Iefum Chriftum befchloffen wordenj während diejenigenh welche

nicht glaubenj fchon gerichtet find, alfo die in ihnen zur Erfchei

nung kommende Gerechtigkeit repräfentiren. Diefer von Ewigkeit

feftftehende Befchluß Gottes in den irgend welche Zeitfolge hinein

zutragen man fich hüten mußj ift unabhängig von dem Voraus

wiffen irgendwelchen Verdienftes oder des guten Gebrauchs der

„Vernunft aus dem gütigen und freien Willen Gottes hervorge

gangen. Die Erwählung ift die erftef die zuvorkommende Gnade;

wem fie gefchenkt ift„ dem müffen die übrigen einzelnen Gnaden

erweifungen mit Notwendigkeit zuteil werden 7 Ehriftus ift ihm

zum Schuldner feines Heils geworden 1).

Wie vollzieht fich nun aber das von Ewigkeit feft

ftehende Heil in der Zeitlichkeit? Innerhalb dreier

Stadienj antwortet Staupiß. Der Anfang ift die ihrädefti

nationf die Mittef die Rechtfertigung (Geierechtmachung)f das

ZielF die Glorificirung. Die Vorausfeßung alles Heiles7 wie ihr

Anfang, die Erwählung (gewöhnlich mit der Prädeftination

gleich gefetzt)7 wird zugeeignet durch die Berufung7 aber nicht

durch jede. Baulush die Zunge Ehriftij der unmittelbare

Schüler der heiligften Dreieinigkeit7 fagt zwar; welche er vorher

beftimmt hat, die hat er auch berufen (Röm. 8. Z0); nicht aber

fagt er: hat er berufen laffenj welches durch das Geer

Prophetenj Apoftel gefchiehtj fondern die er prüdeftinirt hatj die

:hat Gott felbft, vermittelft feines wirkfamen Willens berufenh in

1) Tui (inte). 08b i118. gratis. prime. derer-ee Sequentur Zinguiae neeeeei

tube e0n8equentine et. Cirrjatue known e517 ei (101)ij 88.1uti8. [X00 e81“.

quali era Zacheuro (iinernb. l-lcniie in (101120 tua. oportet [ne manere e0

qu0c1 et idee fiiiue .Un-ne init eieetua Zeeunclun) promi88i0uem. Zimiiiter

quoque necensitnte Christine pw peacutoriduß [menue, okueifinue ei; m01-

tuue e81). (Ö 22.)

2) 09eer eiirintinui yrincipium 68i: yrneüeetinntia, ineäinn] iu8tificnti0,

fiujß gioriiicnti() Zen mngnifientio. Wahrfcheinlich Bezugnahme auf Röm. 8, 30
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dem er unmittelbar zum Herzen fpricht (Jöh. 6) 44) 1), Da die

Gabe diefer Berufung unabhängig ift von der Buße, fo läßt fich

der vulgäre Ansfpruch, den man dem Auguftin zufchreibt: Bift

Du nicht prädeftinirt7 fo fchaffej daß Du prädeftinirt wirft, keines

wegs aufrecht erhalten7 denn die Berufung ift eben eine Gabe

Gottes. Auf welche Weife aber Gott beruftf ift nur dem Geifte

Gottes bekanntf welcher auch die Tiefen der Gottheit erforfchtf

und vielleicht dem Geifte des Menfchen7 welcher in dem Be

rufenen ift. (Z 28.)

Zu feiner Rechtfertigung kann der Prädeftinirte als Sünder

nichts tun) da feine verderbte Natur7 der Gott felbft ein Sehte>en

ift, das Gute weder zu erkennen noch zu wollen) noch zu tun

vermag. Mit Rückficht allerdings auf feine Eigenfchaft als Prii

deftinirter hat er einen Anfpruch auf die Rechtfertigung 2)) aber

doch nur auf Grund der inneren Notwendigkeit) mit der jener erften

Gnade die zweite folgen muß. Ohne fein Zutun wird fie ihm

zuteil aus Gottes reiner Gnade. Die Rechtfertigung faßt nun

Staupitz wie Auguftin 3) nicht als eine Gerechterklärung, fondern

als eine Gerechtmachung. Sie ift wefentlich eine Zurückführung

auf den rechten Weg des Gehorfams) eine Oeffnung der Augen

zur wahren Erkenntniß Gottes durch den Glauben (derfelbe alfo

nur ein Wiffen)) eine Entflammung des Herzens zur Liebe zu

Gott. Sie vollzieht fich durch die Wiedergeburt. „Jn diefer

neuen Geburt _ift der Vater Gott, die Mutter der Wille7 der

erweckende Same das Verdienft Jefu Ehrifti. Wo dies zufammen

kommtf wird ein Kind Gottes geboren, gerechtfertigt und lebendig

gemacht durch den Glauben) der da wirkt durch die Liebe) wirkt

fage ichf durch das Feuer unferer LiebeF das angezündet an dem

Feuer feiner Liebe) welches ift allein das ewige Feuer, das vom

Himmel herkommt, während alle übrigen fremde Feuer find.

1) l-li N108 prueäeetinarit, iiber-e dank neeedearia eaneegnenkia in

tempore ac] 1108111 eklieaei 'olnntate rocuti eb quiciern non per Weyeen

propbetad aut 174103170108, der] per ipdnrnrnei; (1611111 qui Lagnibnr ati 00!. (5 24.)

2) U0. 22, 26 und 27 11011 gniciem ex nuturae sec] gratiae ciediw.

33 eieetjd 11011 1noci0 roeatja, 1761-11111 et indtificatia (iebetur.

9) Vgl. Thomafius, Dogmengefchichte l, 510ff. Auch '[11, Weber,

8. Angnetini (ie _juntjfientiane (Loan-ine., bef. p. 44 nq.
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Diefes Feuer wirkt, daß Gott uns gefällt und ange

nehm iftF uns mißfällt nicht nur, was gegen Gott ift,

fondern allesf was nicht Gott ift. Das ift die Gnadef

welche angenehm macht nicht den Menfchen Gotte

wie viele auslegen- denn dies hat die Erwählung

getan, fondern allein bewirkt, daß Gott dem Men

fchen wohlgefällig und angenehm ift- durch die Liebe

welche den Gehorfam, den die Begierde fortgenommen

hat, wiederherftellt, durch welchen wir Gotte nicht

uns recht und gerecht find und leben" 1).

Hiernach befteht alfo die erfte oder zuvorkommende Gnade in

dem objectiven göttlichen Acte der Erwählung. Sie conftatirt,

*daß Gott verföhnt ift, bezüglich derjenigen , die er erwählt hat,

denn die Erwählung macht die Menfchen Gotte angenehm( nicht

die Rechtfertigung. In diefer wird vielmehr durch die recht

fertigende Gnade (gratis. gratum faeiene) vermittelft des Glaubensf

d. h. der Erkenntniß der Heilstatfache, die Annahme der Liebe

Gottes zum Gehorfam gewirkt„ das Gefallen an Gott. Man

könnte aus dem Sahe, daß Staupiß in die Erwählung felbft das,

was wir Verföhnung nennenf legtf fchließenf daß er mit Auguftin

die Notwendigkeit einer Verf'ohnung GottesF weil diefer als un

deränderlich durch die Sünde nicht berührt wäre, iiberhaupt nicht

annehme- fondern nur eine Schuldbezahlung an den Teufel.

Dem ift aber nicht fo. Hier ift der Punktf wo fich feine und

Auguftins Wege trennen, hier kommt die mittelalterliche Genug

tuungslehre zu ihrem Recht. Von einer Schuldbezahlung an den

Teufel ift keine Rede - derfelbe fpielt übrigens nebenbei gefagt

bei Staupißf im Gegenfatz zu Lutherf eine fehr geringe Rolle -7

1) late igan operativ; qu0ci eieuZ nokia placed et grabner ij, äjeyljoeut;

neäuni guoä contra (je-um e817, 8er] 0111116 qu0c1 n0n eat (16118. Une() 68i;

grafik graqu facjenß n0n b0minein (Leo Zicni; multi expanunt, quaä 110c:

idea eleckjo fee-ib; 8er] 801m!) (ienui feieji: placere et gti-tum e888 vomjni yet*

cdaritatem, quae keabituiß, quali] rupuii; coooupiecendja odeäientimn qua

äeo nau n0ij et reete et fuste 811111118 et 'iiiij, (5 36,) Und weiter

unten: ln junkifioatwue enim baut-juin inkunäitur ebaritae, nocenäjtur

minutes per jgnem njmjae äeleotionjn tiei et; aocipii: vom() gratjum, qua,

Zjbj 66118 pine-ent, qnam cijcimue station) gratumi'nejentem. (Z 40.)
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fondern Gott ift es. der durch den Opfertod Ehrifti verföhnt

wird (Z 79-82). Ift die Annahme der Sünder von Seifert

Gottes fchon durch die Erwählung gegebenF fo doch nur info'fern7

als die Erwühlung zu ihrer (logifchen) Vorausfeßung die Menfch

werdung hat7 denn „daher kommt dem Sünder das Heil" (Z 64),

Die Genugtuungf fo lehrt Staupiß gut anfelmifch, war möglich

wegen der innigen Verbindung der göttlichen und menfchlichen

Natur. „Als Gott machte er die Sünde aller zu der feinen,

vermöge der Auflegung der Buße für alle; als Menfch leiftete er

durch fein Leiden und Sterben Genugtuung für alle." Den

höchften Wert legt aber Staupitz dabei auf die in der Menfch

werdung fich offenbarende Verbindung des höchften Iammers mit

der höchften Barmherzigkeit 1). ,f Die Theologen") ruft erausf.

„bewundern die hhpoftatifche Einigung der göttlichen mit der mcnfch

lichen Naturf der Unfterblichkeit mit dem Tode, der Leidenslofig

keit mit dem Schmerzj - ich bewundere die Verknüpfung der

höchften Barmherzigkeit mit dem höchften Iammer. Ich bewundere.

diesf fage ichf und fage dafür Dank) denn von da ift dem Sünder

das Heil gekommenf von da ift der höchfte Ruhm des Erlöfers

ausgegangenf von da ift uns Gott lieblich geworden) von da

her ift der Sünder bei Gott angenommen; Dank fage ich daher

dafür und werde die Barmherzigkeit des Herrn preifen in Ewig

keit." 2) .

Das Leiden Ehrifti ift genügend für alle) gleichwohl ift fein

Blut nicht für alle vergoffen. fondern für viele. Es ift die Ur

fache der Vergebung der Sündenf fowohl derer. die begangen

worden find) als derer) die begangen worden wären. wenn die

Kraft des Kreuzes nicht dazwifchengekommen wäre. Daher

kommt es) fügt er wunderlicherweife hinzu) daß dem) der weniger

Böfes getan hatf aber mehr getan hättef mehr vergeben wird,

wonach das Schriftwort zu verftehen ift: Welchem weniger ver

geben wirdf der liebt weniger (Luk. 7f 47). Es ift alfo der

Maria Magdalena durch ihre Heilung weniger vergeben als der'

1) Melanie. able/ca 65i, enrn nummer rniaerieorciiu _junger-Zink eunr

Zulu-nu, mioerju. Ö 82 x vgl. 63.

2) Ö 164.
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Jungfrau Maria durch ihre Erhaltung. denn mehr liebt Maria

die Mutter als Maria Magdalena die erwählte Schwefter 1).

.Die Zueignung der gerechtmachenden Verdienfte Ehrifti voll

zieht fich vermittelft der mhftifchen ehelichen Verbindung Ehrifti

und dem Erwählten. die fchließlich fo innig ift. daß das Jch in

Ehriftus aufgeht und fo ein Recht auf den Himmel erhält 2).

Das Ende des Heilsweges. das Ziel der Erwählung ift die

Verherrlichung. die bei der Glorificirung der Heiligen gefchehen

wird. wenn der mildefte Gott einem jeden nach feinen Werken

den ewigen Lohn erteilen wird. Hier kommt nun Staupitz auf

die Frage von deu guten Werken und ihren Lohn zu fprechen

und folgt wieder Auguftin. wiewohl er fich der fcholaftifchen

Termini bedient.

..Der Glaube ruft aus: die Gutes getan haben. werden in

das ewige Leben eingehen. die aber Böfes. in das ewige Feuer."

Da aber nach der Schrift das Verderben von uns herrührt. das

Heil aber von Gott. und nach dem Evangelium eine Rebe nur

dann Frucht bringt. wenn fie am Weinftock bleibt. und Paulus

fagt. daß nicht wir leben (um wie viel weniger wirken). fondern

Ehriftus in uns lebt. fo fchließen die Weifen. daß Gott nur feine

Werke belohnt. indem fie wohl wiffen. daß er felbft Gnade und

Ruhm giebt. Gott ift die unmittelbarfte Urfache jeder Sache. er

wirkt in allen alles 3). fowohl die natürlichen Werke als die des*

1) [tu. eontiugit ui; 111i M1318 tijmittiiur qui 111111118 maium keeit.

1'ee188et autem nmpliua. 111110 tim-111111111 ini-.61112617118 accurrit ciieeuti8. Tui

111111118 äjruitiitur. 111111u8 (1111311,. 108i ergo 111111u8 (11111188u111 1111111216 Ung

ciuieune per duration-3111 qua1u 1711-31111 bleu-ine pet* zire8er'uti0ue1u, neun 111118

11111311. Wirtin. mutet que-.111 blut-ier hlngäalenu eieetu 801-01-, (Z 15.) Staupiß

unterfcheidet hier alfo gratis. euran8 (grutuin inc-16118) und gratis-1 zii-6861

1711118. Vgl. _8 84. 711tu8 eiu8 (8anguini8) enrancia et p1e8e1-i-3ncio ngit.

Letzteres doch nur in Bezug auf Maria. wie ich vermute nach 1)u118 800tu3,

01181-3. 711. 1. 397.

2) y08tre1110 81 (lbriZtu8 e81 ego, ine er() edelutu 1111.560. 811.1111 119.590

et 3101-101- 111 ape (11101-11111 (lei. (Ö 62.)

3) 1)eu8 e81: 1111176183113 principuiitx ei; i1u1ueciirrti88ilun. au1u8iibet rei

enu88o. et: 0111111u1n eretianum operut01. - e817 1)en8 unu8 qui 0peratur in

011111111118 01111113; 1810 111080 eniet'aeere iu igne 01m8 (lei e817, 81c: riciet 111

ricientibu8. tief 111 tientibu8. 111111111; 111 equ0, rugit 111 1e0ue etc. (Z 39.)



formirten Glaubens. Die bei der Rechtfertigung eingegoffene

Liebe entzündet den Willen durch das Feuer der übermäßigen

Liebe Gottes. Das dadurch erweckte Feuer kann nicht ruhen.

es fliegt zur Höhe. bis es zu feinem Urfprung. der'Liebe Gottes.

bis es zu der eigentlichen Stätte des himmlifchen Feuers

gelangt. die da ift Chriftus Jefus. Gott und Menfch. Alle

Werke. welche diefem Feuer entfpringen. gehen daher von Chriftus

aus und haben ihr Ziel in Chriftus und werden deshalb im be

fonderen Sinne Werke Chrifti genannt. während fie formell im

Menfchen (menfchliche) find. und als endliche nur vermöge einer

äußerlichen Benennung die Gottes find 1). Da nun diefelben. als

die Werke einer endlichen Perfon. von Natur endlich find. fo

kann auf fie keine Gerechtigkeit eines unendlichen Verdienftes be

gründet werden. welchem eine unendliche Belohnung gefchuldet

würde. Wenn aber Gott befchloffen hat. fich dafür zu geben. fo

ift das Gnade. nicht Gerechtigkeit (Ö 42), Dieweil aber die

Rechtfertigung eine Gnade ift und nicht Natur. dazu die Annahme

der Werke in der Gnade auch eine Gnade ift. zu der ..Verdienft

niß" und dann die Verdienftniß Chrifti unfere worden ift durch

die Gnade. demnach wird billig das ganze Leben eines Chriften

der Gnade zugeeignet und in ihm ausgelöfcht. was man der ver

nünftigen Ereatur zumißt. nämlich die Herrfchaft oder Eigentum

der Werke von Anfang bis zu Ende.

Das ift die Heilslehre des Staupitz. wie er fie in feiner

Schrift von der Vollziehung der ewigenVorfehung niedergelegt

hat. Es ift eine eklektifcheVerknüpfung auguftinifcher und mittel,

alterlicher fcholaftifcher Gedanken 2). Sie .bezeichnet das Ringen

eines frommen. fchriftkundigen Gemütes. das die eigene Ohnmacht

1) Omnia. igitur opera. qune eequuntur 11une ignein e. Christo ereunt

et in (7111-18t111n rucLunt; ee. propter sunt opera. 0111-18t1 (Li-3te. epeoieLiue.

eecL in Liornine kormuliter sunt et 11011 niei ertrineeea (ienorninntione (1e1

nunt et Finite. sunt. 11119. eunt forme-.Liter in (111r18t0 uetionee 80111061; et

pseeionee pereonn1ee äomini noetri ,Leon Ebrieti. (jqu keeit et euetiuuit

pro noetre. Sainte et sunt teilen operationee infiniti suppoeiti, (Z 39. 40.)

Vgl. auch A. Ritfchl. Die chriftliche Lehre von der Rechtfertigung und

Verföhnung (Bonn 1870) 1. 114 f.

2) Die übrigens. wie Ritfchl a. a. O. S. 83 bemerkt. nicht in einem

fo principiellen- Gegenfatze ftehen. wie man gewöhnlich annimmt.
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gegenüber der Sünde erfahren hat, mit den hergebrachten kirchlichen

Anfchauungen. Wo( ift die Schrift ihm alleinige Quelle des

Glaubens und gründet er das Heil allein auf *die Gnade Gottes

in Ehrifto Iefu und will nichts wiffen von einem Verdienfte außer

dem. das die Gnade wirkt*7 aber trotzdem ift er gut römifch

katholifch. Es ift fchon bemerkt worden, daß Staupiß nur eine

Gerechtmachung, keine Gerechterklürung kenntj damit hängt zu

fammenh daß ihm im Grunde genommen der Begriff der Sünden

vergebung fehlt 1). Die Sünde ift ihm zwar etwas fehr reales

und pofitivesj der höchfte Iammerj aber er fcheint fie nur immer

als Menfchheitsfündeh nicht dem Einzelnen als folchem zugehöriges

zu faffen. Die Sünde überhaupt ift ein für alle Mal durch ihre

Uebertragung auf Ehriftum abgetan. Das ift der objective Tat

beftand, d'iej wie ich oben fagtej logifche Vorausfeßung der Vrä- z

deftinationh aber derfelbe wird in keine Beziehung gefeßt zu der

perfönlichen Rechtfertigung oder Erlöfung des Einzelnen. Hieraus

erklärt fich, wie nach Staupiß dem gerechtfertigten Sünder der

Friede des Herzens wiedergegeben wird7 nämlich rein auf erkennt

nißmäßigem Wege. Der Sünder gewinnt den Frieden nicht etwa

dadurchf daß er innerlich erfährt, daß ihm feine Sünden ver

geben findf fondern dadurch, daß er Ehriftus als Sohn Gottes

aus feinen Werken (durch die Schrift) erkennt 2), alfo als den,

der allein im Stande warj Sünde und Tod der Menfchheit auf

fich zu nehmen und „alles wieder in einen ruhigen Stand zu

bringen " 3).

1) Es ift auffällig, daß, während fowohl Auguftin (z. B. 1)e trinii.

Älll, 14: Justifienrnnr in Edi-jeti Sang-nine, cum per kewj88j0nem peace.

tarum eruiuiur n ciiadaii paterdate) als Thomas (8mqu ll, 1. qu.

113. 3.. 8) die Sündenvergebnng mit der Rechtfertigung in Verbindung

bringen, Staupiß davon fchweigt. Es hängt dies damit zufammen, daß die

gratin gi-atnmt'neiena, wo die remiaeie yeceatornln allein eine Stelle haben

könntej nach Staupiß, wie oben dargeftellt, nicht 110mineu1 Deo gti-.tum kacit,

nec] domini Denen.

2) Infofern nämlich, als fich an jedem Werke vier unbegreifliche Dinge

finden müffen, „nämlich die Allmächtigkeit, die unendliche Weisheit, die höehfie

Barmherzigkeit, die tieffie Gerechtigkeit, damit niemand verborgen, daß er der

Heilige fei, den Gott wunderbarlich gemacht hat in allen feinen Werken“ (Z 96).

3) Vgl. das ganze vierzehnte Eapitel.

Kolbe. Staupiß, 19
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Die Frage nach dem Beharren des Gerechtfertigten löft Staupiß

fehr einfach ohne ein (101111111 pereerernntiae anzunehmen. „Immer

liebt, wer ein Freund ift'*1), und unveränderlich7 wer unver

änderlich ift. Deshalb wird eine Seele Gott nicht unangenehm,

welche einmal in der ewigenf beftändigen, unveränderlichen Er

wählung zu Gnaden angenommen worden ift) denn Gott giebt

zwar allen Dingen das Bewegen) ift aber felbft bleibend unbe

weglich. Da von dem Verhalten Gottes alles abhängt7 fo kann

das Verhalten des Menfchen daran wenig ändern, auch wenn er

fündigt. Man kann zeitweife fündigen oder immer fündigenj und

wird dann mit zeitlicher oder ewiger Strafe beftraft. Aus dem

Begriff der Prädeftination ergiebt fich nunmehr von felbftj daß

der Prädeftinirte nur zeitliche Sünde begehen kannf alfo auch nur

mit zeitlicher Strafe beftraft werden muß. Damit aber an der

erwählten Seele weder ein Flecken7 noch ein Runzel„ noch irgend

etwas Derartiges aufgefunden würde) ftraft Gott die Erwählten

in diefer Zeit gar harty ja oft legt ihnen der allergütigfte Vater

mehr Strafen auf) als die begangenen Sünden erfordern) auf

daß die Verdienfte des Gehorfams und der Geduld wachfen und

der geborne Knecht durch unfchuldig Leiden zur Aehnlichkeit des

Sohnes komme. Uebrigens gewährt Gott dem Erwählten die

Gnade, daß er nach dem Falle um fo ftärker wieder auffteht und

das Gebot des Herrn vorfichtiger bewahretf denn die Schrift

fagtf daß denenf die Gott lieben, das ift denen) die nach dem Vor

faß zu Heiligen berufen findf alle Dinge, ja auch die Sündef zur

Seligkeit dienen muß L).

Das bisher Befprochene ift im wefentlichen dasjenigef was7

wie Staupiß fagt, zu glauben zum Heile notwendig ift. Aber

eben nur das. Um ferneren Troft zu erlangen„ gilt esf die

Augen des Gemütes zu der Offenbarung des Geiftes zu erheben

und zwar fchon jeßtf vor der Zeit der Seligkeit, die wir künftig

erwarten. An die Stelle der doctrinären Entwicklung tritt nun

mehr die mhftifche Eontemplation, eben fo reich an Anfchauungen

reinfter kindlicher Frömmigkeit. wie an widerlichen Gefazmacklofig

1) Zeinper ann-.t qui amicns ent 6te. (Ö 86.)

2) Z 86-93.
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keiten, Gebilde einer über die Grenze des Erkennens7 auch des

religiöfenf weit hinaus ins Ungetneffene fchweifenden Vhantafjg

die je höher fie in der fpiritualiftifchen Erfaffung des Unendlichen

gekommen zu fein meint, um fo tiefer in die Sinnlichkeit zurück

fällt, weil fie auch das Geifiigfte nur in der finnlichften Weife

aufzufaffen vermag, Man lefe das Eapitel von dem Vorge

fchmack der Seligkeit, in der fich die ganz derbfinnliche Auffaffung

des Verfaffers offenbart. Die mhftifche Vereinigung der Seele

mit Chriftus unter dem Bilde der Ehe wird hier in einer Weife

abgehandelt! fiir die unfere Zeit nur den Ausdruck Blaspheniie

haben wiirde und mit einer Detaildarftellung der Geheimniffe des

ehelichen Lebens, die im Munde eines Mönches leicht anftoßen

konnte. Aber daneben wie viel Schönes, wie viele Blüten reiner

Gottesliebe und tief erbaulicher Erhebung zu dem Ewigen, fo

daß die Darftellung wie von felbft in die Form des Gebets iiber

gleitet, fo wenn er von dem Erfahren des Gefprächs Chrifti im

Herzen fpricht, von der befeligenden und herzerfreuenden Abend

mahlsgenoffenfchaft Chrifti und des Chriftenf die die Seele in

ein Entzücken oerfeßth daß fie nicht mehr weiß, ob fie noch im

Leibe ift oder nichtf - Erfahrungen, die aber nicht allen Er

wählten zuteil zu werden brauchen. Denn- fügt Staupiß hinzu,

das find zwar große Dinge7 aber zum Heil find fie nicht nötig,

deshalb hat man fie nicht (als Erwählter) von Chrifto zu for

dern! fondern wenn er fie giebt, fo ift es feine große Güte x).

So ift es allenthalben der Gefichtspunkt der Erwählung und

der Gnadef die für alles beftimmend ift. Wie gelangt aber der

Erwählte zur Gewißheit feiner Erwählung? Oder giebt es über

haupt keine Merkmale derfelbenf und was hat die Kirche mit ihren

Organen für eine Bedeutung für ihn 'L Das find Fragen, die,

wie nahe fie auch liegen, keine oder doch nur fehr ungenügende

Beachtung bei ihm findenf jedenfalls nicht in klarer Weife beant

wortet werden, nur fo viel darf gefagt werden, daß die Kirche

als Heilsanftalt in keine organifche Verbindung mit dem Ge

danken von der Vrädeftination gebracht wird. In Verfolg der

1) Z 161: Uagnn anni: jako, damen nc] Salate-ni non neooaaaria. lc]

ojroo non babent Gbkjatnln (iebjtoretn, Zee] [Wei-alice)ij autoren).

19*
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in der vorliegenden Schrift nur erft beginnenden mhftifchen

Neigung des Staupitz treten Kirche und Gnadenmittel gegenüber

der unmittelbaren Vereinigung des Erwählten mit Ehriftus fehr

zurück. Den Weg des Auguftinf die Prädeftination gefchehen zu

laffen mit Rückficht auf die Kirche als Heilsanftalß innerhalb

deren durch den Gebrauch der Gnadenmittel diefelbe zur Erfchei

nung kommen folle7 hat Staupiß foweit ich fehef direct nirgends.

betreten. Eine Vorftellung feiner Anfchauung von der Kirche läßt

fich aus den wenigen Erwähnungen derfelben nicht gewinnenh da

gegen kann man nachweifen, daß nach feiner Anficht mit den

Sacramenten zwar allerdings reale Gnadenwirkungen verknüpft

findf aber nur für die Erwähltenf wodurch fie ihnen bei etwaigem

Zweifel über ihre Erwählung zum Trofte dienen können. Hierauf

kommt Staupiß mehrfach zu fprechen in den wieder lehrhafter ge

haltenen letzten Eapiteln. wo er unter allegorifcher Auslegung von

Marc. 167 17. 18 die Zeichen des wahren Ehriften erörtert.

Bei Marcus heißt es, fagt er7 fo fie etwas tödtliches trinken

werden7 wird es ihnen nicht fchaden. Das Gift der Seele aber,

.was fie tödtet. ift) was fie in die Sünde zieht. Von folchem

Gifte ift freif der vollkommen an Ehriftum glaubtf aus deffen

.Hand ihn niemand reißen kann. Denn wenn der Ehrift weder

der Gnade noch der Lehre ermangelt7 fo hat er Ehriftum7 alfo

alles. was er zur Seligkeit braucht (Röm. 87 32-34)1).

Und obwol der Menfch durch eignes Forfchen zu keiner Gewiß

heit kommen kannf ob er des Zornes Gottes oder feiner Liebe wür

dig ift, fo kann er doch vermittelft unfehlbarer, zu diefem Zweck ein

:gerichteter Zeichen fich gewiffe Hoffnung verfchaffen. „Durch die

Taufe verfcheucht er die Angft der Anfechtungen, und zwar in der

.Hoffnung auf eine größere Gnade in der Firmung. Den Hunger

nach ewiger Speis vertreibt er durch die heilige Euchariftief die

Blöße wegen des Mangels an Gerechtigkeit benimmt die Hoff

nung vermöge der wahren Abfolutionf die Gefahr wegen Mangel

1) 11 tuii rene-110 iiber eat, qui perfeete in Güriatum oreäjt, rie ouiua

mann neun) rapere patent. Ziguiciem (litrietjunna nee gta/cin. nee

(toetrjno. eget, dabei; enirn Sin-intim), ergo quiequici 8alubi ane neuer

.Zurjum ent). (Ö 287.)
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des Verdienftes befeitigt die Hoffnung vermöge der dargebrachten

Hoftie, die Verfolgung des Fleifches unterdrückt fie durch die hei

lige Ehe- das Schwert des Leidens und des Todes erleichtert fie

durch die leßte Oelung. Wer alfo wird uns fcheiden von der

Liebe? Bekümmerniß? Nein, denn wir find getauft. Oder

Angft? Nein, denn wir find gefirtnt. Oder Hunger? Nein, denn

wir effen das Fleifch Ehrifti und trinken fein Blut. Oder Blöße?

Nein- denn wir haben gebeichtet und find abfolvirt und bekleidet

mit der Gerechtigkeit. Oder Gefahr? Neinf denn die Hoftie ift

dargebracht. Oder Verfolgung? Nein, denn durch die Che wer

den wir mit Chrifto oder doch wenigftens in Ehrifto verbunden.

Oder das Schwert? Nein, denn wir find mit dem Oel der Barm

herzigkeit gefalbt. Deshalb ift der Chrift ficherf daß keine Creatur

ihn von der Liebe Gottes trennen kannf welche ift in Chrifw

Iefu unferm Herrn.“ 1) Hiernach verbürgcn allerdings die Sacra

mente die Erwählung; aber da dasf was fie gewähren7 doch erft7

wie früher dargetan7 aus der Erwählung refultirt- fo kommtf fo

wird man fchließen dürfenf der in ihnen gewirkte Segen doch eben

nur dem wirklich Erwählten zu Gute» während fie für die nicht

Erwählten unkra'ftig find. Daß Staupiß dies wirklich fo meintf

möchte auch aus dem zu entnehmen fein- was er wieder im An

fchluß an Marc. 16- 18 über das Händeauflegen fagt. „Auf

die Kranken, fagt Marcus, werden fie die Hände legen und fie

werden gefund werden. Dem Buchftaben nach ift das eine Offen

barung des Geiftes zum Nußen der Kirche7 Guten und Böfen

gemeinfam, Der inneren Erquiäung und Tröftung nach ift es

eine Offenbarung der Gnade durch Einwohnung' der Gnade allein

für die Guten7 nicht aber auch für die Böfen." Das wird weiter

fo begründet: Alle Chriftenmenfchen, die in Einigkeit des Hauptes

zufammenkommen, find untereinander Glieder, und haben deshalb

1) Z 238-240. Nicht unintereffant ift, daß Staupiß zwar auch fieben

Sacramente zählt, aber anftatt der Vriefterweihe die Meffe fehrf das eigent

liche chtamentum eacekädfjj, Unter dem Sacrament-.urn mutrjmanjj ver

fieht er übrigens- wie fowohl aus den angegebenen Stellen als auch aus

dem ganzen neunten Capitel ((Ie mattinwujo Ovtjntj et Ebkjßtjnnj) hervor

geht, wefentlich nur auf Eph. 5, 32 hin die innige Lebens- und Liebes

gemeiufchaft Chrifii mit dem Erwähtten.
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gemeinfam Teil am Gewinn des Himmels. Denn in einem Geifte

find alle zu einem Körper getauft. und jedem kann von dem

andern geholfen werden. und es giebt keinen. der der Hülfe des

andern niht bedarf. Wir können daher und follen einander

helfen. und einer dem andern die Hände auflegen. das heißt den

andern der Kraft und der Wirkung des eignen Werkes teilhaftig

machen. auf daß das Lob Gottes in den Herzen vieler wachfe 1).

Um aber niht ohne Frucht das zu tun. was wir fchuldig find.

ift zu beachten. daß wir niht denen die Hände auflegen. welchen

infolge des feftftehenden Urteiles Gottes nicht weiter zu helfen ift.

Die Vorftellung ift alfo hier die. daß der mhftifche Körper der

Erwählten vermöge ihres innigen Zufammenhanges mit Chrifto

gemeinfam das Heil. die Gnade befitzt. die Einwohnung Chrifti.

daß diefelbe. wie Staupitz auh anderwärts darlegt. weil eben

Gnade. bei dem einen mehr. bei dem andern weniger fich findet.

'der etwaige Mangel aber durh gegenfeitige Mitteilung vermittelft

der Handauflegung ausgeglichen werden kann. daß die Haudauf

legung aber nur Wert hat bei dem Erwählten. und niht dem

Berworfenen. Wer als folcher aber zu erachten ift. darüber wird

nichts ausgefagt. Staupitz bemüht fih äußerliche Zeichen der Er

wählung aufzufinden. fie werden wieder zu innernz niht wer er

wählt ift. kann ich erkennen. wohl aber. ob ich erwählt bin. eben

daran - fo muß man wohl die oben mitgeteilte Stelle iiber die

Gnadenmittel auffaffen -. daß der Gebrauh der Sacramente

:jede Furcht und Sorge aus dem Herzen treibe. daß ih Chriftus

in mir wohnen fühle. mich mit ihm inniger zu verbinden begehre.

die Sünde haffe. das Gefetz mir eine leichte Laft ift und ih die

Süßigkeit des Gefprähes mit dem Herrn empfinde (Cap. 14).

und lieber zunihte gehen wollte. wann es zu größerem Lobe

Gottes dienen follte. ..Siehe da haft Du den höhften Grad des

Gehorfams und der Gelaffenheit. wodurch die vernünftige Creatur

hervorgebracht aus dem Nihts durch die Macht. von der Sünde

erlöft durch die Barmherzigkeit. von fih felbft zunihte geworden.

1) Vgl. diefelbe Anfhauung in Luther's ältefter Pfalmenausleguug ec1.

'ZeitLemann 11. 243. Hering. Luther's erfte Vorlefungen (Studien und

Kritiken 1877. S. 612).
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mit ftetem Lob zu ihrem Urfprung zurückkehrt durch Ehriftum

unfern Herrn" l).

Daß kirchliche Einrichtungenj ihr Wert oder Univertj faft gar

nicht in den Kreis der Betrachtung gezogen werden, kann nach

dem oben Gefagten nicht befremden. Nur einmal wird gelegentlich

der Befprechung der Liebe zur Gerechtigkeit über den Ablaß ge

fprochen. Der reale Wert desfelben wird nicht in Frage gezogen,

vielmehr derfelbe mit Barmherzigkeit Gottes gleich gefetztf dochj

meint Staupißj ift die Befreiung von Sünden durch eigne Genug

tuung empfehlenswerter und nützlicherj als durch Ablaß; em

pfehlenswerterj weil fie auf größerer Liebe zur Gerechtigkeit be

ruht7 nützlicher, weil fie das Verdienft mehrt und ficher und eifrig

macht in der Bewahrung vor Sündej auch keinen Feind hath

weil fie feft glaubtj daß alle ihr widrigen Dinge zu ihrem Beften

-gefchehen feien ii). Einen Gegenfatz zur Kirche wird man aus

diefen Sätzen nicht lefen können, fie entfprechen vielmehr dem ver

ftändigenj praktifchen Sinne des Staupihj der ihm trotz der Neigung

zur thtik eigen ift. Damit hängt auch zufammenj wenn er von

.den Geifterbefchwörnngen fagt, wie viel fie vermögen oder nicht

vermögenj und aus welcher Kraft fie wirkenj das wiffe er nicht

und wage deshalb nicht darüber zu lehrenj obwol er im Glau

ben der Kirche glaubef daß dem Gläubigen vieles möglich fei.

Nur foviel fage erj daß Teufel austreiben die Tugend nicht för

dere auch nach Matth. 7j 22 kein gewiffes Zeichen derfelben

feiZ). Ebenfo verhält er fich fkeptifch gegen Vifionen u. dergl.

Obwol er felbft fagt, daß man Ehriftus fchmecken und fühlen

kannj fo tadelt er doch die Prediger eigner Heiligkeitj die fich

1) [Loge baden unno minimum odeüiendine reeig-nntionißque Scheint))

quo ratioundiiiZ creation en nidiio poteuter prociuoda et n peooato inieeri

oorciiter reciemyts o. 86 i983 nidiiii'aotu, in 81mm principium reciii: cum

aeäiüua inucie yet Ein-intim) (10mian nos/trum. (Z 257.)

?2) Eomnienüadiiior ei; ntiiior e81; Lidersdio n. peace-.tja yet pkoprinni

nntisfaokionew quarn pei- inciuigeutinco, oommenäadiiior cel-te (juin cum

maiore (iiieetione iuZtieie, ntiijor, quiet aug-ei merituin, reciciid securum ek

Zoiicitnm ac] enrenciuln peeontuin et non dabei; iuiinjoun), quie. queoungue

contra ne know pro se facto. firmiter ereciit. (Z 195.)

3) Z 187.



296

dergleichen zum Teil lächerlicher Vifionen rühmen) während doch

Vifionen außer uns nicht beffernj vielfach fogar auf Schalkheit

oder Albernheit beruhen 1). -

Ohne Zweifel eignet der eben befprochenen Schrift ein hoher

Grad von Originalität. Es erklärt fich) daß man mit ftan

nender Bewunderung die neue Lehre vernahm. Aber wie kam

Staupitz felbft zu diefer neuen Erkenntniß? Wie kam es) daß wir

bei demfelben Mannef der vor zehn Jahren einen Luther von

den Grübeleien über die Prädeftination abzubringen fuchteF die

Erwählungslehre als den Mittelpunkt feiner ganzen theologifchen

Anfchauung wiederfinden) und derfelbe Staupiß fich nicht fcheutef

jene fchwierigen Gedanken) deren relativepGefährlichkeit er doch an

Luther erfahren hatte) nun vor die Gemeinde zu bringen? Nur

vermutungsweife können wir die bedeutende theologifche Entwicklung

erklären) die wir nach den befprochenen Schriften im Vergleich zu

dem) was wir früher über Staupitz hörten) notwendig voraus

fehen müffen. Man wird vor allen Dingen daran denken müffeny

daß Staupiß feit jenen erften Erfurter Begegnungen ftets im

engften7 wenn auch oft nur brieflichen Verkehr mit Luther

ftand. Derfelbe ift nach den uns erhaltenen Aeußerungen Lnther's

darüber ein lebhafterer gewefenf als die wenigen zwifchen beiden

gewechfelten Briefef die wir noch befihen) erkennen laffen. Was

Luther in religiöfer7 in wiffenfchaftlicher Beziehung bewegte, das

teilte er dem väterlihen Freunde mit) darüber bat er um Aus

kunft. Staupitz7 Mahnungen7 von der Prädeftination abzufehenf

werden nicht mit einem Male den gewünfchten Erfolg gehabt

haben. Noch oft mag der Zweifel an der Erwählung in Luther

laut geworden fein. Es konnte nicht anders feinf wohl oder übel

mußte Staupitzf der anfangs Auguftin ebenfo wenig kannte als

Luther, der Frage felbft näher treten. Es trat das Eigentümliche

einj daß der Schüler durch feine Wißbegierde) durch feine Zweifel).

deren Löfung er begehrtef den Meifter auf ganz neue Bahnen

lenkte. Beide ftudirten jetzt die Schrifh die paulinifche Theologie)

vertieften fich in Auguftin, aber während Luther feiner ganzen

Natur nach auf dem fußend, was ihm nach Staupitz7 Anregung

1) e 164-168.
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durch innere Erfahrung zur Wahrheit geworden warf doch nur

die Unzulänglichkeit eigner Kraft und eignen Verdienftes aus Au

guftin heriibernahm und fo bald den „kurzen Weg des Glaubens l*

ging, wurde Staupiß7 der viel größere Neigungen zur Shftematik

hatte als Lutherj zum ftrengften Vrädefiinatianer.

Wiewol Staupiß bei weitem früher mit den Schulbegriffen

brach 1), fo hatte, fieht man auf das Endziel der beiderfeitigen

religiöfen Entwicklung, der Schüler den Meifter bereits überholt,.

und man weiß7 wie Staupih fich je mehr und mehr vor Luther's

Geifte beugte. Aber auch fchon feine damalige Stellung wird zum

großen Teil nur verftändliih7 wenn man fie wie angedeuteth auf

mittelbare Anregungen durch Luther zurückfiihrt.

Es war wol auch nicht fo ganz zufälligf daß man zur felben

Zeith als Staupitz in Nürnberg iiber die Vrädeftination predigte,

dort ganz befonders von Luther's Auslegung des Rbmerbriefs

fprach. In der Schrift von der „Nachfolge des willigen Sterbens

Chrifti" fanden wir noch kaum leife Anklänge an die Lehre von

der Vrädeftination. Indem er fie der Gemeinde auslegtef mag

er felbft erft zur vollen Klarheit dariiber gekommen fein.

Gewiffermaßen als Correctiv gegen die ftrenge Logik des Ge

dankens verband fich dann damit ein contemplativesf an die thtik

anklingendes Moment, was ebenfo wie bei Luther in jener Zeit

auf eine zweite Reihe theologifcher Anregungen fchließen läßt7 ohne

daß wir doch im Stande wärenf fie genau nachzuweifen. In der

eben befprochenen Schrift ift es noch mehr accidentiellf aber viel

leicht gerade dasf was ihm den großen Beifall auäf der Menge

erwarb. Durchaus beftimmend ift es dagegen in Staupiß' reiffter

Schrifh die gerade ein Jahr fpäter erfchien7 hervorgegangen aus

Vredigtenh die er im Advent 1517 in Miinchen gehalten hat 2).

Es ift dies das Büchlein „von der Liebe Gottesllf in dem

fich die Eigenart und die ganze Tiefe feines reichem religiöfen Ge

miithes am fchbnften offenbartf eine Neujahrsgabe an Frau Kuni

1i) Vgl. Hering, Luther's erfte Vorlefungen a. a, O., bef. S. 611 ff,

2) Luther über Staupitz' Schrift ae praecieatjnertione; 1).? Wette

L, 54. 61 u. ö.



298

gunde. Herzogin in Ober- und Niederbaiern. der Staupiß um

ihres feligen Gemahls willen fein Beftes darbringen will 1).

..Gott ift über alle Dinge lieblich ". das ift der Ausgangspunkt

feiner Darlegung und der Gedanke. zu welchem er immer wieder

zurückkornmt. Gott ift über alle Dinge lieblich. denn er ift eben

Gott. und als folchem eignet ihm die abfolute Vollkommenheit.

deren Wefenheit die Liebe ift. die alles. zu dem fie in Beziehung

tritt. lieblich macht. Aus dem häßlichen Feind muß ein lieblicher

Freund. aus graufiger Finfterniß wonniges Licht werden. Es ift

unmöglich. daß das nicht lieblich werden follte. was von Gott

geliebt wird. Denn lieben wir etwas Gutes. fo ift unfere Liebe

felbft gut. um wie viel mehr. wenn das höchfte Gut der Gegen

ftand unferer Liebe ift. Und bleibt lieben fchon an und für fich.

auch wenn es auf etwas Böfes gerichtet ift. lieblich und füß. wie

follte die höchfte. befte. unveränderliche. treue und ewige Liebe. die

Gott felbft ift. unlieblich. nicht füß und hart fein! Und diefen

Gott. der die Liebe felber ift. find wir zu lieben verpflichtet. und

zwar fo. daß wir ihm alles wiedergeben. was wir find und ver

mögen. auch uns felbft. fei es zum Tod oder Leben. zum Himmel

oder zur Hölle 2). Denn dazu find die Menfchen gefchaffen. Gott

in fich felbft zu loben und zu preifen. Dazu giebt es keinen an

dern Weg. als daß das Herz in feiner Liebe ruhe. frei von aller

andern Liebe. in feiner göttlichen Vollkommenheit ganz und gar

gefältigt. Denn wer etwas Anderes mehr liebt als Gott. der

entzieht Gott feine Ehre und treibt Abgötterei. auch wenn der

Mund das Vaterunfer betet 3). Das wahre Anbeten befteht im

1) Vgl. ))e Wette 1. 96. Da Staupin. wie weiter unten zu zeigen

fein wird. den Winter 1517-1518 größtenteils in München war. vermute

ich. daß die betreffenden Predigten erft im Advent. nicht. wie Knaake

S. 9() f. zu meinen fcheint. fchon im Frühjahr gehalten find. Welchen Wert

Luther der Schrift beilegte. erfieht man aus 1)e Nett e 1. 96. 102. Ein

Exemplar derfelben mit der Auffchrift: ..Meyner Lieben Mutter Margarethen

Luthery'ni“, bewahrt die Kal. Bibliothek zu Berlin.

2) Knaate 1,24.

3) ..Abgotterey ift bey vns ym namen nicht. in der tat aber vielleicht

nichts weniger den gewefen. Auff difen tag. o guettigfter got. bett man in

der chriftenheit kue. pferd. gott. filber. holß vnd dergleichen an. als bey den

heyden vor taufent jaren gefcheen.“ Knaake 1. 95.
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Liebenf nicht in Worten. Wer liebth der betet, und Qwer nicht

liebt7 der betet nichtf auch wenn er taufend Pfalter fpräche.

Aber diefe reine höchfte Liebe, die Gott von uns fordern kann

man niemand lehrenf wie man niemand fehen lehren kannf wenn

man ihm auch noch fo viel von den Farben erzählt. Man kann

fie auch nicht von felbft lernen7 denn daran find fah wie Paulus

fagt, fchon die Heidenf die Gott doch erkannt habenh zu Schanden

geworden. Aber auch aus dem Buchftaben der heiligen Schrift

lernen wir nicht Gott über a(le Dinge lieben, Denn der Buch

ftabe des alten Gefeßes gebiert nichts als Erkenntniß der Pflicht

daß man die Gebote halten mußh Erkenntniß der Sündef daß

man fie übertreten hatf Erkenntniß des Unvermögens- daß man

fie nicht zu halten vermagf woraus dann die Furcht entfpringt

weshalb Paulus fagt, daß der Buihftabe tödtet und nicht lebendig

macht. Und ein noch viel größerer Mörder der Seelen ift der

Buchftabe des neuen Teftaments, Denn in diefem zeigt fich Gott

ja viel lieblicber als im altenF als den7 der fiir uns Menfch ge

worden- gelitten und geftorben ifth und wir miiffen danach um fo

vielmehr unfere tiefe Berichuldung erkennenh wenn wir nach fo

unausfprechlicherf großer Barmherzigkeit Gottes undankbar bleiben

und fündigen. Chriftum wiffenf ihn in Augen und Ohren habenf

nüßt nichts7 wie man an den Juden fehen kann. Nein- wenn

die Liebe in uns erwachfen follh fo muß uns Gott zuvor die

höchfte, die größte Begnadigung zuteil werden laffenh nämlich in

uns Wohnung zu machen. „ Die wefentlichef felbftändige Liebeh

die Gott felbft ifth ift eher in dem Menfchem als feine Liebe oder

etwasf das gut genannt werden kann l“ 1). Es verhält fich mit

jeglicher frommen Seele, wie mit Mariaf der Gottesgebärerinh

daß fie Gott empfangen muß in Gemüt und Leibf wenn auch

nicht in gleichem Maße7 nur in geiftlicher „ Empfahung Ehrifti".

Und felig und mehr als felig ift der Menfch- in den der heilige

»Geift von oben herab geftiegenh in dem die felbftiindigeh wefent

liche Liebef die Gott felber iftf ihre Wohnung hat„ in ihm

wachfen fiir und für göttliche Früchteh er weiß es oder weiß es

nicht- denn der heilige Geift feiert nicht. Wie viel Früchte wirkt

1) Knaake l, 98.
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er in uns. von denen wir kein Bewußtfein haben. Könnten wir

ihn in diefer Weife in uns felbft fehen und klar erkennen. das

wäre die höchfte Seligkeit auf Erden.

Daß die Shrift niht genügt. um die Liebe Gottes zu er

lernen. hat Chriftus ja felbft gefagt. wenn er den Jüngern den

heiligen Geift oerheißt. der erft nah feinem Fortgang kommen

kann und der fie in alle Wahrheit leiten foll. ..Aus den Augen

muß Chriftus ins Herz. aus dem Fleifh in den Geift gehen. foll

er anders felig erkannt werden" 1). Gott kann mit nihten in

feiner ganzen Lieblihkeit erkannt werden. er offenbare fich denn

felbft ins Herz. Deshalb bringt er in die Seele. von der er

über alle Dinge geliebt werden will. fih felbft. das Licht in der

Dunkelheit. wodurch feine Lieblihkeit in einem feften ..unzweiffen

lihen" Glauben erkannt wird. ehe denn wir wiffen. was reht

ift. So ift die Erkenntniß des Glaubens ..ein gut lauttere gnad

gotes".

Ebenfo muß aller wahre Troft. der allein ruht und raftet

in der Hoffnung der Gotteskindfhaft. von dem Tröfter. dem

heiligen Geift. in unfere Herzen ausgegoffen werden. dem es allein

zufteht. Hoffnung zu geben. Darnach gründet fich alle unfere

Hoffnung niht etwa auf die Liebe. die wir zu Gott haben. auf

die Werke. die wir Gotte tun. fondern auf die Liebe Gottes zu

uns. auf die Werke. die Gott in uns wirkt. Unfere Werke

können uns niht den Troft geben. daß wir durch fie die Hoff

nung überkommen. fie geben aber ..ein tröftlih Vermuten. daß

die Hoffnung in uns fei". Erft muß im Felfen Waffer fein.

foll es anders über fih hinausquellen. Die Quelle muß einen

Brunnen bilden. foll ein Fluß daraus hervorgehen. Und wie

der Fluß zum Brunnen leitet. und die Ouelle zu dem verborge

nen Waffer. fo führen uns die guten Werke zu dem Brunnen.

darinnen Glaube. Hoffnung und Liebe entfpringen. und diefelbigen

drei zu dem innern verborgenen Waffer. zu dem heiligen Geift.

der die felbftändige wefentliche Liebe Gottes ift 2).

Unfere Liebe zu Gott wird alfo geboren aus der Offenbarung

1) Knaake 1. 100.

2) Ebendaf.. S. 107.



'der Liebe Gottes zu unsj der für uns. feine Feindej feinen einigen

Sohn in Leiden und Tod gegeben hat. Ehriftus unfer Herr

ift der Fels, der der Liebe Feuer giebtj und es doch nicht giebt,

es werde denn mit feftem Eifen aus ihm getrieben. Ehriftus ift

auch der Fels, der Waffer giebt, doch nicht eherf als er gefchlagen

wird mit der Ruten Mofi. Sein Leben, fein Leiden und Sterben

geben kein Zundfeuer, fie werden denn mit der ewigenF unver

brüchlichen, fteten und großen Liebe Gottesf mit der er die Be

fitzer der ewigen Freude unwiderruflich auserwählt hat, von dem

heiligen Geift berührt. Sonft ift alles Klopfen vergebens. Wenn

aber Gott den Fels ins Herz der Auserwählten fchlägh fo giebt

er Feuerf dann werden die todten Kohlen lebendig7 der fchwarze

Zunder (die Seelen) goldfarbig, der kalte Brand leuchtend und

brennend in Liebe, die von Gottes Liebe entzündet ift. Der Fels

giebt auch nicht Waffer7 Ehriftus wird nicht gnadenflüffig, aufs

höchfte lieblich und freundlich, dadurch, daß er gegeißeltj gekrönt7

verfpottet und gekreuzigt ift, fondern dadurch, daß der barmherzige

Gott, der rechte Mofesj der das Gefetz der Liebe gegeben hat7

ihn aus lauter Liebe zu uns gefchlagen hatj auf daß nichts als

Liebe aus ihm fließe und unfere Herzen durchfließej durch den

heiligen Geifth die felbftändige, wefentliche Liebeh die Gott felbft ift.

Die Liebe Gottes wird aber nicht allen in gleichem Maße zu

teil„ darum äußert fich auch die Liebe zu Gott in verfchiedenen

Stufen. Allen wirklichen Liebhabern Gottes7 denen die Liebe

ins Herz gebildet iftj ift es gemeinfamj Gott über alle Dinge zu

lieben. Ehriftus muß Ehriftus bleiben, Gott muß über alle

Dinge geliebt werden, das ift das Fundament aller Liebe. Aber

bei dem Anfänger vermifcht fich noch Furcht mit der Liebeh er

liebt wol Gott über alle Dinge7 daneben aber doch noch viele

zeitliche Dinge, fo daß er in viele läßliche Sünden verfällt und

nur die freundlicher liebliche Gottesempfindung ift es, die ihn von

Todfünden abhält. Der Geförderte dagegen ("der Zuenemer")

liebt nicht nur Gott über alle Dingej fondern braucht auch alle

Dinge nur zu Gottes Liebe und Lob. Wem es gegeben wirdj

dergeftalt zu liebenj oderf um beffer zu reden- in welchem der

Geift alfo liebt7 in dem entfteht von felbft Liebe der Gerechtigkeitf

Stärke des Gemüts, mildes Herz und dergleichen, was zum
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„ Ueberfichfteigen" fördert, wobei jedoch immer zu beachten, daß die

Empfindung zwar unfer ift, die Bewegung aber des heiligen

Geiftesf alles das Werk der Gnade 1).

Vollkommen aber wird der genannt, dem fich Gott fo lieb

lich fo freundlich fo füß einbildet, daß ihm wirdf es fei nichts

als Gott, nichts lieblich als Gott; ein folcher Menfch wird fich

felbft zu großer Unluft) er haffet diefes Leben und fehnet fich nach

dem Todef damit ihn nichts am Lieben hindere. Wunderwerke

fließen aus ihm7 die Gott mit feiner Liebe in ihm wirkt. Er

hat Freudef Friede und Ruhe. Jhn bekümmert weder Himmel

noch Hölle) weder Engel noch Teufelf weder Freund noch Feind.

Er wartet allein, was Gott in ihm fpreche) und wirkt in ganzem

Gehorfam und vollkommner Gelaffenheit und lebt eben, als lebte

er nicht. Sein Geift klebt alfo feft an Gott7 daß ein Geift ge

fprochen wird. Aber diefe großartige Wirkung ift nimmermehr

fein Werk. Gott ift Gottf der heilige Geift ift das Feuer, das

den Menfchen gar verzehrt und bis zu Afchen verbrenntf ja ganz,

und gar zunichte machtf auf daß er allein alles in allen Dingen

bleibe.

Das find die Ordnungen der Liebe Gottes über alle Dinge;

aber nicht immer werden fie in diefer Reihenfolge verliehen, denn

es fteht bei dem) der fie giebtf wie hoch oder wie niedrig er fie

geben will. Mancher Menfch denkt bei fich. daß er fern von

aller Sünde fich und alle Welt laffen möchte, das wäre vollkom

mener Liebe Werk7 und wenige Tage darauf befchwert er fich mit

geringem Gut oder gar ftinkender Wolluft. Vielmals tragen wir

im Anfang einen Eentnerf in der Folge nicht ein Pfundf was

doch fogar den Anfängern zu wenig ift. Urfache diefer Ver

änderung iftf daß wir nicht unfer) fondern in des Allerhöchften

Kraft tragenf die er uns giebt) wann und wie viel er will, nach

feinem, nicht nach unferm Gefallen) daraus erhellt die Torheit

derjenigen7 die mit ihrer Guttat fich unterftehen) Gott nach ihrem

1) „Die Bewegung ift des heiligen geifkesf die empfindung ifl vnfer, wie

' in einem gleichem das kutzlein eins andern ifi, das lachen. Auß dem er

fcheint, das des tzuuemers lieb mit yren nachuolgenden tugenden, wie des

anfahers, gnade ift.“ Knaake l, 105.
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Gefallen zu bewegen, die Gott lieblich und freundlich machen

wollenf Gott zu fich mit ihrer Frömmigkeit locken wollen, als

man den Sperber zum Aas locker. Diefe nehmen folcher Geftalt

der Barmherzigkeit Gottes ihren gebührenden Vortritt, Gottes

Gerechtigkeit die ihr eigene Bracht, und tragen befleckte Lumpen

zum Marktf wollen Gold mit Unflat bezahlen, aus ihrer Ge

rechtigkeit felig werden und gebrauchenh ihre Torheit zu verfechten,

der heiligen Lehrer Sprüche7 die fie noch nicht verftanden haben.

Wollte Gott die Bücher wären alle verloren, darinnen uns die

Menfchen gelehret haben, Tugend wirkenj und wäre allein die

Liebe gefunden7 fo thäte ein jeder, was er follte 1). Freilich darf

man nach ihr nicht toben und wütenh wodurch man ihren füßen

Gefchmack verhindert, den man am meiften empfindet, wenn man

fchweigt, nach innen hört und der Wirkung des heiligen Geiftes'

gewartet 2). Deshalb muß man nach der Stille des Herzens

arbeiten, Gebet und andere innere und äußere Uebung ruhen

laffen, auf daß man das heimliche Gottesgefpräch hören mag und

feine (iebliche Berührung empfinden. Denn unfer frommer Gott

läßt fich vielleicht (etwan) erfchleichenx aber nimmer erlaufen.

Gott läßt aber die Liebe in uns fich verändernf einen höheren

oder geringeren Grad annehmeny je nachdem es für unfere Selig

keit von Nutzen ift. Der Menfch muß bisweilen feine Schwach

heit innewerdenj verzagt werdenh um an fich und feinen eignen

Kräften zu verzweifeln- damit wir wie die kleinen Kinder zu ihm

als dem einigen Erlöfer fliehenh uns zunichteF ihn allein groß

machen. Und den Auserwählten müffen ja alle Dinge zum beften

dienen, felbft die Sünde 3), Fürwahr der rechte Chriftenmenfch

ift eine wunderliche Creatur Gottes7 dem fich Gott von Ewigkeit

1)Knaake1,108,

2) „Nachdem fh aber allein auß gottes erzeigtenn lieb herfleuft, ge

fchicht zu mererm mal, das wir durch vnfer toben vnd wueten nach hr,

vns felbft an hrem fueffen gefihmack verhindern, Welchen man denn

am nieiften empfindet, wen man fcbweigt, vnd hort einwerh, wen man

den mund aufthuetj vnd gewart der hhmelifchen fpeiß, wen man weder wol

noch vbel wircket vnd gewarttet der wirckung des heiligen geifies.“ Ebendaß

S, 108,

3) Ebendaf., S. 111.
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in hoher Lieb verbunden hat. ob er auch. wie David fpricht. das

Gefetz Gottes übertrete. feine Gerechtigkeit geringfchätze. und

feine Gebote übertrete. fo will ihn Gott doch nicht zeitlich

ftrafen. und feine Barmherzigkeit darum nicht von ihm wenden.

daß ihm alfo feine eigne Sünde zu der Seligkeit helfen muß.

denn was Gott einmal verfprochen hat. muß ewig ja fein. und

,dem er wohl will. dem müffen Himmel und Hölle. Böfes und

*Gutes zu feinem Beften dienen 1). Dem Petrus war der Fall

weit zuträglicher als das Beharren. Gott liegt überhaupt mehr

daran. feine Barmherzigkeit offenbar werden zu laffen. als unfere

Gerechtigkeit zu handhaben; das kleinfte feiner Leiden hätte genügt.

den himmlifchen Vater zu verföhnen. uns zu rechtfertigen und in

*Gerechtigkeit zu erhalten und felig zu machen. Es wäre aber

nicht genug gewefen um anzuzeigen. daß feine Liebe über alle

Maßen. feine Barmherzigkeit unausfprechlich ift. Darum fagt

Paulus. daß er alles in Unglaube und Sünde befchloffen habe.

auf daß er fich aller erbarme. Weil demnach alfo Gott die

Sünden zu feinen göttlichen Ehren braucht. fo hat man fich nicht

zu wundern. daß er fie auch zu des Sünders Beftem braucht.

Doch kann er allein aus Böfem Gutes nehmen. und uns gebührt

es. das Böfe mit höchftem Fleiß zu fliehen 2).

Wem es nicht gegeben ift. daß er Gott über alle Dinge liebt.

dem nützen auch zeitliche Gaben nichts. Ift doch felbft ein Judas.

der mit Jefu zu Tifch gefeffen. dem wie den andern Iüngern die

Gabe verliehen. Wunder zu tun. zum Verräter geworden. Hieraus

fteht man. daß der Herr vielmals aus Zorn giebt. das er andern

aus Liebe verfagt. Solche Gaben find. wenn die Liebe nicht dazu

kommt. mehr Gift als Gaben. fie legen mehr die Pflicht auf.

Gott über alle Dinge zu lieben. geben aber nicht das Vermögen

dazu 3). Ein Zeichen aber der wahren Liebe zu Gott ift. daß

wir feine Gebote halten. Die Liebe macht ja gleichförmig. ein

Herz. einen Willen. eine Seele. Darum muß dem. der Gott

über alle Dinge liebt. nur das wohlgefallen. was Gott wohlge

K) Knaake 1.111.

2) Ebendaf.. S. 112.

8) Ebendaf.. S. 113.
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fällt, und muß er alle Bosheit haffen. Ihm fällt es nicht fchwer7

das Zoch und die Bürde Ehrifti zu tragenj denn wenn die unaus

fprechliche Liebe fich in unfer Herz bildetf muß alle andere Liebe

nachlaffen, felbft die uns angeborene Liebe zum Weil-ef die am

fchwerften auszutilgen ift 1). Denn des heiligen Geiftes, der

felbftandigen Liebe Gottes Naturh und Eigenfchafc iftf wo fie rührt

da zieht fief wo fie fchmecktf da treibt fie, wo fie verfucht wirdf

da erfreut fie.* Sie nimmt dem Fleifch feine Siißigkeit7 wie der

Sonne heller Glanz der Kerzen Schein verbirgt. Das einzig

gewiffe Zeichen unferer ganzen Liebe zu Gott und Gottes gnädiger

Liebe zu uns ift allein vollkommene Leermachung des Geiftes.

Wer zur vollkommenen Liebe emporgeftiegen iftf deffen Herz wird

leer von fich felbft7 von allem Creatiirlichen7 fo daß nichts denn

Gott in feinem Geifte bleibt. Wer fich fo fein felbft und aller

Creaturen ledig findeth feines Lebens7 feines Berdienftes7 feines

Heils vergißt und nichts denn Gottes Ehre fuchtf deffen Willen

fich einzig gefallen läßtf fei es zu feinem Frommen oder Schadenf

fich felbft täglich verdammt und über niemand als über fich ur

teilt7 in dem ift ohne Zweifelf ja der ift voller Gott. Es ift

nicht ZornF fondern Gottes Gnade, wenn Gott den Menfchen

erkennen läßt, daß keine Treue, keine Liebe auf Erden ift. Das

ift der rechte Wegf durch welchen Gott vom Himmel mit befon

dern Gnaden das Fleifch vom Fleifch ledig macht und bindet den

Geift zum Geift. Das ift das höchfte“ Ziel der Vollkommenheit.

Die alfo liebenf find der Hölle entronnenf dadurch daß fie Gott

über alle Dinge geliebt haben; fie find auch frei vom Fegefeuer7

da fie eine reinef unvermifchte Liebe zu Gott haben. Sie wären

auch alles Leidens auf Erden freif wenn ihnen die Liebesleiden

nicht über die Maßen zu den ewigen Freuden dienten- und ihre

Herzen nicht dergeftalt zu Gott brennten, daß fie nichts Höheres

als ihm foviel als möglich gleichförmig zu werden begehrtenf und

auch er hat ja nur aus Liebe gelitten7 des Kreuzes Schwere und

Bitterkeit und endlich den bitterften Tod.

Das find in nüchterner Wiedergabe die wefentlichften Gedanken

von Staupitz7 warmherziger Theologie. Man hat fich daran

1) Knaake l, 115. _

Kolbef Stauplß. 2()
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gewöhnt. fie mit dem niht fehr klaren Ausdruck ..praktifhe

thtik" zu bezeichnen. doh ift neuerdings. von competenter Seite

dagegen bemerkt worden. daß bei Staupiß von einer eigentlihen

thtik niht die Rede fein kann 1). und allerdings mit den mhfti

fhen Theologen des vierzehnten Jahrhunderts. mit einem Tauler.

Sufo. Ruisbroek u. a.. mit denen man ihn in eine Reihe geftellt

hat 2). hat Staupitz bei einer unbefangenen Betrahtung nur fehr

wenig gemein. ja es läßt fih niht einmal eine directe fachliche Ein

wirkung derfelben auf ihn nachweifen. felbft niht von Gerfon. ob

wol er denfelben citirt. Von wirklihem Einfluß fcheint doh nur der

heilige Bernhard in feinen Sermonen über das Hohelied und

feinem Tractat ..über die Liebe zu Gott" gewefen zu fein. Darf

man als das Wefen der thtik die metaphhfifhe Ver

gleichung der Creatur und des Shöpfers bezeichnen. als ihr Ziel

die Aufhebung des Unterfchiedes oder doh wenigftens des wefent

lichen Abftandes zwifhen beiden. das auf dem Wege der Intuition.

durch Aufgeben des eignen Jhs an die Gottheit fchon hier auf

Erden erreicht werden foll. fo ift das Problem. mit dem fih

Staupitz befchäftigt. ein gänzlih anderes 3). th das Problem

der thtik wefentlich metaphhfifcher Natur. fo hat es Staupitz.

mit rein ethifhen Fragen zu tun. niht mit dem Ausgleich des

Abftandes zwifhen dem Shöpfer und der Ereatur. fondern

zwifhen Gott dem heiligen und gerechten und dem fündigen Men

fchen. Der Gegenfatz ift*niht Endlich und Unendlih. fondern

Heiligkeit und Verderbtheit. es handelt fih ja eben überhaupt.

wie Staupiß in dem Büchlein von der Nachfolgung des willigen

Sterbens Chrifti ausführt 4). niht um das Sein. fondern um

das Rechtfein. Trotzdem fehen Staupitz.7 Shriften die Be

kanntfhaft mit der thtik voraus und ift eine gewiffe Einwirkung

derfelben wenigftens in formeller Beziehung niht zu verkennen.

Wir finden allenthalben diefelben Termini. ja Bilder. die der thtik

eigen find; niht auf dem Wege der Speculation. fondern der Con

1) Vgl. Ritfchl. Die hriftlihe Lehre von der Rechtfertigung und Ver

föhnung 1, 112f.

2) Ullmann. Reformatoren vor der Reformation 11. 256.

3) Vgl. Ritfchl a. a. O.

4) Knaake. S. 52,_
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templatiom nicht durch Tun) fondern durch Nichttun, durch Auf

geben des eignen Ichs) durch Entleerung feiner felbft) durch ftetes

Gelaffenfein) durch Schweigen und Warten kommt der Aus

erwählte zu feiner Beftimmung. dem gänzlichen Aufgehen in

Gott. Aber wie fehr auch einige der oben angegebenen Süße

an den mhftifchen Begriff der Vergottung anzuftreifen fcheinen.

fo verbindet doch Staupiß damit) wenn man fie in ihrem Zu

fammenhang auffaßtj eine ganz andere Vorftellung. Ienes Auf

gehen des eignen Ichs in Gott) der die wefentliche) felbftändige

Liebe ift, wird doch niemals als ein metaphhfifches. fondern ein

ethifches gedacht - vom Pantheismus ift Staupiß weit entfernt _z

es ift im Grunde genommen nur eine durch den dem Hohenliede ent

nommenen. finnlich ausgemalten Begriff der Liebe beftimmte7 weitere

Ausführung des biblifch-auguftinifchen Gedankens: keoiaii n08 nei

be, inquiehnm 681; ook noatrmn (101160 requioeonb in te 1). Das

A und O feiner Theologie ift das Wort 2)7 das er feinen

Schriften vor- und nachzufeßen pflegte: Iefus) dein bin ich) mach

mich felig! -

Doch kehren wir zu unferer Darftellung zurück.

Bald nach Neujahr 1517 verließ Staupitz mit Besler7 dem

er fchon am 4. Dezember das Priorat abgenommen hatteF Nürn

berg uud begab fich nach Koburg) wo ihn wol Aufträge des

Kurfürften in Aufbruch nahmen 3).

Von dort aus vifitirte er einige Eonvente, u. a. am 23. März

den der Auguftinerinnen in Kr eu zb urg k)) war aber gegen Ende

des Monats wieder in Nürnberg und predigte dafelbft wiederum

1) hugnßtini (konfean. 1, 1; vgl. auch 694). 2.

2) Vgl. E. H. Götzens Ordinations-Sermone über 1)r. Joh. Stau.

pin' Leibfpruch) Lübeck 1717) und Brief an Lang vom 14. Novbr. 1516.

3) Besler a. a. O., S. 364. Scheurl's Briefb. ll, 4.

4) Den 23. März beftätigt er zu Kreuzburg einen Kauf zwifchen dem

Prior und Eonvent des Klofiers „S, Anne ober Eißleben“ und dem Propft,

der Priorin und dem Eonvent des Iungfrauenklofters von Kreuzburg. Er

nennt fich dabei: Ich Bruder Johannes von Stavpih der heilgen Schriff

doctor Ehnfidler ordens Sancti Auguftini der Reformirten Elöfier In

deuhfchen landen auß bebftlicher gewalt ?jour-ina (Ieneruiie. (Archiv zu

Weimar.)

20*
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unter großem Beifall. und zwar diesmal. wie er früher ver

fprochen. über das Hohelied 1). Bald nach Oftern befuchte er

mit Besler. von Adam von Frundsberg in Mindelheim dazu

aufgefordert. den dortigen Eonvent. und fetzte Besler fehr wider

feinen Willen am 23. April dafelbft zum Prior ein 2). Rach

einem nochmaligen kurzen Aufenthalt in Nürnberg begab fich

Staupitz wahrfcheinlich auf eine größere Vifitationsreife. deren

Verlauf uns unbekannt ift. Von Luther wurde er bis tief in

den Sommer erwartet. Endlich entbot er ihn zum 6. Auguft

zu einer Zufammenknnft nach Himmelspforte. wo er ihm als

dem Diftriktsvicar den Auftrag gab. dem Johann Lang feinen

feften Willen kund zu tun. er folle fich fobald als möglich die

Licentiatenwürde erwerben 3). eine Aufforderung. der diefer fehr

bald nachkam.

Jm Spätherbft desfelben Jahres. wahrfcheinlich im November.

war Staupitz wiederum in Sachfen. Jn einer uns unbekannten

Sache hatte er fich durch einen Brief. wie Luther durch Lang

erfahren. die Ungnade des K-urfürften zugezogen. Er reifte jetzt

felbft nach Torgau. um den Kurfürften zu verföhnen. verfehlte

ihn aber. weshalb Luther es übernahm. an denfelben zu fchreiben

und ihn der Ergebenheit des Vicars zu verfichern. Er habe mit

Staupitz gefprochen. der fich geäußert habe. er meine nicht. jemals

feinen gnädigften Herrn erzürnt zu haben. er hätte es denn da

mit getan. daß er ihn zuviel geliebt habe 4).

1) Scheurl an Ufingen: 18 pepu10 n08t10 anntice. eommentatnk.

Vriefbuch ll, 8, Daß er diefe Predigten fchon früher verfprochen. fchließe

ich aus dem Briefe an Staupitz vom 22. Januar. wo Scheurl unter Ueber

fendung der dentfchen Ausgabe der Schrift von der Vorfehnng fchreibt:

891-1110ne8 auntie01-un1 rolente 1100 (Iiijgentiue trnciuaernne ei kamen in 1011118

11118 a n0ij ailigentju uni; ljcien (isdicierari p0teet. Daß uns eine Probe

davon im Auszuge in 8t311pitii epp. l, 36 vorliegt. wie Knaake (Brief

buch ll, 8) meint. halte ich für unwahrfcheinlich. Es werden wol zu

fammenhängende Predigten gewefen fein. In der Chronologie -herrfcht hier

bei Besler Verwirrung. er erwähnt diefen Aufenthalt in Nürnberg nicht.

2) Vesler durfte noch auf kurze Zeit nach Nürnberg zurückkehren. blieb

[aber dann von Pfingften 1517 bis zum 14. Dezember 1519 in Mindel

heim. Fortgef. Sammlungen 1732. S. 364.

3) l)e Net-.te l. 57. 58. 598q.

4) lbjcl. l, 75.
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Den Winter brachte er in München und Salzburg zu. Aus

den im erfteren Orte gehaltenen Predigten entftand7 wie erwähnt,

fein Büchlein von der Liebe Gottes. Vergebens bemühten fich

die Nürnberger Freundef ihn für die Faftenpredigten zu gewinnen.

Die Begeifterung für ihn in jenen Kreifen war in ftetem Wachs

tum begriffen. Es hatte fich- wie Scheurl fchreibt7 eine 306311km

Ziunpiojanu gebildet7 die in den Erinnerungen an feine Predigten

an die reichen Belehrungenh aber auch an feine Scherze lebte l).

Womöglich bildete das Auguftinerklofter jeßt noch mehr als früher

den Mittelpunkt des geiftigen Lebens. Dort kam man bei dem

Prior Wolfgang Volprecht und Wenzeslaus Linkj der

fich feit dem Herbft als Prediger im Klofter befandh auch zu Speis

und Trank zufammen. Dort wurden die neueften Ereigniffe be

fprochen, gingen die neueften Schriften, befonders die, welche von

Wittenberg herüberkamenh von Hand zu Hand. „Alles tönt

von Staupitz wiederllf fchrieb Scheurl in feiner überfchwäng

lichen Weife. Bedauerte man aufs höchfte den Vicar nicht unter

fich zu fehen„ fo freute man fich doch in Wenzeslaus Link

als Prediger einen trefflichen Erfaß erhalten zn haben 2).

Unterdeffen hatten Luther's Sätze gegen den Ablaß ihren

Lauf dura) die ganze gebildete Welt gemacht. Leider hören wir

nur wenig über ihre Aufnahme bei den Ordensbrüdern. Daß

Staupiß fie billigte. kann keinem Zweifel unterliegen, Ihm war

das Wichtigfte darauf daß Luther Gott allein die Ehre gäbe und

ihm alles zufchreibe und nicht den Menfchen. „Gott aberlh fagte erh

„das ift klar, kann man nicht zuviel Ehre und Güte beilegen" Z),

In Erfurt, wo man fchon lange mit Mißfallen die neue

Richtung auf der Wittenberger Univerfität bemerktef fand man,

daß er allzukühn und unbefonnen fremde Anfichten verurteile 4);

dagegen erlangten die Thefen in Nürnberg- wo man fie nach

Möglichkeit zu verbreiten fuchte. den ungeteilteften Beifall b),

1) Scheurl's Briefbuch ll, 36. 42.

L) Ebendaf. 11, 24. 26. 42. Von Link wird fpäter noch ini Zufammen

hang zu reden fein.

9) Walch 17111, 1678.

4) ])o Netto 1, 72.

5) Scheurl's Briefb. 11, 36. 39. 40. 42, 43.
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Der erfte unter den Auguftinern und wol überhaupt der erfte.

der von Luther und Staupitz literarifch beeinflußt wurde. ift

Easpar G üttel. Im Jahre 1518 ließ er Faftenpredigten erfcheinen.

unter dem Titel: ..Ein faft fruchtbar buchlein von Adams Werken

und Gottes Gnaden“ u. f. w,1). Die Schrift. die den Grafen

von Mansfeld zum Dank für die neue Klofterftiftung in Eisleben

gewidmet ift. will eine rechte Anleitung zur Buße und Beichte

und zum würdigen Empfang des Abendmahles fein. Wie der

Verfaffer im Anfang ankündigt. will er darin etliche Punkte ein

flechten. welche der ehrwürdige Auguftiner. Vater Johannes

von Staupitz das vorige Jahr in Nürnberg über denfelben

Gegenftand gepredigt habe 2). Er benützt aber auch Staupitz7

Schriften .. von der Nachfolgung des willigen Sterbens Ehrifti"

und ..von der Prädeftination".

Mit Staupitz lehrt er da. daß der Menfch aus Adams

Kräften nicht im Stande ift. zu einer genugfamen Buße zu kom

men. um das Sacrament würdig zu empfangen. fondern daß

diefe allein eine Gnade Gottes iftZ). Denn die aus Adam in

uns vorhandene böfe Neigung ftirbt nicht gründlich. das Fleifch

werde denn zu Pulver und neu gefchaffen. derhalben durch Buße

mit Hülfe und Gnade täglich dahin zu arbeiten. Während des

ganzen Lebens. fo lehrt er nach Luther's erfter Thefe. foll die

1) Der vollftändige Titel: ..Ihefus || Ein faft fruchtbar buchlein von

Adams ff wercken. vnd gottes genade mit vnterriCht [f wie recht beichte buffzen.

vnd das hochwirdigft Sacrament felig hu entphahen im Au ff guftiner Clofter

[zu fandt Anne vor Eislebe |] dife heiligfte faften gepredigt vn gegeben 1518"

(40). Darunter ein großer Holzfchnitt: Ehriftus mit der Dornenkrone und

den durchgrabenen Händen und Füßen am Kreuzesftamm angelehnt. Da

hinter in gleicher Höhe mit dem Haupt eine Infchrift Leere-1101110. Unten

links die Nägel. rechts der Hahn. zu den Füßen Würfel und Hammer 1c.

Unter dem Bilde: krebuiati 1111111 indoreru in injquitatibue tuia [f D30 811111

ipae qui (Ieieo jnjquitntea f] tune propter 1116. Louie x111). Das erfte

Blatt trägt die Ueberfchrift: Ihefus Maria Anna. Ein Exemplar diefer

äußerft feltenen Schrift in der Herz. Bibi. in Gotha.

2) Gemeint ift damit in erfter Linie. wie K n a a k e (Ztaupitjt 0pp., p. 49 eg.)

ganz richtig vermutet hat. die uns im Auszuge bekannten Predigten (0pp.,

x). 155g.), die mit den Daetkinae eeeleoiuaticae (Scheurl's Briefb. 11. 43)

identifch fein werden.

9) Vgl. Knaake. S. 33.
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Buße nicht aufhören. Unfer Leben foll nichts anderes fein7 „denn

ein Haß über den alten Menfchen und ein Suchen und Verlangen

des Lebens in Chrifto dem neuen Menfchen". Wörtlich nach Stau

piß ftraft er diejenigenf die fich ein langes Leben wünfihenf um

fiäi zum Tode fchicken zu könnenf und doch nur in jüdifcher Art

auf ihre Werke bauenh während es doch beffer wäre zu fterben7

ehe man wüßte7 was gute Werke wärenf als fein Vertrauen auf

feine Gerechtigkeit und feine guten Werke zu bauen 1). Ueber

dem Kreuzigen und Tödten des alten Menfihen mit täglicher

Buße durch die Gnade Gottes ift aber nieht zu unterlaffen- „die

Sacramentalifchen bueffe- vormittelft des ftathelders Ehriftif vnn

mit nichtig tzuuor fchmehenn, den die innerliche bueffe nicht ge

nungfam auch vinb funft wo diefe burde von got vnd der Kirchen

vns tzu guthe verordent- nicht gantz demutiglich auff vns gefaffetf

nach vormugen durch gottes gnade fenfft getragen vnd angenom

menf wolwiffende" - fth er aus Waltz hinzuf - „wie etwan

Chriftus vber das er curirt vnd rein gemacht die auffeßigenf fie

doch remittirt vnnd gefant hat ßw den briefternh fich hnen ßu

ertzeige" 2). Nachdem er dann von den drei Stücken der Buße

und der Notwendigkeit der Beichte gefprochen, citirt er, ohne

Luther's Namen zu nennenf feine Auslegung der fieben Buß

pfalmen7 in der bei dem zweiten Bußpfalm klar befchrieben feih _

daß nicht die felig feien, die keine Sünde habenf fondern allein

dief denen fie Gott aus Gnaden erläßtk'). Nach einer weiteren

Ausführung iiber die Beichte heißt es dann: „Solche vnterricht

ßu Ehrifti vnn gottes gnaden neben feines felbft

waren erkenthnus4) hu rechter beichtf bueßh vnd alfo noch

mals des hochwirdigften Sacraments feliger entphahung bringt

einen vleiffigen anfchawer vnd beherßer die befchreibung in deutzfcher

Septen des vorgangen jhares durch den Mansfeldifchen hßt

Wittenbergifchen Auguftiner fampt feiner Beichtzettel von Adams

wer>enn ehgenen krefiten flelichem Teftament vnns angeborn ehnes

1) Vgl. Knaake, S, 86.

2) Vgl. oben S. 186.

3) va. b.

4) Ans dem Titel von Luther's Pfalmenauslegung. Erl. A. 37, 340.
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thehles vnd gotliher gnaden der wurckung Chrifti. des andern in

Vortragung der tzehen gebothe hhermit eingelegt." Hiernach fügt

er hier und da mit einer kleinen Umftellung. aber fonft faft wört

lich Luther's Erklärung der zehn Gebote ein. die Uebertretung

als Adams Werk der Erfüllung als Gottes Gnade gegeniiber

ftellend 1). Diefe Antithefe ift es auch." welche den weiteren Jn

halt der Schrift beherrfcht. Gegen Ende derfelben ift feine Quelle

hauptfächlih Staupitz' Schrift .. von der endlihen Vollziehung" 2).

Bei Gelegenheit der Frage. wie fih der Chrift nah erhaltenem

Sacrament verhalten foll. eifert er gegen die Utraquiften. giebt

aber den eigentümlihen Rat. der Ehrift folle ..alsdan vnther

folcher andaht. auffftehen vnd tzu mehrer vortzerung des hohwir

digften Sacraments aus dem kelh. niht auff Behemifhe der Huffithen

munire. vnther behderleh geftalt. funder allein einen fchlechten

puhr wein do nehmen". Wie tief er fchon trotz aller fcho

laftifchen Velleitäten in die paulinifhe Theologie eingedrungen ift.

zeigen die Schlußworte: ..Auff das ih befchließ mit dem do ange

hoben mit dem aller heiligften Paulo. durch des ainigen menfchcn

vngehorfam. die erbermlihe feuche der fünde in vns gekrochen.

alfo auh widerumb durch den einigen gehorfam des fon gottes

wider entledigt. vnnd gantz befchließlich do felbft antzeiget. wie do

regirt oder geherfht hat die funde bis in den todt. das widerumb

die gnade herfhe durch die gerechtikeht in das ewig leben (vnd

das alles nicht anders dan) durch Jhefnm Chriftum' vnfern hern.

dem wir allein hw dienen antzubethen. loben vnnd gebenedeien

fchuldig von ewen zu ewen. Amen." -

Anfang des Jahres hatten fich im Orden wichtige Verände

rungen vollzogen. Der Freund des Staupitz. der gelehrte und

humaniftifh gebildete Förderer der Reformationsbeftrebungen.

Aegidius von Viterbo. war zum Cardinal erhoben worden.

worauf der Papft dem Bruder Gabriel von Venedig das

Generalvicariat über den Orden antrug. Derfelbe weigerte fich

1) Luther's Auslegung über die zehn Gebote muß alfo fchon im Jahre

1517. fpäteftens Anfang 1518 erfhienen fein.

2) Der Vergleih von der Menfhwerdung mit einer Ehe Gottes mit

den Sündern im 12. Eapitel ift faft wörtlich dem 9. Eapitel bei Staupitz

nah der Scheurl'fhen Ueberfetzung entnommen.



anfangs diefe Würde anzunehmen) aber es gelang Leo )(. ihn

umzuftimmen) indem er ihn auf die wichtige Aufgabe hinwies„

Luther auf den richtigen Weg zurückzubringen. In einem Briefe

vom 3. Februar 1518 fordert er ihn auf, mit allen ihm zu

ftehenden Mitteln den Verfuch zu machen, „ den Menfchen zu be

fänftigen". Noch hält er dafür) daß es ein leichtes fei) wenn

man bald dazutue„ die aufgegangene Flamme zu löfchen) während

eine Verzögerung leicht fchlimme Folgen haben könne. So war

der neuen Ordensleitung fogleich eine Directive gegeben. Wir

hören jedoch nicht) daß damals fchon von dem Vorgefetzten Schritte

gegen Luther getan worden wären 1), wenn auch fchon aller Orten

fich Gegner erhoben7 die fich nicht fcheuten7 ihn mit dem. Ketzer

namen zu belegen. Davon muß ihm auch Staupitz beforgt

Ende März gefchrieben haben) worauf Luther ihm antwortete,

daß er es gern glaube, daß fein Name bei vielen „ftinkend“ ge

worden fei. So fei es auch dem heiligen Paulus gegangem als

man behauptete) er fage: Laffet uns Böfes tun, damit Gutes

heranskomme. Er fei' nur der Theologie Tauler's und des

Büchleins, welches Staupiß vor kurzem in den Druck gegeben

habe) gefolgt. Hiernach lehre erj fich auf nichts Anderes zu ver

laffen) als auf Iefum Ehriftum) nicht auf Gebete und Verdienfte

oder eigene Werke7 weil wir nicht durch unfer Laufen, fondern

durch Gottes Barmherzigkeit felig würden 2).

Nicht lange darauf traf er mit Staupih zufammen. Da

das Triennium feiner Amtszeit ablief. berief der Vicar feine

Untergebenen auf den Sonntag Iubilate zum Eapitel nach Hei

delberg 3). Als bisheriger Diftrictsvicar hatte auch Luther auf

demfelben zu erfcheinen. Man widerriet ihm die Reife) wei( man

Nachftellungen für ihn fürchtete) er befchloß doch) „dem Gehorfam

genug zu tun ". Nur ungern gab ihm der Kurfürft Urlaub und

1) Th. Kold e: „Luther und fein Ordensgeneral'ß Zeitfchrift für Kirchen

gefchichte il, 472c.

2) de iii/ehre. l, 102. Daß mit jenem live-11118 nicht „die deutfche

Theologie") fondern Staupiß' Schrift von der Liebe Gottes gemeint ift, hat

fchon Köftlin, Luther's Theologie l, 112 bemerkt.

3) Einen befonderen Anlaß hatte. -wie Köftlin l, 185 nach Tentzel

l, 326 annimmt, das Eapitel durchaus nicht.
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erfuchte Stau'pitz dafür zu forgen. daß Luther nicht zu lange

der Univerfität entzogen würde 1). Bald nach dem Sonntag

Ouafimodogeniti (11. April) reifte er ab. Ueber Coburg und

Würzburg. wo er mit Lang und andern Brüdern zufammen

traf. kam er zur feftgefetzten Zeit in Heidelberg an, Unter

den üblichen Formalitäten vollzog fich das Eapitel. Es war

durchaus nichts Neues. daß fich an die eigentlichen Eapitelfitzungen

Disputationen anfchloffen. wenn fie auch nicht immer ftattgefunden

haben mögen. Jn dem Programm für das Eapitel. welches die

rheinifch-fwwäbifche Provinz im Jahre 1503 in Eolmar gehalten

hatte. waren neben einer großen Zahl von Predigten zwei

folche Disputationen angefetzt. Vorfitzender und Refpondent wur

den von dem Eapitel oder dem Diffinitorium beftimmt. Daß die

damalige Disputation fo großes Auffehen machte. lag nur in

Luther's Perfönlichkeit und in dem Jnhalt feiner gegen die

herrfchende Theologie gerichteten Thefen vom 26. April. Jhm

refpondirte fein Schüler. Bruder Leonha rd Beyer 2). Stau -

pitz wurde von neuem mit dem Vicariat betraut. An Luther's

Stelle wurde jetzt Lang Diftrictsvicar in Thüringen und Sachfen 3).

1) Der Kurfürft an Staupitz: ..Von gots gnaden Fridrich Herczog zu

Sachßen vnnd churfürft. Unnfern gruß zuvor Erwirdiger vnd hochgelarter

fonderlicher. Nachdem Ir vnd ander oberfte des ordens Sancti Auguftini

doctor Martinum Luder zu cynem Eapittel gehn hahdelberg erforderth. fo

ift er willens. folch Eapittel wiewol wir Ime nit gern von vnnfer vniver

fitet vrlewbt zu befuchenn vnd gehorfam zu leiften. Wehl Jr vns doch hie

vor angetzeigt. daß Jr vnns einen aigen doctor an diefem man zciehenn

wolt an dem wir dan faft gut gefallen vnd fein nit gern lang von der

vniverfitet vnd feiner lection geratenn fo ift vnnfer Begern Ir wollet darann

vnd furderliäf fein. das er vfs erft wider alher kom vnd nit vorhogen noch

aufgehalten werde daran. als wir vns verfiehn. daran tut Ir vns fonders

gefallen in gnaden gegen euch zu erkennen dat. zu Wittenberg am Fritag in

der hailigen Ofterwoche 111m0 (i01ninj 11170 nruj0. (Erneftinifches Gefammt

archiv zu Weimar.) Zum Teil bei Burkhardt. S. 9f. Vgl. dazu

))e Wette l. 98.

2) Ueber Luther's Anwefenheit in Heidelberg Köftlin l, 186f. Das

Capitel zu Colmar bei Höhn. S. 134. Leonhard Beyer wurde 1514 in

Wittenberg inferibirt (Alb. S. 51),

3) ])e Wette 1, 111. 124 und öfters. Prioren waren in den nächften

Jahren in Dresden: Melchior Mhritfch. in Erfurt: Andreas Lohr. in Eich
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Luther's Angelegenheit kam wol kaum außer im vertrauten Ver

kehr mit Staupiß und Langf mit denen er auch einer ehren

den Einladung des Pfalzgrafen Wolfgang folgte, irgendwie zur

Sprache. Nach einem etwa achttägigen Aufenthalt verließen die

Väter Anfang Mai wieder den Heidelberger Convent. Bis W ürz

burg fuhr Luther mit den Nürnberger Väternf von da bis

Erfurt mit Lang und dem Discrecus des dortigen Eonvents.

Dann nahmen ihn die Brüder aus Eisleben mit, unter denen

Caspar Güttel gewefen fein wird. Erft am 15. Mai langte

er in Wittenberg an 1), worauf er in kurzer Zeit die

Nefolutionen zu feinen Thefen beendete. Am 30. März fandte

er fie an Staupiß. In dem fchönem glaubensfreudigen Begleit

fchreiben7 deffen wir fchon früher gedachtenf feßt er ihm aus

einanderf wie er zu feiner eigentümlichen Theologie und dem

Kampf gegen den Ablaß gekommen. In Dankbarkeit gedenkt er

darauf daß es doch Staupiß gewefenf der ihn zur Erkenntniß

der wahren Buße als einer Sinnesänderung geführt, die er dann

fo herrlich in der Schrift beftätigt gefunden habe. Wenn er ihn

bäte, feine Schrift dem Papfte zu übermittelnh damit fie ihm eine

Fürfprecherin gegen die Umtriebe der Uebelgefinnten feiF fo wolle er

ihn damit nicht in feine Gefahren verwi>eln. „Ich will alles nur

auf meine Gefahr getan haben; Chriftus mag zufehenf ob es das

Seine ift, was ich gefagt, oder das Meine " 2). In der Tat

nahm Staupiß durch Ueberfendung der Schrift an den Papft,

wie ihm nicht entgehen konnteh eine gewiffe Mitverantwortlichkeit

auf fich*7 trotzdem wird er nicht gezögert haben, die Schrift an

ihren Beftimmungsort zu fchicken. Sie konnte die römifchen

Glaubensrichter nicht überzeugen. fchon rüftete man fich dortf dem

Ketzer den Proceß zu machen.

Den Sommer brachte der Vicar teils auf Vifitationsreifen

wege: Spangenbergf in Grimma: Wolfgang Zefehau, in Nordhaufen: Io

hann Ritter* in Nürnberg; Wolfgang Volprecht, in Rappoltsweiler: Johann

Rücker, in Wittenberg: Adam (Ulrich). in Dortrecht: Heinrich von Zütphen, '

in Ramfau: Martin Glafer ic.

1)1)e Nette 1. 110.

lt) lbja. 1, 115.
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teils in Salzburg bei dem dortigen Erzbifchof zu. Zu Mariä

Himmelfahrt (15. Auguft) hatte er den Nürnbergern feinen Be

fuch verfprochen. 1).

Am 28. Auguft finden wir ihn in Rappoltsweiler. wo

er den kaiferlichen Statthalter im Elfaß. Wilhelm. Herrn zu

Rappolftein mit feiner Familie. um feiner 'dem Orden erwiefenen

Verdienfte willen in die Brüderfchaft der Eongregation aufnahm

und ihm die Teilnahme an allen guten Werken ..die Gott durch

die Brüder der Eongregation wirken würde". zuficherte. Aus be

fonderer Neigung gegen den Wohltäter des Ordens macht er ihn

..tailhafftig vnnd gemain aller ablas. den unfern Orden dh

criftenliche kirchen gebenn hat auß befunder begnadung des heiligen

Römifchen ftuels". und verfpricht ihm fchließlich. daß nach feinem

Tode in allen Klöftern der Eongregation fein Gedächtniß gefeiert

werden folle 2). Man wird fich dabei erinnern müffen. was

Staupiß in der Schrift von der Vorfehung über die Möglichkeit

fagt. aus dem den Erwählten gemeinfamen Gut die gegenfeitigen

Mängel auszufüllen.. Am der Kraft der Abläffe zweifelte er noch

nicuz.. *doeh wußte er fich gerade irunals durchaus eins mit

Luther. Derfelbe hatte ihm am 1. Septenber erklärt. daß er

mutig in der Erforfchung und Behauptung der Wahrheit fort

fahrcn werde. da ihn die Citation nach Rom und do. gegen ihn

gerichteten Drohungen nicht irre machen könnten. ..Wenner ex

communicirt würde. fo fürchte er allein Staupitz zu verrüen.

dem. wie er feft vertraue. in diefen Dingen von Gott ein rechtes

Urteil gegeben fei" 3). Bald darauf hörte Staupitz von Spa

latin. der den Kurfürften auf den Reichstag nach Augsburg begleitet

hatte. daß es mit Luther's Sachen fchlimm ftände. worauf er ihm

am 7. September in einem Briefe antwortete. in dem fich Luther's

Glaubensmut wiederzufpiegeln fcheint. Daß man Luther'n und

feinen Freunden nachftellte. war ihm nichts Neues: ..Ich weiß".

fchreibt er. ..wie fehr die babylonifche. um nicht zufagen römifche

Peft gegen diejenigen wütet. welche dem Mißbrauch derer. die

Ehriftum verkaufen. widerfprechen. Denn ich fah. wie ein Pre

1) be Nette 1, 31.

2) Brief vom 28. Angnft 1518 im Anhang.

3) 1)e Nette 1. 137.

/*
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diger, der die höchfte Wahrheit lehrtef mit Gewalt von der Kanzel

geriffen und. obwol es ein fehr hoher Fefttag warj vor allem

Volk mit Stricken fortgefchleppt und ins Gefängniß geworfen

wurde". Er läßt fich dadurch nicht fchrecken. denn er vertraut

auf die Macht des Gebets und auf den Herrnh der da gefagt7

wo zwei unter fich eins werden. worum fie bitten wollen7 fo foll

es ihnen widerfahren (Match. 18, 19 f.). „ Ueber allem herrfcht doch

der Herr als König. Man muß die Rechtsmittel auffucheiy die Fiir

bitte der Heiligen und guter Menfchen anrufem mehr für die Erhal

tung der Wahrheit als des Lebens, und wenn keines von beiden mehr

dazufein fcheinth foll man dem Könige dienen, der die ganze Welt be

herrfcht, leiden und fterben für die Wahrheit." Spalatin fordert

er auf. mit ihm um Erleuchtung zu dem Herrn zu beten, der das

Licht der Welt ift7 der Weg und die Wahrheit feiner Gläubigen.

Den Fiirften möge er ermahnenf nicht um des Truges derer willen

abzufallen. die die Wahrheit zu vernichten ftreben„ oder fich durch

das Gebri'ill des Löwen (in Rom) fchrecken zu laffen; er möge

fich Luthern. ihm felbftf ja dem Orden entziehen, wenn er nur

danaäz ftrebef die Wahrheit aufrecht zu erhalten. und es einen

Ort gäbe. wo fie ohne Furcht frei reden dürfe 1).

In feiner Schrift von der Liebe Gottes fagt Staupitz einmal„

Gott verändere häufig die Grade der Liebe in uns. zuweilen

fühle fich der Chrift ftark und über jede Anfechtung erhaben. und

bald darauf fei er erfchrockenen Herzens und flüchtigen Willens 2).

Das erfuhr er jetzt an fich felbft. Kaum acht Tage nach jenem

glaubensvollen Briefe meinte er das Unheil hereinbrechen zu

fehen. Die Welt fcheine, fchrieb er7 gegen die Wahrheit erbittert

zu fein, Luther habe nur wenig Befchützer. Cr rate ihm7 Witten

berg auf einige Zeit zu verlaffen und zu ihm nach Salzburg zu

kommenh damit fie zufammen leben und fterben könnten 3).

Und wirklich drohte Luther wie Staupitz jetzt die größte Ge

fahr, und zwar von einer Seiteh an die fie Beide am aller

1) Grimm a. a. O.f S. 119 f. Hierauf fchrieb Spalatin an Luther:

l-labeZ [inkl-em Le'erenäuni Jobunnein Ztnupifjum pro buo capiks 801jei

fißainium. Burkhardt, S. 13.

2) Knaake, S. 109.

3) Grimm a. a. O.. S. 121. »an .
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wenigften denken mochten. Der Generalvicar Gabriel Venetus

fah fih endlich veranlaßt. gegen Luther vorzugehen. Ein päpft

lihes Mandat trug ihm auf. gegen den ..Rebellen und Häretiker"

einzufchreiten. Der reguläre Weg wäre nun gewefen. Luther's

unmittelbarem Vorgefetzten feine Beftrafung zu befehlen. Jn

deffen wußte man in Rom fehr wol. daß Staupitz dazu kaum

feine Hand reihen würde. Da erinnerte man fih auf einmal.

daß die meiften Mitglieder der deutfchen Congregation fich von

der Jurisdietion der fähfifhen Provinciale emancipirt und mit

diefen lange in Feindfchaft gelebt hatten. Hierauf gründete man

feinen Plan. Am 25. Auguft fchrieb der General an den da

maligen Provincial von Sachfen. Gerhard Hecker. und for

derte ihn unter Hinweis auf ein päpftlihes Breve. welhes Luther

als vollendeten Keßer hinftelle. auf. denfelben bei Strafe des

Verluftes aller Grade. Würden und Aemter ergreifen und ein

kerkern zu laffen und. an Händen und Füßen gefeffelt. in fiherem

Gewahrfam zu halten 1). Um dem Provincial von vornherein

den Vorwand abzufhneiden. daß Luther niht unter feine Juris

diction gehöre. wird unter Auffrifhung des alten Mährhens.

als ob die Vicarianer nicht die Autorität des Generals aner

kennen wollten. ausdrücklih ausgefprochen. daß. wenn Luther zu

der Eongregation gehöre. ..welche fih von unferer Obedienz exi

mirt glaubt". dem Provincial auch für diefen Fall vom apofto

lifchen Stuhle die volle Gewalt über ihn erteilt fein foll. Zu

gleih erhält er die Macht. je nachdem es für die Ausführung

des Unternehmens paffend erfheinen werde. das Jnterdict und

die Excommunication zu verhängen. Alle Auguftiner werden

unter Androhung der fhwerften Strafen aufgefordert. Gerhard

Hecker bei feinem Vorhaben zu unterftühen. damit der Häre

tiker in die Hände des Papftes überliefert werde. Dem Provincial

1) 1001100 mnncLurnue 8111) poenu prirutionie ornniurn tnorurn gro.an

11111 (Lignitutuui et eiiie-.10111111, ut pruet'ntum train-em Lilartinuni 1.11t11e1

1118 ueoeptie eupi et ineureeruri euren fuoiueque in 'ineulin compecLibun

et 11111111018 kerreie ucL instant-.13.111 euinini äomini noetri [Leonie L)e011ui 51111

notre euetociiu (Letjneri. Bei Th. Kolde: ..Luther und fein Ordensgeneral".

Zeitfhrift für Kirhengefhihte 11. 3. S. 477. Dafelbft das ganze Shriftftück

und Nachrichten über Gerhard Hecker. Vgl. auh Excurs Nr. 3 im Anhang.
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felbft werden die größten Verfprehungen gemaht. Der Papft

wolle ihn reihlih belohnen. Bis auf den letzten Heller folle

ihm alles vergolten werden. Wenn er den Auftrag nah Wunfch

vollbringe, werde niemand im Orden fein) der dem General

näher ftände. „ Mehr wirft Du in diefer einen Angelegenheit

für Vorteile) Ehren und Würden forgen) als Du in Deinem

ganzen Leben getan haft. Wohlan denn, fhaue Gott an, der die

Heiligen zu ihren Taten infpirirt hat, damit die Menfchen allent

halben erkennen, daß Du ein Mann bift) dem Mut und Herz zu

großen Dingen niht fehlen und der große Dinge vermag."

Leider hören wir nirgends) wie Hecker den verlockenden An

trag7 wenn er wirklich an ihn gelangt ift) aufgenommen hat. Er

dürfte fih fehr bald gefagt haben, daß, wie die Verhältniffe lagen)

die Ausführung desfelben unmöglih war. Gegen die Vicarianer

agitirte Gabriel in jener Zeit übrigens auch in den Rhein

landen. Zwei Tage vor jenem Erlaß an Hecker ermahnte er

den Provincial der Kölnifhen Provinz aufs dringendfte) die Eon

vente feiner Provinz zu reformiren, es fei dies der einzige Weg)

den Händen der Vicarianer zu entfliehen 1).

Ohne von alledem etwas zu ahnen, begab fih Luther auf

die Weifung feines Kurfürften mit dem Bruder Leonhard

(Beyer). demfelben, der ihm zu Heidelberg refpondirt hatte)

Anfang October nah Augsburg, um fih vor dem Eardinal

Eajetan zu verantworten 7). Am 7. October kam er mit

Wenzeslaus Linkh der ihn von Nürnberg aus begleitet hatte,

dafelbft an 3). Auh Staupitz) der fih noh immer bei dem

Erzbifhof in Salzburg aufhielt) hatte fein Erfcheinen zugefagt)

1) kr. suionjurn (ie oonniiiie proyinoialen) (lolonise 3c] proninejue

rekormationern guum maritim dortumur oni ciioimua imno unionm 'jam

ease uck kug-ioncina marine ricariunornm. 23. Auguft 1518. Comp. ex

reg., [i. 68. Vgl. dazu: Zorjdit (inner-zijn rionriue proriueiaii 001011in ei

uliquiü 'oliv impetrore contra 'ionrinuoe ut. mittel; peounia8 pro ex

peciitionidua. [dick.

2) Von den Verhandlungen dafelbft kann hier nur das berichtet werdenf

was Staupiß und die Auguftiner im allgemeinen angeht.

3) Ein Auguftinerklofter, in dem (nach Lingte) S. 99; Köftlin l,

215) Luther abgefliegen fein foll. hat es in Augsburg nie gegeben.
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und Luther eilte. ihm durch den Bruder Leonhard feine An

kunft mitteilen zu laffen. Er hatte fchon fein erftes Verhör

beftanden. den Vicar am 12. October in Augsburg eintraf.

Fortan ift er ihm treulich zur Seite geftanden. Luther's bisheriges

Verfahren billigte er vollkommen. Er kannte Rom und wußte.

was von dort zu erwarten war. ..Der Legat von Rom handelt".

fchrieb er an den Kurfürften. ..wie man (Gott geklagt) dafelbft

pflegt. giebt hübfche Worte und diefelbigen leer und eitel. - Er

fucht hin und her. dies und das. ob er das unfchuldige Blut

vertilgen möchte und zum Widerruf dringen. Gott wolle der

rechte Richter fein und der Wahrheit Beiftand."

Auf feinen Rat behandelte Luther die ganze Angelegenheit

möglichft formell und legte bei der zweiten Zufammenknnft. zu

welcher ihn auch Staupiß begleitete. vor Notar und Zeugen

gegen die Forderungen des Eardinals feierlichen Proteft ein.

Der Verlauf der Verhandlungen ift bekannt. Nur mit Mühe

* gelang es dem Cardinal. der fchon die Verdammung Luther's in

den Händen hatte. die Rolle eines väterlichen Beraters zu fpielen.

die er fich vorgenommen. Er vergaß fich einmal. indem er fich

in der Hitze vernehmen ließ. er werde über Luther und alle. die

* ihm gewogen feien. den Bann. und über alle. zu welchen er fich

etwa hinwenden möchte. das kirchliche Jnterdict verhängen; zu

dem allen habe er bereits ein genügendes Mandat

vom päpftlichen Stuhlei). Trotzdem verhandelte er am

14. October. indem er ihn durch Schmeicheleien für fich zu ge

winnen fuchte. lange Zeit mit Staupitz. um durch ihn Luther

zum Widerruf zu veranlaffen. Der Vicar erwiderte. er habe fich

ftets darum bemüht. Luther zu vermögen. fich demütig der Kirche

zu unterwerfen. was diefer ja in feiner Proteftation auch getan

habe. Mehr in der Sache zu tun. ihn zu einfachem Widerruf aufzu

fordern. lehnte er ab. er fei jenem auch an Talent und Gelehr

famkeit nicht gewachfen. Der Eardinal vertrete ja die Stelle des

Papftes. fei der höchfte Prälat am Orte. er möge ihn doch felbft

überreden i'-). Jndeffen kam Staupiß wie Link dem Verlangen

1) [lutherj Opp. rnrji 1113. ll, 307.

2) be Wette [.1488q. *
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des Eardinals infoweit nachf daß fie Luther- wie diefer dann be

zeugen konntej nach Möglichkeit zur Nachgiebigkeit zu bewegen

fuchten, ohne doch fein Gewiffen befchweren oder ihn einfchiichtern

zu wollen. Vielmehr richtete Staupiß auch wieder den Zagenden

auf, indem er ihm zurief: „Gedenkeh Bruder, daß Du dies im

Namen unfers Herrn Iefu Ehrifti angefangen haft“f ein Wort,

welches ihm nicht von Staupitzf fondern nur durch ihn von

obenherab gefagt zu fein fchien 1). Auch entband er ihn von der

Ordensregcl- damit er7 falls ihm Schweigen auferlegt würdef

nicht zu gehorchen verpflichtet fei. Er tat es mit den Worten:

„Ich abfolvire Dich von der Obedienz gegen mich und empfehle

Dich Gott dem Herrn ll. Ohne Zweifel wollte Staupitz hier

durch auch felbft der unangenehmen Notwendigkeit überhoben fein,

etwa auf Befehl des Generals gegen Luther einfchreiten zu müffen.

Eben jetzt verbreitete fich das Gerüchtf der General habe

gegen Luther ein Mandat erlaffenf und Doctor Peutinger wollte

wiffenf daß es fich auch auf Staupiß beziehe, und ihn mit Ge

walt und Kerker bedrohe i). Daraufhin verließen beidef Stau

piß und Link, ohne fich bei dem Eardinal zu beurlauben, am

16. October die Stadt- während Luther erft am 20., nachdem

er eine Appellation an den beffer zu unterrichtenden Papft ein

gelegt hatte„ aus Augsburg flüchtete. Bruder Leonhard blieb

zurückf um die Appellation dem Eardinal zu infinuiren.

Staupih und Link wandten fich zunächft nach Nürnberg

um dort Luther zu erwarten und im Verein mit den dortigen

Freunden über feine Sachef befonders über feine fichere Heimfahrh

zu beraten Z). Groß war die Freude der Nürnberger Patricierf

den Vicar nach längerer Abwefenheit wieder bei fich zu fchen.

Wie früher drängte fich alles um ihn, dem man nicht genug Ehre

erweifen zu können glaubte. Es war natürlich, daß man bei den

Zufammenkünften im Auguftinerklofter faft nur von Luther fprach.

Seine Schriften waren fchon Gemeingut gewordenh man citirte

1) De Net-.ie l, 545.

2) 1bicl. 1, 182. Staupiß' Brief an den Kurfürft vom 15. October

1518 im Anhang.

3) Scheurl's Briefbuih 11, 53.

Kolbe. Staupiß. 21
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im Gefpräh daraus nah dem Gedähtniß. Jeder erklärte fih

bereit. alles für ihn auf fih zu nehmen.

Da er den Salzburgern zugefagt. während des Advents da

felbft zu predigen. verließ Staupiß Nürnberg fchon Ende No

vember. hatte aber vorher verfprehen müffen. fobald als möglih

nah Nürnberg zurückzukehren und dort feinen Wohnfiß- zu nehmen 1),

Wie es fheint. ift er aber den ganzen Winter in Salzburg ge

blieben. Dort hielt man ihn wol auh für die Faftenpredigten

zurück.

Ueber die Wittenberger Angelegenheiten war er ftets unter

richtet. Luther felbft forgte dafür oder ließ ihn durch die

Nürnberger Freunde. die ihm feine Shriften zufhickten. auf dem

Laufenden erhalten. Aber Staupitz verhielt fih fhweigend.

was Luther fhwer empfand. Er brach dann felbft das Shwei

gen. indem er ihm am 20. Februar 1519 fhrieb. Doh auh

hierauf antwortete Staupitz niht. und noch am 13. April

fhreibt Luther an Lang. daß Staupitz feiner vergeffen habe 2).

Erft nah der Leipziger Disputation trafen die Beiden bei Ge

legenheit einer Vifitationsreife. auf der Staupitz mit Link feit

dem Juni begriffen war. Ende Juli in Grimma zufammen 3).

Aber auh diefe perfönliche Zufammenkunft vermohte allem An

fhein nah eine gewiffe kühle Zurückhaltung. die der Vicar feit

einiger Zeit Luther gegenüber beobachtete. niht gänzlich zu be

feitigen.

Ohne Zweifel verfolgte Staupitz nur mit banger Sorge die

Wendung der Dinge. die feit Luther's kühnen Säßen über den

Primat des Papftes eingetreten war. Gewann er es niht über

fih. ihm direct entgegenzutreten. fo wollte er jetzt doh auh

1) Scheurl's Briefbuh 11, 58. 57. 63.

2) be Wette 1. 231. 256. Dagegen fcheint der Brief an Martin

Glafer. den Prior von Ramfau (vgl. 11111.. p. 18). fich auf ein kürzlich von

Staupiß erhaltenes Shreiben zu beziehen. 1)e Wette 1. 279. Bei dem

in diefem Briefe erwähnten von Luther geliehenen Pferde. wird man an

Luther's Ritt von Augsburg nah Monheim zu denken haben.

3)1)e Nette 1. 289. Den 7, Juni ,vifitirt Stauin Kreuzburg.

(Urkunde im Staatsarchiv zu Weimar.) Dafelbf't ftarben bald darauf 18

Nonnen mit ihrem Präpofitus an der Peft. ebenfo 8 Brüder in Sanger

haufen. 1)e Nette l. 346.



den Schein vermeiden. als billige er Luther's Vorgehen. Diefer

fühlte fich dadurch auf das fchmerzlichfte berührt. ja geradezu

verlaffen. In der rührendften Weife kommt dies in einem

Briefe zum Ausdruck. den er am 3. October 1519 an den

Vicar. der Ende September über Nürnberg nach München

gegangen war 1). richtete: ..Du verläßeft mich allzufehr". fchreibt

er. „ich war deinetwegen wie ein entwöhntes Kind über feine

Mutter in diefen Tagen fehr traurig. ich befchwöre Dich. preife

den Herrn auch in mir fündigen Menfchen! " - „Heute Nacht".

fo fchließt er. „habe ich von Dir geträumt. es war mir.

als ob Du von mir fchiedeft; ich aber weinte bitterlich und war

betrübt. Du dagegen winkteft mir mit der Hand. ich möge ruhig

fein. Du werdeft zu mir zurückkehren.“ Im Dezember hatte er

dann die Wende. von Staupiß. der wieder in Salzburg weilte.

einen Brief zu erhalten. in dem er ihn u. a. über die Intri

guen Eck's am dortigen Hofe unterrichtete 2).

Seit jenem mißglückten Verfuch des Gabriel Venetus.

durch Gerhard Hecker Luther in feine und des Papftes Ge

walt zu bringen. hören wir eine Zeit lang nichts von Unterneh

mungen gegen denfelben. Wie wenig übrigens der Ordensobere

die Tragweite von Luther's Handel und die Bedeutung. die der

felbe zumal für das deutfche Volk gewonnen hatte. zu würdigen

vermochte. zeigt der faft unglaublich klingende Umftand. daß er

fich nicht entblödete. die Gelder zu dem im Jahre 1519 zu Ve

nedig abzuhaltenden Generalcapitel durch einen Ablaß auf

bringen zu laffen. den die Auguftinerva'ter predigen

f ollten. Für die fächfifehe Provinz wurden Hecker. für die

Congregation Staupiß zum Commiffar ernannt 3). Man wird

1) kater Mauricio 24. 869k. 89.11118 Uni-inbeer renit; incje Wan-1011m.

])e Klett-.e l. 346. Der Brief an Staupiß ])e Nette l. 340.

2) [>e Nette l. 375. 380.

3) [lt eumytuo pro ceLebratzious anpjtuli genernlia obtinerj posajni;

tanw kneüinß jnipetrat rjeurjua generaljs [näukgentiao a, nostth putkibue

intnjtu (Lapituii ykomulgunäne. peeunjue 781-0 colljgencine juetituuntur

udiqne jn pk0'jl16118 tatjue arciinie eamlnjssarii ei; ykueäientoreo, in pra

icincia. 831(0an fit tnije Commißsnkius l). 651-37an Wickert; proniuojuiis,

in euer eongrexatione Zauonioa fit; aoiumiesariuu .Mannen 8tauyit2 16. Lebt,

1519. 001111). 'er reg.. x), 74.

21 'k
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annehmen dürfen. daß Staupitz die Zumutung. als Ablaßprediger

aufzutreten. wenn niht zurückgewiefen. fo doh ganz gewiß außer

Acht gelaffen hat. und auh in der fächfifhen Provinz fcheint fie

keinen Erfolg gehabt zu haben. denn noh im Spätherbft des

Jahres waren zur großen Verwunderung des Ordensoberen die

fälligen Gelder niht eingelaufen 1). Jm Juni 1519 fand das

Generalcapitel zu Venedig ftatt. auf dem Gabriel Venetus

in Gegenwart von Cardinal Aegidius und 1100 Brüdern

zum General gewählt wurde. Dort kam auh Luther's Sache

zur Sprahe. Vergebens erwartete man Staupitz. mit dem

deshalb verhandelt werden follte. Daß daraufhin Befhlüffe gefaßt

worden wären. hören wir niht. Erft dreiviertel Jahre fpäter.

als die Verhandlungen zwifhen Luther und Miltitz auf dem beften

Wege waren. verfuhte der General noch einmal auf den Gang der

Dinge einzuwirken. Seit jenem Shreiben an Hecker hatten fich

doh die Verhältniffe wefentlih geändert. Zwar fhmiedete man

in Rom fhon für alle Fälle an der Bannbulle gegen Luther. aber

der General gab die Hoffnung noch niht auf. ihn zum Gehorfam

zurückzubringen. entweder weil er. wie fhon angedeutet. die Tiefe

des religiöfen Gegenfatzes. der immermehr hervortrat. nicht ver

ftand. oder doh zu fehr wünfhte. den Orden vor dem Vorwurf

der Härefie zu bewahren. Daß Drohungen nichts fruchteten. fah

man bereits ein. vielleicht konnte man auf gütlihem Wege auf

Luther einwirken. Wenn irgend einer dies vermohte. fo war es

Staupitz. Nicht von feiner Autorität. aber von dem innigen.

freundfhaftlichen Verhältniß zwifhen beiden. welhes man in

Rom fehr wohl kannte. hoffte man den gewünfhten Einfluß auf

Luther. Zu diefem Zweck fhrieb der General am 15. März

1520 an Staupitz. Jn der freundlihften Weife fpriht er fein

Bedauern darüber aus. daß der Vicar auf dem letzten General

capitel niht habe erfheinen können. wo Luther's wegen feine An

wefenheit fo wünfchenswert gewefen wäre. Er müffe deshalb an

ihn fhreiben. damit er erfahre. welhe Uebel feiner Eongregation

1) 1519, 24. 11113. 1111 Lrorineiniem Zunouie eeribirnue petentee cLe

bjtae 0011e0tae ae miruinur eur note. eupituLi non mittunt 111i pain-ee.

(Lamp. e11 reg.. p. 78. - Diefelbe Forderung am 29. Novbr. ldici.
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und dem ganzen Orden drohen, wenn es nicht gelänge) Luther

von feinem Aergerniß erregenden Shreiben abzubringen. Schon

fei der Orden fo verhaßt) daß man auf ihn mit Fingern weife)

daß die Auguftiner7 die fonft allein unter den Bettelmönhen fih

rühmen konnten7 niemals der Härefie verdähtig gewefen zu fein7

nunmehr den Anblick der Menfhen fliehen müßten. Die Sahe

werde um fo fchlimmer, je mehr fie die Perfon Leo's L. berühreF

dem der Orden mehr verdanke, als irgend einem Sterblihen 1))

fo daß die Brüder bereit fein follten. für ihn Blut und Leben

zu laffen. Auh hätten alte und neue Doctoren des Ordens nur

zu Ehren der Kirche und zur Erhöhung ihrer Maht gefhrieben.

Wie die Sahen lägen 7 müffe Staupih für fein Amt fürhten,

die Eongregation könne aller ihrer Privilegien und Freiheiten ver

luftig gehen. Bei feiner Liebe zum Orden befhwört er ihn) allen

feinen Einfluß bei Luther anzuwenden) daß diefer aufhöre) gegen

die römifche Kirche und ihre Abläffe zu fhreiben. Die Langmut

des Papftes fei ja fo groß; er,- der vier Iahre lang gereizt wor

den fei) fhreite niht zur Strafe) gefhweige denn zur Rache.

Zwar gehe das Gerüht, die Axt fei an die Wurzel gelegt7 man

verfertige fhon eine Bulle7 aber um den Orden zu fhonen) folle

weder diefer noh Luther felbft darin genannt werden. „Deshalb

bitten wir Dih bei Deiner Treue„ bei dem Orden und der

Liebe zu Gott7 wenn Dir irgend Eifer) Ehre) der Vorteil und

das Heil des Ordens und deiner Eongregation am Herzen liegen)

fo rihte hierauf deine Sorge. dein Streben und Sinnen7 daß

Magifter Martinus endlih zu fih zurückkehre) und mit ihm unfer

Orden aus einer fo großen) unfeligen Shmah errettet werde." 2)

Als Staupitz diefen Brief erhieltf befchäftigten ihn gerade

große Sorgen. Mohten es neue Umtriebe der Eonventualen

gegen die Obfervanten fein) wie fie von Rom aus in der köl

nifchen Provinz gefhürt wurden) oder waren innerhalb der Eon

gregation felbft Mißhelligkeiten eingetreten, die eine Spaltung be

fürhten ließen) kurz, Staupiß blickte düfter in die Zukunft. Er

1) Vgl. hierüber die Briefe des Aegidius bei UnrdÖue-buruuä, Let.

Script.. et. mon. Collect-.io [ll, 1262 eqq.

2) Zeitfchrift für Kirchengefhihte 11, 478 ff,
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fühlte fich nicht gewachfen. allein für feine Perfon der drohenden

Uneinigkeit zu fteuern. weshalb er auf Sonnabend den 21. April

eine außerordentliche Verfammlung der Brüder nach Eulmbach

berief. Der Eitationsbrief an Lang giebt uns allein Kunde da

von 1). Ob die Verfammlung wirklich zu Stande kam. und welche

Befchlüffe etwa von ihr gefaßt worden find. darüber ift uns leider

nichts berichtet. Wenn das Eapitel wirklich ftattfand. was

trotz des Fehlens fonftiger Nachrichten immerhin möglich ift.

zumal wir hören. daß Staupitz Ende April in 'Nürnberg

war. dürfte jener Brief des Generals fchon Anlaß zur Beratung

gegeben haben. Den Ernft der Lage mochte Staupitz nicht

verkennen. aber die Auslaffungen des Generals erfchreckten ihn

nicht; gerade damals erhielt Luther von ihm zu feiner großen

Freude einen lobenden Brief. in dem fich. wie er an Spalatin

fchreibt. eine feftere Hoffnung in Bezug auf feine Angelegenheit

ausfprach. als er fie fonft zu hören gewohnt war 2).

Das Schreiben des Gabriel Venetus blieb jedoch nicht

ohne wichtige Folgen. Trotz aller Freundlichkeit. mit der es ab

gefaßt war. konnte dem Vicar doch der ftille Vorwurf gegen feine

Amtsführung. unter der fo betrübende Dinge gefchehen waren.

nicht entgehen. Aber durfte er. konnte er dagegen etwas tun?

Wenn er auch Luther's hohem Fluge nicht mehr zu folgen ver

mochte. wie er fchon in Augsburg geäußert. fo fühlte er fich doch

in der Hauptfache mit ihm eins und unberechtigt. feinen Geift zu

dämpfen. Aber wohin follte das führen? Er mochte fich nicht

1) Brief des Staupitz an Lang vom 11. März 1520 im Anhang. Was

es damit für eine Bewandtniß hatte. ift mir trotz alles Forfehens ebenfo

unbekannt geblieben. wie Zweck und Bedeutung der ))e Wette l, 341

(3. October 1519) erwähnten eanroentjo ernrcliunn. Es war vielleicht ein

Diftrictscapitel. welches Lang abgehalten. wofür jedoch kein Analogon aufzu

weifen ift,

2) L11 2111111159138. Ztnnpitiunue 11te1-u8 11.006111. 1uncinnte8 1811116111. ae

1111111118 8perunte8 in baum-1 mea, quarn unten 80111118 811111 ancijre. ])0

Wette 1, 443. Dafür. daß das Eapitel wirklich ftattfand. könnte vielleicht

auch eine Bemerkung bei Besler fprechen: 011111 clejn ciep08t [13.8 c a 0011170

011110 in [Wieden tierei; 111 qua. 1116111 L'. 7101111118 0111010 0688111. letzteres

beruht offenbar auf Verwechfelung mit dem Eapitel zu Eisleben am 28. Auguft.

Besler a. a. O.. S. 365.
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verhehlenf daß allerdings viel auf dent Spiele ftand. Nur zu

leicht konnte die Congregation, die er unter fo harten Kämpfen

aufrecht erhalten, der er feine ganze Kraft gewidmet- darüber zu

Grunde gehenf konnte dem ganzen Orden Schmach erwachfen,

konnte auch er felbft in die höchfte Gefahr geraten. Und doch

vermochte er nicht, dem Willen des Generals, Luther zum Wider

ruf zu veranlaffen -- darauf kam es doch fchließlich hinaus -h

nachzukommen. Es waren fchwere Erwägungenf die in ihm wach

gerufen wurden. Da ftand auf der einen Seite der ftumme

mönchifche Gehorfamf der ihm rüekfichtslos auch gegen den geliebten

Freund einzufchreiten gebotf auf der andern die je mehr und mehr

wachfendeAhnung- daß der Ehrift fei ein Meifter aller Dinge,

den in Feffeln zu fchlagen wider das Gewiffen. Als es fich jetzt

darum handeltef fich für oder gegen Luther zu erklärenj fand er,

daß er weder für das eine noch das andere ftark genug war. Viel

leicht gelang es einer anderen, einer jüngeren Kraftf fich in diefen

Wirren beffer zurecht zu findenf glücklicher als er in der Leitung

des Ordens zu fein 1). So war denn das Endrefultat feiner

Ueberlegung der Entfchlußf von feinem Amte zurückzutretenf dem

er nicht mehr gewachfen zu fein glaubte. Schon am 5, Mai

wußte Lutherf daß Staupiß das erft im nächften Jahre fällige

Eapitel fchon in diefem Sommer abhalten und fein Amt nieder

legen wolle L). Noch machte er einen Verfuchf dem General zu

willfahrenf indem er Luther von der Herausgabe der Schrift an

den Adel abmahnte. Die Mahnung kam zu fpätf es waren fchon

4000 Exemplare davon abgezogen 3). Am Tage des heiligen

Auguftin (28. Auguft) gab er dann auf dem Eapitel zu Eis

leben das ihm zur Laft gewordene Amt in die Hände der

Brüder zurück- die es dem Nürnberger Prediger Wenzeslaus

Link übertrugen. Eine befondere Bedeutung erhielt die Ver

fammlung noch dadurchh daß der päpftliche Unterhändler Miltihx

während Eck fchon mit der Bannbulle unterwegs warf noch einen

letzten Verfuch machtef auf Luther durch feine Ordensbrüder ein

1) Vgl. Eoiioguja ec). Lincinei] [ll, 1098g.

2) ])e Wette 1, 447.

3) lbjci. l, 478 8g.
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zuwirken. Es gelang ihm nur zum Teil. Dem bisherigen Ver

halten entfprechend. wollten die Brüder fih weder mit Luther

folidarifh erklären. noh maßten fie fih an. feinem Geifte wehren

zu wollen. Das Einzige. wozu man fih verftand. war Luther zu

erfuhen. in einem Schreiben an den Papft es öffentlih auszu

fprehen. daß er niemals die Abfiht gehabt habe. den Papft per

fönlih anzugreifen. Hierdurh glaubte man auh den Anforderun

gen des Generals zu genügen.

Zu diefem Zweck begaben fich Staupitz und Link in der

erften Septemberwohe nah Wittenberg. Mehrere Brüder

begleiteten fie. wahrfheinlih die Diffinitoren. niht fehs Doetoren.

wie fih das Gerücht verbreitet hatte 1). - es lag gar niht in

der Abfiht. die Sahe zu einer officiellen Ordensangelegenheit zu

machen. Luther weigerte fih niht einen Augenblick. dem Wunfhe

feiner Oberen nahznkommen. ..Was könnte ih Leihteres und

Rihtigeres fhreiben?" fhrieb er an Spalatin. Zugleih meldet

er mit Genugtuung. daß jenen Brüdern feine Sahe niht miß

fallen. wol aber den Römlingen. - Das war das letzte Mal.

daß Staupitz mit Luther verhandelte." das letzte Mal. daß

die beiden Männer einander fahen. Noch fhrieb Staupitz einen

leider uns niht erhaltenen Brief an Miltiz. um ihn von dem

Erfolge der Verhandlungen mit Luther zu benahrihtigen 2). es

war feine letzte Amtshandlung als Auguftiner. dann zog er

füdwärts.

1)1)e Wette 1. 4868g.

2) Tentzel a. a. O.. S, 436ff. und die Regeften über diefe letzten

Verhandlungen mit Miltitz bei Seidemann. Karl von Miltitz (Dresden

1844). S. 25g'.



Drittes Cupitel.

Zloupiti als Abt.

Als Staupiß mit dem Gefühle. feine Pflicht getan zu haben.

aber wol auch mit banger Sorge um feine Congregation und

den kühnen Freund von Wittenberg und Luther fchied. mochte er

meinen. nunmehr fiir feine Perfon vor den Angriffen der Röm

linge geborgen zu fein. in ftiller Gelaffenheit Gotte und feiner

Heiligung leben zu können. Er .ahnte nicht. welchen großen An

fechtungen er entgegenging.

Mehrfach hatte er. wie wir fahen. in den letzten Jahren die

Gaftfreundfchaft des Erzbifchofs von Salzburg genoffen und da

felbft mit gleichem Beifall wie in Nürnberg gepredigt. Nach

Salzburg wandte er fich auch jetzt wieder. einer Aufforderung

des Cardinals Lang folgend. der ihn als Hofprediger an feine

Kathedrale berief.

Einen höchft unerquicklichen Anblick boten damals die Verhält

niffe jenes Bifchofsfitzes. Mit dem Cardinal Lang. dem früheren

Bifchof von Gurk. der. nachdem er feine politifche Rolle zum

größten Teil ausgefpielt hatte. fich dafelbft niedergelaffen. war

der Unfrieden eingezogen. Den Auftrag des Kaifers. in feinem

Namen Leo LL. nach deffen Inthronifation zu begrüßen. benutzte

er. nicht ohne die Abficht. fich dadurch den Weg zum erzbifchöf

lichen Stuhle zu bahnen. um den Regular-Canonikern von Salzburg

die gewünfchte Löfung des Ordensverbandes auszuwirken. Hier

durch gewann er deren Gunft und wurde fehr gegen den Willen

des Erzbifchof Leonhard im Jahre 1514 mit dem Rechte der

Nachfolge zum Coadjutor beftellt 1). Seitdem unterftützte er in

1) [Feminin, Germania. 8301-3. ll, 552 8g.
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jeder Beziehung das Beftreben der neuen Secularcanonikerf ihre

neue Stellung auch durch äußerlichen Glanz zum Ausdruck zu

bringen, Es handelte fich dabei hauptfächlich um das Verhältniß

zu der alten Abtei St. Veterf deren Bewohner feit uralten

Zeiten das verbriefte Recht des Vorrangs vor den Domherren

befaßenf welches diefe jetzt auf ihre Secularifationsbulle hin, von

Lang darin beftärkt, beftritten. Am Frohnleichnamsfeftf 20. Juni

1518f war es deshalb zu ärgerlichen Auftritten gekommem indem

das Dotncapitel bei der Vroceffion in den letzten oder den Ehren

Vlah eindrang und fich auch bei den Broeeffionen desfelben und

des nächften Jahres darin zu behaupten fuchte 1). Hierüber kam

es zum Proceßf der zuerft vor dem erzbifchöflichen Gericht zu

Gunften der Benedictiner eutfchieden wurdef worauf die Dom

herren in Rom appellirten. Die Lage verfchlimmerte fich für die

Mönchef als gerade beiAusbruch diefes „Vräcedenzftreites" eine

Neuwahl des Abtes notwendig wurdef und' Cardinal Lang, wenn

auch vergeblich, fich die Mühe gab7 felbft die Abtei als Commende

vom päpftliehen Stuhl zu erhalten. Als er im Sommer 1519

Erzbifchof geworden warf bedruckte er die Mönche aufs härteftef

und nachdem es ihrem gefchickten Sachwalterf dem Prior Chilianf

gelungen warf in zwei Jnftanzen in Rom den Sieg zu erringenh

fuchte er um jeden Preis deffen Abberufung zu erwirken und die

Brüder zu vermögenf den Broceß niederzufchlagen, Es glückte ihm

zwar nichtf auch in dritter Inftanz wurde der Abtei fpäter (21. Oc

tober 1521) die Vräcedenz zugefprochen, aber es gelang ihmf

Unfrieden unter den Brüdern felbft zu ftiftenF indem eine Partei

unzufrieden über die großen Koften des Proceffesf die das Klofter

in Schulden ftürztenf dem Erzbifchof willfahren wollte. Hierüber

kam es zu Unordnungenf die demfelben eine Haudhabe gaben7

eine Vifitation- der Abtei vorzunehmem welche mit der Abfehung

des Abtes Simon [ll. endigte 2).

Wenige Monate war Staupitz erft in Salzburgf als er er

fahren mußtej daß der rugiiuu Manja, den er fchon vor zwei

1) Al. Hubert Gefchichte der Einfiihrung und Verbreitung des Chriften

tums in Südoftdeutfehland ll, 304i.

2) 0br0ujoan dla'jßnimuw, p. 445.



Iahren gefürhtet hatte. auh bis zu ihm drang. Der Cardinal

erhielt den Auftrag. an ihn das Verlangen zu ftellen. vor Notar

und Zeugen die in der Bannbulle gegen Luther verworfenen

Artikel ebenfalls zu verdammen. Er. weigerte fih deffen. weil es

niht feine Sahe wäre. Dinge zu widerrufen. die er niht be

hauptet habe. und bat den Cardinal. davon abzuftehen. So fhrieb

er am 4. Ianuar 1521 an Link. ohne noh zu wiffen. was

jener tun würde. Er kam fich doh wie ein Gefangener in Salz

burg vor. bitter enttäufht. anftatt der Ruhe. die er zu genießen

hoffte. folhen Anfechtungen ausgefeßt zu fein. Verzagtheit und

Hoffnung ftritten fih in feiner Seele um die Herrfhaft. Er

hielt es für das höchfte Unreht. die Wahrheit zu verlaffen. und

fühlte doh die eigne Schwahheit im Kampfe dafür. ..Martinus

hat Gefährliches angefangen und führt es mit hohem Geifte von

Gott erleuchtet aus; ih aber ftammele. bin ein Kind. das der

Milch bedarf" 1). Ietzt rihtete ihn Luther auf. indem er ihn

daran erinnerte. wie er ihm einft in Augsburg zugerufen habe.

er möge deffen eingedenk fein. daß er die Sahe im Namen Iefu

angefangen habe und daß alles in Gottes Hand ftehe 2).

Aber fchon hatte fih Staupitz gebeugt. Er hatte Luther

zwar niht direct verleugnet. aber doh auf weiteres Andringen

den Papft als feinen Rihter anzuerkennen erklärt. Niht mit

Unreht fah Luther wenigftens eine halbe Verleugnung darin;

man werde in Rom diefe Erklärung fo auslegen. als verwerfe

er damit alles. was er (Luther) gelehrt. und damit doh auh. was

er felbft bisher über die Barmherzigkeit Gottes gelehrt habe.

Ehriftus und der Papft lägen miteinander im ärgften Kampfe.

Er wünfhte ihm. daß der Papft mit feiner Antwort niht zu

frieden wäre. damit ihm Gelegenheit gegeben würde. das Schrift

ftück zu widerrufen. ..Denn jetzt. wo unfer Herr Iefus Ehriftus

verurteilt. beraubt und geläftert wird. ift keine Zeit fih zu

fürhten. fondern laut zu rufen." Wenn Staupiß fih vor Kennt

niß der Bannbulle und der Ehrifto darin angetanen Shmah

unterworfen hätte. würde es ihn niht betrübt haben; fo aber

1) Grimm. S. 123f.

2)1)e Wette l. 541,
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fchmerze es ihn. in ihm nicht mehr den Verkündiger der Gnade

und des Kreuzes wiederzuerkennen 1). Staupitz nahm ohne Wider

fpruch den herben Tadel hin und erkannte willig feine Schuld

an. obwol er feine Handlungsweife. wie er an Link fchreibt.

verteidigen könnte ii). Jene Erklärung an den Papft zu wider

rufen. wurde ihm keine Gelegenheit geboten. man verlangte nichts

mehr von ihm. und Streit und Kampf zu provociren. war nicht

feine Sache. Es genügte ihm. feines Glaubens in fich gewiß zu

fein. daraus wie Luther Eonfequenzen zu ziehen. die ihn mit dem

Althergebrachten in Eonflict brachten. widerftrebte feiner contempla

tiven Natur. Doch empfindet er dies bisweilen als einen Mangel

und fehnt fich danach. mutiger im Glauben und ..wohlgenährt im

Evangelium als Mann handeln zu können". Mit großem Jnter

effe verfolgte er Luther's Angelegenheit und freute fich. wenn er

irgendwo eine hochgeftellte Perfönlichkeit kennen lernte. die Luther

wohlwollte 3).

Dringend wünfchte der angefochtene Mann eine Zufammen

kunft mit Link. um dem Schüler. der ihm doch in feinem ftärke

ren Glauben „ein anderer Petrus und Paulus zugleich" fchien.

fein Herz ausfchütten zu können. Link beftimmte München

dafür. Dort trafen die Beiden Oftern 1521 zufammen. Nach

vier Tagen vertraulichen Verkehrs mußten fie fcheiden. um fich

nie wiederzufehen 4). Jm Herbft finden wir Staupitz im Klofter

zu Ehiemfee. wohin er. wie fcheint. nicht ganz freiwillig gegangen

war. Die Einladung Link's und des Nürnberger Priors Wolf

gang Volprecht. nach Nürnberg zu kommen. der er fo

gern gefolgt wäre. mußte er ablehnen. Mit banger Sorge fah

er der baldigen Rückkehr nach Salzburg entgegen. zu der er faft

gezwungen fei. wie er an Link fchreibt. Er tröftete fich mit dem

Wort des Herrn an Petrus: „Da Du jünger wareft. gürteteft

Du Dich felbft und wandelteftf. wo Du hinwollteft; wenn Du

aber alt wirft. wirft Du Deine Hände ausftrecken und ein an

1) ])e Wette l, 5568g.

2) Grimm a. a. O.. S. 125.

3) Ebendaf.. S. 125.

4) Fortgef. Samml. 1732. S. 365 f.



derer wird Dich gürten und führenf wo Du nicht hinwillft" 1).

Er mochte fchon wiffenf was man mit ihm in Salzburg vor.

hatte. Der Erzbifchof hatte die oben erwähnte Abfetzung des

Abts fchon zu dem Zwecke verfügt, um Staupiß an feine Stelle

zu bringen. Sein Hauptintereffe war ohne Zweifel dabei7 einen

ihm ergebenen, gefügigen Mann als Abt zu haben; in zweiter

Linie mochte er hoffen, Staupiß auf diefe Weife für immer von

feiner Verbindung mit Luther und feinen Ordensgenoffen loszu

reißen und ihn weiteren Einwirkungen derfelben zu entziehen.

Eben diefes Moment wird er hauptfächlich in Nom geltend ge

macht haben, um den immer ungern erteilten Dispens zum

Wechfel des Ordens für Staupiß auszuwirken. Diefer wagte

nichth dagegen aufzutreten. Die Nachrichtenf die eben damals im

Beginn des Jahres 1522 aus Wittenberg über den Austritt der

Auguftinereremiten einliefen, waren nicht geeignet, feine Wider

ftandsfähigkeit zu erhöhen. Man forgte dafürf daß ihm diefelben

im fchlimmften Lichte erfchienen. Die Abfchaffung der Meffe

Luther's Auslaffungen über die Gelübde- die Freiheit der Priefter

ehe waren dem Mönche- der fein Lebenlang für die ftrenge Klofter

regel geeifert, nur ein fchweres Aergerniß, eine Emancipation des

Fleifches. Vergebens fuchte ihn Luther in einem Briefe vom

27. Juni 1522 davon zu überzeugen, daß man in der großen

Bewegung den Ratfchluß und die Hand Gottes fehen müffe 2).

Auch in feinem Entfchluffef Abt zu werdenh vermochten ihn die

Warnungen Luther'sf der fchon damit unzufrieden war, daß er

die Hofpredigerftelle angenommen, nicht wankend zu machen. Sie

kamen wol auch zu fpät. Schon am 26. April 1522 hatte der

Erzbifchof von der Pönitentiarie in Rom für Staupiß den Dis

pens wegen des Ordenswechfels erhalten, der dann - es ift un

bekannt aus welchem Grunde - am 14. Juni in erweiterter

Geftalt erneuert wurde 3).

Damit waren aber die Schwierigkeitem die fich feiner Wahl

l) Joh. 21, 18. Grimm a. a. O., S.125f. Ich vermutef daß

Staupiß zu Exercitien in Ehiemfee gewefen ift.

2) ])e Weite 11215.

9-) Gin-onjeon Aorjeaiiuum, p. 499.



zum Abt entgegenftellten. noh niht gehoben. Es läßt fih leiht

denken. daß die Benedictiner durhaus niht gewillt waren. auf

ihr freies Wahlreht zu verzihten und einen Fremden zu wählen.

der als Günftling des Erzbifhofs bei ihnen fhleht empfohlen ,

war. Doh Matthäus Lang war um Mittel niht verlegen. wo

es galt. feinen Willen durhzufetzen. Seine Gegner im Eapitel

fperrte er zum Teil in der Feftung. zum Teil in feinem Palaft

wohenlang ein. und fhickte fie dann in andere Klöfter zur Eor

rection 1). Auf diefe Weife wurde der Eonvent gefügig und

wählte in der Tat am 2. Auguft Johann von Staupiß. nah

dem diefer erft den Tag vorher zum Benedictinerorden über

getreten war. in Gegenwart des Salzburger Suffraganen Berthold

von Ehiemfee einftimmig zu feinem Abt 2). Von demfelben Berthold

wurde er darauf am 6. Auguft im Auftrage des Erzbifhofs be

ftätigt und als Johannes 117. inveftirt.

So war Staupitz ein Prälat geworden. aber er zog doh als

ein Bettelmönh in die Abtei ein 3). und äußerer Glanz und

Reichtum hat ihn auh da niht umgeben. Durh die Wirren

der letzten Jahre waren die Vermögensverhältniffe der Abtei der

artig zerrüttet. daß er fich genötigt fah. fofort bei feinem Amts

antritt alles Opfergeld der Sacriftei an fich zu nehmen. was

man ihm fhwer verdahtc. Auh in der Folge erwies er fih.

wie man aus den noh erhaltenen Klofterrehnungen erfehen kann.

niht als gefhickter Haushalter über weltlihe Güter. Das Klofter

kam immer mehr in Schulden und verlor auh dadurch erheblih

an Renten. daß Staupitz den ganzen Befitz der Abtei zu Koller

dorf unterhalb Krems. zu Langenlois. Krems und Stain in

Niederöfterreih am 29. Mai 1523 an den Pfleger Wolfgang

Karlinger zu Stain verkaufte. Die in der Urkunde erwähnte Zu

ftimmung des Eonvents erklärten die Brüder fpäter (am 21, Fe

bruar 1526). wenn auh vergeblih. für untergefhoben. Wahr

l) Mitteilungen aus dem Arhiv von St. Peter zu Salzburg. die ih

der Güte des gelehrten Pater Willibald Hauthaler verdanke.

2) Eüroniean. p, 449 ag.. dafelbft auh der Wortlaut von ..Staupitz'

Profeffiousurkunde".

3) Sein ganzes Baarvermögen. was er mitbrahle. betrug wenig über

63 fl. (Archiv zu St. Peter.)
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fcheinlich hat fich Staupiß dazu verftanden. um der Forderung

einer bedeutenderen Geldfumme von Seiten des Cardinals. wie

er fie fpäter fruchtlos an Staupitz' Nachfolger ftellte. dankbarft

willfahren zn können.

Stand auch der Benedictinerorden im Großen und Ganzen

in jener Zeit an gelehrter Bildung hinter den Bettelorden zurück.

fo fanden fich doch unter den Brüdern von St. Peter einige

von wiffenfchaftlichem Intereffe. Auf ihre Bitten kaufte der Abt

mehrere Schriften von Oekolampadius und Erasmus. auch deffen

Ausgabe des neuen Teftaments1). Er felbft hielt fiir feine

wefentlichfte Aufgabe die Seelforge an feinen Untergebenen und

die Verkündigung des Wortes Gottes durch die Predigt. Mit

dem Eifer und der Freudigkeit. die wir von früher her an ihm

kennen. widmete er fich diefer Tätigkeit und gewann fich dadurch

fehr bald die Herzen derer. die ihm anfangs als einem Fremden

*und der Härefie Anrüchigen fchroff genug gegenübergeftanden

haben mögen. Sowohl im Klofter der Mönche als in dem damit

verbundenen Nonnenklofter zu St. Peter pflegte er zu predigen.

Cine ungenannte Nonne hat im Jahre 1523 die Faftenpredigten.

die Staupiß im Krankenfaale des Nonnenklofters. und eine Ad

ventspredigt. die er im Speifefaale dafelbft über das Beichten

gehalten hat. forgfältig nachgefchrieben 2). wodurch wir einen Ein

1) Nach Mitteilung von P. Willib. Hauthaler fchaffte er folgende Werke

an: hir-38111km. dla'. test. (3. eciit.) et parnpiikusea; Laut. 73.116. Lle

gantjae; nochmals [ür-remus yurapbrnnee und lück0lampnc1iu8. [1001

oommunes, ferner lguutii Lyistakne 011m alj0 traetatuwz hir-88171115,

[Pistole-t upalogetjca (ie jntetciioto enn oarniuni; Lokalampncljus.

Ekammatiea. graeea.,

2) Unter der Signatur o. ll, 11 auf dem Archiv von St. Peter zu

Salzburg. Die Handfchrift. ein Pergamentband in kl. 80. enthält 246

(von moderner Hand paginirte) befchriebene Blätter, Die Ueberfchriften fo

wie die Anfänge der einzelnen Predigten find durch rote Buchftaben ausge

zeichnet. Auf dem Rücken der Titel: ..Staupitij Außlegung der Evangelii.“

Das erfte Blatt enthält Folgendes: ..dhe her nach gefchrieben ewangelij mit

irer auslegung hat ons gepredigt der erbirdig herr vnd vater vufer prälat

abt Johanns von fiaubiß doctor. hunnen zu der fieehftuhen jm xv0 vnd

xiij jar vnd fynd von ainer gotliebhabenden Swefter aufgefchriben warn

fo vi( fh in gedäehtnuß hat niügen pehalten. ob etbas daezu vnrecht ge
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blick in feine Predigtweife und in feinen damaligen theologifchen

Standpunkt gewinnen.

Aeußerlich angefehen muß zuerft die freie Behandlung des

Sehriftworts auffallen. Staupitz pflegte feine meift dem Evangelium

entnommenen Texte nicht vorzulefenf fondern aus dem Gedächtniß

vorzutragen i), wobei es ihm auf wörtliche Genauigkeit nicht an

kam. Dabei fiihrte er die biblifchen Erzählungen zum befferen

Berftändniß für die Zuhörer oft recht draftifch weiter aus. Bis

weilen, wenn ihm der Text zu lang warf flocht er ihn mit in

die Auslegung einf die größtenteils allegorifch ift und fin) mit

Vorliebe in Bildern bewegtf die dem Hohenliede entnommen.

Die vielen Wiederholungenf die behagliche Breite der Darftellung

verraten den alternden Mann. Ohne allen rednerifchen Schmuck

aber mit großer Wärme und einer Innigkeitf die bisweilen ans

Süßliche anftreiftf redet er wie ein Vater zu feinen Kindern.

Die uns erhaltenen Predigten verbreiten fich faft über alle

Gebiete der chriftlichen Lehref und faft in allen Punkten läßt fich

ein der lutherifchen Auffaffung fich annähernder Fortfehritt er

kennen. Die Lehre von der Prädeftination tritt gegen' friiher

fehr zurück. Wie einft Luther, warnt er die Nonnen davorf nach

einer Gewißheit über die Erwählung zu trachten. Es ift eine

verlorne Arbeit. Wofür wäre Glaube und Hoffnung da? Alle

follen feft glaubenf daß fie erwählt und in das Buch des Lebens

gefchrieben feien. „Das ift dh haut Zefu Chriftif das ift das

fehriben wär das ift niir zu ze meffen fwaihait der finn vnd gedächtniß der

di few (7) gefehriben vnd gemereft haben." Darauf folgt: „die erft predig

an Sand Mathiastag das ewangelium das man da von lift mit feiner aus

legung.“ Bis Bl. 295b gehen die 23 Faftenpredigten, dann folgt: „Not-h

gar ain nuezen fermon hat er vns gepredigt im aduent im refant da er ons

dh gemahn peieht zuegefagt." Die faubere, mit großen Zügen gefehriebene

Handfehrift, fowie die obige einleitende Bemerkung ergiebt, daß wir es hier

mit einer fpäteren Niederfehrift des nur Gehörten, oder einer Ausführung

kurzer, beim Hören niedergefchriebener Notizen zu tun haben. wobei fich die

Schreiberin felbft bewußt ift, daß hin und wieder nicht alles wörtlich genau

ifth trotzdem wird man im allgemeinen die Wiedergabe für authentifeh halten

können, befonders in den Punkten, wo fich Abweichungen von den kirchlichen

Anfchauungen finden, die ficherlich nicht der Nonne zuzufchreiben fein werden.

1) Vgl. dazu die Anecdvte bei Mathefius in der 12. Predigt,
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edel perghme. das ift das rod leder. das geferbt ift mit dem

rofen ,farben pluet Ihefu crifti. darein wir vns felbft nit mügen

.fhreiben. denn Ehriftus fagt nit. ir habt euch darein gefchriben

oder ir fult euch darein fhreiben.' Sunder hr feidt darein ge

fhrieben. nit aus ewr heiligkeit oder werhen. nur allain aus

dem verdhenen meins lehdens." (Bl. 2b.) Die Gewißheit der

Erwählung kommt erft. wenn Leib und Seele von einander

fheiden. doh fagt Staupitz ähnlih wie früher: Eines giebt es.

woran man es merken kann. ob man in das Buh des Lebens

eingefhrieben ift. wenn der Menfh findet. daß er nihts ift. nihts

hat. nihts kann als fündigen und zum Teufel gehn. Dann

kommt der füße Gott mit einem füßen Tränklein. ..das er ge

denckt. O mein gott nun wolt ih doh von herczen gern tain.

was dir gefhell. thue mir armen menfchen. wie dw wilt. Zu

difem gepelt bedarffts nit vil klagenn. Sweig vnd fhß pei dir

felbs. got wird dir wol geben. was dw mit im reden folt. Dhr

gehört nit mer zue. den das dw gefweiget von innen vnd außen

und im ftat gebft zu reden." Der Erwählte. den Gott von

Ewigkeit lieb gehabt. fällt. wenn er fündigt. doh nur aus der

Liebe zu Gott. Gottes Liebe zu ihm bleibt beftehen. ..alfo fallen

wir im nur in den fchoß. Er läft vns nit zu poden ligen. dan

fo fein lieb vor zu vns kumbt. fo gibt er vns auh. das wir in

von herczen lieb haben". (Bl. 209.)

Solhe vereinzelte Hinweifungen auf die Erwählung kommen

kaum in Betraht gegenüber der an alle gerihteten Aufforderung.

das Heil in Ehrifto zu ergreifen. Esgefchieht durh den Glau

ben. den Staupiß jetzt niht mehr als die Erkenntniß der Heils

tatfahen faßt. fondern als ein Vertrauen zu Gott. als die fefte

Zuverfiht. daß Gott feine Zufage halten werde. So heißt es

in der neunzehnten Predigt über die Auferweckung des Lazarus;

..Der Martha Sagt er klar. Er wirt wider erften. Er fhlaft

nuer; das ift doh ain klarer text. das gott nit mer von

vns wil habenn zu vnferr Säligkait. dan allain den

glauben. das mügen fullen vnd müeffen wir im geben das

ander als wil vnd mueß er felbe tuen. vnd vns erkücken. Allain

glaub dw im das er dir verfprohen hab. das well er dir halten.

Secz a(l dein hofnung vnd vertraun allain ganez in in. vnd Sag

Kolbe. Staupiß. 22
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ich wais. das er von meinen wegen auf dh welt ift kömen. Er

hat mir gelhtten. Er ift mir geftorben. vnd ift mir wider er

ftanden. Ja fagftu. Jch bin aber pös. vnd vol füntten. Jch wais

wol. das got kain fünder erhört. wan ich frnm wär. fo gelaub

ichs wol. das er mir zu troft war kumenn. Ja thlus telus. So

dürft noch möcht die; got nicht rechtfertigen. von den fünten

wegen hat got der himelifch vater feine Sun gefchickt auf dh

welt vnd nit von der gerechten wegen; Erkenftu dich fur ain

funder. So ift auch got dir zw troft kömen. was wahftu es fein

vhleicht ander leüt gar frum So dw da11 dh hofnung haft. So

ift dan nämleich das fewr. von dem dw erkückt folt werden nit

ferr. dan fo dw in in ainig gelaubft vnd dich alles gueten zu

im verfhechft. fo kan es nit fällen. dw mueft in über alle ding

lieb haben" 2c.1)

Gott ift es allein. von deffen Liebe und Barmherzigkeit alles

Heil kommt. Die Werke können abfolut nichts dazu tun. das

betont Staupiß an einzelnen Stellen bis zur Eonfequenz des

vollftändigften Ouietismus ii). An andern Stellen zeigt er doch.

wie der rechtfertigende Glaube nicht ohne gute Werke fein kann.

1) Vl. 18111-183. Vgl. Bl. 142b: ..Liebe Kindt. halt euch feft an den

gelauben vnd vertrawen der zuefag gots. Sagt Eh mein got ich arme fun

derin. pin mer gefallen vnd lig da hilf mir wider auf. mein frumer Jefus.

Ich 'hab dich pelaidigt. das klag ich. das pewain ich. darvber erfeuft ich. dhe

rew gefelt got vnd wil fh auch haben. Bl. 157b: Er macht vns So krancf

das wir aller nächft dem ewigen todt vilnials fein. Auf das wir den arezt.

vnd dhe arczneh fuechen. vnd allain hilf von im pegern vnd fechen. das

wir doch fo gar nichez künen helffen zu vnferm hail. Aber all vnfer hofnung

vnd vertrawen Allain in die hilf vnd in das vertrawen Jhefu Ehrifti fchlachen,

das er allain vns zu hilff. troft vnd zu hail ift kömen."

2) Bl. 5, Bl. 153: ..Wir müeffen fehrn von allen werchen. erfileich von

allen pöfen werchen. voligent auch von allen gueten werchen. Allain müeffen

wir in würchen laffen. im ftett das würchen allain zue Eben dervmb ift

vns das fehren gepoten. Auff das got defter frhdlicher in vns müg wiirchen.

fiel( dw dich gancz zu rue. Seht dw doch wol waift, das dw nichez kunft

würchen aus dir felbft. das dir zu Saligkeit dhen. Aber Ehriftus kan nichez

anders würchen dan dh werch dh vns müeffen falig machen. Sicz dw vnd

fehr vnd merck vnd los was Chrifius in dir redt vnd würchen well. er wirt

näm nit feiern.“ Gegen die guten Werke auch die ganze 21. Predigt (Bl.

196bff.).
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Wenn wir ganz auf feine Zufage vertrauenF das entwickelt er in

der Adventspredigtf fo kann es nicht fehlenj daß wir ihn lieben

und alle äußerlichen (gefeßlichen) Werke laffen. „ Nun möchteftu

fagen7 Eh lieber got folt es den alles genueg fein mit dem

gelaubenf Ja frehleich ift es genueg, gelaubt nur freh, Er kan

nit an frucht vnd werch der lieb fein. ift er anders lebentig; Eh

warum wolten wir im nit glaubenj Nun fagt er vns doch nichcz

dan nur woltat zue. Sag zu im, Eh mein got erkück mein

gelauben vnd lieb, damit dw in mir mügft würchem vnd fo der

geift gocz mit dem gelauben in vns kümbt. So werden wir gancz

pegirig zu betrachtenn dhe woltat gocz vnd mit leib vnd fel got

zn dhnen." 1)

Wie früher warnt Staupih vor einer buchftäblichen Auffaffung

der Schrift. „Man muß das Evangelium leben und

nit lefen" 2). Im Geift foll man die Schrift betrachten, fonft

ift fie das fchädlichfte und verdammlichfte Buch auf Erden. Man

muß den „füßen Saft und Troft daraus faugenh doch daß auch

die Furcht und Gerechtigkeit Gottes dabei". Betrachtet man die

Gerechtigkeit Gottes ohne feine Barmherzigkeith fo führt dies zur

Verzweiflung. und auch umgekehrt folgt nur die Verdammniß.

So gebe es gerade jeßt viele „Narrenpredigerf die das Evange

lium ein jeder bei einem Fuß nehmen und es entzwei reißen",

indem der eine buchftäblich behaupte- wer ein unnüßes Wort rede,

der 'fei des Teufels, der andere „eh man mueß nichcz tuen,

Chriftus hat es fchon als tan- wir wellen vns der kriftenleichen

frehhait halten7 vnd machen dh menfihen zu vil peherezent, das

man dan wol fhecht was daraus foligt". Seinen Nonnen rät

er, „ auf dem Mittelweg zu bleiben und fich auf keine Seite ziehen

zu laffen7 den Troft und die Furcht beide beieinander zu haben"

und im Geift zu betenf d. h. den Glauben in Ehriftum zu fchla

gen und volles Vertrauen zu ihm zu haben 3).

Merkwürdig genug kommt Staupiß in diefen vor Frauen

gehaltenen Predigten auch auf Ariftoteles zu fprechen. Als deffen

1) Bl. 238 f. Vgl. die im Anhang abgedruckte ganze Adventspredigt.

2) Bl. 57,

3) Bl. 125-127.

22*
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Kunft in die Welt gekommen ift. als man anfing. die Lehre da

mit zu verfehten. .._da ift aller vnratt in dy kriftenhait gefallen".

Die den Ariftoteles kennen. die meinen. fie kennen das ganze

Evangelium. und wiffen niht ein Wort davon. Ein guter. ein

fältiger Mann. der redet von dem Evangelium und es ift lieb

lih zu hören. aber die gelehrt fein wollen und das Evangelium

..in den Ariftoteles ziehen". die kommen zuletzt dazu. daß fie

entweder Ehriftum allein für Gott halten oder allein für einen

Menfhen. den Gottmenfchen können fie niht finden. woher es

kommt. daß fie Gift. fhändlihe Lüfte und Hoffahrt des Lebens

predigen. Auh gehen fie mit lofen. erlogenen Dingen um. mit

erlogenen. heillofen Zeihen und Legenden und tyrannifhem Wefen.

anftatt daß fie ..dy wort gocz mit lauterm grunt an allen zuefacz

auslegen vnnd predigen". Aber ..wie fol ih wiffen. wans

Ewangelij plasfemirt ift. - hab ih doh erft geftern gehört. ich

fei fhuldig zu halten. feh der prediger wer er wel?" Darauf

antwortet Staupiß: ..Hör es ift war. der got mueß dir ins

hercz felbs predigen. Es fey der prediger frum oder pös. So

piftus fhuldig zu halten. So ers anders reht predigt. Dh tor

hait nym an als paulus fagt zue korinthern am 1171. 1). wir

predigen den iuden ain leftrung vnd den haiden ain narrenwerh.

Aber vns ift es dy höhft Säligkait in der gedult vnd in aller

weyshait. got feyrt nit. er wirt dirs nämlich ins hercz fagen.

was in oder den teufel gepredigt ift. wann er fagt heut im

Ewangelij. des menfhen kint wirt nit im Erdreich pleiben. Sun

der er wirt am driten Tag erften. dapeh wirftus wol mercken.

wan dir got ins hercz hat gepredigt." 2) Niemand vermag das

Wort Gottes auszutilgen. Zu aller Zeit wird es Gott ins

Herz predigen und etlihen Menfhen den Verftand geben. es

reht zu verftehen und reht zu predigen. Man foll fich niht

dadurh anfehten laffen. daß augenblicklih foviel Unruhe unter

den Predigern entftanden ift. Es gefhieht nur. damit das Evan

gelium defto klarer an den Tag komme. Denn wenn ein Wind

durch das Feuer geht. fo wird das Feuer viel lihter als vorher.

1) So irrtümlich für 1Cor. 1. 23.

2) Bl. 66 f, und 89 f.
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und wenn eine Unruhe in das Evangelium kommt. fo giebt Gott

feine Gnade. daß man es darnach viel klarer auszulegen vermag

als vorher 1). - Die ..rechte Kirche" ift da. wo zwei oder drei

verfammelt find im Namen des Herrn. ..fo wir ain famlung

in feinen gelauben haben. vnd kömen darvmb zwfam. das wir an

einander wellen tröften. ftercken vnd guet lere vnd ebenpild mit

warten vnd werchen In pruederleicher lieb vnd freuntfchaft welen

erzaigen." Zu der Kirche gehören auch die Böfen. Gehörten die

Sünder nicht dazu. wer wäre dann ein Glied der Kirche! Oft

find die größten Sünder die beften Glieder. Ehriftus nimmt alle

Sünder an. und hätte er taufend Todfünden getan. wenn er

einer von denen ift. die von Ewigkeit erwählt und vorgefehen

find zur Seligkeit. ..fo mues er herzue. vnd folt er in halt peh

dem har herzue rucken" 2) Hiernach find als wirkliche Glieder

der Kirche nur die Erwählten anzufehen. fie manifeftirt fich äußer

lich. durch das Zufammenkommen im Namen Iefu. im Glauben

zum Zweck der gegenfeitigen Förderung. Eine Beziehung auf den

großen kirchlichen Organismus wird dabei nicht genommen. Stau

piß wird überhaupt je mehr und mehr fpiritualiftifcher. ..im

Geift follft Du allezeit Deinen Gott bei Dir haben und ihn an

beten". das ift der Refrain faft jeder Predigt. Dazu braucht

man keine Kirchen. ..Es ift nit von des gepets wegen aufkömen

dh kitchen pawen. das man funft nhndert petten folt. Sander

darzue ift es woll fein vnd guet das man ain ftat hab. da man

zufam kum. vnd hör vnd lern das wart gottes; auch darvmb

das vns gepoten ift. das wir an einander peffern füllen. mags

wol zuegelaffen werden. das wir dahin kömen vnd petten da zu

peffrung vnfers nagften. Aber das wir wolten wänen. wir be

dörften funft nit petten dan da. das ift verdrhesleich. Ach wer

möcht imermer in der kitchen peleibeni" 3) Eine Heilsvermitt

lung durch die Kirche lehrt Staupiß genau genommen gar

nicht. außer der. daß fie - das Weib mit dem verlornen

Grofchen - ..mit dem heiligen Evangelium leuchtet. daß fie allen

1) Bl. 192.

2) Bl. 106i.

3) Bl. 128.
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Sündern Troft predigtf damit fie die Schlafenden erwecke und die

Berlornen wiederfinde und fie erquicke" 1). Doch legt er der

Taufe eine größere Bedeutung bei als friiher, ohne Zweifel in

diefem Punkte von Luther beeinflußt. Da ift es die beftimmte

Zufage Chrifti, die ihn der darin gefchenkten Gnadengabe gewiß

macht und ihn wie Luther fürs ganze Leben fich der Taufgnade

freuen läßt: „ Glaubt vmb goß willen vnd vertrawt gotf kumbt

dan der tewfel vnd wil euch etwas tuen. So fagt ich glaub in

Jefum Chriftum vnd pin getauftf So fagt der tewfelf So mues

ich nichcz mit dir zu fchaffen habenf kumbt dan der himelifch

Vater vnd wil dich verdamenf So lag. o Herr ich gelaub in

Zefum Chriftum dein Sun7 vnd pin getauft, So fagt er gelaubftu

vnd pift tauft7 So wais ich wol mit dir vmb zugen vnd nhmbt

vns aus der poffes des tewfelsf der vor' vnfer gubernator vnd

regirer was vnd gibt vns in den fal crifti oder in fein aigen

tum." Dadurchf daß man etwa nicht recht getauft feif folle man

fich nicht irre machen laffenf fondern nur einfach alle Hoffnung

in den Herrnfetzen, „fagt doch vnfer hergot felbsf wer glaubt

vnd tauft wird7 der wirt behalth Ia du möchft auch wol mer

darzue feczen, wer glaubt vnd tauft wirt vnd tuet guete werch

vnd dergleichen, der wirt behaltenf Aber da Chriftus den wider

tail fagtf Sagt er wer aber nit glaubtf der wirt verdambttf da

fweigt er der tauf vnd nent den_ glauben allainf Aber man fol

dh tauf darvmb nit verfmähen" 2),

Die Beichte an und für fich nimmt die Sünde noch nicht

fort, aber wenn jemand beichtet in Kraft des Gehorfams Gottes

und des Berfprechens Gottes7 daß er die Sünde vergeben will,

das nimmt die Sünde hinweg und löft die Bande der Verdamm

niß auf 3). Und wer wahrhafte Reue hat aus Liebe zu Gott

und zur Gerechtigkeiß der kann fich nicht enthaltenf er läuft zum

"Priefter, „um einen Zeugen der Liebe zu Gott zu haben " und

klagt fich anf doch fo7 daß Gott vor allem gelobt und geehrt

werdef es „fol dh peicht mer fein ain lob gotsf denn dw dich

1) Bl. 95b.

2) Bl. 37bff.

3) Bl. 160.
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folt fchelten"1). Von eigner Genugtuung kann niht die Rede

fein. Ehriftus hat für unfere Sünden genug getan. und mit einem

Eifer. den man dem milden Mann am wenigften in jener Zeit

zutrauen follte. geißelt Staupih das Unwefen. was fih an die Aus

übung des Bußfacraments angefeßt hat. Es fei leider jeht fo

weit gekommen. daß man die heiligen Sacramente verkaufen will.

..Der Teufel hat das Beichtgeld aufgebracht. daß man die Ver

gebung der Sünden um Geld kaufen muß. So einer eine große

Sünde auf fih weiß. und wäre ihrer gern ledig und läuft gen

Rom. fo fagt man. Du mußt vierzig Dukaten geben. fo wollen

wir Dih abfolviren. giebft Du fie aber niht. fo mußt Du die

Sünde behalten. Ah Gott. ach Gott. den Du mit Deinem

rofenfarbenen Blut erkauft haft. den wollen wir dem Teufel um

vierzig Dukaten geben. oder halt ein geringer Geld. Pfui der

Shanden! - das heißt Ehriftus austragen. das ift. er entzieht

uns die Sacramente. wenn wir fie alfo mißbrauhen und ver

kaufen. die uns doh Gott allein aus lauter Gnade gar umfonft

gegeben hat." i)

Vertritt fo Staupitz im großen und ganzen - wenn man

von fcharfer dogmatifcher Formulirung. die man in Predigten

niht erwarten kann. abfieht - die evangelifhe Lehre. fogar mit

einer ftarken fpiritualiftifchen Neigung. fo ift er doh weit davon

entfernt. die praktifhen Eonfequenzen zu ziehen. wie die Witten

berger es getan. Die Stellung. die er zu diefen Fragen ein

nimmt. ift höhft harakteriftifh. Er findet. daß diejenigen. die

jetzt unter Berufung auf die Shrift als die alleinige Erkenntniß

quelle behaupten. alle Dinge tun zu dürfen und in der Faftenzeit

..Eier und Eapaunen" effen. die Shrift nur nah dem Buh

ftaben und in fleifhliher Weife lefen; fie finden mehr den Teufel

als Ehriftum darin. denn ..luft vnd begir des leibes ift albeg

im Ewangelij verpoten. Als es laider herz zueget. So befarg ih.

man fund. Ee dhe das Ewangelij am maiften im mundt tragen

vnd wellen fih der gefhriftleihen frehhait prauhen vnd halten.

dh lefen das Ewangelij vaft vnd fuechen und fuechen an Ehriftum

1) Bl. 244b und 143.

2) Bl. 148.
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vnd binden in nhmer vnd he fh in fuehen. he größer narren fh

wern. vnd main fh fein mit got gar wol daran. Aber ih befarg

man fund vnter den dh am mahften Ewangelifh wellen fein Er

ein keczer dan ain kriften. Sol man Eopaun in der vaften effen..

vnd tag vnd naht fhlemen vnd Tcmen (L). ift das dh kriften

(eich frehhait. wo hat es Ehriftus vnd dh Apoftel tan? Es ift

warlih der teufel vnd niht Ehriftus." Faft noch mehr ereifert

er fih darüber. daß man den Klofterleuten ihr Gewand verübele.

während es doh niemand einem Bifhof oder einem andern Herrn

verdenke. wenn er fein Hofgefinde „all in ein farb bekleit".

Warum foll der heilige Benedict oder ein anderer lieber Heiliger

niht auh fein Gefinde in eine Farbe kleiden dürfen? Daß das

Mönhtum etwas Verdienftlihes fei. leugnet er auh hier: ..Nun

gibts _noh nhmbts doh gar nichts. wil ih Ehriftum nah foligen

mich herret dh Eaphen daran nihtt. Sh fhdert mih auh nit

darzue anders dan das ih weniger vrfah zu fünten hab. vnd

mih in der lieb Ehrifti mag vben dan funft." Aber etliche

gehen aus den Klöftern und meinen. fie könnten .in der Kappe

niht nah dem Evangelium leben. wenn fie vorher einen Zipfel

- von Geiftlihkeit gehabt haben. fo werfen fie das jeßt von fih

und gehen in die Welt und effen und trinken Tag und Naht.

..Es wär in nit fur übel zu haben. daß ,fie dh caphen von in

wurffen. wann fh mit Ehrifto nur vber fih ghengen. Aber daß

fh nur theffer vnd harter fallen. das ift zu erparmen."

Alfo an und für fih. das ift wol feine Meinung. wäre gegen

das Fleifheffen und das Verlaffen des Klofters nihts zu fagen.

befonders wenn das geiftlihe Leben. das Verhältniß zu Ehrifto

gefördert würde; da dies aber bei denen. die von diefer Freiheit

Gebrauch gemaht haben. niht der Fall ift. fondern nur fleifhlihes

Wefen die Folge gewefen ift. fo hält er dafür. daß jenes Tun

auch nur aus fleifhlihen Motiven hervorgegangen ift und darum

mit der chriftlichen Freiheit und mit Ehriftus nihts zu tun haben

kann. Er will fih daran halten. daß die Kappe das Ehriftentum

weder hindere. noh fördere. aber doh vor Sünden bewahre.

Dabei ift zu beahten. daß er die Unhriftlihkeit derer. die das

Klofter verlaffen. niht auf den Bruch der Gelübde gründet.

Ganz ähnlih. wie wir hier dargetan. fpriht fih auh Stau
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pitz in feinem letzten uns erhaltenen Briefe an Luther aus. Mit

Recht darf er von fich fagen. daß fein Glaube an Ehriftum und

das Evangelium unverfehrt beftehe. wenn er auch des Gebetes be

dürfe. daß Chriftus feinem Unglauben aufhelfe. Unentwegt ift auch

feine Liebe zu Luther. aber er vermag. was er beklagt. nicht

alles. was jener lehrt. zu faffen und übergeht es darum mit

Stillfchweigen. Ueber Einiges hat er fich jedoch ein Urteil ge

bildet. das. obwol er auf demfelben Grunde mit Luther fteht.

deffen Eonfequenzen durchaus zurückweift. ..Ihr fcheint mir". fo

fchreibt er. ..vieles gänzlich Aeußerliche zu verwerfen. was mit

dem Glauben und mit der Gerechtigkeit nichts zu tun hat. Es

find neutrale Dinge (neutra), die. im Glauben an unfern Herrn

Iefum Ehriftum getan. das Gewiffen keineswegs befchweren..

Warum alfo werden die Herzen der Einfältigen verwirrt und

was hat deiner Nafe das Mönchsgewand fo verhaßt gemacht. das

doch fehr viele im heiligen Glauben an Ehriftum tragen?“ Daß

Mißbräuche fich in menfchlichen Einrichtungen eingefchlichen haben.

giebt er zu. ebenfo daß es nur wenige giebt. die den Maßftab

des Glaubens daran anlegen. aber um des fchlimmen Accidenz

willen dürfe man nicht die Subftanz einer Sache verwerfen. ..Die

Gelübde verwerft Ihr allmählich alle. bei den wenigften vielleicht

mit einigem Grund. Darum bitte ich Dich inftändigft. füßefter

Freund. gedenke der Unmündigen und beunruhige nicht die fchüch

ternen Gewiffen. Was gleichgültig ift und mit dem einfältigen

Gewiffen beftehen kann. ich bitte Dich. verdamme es nicht! In

jenen Punkten aber. welche dem Glauben wider

fprechen. da rufe laut. da weiche nicht." Dankbar er

kennt er es an. daß Luther es gewefen. der ihn von den Träbern

zu den Weidepläßen des Lebens. zu dem Wort des Heils geführt

hat. und hofft. daß der Herr dem Evangelium Gedeihen gebe.

damit es nicht nur im Munde geführt. fondern eine Lebenskraft

werde. wenn auch freilich Unzählige jeßt das Evangelium zu fleifch

licher Freiheit benußten. ..Aber der Geift weht. wo er will. Euch

fagen wir Dank. weil Ihr das Evangelium gepflanzt und begoffen

habt. Gott den Ruhm bewahrend. dem wir allein die Macht

geben. zu Kindern Gottes zu machen.“ Am Schluß ruft er aus.

wol daran anknüpfend. woran ihn Luther erinnert hatte: ..Möchten
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doeh meine unwiirdigen Bitten bei Euch etwas vermögen, der ich

einft der Vorläufer des Evangeliums gewefen bin und die baby

lonifche Gefangenfchaft ebenfo wie heute gehaßt habe“, - fo bekennt

er fich zu jener fchärfften Schrift Luther's gegen das römifche Un

wefenf vor deffen Geifte er fich beugt, er der Meifter fich feinen

Schüler nennend 1).

Als diefen erweift er fich auch in feiner letzten, erft naeh fei

nem Tode allem Anfchein nach von Link herausgegebenen Schrift:

„Bon dem heiligen rechten chriftlichen Glauben l* 2). Wie er in

der Vorrede angiebtf oeranlaßte ihn der „Unverftand" beziiglich

des allein feligmachenden Glaubens, in den die Chriftenheit fchon

feit dem Tode Ehrifti und der Apoftel gekommen fei, auch feiner

feits in brüderlicher Liebef wie es Pflicht feif „Unterricht zu gebenf

Hülf' und Beiftand zu tunF auf daß nicht untergehe das Fun

dament alles Guten7 die Wurzel aller Tugend, der einige Troft

der Auserwähltenf der wahre Glauben an Zefum Ehriftum".

Als feine Lefer hat er zunächft im Augef „ die er mit dem Gottes

wort zu fpeifen verpflichtet nnd fchuldig fei",

Gott hat uns nichts Anderes auferlegt7 davon geht er aus,

denn daß wir feft glauben, was er uns verfprochen hat, woran

unfere Tugend oder Untugend nichts ändern kann, „ Glaub an

ihnf vertrau auf ihnf ift er doch das Wort Gottes, ift er doeh

die Wahrheith müßte er doch fich felbft verlaffenf follte er Dia)

oerlaffen." Und auf die Frage, worin denn diefer Glaube be

fteht7 antwortet er: „Unfer Heil von niemand als von ihm allein

fuchenf von niemand als bon ihm allein Gnad7 und Barmherzig

keit begehren und erwartenf und alfo außerhalb feiner feinen

Troft annehmenf das heißt an Ehriftum glauben" 3), Diefer

Glaube an Ehriftum rechtfertigt7 macht zu Kindern Gottes- ver

föhnt den Zorn Gottes. In ihm wird man felig auch ohne des

Gefehes Werke 4). Wer an Ehriftum nieht glaubt, deffen ver

meintliche Tugenden find Sünde, außerhalb des Glaubens ift

1) So in der Ueberfchrift. Der Brief im Anhang.

2) Bei Knaake, in Staupiß' Werfen, S. 119ff.

3) Knaake a. a, O., S. 124.

4) Ebendaf., S.- 126.
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keine Tugend. keine rechte Vernunft. keine gute Meinung. Des

halb ift es weit nötiger fich im Glauben. als im Beichtbüchlein

zu üben. Das Hauptwerk. zu dem der Ehrift verpflichtet ift.

ift zu glauben an den. den Gott gefandt hat. nur diejenigen

Werke bleiben und find nicht fruchtlos und eitel. die Gott in

uns wirkt. die aus dem Glauben an Ehriftum herfließen 1). Nur

wer in feinem Namen bittet. kann der Erhörung gewiß fein. er

bedarf keines andern Fürbitters. ..Ich ftrafe". fagt Staupiß.

..keineswegs die Anrufung der Heiligen. daß fie Gott für uns

bitten. ich ftrafe aber. und fo fehr ich vermag. die Verkehrung.

daß wir das Ungewiffe dem Gewiffen vorziehen; wir wiffen nicht.

ob wir erhört werden. wenn wir auch alle Heiligen* angerufen

haben. find aber ganz und gar gewiß. daß wir erhört werden.

wenn wir an Ehriftum glauben und den Vater auch ohne Für

bitte der Heiligen bitten" L). Der Glaube an Ehriftum läßt

keinen Menfchen bei und in fich felbft bleiben. er erhebt in Gott.

Er vereinigt alle Gläubigen. alfo daß fie ein Herz und eine Seele

in Gott gewinnen. Da entfpringt die Einigkeit der Kirchen.

Denn die an Ehriftum glauben. follen dergeftalt in Gott vereint

fein. wie der Vater in Ehrifto und Ehriftus im Vater. eines

Willens. eines Gemüts. eines Sinnes. einer Meinung. einer Be

gehrung. ..Noch ift eine höhere Vereinigung. in welcher Ehriftus

und der an ihn glaubt. fich ganz in Gott ergeben. daß er allein

alles in allen Dingen fei. alles in allen Dingen wirke. Von

foleher Vereinigung viel zu reden. ift über unfern Verftand. fo

lange diefes Leben währt." .

Damit hat Staupiß feinen Stoff erfchöpft. trotzdem finden

fich noch drei Eapitel. welche fich fofort als Anhängfel documen

tiren. und der Herausgeber belehrt uns. daß Staupitz fie ..auff

anhalten feiner mit verwanten gemacht". Die drei Eapitel handeln

„von der Tittelchriften Irrung. von dem ordenlichen Ausfluß der

götlichen gaben. von Got und von den Ehriftlichen wercken“.

Der Verfaffer wendet fich darin gegen die Annahme. als ließe

fich Glauben und Werke trennen. und formell fich mehr als früher

1) Knaate. S. 121.

2) Ebendaf.. S, 128f.
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an die kirchliche Dogmatik anlehnendf befpricht er die Aneignung

des Heils von Seiten des Chriftenf wie fie fich in den drei durch

Gott gewirkten Gaben Glaubef Liebef Hoffnung vollziehtf von

denen der Glaube die primäre7 die andern bedingende fei. Cr

polemifirt gegen die törichte Meinungf als wäre es möglich7

„unvergleicht mit dem Leben Chrifti recht glauben“. Der glaubt

gar nicht an Chriftum, der nicht tun will7 wie Chriftus getan

hat. und es ift eine Narrenrede. daß der, der an Chriftum glaube,

keiner Werke bedürfe. Der böfe Geift gießt feinen fleifchlichen

Chriften einf man werde ohne Werke gerechtfertigtf und beruft fich

darauf, daß Paulus dies gepredigt habef was man ihm aber

nur unterftelle. Paulus habe nur gekämpft gegen die Werke des

Gefeßesf die nicht aus Liebef fondern aus Furchtf aus eignerf nicht

aus göttlicher Liebe entfprungen feienf worauf die Gleißner ihr

Vertrauen fetzten. Die Werke aberf die im Gehorfam des himm

lifchen Gebotsf im Glauben und in der Liebe gefthehenf hat er

nicht verboten7 im Gegenteil fie als zur Seligkeit nötig und nütz

lich verkündet. Es kann vielmals vorkommenf daß rechterf guter

Glaube ohne die äußern Werke iftf nimmer aber ohne die innern

guten Werkef von denfelben innern guten Werken gilt der Spruch:

Der Glaube ohne die Werke ift todt. „In den innern Werken,

glauben, lieben und hoffenf werden vollbracht die erften und treff

lichften drei Gebote Gottes, die Gebote der erften Tafelf darinnen

erfcheintf daß derf wer an Chriftum glaubtf hält gewißlich und

ohne Unterlaß die erften Gebote, und nachdem er alles zu tun

willig ift, das ihm über die drei Gebote von Gott aufgelegt iftz

hält er die andern Gebote auch alle7 foviel fie den innern Men

fchen berühren7 das gefchieht in der Liebe des Nächften, ob er

fchon die äußern Werke der andern Gebote noch nicht erreichß fo

viel im Willen gefchehen magf das tut erf das äußere recht

fchaffene Vollbringen erfordert eine befondere Gabe Gottes.“

Chriftliche Werke find allein dief die aus chriftlichem Glauben her

fließen. „Ich laffe die Werke in ihren Würdenf fage aberf daß

fie außerhalb des Glaubens an Chriftum fruchtlos und vielmals

fchädlich find." 1)

1) Knaafef S. 135f.
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Daß man Staupiß zu diefer wenn auh tatfählih nur for

malen Reftriction zwang. zeigt. wie fehr man alle feine Shritte

beobahtete. Seine hohe Stellung und das Vertrauen des Erz

bifchofs fchiitzte ihn niht vor allerlei Verdähtigungen. Nah

wenigen Monaten fchon erkannte er den Ordenswehfel als eine

Torheit und klagte Link die Shwierigkeiten. die man ihm in

den Weg legte 1). Man ließ ihn wol befonders gern hören. daß

feine Wahl niht ganz kanonifh fei. Von den neuen Genoffen

beargwöhnt. von den alten faft wie ein Abtrünniger angefehen.

ftand er einfam. überkam ihn oft das Gefühl gänzliher Verlaffen

heit. und doh hatte er nicht den Mut. fih aufzuraffen und mit

den alten Freunden gemeinfhaftlihe Sahe zu mahen. Niemand

empfand das fhmerzliher als Luther. Es wollte ihm niht

.in den Sinn. daß fie nunmehr getrennte Wege gehen follten.

In dankbarer Erinnerung daran. daß Staupiß es gewefen. durh

den wenigftens für ihn zuerft ..das Liht des Evangeliums“ auf

-gegangen war. vermochte er es niht auszudenken. daß er für ihn

verloren fei und ..dem berühtigten Monftrum". dem Cardinal. zu

eigen gehören folle. Und doh fprach alles dafür. niht am

wenigften das hartnäckige Schweigen. welhes Staupitz trotz aller

Briefe Luther's bewahrte. Dies fhrieb Luther ihm ..dem Vater

und Lehrer" am 17. September 1523 und fuhte ihm in lieben

der Sorge die Haltlofigkeit feines Standpunktes zu zeigen. in der

Hoffnung. daß der Abt fein Gefängniß zerreißen und ihm wieder

gefhenkt werden möchte. Es war kein Geringes. was er ge

wiffermaßen zur Prüfung feiner wahren Gefinnung von Stau

piß forderte. Er follte den Ueberbringer des Briefes. Bruder

Achatius 2). der aus Staupitz7 Klofter entflohen war. freundlich

1) ))e Wette ll. 271.

2) Irrtümlih. wie mir fcheint. haben Seckenfd orf 1. 48 und nah ihm

Vretfchneider (001-an lief. l. 1014eq.) diefen Bruder Ahatius mit

üraueiue Zeelioker identificirt. Ahatius. deffen Name fich unter den Wählern

des Staupitz zum Abte (niht aber unter denen feines Nahfolgers) findet

(Chrom-:on dloyianimum, p. 452. vgl. p. 457). war aus dem Benedictiner

klofter zu Salzburg entflohen. Vgl. hierzu eine Stelle aus dem Chronioon

Martini addatia (lila. ki. lol. 2158g. auf dem Archiv- zu St. Peter).

Urdunun [beginn dnereiieua qui Augustine Lincieiioorurn moradaixnr quidua- '

(inn) eu eonrenbu noekro 73.ij oyueouia (zune inne ei; aiii ennigaeeraniz,
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aufnehmen und ihn mit den reihen Mitteln. die ihm zu Gebote

ftänden. unterftützen. damit jener „eine beffere Art zu leben"

beginnen könne 1).

Wir hören nicht. wie Staupih diefe Zumutung aufnahm. aber

er ließ Monate vergehen. ehe er in dem fchon oben befprochenen

Briefe Luthern feinen Standpunkt auseinanderfeßte. in der Abfiht.

diefen von feiner Liebe zu ihm und feiner Treue am Glauben zu

überzeugen 2). Der Wnnfh. den er darin ansfpriht. daß es ihm

vergönnt fein möhte. wenigftens eine Stunde mit ihm zu fprehen

und ihm fein Herz auszufhütten. ging niht in Erfüllung. Seine

Tage waren gezählt. Seit dem April 1524 war er leidend. eine

Zeit lang fo. daß man das Schlimmfte befürhtete. Er be

fhwihtigte die Sorge der Brüder. indem er hoffte in Braunau

am Jun. wo er fih damals um eines Streites willen. den die Abtei

in Salzangelegenheiten mit Erzherzog Ferdinand führte. aufhielt.

durch den Luftwehfel und durch die gewiffenhafte Behandlung eines

gefchickten Arztes zu gefunden. und widmete fih trotz der Shwäche.

die ihn befallen. feinen Obliegenheiten iz). Den Hochfommer brahte

er in Reichenhall 4) zu. Bald darauf wurde er von einem Shlag

00611116 8u111111ni811181711, ut; 116.0 0oeu8i0n6 [1111168 p081161101111u8 in 8110815818111

1110184181 purtiru 1181111711111 80111111 111110611118 rum-11111118 tunqunm 0111161111111

0p616n1 8uuin 1061111168, 116111111 6un1 113111111 01111nen1 61; 0116111 65.111011011111

c16p0n6n168 11861-611161 811111; ("6.011, n10na81110116 qu0qu6 0011761881101118 161101*

p1u1-1111u111 1111111nu1 3.0 1611615613811 60611117.

1) ])6 117611116 ll, 4088q.

1t) Ueber den Ueberbringer des Briefes Krafft. Briefe und Doeumente.

S. 56. Am 29. April 1524 fhreibt Luther an Spalatin: 111111170 11161-118

1). Ztaupitij, qui bunciern 8611161 161101u1i; n08 8811111116 61; 8110qu1 11081-,

1:01 8116n116. 617 101; 111615.8 6.11 6u111 (16.1118. 1)6 11761116 ll. 506.

3) Siehe die Briefe an den Pater Ehilian.

4) Am 16. Juli 1524 fhreibt der Oekonom der Abtei. Chilian. dem

Abte nah Reihenhall in Gefhäftsangelegenheiten. ebenfo 5. Auguft dem

Abte „ 111 1116111118“ (Reichenhall e). wobei er ihm u. a. von Gewalttätigkeiten

der Schweizer nnd Lutheraner. die man fih erzählte. berichtet: 176111111 1161

761111. 11118-118; 11811118 111161 86 6111:01qu611 61; 1108 qu08 Wennb 1'1u151161-an08

61111881886 1110nn8te11u111 qu0cicinn1 (111.1111u816n81u111; auh wünfcht Ehilian

ausdrücklih Befferung der Gefundheit: 11611111 un116611111q116 katernjtatein

11681111111 11111110 68861 un11n0 et qu1c16111 1). 7. 811111121718 61110111111611111 68861;

11101111qu 1163113611161- (1') 1111111. 8iqu1c16111 1111111 ni1111 0ptutiu8 quarn 1).
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fluß betroffen 1). deffen Folgen er endlich am 28. Dezember 1524

erlag J). In der St. Veitscapelle der Stiftskirche wurde er neben

feinen Vorgängern beftattet. -

Auf Staupiß' hohe Bedeutung für die werdende evangelifche Kirche

braucht nach unferer ausführlichen Darftellung feines Lebensganges

und feines Verhältniffes zu Luther hier nicht mehr hingewiefen

zu werden. Es ift genugfam dargetan worden. wie er durch feinen

tröftenden. auf Chriftus und die durch ihn gefchenkte Gnade hin

weifenden Zufpruch in Luther jene Gedankenreihe weckte und

nährte. die bei deffen Charakter und Wefen früher oder fpäter zu

dem führen mußte. wozu fie geführt hat. Ihm war es zu danken.

wenn Luther nicht unter einem Palß. einem Nathin und Ufingen

geiftig verkam. fondern an einen Platz geftellt wurde. wo fich fein

Geift und* feine Tatkraft frei entfalten konnte. Und fchließlich

wird es doch nicht bloß als ein negatives Verdienft zu gelten

haben. wenn Staupiß. der die Macht und als Ordensoberer nach

7. ineolnxnitute. ne ampljun in 311111 mieerioan (ietruämnur et y, 17. ern-ip*

tuturnm interpretatioan 8013.110 (ieetituuinur,“

1) In einem undatirten Briefe Ehilian's an den Bruder Georg aus

demfelben Jahre heißt es: 11711111 satin superqne inirari por-811111. 81 acieo

ucireraa. eit; ä01nino add-11:1 'aietnäm ut tumor apnci n08 ineuiuit. tu ipae

1111111 ea (io re aeripaeraa. Palin qnippe tumor init. nt; noridatur o. liäe

(Lig-nie borninibua 11111111 ultra. 81111.8 inlirmitutee upoplenia oontaotum f'niene.

(Archiv zu St. Peter in Salzburg.)

L) Seckendorf l, 48f. und ..Die Grabdenkmäler von St. Peter in

Salzburg" (Verlag der Gefellfchaft für Salzburgifche Landeskunde. Salzburg

1867 ff.). 111. Abt. 1871. S. 173. Nr. 142. Sein ebenfalls in Salzburg

befindliches Porträt. das (nach einer mir von Paftor 1)!, Lehmann in Labiau

zugegangenen Photographie) ein volles. rundes Geficht mit kleinen. lebhaften

Augen und eine fein gebogene Nafe zeigt. trägt auf der Rüäfeite die

Auffchrift: Joannea 17. 11111138 8. Letri natione Pburingun e11 [Lobiii Lu

milid. (le Ituupitu. mon-1oan primum 01-(11n18 Dremit, 8. 5118118171111. 8. Z.

kideologise Doctor ei Martini 1.11t11e1-j Professor. ae krorinoiulie, (ieincie

[11m1. Getreiinuiis Unit-.bei [ung-ii stabiepiooopj Zaliebnrg. ooneiiiariua et

Eoneionutor out-.bearnlia cieniuni per Djapeneutionem kontifioinrn 01-(iinen1

Z. Zeneciioti in 1n0nu8ke1-io l)iri keti (lie l. 11113. 1522 prokeaaue ei; 3e

guenti aie in .übbatern ounoniee so eonoorciiter eieetna. Wei familiaria

6111-8. Zollioite per (11108 annoa ei; (1111an menan Jesper, keine conoeesit

(lie 28 beeembrie 1525 (fo nach alter Zählung für 1524). Zenit]th in

8506110 8. Liti.
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den Traditionen feines Ordens auch die Pflicht hattef den anti

curialiftifchen Tendenzen feines Untergebenen entgegenzutretenf zum

offenbaren Schaden feiner Congregation und fomit zu feinem eignen

Nachteil, alfo mit großer Selbfwerleugnungf den kühnen Bruder

nicht nur nicht hemmte, fondern ermutigte undf als er ihn

nicht mehr verftand, doch gewähren ließ.

Stauhiß7 Standpunkt während der letzten Jahre feines Lebens

hat von jeher die verfchiedenartigfte Beurteilung erfahren. Die

Auguftiner haben ihm den Uebertritt zum Orden des heiligen

Benedict nie ganz verziehen, und waren der eine mehrf der andere

weniger ftets geneigtf dem Vicar7 wenn nicht direct, fo doch in

directf wie fchon dem Proles eine Mitfchuld an dem Abfall Luther's

zuzufchreibenf die er fich durch Crimirung der Congregationf wo

durch jener Abfall erft möglich gewordenf zugezogen habe. Die

Benedictiner von St. Peter hatten das natürliche Jntereffef ihren

Abt gegen den Vorwurf der Ketzerei zu verteidigenf fühlten doch

aber von Zeit zu Zeit ein geheimes Grauen darüber, daß ein

dem Härefiarchen fo nahe verbundener Mann in ihrer auch durch

die Namen von Heiligen ausgezeichneten Abtreihe fich finde. Und

als durch den Index vom Jahre 1584 auch diejenigen bedroht

wurdenf welche häretifehe Bücher heimlich verwahrtenf beeilte fich

Martin7 einer feiner Nachfolger7 den Nachlaß Staupitz7 an

Büchern und Manufcriptenf unter denen fich befonders viele von

Luther's Hand befunden haben follenf auf dem Klofterhofe den

Flammen zu übergeben 1). Und nur das Wenige, was mir jeßt

zu benußen vergönnt warf wurde von feinen eigenen Manufcripten

gerettet.

In proteftantifchen Kreifen hat man ihn bald einen furcht

-famen und wankelmiitigen Mannf der von Luther abgefallen 2)7

bald einen Vorläufer der Reformation genannt oder ihn gar mit

Gamaliel verglichen 3). Nach dem jeßt bekannt gewordenen Material

wird fich das Urteil iiber ihn etwas anders geftalten müffen.

1) Uedngek, Lljatok. Zaljobntg., p. 537. 0bk0ni00n Aofjoßjmum,

p. 502.

2) So z. B. Veefenmeher, Sammlung von Auffäßen zur Er

.läuterung 2c. ulm 1827.

3) Ullmann, S. 228.



Betrachten wir das Refultat feiner religiöfen Entwicklung.

wie es uns in feinen Salzburger Predigten und in der Schrift

vom Glauben vorliegt. fo kann es keinem Zweifel unterliegen.

daß er fich je mehr und mehr die Denk- und Lehrweife Luther's

angeeignet hat. Die Rechtfertigung allein durch den Glauben ift

es. worauf er feine Hoffnung fetzt. Auch er wünfcht von Herzen

die Abftellung der großen kirchlichen Mißbräuche. die fich allent

halben eingefchlichen haben. eine Befreiung von der babhlonifchen

Gefangenfchaftz aber im Mönchtum alt geworden. mit den bisher

iiblichen Aeußerungen kirchlicher Frömmigkeit verwachfen. vermochte

er es nicht. mit Luther und den Wittenbergern die praktifchen Eon

fequenzen zu ziehen. konnte er es nicht einfehen. daß neuer Wein in

neue Schläuche gefüllt werden müffe. Er hatte nicht das Mindefte

vom Reformator an fich; das. was er als wahr und richtig erkannt.

auch handelnd zur Geltung zu bringen. widerfprach feiner con

templativen. aufs Jnnerliche gerichteten. je mehr und mehr fich

in eine gewiffe Gefühlsfeligkeit verlierenden Natur durchaus. Er

konnte dies felbft als eine beklagenswerte Schwäche empfinden.

ohne doch das Widerfpruchsvolle feines Standpunkts 1) zuzugeben.

Seine Meinung ging dahin. daß durch die Predigt wahren Ehriften

turns die alten Formen. denen er an und für fich keinen fittlichen

Wert beilegte. fich gewiffermaßen von felbft verfittlichen würden.

*Dabei war es doch keineswegs wie bei fo vielen andern die Scheu

vor dem Bruch mit der heiligen Mutter Kirche. die ihn von dem

entfcheidenden Schritte abhielt - die Kirche als Heilsanftalt

war für ihn feiner ganzen fpiritualiftifchen Richtung nach nur von

fehr geringer Bedeutung -. es ift vielmehr die Sorge von der

in fleifchliches Wefen ausartenden Freiheit. die ihn zurückfchreckte.

indem er einzelne Ausfchrc-itungen. von denen er Kunde erhalten.

verallgemeinerte und in ihnen mit der Hartnäckigkeit des Alters

die Signatur jener Freiheit überhaupt fah. Dies wird ver

1) Ein charakteriftifches Beifpiel davon ift es. wenn Staupiß in den Salz

burger Predigten (Bl. 144bff.) auf das fchärffte gegen das übliche Brüderfchafts

wefen und befonders das Verkaufen der guten Werke. Faften u. f. w. eifert

und doch unter dem 30. März 1523 in der St. Peterskirche zu Dornbach

eine Brüderfchaft der feligften Jungfrau Maria und des heiligen Petrus er

richtete. Ueber feine Stellung hierzu vgl. oben S. 294.

Kolbe. Sigur-ih. 23
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ftändlichf wenn man bedenktf daß die erften Aeußerungen der

neuen >7riftlichen Freiheit fein eigenftes Lebenswerk zertrümmerten.

Nichts mochte feiner feinen, gemeffenen Natur widerwärtiger feinf

als die Willkür des Einzelnen, die Ueberftiirzung, die Unordnung,

mit der hier und da der Austritt der Mönche aus ihren Klöftern

vor fich gegangen war. Es lag nahe, von da aus an der Gott

gefälligkeit der ganzen Sache zu zweifelnf und fo blieb erf was er

war, ein Mönch7 aber doch ein folcherf der feine Kappe trugf als

trüge er fie mehr der da nicht meintef durch fie heiliger zu wer

den und fie nur deshalb nicht ablegtef weil er nicht die Ueber

zeugung gewinnen konntef ohne fie feinem Heiland näher zu kom

men. th lag nichts daranf Papift oder Lutheraner zu feinf er

wollte nur ein Nachfolger Chrifti fein7 - eine unimu naturaliter

annugeiicn, wie manche vor ihm, viele nach ihm innerhalb der

römifchen Kirche.



Schluß-Eapitel.

Der Untergang der deutfhen Eongregation.

Es war Wenzeslaus Link von Eolditz. dem. wie dargetan.

durh die Wahl zum Vicar an Stelle des Iohann von Staupiß

die fhwierige Aufgabe zufiel. das fhwankende Schifflein der Eon

gregation durh die hohgehenden Wogen fiher hindurhzuführen.

Wie ftellte er fih zu den Fragen. die jetzt eben die Gemüter

bewegten? Wie ftand er perfönlich zu dem Wittenberger Ordens

genoffen. auf den aller Augen gerihtet waren?

Sein Leben bis zur Uebernahme des Vieariats bietet wenig

Bemerkenswertes. Es ift der Lebensgang eines Mönches. der

das Glück hat. mit bedeutenden Männern zufammenzutreffen1).

aber auh die Begabung. von ihnen zu lernen. In Eolditz. einem

kleinen Städthen an der Zwickauer Mulde. war er von wohl

habenden Eltern - der Vater war Ratsherr - dreiviertel Jahre

vor Luther. am 8. Ianuar 1483. geboren. Wie diefer. kam er

wahrfheinlih 1497 auf die Shule nah Magdeburg. Von dort

dürfte fih die Freundfhaft der beiden Männer herfhreiben ji).

Damals freilih war das Zufammenfein von kurzer Dauer. da

Luther fehr bald. wie bekannt. nah Eifenah überfiedelte. Noch

l) H. W. Cafelmann. Wenzeslaus Link's Leben für hrifilihe Lefer

insgemein. in Meurer's Leben der Altväter der lutherifhen Kit-he 111.

321 ff.; eine wohlgemeinte. aber niht immer zuverläffige Shrift.

2) Eafelmann. S. 334. So weit ih fehe. ift die Sahe allerdings

niht direct bezeugt und gründet fih nur auf eine Stelle in Luther's Brief an

Cajetan: 111. Wenoeeinue Liliane. qui adeunte uetuie pen-i meeuui etuciio

aciolerid. 1)e Wette. p. 162. Da aber ein gemeinfames Studium in Erfurt

niht nachweisbar ifi. fo wird die Annahme eines gemeinfamen Aufenthaltes

in Magdeburg niht unwahrfheinlih.
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in fehr jungen Jahren legte Link das Mönchsgewand an, bei

feiner Immatriculation an der Wittenberger Univerfität im Winter

femefter 1503 wird er fchon „Bruder" genannt l). Es ift un

gewiß„ wo er Profeß getanh vielleicht in dem feiner Heimat zu

nächftliegenden Waldheimer Eonvent. Demfelben hat er jeden

falls vor dem Jahre 1508 eine Zeit lang angehört. Als er im

Winterfemefter diefes Jahres unter dem Decanat des Staupiß,

fchon friiher Magifter, in Wittenberg feine theologifche Laufbahn be

gann„ wird er als Conventuale von Waldheim bezeichnet 2). In

den üblichen Zwifchenräumen erwarb er fich hier die theologifchen Grade,

am 16. September 1511 wurde er zugleich mit Johann von

Mecheln zum Doctor der Theologie ernannt, am 4. October

in den theologifchen Senat aufgenommen 3). Damals war er auch

Prior des Wittenberger Klofters. Es ift ungewiß, wie lange.

Nach 1512 wird er einmal als Prior-h und neben ihm Luther

als Supprior erwähnt 4); am 28. October 1516 meldet je

doch Luther- daß Link von feinem Priorat (welchem ?) abfolvirt

und Prediger in Miinchen geworden feiö). Dort hat er nur

*wenige Monate zugebracht 6). Als Staupitz nach Weihnachten

mit Besler Nürnberg verließf um fich auf Vifitationen

zu begebenf mußte ihn auch Link- fein Landsmann, begleiten.

1) Cafelmann a. a. O. läßt ihn 1501 nach Erfurt gehen und dort

den Magiftergrad erwerben, und 1506 Mönch werden- das alles ohne An

gabe der Quelle. In der Erfurter Matritel ift er aber nicht zu finden.

.'b'oerßternuun, Nimm, p. 10: 171-71176! Wendenluuß 111101( (Je koiäjcu anfi

nju (ljuj 1111311811111,

2) koerßtemunn, bid. äeaunorum, x). 48g.

Z) Am 9. Februar 1509 wurde er ßnoaulaureue dibiicuez am 25. Oc

tober 1509 erhielt er die Erlaubniß zur zweiten Borlefung über die Sentenzen

(ausnahmsweife vor der erftenf weil Spangenberg über die erften Bücher

las)- am 1. März 1510 zur erften; am 17. Mai wurde er Zententjariun

formulare und am 30. Auguft 1511 Licentiat. (bid. eien., p. 48g, 7. 10.)

4) „Wenzeslaus Link prior der hehligen Schrift doctorf Martinus luder

auch der hehligen Schrift doctor fupprior.“ (Erneftinifches Gefammt-Archiv

zu Weimar). Im Frühjahr 1514 war er noch in Wittenberg, wie aus einem

Gruß hervorgeht, den Johannes Heß dem Lang aufträgt in feinem Briefe

an ihn in 0041. (Zitat-1;. 60th. 14., y. 3997784 2288q,

ö) De Wette l, 42.

6) Man erwartete ihn fchon Ende Januar in Nürnberg.
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In der Folge war ihm der wohlunterrichtete. milde Mann der

liebfte Genoffe. Ihn ließ er auch in fein Inneres fchauen. teilte

mit ihm die Sorgen des fchweren Berufes. Nachdem Link hin

und wieder während des Sommers in Nürnberg Station gemacht 1).

verfetzte ihn Staupih im Winter 1517 zur Freude der Nürnberger

dorthin als Prediger. Ehriftoph Scheurl rühmt wiederholt feine

Predigten. kein anderer habe fich eines fo reichen Zufpruchs und

zwar von Seiten der Angefehenften zu erfreuen als Link 2). Er

trat auch fonft ganz in die Rechte feines Oberen. Mit gleicher

Ehrerbietung fammelten fich die Mitglieder der 801111111338 8ten

pirinna jetzt auch um ihn. Man wollte bald keinen andern Pre

diger mehr hören. Als er im Sommer 1519 eine Zeit lang

von Nürnberg abwefend war. fchreibt Scheurl an Luther:

..Ich vergehe. wenn bei uns jemand anders als unfer Wen

zeslaus und einige. die ihm darin folgen. Ehriftum predigen.

Dow freue ich mich. daß er eine Zeit lang abwefend ift.

denn umfomehr werden feine Zuhörer ihn und jenen loben/*3)

Eine Predigt von ihm aus jener Zeit. die am Palmfonntag

1518 gehalten worden ift. ift uns erhalten. Sie trägt

den wunderlichen Titel: ..Wie der grobe Menfch unfres

herren Ef el fein fol. in tragen und mit im eingeen gen Hie

rufalem zu befchauen fruchtbarlich das leiden Chrifti. Nach lere

des hailigen Bernhardi gepredigt zu Nürnberg im Auguftiner

clofter Anno 1518." 4) In kräftiger. realiftifcher Weife. die mehr

an Luther als an Staupiß anklingt. mahnt er darin zur demüti

ger Hingabe an Ehriftum. Man dient wol - fo beginnt er -

Ehrifto in mancherlei Weife. und der Herr erfordert zu feinem

Dienft nicht nur die ..vollkommenen. apoftolifchen* Menfchen. die

mit Tugenden. Freuden und Lob ihm dienen “. fondern auch die

1) Wir finden ihn dafelbft im Frühjahr. vgl. 1)e Wette 1, 55; im

September vgl. Scheurl's Briefbuch 11. 24. 268g.

9) Scheurl's Briefb. 11. 36. 37. 43.

3) Ebendaf.. S. 96.

4) ..Gedruth zu Nürnberg durch Iobft Gutknecht Anno 1519. 4, (1521),“

Abgedructt doch ohne Kenntniß des Berfaffers bei Tenßel. Hiftorifcher Be

richt l, 303i. Bei Eafelmann a. a. O.. S. 342f. Bei demfelben

S. 325 f. ein Verzeichniß der Druckfchriften Link's.
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Kinder und die Narrenf um ihnen die rechtef heilfame Weisheit

zu lehren. „Item die Efel befchreitet erf und führet fie mit ihm

in die heilige Stadt Jerufalem zu Befchauung des Friedens."

„ So Du nun willft mit dem Herrn einziehen gen Zerufalem am

Valmfonntage, allda zu befchauen die Gefchichte feines Leidens,

zu hören feine viel heilfame Lehref magft Du nicht neben ihm

gehenf und Deine Kleider der mannigfaltigen Tugend ihm unter

legen, als die Apoftel täten; auch nicht mit fröhlichem Herzen in

Lob und Singen vor- oder nachgehen; auch nicht haft vorzuwerfen

die Kleider Deiner eignen Güterf oder die Zweige der guten

Beifpiele der Heiligen, durch welche drei Wege wird Ehr erboten

Chrifto dem Herrn und Heil erworben der Seele: fo diene ihm

doch mit dem Leibe als der Cfel." Der Efel ift das Bild des

demütigen7 bußfertigen Menfchen7 der Ehriftum perfönlich trägt,

der, ob er auch keine Tugend hatf auch übel fingt mit Efels

ftimmen und wegen vergangner Sünd nicht zierliches Lob im

Munde führtf doch zur Ehre Ehrifti fein" Zoch auf fich nimmt

und alles mit Geduld trägt. Und man hat alle Urfachef des

Herrn Efel gern zu fein, denn wer fich dem Herrn perfönlich

und leiblich zum Dienft ergiebt, der hat mehr Verdienft als

andere, die Chrifto allein mit dem Mund7 Herzen oder mit Werken

dienen, die nicht alfo mühfam findf als das Tragen. Solch

Wandern in Gottes Dienft ift auch fichererf „denn in Regierenf

Almofen oder Befchaulichkeit kann Hoffart mitlaufen, Verfäumniß

oder andere Laftenf auch Irrung. Der aber Ehriftum trägt wie

der Efel, den regieret Chriftus mit dem Zaumf daß er nicht

irretf er hält ihn auf f daß er nicht fället. Er zauffet ihnf daß

er nicht läuft in feinen Concepten und hoffärtigen Sinnen eigener

Auffäße. Er ftreicht ihn mit der Geißel7 daß er nicht faul fei,

und alfo ift er am ficherften unter dem Joch Ehrifti. Die Brä

lat'en fteigen auf die Bäume und mögen bald fallen. Die Al

mofen und Befchaulichen werden ihnen felbft überlaffen und dürfen

auffehenf wie fie ihre Füße fehen7 auf daß fie nicht gar auf die

Nafen fallen oder die Fiiß zerftoßen." Der Efel ift auch dem

Herrn am nächftenj denn der Herr ift nahe denenf die da be

trübten Herzens findf und endlich gefchieht auch dem Efel von

-Chriftus wegen alle Ehref die diefem bezeigt wird u. f. w.
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Keineswegs hat fich Link die Heilslehre des Staupitz all

feitig angeeignet. die Verdienftliehkeit der Werke fpielt bei ihm

noch eine bedeutende Rolle; aber er kennt doch fchon einen andern

Weg zum Heile zu kommen. den der unmittelbaren. gänzlichen

Hingabe an Jefus den Sünderheiland - freilich nur für die

groben Sünder. die es auf andere Weife nicht vermögen. -

Schließlich fagt er aber doch allgemein in feiner kräftigen Weier

„Es wird auch kaum ein fromm Menfäf erfunden. den nicht

Ehriftus als feinen Efel reite."

Man fiehc. die Säge des Wittenberger Ordensgenoffen hatten

auch ihn nicht unberührt gelaffen. Wie war es auch anders

möglich. ftand er doeh ftets im regften Verkehr mit feinem alten

Freunde Luther. Rächft Lang war Luther'n niemand vertrauter

als der Nürnberger Prediger. Er vermittelte den literarifchen

Verkehr zwifchen Wittenberg und dem Süden; es war Link. der

in Nürnberg die Ablaßthefen und ihre Erklärungen verbreitete*

Durch ihn erhielt Luther die erfte Kunde von Eck's ..ObeliskenU 1).

th widmete er dann auch feine Antwort. die ..Afteriskentt I).

Als im Sommer 1518 allenthalben fich die Vorboten des

Sturmes zeigten und man ihn vor der gefährlichen Reife nach

Augsburg warnte. fchrieb er an Link das glaubensfreudige Wort:

„ Je mehr jene drohen. defto mehr vertraue ich; mein Weib und

meine Kinder find verforgtz Acker. Haus und alle Habe find be

ftellt; Ruhm und Namen wird fchon zerpflückt; eins bleibt übrig.

ein fchwacher und gebrochner Körper. nehmen fie diefen. fo werden

fie mich vielleicht um eine oder zwei Stunden des Lebens ärmer

machen. aber die Seele werden fie nicht rauben. - Ich weiß es.

das Wort Ehrifti ift feit Beginn derart. daß der es in die Welt

tragen will. mit den Apofteln. nachdem er alles dahinten gelaffen.

zu jeder Stunde den Tod erwarten muß. Wäre dies nicht. fo

wäre es nicht das Wort Ehrifti; durch den Tod ift es erkauft.

durch den Tod ift es verbreitet. durch Tod erhalten. durch Tod

muß es auch erhalten und verkündet werden. Denn fo ift unfer

1) .Köfilin l, 184i.

2) Löfcber 11, 333g.
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Bräutigam uns ein Blutsbräutigam. Bete Du alfo, daß der

Herr Iefus diefen Geift feines treueften Sünders mehre und er

halte." 1) Treulich hat ihm dann Link 2) mit Staupitz in den

Tagen von Augsburg zur Seite geftandenF ohne auf die eigne

Gefahr zu achten. Jene Tage mochten das Verhältniß zwifchen

Beiden noch inniger gemacht haben. Einmal fcherzt Luther über

feinen Namenf er heiße Link und fei doch ein rechter Theolog

(Neue-68130 Linien-.ra (l'ltealoga (lenkr0). Seine geheimften Ge

danken und Ahnungen fprach jetzt Luther in feinen Briefen ihm

gegenüber aus 3). Link mochte manches nicht verftehenf aber er

beugte fich vor dem gewaltigen Geifte. Wo es ging7 fuchte er

wol mäßigend einzuwirken. Die Schrift „an den chriftlichen

Adel" machte ihn ernftlich beforgt. Wie wir aus einem Briefe

Luther's an Link vom 19. Auguft 1520 erfehen, muß er ihm

ernfte Dinge gefagt haben. Luther muß fich gegen den Vorwurf

verwahrenf durch feine Schriften Ruhm und Lob ernten zu wollen.

Seine Heftigkeit entfchuldigt er mit der gleichen Sprache eines

Paulus und der Propheten. Ihn bewege weder Ehrfucht noch

Geldgier, noch ein Streben feiner Luft genug zu tun. Er beab

fichtige nicht einen Aufftand zu erregenf fondern Freiheit fiir ein

Eoncil zu erlangen.

Wenige Tage darauf fand das Eapitel ftatt, auf welchem

Link zum Nachfolger des Staupitz erwählt wurde. Bisher hatte

er dem Wittenberger Ordensbruder nur als Freund gegenüber

geftanden, jeßt hatte fich das Verhältniß geändert. Er war fein

Vorgefetzter gewordenf der in erfter Linie das Jntereffe des Ordens

zu vertretenf dem Luther zu gehorfamen hatte. Zwar hatte ihn

Staupih in Augsburg von der Ordensregel entbunden, aber

Luther felbft hatte fich doch bisher niemals derfelben entzogen.

Wie die Dinge augenblicklich lagen7 kam immerhin viel darauf

an, wie fich der neue Generalvicar dazu ftellen wiirde 4). Auf

1) De Nette l, 130.

2) Daß Link damals Vicar gewefen (Cafelmann, S. 347)- finde ich

nirgends beftätigt.

3) De Nette l, 1928g. 470.

4) Köftlin l, 365 findet in der Wahl Lint's einen Beweis dafür, wie

fehr die Ordensbriider fammt Staupiß der evangelifchen Richtung fich zu
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die erfte Kunde von Link's Vicariat und feinen erften Einrihtun

gen war Luther niht fonderlih erfreut darüber 1). Er hatte

doch nihts zu fürhten. Gleich die nächfien Tage entfhieden

darüber. Link war entfhloffen. diefelben Bahnen zu gehen wie

Staupiß.

Es war natürlich. daß ihm viel daran lag. die von Miltiß

gewünfhte Einigung. von der er viel erhoffte. zu Stande zu

bringen. zumal man fhon wußte. daß Eck wirklih eine Bulle

gegen Luther mitgebraht und fich mit derfelben brüftete. Er

eilte mit dem Unterhändler zufammenzutreffen und zu erfahren.

welchen Eindruck das Shreiben des Staupitz 2) auf ihn gemaht.

Als er mit ihm (etwa um den 20.) in Erfurt zufammenkam.

hatte es Miltitz noh niht erhalten. Es war dem Vicar un

angenehm. weil er wünfhte. Miltitz. der beim Kurfürften gewefen..

hätte diefem fchon von Luther's Bereitwilligkeit Mitteilung mahen

können. Miltitz war hoherfreut zu erfahren. ..das Doctor

Martinus gutwilligk ift. in aller demudt an bebeftlih hehligteht

zw fhreibenn“. Er hätte gern mit Hülfe des Vicars bei Luther

noh mehr erreiht. aber Link fheint ihm ausgewihen zu fein Z).

Doch forderte er im Angefihte des Wormfer Reihstags im

Ianuar 1521 Luther auf. er folle durh eine Schrift erklären.

daß er nihts gegen die weltlihe Maht gefhrieben habe. Wie zu_

erwarten. lehnte Luther dies als unnötig ab. und Link drang niht

darauf. Er konnte fih fagen. daß er das Seine getan habe.

Das Eapitel zu Eisleben hatte wihtige Veränderungen

beziiglich der Prioren beabfihtigt. Besler's Ruhelofigkeit

hatte dies befonders veranlaßt. In Mindelheim hielt er niht

lange aus. Weil nur wenige Brüder im Klofter waren. hatte er

alle Gefhäfte allein zu führen; er ließ fih deshalb im Dezember

1519 abfolviren und begab fih über München nah Salzburg.

um dort für den Münchner Eonvent eine neue Terminei zu er

neigten. Sie wird vielmehr auf den Wunfh des Staupiß zurückzu

führen fein.

1) Brief an Spalatin vom 1. September 1520 am Shluß. 1)e

Nette 1. 4838g.

L) Siehe oben S. 328.

3) Tentzel. S. 437.
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richten 1). Die Stelle des Priors im Eonvent zu Nappolts

*weilerf die durch den Tod des Johann Rücker 5t) erledigt war

und ihm durch S taupiß angeboten worden, fchlug er aus. Ebenfo

weigerte er fich nach Gent zu gehen. Nun beit-bloß das Capitek

zu Eisleben, ihn zum Prior von Erfurt zu machen. Io

hann Lang follte zu Luther's Erftaunen nach Dresden gehenf

Melchior Mhritfch7 der dortige Briorf nach Genti'). Nur

das letztere gefchah. Besler wollte feine Sinecure nicht ber

laffen. obwol man ihn auch das Priorat in Nordhaufen und

in Neuftadt anbot. Und um feiner früheren Verdienfte willen

ließ man ihn gewähren. Lang blieb nicht nur in Erfurt,

*fondern wurde vielleicht auch von neuem Diftrictsvicar 4). So

blieb alles beim altenf nur daß man den» fächfifchen Einfluß in

den Niederlanden durch Mhritfch noch weiter zu ftärken fuchte.

Wie Staupitz fah auch Link feine Hauptaufgabe darin,

durch unausgefetzte Vifitationen die Obfervanz im Orden zu

fichern. Sofort nachdem die Angelegenheit Luther's geordnet

war. begab er fich auf die Reife. Ein uns erhaltenes Jtinerarium

giebt uns genau feinen Weg an. Noch im Herbft des Jahres

bereifte er fämmtliche in Thüringen und Sachfen gelegenen

Klöfter 5)f Ende November war er in S ternbe rg 6). Den Winter

brachte er in Nürnberg im Kreife der alten Bekannten zu.

Aus Scheurl's Briefen wiffen wir„ mit welcher Spannung man

1) Fortgef. Samml. 17327 S. 364i.

2) 711W; ann08 76, 0djii; unn0 1520 läjduß k'edruarjj. l-löbu,

p. 149.

3) de Wette 1, 483, Dort muß es (Inwieweit; ftatt 68.110.611st

heißen, Vgl. F. S. 1732- S. 345.

4) de Wette 1, 527. In einer Urkunde in aie Z. [ltd-tui 1520

(25. Mai) wird er per bburinginm (zth-8in1() ricariiw genannt. (Staats

archiv zu Magdeburg.) Dagegen findet fich in der vom 12. Mai 152() datirten

Widmung des Johann Lonicer zu feiner Schrift Contra [iomunjcxtum kratrem

üugustioum 111761() auch Gilttel als Lkemiturum Zuguutjni ciirj 710e..er

erwähnt. Ob von einem andern Diftrict?

5) 76tpoorten, Sacra ßuperioria 9.671 auaieota (Coburg- 1708), x). 18.

Fiir die zweite Reife ergänzt durch Besler7 F. S. 1732, S. 365 f.

6) be Weite l, 527 und Lifch in Jahrbb. des Vereins für Mecklen

burgifche Gefchichte 1847, S. 269.
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hier den Gang von Luther's Sache auf dem Reichstage verfolgte.

Nicht am wenigften Link. der fich feiner ganzen Verantwortlich

keit bewußt war. Die Bannbulle war rechtskräftig geworden.

tiefe Schmach laftete darob auf dem ganzen Orden. aber keinen

Augenblick hat er daran gedacht. daß ihn diefelbe von Luther

fchiede. Was dies fagen will. wird klar. wenn man bedenkt. daß

eben diejenige Congregation. welche ihren Beftand allein dem

päpftlichen Stuhle und feinen befonderen Gunftbezeigungen ver

-dankte. es war. welche den Richterfpruch desfelben gar nicht ein

mal beachtete. Ohne es zu wollen. hatte die Congregation hier

durch doch fchon mit Luther gemeinfame Sache gemacht. wie er

für immer mit Rom gebrochen. Und Luther felbft hielt dafür.

durch die Bannbulle von den Saßungen des Ordens befreit zu

fein. und freute fich deffen. Uebermäßig angeftrengt durch feine

fchriftftellerifchen Arbeiten und durch feine Lehrtätigkeit. nahm er

es in der Tat z. B. mit dem Horenfingen nicht fehr genau mehr.

Er machte es am Sonnabend für die ganze Woche ab 1). Nur

im Mönchskleid und im Hans wolle er noch bleiben. fchreibt er

an Lang 2). Und damit war es ihm wirklich Ernft. Es mochte

ihm eine gewiffe Beruhigung gewähren. nunmehr in keiner Weife

auf feine Zugehörigkeit zum Orden Rückficht nehmen zu müffen.

bisweilen wohl auch ein Gefühl größerer Sicherheit. So hält er

es für nötig. am Schluß feines Schreibens an Link. mit welchem

er ihm die Schrift wider Ambrofius Eatharinus zueignet. ihn

noch befonders darauf aufmerkfam zu machen. er möge ja nicht

glauben. daß er fich durch diefen Brief wieder unter feine Gewalt

habe begeben wollen; der heiligfte Statthalter Gottes auf Erden

könnte fonft von Link fordern. feine Hände mit feinem Blut zu

beflecken 3),

Und ..fein lieber Wenzeslaus" nahm diefe Schrift. in deren

Vor- wie Nachwort die innige Freundfchaft Luther's zu ihm fo

recht zum Ausdruck kommt. gern an. Hatte er ihm doch felbft

die Schmähfchrift des Eatharinus zugefchickt und fie mehr der

1) .1011, Wunlii 1100. 00111111. (1011.. j), 1158g.

2)1)e Nette. x). 568.

5) una., p. 584.



Verfpottung als der Widerlegung für würdig befunden 1). Und

mit Freuden wird er eingeftimmt haben in die glaubensftarken

Worte Luther's, mit denen er am 1. Aprilf wenige Tage vor*

feiner Abreife nach Worms, feine Arbeit befchloß. „Ich weiß.

und bin gewiß, daß unfer Herr Jefus Chriftus noch lebt und*

regiert! Auf das Wiffen und auf den Trotz trotze ich alfo, daß

ich noch taufend Väpfte nicht fürchten will, denn der in uns ift„

ift größer denn der in der Welt ift. Deshalben laßt uns bitten.

daß Gott und der Vater unfers Herrn Jefu Ehrifti uns wieder

einmal heimfuchen wollef nach allen feinen Wunderwerken, und

wolle uns zeigen den Tag der Zukunft der Herrlichkeit feines

Sohns, damit diefer Schalk verftört und zerbrochen werdf der da

ift der Menfch der Sünd und der Sohn des Verderbens und

machs einmal ein End mit den gewaltigen Irrtümern des Teufels,

durch welche leider alle Augenblick viel taufend Seelen verderbt

werden und in die Höll geriffenf von deswegen alleinf daß man

die Tyrannei des greulichen und apoftatifchenf das ift abtrünnigen

Stuhls zu Rom7 in feinem Wefen erhalten möge. Da fage alle

Welt zu Amen„ Amen." 2)

In der Begleitung des Staupiß, mit dem7 wie erzählt,

Link Oftern 1521 in München zufammentraff hatte fich Nico

laus Besler befunden, der fchon im Januar dem Vicar den

Wunfch ausgefprochen hattef von feinem Voften in Salzburg ent

hoben zu werden 3). Er hat vielleicht damals den Anfchauungen

des Staupißf um nicht zu fagen Luthers, nicht allzufern geftanden.

Staupitz nennt ihn einmal feinen Mitgefangenen 4). Jetzt empfahl

er ihn dem Link, der ihn zu feinem Socius annahm. Gemein

fam traten fie von München eine größere Vifitationsreife an.

Zuerft wurde Mindelheim befucht, von da ging es über Ulm

nach Eßlingen, welches am 1. Mai erreicht wurde. Noch ahnte

1) ch enjn) er du jpae junior-rein enpioniane äjgnj0relu que-irn aont'utatione.

Ldjä., p. 585.

2) Nach der fchönen Ueberfeßung durch Vaul Speratus vom Jahre 1524.

3) Fortgef. Sammlungen 1732- S. 365.

4) Zaiutunt 1:6 eoneuptjuj [nei Lui-.tea Ill-9.761* er 13.38161'. Grimm

a. a. O„ S. 124. Natürlich nicht Georgius Vefler, der fpätere Pfarrer an

»St Sebald zu Nürnberg, wie Grimm nach Verpoorten angiebt.
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'Link nicht. daß alle diefe Stätten. denen er die forgfamfte Pflege

zuteil werden ließ. in kurzem verlaffen fein würden. Mit raft

lofem Eifer unterzog er fich feiner Amtspflicht. klöfterliche Strenge

und Ordnung zur größeren Ehre Gottes aufrecht zu erhalten;

wir wiffen nicht. ob er damit die Predigt von der Freiheit der

Kinder Gottes verband. Einen Widerfpruch zwifchen feinem

Glauben und feinem Tun hatte er noch nicht erkannt. hatte ihn

.doch Luther felbft noch nicht gefunden.

Von Eßlingen zogen die beiden Vifitatoren über Eanftatt

die ..Königftraße" hinauf. nach Straßburg und Schlettftadt;

in Rappoltsweiler langten fie Sonntag nach Himmelfahrt

an. Pfingften wurde in Heidelberg gefeiert. Von da ging

die Reife über Frankfurt. den Rhein hinab. nach Mühlheim

(Ehrenbreitftein) und Köln. Sämmtliche zur Eongregation gehöri

gen Eonvente in Flandern und Holland bis nach Enkhuizen hinauf

wurden vifitirt. Längere Zeit fcheint man fich befonders in Gent

und Enghien aufgehalten zu haben 1). Ueber Löwen und Ton

gern wurde die Rückreife nach Köln angetreten. Jn Heffen muß

Link befondere. uns unbekannte Zwecke verfolgt haben. Er durch

-zog das ganze Land. ohne doch das einzige Klofter. was zu feiner

Jurisdiction gehörte. Efchwege. zu befuchen. Nach kurzem

Aufenthalt in den thüringifchen und fächfifchen Klöftern. die er

kaum alle vifitirt haben kann. kehrte er in der Woche nach Mariä

Himmelfahrt (15. Auguft) nach Nürnberg zurück.

Wie hatten fich feitdem die Verhältniffe geändert! Luther

war geächtet. gleiche Strafe drohte feinen Anhängern. Es war

kein geringes Wagniß von Link. den man doch als Anhänger

oder wenigftens Freund von Luther kannte. den Rhein hinab nach

den Niederlanden zu ziehen. wo man allenthalben die Schriften

Luther's verbrannte. In manchen Orten wie in Köln und

Antwerpen. wo fich fchon die Vorboten des nahenden Sturms

zeigten. mag man den fächfifchen Vicar fchon mit fcheelen Augen

angefehen haben. wir werden fpäter darauf zurückzukommen haben.

Ueber Luther's Schickfal war er nicht lange im Unklaren

geblieben. Sobald Melanchthon fichere Kunde erhalten. fchrieb

1) Besler a. a. O.. S. 366.
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er an Link: „Unfer teuerfter Vater lebt, fiehe du zu, daß Du

ihm niemals unähnlieh bift."1) Bon dem Ueberbringer des

Briefesf wahrfcheinlich dem Wittenberger Prior Heldf follte er

mehr erfahren 2).

Es ift zweifelhaft, ob Link auf der Rückreife nach Nürnberg

auch Wittenberg befuchte. Er hätte dort Zuftände vorgefunden,

die ihn als Vorfteher der Eongregation wohl bedenklich machen

konnten. Bald nachdem Luther auf der Wartburg eine fichere

Zuflucht gefunden„ erfuhr erf daß einige feiner Schüler feine

Lehren auch praktifch zu verwerten anfingen. Mehrere fächfifche

Geiftliche hatten Weiber genommen 3). Luther ftand nicht an,

diefe Eonfequenz anzuerkennen7 er bewunderte den Mut des

Bartholomäus von Feldkirchenf in fo unruhiger Zeit einen folchen

Schritt zu wagen.

Aber hatte man erft in einem Punkt den Schritt von der

Theorie zur Praxis getan, fo lag es nahef auch weiter zu gehen.

Nicht zum Heile der ganzen Angelegenheit ftellte fich ein Mann

an die Spitze der beginnenden Bewegung, dem es nicht ungelegen

amf in Luther's Abwefenheit die erfte Rolle zu fpielen, Andreas

Bodenftein von Earlftadt. Noch waren die evangelifch Gefinnten

im höchften Grade erregt und keineswegs einig in der Beurteilung

der Priefterehe, als er auch fchon weiterging und die Behauptung

in die Menge warf7 daß nun auch die Mönche und Nonnen ihre*

Klöfter verlaffen und in die Ehe treten dürften. Was uns als

einfache Folgerung erfcheint„ war es in der Tat doch nichtf am

wenigften in der Weife, wie Earlftadt feinen Sah begründete.

Mit den Religiofen lag die Sache doch anders, als fie durch

ein Gelübde gebunden warenf alfo nur unter Bruch desfelben

die Ehe eingehen konnten. Das erkannte auch Earlftadt an und

nannte es Sünde, das Mönchsgelübde zu brechen, freilich eine

kleineref als aus Mangel an Enthaltfamkeit in Unkeufchheit zu

1) Sollte diefe Ermahnung notwendig geworden fein? Auffallend ifi,

daß Link bis zum Dezember Luther nicht gefchrieben hat. Erft damals hat

er ihm auf jene Widmung der Schrift gegen Catharinus geantwortet. Vgl.

])e Nette ll, 116.

2) 601]). lief', l, 389 8g,

3) Vgl. Köftlin 1,496ff.
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verfallen 1). Es begreift fich leiht. wie dergleihen Unterfheidungen.

die Gemüter verwirrten. Und in feiner haftigen. fih felbft über

ftürzenden Weife ließ Earlftadt niht ab . die Sache zu verfolgen.

Was er als erlaubt erkannt hatte. das follte auch bald als Ge

fetz gelten; bot doch das alte Teftament feiner wunderlihen Exe

gefe Anhaltepunkte genug. es aus der Shrift zu erweifen.

Und die Frage war einmal aufgeworfen. fie mußte entfhieden

werden. Sie griff allzufehr ins praktifhe Leben ein. hatte wol

auch für Manche Verlockendes genug. um niht fofort aufgegriffen

zu werden. In dem aufgewühlten Boden konnte jedes Samen

korn Wurzel faffen. Kein Wunder. wenn die Auguftiner in erfter

Linie die Sache discutirten; ihr eifrigfter Vertreter war der Bru

der Gabriel Zwilling. Er hatte bisher keine fonderlihe

Rolle im Orden gefpielt. Im Sommerfemefter 1512 war er in

Wittenberg immatriculirt worden ii). Während feines Vicariats

verfetzte ihn Luther auf Veranlaffung des Staupitz im Frühjahr

1517 nah Erfurt und empfahl ihn der ganz befonderen Obhut

des Priors. Er bezeihnete ihn dabei als einen Menfhen. der die

Riten und Sitten des Ordens weder gefehen noh gelernt habe 3).

Man weiß niht. wann er wieder nah Wittenberg zurückgekehrt

ift. ebenfo wenig. wann und wo er Doctor geworden. Ieth be

trat er. wie fcheint. ohne Aufforderung dazu. Luther's Kanzel in

der kleinen Auguftinerkirche und predigte. ganz ergriffen von Earl

_ftadt's Geifte. in deffen Sinne gegen die Mönhsgelübde und

gegen den Greuel der Meffe. Es fand fih niemand. der dem

Einhalt tat. Melanhthon wußte nihts dagegen einzuwenden 4).

Luther erklärte wol bald feine Zuftimmung zu der beabfihtigten

Abfchaffung der Privatmeffen 5); aber der andere Punkt mahte ihn

1) Religioßi poenunt Zi nedementer urnntur, unoree ciueere. peoount

kamen quiet. primum kicken: t'regerunt; meine kamen maiurn inaoutiuene

acimittit, qui antun peoaut. guani unoreui (iuoena. Thefe vom 19. Juni

1521 bei Jäger. Andreas Bodenftein von Earlftadt (Stuttgart 1856).

S. 176. Vgl. auh Plitt. Einl. in die Augufiana l. 279.

2) [Nr. (Lädt-ie] Zowiiiing uugue. um.. y. 41.

3) ))e Nette l, 52.

4) (korp. kiel'. l, 445.

5) Vgl. Köftlin l. 504ff.
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höchft beforgt. Es wollte ihm noch nicht in den Sinnf daß man

fo ohne weiteres die Geliibe brechen dürfe. Carlftadt's Exegefe

*vermochte ihn natürlich nicht zu iiberzeugenf er fürchtete den

Spott der Gegner darüber, und doch konnte er deffen Thefe auch

nicht für gänzlich falfch erklären. Jn jedem Briefe aus jener Zeit

kommt er darauf zurück 1).

Nach langen Ringen hatte er auch darüber Klarheit gewonnenf

freilich in ganz anderer Weife als Carlftadt. Fragt man nach

dem Wert der Gelübdef das ift feine Anficht 2), fo hat man zu

erft zu unterfuchenj in *welcher Gefinnung fie getan worden find.

Tatfache ift nunf daß die Meinung der Mönche dahin gehtf durch

ihr Mönchtum gerecht zu werden und den Himmel zu verdienen.

Das ift aber eine Berleugnung des Glaubensf der fich nur auf

Gottes Gnade ergiebt und nicht durch eigene Werkef fondern nur

durch Ehrifti Blut Gnade erlangen will; das ift nichts Anderesf als

wenn jemand fagen wollte: Siehe da„ Gott ich gelobe Dir mein

Leben lang kein Chriftenmenfch zu fein, widerrufe das Gelübde

meiner Taufej will Dir nun ein beffer Gelübde tun außer Ehrifto

in meinen eigenen Werken. Soll das Gelübde nicht wider das

erfte Gebot ftreitenj welches den Glauben fordert, fo müßte es

etwa lauten: Ich will Pfaffe oder Mönch werden, nicht daß ich

den Stand für einen Weg zur Seligkeit achte-*fondern weil ich

je was tun muß auf Erdenf will ich dies Leben annehmenf mich

drinnen übenf meinen Leib kafteien, dem Nächften dienen7 gleichwie

ein andrer Menfch wirkt auf dem Acker oder im Handwerk, ohne

alles Auffehen der Verdienfte in Werken. Und fo möchten etwaf

meint erf Leute wie der heilige Bernhard das Gelübde aufgefaßt

haben. Aber ihr Beifpiel ift doch nicht nachahmenswert, denn

(und damit geht er auf den Inhalt des Gelübdes über) fie haben

ein Leben unter dem Gefetzesjochej das dem Evangelium wider

ftreitet, angelobtf ein Lebenf das der Freiheith die wir im Glauben

haben7 widerfpricht. Auch hindern die Gelübde die Ausübung

der Pflicht der Liebe gegen den Nächften7 wie er es felbft fchmerz

lich erfahren. So feien alfo die Gelübde für unchriftlich zu er

1) 1)e Wette 11, 37 und die folgenden Briefe.

2) Vgl. Köftlin 1, 498fi.
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achten. und was das Keufchheitsgelübde anbetrifft. worauf er

erft zuletzt zu fprechen kommt. fo fei offenbar. daß es den meiften

zu erfüllen nicht möglich fei. weil es dazu einer befonderen Gabe

Gottes bedürfe. Die Kirche dispenfire ja von anderen Gelübden.

deren Erfüllung unmöglich fei. wenn aber bei irgend einem Ge

_lübde. fo fei bei diefem Not und Urfache dazu vorhanden.

In diefer Weife entwickelte Luther feine Gedanken über den

Wert der Gelübde. zuerft in Thefen. die er am 9. September

an Melanchthon als Grundlage für eine Disputation fchickte.

darauf auch in einer Epiphaniaspredigt und in einer befonderen

lateinifchen Schrift über die Gelübde 1). die freilich. weil Spalatin

mit ihrer Herausgabe zögerte. auf den Gang der nächften Ereig

niffe keinen Einfluß mehr übte. da fie erft im Februar des

nächften Iahres erfchien.

Bis dahin hatte man in Wittenberg die Sache längft prak

tifch entfchieden. Zwilling's Predigten hatten im Klofter den

höchften Beifall gefunden. befonders bei den Niederländern. die

damals in erheblicher Anzahl der Studien halber fich im Witten

berger Eonvente befanden 2). Man wird dabei in erfter Linie an

Iacob Präpofitus und Heinrich von Zütphen zu denken

haben. die in jenem Iahre fich die erften theologifchen Würden er

warben 3). Aber auch von andern als von den eigenen Ordens

genoffen wurde der kleine Mann mit der fchwachen Stimme gern

gehört. Ein junger Schlefier. Namens Helman. fchrieb damals

in die Heimat; Gott habe in ihm einen neuen Propheten er

weckt; viele nennen ihn einen zweiten Luther. auch Melanchthon

verfäume keine feiner Predigten 4). Man durfte endlich zur Tat

fchreiten. und es darf als Beweis dafür angefehen werden. daß

wirklich Gewiffensbedenken und nicht fleifchliche Neigung dazu

drängten. daß die Meffe es war. wo man den Hebel anfeßte.

Es war nur ein Anfang. wenn man am Michaelistag in der

l)1.utiie1-i0pe1-a 7111-. arg. :(17, 3448g. Erl. A. 1L, 331. 0x11).

111. 2348g. Vgl. Köfilin 1, 498.

2) Vgl. den Bericht des Priors Held an den Kurfürfien. 001p. 11.61'.

1. 476.

3) Lil). (leo, f). 24 ag.

4) Köftl in. Zeitfchrift des Schlef. Gefchichtsvereins ill. 1. Heft. S. 123.

Kolbe. Staupih. ' 24
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Pfarrkirche zum erften Male den Communicanten auch den Kelch

reichte. Mehr am Herzen lag dem Gabriel Zwilling die

Umgeftaltung der ganzen Meffe. Schon feit Monaten hatte er7

wie wir wiffenf gegen die Vrivatmeffe gepredigt, aber niemals

heftiger als am 6. October. Die Anbetung des Sacraments„ fo

ließ er fich vernehmenf fei Abgötterei. Es fei Sündef in der bis-,

herigen Weife die Meffe zu halten; alle7 welche zugegen wärenf

müßten das Abendmahl und zwar in beiderlei Geftalt empfangen.

Auf das dringendfte ermahnte er die Gemeindef hinfort keiner

Meffe als bloße Zuhörer beizuwohnen 1), Und er felbftf fowie

feine Anhänger fuchten wenigftens ihrerfeits keine Gelegenheit dazu

zu geben. Da die Meffe nach der bisherigen Weife der Mei

nung Chrifti und des Evangelii zuwider fei, fo meinten fief nicht

mehrf wie die Regel vorfchrieb„ täglich die Meffe felbft lefen zu

müffen.- Man befchloß7 einenf zwei oder drei damit zu beauf

tragenf von denen dann immer je zwölf das Abendmahl empfangen

folltenf um fich fo nach Möglichkeit apoftolifcher Form zu nähern.

Vielleicht hatte Zwilling diefen Befchluß in jener Predigt

felbft mitgeteiltf jedenfalls wurde er alsbald bekannt und erregte

nicht geringes Auffehen und Beftürzung auch bei denenf die theo

retifch fchon zugeftimmt hatten. Selbft Carlftadt zeigte fich jeßtf als

es zur Tat kommen follte7 zaudernd, vielleicht weil er nicht felbft

die Initiative ergriffen hatte. Zn Gemeinfchaft mit Jonasf Felt

kirchen und Melanchthon verfuchte er noch am felben Tage die

Mönche von ihrem Vorhaben abzubringen 2).

Man discutirte die Sache nach allen Seiten hin. Carlftadt

meintef fie fei noch nicht genügend vorbereitet, man müffe noch

mehr gegen die Meffe predigen und dürfe erft mit Zuftimmung

der ganzen Wittenberger Gemeindef die man zu diefem Zweck zu

fammenzurufen habef an eine Abfchaffung gehenf fonft geriete man

in Gefahrf die Pflicht der Liebe zu verleßen. Die Mönche er

1) Bericht des Felix Ulscenius an Capito bei Jäger, Carlfiadt, S. 508:

Kat baüje eancionabum bie per Uagjetrum quencium nugustjuianum, qui

n08 quaci p0tujr revementiuujme uädarrutuß ent ue paul“. nuüitareZ 1103

yruebeumus Wee-ze. Vgl. hierzu den Bericht des Brück an den Kurfürften,

Gary. Let'. L, 460.

2) (Katy. Lief. l, 460.
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widerten. es fei vor allen Dingen auf die Gefahr des Glaubens

zu achten. gerade mit diefem einen Punkte fei.der Glaube ver

nichtet worden 1).

Ganz eigentümlich war die Stellung. die Melanchthon in der

ganzen Frage einnnahm. Mit Earlftadt ftimmte er doch nur

darin überein. daß die Verwerfung der Adoration des Sacra

ments nicht biblifch begründet werden könnte. er wolle Ehrifto

glauben. wo er auch immer fei. Aber was die gottesdienft

liche Aenderung betraf. ftellte er fich auf Seiten der Au

guftiner. Meinte Earlftadt. das fei Gemeindefache. fo erwiderte

Melanchthon. die Auguftiner hätten ihre eigne Kirche. Warum

follten fie die Meffen nicht abfchaffen. fie hätten damit ein gutes

Beifpiel gegeben. Man müffe doch endlich einmal anfangen.

Wer die Hand an den Pflug lege. dürfe nicht zurückblicken. Das

fei der einzige Weg. das Krämerwefen in den Kirchen abzutun.

was doch Earlftadt auch wolle. „Ja“. fagte diefer. .. jedoch ohne

Tumult. ohne den Gegnern einen Anlaß zur Schmähung zu geben."

Zu einem Tumult war es nun bisher noch nicht gekommen. und

wenn die Pharifäer wüteten. fo hätten die Mönche Ehriftum für

fich. dem es ebenfo ergangen. erwiderte Melanchthon-l).

Diefe Zuftimmung wird die Auguftiner nicht wenig in ihrem

Vorhaben beftärkt haben. Alle Vorftellungen des Priors Held.

der jeder Neuerung abhold. fruchteten nichts. Der ängftliche

Mann entfchloß fich endlich. da er die neue Form der Meffe

nicht glaubte geftatten zu dürfen. die Brüder aber die alte bei

zubehalten fich entfchieden weigerten. vorerft gar keine Meffe zu

halten. bis der Kurfürft und der Generalvicar darüber entfchieden

haben würden. An letzteren fchickte er ..auf eigne Kofi" einen

Boten. um ihn von dem Vorgefallenen zn unterrichten und um

Hülfe anzugeben 3).

1) hlonuebj e0ntra, 1118318 siebent, innpjoieocium kiciei perionium, .

113.0 6111111 und. re liaern eutinetam esse. Iüer. S. 509.

ft) Ebendaf,

3) 001p. Lief. l, 460 u. 475 8g. Der Befchlnß datirte übrigens vom

7. October. nicht vom 23.. wie Plitt l, 284 irrtümlich aus Jäger. S, 509

fchließt. Dagegen auch der Bericht des Brück vom 11. October. 001)).

24*
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Auch der Kurfürft hatte umgehend Kunde davon erhalten und

beauftragte fchon am 10. October den Kanzler Brück mit der

, Unterfuchung der Sache. Diefer verfammelte das Eapitel des

Allerheiligenftiftes und die Univerfitätslehrer und ließ die Sache

eingehend befprechen. Man wollte da von dem Vorhaben der

Mönche nichts wiffen, „wiewol ihre Meinung dem Ewangelio

nicht möcht ungemäß fein, ausgefohloffen, daß das Sacrament

nicht follt angebethet werden, welches mit der Schrift nicht wohl

zu beweifen7 jedoch könnten fie nicht achtenf daß das Meßhalten,

auch in der Geftalt, wie bis daher gefchehenf fündlich fei“. Ein

Ausfchußf in den außer den früher Genannten noch Arnsdorf,

Tileman Platner und Ehriftian Beyer gewählt wurdenf follte

fich noch einmal mit den Mönchen ins Einvernehmen fehen, um

in erfter Linie genau feftzuftellenf was eigentlich Zwilling ge

predigt und was für Gründe er vorbringef und dann die Väter

zu vermögenh bei der alten Weife zu verharren, bis ein Befcheid

vom Vicar eingelaufenf ff oder die Ding in der Univerfität baß

disputirt und beredt fein würden". Der Einfluß Earlftadt's

läßt fich deutlich erkennenf es waren feine Gedankenf die hier zum

Ausdruck kamen. Der Kanzler Brück hielt die ganze Sache für

unerheblin ein Mönchsgezänk. „Wollen die Mönche nicht Maß

haltenf fo achte ich, fie werden's bald in der Küchen und Keller

empfinden“7 fchrieb er an feinen Herrn. Es war dies vielleicht

eine Neminiscenz aus dem bekannten Gefpräche des Kurfürften

mit Erasmus in Kölnf dem er beigewohnt hatte 1)7 - vor

einigen Jahren mochte eine folche Annahme noch ihre Richtigkeit

gehabt haben, jeßt hatte man es mit einer lleberzeugung zu funf

auf die kleinliche materielle Rückfichten keinen Einfluß üben

konnten.

Und jene Eommiffion fand dochf daß die Auguftiner ihre Sache

trefflich zu bewähren wußten 2). In dem Gutachten7 was fie

' wenige Tage darauf, am 20. Octoberf an den Kurfürften ab

Zet'. l, 460. Nach Spalatin's sun-rien bei Meneken LL, 608 war Held

oder Helt ein Nürnberger.

1)Senke11dorf.l, 125.

') Dazu aufgefordert, hatten fie es fchriftlich getan. 0011). Net. L,

466. 472.



gehen ließ. findet fih im wefentlihen die Anfiht Melanhthon's

wieder. nur daß von der Adoration mit keinem Worte die Rede

ift. Daß die bisherige Art. die Meffe zu begehen. ein Mißbrauh

und darum eine der größten Sünden auf Erden. wird den

Auguftinern rückhaltlos zugeftanden. ebenfo daß fie recht tun. fih

niht zu dem fündigen Brauch der Meffe zwingen zu laffen. Nur

darin wird ihnen niht zugeftimmt. daß die Privatmeffe nun über

haupt niht mehr geduldet werden folle; hierin müffe man die

fhwahen Brüder noh eine Zeit lang dulden. Im allgemeinen

wurde der Fürft angegangen. er möge ..als hriftliher Fürft zu

der Sachen mit Ernft tun. und folhen Mißbrauh der Meffe in

feinen Landen bald abtun" u. f. w.

Das war nun freilih niht nah dem Sinne Friedrihs des

Weifen. Er hatte bisher alles ruhig gewähren laffen. foweit er

niht Unruhen davon befürhtete. Um felbft einzugreifen in diefe

theologifchen und kirhlihen Verhältniffe. meinte er zu wenig

unterrihtet zu fein. Den Wittenbergern gab er jedoh zu be

denken. daß fie nur ein kleiner Teil der Ehriftenheit feien.

während die Sahe. um die es fih handle. die ganze Ehriften

heit angehe. Auh fei niht abzufehen. was daraus werden folle.

wenn man die Meffen fallen ließe. während doh die meiften

Kirhen und Klöfter darauf geftiftet feien. Shließlih ermahnt

er doh in feinem Antwortsfhreiben an die Eommiffion. ..als

ein Lai. der der Shrift niht beriht". Eapitel und Univerfität

in allen ihren Gliedern die Sahe weiter zu beraten. doh nihts

vorzunehmen. woraus Zwiefpalt und Aufruhr entftehen könnte 1).

Auf den Streit im Klofter ließ er fih gar niht ein. auh dann

niht. als der Prior direct bei ihm Klage führte 2).

Conrad Held befand fih augenfheinlih in großer Ver

legenheit. Er hatte alles getan. was in feiner Mahr ftand. um

die unfeligen Neuerungen zu verhüten. befonders die Eommunion

unter beiderlei Geftalt. woran er in erfter Linie großen Anftoß

nahm 3); es war ihm niht geglückt. feine Mönche verweigerten

ihm den Gehorfam. Der Kurfürft hatte ihn mit feinen Be

1) Corp. lie-k. l, 4718g.

L) 11m1.. p. 475.

3) una., p. 484.
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fchwerden an die Univerfität gewiefenf diefe aber war fo uneinig

als möglich und jedenfalls in ihrem größten Teile nicht gerade

auf Seiten des Vriorsh fo daß von daher keine Abhülfe zu er

warten war. Und die Not follte erft beginnen. Das Gelübde

des Gehorfams war fchon gebrochen wordenf es war nur ein

kleiner Schritt, nunmehr mit dem ganzen Mönchsftande zu brechen.

Ich vermutef daß das Bekanntwerden von Luther's Thefen über

die Mönchsgelübde den unmittelbaren Anlaß dazu gaben. Die

Sätze7 die Bruder Gabriel jetzt nach dem Bericht des Priors in

feinen Predigten verkündigte, find im Grunde genommen diefelben7

die Luther aufgeftellt hatteF nur auf die Spihe getrieben, zum

Teil auch mißverftanden. Niemand im Klofter halte die Gebote,

Gottesj hieß es jeßt- kein Mönch werde in der Kappe felig; wer

im Klofter feij fei in Teufels Namen eingegangenf die Gelübde

der Geiftlichen. als Keufchheit, Armut und Gehorfam7 feien wider

das Evangelium.

Dürfen wir den Berichten des Priors trauen7 fo fuchte man

auch die Laien gegen die Mönche aufzuftacheln. „Man foll die

Mönchef wo fie auf der Gaffe gehnf zupfen und fpottenj auf daß

fie aus dem Klofter zu gehen verurfacht werden; und wo fie

alfo gefpotteth nicht aus wollen gehenj foll man fie mit Gewalt

austreiben und das Gebäu der Klöfter alfo zerbrechen 7 daß man

nichtf ob ein Stück von einem Klofter da feh geftanden, merken

möge." 1)

.Das waren Reden, die der gemeine Mann gern hörte; auch

bei der Studentenfchaft fielen fie auf fruchtbaren Boden. Allent

halben kam es zu Unruhen und zu Exceffen. Mönche, die fich

auf der Straße in der Kutte zeigten. wurden;verhöhnt, Studentenf

von Erfurter „Martinianern" beftärkth ftörten den Gottesdienft7

um die Meffe zu verhindern 2). Das Barfüßerklofter ?geriet in

wirkliche Gefahr. In hellen Haufen zogen die Studenten davorj

die Mönche verfpottend und verhöhnend. In einem an die Kirchtür

gefchlagenen Zettel drohten fie7 das Klofter zu ftürmen. Ein

hölzerner Altar fiel ihnen auch wirklich zum Opfer. Der Rat

1) Held an den Kurfürften, ()0rx). lief. l, 483.

L) Corp. Let'. l, 489 8g.
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mußte den Barfüßern eine befondere Wache gewähren 1). Im

Auguftinerklofter. das damals mehr als vierzig Mönche barg 2).

war kaum einer. der es mit dem Prior hielt. Seine Autorität

war dahin. Wer hörte noch auf ihn? Und in den erften Tagen

des November legten nicht weniger als dreizehn Brüder die Kutte

ab und verließen das Klofter. Es läßt fich ermeffen. daß dies

nicht ohne Tumult abging. Unter Bürgern und Studenten trieben

fie ihr Wefen. die allgemeine Gährung in der Bevölkerung Wit

tenbergs noch erhöhend. Einer. ein Laienbruder und Tifchler.

wollte fich verheiraten und bat den Rat um das Bürgerrecht.

was ihm diefer gewährte. Die Brüder. die im Klofter geblieben.

vor allem der Prior. glaubten nicht mehr des Lebens ficher zu

fein und wagten nicht auf die Gaffe zu gehen 3).

Es waren fchlimme. in ihren Folgen nicht zu überfehende

Zuftände. von denen Eonrad Held dem Generalvicar zu be

richten hatte. Link befand fich feit der Rückkehr von feiner großen

Vifitationsreife im Nürnberger Eonvent. Mit den Wittenbergern

fcheint er damals keinen Verkehr gehabt zu haben. Mit Luther

hatte er nachweislich über ein halbes Iahr nicht correfpondirt4).

Wenn irgendwo mochte es in Nürnberg in jenen Monaten ge

fährlich fein. für einen ..MartinianerU gehalten zu werden. Bald

nach dem Wormfer Reichstage war den Buchführern auf das

ftrengfte unterfagt worden. Schriften von Luther zu verkaufen.

und am 17. October war nach einigem Zögern auch die kaifer

liche Achtserklärung am Rathaufe angefchlagen worden 5). Unter

den Freunden im Eonvent und den Patriciern. die fich zu den

Auguftinern hielten. mochte bange Sorge herrfchen. Da kam die

1) 001p. Lief. 1. 4898g. Vgl. Strobel. Miscellaneen 17, 119 f.

2) Spalatin bei Mencken 11. 608.

3) (101p. kiel'. 1. 484. Daß auch in Erfurt damals fchon Mönche aus

dem Auguftinerklofter ausgetreten feien. wie Köftflin l, 503 angiebt. habe

ich nicht finden können. In Luther's Brief an Lang (0e Wette 11. 115)

ift ohne Zweifel von den Wittenberger Vorgängen die Rede.

4) Das geht aus Luther's Brief vom 20. Dezember 1521 hervor. wo

nach Link erft damals die Widmung des Ambrofius Catharinus (vom

1. April) beantwortete.

5) Lechner. Reformationsgefafiäfte der Reichsftadt Nürnberg (Nürn

berg 1845). S. 12.
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Kunde von den Vorgängen in Wittenberg - es waren Er

wägungen der ernfteften Art„ die fie hervorrufen mußte. Link

fand fich vor einer der folgenfchwerften Entfcheidungen. Jene

Vflichtvergeffenenf die „wider den Eid7 den fie Gott und dem

Orden gefchworenf das Kleid des Ordens abgeworfen", waren

nach der Ordensconftitutionen der Excommunication verfallenf wo

von fie nur durch den apoftolifchen Stuhl Abfolution erhalten

konnten. Auch die reuig Zurückkehrenden traf außer der Disciplin

eine Kerkerftrafe von fechs Monaten und der ewige Verluft des

Stimmrechts 1). Darüber ließen die Ordensftatuten keinen Zweifel.

Aber würde es möglich feinf diefe Strafe zu vollziehen; würde

der Rat zu Wittenberg oder der Kurfürft, wie es bisher

Sitte gewefen7 fich dazu hergebenf die Entlaufenen wieder ein

zubringen? Die Sache fah nicht eben danach aus. Und hatte

er iiberhaupt ein Rechtf ein fittliches Recht7 die Brüder zurück

zurufen. Er kannte ihre Gründef fie waren doch nur die Eon

fequenz von dem. was er felbft fchon lange geglaubtf zum Teil

gelehrt hatte. Er konnte einen Augenblick daran denkenf fie ge

währen zu laffen: - auch Luther hatte man ja feine eignen

Wege gehen laffen; aber diefer hatte nicht daran gedacht7 das

Ordenskleid abzuwerfen. Und die Wittenberger Vorgänge7 das

ließ fich vorausfehenf würden nicht vereinzelt bleiben. Die

Schwach, die dadurch über den Orden gekommenf war eine un

geheuere. Die Apoftaten nicht zur Verantwortung ziehenf hieß

fich felb-ftf ja den ganzen Orden aufgeben. Und mit welcher

Liebe hing er darauf mit welcher Hingebung hatte er fein Amt

verwaltet] Es gehört etwas dazu, ein ganzes Leben als verfehlt

anzufehenf dasF wofür man nicht bloß felbft gelebtf fondern an

dere zu entflammen gefuchtf wofür man gekämpft hat7 auf ein

Mal als eine große Torheit, oder7 wie die Sache hier lag, als

eine Sünde zu erkennen. Es lag nahe, die Gefchichte der Eon

1) Staupih' Conftitutionem Cap. 46: [lt 111111113 teurer naetre e011

Z-regutionie prakeeßue extra eangregntwnen) sine ciedita rieurii generulie

iicentju petit-.s eb obtenta Want 811d yaenu exeaiuinunicutianig, u qua

prueter Zeciem 3903i0n03m udeoiui 11011 zurzeit. - L116 nudeln fruher qui

apoßtatnncia etium 808.1'1i]81111111 01-ciini n0tudiie t'eeerit pei- Zex 1111211868

eureeri muncipeßm* eit-que race perpetua priuutue.
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gregation in diefem Augenblick an fich vorüberziehen zu laffen.

Das ernftefte Streben nach eigner Heiligkeit. und Gottes Ehre eine

Stätte in ihren Klöftern zu bereiten. hatte feine Vorgänger.

einen Zolter. einen Andreas Proles. einen Staupiß be

feelt. dafür hatten fie gekämpft fo viele Jahre. dafür hatten fie

gelitten. und das alles nur. daß fchließlich ein paar unbotmäßige

Gefellen. auf ihre chriftliche Freiheit pochend. das mühevolle Werk

zertrümmerten. Link müßte nicht der ftrenge Ordensmann ge

wefen fein. der er in Wahrheit war. wenn nicht auch der Groll

und der Unmut gegen die Wittenberger Neuerer in ihm auf

geftiegen wäre. Eiferer wie Besler. der fich noch in feiner

Umgebung fand. mochten ihn zur äußerften Strenge mahnen.

Er vermochte es doch nicht. Seit Jahren war er gewohnt. alles

was von Wittenberg kam. faft wie ein Evangelium zu be

trachten. und in dem . womit jene ihre Sache begründeten. war

doch manches. was in feinem Jnnern wiederklang. Fiir fich allein

mochte er da nichts entfcheiden. Es bedurfte auch noch der

genaueren Unterfuchung der Vorgänge. Er fchrieb deshalb ein

Eapitel aus. welches nach Weihnachten zufammentreten und

darüber beraten follte. Auf Staupiß' Rat hatte er Witten

berg dazu gewählt. weil dort am beften die ganze Angelegenheit

von den Gelehrten gründlich erforfcht werden könne 1). Unter

deffen mochte er auch felbft hoffen. zur Klarheit in der ganzen

Angelegenheit zu gelangen. Luther follte ihm dazu verhelfen.

An ihn fchrieb Link in den erften Wochen des Dezember und

bat ihn um feinen Rat. Er nahm dabei Gelegenheit. feine Zu

ftimmung zu der ihm von Luther gewidmeten Schrift gegen Am

brofius Katharinus auszufprechen. Daran knüpfte dann Luther

in feiner Antwort an. Billige er das dort Gefagte. fo müffe

er auch der Eonfequenz zuftimmen. Wenn es dem Evangelium

entgegen fei. durch den Gebrauch von Speifen und andern Dingen

zu fündigen. wo blieben da die Gelübde. die Klöfter? Und daß

jenes gegen das Evangelium fei. das fei doch ebenfo wahr. als es

ficher fei. daß Evangelium Evangelium ift. ..Was wirft Du

alfo tun? Wen wirft Du zum Gehorfam zwingen? Wen. der

l) Kappen's Kleine Nachlefe ll, 537.
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ausgetreten iftf wirft Du zurückrufen? Wen wirft Du als

Apoftaten anklagen, wenn Du hier die Freiheit und daß hier keine

Sünder feien7 lehrftf wie Du doch mußt. Du bitteft mich viel

leicht um Rat: Jch fagef Du bedarfft meines Rates nicht. Ich

bin ficher, daß Du nichts, was dem Evangelium zuwider iftf

tun oder dulden wirftf auch wenn darüber alle Klöfter zugrunde

gehen müßten." 1)

Das tumultuarifche Berlaffen der Klöfterf wie es in Wit

tenberg foeben gefchehenf mißbilligte er durchaus 2). Jn Frieden

und unter gegenfeitiger Uebereinftimmung hätten die Brüder fchei

den follen. Aber auch wenn fie nicht recht gehandelt habenf fo

hält er es doch nicht für gerechtfertigtf fie zurückzurufen. Das Befte

würde fein, auf dem abzuhaltenden Eapitel nach dem Beifpiele

des Ehrus in einem öffentlichen Edicte denen, die das Klofter

verlaffen wollenf die Freiheit zu fchenkenf Keinen hinauszuftoßen7

.Keinen mit Gewalt zurückzuhalten. Link felbft möge immerhin

mit Jeremias im Dienfte Babels bleibenf wie er auch felbft

Kleidung und Ritus beizubehalten beabfichtige.

Und nach den hier erörterten Grundfätzen handelte Link.

Auf dem Eapitelf welches um Epiphanien 3) in Wittenberg

1) ])e Nette ll, 1168g.

2) nun. ll, 115.

3) Jedenfalls vor dem 8. Januar; vgl. Knaake in Zeitfchrift für luth,

Theol. 1876, S. 347. Von den Befchlüffen liegen uns zwei Recenfionen

por7 bei Spalatin-Mencken ll, 610 und Gary. kiel. l, 456 (0pp. nur.

6, 212), deutfch bei Walch ur, 2333. U. N. 1713, S. 903. Dazu

kommt der Bericht des Caspar Güttcl in Fortgef. Sammlungen 1747

S. 169. Nach Jäger a. a. O., S. 2587 hängte Earlftadt, der im Januar

von ihm in Druck gegebenen Schrift „Sendbrief meldende feiner Wirtfchaft“

(die mir nicht zu Geficht gekommen) die Befchlüffe *der Auguftiner an. Ein

Vergleich des von Iä ger angegebenen Inhalts ergiebtf daß es der Spala

tinfche Text ift. Inhaltlich find die beiden Texte nicht wefentlich verfchieden.

Das Wichtigfte vielleicht der Zufah bei Spalatin: Lie-.net nokia baue

kaditutu teuere clonec uliuci äaeuerit; Spiritun c10rnini uoctri .lkieeu Christi,

Ich möchte den ftricter gefaßten Text in 00:9. Lief. l, 456 für den behufs

des Druckes redigirten, officiellen halten. Dafür fpricht auch, daß die deutfche

Redaction lediglich eine Ueberfetzung diefes Textes ift. Ein Urdruck davon

(in meinem Befiß) hat folgenden Titel: „Schluße der Augufti f ner Beter hn

hrer verfatnmlung f hu Wittenberg, geftelleth | die troftlich hu horen [ find

den armen f gefangenen ge [ wiffen" (o. l. et a.).
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zufammentrat. waren nur wenige Brüder erfhienen; die meiften

hatten fih entfhuldigt. Infolge deffen wurden eine Reihe Sahen.

die zur Verhandlung vorlagen. auf das ordentlihe Eapitel. das

auf nähfte Pfingften angefeßt wurde. verfhoben 1). Nur über

das Wihtigfte. die Lebensfrage der Eongregation. wurde ent

fhieden. Es war gänzlih Luther's Standpunkt. den man da

vertrat: dem Worte Gottes müffen allen Ereaturen weichen. das

ift der Grundfah. der an die Spitze geftellt wird. ..Weil wir

der Shrift folgen. wollen wir uns niht durh irgend eine menfh

lifhe Autorität oder menfhlihe Traditionen drücken laffen.“

Keinem foll irgend welher Zwang auferlegt werden; wer die

Freiheit noh niht zu faffen vermag oder fie auszuüben noh niht

die Macht hat. der mag in feinem Sinne walten. Die Be

fhlüffe follen den frommen Gewiffen zu Hülfe kommen. niht ver

derbliher Fleifchesluft zum Vorwand dienen. Es ftehe ein

jegliher auf feinem Gewiffen!

Nah diefen vorangefhickten Grundfäßen ftellte die Verfamm

lung fehs Punkte auf. die bald durh den Druck zu aller Kenntnis

gelangten.

Iedem ift es geftattet. das Klofter zu verlaffen oder in dem

felben zu bleiben. Denn bei denen. die in Ehrifto find. ift

weder Iude noh Griehe. weder Mönh noh Laie. und ein Ge

lübde wider das Evangelium ift kein Gelübde. fondern ein un

hriftlih Ding (1). Denen. die im Klofter bleiben. wird an

geraten. das Mönhskleid und die hergebrahten Gewohnheiten

beizubehalten (2). doh fo. daß weder der Glaube jemandes ver

leht. noh gegen das Gebot der Liebe gefündigt wird (3). Der

Bette( wird als fhriftwidrig unter Berufung auf 1 Theff. 4. [11] it)

gänzlih verboten. ebenfo die Votivmeffen. da man auh den

Shein vermeiden müffe (4). Die dazu Gefhickten follen in den

Eonventen auserwählt werden. das Wort Gottes zu lehren; die

andern follen durh Handarbeit die Brüder ernähren (5). Shließlih

werden die Brüder ermahnt. da ja von einem bindenden Ge

lübde niht mehr die Rede fein könnte. nunmehr den Obern aus

1) Vgl. den Veriht von Güttel. Fortgef. Samml. 1747. S. 169.

2) Im lateinifhen Text irrtümlich Theff. 3.
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freier Liebe zu gehorchenf unter fich und vor andern ohne Aergerniß

zu wandelnf auf daß das heilige Evangelium nicht verläftert

werde.

Das war aber leichter geboten als durchgeführt. Die neue

Freiheit ward vielen zum Fallftrick. Lutherf der jene Befchlüffe

billigte, fand doch, daß viele Mönche um derfelben Urfache willenp

derenthalben fie das Klofter betreten hattenf es jeßt verließen:

nämlich um des Bauches und der fleifchlichen Freiheit willen 1).

Selbft Lang in Erfurt trat, nachdem ihm vierzehn Brüder

vorangegangen warenf unter Berhältniffen aus, die nach Luther7s

Meinung nicht geeignet waren7 wie doch wünfchenswertf den

Gegnern die Gelegenheit zu läftern abzufchneiden. Zwar bat er

feheinbar feine Brüder um die Erlaubniß7 das Klofter verlaffen

zu dürfen, indem er feine Beweggründe auseinanderfeßtg aber es

war doch zum mindeften nicht fehr höflichy wenn er nach Auf

zählung von allerlei fittlichen Gründen fchließlich fagt: die Prioren

find im allgemeinen Efel und wiffen nicht7 was der Glaube iftj

und wollen doch die Gewalt haben. Er wurde der erfte evan

gelifche Prediger in Erfurtf und feinem Beifpiele folgten bald eine

Reihe anderer aus dem Orden getretener Mönche 2). So hielten

es überhaupt allenthalben die Priefter unter den München. In

Nordhaufen übernahm der bisherige Prior Laurentius

Süße fchon im Februar 1522 auf den Wunfch des Rates eine

Predigerftelle 3).

Auch in den füddeutfchen Klöftern begann es fich merklich zu

regen. In Eßlingen fang Bruder Michael Sthfel etwa im

Frühjahr desfelben Jahres: „Von der chriftförmigenf rechtgegrün

deten Lehre Doctoris Martini Lutheris7 ein überaus fchön künftlich

Lied fampt feiner Nebenauslegung in Bruder Veiten Ton." Das

populäre, finghafte Liedj in dem zuerft der Engel der Offen

barung auf Luther gedeutet wird, fand reißenden Abfatz und

1) be 177e.be ll, 1563g. 175; vgl. p. 266.

2) ldjcl. 11, 175. Kappen's Kleine Nachlefe ll, 527ff. Kamp

f chulte ll, 143. Erhard, Ueberlieferungeu 1, 50.

3.) U. N. 1720, S. 567 f. [Leffer], Hiftorifche Nachrichtean S. 171

bis 178. - Süße in Wittenberg inferibirt 26. Juli 1515. Alb., y. 57.
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brachte feinen Dichter in aller Mund 1). Schon im März erbat

fich ihn Graf Albrecht von Mansfeld als Prediger J). Bereits

in jenem Liede hatte er feinen Entfchluß angekündigt. ..das phari

fäifch Kleid. die Kutte. auszuziehen". blieb jedoch noch im

Klofter. bis ihm Ende Mai ein Handel mit dem Eonftanzer

Weihbifchof Johann Faber. der ihn wegen des Liedes und weil

er es gewagt. ein Beichtkind in einem Refervatfalle zu abfolviren.

zur Verantwortung zog. zur Flucht zwang. Bei Harmuth von

Kronberg. dem evangelifchen Ritter. fand er zunächft als Pre

diger ein Unterkommen 3). Auch in Stuttgart war es ein

Auguftiner. der uns von früher her bekannte Johannes Man

-tel. der. vom Rat an die St. Leonhardtskirche berufen. für die

neue Lehre eiferte. bis ihn die öfterreichifche Regierung gefangen

feßte 4).

In Wittenberg hatten die Auguftiner kurz nach jenem

Eapitel Altäre. Heiligenbilder und Salböl vernichtet 5). weiteren

Ausfchreitungen wurde jedoch nach Möglichkeit gewehrt. Nicht

als ob die Obrigkeit die Mönche im Gebrauche ihrer Freiheit ge

hindert hätte; der Rat fah vielmehr den Austritt nicht ungern

und verbot auch feinerfeits jeht den Bette( in der Stadt 6). doeh

hielt er es für gut. Earlftadt's und Zwilling's ungeftiimen

Treiben nach Möglichkeit entgegenzuwirken. Leßterem. der. ohne

dazu berufen zu fein. die Kanzel beftiegen. wurde weiteres Predigen

unterfagt. Er beugte fich in Demut und erhielt. nachdem Melanch

1) Keim. Reformationsblätter. S, 7f.

2) [>11 Fette ll. 154,

3) Ueber fein unruhiges. oft durch feine afirologifchen Neigungen ge

trl'cbtes Leben vgl. Strobel, Neue Beiträge l. 1. 5ff.; Keim a. a. O..

S, 12i. Er fiarb als Profeffor der Mathematik. in der er fich als einer

der erften Bearbeiter der Legale. 008 bekannt gemacht (Käftner. Gefchichte

der Mathematik 1. 163-184; Almanach der k. k. Akademie in Wien 1858.

S, 197-202; Gerhard. Gefchichte der Mathematik [Miinchen 1877].

S. 60ff.) im Alter von achtzig Jahren. am 19. April 1567 zu Jena.

Glearii 85111th 1. 216, Ueber die weitere Verbreitung der evange

lifchen Lehre in Eßlingen durch den Auguftinerprcdiger fiehe Keim. S. 13 ff.

4) Schon von 1511 an war er mehrere Jahre in Stuttgart Prediger

gewefen. Vgl. Heyd. Ulrich. Herzog zu Würtemberg 11, 179 ff.

5) Spalatin bei Mencken ll. 611,

6) Förftemann. Neues Urkundenbnch, S. 551.
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thon ihn vergeblich nach Nürnberg empfohlen hatte, eine Predigerftelle

in Altenburg 1). Luther felbftf Anfang März nach Wittenberg zu

rückgekehrtf fteuerte dann wie bekannt mit gewaltiger Predigt weiteren

Umtrieben der „Schwarmgeifter" 2). Während Kurfürft Friedrich

die Mönche gewähren ließ, glaubte Herzog Georg auf die Kunde

von den Wittenberger Befchlüffen, an denen die Brüder „fich

mehr geärgert als gebeffert hätten "f feine Klöfter nach Möglichkeit

vor fchädlichen Einflüffen bewahren zu müffenf und verbot den

Auguftinern feines Landes„ obwol fich Link für fie verwandte,

den Befuch des von dem Vicar auf Pfingften 1522 nach Grimma

ausgefchriebenen Eapitels 3). Unter diefen Umftänden erfchienen

nur wenige Brüder in Grimmaf u. a. Besler„ Kaspar

Güttel7 der Prior von Eisleben„ und Melchior Mhritfchf

jeßt Prior von Magdeburgf die in das Diffinitorium gewählt

wurden. Die Befchlüffe des Eapitelsf welches den Wenzeslaus

Link in feinem Amte beftätigte 4), zeigten die ganze Haltlofigkeit

der Verhältniffe innerhalb der deutfchen Eongregation. Während

man einerfeits die Abmachungen der Wittenberger Zufammen

kunft als durch die Zeitverhältniffe und durch die beffere Er

kenntniß abgenötigt zu rechtfertigen fucht7 macht fich doch

andrerfeits auf Grund der fchlimmen Erfahrungf die man

bezüglich des Gebrauches der* neuen Freiheit gemacht hattef das

Beftreben geltendf diefelbe nach Möglichkeit wieder einzufchränken.

Die Wittenberger Befchlüffe hatten die Gelübde für unchriftlich

den Bette( als fchriftwidrig hingeftellt. Das ganze Klofterleben

mußte danachf wenn nicht geradezu als etwas Verwerfliches, fo

doch eben nur als ein um der Schwachen willen zu duldendes

erfcheinen. Jetzt drang eine Anfchauung durch, wonach das

Mönchtum fich fehr wohl mit dem Evangelium vereinigen ließe

wenn man als Freier und nicht als Knecht dem Herrn diene.

Die Brüder erklärtenf nicht die Regeln und Statuten fortwerfen7

1) ))e Wette 11, 156. 171. 183,191.194.199. Förftemann,

S. 642. 548. 557.

2) Köftlin 1,535ff.

3) Kappen's Kleine Nachlefe ll, 534. Den Niederländern verbot es

der Kaifer. 1)e Wette [l, 206.

4) Fortgef. Sammlungen 1732, S, 367.
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fondern allen Verpflichtungen in hergebrachter. ordnungsmäßiger“

Weife nachkommen zu wollen. mit Ausnahme folcher. die fich als

Mißbrauch und für das Seelenheil gefährlich herausgeftellt hätten.

Als dahin gehörend wurden hauptfächlich die Meffen und andere

..Betrügereien und Poffen" bezeichnet. die abgefchafft werden müffen.

Der Bette( wurde nicht unbedingt verboten. man forderte nur

einen gerechten Titel dafür und wollte beifpielsweife krankenBrü

dern. die Gottes Wort lernen und lehren. das Recht. von milden

Gaben leben zu dürfen. gewahrt wiffen. ..Daher ift nicht wegen

der üblichen Almofenfammlungen noch wegen äußerer Bräuche das

gemeinfame Klofterleben zu verlaffen. fofern nur der Mißbrauch

und die Gottlofigkeit der Herzens nach Möglichkeit abgctan wird.

Jemehr wir der chriftlichen Freiheit im Klofter gebrauchen. umfo

mehr werden wir uns beftreben. in den äußern Bräuchen den

Willen des eignen Fleifches zu brechen und dem alten Menfchen

abzufterben. Hiermit fei kein Bruder gerichtet oder verachtet;

wir fehen von jedem Gutes voraus; unfere Gebrechen erkennen

wir und fuchen Gottes Gnade und Hülfe."

Die Brüder konnten wirklich einen Augenblick daran denken.

das Klofterleben. von allen Mißbräuchen möglichft gereinigt. zu

einer freien evangelifchen Gemeinfchaft erheben zu können. und er

mahnten daher die Prioren. zu ftrafen. zu fchelten und in Ge

mäßheit der Regel unter Aufbietung ..aller apoftolifchen Mittel "

den Ausfchreitungen. wie fie vorgekommen. entgegenzutreten. Das

unziemliche und unbefonnene Austreten fo vieler. von denen nur das

Land wie von ..Getier und Raupengefchmeiß" bedeckt werde. wurde

mit den ftärkften Worten gebrandmarkt 1). Es war doch ver

geblich. Unter denen. die die Freiheit als ihr Recht erkannt

hatten. waren doch nur wenige. welche fich nicht beeilten. die

drückenden Feffeln zu fprengen. Schon gab es ganze Eonvente.

welche an Auflöfung dachten. Die Brüder von Herzberg mit

ihrem Prior Johannes Rübe. die fchon am 16. Februar 1522

den Wittenbergern mit Abfchaffung der Meffe und Gewährung des

Laienkelchs nachgefolgt waren 2). faßten etwa im Mai den Be

1) Kappen's Kleine Nachlefe ll. 535.

2) Burkhardt. S. 44.
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fchluß, ihre Kleinodien und fonftigen Habfeligkeiten zu veräußern

und den Erlös vor dem Auseinandergehen zu teilen7 und Luther

hielt es für billigf daß fie nicht „ fo bloß " hinausgehen und alles

da laffen folltenf da fie es doch mit erworben hätten. Der Kur

fürft war jedoch anderer Anficht, ließ die Kleinodien inventiren

und fpäter nach Torgau fchaffen 1). Vergebens wandten fich die

ausgetretenen Mönche deshalb an Luther7 der jetzt von allen

Seiten von früheren Klofterbrüdern und Nonnen überlaufen

*wurde 2).

Link mußte fehr bald einfehen, daß alle Gegenmaßregeln er

folglos waren. Seine Stellung wurde immer unhaltbarer. Ju

Oberdeutfchland wie in des Kaifers Erblanden galt erf als in

tellectueller Urheber der Auguftinerbefchlüffe und für ihre Folgen

verantwortlich gemacht, als ein Geächteter. Es war ihm alfo

nicht einmal möglich, feinen perfönlichen Einfluß geltend zu machen.

Luther fuchte ihn zu bewegen7 nach Wittenberg zu kommenf wo

er am ficherften feif und wo man feiner für die Sache des Evan

geliums bedürfe 3). Der Vicar, der fich in Thüringen aufhielt,

zögerte. Da war es die perfönliche Neigung des Kurfürften für

ihnf welche feinem Leben eine andere Richtung gab. Schon im

Juni bot er ihm durch Spalatin die Pfarrftelle zu Altenburg

an, von der er den Gabriel Zwillingf der beim Hofe feiner

früheren Umtriebe wegen fchlecht angefchrieben warf enthoben wiffen

wollte. Noch fträubte fich Link und wollte auf feinem Poften

ausharren. Auch verletzte ihn wie Luther das Verfahren gegen

Zwillingh der fich in Altenburg wacker gehalten und in kurzer

Zeit die Zuneigung der Bürgerfchaft gewonnen hatte. Da aber

der Kurfürft Zwilling durchaus nicht dulden wolltef entfchloß fich

Link endlichf von Luther vielfach gedrängt„ feinem „ruhmreichen

Vicariat" ein Ende zu machenf den an ihn ergangenen Ruf an

zunehmen, und fiedelte am_ 28. Januar 1523 als evangelifcher

Prediger nach Altenburg überf mit der Abfiäztf fobald als möglich

1) Erneftinifches Gefammtarchiv zu Weimar l(. 1L. p. 82, dla. 33. 27 a.

Vgl. Burkhardtf S. 47. -

2) ])e Wette 1), 271. 3538g.

3) lbjä. ll, 181. 2178g.



zu heiraten 1). Am 22. Februar legte er dann feine Würde

officiell nieder. indem er das Amtsfigel dem Diffinitorium über

fandte 2). Drei Wohen fpäter zeigte er den Brüdern an. daß

er fih vermählt habe 3).

Wie zu erwarten. war Link's Rücktritt das Signal für alle

diejenigen. die trotz befferer Erkenntniß noch gezögert hatten. das

Ordenskleid abzulegen. In Shaaren verließ man jetzt die Klöfter.

Im Auguft waren fchon verfhiedene Eonvente verödet. wie der

zu Sangerhaufen. In Salza konnte man dasfelbe täglich

erwarten 3). In Grimma war etwa die Hälfte von dreißig

bis vierzig Brüdern ausgetreten 4). Niht ganz fo fhlimm ftand

es in Waldheim und Dresden. wo nur Einzelne entwihen

und die Mehrzahl durh die ftrengen Maßregeln Herzog Georgs

zurückgehalten wurden ö).

Zu gleiher Zeit fpielte fih in des Kaifers Erblanden eine

Tragödie ab. die das allgemeinfte Jntereffe in Anfpruh nahm.

Wir fahen. welher rege Verkehr zwifhen Wittenberg und den

niederländifhen Klöftern fih allmählih herausgebildet hatte; da

war es eben kein Wunder. wenn die neuen Ideen auh dort gar

bald Wurzeln faßten. Die früheften Spuren davon finden wir

im Auguftinerklofter von Dortreht6). wo fhon 1518 mehrere

Auguftiner im Beihtftuhl und auf der Kanzel gegen den Ablaß

1)1)e Nette 11. 266. 286. Eafelmann. S. 356f. ])e Wette

ll. 301. '

2) 1411110 nemye nequenti riciekioet 1523 in (Huacirugevima mieit ei

gilium ot'Fieii 011111 iitteria ati 114. Uelediorem tuuquum aeniorem ciiflini

toi-6111 61138118 86 quasi oiriii quaciam moi-te ciet'unoturu, poat i100 untern

(iuubun aut; tridua edciomaciidue, udfeoto ueciu111 offieio neck et daditu et

keiig-ione. k'rok'eaeionie 8116 odiitun unorem 88 in hiciendurg üunjane eoriynjt.

011111 qua. nei 4. keriatu post 90111. i11 Qbia .oem-.t uuptiaa ünditurua.

Besler, F. S, 1732. S. 367.

3) Seidemann. Lutherbriefe. S. 62. Ueber feine Hochzeit Fortgef.

Sammlungen 1731. S. 449. Neue Beiträge 1758. S. 741 -745.

4) Lorenz. S. 1321 ff. Ueber die Verfolgung Einzelner Förfte

mann. N. Url.. S. 86. 88. 107,

5) Seidemann. Lutherbriefe. S. 62.

6) Zodotei. Uericeiiji( Norm-echt l. 15 8g. Derf. kiel; icioonter enn.

te Dorcixeobt. 79.11 Uermercieu. l-let hunäenicen ran klenciriie 79.11

Lutpiieu. Pmeecie ciruit. 111-11118111 1864. _ Alle diefe Shriften find jedoh

Kolbe. Staupiß. 25
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und andere kirchliche Mißbräuche eifertenj fo daß die Regierung

dagegen die Hülfe ihres Vorgefeßten7 des Provincials (Vicars i))

der Obfervantenh des Wilhelm von Alkmaarh anrief7 der

fich jedoch unter allerlei Borwänden der an ihn geftellten For

derung7 die Auguftiner zur Rechenfchaft zu ziehenj entzog l).

Unterdeffen wuchs ihr Anhang unter der Bürgerfchaft von Tag

zu Tage. Die Parteien ftanden fich fchroff gegenüberf und nicht

ohne Grund fürchtete der Ratj die landesherrliche Regierung

könnte die darüber entftandenen Wirren dazu benuhenf die Frei

heiten der Stadt einzufchränken. Auf Anregung des Ratspenfionärs

Floris Oem van Whngaerdenf deffen Familie feit zwei Iahr

hunderten durch die Antonius-Bruderfchaft dem Klofter nahe

ftandj begann man im Herbft 1518 gegen die Anhänger

der Auguftinerprediger mit Verfolgungen. Sie waren jedoch von

kurzer Dauerf da bald darauf Floris Oem von Karl 7. feiner

Stelle entfetzt wurde und die Stadt verlaffen mußte. Erft nach

feiner Rehabilitirungf die fchon nach wenigen Monaten erfolgte7

* befchloß der Rat wiederum, ernftliche Maßregeln zu ergreifen. Ein

Dominicanerf Vincent Dirks„ follte fie (Ende 1516) inauguriren.

Aber feine Schmähreden gegen die beliebten Prediger entflammten

zu berichtigen durch 1100 j) Scheffer, Eeeedjeäeuje (10k herr-01'111on 111

Aeäerlanü e112., in 8km]an e11 ijcirageu l, 688q.

1)80110t301, Ferkelijl( Dorärecbt l, 158g. klo:rererüeu, j), 21.

[loop Zenefker 1, 72. Wer ift diefer Wilhelm von Alkmar, den _die

genannten Schriftfteller „Provincial der Obfervanten der kölnifchen Pro

vinz“ nennen? kloop Zebekker identificirt ihn j). 747 vgl. j). 76

mit dem Vicar _der Niederlande, macht ihn alfo zum Nachfolger Johanns

von Mecheln, indem er 1)e Wette 1, 341 auf ihn bezieht. Auf j). 79

heißt es aber von der Dortrechter Regierung* (int 21] (te nett-.ige (111

beroegcle aut01-ibeit; ruuüpieegcio eu 8.1 bare must-regeln 118.111 111 Werlog

met; (1611 eine.er .Founnen run ülecbeln. Danach* war dief er Vicar und

der einzig befugte Vorgefeßte. Was hatte dann aber Wilhelm von Alk

mar mit dem Klofter zu tun? - Aus dem Briefwerhfel des leßteren

(bei Lovato] l, 158g.) fcheint doeh hervorzugehem daß er die zur dentfchen

Congregation gehörigen Convente vifitirte, fo daß der Ausdruck Provincial,

der in den Briefen felbft nicht vorkommtf nur eine Verwechslung für Vicar

fein dürfte. Daß Johann von Mecheln noch Vicar war, ift nirgends be

zeugtf und daß er an Stelle Heinrichs von Zütphen Prior von Dortrecht

wird ([1009 Scheffer, y. 79), ift kein Beweis dafiir.
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das Volk zu folcher Wut. daß es darüber zu einem großen Tumult

kam. und der Dominicaner fich nur durch eilige Flucht vor der erreg

ten Menge retten konnte 1). Trotzdem. daß. nach diefen Vorgängen

zu fchließen. eine anfehnliche Partei der reformatorifchen Predigt

zugetan gewefen fein muß. gelang es doch den Gegnern. unter

Umftänden. die uns nicht bekannt find. fehr bald die Oberhand

zu gewinnen. Wie es fcheint. wurden die anrüchigen Auguftiner

vertrieben oder flüchteten fich L). Die Leitung des Eonvents über

nahm Johann von Mecheln Z). während der bisherige Prior

Heinrich von Zütphen. der nach allem. was wir wiffen. da

mals die Neuerungen nicht befördert. aber ihnen auch nicht ge

fteuert hatte. fich nach Wittenberg wendete. wo er fchon ein

mal. im Iahre 1508. den Studien obgelegen hatte. und fich

jeßt. feit Mitte Januar 1521. die theologifchen Würden bis zum

Sententiarius erwarb 4). Er gehörte zum engften Freundeskreife

Luthers und Melanchthons. Nicht minder gilt dies von einem

andern Niederländer. der einige Monate fpäter zu gleichem Zwecke

nach Wittenberg kam; es war dies Iacob von Ypern. ge

nannt Präpofitus. der Prior von Antwerpenö). Von An

fang an trat er in feinen Predigten für Luther's Lehre ein. Schon

am 18. Mai 1518 fchrieb Erasmus an Luther über ihn: ..Im

Auguftinerklofter zu Rotterdam ift ein Prior. der Dich in einzig

1) 11001) 8011ekkerl.o..p, 758m1.

2) Die holländifchen Hifioriker bewegen fich hierbei vielfach in bloßen

Vermutungen. Sicher wiffen* wir nur. daß in jenen Jahren einmal An

guftiner aus Dortrecht vertrieben worden find (vgl. Wolters. Reformations

gefchichte der Stadt Wefel. S. 42); wann dies aber gefchehen ift. läßt fich

genauer nicht angeben.

3) Nach 80110km. 11er kloonter. p. 56 wird er als Prior bis 1530

genannt. Er wurde es wahrfcheinlich auf dem Eapitel zu Eisleben. Daß

Heinrich von Ziltphen vertrieben wurde. ifi doch nirgends bezeugt. vgl. auch

11001) 8011ekker 1. e. gegen die vermutliche reformatorifche Wirkfamkeit

desfelben in Dortrecht bei 8011017121. p. 58g. und enn Uerwercien.

j). 248g. Schon ein Jahr friiher hatte er beabfichtigt. nach Wittenberg zu

gehen. 1)e Wette 1. 341.

4) 1111). theb. p. 26; 1.11). ciee.. [1.21. Seine Thefen U. N. 1709.

S. 25. Kappens Kleine Nachlefe 11. 484. Krafft. Briefe und Docu

mente. S. 50.

5) .l anneen. Jueobua l)i-aepoeitue en2. 111118176111. 1866.

25*
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artiger Weife liebt, ein ehemaliger Schüler von Dir, wie er fich

rühmt. Er predigt faft allein unter allen Ehriftum."1) Und

Luther hatte feine Freude daran7 wie durch ihn die evangelifche

Sache in Antwerpen an Anhang gewann 2).

Jm Kampfe der Wittenberger gegen die Meffe und die Verbind

lichkeit der Kloftergelübde waren jetzt, wie fchon früher angedeutetf

die Niederländer die Eifrigften. Brennend vor Begierde, auch

in feiner Heimat die chriftliche Freiheit zu predigenf verließ

Probft wol noch im Herbft 1521 Wittenberg und begab fich

wieder in fein Klofter zu Antwerpen. Dort hatten fich wäh

rend feiner Abwefenheit die Verhältniffe wefentlich verändert.

Wenn nirgends, fo follte doch in des Kaifers Erblanden das

Wormfer Edict mit aller Strenge durchgeführt werden. Am

13. Juli 1521 wurden Luther's Schriften zu Antwerpen ver

branntZ). Schon hatte man zwei angefehene Laien, Nicolaus

von Herzogenbufch und Cornelius Grapheusf ihrer lutherifchen

Gefinnung wegen verhaftet 4). Da erfchien am 5. Dezember Franz

von der Hulft7 Mitglied des Rats von Brabantf als vom Kaifer

ernannter anuifitor in der Scheldeftadt. Noch felbigen Tages

entbot er infolge einer beim Bifchof eingelaufenen Klage den

Auguftinerprior vor fichf um ihm eine Vorladung nach Brüffel

einzuhändigen. Und Probftf getäufcht durch die heuchlerifchen

Freundfchaftsbezeugungen des Jncfuifitorsf wonach er nichts zu

fürchten habef ja auf feinen Schuß rechnen dürfeF leiftete ihr

Folge 5). Aber in Brüffel angekommenf wurde erf wie es hießy

auf kaiferlichen Befehl gefangen gefeßt. Es waren die heftigften

Gegner Luther'sf die ihn überführen und über ihn zu Gericht

fitzen follten, u. a. Nicolaus von Egmond, Jacob Latomusf der

kaiferliche Beichtvaterf Johannes Glapio, der päpftliche Legatf

Hieronhmus Aleander. Gebeugt durch die fchwere Gefangen

fchaft und * die fortwährenden Drohungen/ ließ er fich nach

1) Lkuami LA). 71, 4.

2) De Nette l, 483.

3) Dierexenu, y. 336.

4).)31188611, z). 30. 2378qq.

5) ldiä., x). 358W. 2918qq.
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langem Widerftreben am 7. Februar 1522 zum öffentlichen Wider

ruf herbei. zum Jubel für die Gegner. zum größten Schmerz

für Luther. der zu gleicher Zeit die Nachricht erhielt. daß auch

Melchior Mhritfch. der bisherige Prior von Gent. der fich

in gleicher Lage befunden. widerrufen. und zwar infofern fchlim

mer gehandelt hätte. als er abfichtlich doppelzüngig geredet 1).

Der leßtere geriet fogar in Verdacht. vom Kaifer fich gegen feine

eigenen Ordensbrüder gebrauchen zu laffen L). Bald aber liefen

in Wittenberg erfreulichere Nachrichten ein. Jin Auguftinerklofter

zu Ypern. wohin man ihn gefandt. begann Probft alsbald

wieder in evangelifcher Weife zu predigen. und von neuem ergriffen

und wiederum feinen früheren Richtern in Brüffel. ..der Fleifch

bank der Ehriftenheit". überliefert. war er fchon darauf gefaßt.

den Märtyrertod zu fterben. als fich ihm die Gelegenheit bot.

mit Hülfe eines Ordensbruders nach Deutfchland zu entfliehen.

wo er zunächft bei Luther eine Zuflucht fand 3) und fpäter in

Oftfriesland und Bremen als evangelifcher Prediger wirkte 4).

Auch Melchior Mhritf ch entkam in fein Vaterland und wußte

in kurzem feine zweifelhafte Stellung vergeffen zu machen 5).

Unterdeffen hatte es Heinrich von Zütphen längft nicht

mehr in Wittenberg gelitten. Nach kurzem Aufenthalt in

Dortrecht 6) trat erim Sommer 1522 an Probft's Stelle zu

Antwerpen. Wie zu erwarten. war das Klofter von den

Maßnahmen gegen feinen Prior nicht unberührt geblieben. Die

1) 1)e Nette ll, 179. 182. Krafft. Briefe und Doeumente.

S. 39 ff. Die von Probft widerrufenen Sätze U. N. 1719. S. 169ff, Ueber

die Angelegenheit des Mhritfch finde ich nirgends etwas mehr. als Luther's Briefe

bieten. Luther erfuhr von der Sache übrigens fehr fpät. als Mhritfch längft

wieder in Deutfchland und Prior von Magdeburg geworden war. vgl. oben.

9) be Nette ll. 207. *

Z) lbiä. ll, 2068g. 2138g. 218. .kunt-18W. p. 838gq. Wann Probft

nach Wittenberg kam. läßt fich nicht ficher nachweifen, Das Datum bei

1)e Wette 11, 182 ift jedenfalls unrichtig; ob der Brief aber wie ran 1101*

reercje 11, x1. 76 und Janssen, p. 96 wollen. ein Jahr fpäter zu fehen

ifi. bleibt doch zweifelhaft.

4) ])e Wette 11, 361.

5) [dick. ll. 301. 339.

6) (ker-cler, [kicker. ref'. 111. 29.
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anujfition war angewiefen wordenf mit aller Strenge gegen die

verdächtigen Mönchef die .das Volk verführtenf einzufchreiten.

Viele erlagen der Verfuchung und widerriefen 1). Es fchien jedoch

als follten die Gegner nur kurze Zeit triumphiren. Der neue

Prior wußte die Gefallenen wieder aufzurichten. Kühner als

früher konnte man jetzt die lutherifchen Lehren verkündigen hören.

Vermutlich war den Brüdern verboten wordenf die Kanzel zu

betreten. Nun predigten fie auf den Straßen. Allen voran

Heinrich von Zütphen. Es war am Michaelistage 1522f

als er in der Münze, an der die Bürger7 die den Gottesdienft

in der nahen Michaelsabtei befuchen wollten, vorüber mußtenf feine

Predigt erfchallen ließ undf wie zu erwartenf fehr bald verhaftet

wurde. Darüber entftand ein Aufruhrf der die ganze Stadt in

Bewegung brachte. Unter Anführung der Weiber wurde fein

Kerker erbrochen und der geliebte Prediger befreit) Mit großer

Gefahr entkam er nach Bremen 2). Um fo fchärferes Gericht

traf jest feine Brüder. Ein Befehl der Statthalterin weihte

das Klofter dem Untergang. Schon am 6. October wurden

fämmtliche Mönche verhaftet. Die Söhne von Antwerpener Bür

gern wurden den Begharden zurZVerwahrung übergebenf während

die iibrigen teils nach Vilvoordenf teils nach Hoogftraten abge

führt wurden. Einigen gelang esf aus der Gefangenfchaft zu

entkommenf wie Adrian Burfchot7 der der Reformator der

Graffchaft Hoha in Niederfachfen wurde 3). Unter den übrigen

blieben nur wenige ftandhaft; von ihnen ftarben Heinrich Boes

und Johannes von Effen am 1. Juli 1523 mutig für ihren

Glauben zu Brüffel den Feuertodf während ein dritterf Lam

bert Thorenf nach längerer Haft heimlich bei Seite gefchafft

*wurde 4). Da fang Luther fein fchönes Klage- und Siegeslied

1) [Mühle-.rie ll, 2068g. 214.

2) Djeroueuelll, 372. KappensKleineNachlefell, 547ff. Krafftff

Briefe und Documentef S. 42 ff. 52. I. F. Iren in Bremifches Jahrbuch

1876- 7111, 56i.

8) Lehnemann, Hiftor. Nachrichten von der evangelifch -lutherifchen

Kirche in Antorff (Frankfurt a. M. 1725), S. 29 f. Janssen, p. 116.

[-1001] Zeitalter, x).1138q.

4) DeTeWe ll, 261. 462. Inneren, p.1068q. 1100]) Jennifer,

x). 113, Anm. 2.
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von dem Märthrertode der beiden ..jungen Knaben zu Brüffel

in dem Niederland" 1). Sie follten bald niht mehr die einzigen

Märthrer fein. Im Dezember des folgenden Jahres ftarb auh

Heinrih von Zütphen. von Bremen nah *Dithmarfhen

gerufen. um dort das Evangelium zu verkünden. einen qual

vollen Tod für feinen Glauben 2).

Um die niederdeutfhen Klöfter fernerhin von jeglihem evan

gelifhen Einfluß zu ifoliren. ließ die Statthalterin Margarethe

die reformirten Eonvente bald nah den Antwerpener Vorgängen

zu einem Eapitel zu Dortreht zufammentreten. um einen eigenen.

von der fähfifhen Eongregation unabhängigen Vicar zu erwählen.

Vier derfelben wählten Iohann von Meheln. der durch

Papft Adrian 71. in einem Breve vom 23. November 1523 in

feiner Würde beftätigt wurde 3). -»

Link hatte in feinem Abfagebriefe an die Auguftiner die

Hoffnung ausgefprohen. er werde der letzte Vicar fein; fo weit

war die Sahe aber noh niht gediehen. Fiel auh die Mehrzahl

der Brüder dem neuen Evangelium zu und widmete fih der Ver

kündigung der neuen Lehre. fo gab es doh auh eine. wenn auh

kleine Partei. die voll Zorn gegen die Apoftaten die Eongrega

tion aufreht zu erhalten fuhte. Ihre Seele war Ioh. Nathin.

Luther's alter Gegner. dem Nicolaus Besler und Iohan

nes Spangenberg zur Seite ftanden t). Mhritfh. dem

als Senior der Diffinitoren die Veranftaltungen zur Neuwahl

oblagen. berief _fogleih nah Link's Rücktritt ein Eapitel. und

zwar wiederum nah Grimma. Aber wie Besler. der fih feit

dem vorigen Eapitel bei Güttel in Eisleben aufhielt. ge

fürhtet. erfhienen nur die Abgefandten von fünf oder fehs Eon

venten am feftgefehten Termine. Auh Mhritfh entfhuldigte

fih und überfhickte durch einen Boten das Amtsfigel. Unter

diefen Umftänden ging das Eapitel refultatlos auseinander. Die

1) Wackernagel. Das deutfhe Kirhenlied 111. 3.

2) l-lerncercieu. z). 998gq. Klippel in Herzog's Realenchklopädie 11c,

709 ff. In Metz wurde in demfelben Jahre der Auguftiner Iean Chatelain

verbrannt. Raute ll. 47.

3) Ennen 17, 184.

4) Das Folgende nah Vesler. Fortgef. Sammlungen. S. 367 ff.
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antilutherifch Gefinnten begaben fich aber nach Leipzig und hielten

dafelbft am 22. Juni im Franciscanerklofter eine Separatver

fammlung. Auf derfelben gaben'Iohann Nathin7 ,der heiligen

Theologie Profefforf Discretns des Eonvents zu Erfurtf Ioh.

Spangenberg7 der heiligen Theologie Profefforj Prior von

Ef chwegef Nic. Besler, der Theologie Leetor und Diffinitor

des letzten Eapitelsf Eonrad Aldorfff Discretns des Eon

vents zu Efchwegef Georg Doliatoris, Discretns des

Eonvents zu Heidelberg und Caspar Piftatorisj Dis

cretns des Eonvents zu Sternberg in einem offenen Schreibenf

um nicht ihres Wahlrechtes verluftig zu gehen, die Erklärung abf

daß fie in Gemäßheit der Ordensconftitutionen die Abficht gehabt

hättenf nach der Refignation des Vicars einen neuen zu wählenf

dies aber7 weil die Brüder wegen der Entfernung der Eonventeh

der Kriegsunruhen und der fonftigen Zwiftigkeiten nicht hätten er

fcheinen könnenf nicht ausführbar feif weshalb die Sache ver

fchoben werden müffe. Zugleich erklärten fie für fich und allef

die ihnen beitreten wollenf „daß fie der neuen und fremden Lehref

welche fich in Deutfchland erhoben oder entftanden feif die

man die Martinianifche oder Lutherifche nennej nicht anhängen

wollten oder jemals angehangen hättenj fondern jetzt und in

Zukunft wie ihre Vorfahren bei der Entfcheidung der heiligen *

katholifchen Kirche verharren wollten "' 1).

Endlich befchloffen fie- ohne Rückficht auf die Zahl der etwa

Erfcheinendenf auf einem neuen Eapitelf welches zu Mühl

heim 2) bei Eoblenz am 8. September gehalten werden folltef

zur Neuwahl eines Vicars zu fchreiten. BeslerF da auch

Güttel nicht erfchienen warf der einzig übrig gebliebene Diffi

nitorf erhielt den Auftragf die Eitation dazu zu erlaffenh ein

Gefchäftf welches er nur zum kleinften Teil ausführen konnte.

Wolfgang Volprechtf der Prior feines heimatlichen Eonvents

zu Nürnbergj wohin er fich von Leipzig aus begabf hinderte

1) Urkunde im Staatsarchiv zu Magdeburg, abgedruckt im Anhang am

Schluß der Staupißbriefe.

2) 7211111 1110113.er (Fortgef. Samml. 1732, S. 368) nicht Vallendar*

wie Seidemann (Lutherbriefef S. 63) irrtümlich vermutete.
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ihn daran und zwang ihn. die fchon angefertigten Schreiben zu

vernichten. Zu feinem Schmerz mußte er erleben. daß auch der

Nürnberger Eonvent. froh der ftrengen Edicte des Rats. fich

immer mehr der neuen Lehre zuwandte und ihm die Teilnahme

an dem Eapitel zu Mühlheim verfagte. Die wenigen Väter.

die dafelbft zufammenkamen. wählten Johann Bethel von

Spangenberg zu ihrem Vicar. der. einft der Genoffe Lu

ther's 1) und Link's. jetzt fein erklärtefter Gegner war.

Es waren nicht mehr viel Eonvente. deren Obedienz er fich

rühmen konnte. und die Zahl derfelben nahm fortwährend ab.

Eben jeßt. nach kaum achtjährigem Beftehen. wurde das Klofter zu

Eisleben eingezogen. nachdem es von den Mönchen verlaffen

war 2). Auch der Eonvent zu Magdeburg ging dem Vicar nach

kurzer Zeit verloren. Seit feiner Rückkehr aus den Niederlanden

predigte dort M. Mhritfch in Gemeinfchaft mit Eberhard

Wiedenfee und 1)r, Johann Vogt das neue Evangelium.

Im Jahre 1524 wurde er als erfter evangelifcher Prediger an

der St. Johanniskirche angeftellt. und bald darauf übergaben der

Prior Ulrich Müller und die wenigen noch vorhandenen

Mönche - es waren fechs Väter und zwei Laienbrüder - das

Klofter dem Rate der Stadt 3). Ein Jahr fpäter gefchah dasfelbe

zu Gotha 4).

Das Klofter zu Erfurt war längft verlaffen. Vergebens

l) Er wurde mit Luther zugleich in Wittenberg inferibirt. 1111).. j). 27.

Seit 1518 wird er als Prior in Efchwege genannt. (Archiv zu Mar

burg.)

2) von Millverftadt in Zeitfchrift des Harzvereins 1868. S. 68.

3) Fr. Wilh. Hoffmann ll. 37. 41. 45. 67. Der Seite 67 ge

nannte 1)r. Joh. Jslebius in der öfter erwähnte Johannes Vogt. Vgl.

1115.. p. 17: Frater Johannes foitt cke eieleb eonrentue büngcieburg. or

cilnin bereiniinrum eunoti 1111311511111 euere tbeologie professor. Vgl.:

Doctor MelchiorüMirißh. Doctor Eberhardusffthenfee. .Joannes Frih

Hans [f fampt andern predigern |] des Ewangelij. der löblichenn und kahfer

liehenn Stadt Mahde-[fburgk. Erbithen fich diefe nach" gedruckte Artickell

vor evner || gantzen gemehn mit gegrunter [f fchrifft hu erhalten. widder alle l

Papiften Alhve su Magdeburg || Anno UWG( iii] Titelrandleifte 2 Bl. ent

haltend 28 Thefen. (Bibliothek zu Hamburg.)

4) Möller. Zeitfchrift für Thüringifche Gefchichte 1861. S, 310ff.
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trat Ufingen als der einzige, der feinem Orden treu blieb 1)f

mit Wort und Schrift für die alte Lehre ein, ohne doch die

Verderbtheit der Kirche leugnen zu wollen. Ju dem alles Maß

überfchreitenden Kanzel- und Federkrieg, der fich darüber erhob,

mußte er doch hinter Lang und Genoffen7 die eben damals fehr

in Gefahr waren, den Sieg des Evangeliums mehr in der Aus

rottung des Papismus als in einem neuen evangelifchen Leben zu

fehenf zurückftehen. Durch feine eigenen Schüler dem Spott, der

Verachtung und dem Mutwillen preisgegebem was er am wenigften

verdient hattef verließ er endlich grollend die Stätte feiner lang

jährigen Wirkfamkeit und fand im Auguftinerconvent zu Würz

burg eine Zuflucht. Kein großer Theologef auch kein großer

GeiftF nicht einmal ein guter Lateinerf aber ein ehrlicher Mannf

der ftets nach neuen Gründen gegen die Gegner forfchtef keine

Schrift derfelben ungelefen ließ und von ihnen lernend fie auch

mit ihren eigenen Waffen zu bekämpfen fuchtef blieb er bis zu

feinem Tode (8. September 1532) ein tapferer Streiter für

feine Kirche 2).

Im Wittenberger Klofter befand fich im Herbft 1523

außer etlichen Gäften neben Luther nur noch der ehemalige Prior

E b e r h a r d B r i s g e r. Sie hatten mit Nahrungsforgen zu kämpfenf

da die Einkünfte je mehr und mehr fchwanden und die Renten

fchwer einzutreiben waren. Als auch Brisgerf der nur Luther

zu Liebe bisher gebliebenf endlich das Klofter verlaffen wolltej

richtete diefer im Dezember 1524 an den Kurfürften die Bittef

1) Von Joh. Nathin finde ich feit der Leipziger Zufammenkunft keine

Spur mehr. Er galt fpäter den Gegnern als Typus der Antilutheraner.

Jn einem wahrfcheinlich von Ufingen in feinen Eollectaneen überfetzten Dia

log lnter10011t0168 1101110 er epiribue heißt es: 113e 1111118 inc100t118 1110

118011118 augnetiuiunur 1101111116 6001:01- uutban, Maiden ciicere (1611111, eb

uenenuiuu inuiciueque ee0birta 1111110011118 qui 01768 811113 111118 ruciit; quani

pueeit etc. Ueber Ufingen und feine Kämpfe Kampfchulte 11, 144x der

freilich gerade hier mit großer Vorficht zu benutzen if't.

2) Die Univerfitätsbibliothek zu Würzburg bewahrt einen Band Collec

taneen.von der zierlichen Hand Ufingens, die einen Einblick in feine reiche

wiffenfchaftliche Tätigkeit gewähren. 1530 war er einer der Mitarbeiter

an der Sankutatia k0ntifioiu. Vgl. Lämmer, Vortcidentinifche kath. Theo

logie, S. 35. Motfchmannf 5. Fortf., S. 597. Höhn, S. 167ff.



daß er das Klofter mit allem was dazu gehöre. als ..jüngfter

Erbe *l übernehmen möge 1).

Ein halbes Jahr früher hatte Luther auf Wunfch des Herzogs

von Mecklenburg den Bruder Hieronymus von Enkhuizen.

der vorher als Prediger in Neuftadt fungirthatte. mit noch

einem andern nach Sternberg gefandt. um dort die evangelifche

Lehre zu verbreiten. was denn auch fehr bald die Aufhebung des

Klofters zur Folge hatte 2).

Um diefelbe Zeit taten auch die Nürnberger Väter den

leßten entfcheidenden Schritt. Jn der Eharwoche 1524 hatte der

Prior Wolfgang Volprecht als der erfte in der Klofter

kirche die Meffe deutfch gelefen und das Abendmahl in beiderlei

Geftalt gereicht. Die Verfuche des Erzbifchofs von Bamberg. die

Schuldigen zur Rechtfertigung zu ziehen und weiteren Neuerungen

vorzubeugen. waren vergeblich. Jmmer häufiger traten die Mönche

aus. was der Rat nicht zu hindern vermochte. Endlich machten

die Auguftiner am 13. Dezember 1524 dem Rate das Anerbieten.

alle ihre Güter. liegende und fahrende Habe des Klofters. dem

vor kurzem errichteten gemeinen Kaften des großen Almofens _

übergeben zu wollen. wofern der Rat fich verpflichten wolle. fie

ihr Leben lang mit Kleidung. Speis und Trank zu verfehen.

Dafür wären fie erbötig. fo weit fie für tauglich erfunden würden.

..der Gemeinde innerhalb und außerhalb der Stadt nach des Rats

Befehl durch Predigen und Verkündung des Wortes Gottes.

Reichung der Sacramente und andere chriftliche Verrichtungen zu

dienen". Der Rat nahm am 24. Dezember das chriftliche An

erbieten an. worauf die Auguftiner ihm am 22. März 1525

unter den obigen Bedingungen ihr Klofter übergaben. Vol

precht wurde Wochenprediger am neuen Spitale oder an der

1) ])e Nette ll, 422. 433. 581. Dheriiarüun Lrjeger (ie M118 1110

1ari üuguetinjanuß Ä'reusren, 16. Juli 1518 in Wittenberg inferibirt. Er

blieb noch bis zu Luther's Verheiratung im Klofter und wurde dann Pfarrer in

Altenburg. Vgl .Plitt in der Deutfchen allgemeinen Biographie 111. 334.

2) Jahrbb. des Vereins für Mecklenb. Gefchichte 1847. S. 233 ff.

Seidemann. Lutherbriefe. S. 22. Zu Hieronymus: 1)e Nette 11,

153. Jn Neuftadt waren im Jahre 1524 noch vier Brüder. (Archiv zu

Weimar.)



Heiligen-Geift-Kirche: während Wenzeslaus Linkf den man in

dankbarer Erinnerung an feine frühere Nürnberger Tätigkeit jetzt

aus Altenburg zu berufen fich beeiltef das Hauptpredigtamt an

derfelben Kirche erhielt 1). Er wurde neben Andreas Ofiander

der eigentliche Reformator der Stadt.

Unter allen reformatorifchen Predigern aberf welche aus den

Auguftinerklöftern hervorgingenf ift weitaus der hervorragendfte

jener frühefte Anhänger Luther'fcher Theologie, Easpar Güt

tel von Eislebenf der Reformator der Graffchaft Mansfeld, ein

Volksredner im beften Sinne des Wortes. Jn nicht wenigen

Orten war es der unmittelbare Eindruck feiner gewaltigen Rede7

welche die Einführung des neuen Kirchentums zur Folge hatte.

Schon im September 1522 predigte er" in Arnftadt auf den

Wunfch der Bevölkerung nach alter Gewohnheit fiebenmal auf

dem Marktplatzi). Bald darauf berief man ihn nach Zwickau,

wo er wider die Wiedertäuferf „die widerchriftifchen Soldatenf die

großen Haufen" gegen fünf Wochen predigte. Neben der Predigt

fuchte er für die evangelifche Sache in zahlreichen Flugfchriften zu

wirkenf die fich vor anderen dadurch auszeichnen7 daß fie zwar volks

tümlich kräftig findf aber niemals in die fonft üblichef fchimpfendef

gehäffige Polemik ausarten. Sie treten befonders für ein prak

tifehes evangelifches Ehriftentum ein und warnen oft in derfelben

Weife wie Staupiß vor einem fleifchlichen Gebrauch der chrift

lichen Freiheit. Bemerkenswert ift, welche große Hoffnungen

Güttel in feinen erften Schriften auf das zu erwartende Eoncil

1) F. v. Sodenf Beiträge zur Gefchithte der Reformation, S. 180.

200. 210. 225. 230. 222f. Lochner, Die Reformationsgefchichte der

Reichsftadt Nürnberg (Nürnberg 1848), S. 41. Kappens Kleine Nach

lefe ll, 627 ff. Möller, Andreas Ofiander (Elberfeld 1870), S. 17.

2) Diefe Predigten erfchienen unter dem Titel: Schußrede l] widder eczliche

vn- [|gehembdte freche Elamanten wilche die [] Euaugelifthen lerer fchuldigen,

wie das fie ehnen newen Glawben predigen vn- [f ehren die Hehligen, Han

deln widder die [| lchrifft S. Jacobi, Verpieten faften bet [| tenf Gutte werck

zu thun, auf fieben Ser 1| mon, geftellet bft gepredigt zu Arndftadtfidurch

Caspar Guethell Augufti- [fuer von Ehßleben. 1.5.2.2. Wittemberg. Sehr

originelle Titelbordüre. Am Schluß: Datum am tag Sant Francisci, ober

Ehßleben gelegen hm Auguftinerklofter. 1.5.2.2. 14 Bl. 40. Letzte Seite

leer. Vgl. 01831-11 871117231118. ll, 179.



fehle. das den Mißbräuhen begegnen folle und ..menigklih wehfen.

weß fih hederman hedt zu haldten“. Ift es niht möglih. fhreibt

er im Iahre 1522. ein Eoncil aus der gefammten Ehriftenheit

zufammenzuberufen. fo folle doh wenigftens die deutfhe Nation

eine folhe hriftlihe Verfammlung je eher je beffer zufammen

berufen 1). und in feinen Faftenpredigten vom Iahre 1523. die

er dem Kurfürften Albreht von Mainz widmete. ermahnte er

diefen Prälaten. da zu beforgen fei. der römifhe Stuhl werde

niht in ein freies. ungebundenes Eoncil willigen. fih als .1 Primas

durh ganz Germanien" felbft an die Spitze der Bewegung zu

ftellen und ein deutfhes Nationalconcil zu veranftalten 2). Seit

1525 wirkte er bis *zu feinem Tode (1542) als Prediger in

Eisleben. von 1533 an in hartem Kampfe mit Georg Wizel.

-dem Eonvertiten 3).

Von dem Vicariat des Iohann Spangenberg ift wenig

zu berihten. Wir können feine Tätigkeit nur an einem Eon

vente. dem zu Köln. verfolgen. Auh dort hatten. wenn niht

früher. fo doh feit 1521. nahdem Heinrih Humel4) aus

Emmerih. mit dem Klofternamen Auguftinus. aus Wittenberg

nah Köln übergefiedelt war und theologifhe Studien zu halten

anfing. lutherifhe Anfhauungen Eingang gefunden. Die theolo

gifhe Facultät. die ihm die Vorlefungen unterfagte. konnte es

ihm doch niht wehren. feine Anfhauungen in feinem Klofter vor

zutragen. Die Bemühungen des Iohann von Meheln. das

felbe wie die übrigen niederdeutfhen Eonvente feinem neugegrün

deten Vicariat zu unterftellen. waren vergeblih. da der Papft.

auf Antrag der Kölner. den Eonvent eximirte und unmittelbar

1) Aus der Shrift: Ehn felig Newiar |1 von newen vu alten 1| ge

zcehdten. Nhemandt befhwerlih. Me- |1 nigklih tröft |1 lich whe|| dann ann 11

hem [1 felbft lueftig 11 Alßo auh in hen-1|liger fhrifft wolge-11grundt vn faft

nuhlih||lll1) U11 40. Davon erifiiren drei verfchiedene Ausgaben. Eine

Anzahl feiner Schriften befprohen bei Krumhaar. S. 85,

2) Vgl. Krumhaar. S. 82.

3) Ebendaf.. S. 68. 105. 18311, Wizel ftudirte zu gleicher Zeit wie

Gabr. Zwilling in Erfurt: Seoriun '710261 e! 73011. Winterfemefter 1516.

(Erfurter Matrikel.)

f) In Wittenberg inferibirt am 30. October 1516: nuguetjnun (ie

Lmdrioa 0rci. (iin. ang. 141d.. y. 64. Lucien [7. 183.
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unter den päpftlichen Stuhl und die theologifche Facultät ftellte,

wozu der Rat feine Zuftimmung gab. Als der Vicar trotzdem

im Mai 1524 mit einem Empfehlungsfchreiben der Statthalterin

erfchien7 um eine Vifitation vorzunehmenf ließ ihn der Rat auf

fordernf die Stadt zu verlaffen 1). Gleichwol fchien eine Vifita

tion geboten, da die neue Lehre immer mehr um fich griffj und

der Verfuch des Erzbifchofs, gegen Bruder Auguftin ein Ber

fahren einzuleiten- keinen Erfolg gehabt hatte, vielmehr jeßt auch

andere Brüder7 wie Lambert und Hermann von Bonnf

zum Aerger der Gläubigen fich vernehmen ließen j daß es nur

einen Mittler, Ehriftusf gäbe und die Anrufung der Heiligen

nnzuläffig fei. Ueber diefe „befchmhhung ehner newer lere" kam

es denn auch zu „hrthumb und zanck" im Klofterf den der Rat

vergeblich zu fchlichten fuchte. Er wandte fich endlich am 22. Iuni

1524 an den dentfchen Vicar Ioh. Spangenberg, der ihm

„als ein eerlicher lovelicher Herr unnd Lieffhaber des bemelten

Ordens" bekannt warF mit der Bittef den Eonvent perfönlich

zu vifitiren 2), Spangenberg erklärte fich fofort dazu bereit und

billigte das bisherige Verfahren des RatsF „dmht' dh lobliche

H. Steide Eolne wilche ehnn funderlicher fchoner zhrat der ganhenn

Ehriftenheit mht folchem Jrrthumbf fchandenn unnd lafternn wh

viel andere nht befleckt werde" 3). Obwol die Bifitation (Auguft

1524) mit aller Strenge vorgenommenf auch mehrere Brüder

verfeht wurden 4)- fo hatte fie doch keinen dauernden Erfolg.

Seit dem Frühjahr 1525 bildeten die Irrungen im Auguftiner

klofter wieder die ftehende Tagesordnung der Ratsverfammlung 5)j

und am 8. Auguft mußte der Rat an Spangenberg fchreiben,

daß fich „he (enger he mehe whther* irthumb und entboerung in

demfelwen Eloifter" erhebef ja daß es „ganh zertoert und ver

derfflich worden". Er bat deshalb den Vicarj entweder fich felbft

in Köln niederzulaffen oder einen andern tapfern Mann zu

1) Kölner Ratsprotokolle 7, 176. 180.

2) Topix-1.1'. 52, kai. 1518g. (Kölner Stadtarchiv.)

3) Originalbrief vom 22. Juli 1524 im Stadtarchiv zu Köln.

4) Ennen 17, 188.

5) Ratsprotokoll 17, (nicht wie Ennen lil, 310 f. falfch citirt) 304.

318; 71, 4. 7.



_399

fhicken. der das Klofter in beftändige Ordnung und Regiment

bringe 1). Hierauf berief Spangenberg als den geeignetften Manu

Nicolaus Besler. der. aus Nürnberg geflühtet. fih eben

im Eonvent von Eulmbah aufhielt. und fehte ihn an Stelle

des Johann von Huesden bald nah Allerheiligen als

Prior von Köln ein 2). Aber auh er vermochte den Geift

der Neuerung nicht zu bannen. obwol ihn der Rat nah Mög

lihkeit unterftüßte und fortwährend Unterfuhungen der neuen

Lehre wegen anordnete. ..Was ih da". klagt Besler. ..von

gewiffen zuhtlofen Brüdern erduldet habe. weiß Gott und mein

Gewiffen.“ Er legte endlih im Iahre 1529 mit Erlaubniß des

Vicars fein Amt nieder und verließ die Stadt 3). Bald darauf

muß auh Spangenberg zurückgetreten fein 4). Sein Nah

folger wurde Johann Ferberf). Da es auh ihm nicht ge

lang. der unbotmäßigen Mönche. die jeßt fogar einen lutherifh ge

finnten. jenen früher genannten Lambert. zum Prior erwählt

hatten. Herr zu werden. wandte ffich der Rat an den kölnifchen

Provincial Lorenz Ivonis. dem im Jahre 1533 unter Zu

ftimmung des Vicars der Eonvent übergeben wurde. Der Pro

vincial verfprach fein Möglihftes zu tun. bei den Brüdern jede

Spur des Luthertums auszurotten 6).

1) Sohlen- 53 kol. 72 d, 73. (Kölner Stadtarhiv.) Sehr ungenau und

wiederum mit falfhem Eitat wiedergegeben bei Ennen 17.. 310f.

2) Ratsprotokol( 71 (niht 711 f.). 84, Fortgefeßte Sammlungen 1732.

S. 370f. Ennen nennt Besler hartnäckig Bresler.

3) Die Angabe Ennen's (117 .' 314). daß er nach Nürnberg zurück

gekehrt fei. dürfte ebenfo falfch fein. wie die Behauptung. daß Besler im

Iahre 1525 Prior von Nürnberg war. Der S. 313f. mitgeteilte Brief

des Rats an Spangenberg vom 31. (niht 30. März) in Eopiar. 54 (niht

53). f01. 20717811.

4) Nach Ennen 17. 315 wurde er evangelifh und Pfarrer zu Nord

haufen. was ich niht beftätigt finde.

5) Joh. Ferber. 1508 Prior in Dresden (00a. ana. 831. r, 314). In

demfelben Jahr mit Luther in Wittenberg inferibirt: .loanan tinotoria (le

banis (das ift Großenhain bei Dresden. 111.., p. 27). 1510 als Lector in

Dresden. 1517 als Subprior in Köln (Staatsarchiv in Düffeldorf). 1528

wieder als Lector in Dresden ((1011. 111x11. 7. 317). feit 1536 als Prior in

Dresden. bis zu feiner Abfeßung 1540. 11110.. p. 3228g.

6) Ennen 17. 317.



Mit dem Verlufte des Kölner Eonvents hatte die Eongrega

tionf nachdem 1526 auch der zu Efchwege eingezogen wordenf

eigentlich zu exiftiren aufgehört. Die Gewalt des Johann

Ferber7 auf den wahrfcheinlich 1536 Ludwig Kokeritz l)

folgtef wird fich kaum noch auf etwas mehr als auf die unter

der Oberhoheit des Herzogs Georg von Sachfen ftehenden Eon

vente von Salza2)f Waldheim und Dresden erftre>t

habenF bis dann mit der Einführung der Reformation in den

herzoglichen Landen im Jahre 1539 und 1540 auch diefe Klöfter

dem Schickfal der übrigen verfielen.

Während in der bairifchen und ganz befonders der rhei

nifch-fchwäbifchen Provinz Dank dem Eifer des dortigen -Pro

vincials Conrad Treger, eines zelotifchen Bekämpfers der

neuen Lehref etwaige evangelifche Neigungen rafch unterdrückt

wurdenf fo daß in jener erften Zeit der Reformation dort nur

einzelne Klöfter eingingen und die Brüder fich jemehr und mehr

gegen die „Wittenberger Klofterzerftörer" verbitterten 3), ging die

fächfifche Provinz faft ebenfo fchnell ihrem Untergange entgegen7

als die Eongregation. Auf Gerhard Hecker war 1520

Tileman Schnabel von Alsfeld als Provincial gefolgt.

Ein Schüler Lutheris und Wittenberger Doctor7 hatte er fchon

1) „Ludowicus kokeriß der funften vicarius vnd mher dann der prior

ift" (00(1. 111111. 81111. 17, 332). Er ftudirte mit Luther 1508 in Wittenberg

(14111., p. 28) und fwird fonft noch 1528 als Prior von Dresden erwähnt

(0011. ciipi. if, 322).

2) Daß in Salza wenigftens noch 1529 ein Convent befiand, geht daraus

hervor, daß ein Brief des Joh. Spangenberg vom 23. April 1529 von da

datirt ift. (Stadtarchiv zu Köln.)

3) Das erfte Klofter in Baiern, welches einging, war Windsheim) das

fchon 1525 vom Rat aufgehobenwurde. Schirmer, Gefchichte Windsheims

(Nürnberg 1845)- S, 109. Engelhardt, Ehrengedächtniß der Ref. in

Schwaben (Nürnberg 1861), S. 58f. - Zu Trege rj der 1498 in Tübingen

findirte (Roth, S. 541), vgl.: Kappens Kleine Nachlefe 11, 30. 451ff.

Höhn, S. 156. Röhrich, Gefchichte der Reformation im Elfaß 1, 216 ff.

Jung, Beiträge zur Gefchichte der Reformation 11, 66f. 1311881019,

11181;. (16 1'ebad1ieeement (111 ?rotentantinrne 11 811381101113 ei; e11 1118836,

Varia 1856. Sattler, Gefchichte des Herzogtums Würtemberg 11, Bei

lagen, S. 230. l)e Nette ll, 411. 111111111131 13118301716 namen 111611111

ne peu-111.111 qniüem iieet 11101111111886.
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früh feines Meifters Jdeen in fich aufgenommen. Luther nannte

ihn fpäter ..die erfte Ereatur. die er gefchaffen habe". und

wenigftens brieflich bekannte er fich bereits Ende des Jahres

1521 zu Luther 1). Wenige Monate fpäter. alfo kurze Zeit nachdem

die erften Austritte innerhalb der Eongregation vorgekommen.

hatte auch er fchon Veranlaffung. über die Verwirrung und

den Abfall innerhalb der Provinz zu klagen, Der General. der

in diefe Klage einftimmte. gab ihm doch unter dem 27. März

zu verftehen. daß auch den Provincialen einige Schuld zuzu

fchreiben fei. weil fie nicht genug Widerftand leifteten. Ein Jahr

fpäter ermahnte er Tilemann Schnabel noch einmal ..mit vielen

Worten. feine Brüder in Pflicht und Gehorfam zu halten"").

Diefe Mahnung kam aber wahrfcheinlich fchon zu fpät. Längft

hatte er angefangen. die evangelifche Lehre zu predigen. und da

es ihm fein Landesherr unterfagte. zog er das Ordenskleid aus

und ging nach Sachfen. wo er zunächft Pfarrer von Leisuick

wurde 3).

x) In einem Briefe an Lang vom 13. November 1521 (den ich mit weiteren

Nachrichten über ihn demnächft an anderer Stelle mitteilen will). erwähnt

er bei Befprechung feiner Bibliothek eines peakterinrn quo nie cionaeit ille

purer et yraeeeptor 111. Wort-.111118 [111(161- query Denn deaturn keit-jut;

111 terra et non truciak enn) in 111111111111“ inirnioorurn eine 11 oniue ciootrina

81 Christianue 811111 adoit 11k niiqunncio ciescisearn. Cock. Shark. (Lotti.

ü. 399, p. 226. Schnabel in Wittenberg 1512; 11111.. p. 41. 1515 ,in

Königsberg in der Neumark (als Prior?) bald darauf wieder in Witten

berg. wo er promovirt; 1.111. cieo.. p. 17. Luther über ihn: Burkhardt.

S. 375. Danach wären fie auch in Erfurt zufammen gewefen.

fi) kill. 'l'ielrnanno Zoknnbel yrorinoiuli 811110111118 (1e proicjnojue perrur

butione oe (Iekeokione oonguerenti reeyonciimnd; literururu tenor eat derte

optimue: üeplorat gene-.raus non tantum kamiiialn 11111111 germanin nempe

eongregutionie alumaniae sec] etiani pleroaque prouinoialibue eujeotoa

errors 1111316171110 sene imdutoo, euipunique aliqnnliter prouinoiulidue

ncidaridit, quoci non majori oonntu resistant. 27 Unrtji 1522. Comp,

er reg., z). 90. kroeineislem 8111101116 multiu 'erbiu borknti 811111118 ui;

peer-1110111111 et frotrea in oftieio et odeciientia oontineat. ne in (kommts-is

_ajruarn Zeoturn ineicinut. 27 Juli 1523.

3) de niet-oe 11, 567. Ueber fein fpäteres Leben Sufemihl in Hef

fifthes Hebopfer (Gießen 1747). 41. Stück. und Sold an. Zur Gefchühte der

Stadt Alsfeld (Gießen 1862. Progr.). S. 24 ff.

Kolb e. Staupiß. _ 26



Und feine Untergebenen folgten bald feinem Beifpiele. Fafr

an allen Orten, wo wir in Weftphalen und weiter nördlich die

früheften Spuren der Reformation nachweifen könnenf führen fie auf

Auguftinereremiten zurück. Im ganzen nördlichen Deutfchland ift

die Teilnahme für die Sache ihres großen Ordensbruders bei ihnen

die Regel. Aus Wittenberg, wohin fie zum Studium gefchickt

worden waren, brachten der Prior des Eonvents zu Lippftadt,

Joh, Weftermann aus Münfter, und Hermann Koiten die

neue Lehre in ihren Eonvent und ihre Stadt; ebenfo Gott

fchalk Kropp nach Herford l)f dem fich bald 1)r. Hermann

Dreher anfchloß. Durch ihre Predigten verbreiteten fie die

neue Lehre in der ganzen Umgegend, in Soeftf in Paderborn

in den Graffchaften Rietberg und Ravensberg 2). Jn Osnabrück

und Umgegend wirkte dafür fchon feit 1521 Gerhard Hecker

mit großem Eifer 3)f und auch in Wef el waren es die Auguftiner7

befonders der Lefemeifter Matheus von Ghnderik, welche die

Reformation predigten, Da war es denn natürlichf daß auch in

der fächfifchen Provinz nach und nach die Eonvente verödeten,

Das Klofter zu Münnerftadt zerftörten die Bauern*7 im Jahre

1527 übergab der Helmftedter Eonvent feine Habe dem Rate

1) Cornelius* Gefchichte des Münfterifchen Aufruhrs 1, 33 ff. Wefter

mann inferibirt 1510. nid., p. 34; nn). nec., x). 24,_278g.; 1)e werte

ll, 283. Camp. er reg„ x). 20: Dari-nn] nnkfrugiin üignan babiwe 11/(3

gickerii baut-en eb n08 uppraburnnn et; creamnc 1). klenricutn g01c181niäv

1). .l0annetn Neckermann et (Iocitcebuleurn grand. 27 Alurtij 1522. Zum

letzteren 111b., j). 108; 1.11). eien., j). 26. Weftermann noch 1529 Prior.

(Staatsarchiv zn Münfter.)

2) Hölfcher, Gefchichte des Ghmafiums zu Herfordf 11. Progr., Her

ford 1872. Kampfchulte (H.), Gefchichte der Eiuf. d. Proteft. im Bereich

der jenigen Provinz Weftfalen (Paderborn 1866), S. 10-90 (übrigens ein

fehr unkritifches und gehäffiges Buch).

3) Ueber ihn meine Abhandlung in Zeitfchrift für Kirchengefchichte 11,

472. Die feit Hamelmann übliche Annahme, daß Hecker Luther's Lehrer

in Erfurt gewefenj erklärt fich, wie ich jetzt nachweifen kann, daraus, daß in

der Erfurter Matrikel im Sommerfemefter 1502 ein Serben-(1118 l-leeker (le

Lilueläiu notirt ift. Daß dies aber nicht der Auguftiner iftf geht einmal

daraus hervor* daß Hecker damals Provincial war, zum andern daraus, daß

er immer und zwar von 1480 an als aus Osnabrück ftammend bezeichnet

wird.
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der Stadt 1). wie drei Iahre fpäter der zu Anklam I). Einige

frifteten noh mühfam ihr Dafein; da fih keine Novizen mehr

fanden. ftarben fie endlih aus. Und um die Mitte des Iahr

hunderts war wol nur noh der Eonvent von Würzburg übrig.

Während in andern Ländern. zumal in Belgien und den Nieder

landen. die Auguftinereremiten fpäter noh als Lehrer der Jugend

in hohem Anfehen geftanden haben. konnten fie fih troh aller

Reftitutionsverfuhe in Deutfhland doh nie mehr erholen. Die

füddeutfchen Eonvente. die die Reformation überlebten. wurden .

endlih alle am Anfang diefes Jahrhunderts aufgehoben. Nur

zwei. der zu Würzburg und der fpäter wiederhergeftellte zu

Münnerftadt. der eine der Seelforge dienend. der andere der

Ingenderziehung. haben alle Stürme überdauert und erinnern

noch jetzt an den einft fo hochgefhätzten. weitverzweigten Orden

der fhwarzen Brüder. aus deffen Shooße Deutfhlands größter

Mann hervorgegangen.

1) Arhiv zu Wolfenbüttel.

2) Steinbrück. Gefhihte der Klöfter in Pommern (Stettin 1796).

S. 4ff.





Cum(e und Beilagen.





4. Excurfe.

l. Ueber die Anfänge von Proles' Vicariat.

Ueber die Anfänge von Proles' Vicar-lat differiren die Nachrichten.

Nach Schüttgen a. c1. O. S. 6 wurde Proles (58 forjei 3. 1108i;

Lil-11117111138 13. 17118-, 61001118 in rlourluin) am 14. September 1458

zum Vicar gewählt. Hiermit ftimmt fchon nicht die Nachricht des Palh (vgl.

Grimm a. cc, O.. S. 65). der fich anf eine mündliche Mittheilung

des Proles beruft. wonach diefer der unmittelbare NaclNolger Zolter's

war und mit Einfchluß der fechs Vicariatsjahre Simon Lindner's der

Eongregation 43 Jahre vorgeftandcn hat. Da Proles am 7. Mai 1503

abgedankt hat. fo werden wir hiermit auf 1460 geführt. Hierzu

kommt aber folgende wichtige Stelle aus dem 001111). 811 reg'. 457 :

119(11ng111t91330t1>1>1111 qningne oonroniuum rot'orrneitoruln in

prorlnoiu 8111011111 (111111118 (lecllmu8 618 lioontlum ercl oritanclnin (118

01118. (111011 p088l11t 81111111 oelebraro onpitnluni (lo trionnio in

trionnlnm lnolplonüo in k08to re8nrreotioni8 proximo 11111110. 111-.18.111

[1186110111118 ln riet-11111111 sorum (1111808 regelt. oorriguk ua 81111911101;

autorltato n08tre1 h'. .loannem yre F11 16111018111 et 1101111171 811111118 '

008 ut odocllant generell et. 8111t 11616 obocliento8 ot (1601818111118,

quocl tune 8100110 ounonlon 881., (111111100 oli-.atio fit; ps1* 86111018111

oi: majorom partern 70018 qnoci 810 8lt elootio rio-11110171111 110111111118

otlain ei ab 0mnlbu8 obeclirl no 81 n08 prao8onto8 8886111118. Aus

diefer vom 26. November 1459 datirten Erlaubniß. die vielleicht mit

einer nach Schöttgen a. cc. O.. S. 6 in das Jahr 1459 fallenden

Reife nach Italien. fpeziell nach Mantua 1) in Verbindung zu fehen fein

wird. ergiebt fich: 1) daß es damals keinen Vlcariat gab. 2) daß Joh.

Prehn als interimiftifcher Vicar vom General eingefeßt wurde. 3) daß

die erfte reguläre Wahl Oftern 1460 ftatthaben follte.

1) Wenn nicht etwa Proles die Reife nur unternommen hat. um fich

mit den Einrichtungen der lonibardifchen Eongregation bekannt zu machen.
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Es ift kein Grund vorhanden) daran zu zweifeln) daß diefelbe

wirklich ftattgehadt hat; fraglich ift aber) wer dabei gewählt worden ift,

Hätten wir nur die uns von Palß überlieferte Notiz) fo müßten wir

ohne Weiteres annehmen, daß es Proles war. Im 001m). er reg'. 457 fin

den wir jedoch zum ,18. März 1461 folgende) auf den fächfifchen Vicariat

bezügliche Bemerkung: ?kopiert rebellionetn nobia fuer-irn erbaoleimns a.

einarinku ei (ieciininn kaonltaietn nt poesent eligere niger-inn), quent

eieeinni nnna praut er tune oanfirmatnne. Daß fich das auf Proles be

ziehen follte. halte ich darum für unwahrfcheinlich, weil dann angenommen

werden müßte) daß der fo officiell vom General Abgefeßte von den Brüdern fo

fort wiedcr gewählt worden wäre, was eine Jnobedienz gegen den General

uorausfeßen würde, die in damaliger Zeit kaum anzunehmen ift. Daß

der Abgefeßtc aber Joh. Prein war, dürfte auch aus der Feftftellung der

Amtszeit des Simon Lindner fich ergeben. In den uns erhaltenen Ur

kunden wird Lindner noch mehrfach im Jahre 1467 (an S. Pauli_

abent Bekerung. Freitag vor Sand Anthonii, Montag vor Lätare) als

Prior von Nürnberg aufgeführt, aber nur vor Oftern; das erfte Mal

als Vicar: 1468 ,Sambftag vor fand Anthonii tag“ (16. Jan.).

Da die Wahl Oftern ftattfand) wird er alfo im Frühjahr 1467 den Vicariat

übernommen haben, womit in Uebereinftimmung ift7 daß er noch am

11, Dezembed 1472 (Stadtarchiv zu Nürnberg) als Vicar genannt

wird; dagegen 1473 Freitag vor fant Urbanstag (Mai) wieder als

Nürnberger Prior erfcheint. Seine Amtszeit hat alfo von Oftern 1467

bis Oftern 1473 gewährt. Ta nun die Wahlperiode eine dreijährige

war, fo werden wir den Anfang von Proles7 Vicariat mit großer.

Wahrfcheinlichkeit Oftern 1461 anfeßen können.

Daß Palß) der in ein paar Süßen die Vergangenheit der Eon

gregation fchildert) die wahrfcheinlich für die Entwicklung derfelben

ganz bedeutungslofe Thätigkeit des Joh. Preyn (1472 als Prior von

Magdeburg genannt) nicht erwähnt) kann nicht befonders auffallen und

kommt gegenüber der authentifchen Angabe im 00m9, ext-eg. nicht in

Betracht. Die unrichtige Notiz in dem von Schöttgen a. a. O. ab

gedruckten Verzeichniß) daß Proles am 14. September 1458 fchon zum

Vicar erwählt worden fei, wird auf Verwechslung mit feiner Erwählung

zum Diffinitor des Eapitels zu Königsberg beruhen, die in jenen Tagen

ftattfand. (616661, 004. äipl. Zrnnäenbnrg 24, 175.)

ll. Zu Staupitz' Religuienretfe.

J. K. F. Knaake hat im lehren Heft der Zeitfchrift für die ge

fammte lutherifche Theologie und Kirche in einem Auffaß „Luther's

Vicaria't1515--1518“ mit vielem Scharfftun dargetanf daß) was auch



409g

ih fchon früher behauptet habe. Luther's Vicariat mit Staupih' fo

genannter Reliquienreife gar nihts zu tun hat. und daß Luther das*

genannte Amt während eines vollen Trienniums von 1515-1518 be

kleidet hat. Er wäre mit geringerer Mühe zu demfelben wichtigen Re

fultate gekommen. wenn ihm niht (wie Köftlin) Besler's Memoiren

(Fortgef. Sammlung 1732. S. 356 ff.) entgangen wären. Dafelbft

ergiebt die Notiz auf S. 364. daß Besler zu derfelben Zeit Diftricts

vicar über 10 füddeutfhe Eonvente war. mit Evidenz die Richtigkeit der

Behauptung. daß Luther niht eigentlich an Staupih' Statt fungitte.

fondern nur wie mehrere andere auh und im Einklang' mit der Ordens

verfafiung einem gewiffen Diftrict vorgefeßt war. worüber oben das

Nähere beigebracht ift. Knaaie fuht nun feinen Beweis dadurch zu

fiüßen. daß er den Brief Luther's. der bei de Wette (1. 44) und

früher das Datum vom 14. Dezember 1516 trägt. erft in das Jahr

1517 feßt. An dem Shluffe des Shreibens wünfht Luther. Staupih

bei dem Kurfürften wegen der uniiebfamen Verzögerung des Reliquien

kanfes entfhuldigt zu fehen. Dies werde ..bedeutfam. wenn wir aus

einem Briefe an den Kurfürften felbft etwa November 1517 (de Wette

1, 77) erfahren. daß Staupiß um diefe Zeit fich niht der befondern

Gunft Friedrih's des Weifen zu erfreuen hatte: Luther wollte alfa dort

einer neuen Verftimmung des Lehtcrn vorbeugen“. Weitere Gründe für

feine Anfiht findet Knaake darin. daß Luther in dem lehterwähnten

Briefe den Kurfürften um ein neues Kleid bittet; ..bald darauf“ (de

Wette 1. 76) fhreibe er an Spalatin: Zoripoieti midi promieaam

70810111 mini a yriuojpe, und berichte dann am 11. November 1517

(de Wette 1. 74): yonuum ueoepi. Nun bedanke fich Luther indem

in Frage ftehenden Shriftftücke. das aus dem Jahre 1516 ftammen

foll. ebenfalls für ein Stück Tuch. Daß dies fich ein Iahr nah dem

andern fo gleich getroffen habe. hält Knaake für unmöglich. zmnal wenn

man de Wette 1. 283 (Juli 1519) vergleicht. wo Luther fagt. daß

er eine ihm nor zwei oder drei Jahren verfprohene Kappe (nicht Kapuze.

fondern Ordensgewand. Katie) noch niht erhalten habe. weshalb nah

Knaake jener Brief vom 14, Dezember 1516 und mit ihm Staupiß'

Reliquienreife. von der wir durch ihn allein Kunde haben. ins Jahr

1517 zu fehen ift.

Sieht man fich die bei diefer Frage in Betraht kommenden Briefe

genauer an. fo ergiebt fih znnähfi. daß bei einem der Briefe aus dem

Jahre 1517. Nr. 45. 47 u. 48 die traditionelle Datirung allerdings

niht ganz richtig fein kann. Nah Nr, 45 (de Wette 1. 74) dankt

Luther am 11. November 1517 für ein vom Kurfürften erhaltenes

Kleid. In Nr. 47. welhcn Brief de Wette meiner Anfiht nah

durchaus richtig nah dem 11. November anfeßt - denn fein Inhalt

läßt vorausfehen. daß feit dem Erfheinen der Thefen eine längere Zeit

nerftrihen ift - erwartet Luther ein ihm vom Kurfürften oerfprohenes
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Kleid. Ebenfo in einem zweifellos fpäter als Nr. 47 gefchriebenen, von

de Wette in den November oder Dezember gefeßten Brief an den

Kurfürften (Nr. 48, de Wette 1, 76). Daß lehteres Schreiben nicht wie

Knaake meint vor dem 11. November gefchrieben ift, fo daß inzwifchen

Luther's Wunfch in Erfüllung gegangen wäre, worauf fich auch (nach

Knaake's neuer Datirung) de Wette l, 44 bezöge, geht mir mit

Evidenz aus einer Vergleichung von de Wette l, 77 mit 1, 283

hervor. Danach handelt es fich in beiden Briefen um dasfelbe Gefchenk,

welches Pfeffinger beforgen follte, aber noch nach 2 Jahren nicht beforgt

hat. th dies richtigj fo ift natürlich nicht anzunehmenf daß Luther

(wie Knaake will) am 14. Dezember Urfache halter fich zu bedanken,

aber ebenfowenig am 11. November. Denn de Wette's Anmerkung

zu S. 7 6: „ Das Gefchenk an Tuch, für welches Luther in Nr. 45

dankte fcheint nicht dasjenige zu fein, an welches er hier und im folgen

den Briefe erinnert; denn noch im Jahre 1519 war dasfelbe nicht erfolgt“

hilft über die Schwierigkeit nicht hinweg. Eine Umdatirung muß jeden

falls hier ftattfindenf aber die von Knaale vorgefchlagene macht die

Sache noch unklarer; dagegen löft fich die Sache fehr einfach, wenn man

Nr. 45 in das Jahr .1516 feßt. Der Brief enthält nichtsj was daran

hindertj man könnte fogar mit einigem Recht den Umftand, daß in

diefem angeblich elf Tage nach Veröffentlichung der Thefen an Spalatin

gefchriebenen Briefe von diefen mit keinem Worte die Rede iftj dafür

anführen. .

Darnach würde fich das Verhältniß fo ftellen: Am 11. November

1516 meldet Luther dem Spalatin, daß er Tuch erhalten, habe und den

14. Dezember, daß er dem Beichtoater des Kurfürften zweimal gefchriebenf

ihm anftatt feiner dafür Dank zu fagen. Damals nun verfprach der

Kutfürft. ihm das Jahr darauf (vgl. „vor diefem Jar", Burkhardt

zu de Wette l, 77) wieder ein Gefchenk zu machem was aber 1519

noch nicht eingetroffen war.

Somit würde der Hauptgrund für Knaake's Annahmej daß die

Reliquienreife des Staupiß dem Jahre 1517 angehöre. hinfällig fein. _Da

neben kommt das andere Argumentj daß für einen lüngern Aufenthalt

des Vicars in Köln im Jahre 1516 kaum fich Zeit finde. kaum in

Betracht, da der betreffende Brief Luther's einen folchen gar nicht einmal

annehmen läßt.
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[ll. Die Echtheit des Schreibens des Auguftiner

generals Gabriel Venetus an Gerhard Hecker.

Das von mir in Zeitfchrift für Kirchengefchiäzte ll, 476 veröffent

lichte Schreiben des Gabriel Venetus an Gerhard Hecker vom 25. Auguft

L518- in welchem der letztere aufgefordert wird- gegen Luther einzu

fchreiten- hat O. Waltz in Dorpat in derfelben Zeitfchriftf S, 623

etwas fchnell in einer Anmerkung- wie er felbft jagt „kurzweg'fl für

gefälfcht erklärt. Er hält es für einen Widerfpruchx wenn am 23. der

Cardinal (Tajetany und am 25. der Auguftinergeneral den Auftrag er

halten- felbftändig oorzugehenf hier der Dominicaner und dort der

Auguftiner. Der einfichtige Lefer- der Leffing's Rettung des Cochläus

kennt- werde bereits etwas merken , . . . Die Schurkerei der Domini

caner ließ die Auguftiner nicht ruhen . . . . flFor-n und Inhalt des

Schreibens find gleich ungeheuerlich und finden ihre Erklärung in dem

Beftreben der Auguftiner- an päpftlichen Beoorzugungen und an kirch

lichem Eifer hinter den Dominicanern nicht zurückzuftehen.“

Darauf habe ich Folgendes zu bemerken:

1. Nach den Regeln der hiftorifchen Kritik wird man vor allen

Dingen nach der äußerlichen Beglaubigung des betreffenden Schriftftückes

fragen müffen. Walß würde dasfelbe nicht für fo fchlecht beglaubigt

erklärt habenf wenn er das- was ich (S. 473) über den Zufamrnen

hang, in dem dasfelbe fich findet- auseinandergefeht habey etwas genauer

gelefen hätte, er müßte denn den Mut haben„ den ganzen großen Fo

lianten mit feinen taufenden von den Inhalt von Briefen aus den Manual

regiftern wiedergebenden Notizen, deren Richtigkeit ich nach einer großen

Zahl von in Weimar befindlichen Actenftücken (vgl. den Abfchnitt über*

Vroles) habe controliren können- für gefälfcht zu erklären. Daß die

Abfchriften „von Lohufchreibern" (übrigens nicht „an oerfchiedenen Orten“ f

fondern allein in der Angelica von S, Agoftino) angefertigt findf kann

doch wahrlich nicht gegen die Authentie des ganzen Shriftftüctes angeführt

werden oder eine Erklärung für die vermeintliche Fälfchung abgeben,

ebenfo wie die „Ungeheuerlichkeit der Form" einen Kenner des Mönchs

lateins füglich nicht in Erftaunen feßen follte.

2. Haben die Auguftiner wirklich in ihrem „Beftreben- an päpft

lichen Bevorzugungen und an firchlichem Eifer hinter den Dominicanern

nicht zurückzuftehen“ - ein Beftreben, wofür den Beweis aufzubringen

Walß unterlaffen hat - jenes Schriftftuck gefälfcht, fo muß man fich

höchlichft uerwunderny warum fie fich nicht beeilt haben, dasfelbe möglichft

bald in die Oeffentlichkeit zu bringen. Man pflegt dergleichen Fäl

fchungen nicht in den Archiven zu vergraben in der Hoffnung, daß

200 Jahre fpäter ein Vater Mayr aus München eine Abfchrift davon

nehmen- und wieder 15() Jahre fpäter ein Marburger Vrioatdocent das
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gefälfchte Schriftftück zu endlicher Rettung der Auguftiner veröffentlichen

könnte.

3. th das Schriftftücf ein fpäteres römifches Machinerh fo muß

es höchft auffällig erfcheinen. daß man Mitte October 1518 noch vor

Bekanntwerden des Breoes Cajelan's in Augsburg feinen Jnhaltkannte.

Am 15. October fchreibt Staupiß an den Kurfürften Friedrich: „Er

(Cajetan) fagt auch ahn fchrifft vom general Jm lande fehe, wider ma*

giftrum martinum, Doctor Pehting läßt fich hören eß fer) auch whder

mich daß man onsf In lärker werfen fylle. vnd gewalt mit uns oben.“

(Vgl. de Wette l, 182: 'kr-1060 quoc). 11111101* oireumkeredutur,

parmieeum 9888 a rer-61011110 Laika Generali, 1116 anpiencium et in

711101119., 11181 167001116111, oonjieiencium.) Hiernach ift es alfo durchaus

kein Widerfpruchj daß im Auftrag Leo's 1( „hier der Legatus de Lalere

und dort der Auguftinergeneral von fich aus und in feiner Weife und in

voller Selbftändigkeit gegen Luther vorgehen folk“ (vgl. 111700111118,

1111817. rat'. ati. 07priun 33), und auch der Umftand) daß das Süneiben

nicht an den zuftändigen Oberen, fondern an Gerhard Hecker gerichtet

ift) findet in dem) was ich über das Verhältnifz von Provinz und Eon

gregation dargetan habef feine genügende Erklärung. So wird man denn

troß der „Ungeheuerlichkeit des Inhalts" fowol das Vreve Eajetan's. gegen

deffen Authentie auch Walh nichts Durchfchlagendes umgebracht hat, wie

das befprochene Schreiben für echt halten müffen und dann allerdings

mit Köftlin (1, 223) darin ein „Denkmal des maßlofen päpftlichen

Selbftgefühls. das gegen den kühnen Mönch über alle Gewalten der

deutfchen Nation zu verfügen können meinte") fehen dürfen.



13. Beilagen.

l. (Zion-mania Gugngtjujunu,

enthaltend die Auguftinerklöfter innerhalb der vier deutfchen Ordensma

vinzen bis zur Zeit der Reformation mit der Jahreszahl ihrer Entftehung.

wo fich diefe feftftellen ließ.

Abgefehen ift non den nur zeitweilig zur bairifchen Provinz gehörigen

(mit Ausnahme der fchlefifchen). jeßt außerhalb Deutfchland liegenden

Eonventen. welche für die Entwicklung. der deutfchen Eongregation von

keiner Bedeutung find. Die gefperrt gedruckten gehörten zur Zeit des

Staupih der deutfchen Eongregation an.

Alsfeld.

Alzei a. 1290.

Anclam (Tanglym) 13.10.

Antwerpen 1514.

Appingedam.

Bafel 1276.

Bedburg 1284.

(Bern) vor 1288.

Breifach 1271.

Breslau o. 1354.

Brügge.

Colmar.

Canin 1356.

Eonftanz o. 1268.

Eulmvach.

Dortrecht 1293.

Dresden 1404.

Eh r e nbreitft ein(Mühlthal.ifalll8

11101111118.) 14'9'9.

Einbeck.

Eisleben 1515.

Engelberg (Schwaben).

Enghien (111131811818) 1 284.

Enkhuizen.

Erfurt o. 1256.

Efchwege 127.8.

Eß l i n g e n.

Freiburg im Breisgau 1278.

Freiburg in der Schweiz 1 255 (?).

Friedberg (Wetterau) 1260.

Friedeberg (Neumark) 1290.

Garz.

Genn

Gmünd.

G o th a 12 58.

G r i m m a 1289.

Grottkau vor 1294.

Haarlem 1493.

Hagenau o. 1279.

Hainau vor 1390.

Heidelberg vor 1278.

Heilgen'beil 1370.
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Helmftedt o. 1290.

Herford nor 1288.

Herzberg.

Himmelsp forte (bei Wernigerode)

0. 1270.

Köln vor 1280.

.Königs berg(in Franken)a. 1366.

Königsberg (in der Neumark) 1291.

Landau.

Langenfalza (Suiza) vor 1300.

Lauingen 6. 1300.

Lippftadt 1280.

Löwen 1256 (e).

Lüttich 1272.

Magdeburg 1280.

Mainz vor 1260.

Marienthal c7. 1300.

Marienthron 0. 1360.

Mecheln (?).

Memmingen o. 1260.

Middelburg.

Mindelheim 1263 (?).

Mühlhaufen (Elfaß) vor 1276.

München e. 1290 (?).

Münnerftadt e. 1279.

Neuftadt an der Orla vor 1284.

Nordhaufen.

Nürnberg 1265?.

Osnabrück 1287.

Pappenheim e. 1372.

Patollen o. 1370.

Pforzheim.

Quedlinburg 6. 1300.

Ramfau.

'Rappoltsweilera 1297 (?),

Regensburg c.. 1267.

Reichenbach in Schießen vor 141l).

Röffel (Diöcefe Ermland) 1347.

Sagan.

Sangerhaufen vor 1300,

Seemannshaufen e. 1270.

Schmalkalden 0. 1200.

Schönthal (Willie apeoioen) o.

1271.

Speyer 6. 1265.

Stargard 1267 (?).

Sternberg 1500.

Straßburg o. 1270 (?).

Trier vor 1300.

Tübingen 1262.

Uttenweiler 1459.

Waldheim 1404.

Weil o. 1295.

Weißenburg 6. 1279.

Wefel 1325 (?).

(Wien).

Windsheim 1291.

Wittenberg.

Worms 1264.

Würzburg 1263.

Ypern 1263.

Zierickzee.

Zürich 1270.

[l. Die Provinciale der fächfifch-thüringtfchen

1313 1) Ludolph.

1320 Johannes.

1350 Jordan.

Provinz.

1355 Bruno.

1368 Klencour.

1393 Theodoricus Speryfen.

1) Die Jahreszahlen geben an) wann diefelben in den Urkunden ge

nannt werden,
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1397-98 Theodoricns Speryfcn. 1473 Joh, Anherr.

1400 Andreas. ' 148() Joh. de Dorften.

1411 Johannes Fink. 148() (April) Modegke.

1119) 1421, 1425 Jthachari'a. * 1481 ? Heinrich Schott.

1427 Joh. Binclen ("Z-ink?) i 1486 Herm. Dreyer.

1432 Herrn. Zachariä. 1487 derfelbe.

1436 Joh. Mayer de Augia. 1488 Henric. Scall.

1439 derfelbe. 1491 derfelbe.

1447 Ioh. Vrilop (Vorlop),

1451 Hear. Lndowici,

1491 6. Oct. Herm. Dreyer.

1494 Herrn. Dreyer,

1453 derfelbe, 1495 Hear. Schall.

1455 derfelbe, 1496 derfelbe.

1455 d, 7. Sept, Henric. Coci. 1499 Herrn. Dreyer,

1458-156() Ludowici, 1500 Gerh. Hecker.

1461 Henr. Coci. 7 1503 Herrn. Dreyer.

1464 Henricns de Modege (Mo- 1514 (Herb. Hecker.
l

degke). 1518 u. 1519 derfelbe.

1467-1469 Joh. de Dorften, | 1522 Tilem, Schnabel.

1471 Heinrich Modegke. |

]][. Die Prioren und Beamten des Auguftiner

klofters zu Erfurt.

1369 1) Martinus) Thydericus Scheffner,

1419 Matthias yrior, Joh. Vrincipis 8nyprj0r, Tilemannus futor

Zaor'mla, Nicolaus Hailgelsperg procnrafor.

1426 Conrad Fröhlich (Erf. Stadtarchiv).

1444 Henrian Lodewici meifter der heyligen fcrifft Johannes von

creuzbnrg (?) prior lefzemeifter) Henricns Frhdung fcheffner leße

meifier) Nicolaus Melding leßemeifier) Henricns Coci 8601111636118,

Henrian ieufel anprior, Conradus halgelsperg Koffer,

1447 Henricus Firdung) Conrad Hailsberg Koffer.

1451 Johannes de Jhenis.

1456 Heinrich Vierdung Leferneifier der heiligen Schrift prior, Jo

hannes Wifienberg 8nyprjor, Cunradas Hailsberg Küfterf Petrus

Hegelin Scheffner.

1459 Petrus Hegelin yrior, Johannes Hofemeifter anprjor.

1463 Johannes.

1) Die Jahreszahl bezieht fich auf das Vorkommen der Beamten in

den Urkunden (des Archivs zu Magdeburg),
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1468

1469

1475

1475

148()

1482

1487

1488

1488

1493

1496

1499

1500

1502

1503

.1504

1505

1506

1514

1516

Jacobus Bilh von Rochlitz prior, Joh. Herden underpriorj Petrus

Hegelin fcheffener vnd Hermannus von Soeft Eufter.

Joh. Herden prior, Petrus hegelin fcheffener.

Petrus Hegelin prior, Johannes hofemeifter nupprior.

im Dezember. Joh. Dorften.

Petr. Hegelin prior, Henric. Ludovici et Joh. de dorften, unt-ro

paginue mug-18ml., Martinus Morfer proaurawr.

Petrus Hegelin 1'., Jacobus Beliß 8nd., Martinus Morfer [1:0

ourutor.

Jacobus (Belih).

Jacovus Rochliß prior, Theodorus Birken Zubprior.

Jacobus Rochlih priorl Henricus Ludewici et; 1113.31th1* Jo

hannes de palcz euere t11601. prof., Theodorus Birckeu 811])

prior, Petrus Hegelin proourutor. Joh. Nathn.

Petrus Hegelin Dr., mag-jutrj Joh. Nathan ot Joh. de Lich sackt)

t11001. 1'1-01'08801-08.

Petrus Hegelin 1'.

derfelbe.

derfelbe. Joh. Schhle von Ylmen yroauratar.

derfelbe. Johann Nathin der heiligen Schrift Bekenner, Joh.

Schlei von Jlmen Zupprjor, Henricus Pilgerin cufter, Michael

Grehmel an Scheffeners ftat.

Ditterich Kaldtoffen pr., Joh. Palcz u. Joh. Natin der heiligen

Schrift Lererj Nicolaus Fahrt Jupp„ henr. Pilgerin Eufterf Mar

tinus meeifter an .Scheffners ftat.

Whnandus von Ditenhofen prior, Johannes Nathn der hehligen

Schrifft Doctor, Nicolaus Fahr-i aupprjor, Adam Horn Za

oriatuuuv, Theodoricus Kaltofen proaurutor.

Wynandus von Thdenhofen prior, Joh. Palßf Joh'. Nathin der

heiligen fchrifft cloatorev, Nicolaus Fabri Zupprior, Theodoricus

Kaldoffen yroaurutor.

diefelben.

,Andreas Lohr (de Wette 1, 12). j

Joh. Lange der heyligen Schrifft Laoaalnureua vnd prior, Joh.

Nathin u. Bartholomens Arnoldi der hehligen fchrifft protooa0roe,

Georgius Lehfer lesmeifterf Jacobus Berti. vuppriar.

15161-1518 Johann Lang.

15.20

1521

Andreas Loer cant-antun Drpburüjauvjv prior, Joh. Nathyn et

Barptolomeus Ufinghenn auc-rue ideal. prokeavorou, Johann

Hirsfeldetif vuppriar.

Walther Kachem von Hehlingej prior, Joh. Nathin. Bartholomeus

Arnoldi von Ufingenj Joh. Langhej alle drei der heiligen hfchrift

profeneorao. Petrus holler von Hilperhaufen, 8uyprior, Joh.

Golda Eofter.
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1522 Vetrus Molitor, anppriar, Johann Nathin und Bartholomeus

Ufingenf beide (Loc-forces der heyligen Schrifft, Heynricus Kölledey

anrabor.

lt. Der Briefwechfil des Andreas Proles.

1) Andreas Proles an den het-zog wilhelm non .Inchfen

10. April 1475.

(Original im Def-Archiv zu Weimar.)

Jrluchter hochgeborner furfte vnde herre. Myner bruder unde myn

gebete unde was wir geiftlichs dinfts vormogen alleczyt zuuor, Gnediger

liber herref fo der prooincial vwer furftlichen gnaden gefchrebin had

wofte fh vortracht der provincien mit dem oicarien om das clofter zu

konigisberg dy f1) befchrebin vnde mit angehangenem fegel haben

vwer gnade wurde fich anders halden 2c.: desfhalben ich komen was

vor dem fontage Quafi mode geniti zu wymar vnde hette gerne vwer

furftliche gnade gruntlich bericht fulcher oortracht- wen v. g. gefchickt war

geweft- mich zu horen- wen ich wol befurgitte- der hoptman von gota

als enn wertlich man konde geiftliche fachen mit allen vmmeftenden nicht

fo gancz vorzelen onde noch fagen. Hochgeborner furfte- gnediger lieber

herre- vor LT Joren adder by dermoßen was eyn doctor zu magde

burg, genand meifter Johannes fartorisf der hatte nicht groß

genügen zu vnfern prioilegien nnn fachen wil dh got wol weyß. So czoch

her gein Rome in menunge dy zu vernichten unde caffiren- das her

dach an vnferm hilgiften vater dem bobifte mit nichte erlangen mochte,

Sander durch oeler prelaten erbit erwarb he lobe7 das de bobift erlobitte

den cloftern ende brudern vnder den prinilegien nnde oicariat gelegen,

welche meldenf mochten fich zu der prooincien geben vnde von den pri

oilegien treten, Mit fulcher kunft wart vnfer vnio off das mol zu

trant- wen das clofter zu konigisberg vnde eczliche ander mehe

gebrachten der lobe vnde trothen abe: wor onne wyffen hr eczliche wol

vnde got allerbeft; das ftelle ich an feyn gerichte unde mache dor von

nicht clage. So lange das vnfer hilger vater Pius bobift felgis ge

dechteniß vnfer priuilegien durch ehne bulle gegebin dem clofter zu

Nuremberg vor newitte vnde gruntlich wedir *offrichte vnde vollmech

tigitte. do erbitte ich in craft der privilegien onde beweldigte wedir

czwey elofter dy abegetretin woren unde fchreib dem clofter zu konigis

berg das fh fich wedir geben vnder dy prioilegien adder ich wolde fy

mit bebiftlichen bannen dor zu dringen- unde hette hdes gethon. Sander

off dy czeyt vifityrte der erwirdigifte vater bifchoff frederich felgis ge

Kolbe, Staupiß. 27
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dechtnis erczbifchoff zu magdeburg) v. g. groß frund das clofter zu

magdeburgF das och abe getreten was vnde vnder der prooincien

regiment uff dt) czeyt ftnntf unde vant das fo gefchicket. das mit rade

der doctores prelaten vnde hin dy inne gnade zu der difitacion geczogen

hatte. das clofter wedir gefaczt ward under d1) priuilegien vnde der

doctor der das vicariat in mofzen vorgefcreben zu trant hatte. wart

durch o. g. fchrift dr) gein effcheweyde (sie) gefchach an dy veter der

provincienf von Magdeburg gefchiclet in weftfalin. do her nach is.

Mit der oifitacien vnde eyner refze. dy ich dor noch tat gen Rome wart

gehindert) das ich das clofter zu konigisberg nicht anlangitte mit

proceffin unde ander rechlis weginf onde in deß kam dh czeyt mijn

amacht uff zu gebin, das ich denne tad) vnde der noch myr gekoren

wart mit fhnen prioribus om fredis wil vorczeich fich fulcher gerechtikit,

dr) wyr vff dy czeht hatten in der craft ich dt) ander clofter wedir erart

hatte. das bekenne wir vnde wollen das fo unvorbrochlich halden, als

der brif der provincien gegebin beczwget. des ganze copien ich v. g. fende.

Noch der vorgenannten bullen ij eczliche jor noch der vortracht mit der

provincien is eyne ander bulle gegebin, der Eopien ich och fende v.

furftlichen g.f in der craft rohr di) clofter von o. g. entphangen haben.

vnde moge alzo dy gelorten der rechte fprechen ander clofter entphoen

dt) uns geantward werden) dodurch der prooincien kehn unrecht gefchyet

unde vnfer oorfchrivunge mit nichte do durch zu rißen adder gefwechet

wirt. als v. furftliche whfzheic wol bekennen wird. Bude bitte v. g.

habe nicht vordryß in der langen vngefalczen fchrift. wen ich lange fache

nicht korczer fchriben konde vnde duczer brife zu fchriben habe ich nicht

erfarunge. Got der almechtige fterke o. g. und gebe nr zu erkennen.

iwas zu fhner gotlichen ere v. g. falikit vnde fynes unde owers volles

befferunge fer), das fal mhk wol gefallen) vnde mag ich dor zu euner

armer clehner dhner feyn) deß bin -ich zu owerm furftlichin gebote bereyt.

Gefcr. zu Erfurd anno 1475 am Montage Noch Mifericordia domini

under myns ampts Ingefigil.

Vwer furftlichen gnaden Bruder Andreas Proles

cl'ehner demutiger Capellan Vicarius der Auguftiner 2c.

2) Proles an herzog wilhelm.

10. Aug. 1475.

(Gef.-Archiv zu Weimar.)

Myner bruder vnde mhn gebete vnde was wir geiftlichs dinfts

vermogen zuuor allcziit. Jrluchter hochgeborner furfte. gnediger lieber

herre: 'So vwer furftliche gnade in der vorgangen vafte den bruder zu

Koncgisbergk gefchreben hat) fich zu bereithen dt) privilegirte obferuancia
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noch den oftern„ inmoßen ander clofter in v. g. lande gelegen- gethon

haben7 an zu nenten, das deme baß nü von großer fachen wegen dy

o. g. befwert haben, vorblebin is. Nu der almechtige god gnediglich

frede vnde o. g. fter>e vnde gefuntheit gegebin hat! Js v. g. behegelich,

fo wil ich das clofter gote zu eren von v. g. an nenten vnde mit ge

trawem flyße von tage zu tage in geiftlichim leben vorbefiern- ond

fchreive dor vunn uff diß rnol v. g.- wen ich befurge- gefchijt vor mi

chaelis fulche reformacie nichtx das dor noch fwerlieh ye adder nymerme

gefchee; vunn fachen dij ich v. g. bychwater gefchrebin habe- dy her v. g.

wol berichten wirty wenne, wy- onder welcher icth vnde byftant fulch

wergl gefcheen falle, wirt order furftlicbe wyßheit wol bedencken vnd was

myr v. g, gebythen wirt- wil ich mit fchuldiger demuth nffnemen vnde

vorbrengen mit gotis gnaden. Ich achte das ons gar nuße wer, das

wyr hern Hinrich.: von brandenfteyn zu eynem ynlether vnde fchuß

her beften, ydacl) gotis vnde v, g. wylle gefcbee. .Dem almechtigen gote

fer) v, g. perjonn, gemael- land vnd luthe alleczyt befolen. Geier. zu

erfurt Anno l4! x7. Am fritage noch laurenci't under dem Jirgel. des

ich gebruehe.

Vwer furftliehen gnaden Bruder Andreas Proles

armer Capellan vicarius der Bruder Auguftins orden 2c.

Zwei Zettel7 die nach Schreibart nnd Tinte zu dem vorftehenden

Briefe gehören.

Och gnediger herre. bitte ich mn gots wil v. g. wolle ons legen

den vater Gardian, das mitte czyhe vnde uns helffe zu richten- in moßen

zu gothe gefchein is, vnde em befelen, von v. g. wegin zugebythen was

not wirt feyn. -

Gnediger lieber Herr, Ich habe Her Johann Fryburg7 den

v. g. wol kennit- gefant- magk o. g. den horen- der wirt oerlichkit

verczogeß in der fachen wol vorczelen vnde em befolen zu bethen noch

den brifen dy v'. g. an das clofter Herrn Hinrich vnde dy ftat zu

Konigisberg fchreyben wil.

3) Herzog wilhelm an Proles.

22. Dez. 1475.

(Gel-AWP zu Weimar.)

Vnßer gunftlieh gras zuuor Geiftlicber ond lieber Andechtigerx vns

ift jungft von Rome ein fchrifft vom General uwers Ordens zu komen

hirin gelegten copien lawts der Innhald ir vernemen werdet- die wir

27*
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*uch zu fenden nicht verhalden wolken, der wiffens zu haben. Begereude

Jr wullet uns widerumb zu uerftehen gebin) wie fichs im grunde damit

heldet) darnach wir ons richten mogen. Kompt ons von uch zu dancke.

Geben zu Wyntar of fritag nach Theme appoftoli anno 2c. [nennt-0,

Dem geiftlichen onßerm lieben Andechtigen Bruder An dr eas P ro l es,

Vicario der priuilegirten obßeroancien Sanct Auguftins ordens in Sachfen)

Doringen 2c., in fym abwefin dem prior zu Erffurd ond Doctor Jo

hann Dorften desfelben ordens in hren handen of zu brechen.

4) Proles an herzog Wilhelm.

23. Dez. 1475.

(Gef.-Archiv zu Weimar.)

Jrluchter hochgeborner furft ond herre, mijn demutig gebet ond

*was ich allczyt geiftlichs guts vermag zcuuor. Gnediger liber herrez

off hute Sonnabent vmb eyns nach mittage) als ich gen Erffurt kam)

oant ich die oetere onnfers ordens dafele fich mit ower gnaden briue

und Jngefloffener onnfers wirdigen oaters des generals fchrifft) kurcz

dauor In myn abwefen offgenomen7 In widerfchribunge bekummert) aber

als ich felber kam oormerkinde die fchrifft mir zcwforderft zcuften) gedachte

ich billich vwern gnaden mit widerfchriben nicht zcu fumen ond off des

gnannten onfers wirdigen oaters des generalis fchrifft fuge ich Uwek

gnaden demntiglich wiffenn) das die genannten veter zen erffurt Ju

myn abwefen vom general kttrczlichen derglichen ond mit hannes beftre

* range hartte proceffes entpfangen haben) Getruwen aber zcu gote ond

dem gotlichen rechtef das onnfer angefangen fache) die wir gote zcu lobe,

merunge fins dinfts ond vwer gnaden zcu willenn auch ane der gelartten

Im rechten funderlichen Rath und oertroftunge nicht gethan) einen got

lichen grundt ond guten beftand fulle habin) Laffe mich bedüncken, das

der general von onnfern abgonnern In den dingen oil zcu kurcz be

richtet) vnnfen Vicariat ond eynunge) vnfern proceffen v'nd geboten nicht

geringe befwerungen thu) deßhalben die oeter von erffurd vorgenannt von

follichen befwerungen an hn felbs) beffer ond warhafftiger berichtunge

zen thunde) oder ab not fin wurde) an vnfern heiligften vater den babft

nach rechts form fich beruffen und appelliret haben. Bud bearbeiten fich

ißund vmbb glaubwirdige. die der appellacion adhefion und zculegunge

thun- So bin ich bereyt ond harte hie zcu erffurt doruff vwer gna

den) fo mir die bie geinwertigen befcheydet) der fache nach ower hegerunge

muntliche ond gruntliche berichtunge zcuthunde) wann das In fchrifft zcu

leben zcu lange were) Bittinde gar demütiglich) ower gnade wolle uns

in difen dingen, die wir ye hoffen guten gronnt zen_ haben) ower hulff

liche bank zcu reychen ond bieftand zcuthunde) als ich an vwer gnade

nicht czwiuele) ond gereyt in ettlichin entpfintlich habe erlernet) das wil
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ich mit fampt den brudern vnnfer eynunge, ober die gotliche belonunge

willig fin, mit geburlichin gebeten zcuuerdinen. Geben vnder myn Jnf.

am Sonnabent vor dem heiligen Chriftobent anno 1475.

Vwer gnaden demütiger 2c.

Bruder Andreas Proles Vicarius 2c. der

gefreyeten obferoancien ordens der

eynfidler fancti Auguftini 2c.

5) Herzog Wilhelm an den Provincial Johann Ruhr-rr.

30. Dez. 1475.

(Get-Archiv zu Weimar.)

Lieber Andechtiger. Wir haben uch vormals gefchribenn das Clofter

zen Nuwenftad moers ordcns under den vicarien zcu fehen) owers

willens ond oolwort dorczu begert) habt Jr vncz ander anderm wider

gejchriben) das in owrer macht nicht fer)) vnd doch am ende vwres briues

des wir noch ondergefien fint zcugefchr. uch Jn den Dingen den keinwiß

wider ons zcu jenen) verwundert uns nicht wenig7 das Jr in vergefien

heit folchs zcufage ober folliche vberantwortunge vnßer clofier vnde den

vicarien von uns gefcheen vwerm general geclagt vnd in wyder den

vicarien ond fine bruder fwere vnd pinliche procefies zcu geben bewegt

habt) ober welche procefßs und gebot owerm anhenger gefcheen hr eyn

Richter und executor gefect feyt. Nun haben wir dem general ware

fachin uns dorzcu bewegende auch in welcher crafft ond macht die ge

fcheen fint gefchr. Jnhoffenunge fin vorfichtickit werde fich Jn den dingen

gein vnß recht halden) dorumbb mit ganßem fliß von uch begernde das

ir uch mit befolner execucion enthaldet und den owern gebietet fich an

den privelegirten brudern vnd funderlich an den von erf ford die fich

und andere fie beweginde off onßer begen onder das privileginm gegebin

vnd wir fie glich andern conventen vnder ons in vnnlere oerteyding

genomen haben nicht zcu vergrifienn) bifiolange ons von owerm general

antwurt kome) der wir ons furder magen gehalden) doran that Jr ons

zcu gutem danke.

Gefchr. Wymar of Sonnabend nach

natioitate Xri. anno 2c. 11)()(710,

Tem wirdigen vnßerm liben andechtigen Bruder

Johannes Anherr prooincial in doringen)

iachfen ordens fancti Auguftini.
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(i) Schutzbrief therzogs Wilhelm fiir Proles.

31. Dez. 1475.

(Gef.-Archiv zu Weimar.)

Wir Wilhelm 2c. thun kund allen und iglichen diefes briues an

fichtigen das wir den geiftlichen vnfern lieben andeäjtigen Bruder An

dres Proles Vicarien der priuilegirten obßervancien ehnfideler ordens

Scti Auguftini in Sachfen Doringen) Behern vnd am Rhne in vnßern

funderlichen fchuhf fchirm und verteyding vfgenomen vnd hm vnzer vu

geuerlich ftrack ficher gleyt in unßerm furftenthum gegeben haben und

nemen yn alfo of vnd geben hm vnfzer gleht) wie vorgerudt geweltiglich

mit diefem briue) heißen darumb alle vnd igliche die vnßern ernftlich,

begern auch non andern, die er mit diefem briue erfuche in gutlichem

flhße. hn bh follichem onßern fchuh7 fchirm) oerteidinge vnd gelehte ge

trulich zu handhaben hm auch wo hm der nodt ift zu fhm erfuchen

gunft furderunge und guten willen vns zu gefallen zu erzeigen, damit

er vnß genohmen) befinde) doran gefchid vns von den vnßen zu gutem

dancke. Wullen das fuft gein ehm iglichen befchulden vnd in gud nicht

»vergeffem Mit vrkunde des wir under vnßerm hiran gehangenem Jn

figel verfigelt. Geben zu Whmar of Sontag Silveftri pape Anno

domini anno 1110. 0000 11)()(l71w

7) herzog Wilhelm an den Rat zu Erfurt.

9. Ian. 1476.

(Gef.-Archiv zu Weimar.)

Wilhelm vonn gotsgnaden Herhog zcu Sachfenn Landgraue Jn

doringen und Marggraue zu Mieffenu. Vnnfer gunft zuuor. Erfamenn

weifenn liebenn getreuweu. Nachdem der geiftliche bruder Andres

Proles Picarius der privilegirten obferoancien einfiedler ordeus fancti

Auguftini nach vnnfer Begerunge vnd auf onfern fchuh vnnd hand

habunge die cloftere Ju unferm fürftenthum deffelben ordens aufgenomen

und zu ganher Reformacion bracht) deßgleichen auch das clofter bei) uch

vmb meter beftenntlichkeid willen vnder die privilegien genomen hadf ver

ftehenn wer von demfelben Bruder andres proles vicarien vnd den refor

mirten brudern der gemeldten prioilegirten obfervancien, wie hn vnd hrer

gemachten union die brudere anß der prouincien deffelben ordens ver

meynen widerftand und fperrung zu thunde) douon fie appelliret vnd

vnns derfelben hrer Appellacion adhefien zu thunde gebeten. *Als haben

wir auf Jre bete) derfelben Jrer Appellacion adheriret. Dorumb wollet

der auch adheriren) doran erczeigt Jr vnns funderlich gud gefallen.
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Geben zu Wymar auf Sonnabend Epiphanie domini Anno 2c,

WWW".

den Erfamen weifenn unnfern liebenn getreuwen

dem Rathe zcu Erffurd,

8) Proles an herzog wilhetm.

22, Jan. 1476.

(Gef.-Archiv zu Weimar.)

Irluchter hochgeborner furfte. Mhne gebete unde was eyn cleyn arm

betteler bruder gutis uormagf fey uwer furftlichin geboten alleczyt bereith.

Gnediger lieber Herre. Ich bitte u. g. zu wifßein das ich bin zu gota

geweft. den rad dofelbift befucht. unde zum eerften uorczalt, in welcher

menunge mit bebiftlicher craft u. f. g. dh clofter under dy prioilegien

gefaczt hat. So nu dy clofter angefucbten werden mit geboten unfers

obirften. uon den wyr appellirt habennf unde u. g. uns adhefien gethon

hat. en dy copie gewyft unde gebeteu- das fu gute zu eren. ftewer der

gerechtikit u. g, zu wolgefalnn och adheriren woldenf haben fr) fin; gancz

fwehir dor zu gemacht unde globe nichtf das ft) das thun werdin ane

u, f. g. geboth- wi) wol noch mynen groben geduneken u. g, that unde

uormanunge uor enn gebot genugen folde unde mochten wol merckin, das fy

dorinne u. g. zu willen tethen. Och habe ich das eapittel gebeten um adhefien

dt) haben nach zu nach abe gefaht, funder copien geheyfcht der appellacienh

fich dor uff zu bedenken, dor noch getroft uff gute antwort. Item

habe ich geftrig uorezalt dem rade wy u, f. g. dem rade zu falcza ge

boten habe, uns zu befchutczen uor geiftlichin' und wertlichen unde ab

das not worde fehn- uns fnechte zu leyhen. d1) zu vnfern gebote uns

hulifin gryfin unde jetczen- dh das uordynt hetten 2c. in menunge zu

verhoren ir andachtf dor ufi fprochen fh7 wyr wollin euch gerne be

fchutczen. wen wyr uon euch angeruffen werdin. Wirt uns unfer gned'tger

herre was mehe befelinf feyn wyr fchuldig gehorfam zu feyn. Item habe

ich uorczalt. wy v. g. beftalt hat zu falczaf kemen eezliäze brife- das

man dy an u. g. fenttef denne noch rade der gelorthen wolde u. g. thuen

als recht were. Sprochen ft), was brife kommen dy fache belangen.

werden als wyr achten dem Capittel unde phernern komen; das geit

uns nicht an. deße dingt. gnediger lieber herre- habe ich in gar guder

menunge alzo uorhort unde hoffe nicht wedir u. g. gethon. wen mich

dunckit not feyn. fchande unde fchaden zu uorkomenf das man deß radis

menunge wifße. was u. tarifliche wyßheit uß yrer antwort merckin unde

erkennen with weyß ich nicht. Noch mynen geduncken uolgit das uolgk

mehe den fhnnen wen der oornunft- unde fullen fh was thuen, gotis

unde u, g. wercke zu beftant unde oortgangef muß durch gotis gnade

unde u. g. ernfte geboth gefcheen. Ich fchribe deße ding czitterhaftig, wen
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ih vorchte mih en ehn nngnedigen herrn zu machen) das got beware.

Vnde thar dah niht fwigen gancz fo mhr 11. f. g. befolen hat zu fchriben,

was mhr in den fachen begehnen wurde. Och befurge ich wu von hrer

unachtfamkeit her noch molß was fchaden entftunde. mochte v. g. als

recht were mich berufen fprechendef vor vunne haft du das uns vor

halden. es is dhn fhuld 2c. Gnediger leber herre am norgangen fritage

frwe wart ehne czedil angeclebit an vnfer kirhin thor zu gota, dh vol

vorczwifelunge is vnde gancz wufte von worheit. dh habe ich v. g. bhcht

vater gefant7 1), g. dh zu uordewczen. wen ft latinifch is. Bitte v. f. g,

erger fich nicht, das fh fulihe vntogent in manchen bekennt. wen fpricht

beatus Auguftinus: Alzo man (niht) beffir leuthe rindit) wen dh in örden

zu nemen) fo vindet man niht erger) wen dh dor hnne abenemen.

Ich vormane v. f. g. bij der großen erbeit) dh criftns ihefus off deßem

ertrhche 11m vwer ewiger falikit whl gethon hat) fh wolle fich niht lofßen

vordrhßen adder vor velen der arbeit dh not is diß werck zu vol enden

das h zu fehner ere an gefangen is. Vwer gnade hat fich mn vnfer

herrn Jhefus wil in verlichkit gegebin der peftilencien) gein f alcza zu

czhhen) aber das große lohn das v. g. entphoen wirt en Jenem ewigen

leben) getrawe ich zu der milden gutikit vnfers herrn) der tod vnde

leben in fhner hani hat) das her al hh off deßem leben v. g. dor midde

belohnen wirt. das fh nicht dorch peftilencien adder andern rhfchen vnde

bofzen tot funder mit guter frift vnde rhcher vornunft wol bewart mit

facramenten 2c. dß deßer werldt fhedin mit veil vordinfte, Tor zu noch

lange czht gehort. wen alfo ich forge habe v. g. hat in den Jungen

tagen nicht fo veil von gote vordinit als hr nu lieb were) dor vmme

wolle whr alle vnfen herrn bitten z das fhne barmherczikit mit v. g.

paciencien habe) in den vorgangen leben vnde langen czht zu großen

vordinfte hhr noh vorlehe. vnde getrawen fhn almechtige ncildikitj vnde

milde almehtikit werde uns fulcher bite dh fhner ere fruchtbar ift mit

nihte vorfagen. Ezu Salza is ehn beqweme genugen der bruder) iiij

reßige hengifte fehn beffir wen x ackirpherde. Ich huffe got werde vnßer

zal meren. V. f. g. _vorgebe mhr um gotis wil das ih folang ge

fchrieben haben. V. g. bewhfte fich es gnediglih ken mhr das got vor

gelde. uli zu fa'lcza. das ich getruwen habe ich moge mit langer fchrift

nemlih dh fache beflhßende fh niht oorczornen. hdoch wen ich das wufte,

wolde denne gerne vffs korczte fchriben. dem almechtigen gote feh u. .g.

alleczht befolen. Gefchr. zu erfford anno tc. 11)()(71. Am Tage vin

ceneii matt.

Vwer furftlihen gnaden Bruder Andreas proles

williger Armer capellan Vicarius der Auguftiner tc.
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9) herzog wilhelm an Proles.

24. Ian. 1476.

(GW-Archiv zu Weimar.)

Vnßern gruß znuor geiftlicher vnd lieber andechtigerh nachdem ir

ons yczund durch uwer fchriben zn erkennen gebt das ir zu Gotha

geweft feyt- den Rad dafelbft befucht ond zu erften oerzalt- in welcher

mehnunge mit bebftlicher lrafft wir die clofter fanct auguftins ordens

by hn ond anders in onßen landen vnder die prioilegien gefaßt, fo

auch die clofter mit geboten ewer obirften dauor ir appellieret habt an

gefochten werden. uch adhefion gethan haben. hn des von uch copien

gewieft ond gebeten god zu eren der gerechtileid zu fteuer ond ons zu

gefallen auch adherieren wollten. haben fie fich fwer dorzu gemacht vnd

gleubt nicht, das fie das an vnfzer gebot than werden. habt auch das

capittel nmb adhefion gebeten- die weder zu noch abfagtj fundern Copien

der appellation of bedenckcn geheifcht7 darnach of gud antwort getroftet

haben. Ir meldet auch von mer uwer oerzelunge dem Rate gethan

wie von ons dem Rate zu Salßa geboten feh uch nor geiftlichen nnd

weltlichen zu befchirmenf auch ob des nod wurde fnecht zu lihenx die

oerdint hedten zu nwern gebote hulffenf griffen ond fehen in mynnnge,

des hr andacht zu horen. daruf fie gefprochen haben! uch zu fchirmen

fo fic angernffem wurden wir hn aber mer benelen- wern fie fchuldig

gehorfam zu fein; darnach berurt ir von einer latinifchen zedeln an

uwer lirchthure zu Gota gecleibt- die ons onßer bichtoater nerdeußfchen

falle ond bytet nach andern mer gefcßten wortten am ende uwers briues

uch ewer lang fehribcn zuuergeben mit furderm Jnnehald- haben wir

alles gut williglich ofgenomenf gelefen ond verftanden- tragen zu follichem

nnd anderm nwern notdurftigen fchriben kein oerdrißen. Jr dorffet uch

auch nicht fchuen ons zu fchriben- wes in dem gotlichen guten angefangen

werke zu der ere gots ond zu behertinge des gethanen furnemens der

heiligen obßerwancien dorzu wir geneigt findf notdorfftig fin wirt. dann

wo ir ons vmb ichts- das wir than folten zu fchriben oerhildet ond

darinn fuempnifi gefcheet fo wurden wir durch die onwiffenheid entfchul

digt nnd die fchuld queme of uch durch verhalten des fehribens. Vns

ift auch nicht zu gefallenx das fich die von Gotha gewidert habeny

uwer gethanen appellacion zu adheriren„ desglichen mnb die zedeln da

angeflagen ond fchreiben nn yczund omb das ond anders nach laut hirin

gelegter Copien- als ir vernemen werdet, den briff moget ir yn furd

fenden. Laffen Uns aber beduncken7 es were nicht bofe geweftf das ir

zu ftund- alspalde man die zedeln angeflagen fand, notarien & teftes

darzu gefurd vnd dauon guzugnis genomen. of das it folliehs hedtet

an notdorftig ende gefchriben ond verkundigen mogen- daruß man ver

ftünde. wie fich diefelben vngehorfamen manche oon Salcza fo gar

offinberlich durch yre oerftockte nerzweuelunge oß yrem geiftlichem ftande
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en ein oerdamppte weftn geben) das man fich vor hn zu huten und

fie dafur zu halten) auch zu hr zu gedencken hedte geweft und mochtet

das noch alfo beftellen) das wir zu uwern gefallen fehen. Bedacht uch

auch uber yezig onfer fchreiben an die vnßen von Gota von ons icht

mer zu thun nod fein) wullet ons zuuerftehen gebenf wirdet ir ons in

dem auch och ond uwer gehorfamen bruder by behertunge der Refor

macion notdorftiglich zu haut haben vnd zu fchußen wievor willig finden.

Geben zu Wymar of mitwochen noch Vincentii martiris anno 2c.

111(27).

Dem Vicario.

10) herzog wilhelm an den Rat in Gotha.

24. Jan. 1476. "

(Gef.-Archiv zu Weimar.)

Wilhelm. Lieben getruwen, uns zwiuelt nicht, uch fer) vnuer

geffen) wie wir vormals nicht mit geringer muhe die Elofter Sanct

Auguftins ordens by uch ond andern onßern landen gelegen zu Refor

mation zu bringen furgenomen gehabt) auch etliw zhd dafur gehalten,

das fie alfo reformiret mern. Vnd als wir erfunden, das diefelbe ver

meynte reformacio pngegrundt, num unbeftendig was, diefelben elofter

dem geiftlichen Bruder Andres Proles oicario der convend bon der

privilegirten obßervancien eynfiedler bruder oorgemeldts ordens In krafft

bebftlicher priuilegia in gethan ond beuolen haben gruntlich zu refor

miren) darwider nu der general deffelben ordens. *of ungnuglich under

riwtunge etlich mandat oßgehin lafßen) dauon aber der oorgenand vica

rius an denfelben general felbs of beßer vnderwiffuuge oder wo er die

gutlich of zu nemen wegerte, dan an onßen heiligften vater den Babft)

wie recht ift appelliret had) derfelben finer Appellation wir mit dcn

unßern) desglichen Eapitel) Vniuerfitct7 l'Doctores elofter und der Rad zu

Erffurd of recht adhefion gethan haben) dann ons nichts lieber wer)

das diefelbe angefangen ofrichtige Neformacio fallen oder gefchwechet

werden folte. darumb ernftlich von uch begerende) das ir mit fampt ons

ond andern der gemelden appellacion of recht adheriert, auch den ge

nanten nicarien fin prior und reformirter bruder by uw von onßen wegen

gein geiftlichen ond weltlichen, wie wo ond alfoft des nod ift) of hr anruffen

oeftiglich und ernftlich hanthabt) fchuczet vnd vertehdingt. dorzu by uch mit den

pfarrecn vnd andern) wo des nod ift) beftellet) ab mer mandat von hmand

wider die genanten uicarien prior und bruder quemen, das die durch fie nicht

pfgenotnen noch vet-kundigtz funderu uch zu gewieft vnd uns von uch

furd zu gefand werdenf als dann wiffen wir ons dorinn ferner zu

halben. Vns ift auch zu komen ein latinifch zedel in den vngehor

famen oßgelauffen manch oorgemeldes ordens von Salcza namen of
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Sanet Anthonius tag neftuergangen by uch zu Gotha'gefchriben und

an die clofter thure gecleibt geweft, darinn fie nach andern, damit fie

yren ungehoriame ongegrundt meynen zu befchonen. fo inan yn des

nicht „gehengen“ walde, vnuerjchemet ußdtuckenf das fie zu des ordens

vnd yrer befchonunge gedencken, die dincl) die hn nicht czymen zuthunde,

als das fie fur clofter fuchen wullen) gemeyn frawen hufer ond die

dorinn fein) auch die reformirten bruder hiemidt beflecken) in welicher

weiie fie mogen durch fich oder ander perionen) wullen auch alle tage

gemeyne framen in die kitchen vnd pfordten des clofters brengen)

vnczimlich von den brudern zu reden. of das die jenen) die das fehen

vnd hören. dadurch nicht gebefiert fundern wider fie mer zu mnrmelunge

vnd wider ewern bund (7) gereißt werden und ab d..ran nicht gnug wer7

dan grofiers furzunemen in follichem ancleiben des zedeln zu Gota ge

fchriben ober onßer vorig verbieten) der da nicht zu liden wir nicht

geringe mifiefallen von uch tragen, das fo lichtlich oß gedachtnus komen

ze laffen, dadurch von denfelben vngehorfamen monchen zuuerfehen ift.

das fie fich uffentlich vß geiftlichem flande durch hr oerftoctte oerzwiue

lunge in ein verdampt wefin gebin. Ift vnßer ernfilich liege-rn, das ir

derfelben vngehorjamen monch ond ander der reformirten bruder wider

ftender feinen by uch zu enthalten zu hafen oder zu herbergen gebietet

ond des nicht geftatet. Ab auch die oder ander yrer widermertigen by

uch berieten wurden) hn dan of hr erjuchen ewer fnecht ond mes nod

wer lihet vnd behulffen fehr, diefelben zu griffen7 zufenen und zu ftraffen.

dan das alio durch die bevfilichen prioilegia zu gelafien ond erlaubt ift,

uch auch dorinn nicht anders dann wir obgemeldt vcrleßlich haldet) des

wir uns alfo zu uch verfehen zufampt der billichkeid befihyd ons zu

danck. Geben zu Wymar vf Mitwochen nach Vincencii martyris

anno 2c. 11)()(71w.

Dem Rate zu Gota.

11) Proles an herzog wilhelm.

24. Ian. 1476.

(GW-Archiv zu Weimar.)

Jrluchter hochgeborner furfie. Mhne gebete mit armen dinfte alle

czeht 2c. Gncdiger lieber herre. Se. o. g. weiß rohr niujßeu beftellen

eynen legaten adder procurator) der gotis7 order furftlichin gnaden unde

vnfer fachen an brenge zu Rome. unde mit wirdigen flyße zu begerthem

feliglichem ende beerbitte. Vnde ee ee heißer. So weiß ich off diß mol

nicht beffir) wenn meifter Johann von iytwiß der bh mynem Herrn

von Stolberg is. Wh wol das ich hoffe, der gnannt herre oorfage

ons nicht den man zu fulchen fachen zu leyhen, y dach wenne o. f. g.

gut dun>te unde wolde dem Herrn dor von fchriben adder jagen) achte

.
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ich folde großen profijt onde vordewinge dor anbrengen bede bh dem*

Grauen unde dem mehfter. wenn v. g. wolgefal vnde gnade) dh fh dor

an erwerben mochten) worden fh fterken vnde flhßigen. der meifter als

ich vorftanden habe folange zu Rome geftanden kennit Cardinal procu

ratores) kann welfch) hat fproche vnde vorftenteniß. unde das grofte is

liebe zu götlichen fachen. Ich darff v. g. nicht an haldin mit wortin

zu deßer fache. wenn der almechti'ge got hat fh mit fhner gnaden fo

hitczig der zugnegit) das ich nicht czwifel fh werde thuen. als der zu

nuhe vnde not. vnde der den willen e. g. ingegehft hat. wirt och dh

werck mit ewiger Eronen rhchlich belohnen. des fchutcze vnde regirunge

feh v. g. befolen alleczeit. Amen. Gefcr. zu erfford anno tc. 1.1()(71.

An mittwoche noch Vincencii.

Vwer furftlichin gnaden Bruder Andreas Proles

geiftlicher dhner der Vicarius der Auguftiner te.

12) herzog wilhelm an Proles.

Datumlofer Zettel. Antwort auf den vorigen Brief.

(Gef.-Archiv zu Weimar.)

Jr fchreibt vns auch hczund in ehm andern briue omb meifter

Johann von Sitewicz) der bi dem von Stolberg ift) wie ir

den mehntet in den fachen gein Rome zu fchicken. Als haben wirs

dafur gehalten und gemeind) Jr hedtet die botfchaft gein Rome vor

lengft beftalt. Wh dem) fo des nicht gefcheen ift) bedunckt vns nod

vnd bequeme) das ir euch ewers ordens nemlich den prior von der

newenftad oder einen darzu tuchtig in der botfchafft an [enger ver

zihen hinfchicket der des ordens gelegenheit vnd geftalt getruwelich vnd

bafz furczubringen an zuregen vnd zu flißigen weft dann fuft ein ander

vßwendiger gethun mocht.

13) Proles an herzog with-21m.

26. Ian. 1476.

(Gef.-Archiv zu Weimar.)

Jrluchter hochgeborner furfte, Mhne gebete. Gnediger lieber Herre.

vwer furftlichin gnaden fchrift. an den Rad zu gota gethonn. habe ich

mit wirdiger danknemikit entphangen vnde en hute ober gefant) weiß off

dis mol nicht mehe not zu fchriben. En lehne den briff an vater Eme

ritum) deß copien ich v. g. bhchtvater gefant habe. noch v. g. whßheit

von mhnem herrn canceler korczer adder (enger zu machen. Och bitte

ich v. g. zu wifßen das wir nicht von vorftumennß wegin. die legacie
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gefpart und doch nicht ee mocht notdorftige brife der appellacien unde

adhefien 2c, von den doctoribns notarijs unde andern erlangen) uff das

uns fulche uordryßliche uorcziunge nicht fchedelich mochte fehn) habe wyr

gefchrebin unferm uader dem general) unfer underthenikit entpothen) vnfer

unfchult enn teyl bericht) gruntlicher zu berichten durch vnfern legalen

uorheifchen deß zukumpft gedultiglich zu ftunden mit demut gebeten. unde

hoffen zu gote unde funer ueterlichen redelichkit. fulche korhe frift werde

uns von fulcher uorwarunge nicht fchedelich feyn. V. g. byehtuater hat

myr gefchr. u. g. begere zu wiffen was die bruder ber prioilegyrten ob

feruancien mehr thuen wenn dy andern. Gnediger Herre. die hilge

fchrift uerbewt unsf wyr fullen uns nicht felber loben unde unfers

ordens bruder zu leftern is gar pynlich uor boten. der halben weiß ich

nicht wol in der frogen zu antworten. ydach das ich u. g. nicht gancz

ane antwort lafße, bitte ich gar demutiglich u. g. zum beften uorftehe,

das die bruder der priuilegyrten obferuancien hr unnewige (ein) unde

ußwendige wergk noch der regel fancti Auguftini unde unfers ordens

gefeße gedencken zu thuen unde thuen mit gotis hulffe mit uorfatcze

tegelicher befferunge) unde was en dor an von menfchlicher unwiffenheit)

uorgeffenheit kranckheit adder fnodekit gebrichtf mit gnediger buße uor

augen. Ab die andern dem och fo thuenx geburt mhr nach nicht zu

fagen, funder wirt uns ymant fchuldigen- bitte ich e. f. g. ftelte mich zu

antwort) wenn denne czemit myr unfer unfchult zu fprechen unde habe

forge vnfer unfchult bewyfunge wirt yrer fchult entploßinge werdin.

Hyr ann loffze u. g. yr uff diß möl genugen 1; dach was clarerß habe

ich u, g. bhchtuader mit gotis uorchte gefcr. des barmherczigkit feh fr)

alleczyt befolen. Geier. zu erffurd anno 2c. am fritage noch con

uerf. pauli,

Vwer furftlichen gnaden Bruder Andreas proles

phlichtiger Capellan Vicarius der Auguftiner.

14) Proles an herzog wilhelm.

14. Fehr, 1476.

(GW-Archiv zu Weimar.)

Irluchter hochgeborner furfte unde herre. Myne gebete unde geift

liche dinfte utuern furftlichen gnaden geboten alleczyt berehit. Gnediger

lieber herre. Ich bitte u. f. g. zu wifßen das ich den prior zu f aleza

noch u. g. rade abfolviret habe unde eynen andern geiftlichin wolge

lorthen man beftetigit. unde huffe das clofter fulle in geiftlichen unde

wertlichin guten zu nemen mit gotis unde u. g. hulffe, Gnediger lieber

Herr. das clofter baß her hat fich enthalden uon czynfen, terminii unde



upper der burger. Nu habin dh abgetrethin bruder dh czhnfe uf ge

habin dh terminii fehn gebeten. von en das korn das gefammelt is

uorftackit adder vorfurt. das nolgk abegewant, das whr niht wifßen im;

whr das regiment wol vornemen fullen. dh bruder muffzen notdorft

haben. Burgen gelt) adder clenod verfeßen, thun whr niht gerne. vnde

mit nihte ane v. g. bewuft vnde rad. ander fahen dei( habe ih gefhr.

dem vater gardian vnde befolen bruder Johannes Friburg v. f. g.

aldin dhner, dh zulangk wern zu fhr. Czwifel niht v. g. werde fih

troftlich vnde gnediglich bh ons haldin, gotlihen troft vnde gnade dor

an zu vordhnen. Got beware vwer gnade zu fhner ere. vnfer vnde

der lande felikit lange cziit, Gefhr. zu Erffurd anno 2c. 1111)(7(

am tage fancti Valentini.

Vwer furftlihen gnaden Bruder Andreas proles

Armer andehtiger Vicarius der Auguftiner 1c.

15) het-zog Wilhelm an Proles.

21, April '1476.

(Gef.-Archiv zu Weimar.)

Wilhelm. V11fern gruß zuuor geiftliher vnd lieber andehtiger.

Vns-ift ufz dem Conuend uwers ordens zu Erffurd hczund zugefchickt

Eopia eins proceff kurczlich bh hn angeflagen uh berurend fo ir hirinnen

findet) desglichen fie noch auh felbften. wie fichs darmit heldet volliglih

fhriben werden. th nnßer gutbedunckem das ir uch fnrderlih gein

Erffurd fuget ond einen verftendigen of die gefachten termhne gein

Dillingen beftellet gefertiget, transfumpt. da neben privilegia gefhener

appellacion vnd adhefion) auh was zu den dingen dienen furzubringen

vnd damit zuuerwaren das uber uch vnd uwer mit verwanten kein

ferner befwerunge deshalb ergehe, fundern der appellacion gehalten vnd

nahgegangen werde. Wann ir dann vnß darinn bedorffet) dabh werden

wir dns of uwer erfuhen auh noch redelihkeid finden laffen. Geben

zu Whmar vff Sontag Ouafimodogeniti anno tc. [IPTV.

Dem geiftlihen vnßern liben andechtigen Bruder Andres Proles)

Vicario der priuilegirten obßeruancien. einfideler ordens fancti Auguftini

der prouincien in Behern am Nhn vnd in Sachfen 2c.

16) Proles an herzog wilhelm.

12. Fehr. 1477.

(Gef.-Archiv zu Weimar.)

Jrlnhter hochgeborner furfte vnde Herre. Mhn gebete vnde was

ih gutis vormagk alle czht v. f. geboten bereit. Gnediger Herre v. f. g.
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hat myr gefcrcbin das ich fulle in lncm zu o. g. gein wymar lomen

vnde bericht in onfer fachen gelegelicheit. wenn o. g. gehort hat das ich

dem prouincial frift vnde vfffchub off phingiften gegebin habe vnde ver

wundert fich. das ich mich des an o. f. g. bewuft vnde willen oormeffin

habe zu ihnen. Gnediger liber herre- ich habe gefallin ond eyne fchene

off geftoßen das ich ane nei-lichkeit nicht wandern that fo wich. och feyn

fachen in magdeburg dr) ich ane vorminderunge gotis dinfts vnde fchaden

der obßeroancien nicht oorloßen lan, Bitte ich om gots wil o. f. g.

habe korße mittelydnnge mit myr. Ich habe gefant mynen bruder der

mit mhk in den fachen geweft is der och zu rome gefant was mit der

appellacient der o. g. bychtoater berichtin wirt, das fulch vfffchub von

dem richter om großer not wil mit nffinbarem nutcze von rathe der

dortores procnrator vnde andern dy myn herre von myfzen gefchiclet

hatte gefcheen is. off wolgefallin o. f. g. als dr) bryfe bezeugen- dy ich

als balde dornach den oetern zu erffurd gefchrebin habe. dy von keinem

guden geifte als ich oorchte oorhindert fenn vnde nach nicht weiß wo fy

blebin fehn vnde dach eynem gewiffen bothen befolen. Gnediger liber

herre o. f. g. wiffe vor wor das ich der fachen fo gerne eyn ende fege

als eyn menfche off erdin. Och globe o. g. das vnfer wedirpart nicht

geachtet hetti das wyr em fulche frift vorfagit hettin- wen dor oß hettin

fr) große fachin gehat zu appelliren vnde mechtiglich dy fache wedir zu

dringen indem hoff zu rome. Och zu ftrofen nor dem protector onde

general onfers ordens dy fchrift von v. f. g. vnde och von mhk, an

fy oorinols gethon. Große onde fcheynbarer gerechtickit dor oß gefchapt.

dor mitte in cwifel komen weten ob wyr dr) fache nnter mer mehe

mochten gewonnyn haben. Item is durch fulchin vfffchub d1) fache ge

faczt in v. g. gewalt das vor fo nicht was. Vnde muß nu geendit

werdin noch o. g. willin vnde wolgefallin. deße artikel alle zu vorclaren.

wer fchriftlich zu langk vnde v. g. vordrifßlich zu leßin. Mag adder der

bruder mit dem bychtoater v. g. nicht eyne gnügliche vnde wolgefallende

wyffenheit machen- fo habe ich em befolen- fo balde myr zu fchriben. fo

wil ich lomen wi) ich kan. vnde y o. f. g. rath vnde geboth horen vnde

mit allem oormogin dor noch thuen unde dor an mag mich keyne nor

willunge gehindern. wen ich in der faehin vor gerichte offinbarlich o. g.

oolwort vnde wolgefaflin bedinget habe vnde eyngeczogin. der almechtige

got beware v. g. alleczyt. Gefchrebin zu magdeburg an mittewochin

noch appollonie anno 2c. [IRT

Vwer furftlichin gnaden Bruder Andreas Proles

demutiger Capellan Vicarius der Auguftiner 2c.
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17) hcrzog wilhelm an Proles.

23, Fehr. 1477.

(Gel-Archiv zu Weimar.)

Wilhelm. Vnßern Gruß zuuor wirdiger ond geiftlicher lieber

Andechtiger of jungft onßer fchrift uch gethan gebt ir ons durch hezig

uwer fchriben der dinge kurz anzeigunge vnder anderm meldende, uwer

bruder) den ir darmit fchicket werde onßen Bichtuater geftalt des offfchubs

berichtem beflißt doch am ende muge der bruder mit dem bichtoater uns

nicht ein gnüglich vnd wolgefallende wißenheid machen. habt ir hm beuolen)

uch zu fchribenf fo wullet ir kamen) wue ir kemet) haben wir ynnhalt

uwers briues verlefen) auch von onßerm bichtvater berichtunge uwers

bruders gehort. konen aber daruß nicht grunds eines wißens fouil ons

nod bedacht gefchepfen. Torumb ift onßer begerunge. Jr wullet ofs

erft ir konnet, fo das es ye vor dem Sonntage Letare gefche7 by ons her

gein Whmar fügen) ons der dinge ein ferner wiffenfchafft zu machen

ond von vnfer meynunge widerumb nnderrichtunge zu empfaen) of das

das loblich angefangen werck fruchtbarn furtgang moge gewynnen daran

erzeigt ir ons gud gefallen und begern des uwer antwort. Geben zu

Wymar of Sontag Jnuocaoit anno 2c. 11337111119*

18) herzog Wilhelm an Proles.

13. April 1477.

(Gef-Archiv zu Weimar.)

Wilhelm von gotis gnaden) Herhcog zcu Sachfen 2c.

Lieber andechtiger. wy wol whr was oordroß gehat haben in dem

ufffchobe dem prooincial vnde andern brudern moers wedertchlis gegebin.

ydach haben wyr das gedolt. das whr y nicht oormarckt wordin anders

wen recht vnde gotis ere in den fachen zu fachen. So whr deme als

hr wol wiffet viel fleiß koft vnde erbit off dy fache geftalt haben, is

onfe ernfte menunge hr wollet in den fachen tapper vnde oorfichtiglich

entlich befliffende. wen whr nicht vortragen mochten das fo ernfte fache

fchimplich befloffen geendet worde. Doran befchyt ons non uch dancl

wenigs gefallen. Geben zu whmar auf Sonntag Qnaftmodogeniti anno

PALMA.

19) Proles an hcrzog wilhelm.

2. Juni 1477.

(Gef-Archio zu Weimar.)

Jrluchter hochgeborner furft vnde herre. Mhn gebede vnde was

ich geiftlichs dinfts vormagk alleczyt zuuor. Gnediger lieber herre. der
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?hilgen reformacien fahe durch uwer f. g. angefangen in dem gudlihin

handel uff Sonnabend und Sontag gefheen. hat fih fo geenditf das der

prouincial mit den fhnen uorwillet hat. das dh clofter durch u. f. g.

under bebiftlihe privilegien gefaczt dor under beftentlich ane alle medit

rede der prouincien bliben fullen( Och das dh gebot unde proceß des

generals, um clage des prouincials fhnes vorfarn dor wedir gegebin.

durch den rihter fulden declarirt werden. das fh unredelih untuhtig

mahtloß wern geweft und uns nh zu gehorfam uorphlihtigit. das wir

och von obirfaringe fulher gebot in lehnen bann gefallin wern. Oh das

unfer prioilegien mit allen unde htezlihen wercken, dh doruß unde in

hrer craft gefheen fehn) durch den richter von bebiftlicher gewalt beftetigit

wordin. Nah uorwillinge in dh dreh artikel hatte whr ehn gut gungen

unde wuften niht mehe von en zu begern. uorfogen uns oh genczlih

u. f. g. hette dor an ehn wolgefallen gnügen, als das deme u. f. g.

rad der hoptmann uon friburg gnuliher uorczelin wirt. En lehne

hatten whr bekomerniß mit dem clofter zu konigisberg. das bebift

licher commiffien niht benümit wirt unde czwifeln dah nicht u. f. g,

wil das mit den andern under prioilegirter obfzeruancien wißem uorhten

whr fo whr das harte melden anczhhen mit denn andern zu bliben. fo

es niht beftimit is in der commiffien. das des. halben ehne appellacie

adder wedirfprohe gefheen mochte unde wu dh gefheen wer. hette der

richter niht torft unfer fahin beftetigin als offinlih in der bullen ge

fhrebin is. So rad frogitte whr unfern gnedigen Herrn Bifhoff von

mhßen. des rad under andern was) das whr des clofters fwegin fo

lange dh confirmatio gefheen wer. welde denne der prooincial das clofter

bh den ander loffen, gud, melde her das niht thuen) fo hatte u. f. g.

alleczht macht mhr das zu befelen oh ih unuorfperritte gewalt das uff

zu nemen. Snlhen rade noh haben whr des clofters ganez gefwegen.

nicht ußgelofßen och nicht ehngeczogin. uff hute dem rechts tag in gegen

wertikit bedir part unde hrem willen. dem fruntlihin handel noch) hat

der richter alle procefß wedir uns gegebin caifirt unde das dh nh craft

gehat habin declarirtf dor noch beftetigit, allis das in craft vnfer pri

uilegien gefheen is. dor bh u. f. g. rad deß halbin her gewertigit

geweft ift) der das [enger u. f, g. uorczeln wirt. whr dancken der hilgen

drhfeldikit) dh hr barmherczifit bh uns gegröfigit. unde dh fahe eerliherf

wen whr behert habin geendit had. Oh dancken whr u. f, g. uor

manhen großen flhß unde koft uff dh fache gelegit. der rhhe milde god

belohne u. f. g., denne unde do. wenne unde wu u, f. g. das am

.groften begeren whrt. Jh wil mich htczunt beerbitten das dh brife

gefertigit werdin dh obir fulchen handel zu gebin fehn. dornoh das eerfte

ih kan bh u. f. g. kommen alle dingt gnugeliher zu berihten. Eczlihe

menen das nutcze were. das u. f. g, fhreve dem rade rethen zu gota

unde falcze enn dh clofter ernftliher zu befelin. Vm beftetinge wil der

hilgin obferuancien durh u. f. g. angefangen was u. f. g. whßheit doran

Kolbe. Sta-wi.. 28
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wol gefallin wirt czwifel ich nicht wirt wol gefcheen. Gotis unde u. f. g.

wille gefchee indeme unde in allin dingen nu unde alleczht amen. Ge

fchrebin zu Halle anno 2c. 111(1(711 Am montage nach trinitatis.

Vwer furftlichin 7 Bruder andreas Proles

gnaden andechtiger Vicarius der Auguftiner.

20) Offener stic-f des Proles den Eonvent zn lleufiadt *ve

treffend.

18. Oct. 1485.

(Staatsarchiv zu Weimar.)

7111761818 11168611168 lit-.6188 1118060181118 1130 t'1*8t61 .01101-688

1110168 88016 1116010316 160101. 1167616110188j1111j181118 111101-18 36116

18118 01011118 fratrum 116161111t8111111 8811011 11113118tin1 00n7611t1111111

06 0118617811018 1111711631818 110110811810111111 per 8161118111118111 7108

1-108. 170111111 6886 0111110 (11100 011111 ul) 11111811-1 1811101116 eb 001111110

1171111611110 (11106 881101116 18111318710 1111111111316 6d 1118101110116

111188116 0011761110111 8080601886111 11078.6 0171t81118 [80116 0118111

1610111181101 er 0111 111111580016 11110611818 181101111118 0016118 181011111 n10

010111110116 prokeotum 1181106111 6110611611018. 0181-8 010118180116 010101,

831-1011117018, (1116 tuno 16111116118 [161* 001176utu111 6861061181111 70111718

1631118118 0118817811016 1100601816018. 11168811-6 1110160011118. 131d111

111811110 p16118bii0 001181110 116011011 116116 11180110 80060611t6 1111180118

111111011118 6b 0111. (101111111 '[111168t1 88011 1111116111 1118188101 011018

881101116 6110. 111606111 11811-111118 ut 6080610 83108 8111) 061118 76110616111;

171111t811011111118. .11038710116 0611708 6111806111 0011101 1110111110 0100011

811168 61; 0011811168 ut x110 061 11011016 61; 116811 1103118131111 11011016

fruiribu8 10818 80 7611061100111 001181118 611 811111118 11111181011 013118.

161117111 (11100 6d 160610110. 1111 810 8311 8111) 1110018 111 1116118 81118

0010186116881 018118011 811111; 61; 001176111118 81) 8311011111118 11116181118.

'18118 111001 7611011101168 630 1181761 111101688 811010108116 00111111110

0111011 61: 18188 318.1un6 1181068 111 110111111 011111111111 *ce-8111110111001

1110 1116 et 8000688011508 111618 118110 111618111 8131111 0111011 00110110

1871 8011611810116. 081111111 811110 001111111 1111116811110 (1118011113611t68im0

06tu836811110 gnjuto 111 016 88110116 11106 678113611816.

21) Proles an thermann sehfer in Leipzig.

' 23. Oct. 1499.

(008. 011311.1. 171. 121, j). 1 auf der Bibl. zu Gotha.)

7611618111118 001111116 1118318i61. 8811116111 ei; 001111111 .16811 116116

010t10116111. 1)111 11011 80111181 0811118171 768'016, (11118 111111111 80 8811118118



435

11011 occurrebnud ac] earibencinw ueaeeearia. yet-ambulaui parken

betrat-je 61; euer-*je 6te. indie-tua nuciiui uoritetten 86c] jdn fiebioiia

1'88p01'86 rund er 1119116an38 quo() dife pnaet er wage papiruw wann

Leere ei; mauum fettigan et eniaminn. 86c] et area0 uugjgeruwrum

111 [tz-panigie aouioauw 6886 numeruw, 11011 uvam-.111118 impie ärgere

[(1.30" D0118 11011 0688W punire, 118 (leckeuuZ aulpe 8in6 (1660W 111a

Wat, wenn. Ltgniciew 811l) penia ueque resouaut gewidue 0e ala

m0r88 86c] 11311638 cernimuu er auipiu uoaäaojonen. N030 aolijgubnu

relitje guanwaina drauswittere litteruiew. Zuero acibua ante aci

7911bu111 portrauZiru [wenig-[e aaoenauruu 111 ])r08(]611 ein] i11

8tar1tia111 L'rinejpia äomjni (zi e 0 ri). Mute-rtv ciaminoa reatroa et 111608.

1176111 ciowinoa ciookorea drebjnbaab, bez-[(16, pjatorie, oi;

Quiet-08 kauboreß :11608 in 1)()1111110, poetguerw Martha (kei (?) ui;

pjudorja (lirionom tranaiib, 11011 acieo al'fioiur ac] lyyanjgir. 78,16

711* (16 6b wernenbo mei. .anno 61:0. RELAX l)i)lnjuiaa poud Sekret-ini.

fi'.n11cirea8 prolea eva.

Auf der Rückfeite: 7en6rnbi1irir0 ciowiuo bet-1113.110 1(078261*

(Ia Mulder-Z* ardiurn maximum 88.6ch theoloyo buconlaurao

6te. in lyyaeooei oowworanti Ztucijo 61'. 0dri8d0 aoleucio,

ll. Die Briefe des Johann von Stanpitz nnd

einige andere Aktenftiicke.

1) Ztanpih an Kurfürft Friedrich.

Ohne Datum, *

Bitte um Unterfuchung des Klofterbaus zu Wittenberg (?).

(Gef-Archiv zu Weimar.)

Durchlauchter hochgeporner furft meyn allergnedigfter herre. Ich

geb e. c. g. undertänig zu erkennen) daß ich nach dem doctor-at wue

mich e. g. fachen nicht mehir uorhindern wurden) Magdeburg zu

uifitiren vorgenommen difz gleichen die hymmelphorten und befehen

ap ich uffs wenigift halben advent predigen möchte, etwan do iß frucht

und auß prechte dem armen new angefangen Clofter zugute und Erhebung.

In welcher wir uorgangen fummer wol uirhundert gulden uorbauwenn)

der fumma die uns uon E. f. g, zugefchickt und noch nicht funder uil

uolendet, Ich walt wiß got gerne uil thuen mocht ich allayn freh fehn

aber got hat es bißher alzo gewalta deß wille in ewigkayt uolpracht

werde. Auff nue alß der nicht wehter mag. endtlieh zu e. f. g. umb

Hulff _und Radt) möcht e. f. g. gute und Sancto auguftino zcu Eren

28'"
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Vnd dinfte Ehliher zigel ftehne zu e. g. ahgnen baw geraten uns domit

bgnaden vnd fünft alß vnfer allergnedigfter herre helffen. daß wir niht

zukunftigen fummer ftiller ftehen müffen. wollen wir alle vnd Ich funder

lih gegen gote nhmmer vorgeffen. E. f. g. ift herr vnd vater. E. f.

g. ift ftiffter. E. f. g. ift nah gote vnfer ahnige züflüht. Nehme E. g.

vmb gotes willen zu herczen daß gut daß zukünftig niht in getichte

funder warhaht der werg gefheen fal vnd laffe ine E. f. g. fehn alcz

feh ehn herre in E. f. g. vorlegung durhs landt gezogen. der E. g.

wol alß vi( norheret alß diß ganße haüfß gefteht. Ich wahß die milde

gabe uns von e. g. vormalß gefheen. Ich hoff aber E. f. g. hab niht

vorgeben funder ehn fchah gelegt der 11hmmer rofte vorheret ader ver

loren werde: E. f. g. thue hir Inne wie fie noh gote findet guet fehn

vnd verzehe mir mit gnaden. Jh wahß doh lahn libern freündt den

e. f. g. mehn allergnedigften hern ab es auh mehn ehgne perfon be

treffe vil mehrer do es E. f. g. niht weniger funder meher dan mih

angeht, do mit bevel ih mih ganfc alß der vndertanigifte libhaber der

E. g. gegen got nhmrner vorgeffen fal vnd bitte gnedige vorzcehung in

allem daß e. f. g. in difer bithe vngefor niht anfteh.

E. f. g.

Vndertanigfter Eaplan

bruder Johannes von Staupih auguftiner.

2) Itaupilz an Joh. Othmar.

30. März 1500,

Othmar erhält den Auftrag. die Shrift 0001810 qu08tioni8 (10

auciientia 11118800 dnrh den Truck zu veröffentlihen.

(Der Shrift vorgedrucft.)

110.101* .100111108 (10 8101111112 111181180111011118 0001118118811110

11111-0111111 1111111088011. 11110318t10 .10011111 011111181* 8.1). y. 111

11111118 (ut 1108111 n11 .1011111108) Jam 11110, 1111110 181110 0 11111181118 (11

1130ntib118. quo 0111018100811. mnliipliantique, 00 eit-.1118 (1011118 1111101

uirnnr. 80ciu01111111'qu0 1110111110 1111110 100110 0unie8. 111 710. quoqua

1110111111 ani; 81111108, 0011111011100111111118 81111 praeaeyiariduZ, 1111 111

8111110010111111 1111111118, 11181 (1111110108 001151810un generetur, 011011101.

.011011111108 0111111 0111118 (1101118 11110111 111111081111, 011 1111110110 11011 i11

u0n10nte8. 1108-10080 Write-.10. 0.110011 1011010 01811101111118110 p10ru111q110

0880100111. que 111111118 7011110118 001101101; 1111111118 dei-ent. 01100

ei; 81 01110111111 811: 7011118118 11111118i71-0. 11011 118111011 eaprayter 1011111111810

11-81181. 8011111111111 01101080010 11011118 (151151, quemacimacium 70111111118

1111111011 (quoci 00111;) 81110 1111701811110. 1111100 0.0 81111z11101 08.110 0011

101101111. 0d8t1u0111u1 801110111 01111118 parat. Pit. numque 8upiciiu8
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Write.th jpaiuo nenten* bidjknm ab8jntdi0 praegnotato kaloitatia.

erorio itaque (loouwonbuw ab injwioa 110man anne aclieoturn

(l0otrin6 arcleo aolligabuw, arellntnr aeotruatnrquo. dium auw

patientionjmo 11011 orpeatanclutn ent enangaljoo jllo patret'awi

lie-18, burn pro rerjtate ren agitur, euiun jnirnian8 trnaiclanäno in

limjne, aoryonaqne oil; terencluo in (rapide. llaojpe igibnr queetiania

buiuo 8nb80ripte (leojoionem atque aware wei 'eritatjeqne anita

ribuo jpojuo legenclaw lmyrirnao. dleraeclem eerjtabew aluejclan

tidno repromjaaara pro daa lavoro uliqnanä0 oapjea ritaw aerok

narn. huren.

Datum Tuningen Inno Zalutia n08tr6 dllillerwo quingen

wanna. Die penulbjrna dlnrojj.

3) Aufforderung an die Auguftiner, den von ihm recenfirten und

oerbefferten Conflitutionen .Folge zu leifien.

1504,

(Den Couftitutionen vom Jahre 1504 vorangefeht. Abgedruckt bei Grimm

a. a. O.. S. 116,)

4) .Itaupih an die herzöge Bauhofar und heinrirl) von Mecklenburg.

24. April 1505.

Staupih fendet Joh. Voyt und Joh. o. Waltz zur Vifitation des

Clofiers zu Sternberg und zur Beförderung des Clofterbaus.

(Original im Großherz. Gef.- und Haupt-Archiv zu Schwerin. Gedruckt in

den Iahrbb, des Vereins für meäleuburg. Gefchiehte 2c. 1847, S. 263.)

Durchlauchten hochgepornen Furften. Gnedigen lieben herren. Mein

ondertänige gepeth nnd dinfte fehlt E. f. g. beuor. Gnedigen, lieben

herrn. Ich hab durch eßliche meyner vater oornohmen- wie daß new

angefangen Clofter zu Sternberg E. f. g. Stifft eyns tanls durch

vngnädigen willen des hochwirdigen hern ond oaters bifchoffs zu

Schwerin ond vielleicht durch meyner bruder onordnung bifz der vor

hindertx alzo daß wenig daranne gebawet; hette die phlicht wenns ampts

erfordern daß ich meyne bruder oifitiret ond e. f. g. in diemütiger bethe

erfuchet hette zu gnediger hulff ond rate angeruffen7 ift bißher durch

andere ordens not ond mergliche gefcheffte nachbliben: mag auch diß

malß durch mich in aygner perfon nicht gefeheen. Derhalben han ich

oorordent zwene vater onfers ordcns, bayde der heyligen Schrifft doc

toresf Johannem Voyt ond Johannem Waltz mit ondertänigem

fleyß bittendex E. f. g. wolle die in gnaden horenx ine helfen ond raten

daß wollen wir in aller onfer fampnung mit gefliffenem gepethe gegen
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gote oordynen, in hofnung, got fulle E. f. g. vmb fulche woltat ann

(eyb) leben) gute nnd eren reychen, Domit beuele ich mich in aller

demütickeht E. g. in gnedigen furftlichen willen. Geben zw Wymar

dornftag nach Eantate 1505.

E. F. G.

vndertanigfter Eapplan

Bruder Johannes von Staupiß

Reformirter auguftiner gemayner vicarins.

Au ff ch ri ft : Den durchlauchten hochgepornen furftenv nd bern hern

Balthafarn ond hern Haynrichen gefettern herzogen zu

M e ck e l e n b u r g 2c. mehnen gnedigen liebenn hern.

5) Quittung fiir den Geleitsmann zu 'Wittenberg über 20 Gulden.

7, Dez. 1510.

(Facfimile bei A; D. Gender, 1)e rita .launnia Ztnupitnii 1837. Abge

druckt bei Knaake) 0pp.l,13.)

6) .Ilanz-ih', die Diffinitoren und die ganze Tongregation be

kennen den Verkauf von 10 Goldgulden jährlich für 200_ Gulden

an den Prior und Eonvent des nürnberger Moltow.

5. Mai 1512.

(Salbuch des Nürnberger Klofters 11, (13711: Stadtarchiv in Nürnberg.)

330 linker .loc-innen (le Ziaupitn euere tbeologie pro

fessor et niearinn generalie. Diffinitoren iotngue oongregatio o1*

(linjn kratrum :biretnitarutn (ijni nugnntini kiefortnute Uongregationin

per Germann-tm fateninr per 11ern literan oommunieato oonailio ren

cliciiane n08 66 aotntnunibnn pronontibnn ei“. reciciil-.idns nostre 0011

gregationia renernbili yntri L'riori et Sonnentui Narinder 801181

predigte (longregutionia nom-.co annuon nureoZ (leerem pro aureio

änoentin: quon a prekatia prior-e ot dont-onto in peaunia numorater

ueoepimuat ot in pndlioam oomtnunemgne 0rclini8 et. trat-.rum

nonbrorum ntilitatem rortitnue enpenciimnoque. Womit-.tenden dann.

title, oi(- (nt praernittiinr) (liotin priori ei oonrentni blnrn

dergenai ningnlia annin in perpetnnm ati clotniniaam Jubilare

pour persona n08 clatnroo, aolubnroeqne nureoa (1906m; tionen et

gnouagno pruenotninatu annnna anreorum äuaentornm per n08

neu anwendbaren 11086-08 reetnuntnr reäimantuigne: quum reenienäj

neu reclitnencii patent-.atom pruenominatna prior et ooneentnn ex

punto nodin tec-.erunt connenoernntqne, ut etiatn guinque aut-008

anni oentntn reciimere poaoimnn. ln onjun rei fitletn ot tendirno
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11111111 1108 111111110118 11101-118 8131110 0011111111111 0108110111 1108110 (1011

Z10Z0110u18 001111111111111 1011011111g110 1001111118. 401u111 111 Suh11u10

1108110 1110111111111 l) 01011101181 (110 11401011111 (111111111 11110.11 1111110 11.

1000110111010 111111111010 1111110811110 Ming-01110811110 (1u0110011110.

7) .Itaupih an die Gräfin Agnes von Mansfeld.

1515.

Widmung der Shrift uon der Nachfolge des willigen Sterbens Chrifii.

(Abgedrnckt bei Grimm a. a. O., S. 117; Knaake, S. 51.)

8) Staupitz an Mang.

14. Nov. 1516,

((101. 011311. 00111. 111. 3991. 224b.)

Ueber Wiederherflellung des Studiums [in Erfurt). Aufforderung an

W. Virkheimer zu fhreiben. Grüße.

1701101011110 (113n18811110g110 111111 110.111 .10011111 1111113 111131181111n0

1111011 111-1111111610110 11110 11011 011801110 11110 1117100111 11110010.

111878

81111-0 1111101', .4000111 71111.8 11 10 111010.8-(1131118811110 1'111.11'

(111111u8 11011611111 10811011111. 1111011111 u10111110 108 00111111 1111011110110111

111011111 111111010. 081 10181111 (111-ina 001181110. 1101110 10311111-, 1)0118

(1181101111. 701-11111 10111011 01101101 11011 011811110 001181110 1101110111111

110a00111111 111111011 111101011 8111101 1118 01 0.1118, (1u110 11000880110. '1(10

1111111111. 11101100 (1081110110 (10811101-0, quabenu8 0u111 10701-011110 110110

11111318110 8011101011100_ 1) 11110108 (10 81u1110 110n0 1118611101160, 11a

811101111110111111 11111, 11011 kor11u111, [(100 111-1101011112) 811111111111 (111011

11011 00008811 8111101111111111. 8011 1111110110 1111.00 0011101811110111, (111111

111101 011011 11111080118 0111, 8011111n110. 811111, 111 (1110(1 0.1110 108111 11011

11011 1108101 111011101- 108111 8118110111111111. [111011111 1011111111 10 (10801111,

310.110. 111u81101, _1118111111 10 (101111101 11111110 80.1u01. 111111111 10 1110111,

0111181u8 1110.0 0010111110 30110101.

14181 1101118 1110 111111011118 711 31110011. [1111111011110 fing-1111 erucii

11881111118 01 111111101u111 return 1101-11118, 11111u10 111-1100181118 01 11111118

111017100 111118 11011101118 90111111118 ?7111011016118 1371011111111101,

0111118 10110 17001111u1u111 11111 0111011110 1111101u11. 1111 801-11108 8111000

.01 11111110 (1111 ((1110 1)) 11111110111 sugu810u0111 11081111111 001131030110110111

1) 1181113011.

2) 6011, 111110101110.
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111180111111 0111111 1110110 118111111111, 11111116. 6111-1 6886111 861111611118, 1101116

11111 1110 1111106111 81111111-1, (111011 11011 111111118 11111 01110 (11111111 76118.

81111111111 (116 11611616111111111 111. 138111101011111611111 111 01111116 111111111,

111 11611116 1111161116111, 6111 1116 816111 11111 616110. 11161-1716111 (111011116

8111 101168 611111111118111111 00111688016111 1111116111 7016111111116111 81111111111

1111 611 1116 1110118, 111 761616111 1101111116111 1166.111 61111111, (111118111111 111

(111111, 116 86 (168116161, 111 811111111016 111116111 81161-6118 11161611111 (161681,

1116686111111 601113-111, 11111116 1101111 601186qi1111111*.

71116, 171116 116111111 6111116 116111111 61 11111168168 71116. [111111111.

117111111611166 14. 1107611111118 1516.

11111161- 111118 .101111111168 (16 8161111112

01111811 61 Zug-11811611116 01186111611111-16 11111111118 861111181

9) Ztaupiß au 'hieronymus Ebner in nürnberg.

1. Jan. 1517.

[Lateinifche] Widmung des Buches (16 61186011110116 1161611166 111116116811

1161101118.

(Der Schrift vorgefeßt. Abgedruckt bei Grimm a. a, O., S. 117.)

10) Ztaupiß an hieronnmus Ebner in Uüruberg.

1. Jan. 1517.

[Deutfehe] Widmung der Scheurl'f chen Ueberßegung desfelben Buches*

(Der Schrift borgefeßt. Abgedruett bei Knaake, S. 137.)

11) Staupilz an den Grafen Botho von Stolberg.

18. Aug. 1517.

Staupiß unterftüßt die Bitten der Brüder des Auguftinerklofters zu

Magdeburg an Graf Votho zu Stolberg-Wernigerode (Hof

meifter Erzbifchof Albrechts von Magdeburg und Mainzx fich ihrer in dem

Streit mit denen von Vlotho (Vlathow) ihres armen Gotteshauer in

Magdeburg anzunehmen.

(Aus dem gräfl. Gemeinfeb.-Arä1iv zu Stolberg im Harz mitgetheilt von

. 1)1. Jacobs in Zeitfehr. für bift. Theol. 1875, S. 4151)

Dem edlen 111olgebornenherrenx hern Bothen- graffen zu Stolberg

und Wernigerode 2c. meynem gnädigenn heren.

Jhefus.

Edler wolgeborner gnädiger lieber herre. E. g. feyn meyne arme

gebethe vnd dinfte bevor. Gnediger herre- meyn vätere ond bruder deß
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elofters Magdburg haben irer fachen mit den Blute l) halben e. g. zn

befüchen7 dere radt und hulffe zu begeren. Wan dan) alß ich bericht

bin) dt) fachen uormalß abgeredt feyn) ift meyn undertanige bethe an

e. g.) daß fy dem armen goßhauß auß fchaden zu rue helfen wötle)

und für (engeren uorzugk uorhueten. Daß wöllen meyne bruder und

ich gegen got zu uordhnen gefliffen feyn) dem ich domit e. g. treulirh

wil beuolen haben) bittende daß f1) meyn und meyner bruder gnädiger

herre fey und bleybe. Geben am achtzehenden Augufti 1517.

e. g.

undertaniger caplan

bruder Johannes u. Staupiß

Auguftiner uicar.

1L) .Ztanpih an Runigunde, Pfalzgrüfin bei Rhein, herzogin

uon Baiern 2c.

1518.

Widmung der Schrift Von der Liebe Gottes.

(Der Schrift vorgefeht. Abgedruckt bei G rimm a. a. O., S. 118; Kna ate..

S. 92.)

13) Offener Brief.

28, Aug. 1518,

Staupiß nimmt den kaiferl, Statthalter im (Maß) Wilhelm) Herrn zu

Rappolftein) mit feiner c(Familie aus Anerkennung feiner Verdienfte

gegen die Congregation in die Brüderfchaft des Ordens auf und macht

ihn aller Verdienfte desfelbenF Ablaß 2c. teilhaftig,

(Original im Bezirksarchiu des Ober-Elfaß in Colmar. Serie ll. Auguftiner

klofier zu Rappoltsweiler im Ober-Elfaß. Inventar Nr. 246.)

I, H. S.

Dem Edlen wohlgepornen herrn Wilhalm Herren zu rappolftain 2c,

Römifch kayferlicher Maieftat) öbriften hofmaifter haubtman7 und Stat

halter Im Ellfas. Bitt ich brueder Johannes uon Staupiß re

formierter Auguftiner deutfcher nation generall uicarius uon got gnad

fried und fäligkeit, Gnädiger Herr) nachdem dy ewangelifche lere Inn

helt) das kaynn menfch das unnderlaffen foll in dem das es götlich,

uon hm bittet) aus der lieb, dy got allen gefchafft hat, Cruolgt fich)

1) Worum fich der Streit handelte, habe ich nicht auffinden können.
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das wir denen, dy mins in woltheten vnnd gnaden vorkomen fein, ent

gegen laufen füllen, auch unnngefuecht mit dem. das ihnen von uns

guet? beiehehen mag. Dyweil dan E, G, iren gnedigen willen zu

vnnferm orden oilfechtig erzaigt hat, gepürt mir in dannkparknyt mich

vermugens zu erzaigen. Derhalben nym ich erftlich E. G. und der

felbigen elich geporne kinder herren und frauen darzu, den alten frhwaiheir

Herren alt mein gnädig herren und frauen in des heiligen ordens

bruederfchafft und tayl in mit alle gucke werck. dh got durch dy brueder

meiner congregacion wirken wirt in meßhaben. predigen befchnulike-,itenf

betrachtungen petten fingen und lefen fambt allen gelafienhaitten vnnd

waren ungedichtem gehorfam. Mer in cafteyung des Fleifch unftenf

wachen. disciplinen armuet hunger vnnd duerft vnnd funft in atlem

gnettem. Alfo das E. G. fambt irer verwanten vnnd obgemelten herren

vnnd frauen dy felbigenn vngefchiden mit uns gemain fein. Weyter

aus funderlicher nahgung, dar Innen ich E, G. fuer vnnfter höchften

ainen woltheter erkenne vnnd dar-fuer halt. mach ich fh tahlhafftig

vnnd gemain aller ablas. den unferm Orden dy criftenliche kirchenn

gehenn hat, auß befunder hegnadung des heiligen Römifchen ftuels. Vnnd

zum leczten verfprich ich E. G. das wir nach avgang der felbennj das

got mit gnadem in lange Zeit ipar, wen vnns das felvig verkundet

wirt, E. G. vnnd andrer herzlicher In funderhait fel Im ganczen Ca

pitel allen klöftern befelhen vnnd den jelbigenn. wie dann gewonlich.

nach thuen vnnd gedachtnus halten nach lauft vnfers ordens gefehs.

Vorkunde damit allen meinen vättern vnnd bruedern E. G. auch der

felben E. G. oerwanten herren vnnd frauen vnnfer mitbrueder vnnd

mitfchweftern vnnd vornämliche woltheter vnnd atio aller wolthat vnnd

ablas. als vnnfer ains tnylhafftig vnnd habhnfft todt vnnd lebendig, Jin

namenn des vatters vnnd des juris vnnd des heiligen geyfts Amenn.

Bittendt E, G. laß Jr vnnfern ordenn befolhen fein. Geben am tag

des heiligenn Auguftini. oberftenn vnnfers ordens patron bei) got. Nach

Ehrifti Jefu vnnfers lieben herren gepurt, Taufend. fünfhundert. Acht

zehenn Jar, Bunter des Ordenns bruederfchafft brauchlichem Sigel.

14) .Itaupiß an Spalatin.

7. Sept. 1518.

Ermahnt ihn. fich für Luther, defien Sachen fchlimin ftänden, beim Kur

fürften zu verwenden.

(Abgedr. in 0m). linkt-ert en. Jen-ene., "1'. l, k01. 363 b_864fl- Grimm

a. a. O., S. 119 f.)
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15) ,Itaupih an Nuther.

14. Sept. 1518.

*Kündigt ihm die beoorftehende Trübfal an und fordert ihn auf, Witten

berg zu verlaffen und zu ihm zu kommen.

(Abgedr. in Lutherbriefe ecl. Aurifaber, 'l'. l, kel. 82 b) bei Löfcher, Refor

mationsacten '1). ll, p. 445 und bei Grimm a. a. O., S. 121.)

16) Staupiß an den Kurfürlieu Friedrich.

15. Oct. 1518.

Meldet) wie fich Cajetan zu Augsburg gegen Luther verhalten

habe) und welche Gefahr diefem fowohl wie ihm felbft zu drohen

fcheine.

(Original in der Minifierialbibliothek zu Erfurt. In moderner Ortho

graphie abgedruth bri Grimm a. a. O., S. 122; deßhalb hier noch einmal

nach dem Original wiedergegeben.)

Meinem allergnädigften Herrn Herzog Friedrich non Sachfen) Chur

fürften. Zu feiner Gnaden Handen. Doctor Staupih.

Jhefus

Durchlauchter Hochgeporner churfürft mehn allergnädigfter herr.

E. Churf. g. feyn beuor meyn arme gebeth und vndertanigfte dienfte.

Gnädigfter Herr) der legat von roma handelt whe man (gote geklagt))

dofelben phlegh gibt hübfche wordt ond dr) felbigen lär vnd Ehtel. Dan

fein gemute raftet allayn off dem, daß magifter martinus wyderruffe,

onangefehen) daß fich magifter martinus erbewtt ftille zu ftehen, vnd

hye zw Augspurg offentlich zw disputyren vnd feyner Disputationen

Ja aller wordt dor Innen befchloffen antwordt nnd orfach zw geben,

aber der ungleiche richter wil nicht, daß er dispütyr fünder reuoeir)

Nychh mhnner 1) hat Jin doctor martinus off dye fündament. ßo er

Jme offgelegt) fchrifftlich dermaßen geantworth) daß der Cardinal zu den

felbigen geengt Sehnen gehabten fündament nicht oertrawet ond fücht

yßund hnn ond haar) diß ond daß) ab er daß onfchuldige blüet oortil

genn möchte. ond zum widerruff dringen) got wölle der rechte richter

feyn vnd der warheyt beyftandt.

Er fagt auch ann fchrifft vom general Im lande fehn) wider ma

,giftrum martinum) Doctor Venting läßt fich hören eß fer) auch whder

1) Hierfür hat B r e t f ch n e i d er (bei G rim m a. a. O.) das finnentflellende

„Nächft meiner",



444

mich daß man 81183 Jan kärker werfen wllef vnd gewalt mit 1ms üben,

got 1er) der befchirmer -- Zum befchliefß- Ich beforg der magifter müfße

apellirem vnd gewartenn deß- gewalßt, helff im got- fyne feyndt feyn

worden feyn richter- d1) Jne beklagen fellen daß vrtayl1 domit beuelh

ich mich E. churfl. g. vnd dy felbige dem Ewygen gote7 vßund wayß

ich nichß gewifß zw fchreyben- woe fich aber dy fache myltern würde,

fa( E. g. vffs Eylendift zugefchriben werden.

Datum zw augspürg 15 tag octobris 1518.

E. Churfl. G.

onderworfener gehorfamer Cappelan

1). Johannes von Staupiß.

17) Zlaupiß an Lang.

11. März 1520.

Aufforderung an Lang7 zum Eapitel nach Culmbach zu kommen,

(60(1. (111811. (110111. 111. 399, 1'. 225.)

118118181180 118111 1118318110 .) 0118881 1.8830, 11181811881 01111818

x181 1)11111131881 81 11118111881 7188110 (11381881180, 118111 18 1)0

1111110 38811 0118811188110.

.1118178

811111111111 (181 0111. x110 881818. 11818 88810111118, 118118188118 118181*

7188118 (11381881818, 81 8111118 1811118 11081118 8811818881111', 88111118 1111111

8011 180(11088 1111101-, 8181 18 781118 7881811188 80888811881881188

78111011881 (118181188 8888088111111, 8830818 1108118 111 1181118 111118 811111.

8111118 11180, (1111 801118 808 78180 1811181011088 11081188 11810111 8011

8111818, 8018188811811 1181 801881881181818 88111118 8081888881. 1'101)

18188 1811818811881 8818181181818 111881 8188888111188 8110 810118 7000

811 808118811181 808111181 0811888888818, 81 (1118188118 1111 80111

1181888 7138811118 1111818 (118 81111118 110118 11018 18 71111118 8888188

0118111881188 11111 11188011110 18 80111188 1'81118 81 V1111 81 8111111118

888011. 881811. 838 811181188 811181188 (1181811188 1111, 111813181188 118

118881 88118888, 1181 1118111 8818181181881 8111 88118 x181 1118188 838111, x181*

888188 8111188818. 781-11111 1818011881118 8888888111188 11811118 11118111118

811 8(111118. 711188 81 181101881818 711188. D81881 8811211111388 T11

(1881818 11118111) 1520. p

k'. .101188888 (18 8188x1112 (11111811

81 8838811818888 0118818881188 88111118.
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18) .Itaupih an wenceslaus Link.

4. Jan. 1521.

Klagt darüber, daß ihm von Leo L. durch den Cardinal von Salzburg

aufgegeben worden feif Luther zu verdammenx bedauert feinen Kleinmut,

bittet Link um feinen Rat und feine Hülfe.

(Abgedr. bei till). Merian. 76kp001'f611, 81101-9. ouperiorin uefj Malerin.

(Ohm-Zi 1.708. p. 49 ogg. Bei Grimm a. a. O.f S. 123 f.)

19) Staupiß an wenceslaus Link.

5. März 1521.

Dankt ihm für feinen Troft. Er will an Luther fchreibenh der ihn des

Kleinmuts befchuldigt hat, fieht mit Spannung Nachrichten über die Ver

handlungen in Worms entgegen. In Salzburg fei noch nichts gegen

Luther gefchehen.

(Abgedr. bei 7ery00rten 1. o., p. 52 ogg. Bei Grimm a. a. O., S. 124 f.)

20) Staupiß an wenceslaus Link.

16. Oct. 1521.

Meldet feinen Aufenthalt am Chiemfee- lobt das Wohlwollen des Her

zogs Ernft von Baiern gegen Luther und bedauert Link's Einladung

zu ihm zu kommen, nicht Folge leiften zu können, da er zur Adventszeit

wieder in Salzburg fein müffe. Empfehlungen 2c.

(Abgedr. bei 7ery001-ten 1. c., x). 55 ggg. Grimm a. a. O.- S. 125f.)

21) .Itaupiß an Rudbertus Frenfchlag.

13. Nov. 1523.

Ahfchlügige Antwort auf das Verfeßungsgefuch des Adreffaten.

(Origin-Brief mit angehängten Oblatenfigel im Stiftsarchive zu St. Peter

in Salzburg.)

30118111198 (19i gro-:iu n.de mooaotorii Mucki Lotti Zyiri

turn 8311i ooneilii ot tui iyoiuo cognioiononi avm-Donna fili. 'kann

aooepimuo Litteras, guihuo animi tui fiuotuanbio inoiuuW ooncii

ciouom, guocl 911m ipße guorn propria Sponte (ioiegorio 10011111,

jam Zubito [nutaro aon-atio. ?olimno paoionoiorem to exkiboroo

(zt mntukitatig ot änimi oonntanoie omnia Mei-00:08. U086i0 0uiu8

in t8 animi nit, prelatuo in ?oi-onna,ch 1) nobio guiäem inc-og

b _ 1) Bormbach. frühere Benedictinerabtei am linken Innufer in Nieder

* mern.
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1111118 681, 116(1116 71111111 6 11611111118 11081118 7116116111 111 61111111 116118

11111111118 10611111, 1166 11811116 1110110 (1661111111616 11611816116 (16111161611

811111118. 7616 1108111 111611101* 111 0166101111168 11118. 1)6111111 86118

1111136 13. 1107611111118.

A u ff ch r i f t auf der Rückieite: D116610 1101118 111 (11111810 116111

111111 11 6110 111167861116? 1108111 661101111 111016880 16111 111

1'616111 1) 6361111.

22) Ztaupitz an Luther.

1. April 1524.

Veteuert fein Fefthalten am Evangelium und feine Liebe zu Luther

wenn er auch das Abtun vieler Acußerlichkejten. befonders das Ver

werfen der Gelübde und das Ablegen der Mönchskutte. wodurch die

Herzen der Einfältigen verwirrt werden7 nicht bifligen kann.

(Aus .einer Abf>1rift in *dem Spalatinifäzen Codex zu Bern, 11111810166 76

110111111 11711, abgedruckt bei Krafft, Briefe und Documeute aus der Zeit

der Reformatiom Elberfeld [1876]- S. 54 f.)

1). 8161111161118.

1). 1111. 11. 6111160 8111111110 61 01111811 86170 1'16161* 61 (1186111111118

111118 .10116111168 01111811 8617118.

.11168118

8611116111 61 86. 2) 616. 80111118 10116118 011111116 11116111116, 61

8118116616111 3) 1161168 6068166616111 11166111. 1111 (111011 630: 111168 11166

111 611118111111 61 6661136116111 11116316 116186116161, 161116181 016110116

011118 1161166111, 111 0111181118 611111761 1n616(1111i1616111 11166111, (16168161

11116 11111116116 61 66616816111 16111116 611111166161 4). [11 16 6011816611881

111118 1111111 611101 68t 6616111 8111116 6111016111 5) 1111111611110 86611161 111

11661118. 8611 116166 1111111, 81 (1661111011116 01) 1611111616111 1111161111 11161

1116 11011 661110 6111116 116 811611610 116111611860. 1711161111111 1111111 (16111

1) Miehaelbeuren, noeh beftehende Benedictinerabteß öfilieb von Laufen

im Salzburgifcben.

2) Hier ift nichts Anderes zu lefeu, wie Krafft a. a. O. meint, fondern

nur 111811111 zu ergänzen. Vgl. Luther an Staupiß: 8611116111 61 86111811111

(1)6 111/*6116 l, 116), 86 10111111 (Sebeurls Briefwechfel 611. Knaafe 11,

51 11. 54).

3) Nach Krafft im 606. 8118116616,

4) Conjeetur ])1. Seideman 11' s (Studien und Kritiken 1878, S. 799)

für ?as finnlofe (16168161 1111111 11111116116 61 66616816 16111116 61111116616 bei

Kra ft.

5) 6111016 im Text. Zum Ausdruck zu dergleichen 2Sam. 11 26:

(10160 8111161* 16, 116161 1111 .10661116, (166016 11111118 61 61116111118 8111161- mm1

reeße 1117111611161, 816111 1116161- 11111611111 611161 111111111 81111111, 116 630 16 (1111

36 6111.
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nette 11111111-1 11101-8118 0111011111, (11100 e111 (1116111 er i118tiaie1111 1111111

kaoiunt, 110111111. 8uni, 61; in fine c101nini 1108111 :1110811 011118ti 1301er

minirno 00118010neia111 318.118.111), 0111- 1311111* turbnniar 8111111110i11111 00min,

01; quic1 1110111101101-11111 11111111118 nen-idem bui8 0(110 f601d, qnewpieri

quo in 83.11010 fi(10 (11111811 808121111. where-unit; prob (10101* 1'616

in 81118-11118 1111111e11118 0x0r0101i8 :110118118 9e 161111) 811111; qui 11110 1116

bantnr 2) omnia, 811111 11111110111111118 aliqui 3), 11100 non 081; 161 811b

8tun0in reur0ban11a 1110111161* 17100106118 1110111111, quoä in niiqnibn8

081;. 1701:0 1171881111 0111nia 111113011318, 111 pau0188in118 forte 11110 (11111

“taxab i'unänt-f. klffnnao itaque nei te 111-0008, (1111018811116 awiae,

r600rc1e1r0 paruu10rn111 6d 11011 inquit68 1181116118 00n8010110ia8. (Hue

neubra anni, 0b 011111 811100ra 1100 8tar0 p08811nt 010 110 c1a111n08. 111

11118 7610, que ficlei 0.111101-8nnt111* 01211113, 116 068808. 1)6d0n1118 tibi

Turbine 11111118, qui 1108 n 8iiiq1118 1101110171111 :9001:1511 8.11 112180110.

7110, e111 ?erde-1 8a111ti8, 1)0111111118 .11198118 tribnetb 111010111611111111, qua

'ben118 0unng-01111n1, (111011 nana 11111111118 p01-0ipi1n118, qu0(1 in 010

inniwrurn 7011111111, tanäent 7117711111118, 81 qniäetn 011 iiberbatetn 0111*

1118 711160 11111111110108 3.111111 01101180110. 8811 81111117118 abi 171111; 8pirad,

1701118 (16110111118 31110198 quiet. [Mani-1118018 017113081318 4), (100 801-11011108

3101-10111, 0111 8011 (18.111118 Prem-119111 kaojencii 111108 (161. 8nd 801iu8i,

17171110111 1701 union 110121. 1100101; tibi 00110qui 01; aperire 8001613,

001(118. 001n1116nc10 didi fra/001* 1111, que1n 0010111 0611118 131010111

111'686naiu111, (118eipn1111n 11111111 01111161-0 ban 1111111811121 et 1111711113-116

71*. 0111118 11110111111 300111101; magiZtnrij er 161111th111* midi. 811010

001-10, quocl 1301111111 11110111111 111013111118 8115), 8t11(1i0 Wittenberg-6118i

110n01ci futurn8. 70100111; 71111111 708 111-6068 mee iiiciigne, qui 011111

p100n1801- exdidi 8311010 erangelieo (100/mine oi; quentaciraotium

00121111 1101110 011080111 11ab111 onptiritatew bab110n10a111. 72116 ei;

ybi1ipyn1n, 111118ci0rkiu111, 11001701-0m .1010111111111n 011111 0010118

nn110188in118 73.1010 111110118. l)i-1111111 83.11; npurge prima 11010118 1524.

Zinnpibin8 61 Za1tsburg0

8daupidin8 11081 [108i: 10nga 811011013. e111

10113-0, 8110110111 8.11 1). 111. [1111110111111 111.1).LL111L

1). Aluminum 111111161-11111

111.1).Ä1L1111

1) Im Text anti.

2) So zu lefen ftatt meantnr nach Röm. 12) 2: ZZkaS an 80brjeratern

810111 D12118 (11111811; weneura tiefer'.

3) Fiir 6.110.

4) Fiir 112308118.

5) (10(1.: 1301118 811.
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23) Itaupiß an den Pater Thilian.

14. April 1524.

Staupiß dankt dem Adrefiaten für feine Teilnahme bezüglich feiner Krank

heit. Er fei zwar fehr krank gewefenf es gehe ihm jedoch befierf fo daß

er zu genefen hoffe. Von Ordensangelegenheiten.

(Original-Brief mit aufgedrucktem Oblatenfigel im Stiftsarchiv zu St. Peter

in Salzburg.)

.708118t 8. 1), i11 (i0111i110 .Feen 8:111111t010 1108b10. 7611011111b

iitiere tue (iuiaieeime.1)ater, in 1111111118 1116118, 14. Kyriiie, 011 (1111'

11118 certi0ren1 1110 1911111111311, t0 7tr11111g116 gu0g116 oonuentnrn l)

011 Winnie fame, 1111110180 'nietuciiniZ 11199 [1611101113108 t'uiZee. Latem

niiguuntuinm i11 exiiu 11 8111i8'01113e1 yeius 881181880 i11 001-11018,

its. 17b i111]i0i0 peritorum peki01110811111 iier 111911111 eetimnrunt; atque

MLM 17i; (ie 1'011'1b11 11160* 11111.10 iuciiceirunb, (111118i 761 11101b11118, Wi

eiii-1.8 b0i118 i117111i11118 reäirem, (1110 1110i;118 170111i x)0l;i118 01])91i1i in

i100 i000 81-1110, in 11111-11310 1161-18 3110110101181» 001p01i8 1110i, 0b per

116i Zrnciain 7iä001* i080 111ii1i i10iiie 11161i118 [11111919 i11 1101171. 8116

1001111818111110 81111itx11i8, niquiciem 1110011111 08b 11101110113 arte 1161111118,

110111i11118 (>601'Zi118 0b8i11301 iin 6111-11111 jnei ngit eb meiiioinne

gu0tbicii1111n8 111i011i trihuii; 011111 b01111 äi80100i0110. [(160 in yri111i8

311101118 11111160 70hi8 011111ib118 1110 pie. Werra. 8011i0itucii110 ei: 01116.

fiiinii, 191111'111111118 niigunncw pnternuii afl'eobu 1101111111 1110 '00110,

tegue 0101111111 feiei0, (111311611118 rtrieqne 001111911tibu8 et. 11111i0i8 11i

]nri010111 7111i11111 16011118, 11011 011ir11 811111, 7|; inanie famu eflnciit 11.11

mortem infirmnn, De 1100 331131 >11 ea que punotatim in 0011

8i1i11111 111011111 inet-1.8, 1101* famuiurn 1108t111111 00111111111111 ?18111111111

11001 71111111 781 (11108 (iieß (1511110130101 801ib81111z 1111111 i10(iie quieZ

0011011111 111i011i pure-111b. ln i100 78.19, 8011 0b (111i 1116011111 8111111,

pkenertim Muß-11.101- 11081191* (X0013i118 2) et oeteri 711161-0 t0 011

piuniz. beitum i11 ciriteiie L'rannnn 14. (Lie Kyrilie 0te,

kee-1161* 1111118 1) 011111108 21111108, 0111i8ti 8017118.

Auffchrift: Lui-.ri 011i1111110 00601101110, frei-ri et fiiio [11-0

11110010.

1) Nämlieh des Mönihs- uud des damit unter einem Abte verbundenen

Nonnenklofiers zu St. Peter.

2) Mit dem Beinamen: Olearius oder Heller, der nachmals i. I

1535_ zum Abte gewählt worden, aber fchon am 11. Tage nach feiner Wahly

:nämlich am 17. März 1535, geftorben ifi.
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24) Str-unit) an den Pater Thiliau.

15. April 1524,

Ordensangelegenheiten betreffend einen Salzftreit mit dem Herzog Fer

dinand.

(Original-Brief mit anfgedrncttem Oblatenfigel im Stiftsarchiv zu St. Peter

in Salzburg.)

.111031131 Zalnet to clouZ optiwe netter! lan) on littoria prio

ribna nooti rue weclioorern age.ch nitaru; an erlitt por-30 quo ronj

taati. dlag-ooinw ZraFtanbaolrt non yon,an non prowonoro,

orit forte aliqnancio townnn warnorio benefioiornrn. Vlaoat iZitnr

gnoci proniclaatnr aqua at Zi tier-i patent Zoonw verbaut (laminnnr

Zaltdarar, clonoonaantqne nrnbo nc] rue, ueczno onirn proonl a

8trnta pnblioa reoeclnnt. Date in oanaie uootrin bonam inatrno

tionorn clornino Zalcinnaro (at [ntL] ego ninja 768tri8 man gno

gno ernannt). l)o [Ananda.me- [88 in . . . . . . . et probo

nentrnrn oonniliurn. l)a oanaibna in Unilin oaotia (i) oornoclo

nenit, nam pro):in hleronrii clio oonirouiont in nnnrn yrnnne

oonoilinrii anonrn Joint-ie ot epioaopi Vatauiounin, 86c] ot

(iornini rererenclianinri Zalarpnrgonain in canon. nalio contra

cluoenr koruinancinrn, oornyarodnnt untern nornino (inaio Wil

lrelrni principalio secretarinn, rnibi ab olinr amioioaiwue onrn

oortia aliie, er( nomine untern (toner profeotno in lle-ill, gni

nootro porturbaoionia oapnt oxtitit: niclobo ei quo woclo pnoo

tranoennt omnia, Zin antorn ont-abo oannanr oorarn principle wioina

proanrari: quio erenth rei fuerit, anni ciornino 801116301 00m

rnnnioado. Eoternrn qnocl petam, kranoo 0te iii-tet. 78.16 oor

rnennt in nomino Mint-r frutren norm-oo ot arniooa, ot 0rerte pro

n16 peooatoro. Datum krnnna 15 rtprilia 1524.

kreier- r-eator Jol1[ann08] add-rn, (lln-ieti aorrno.

Auffchrift: yatri Ubiliano oeoouorao riro prncionti (icio

ligne.

A13. Von den drei aus dem Salzburger Archiv abgedruclten

Briefen fcheint der leßte allein eigenhändig gefchrieben zu fein. Der

Sigelftempel ift oval) oben die äbtlichen Auszeichnungen mit der Mitra

in der Mitte; darunter zwei Wappenfchilde) rechts (heraldifch) das ge

kreuzte*_Schlüffelpaar) links ein Vofthorn) endlich unter den beiden Schilden

die" Anfangsbuchftaben: l. t4. (loanuen ubbae). *

Kolbe, Staupiß. 29
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L5) Prior und Eonvent zu Erfurt verkaufen an Frau Mar

garete Bang, Mutter des Johann Lang, ein Hans.

22. Nov. 1516.

(Copialbueh des Erf. Auguftinerklofters Nr. 380. Archiv zu Magdeburg.)

Wyk hynach gefehriben Bruder mit namen Johanns Lange

der heyligen Sehrifit Baccalaureus ond prior, Johannes Nathin

vnd Bartholomens Arnoldi der heyligen fchrifft profefioresx

Georgins leyfer lesmeifter- Jacobus Beräa fnpprior, An

dreas vnd Johannes loer Balthazar Sachfen von wegen deß

ganczen Eonvente! einfidler ordens jancti Auguffini des Clofiers zu erffnre

Vekennen offentlichs vor onß vnd alle vnßer Conne-nt Bruder das wir

mit wo( bedachtem muthe vnd vnfer-Z Convents nncz ond fromen willen

recht nnd redlich vorkaufft vnd czngejaget haben vnßer hanß hie zu

Erffnrdt vnder vnfzern neuen Heußern das mittelft vnd an eins ander

ecken by vnßerm Clofter der Tugentßamen frawen Margarethen

Langhen des obgenannten vater priors mutter Ire lebtag zu ge

brauchen ond dafielbige jnne zn halten vmb zehn lauer (7)) Wock, welehe

in ons bereyth genczlichen und guttlich bezalt hat. Tcrhalben jagen

wir fie fol>)er fnmma queydt ledigk vnd loiß. Toruber fa( auch die

obin' genanthe frawe jolehs hans in jerliehcr befierung ßo es die notnrpft

fordert halten vnd des felbig des fchoß halben was das mag betreffen vor

recht. Auch follen ond wollen wir ond vnßer Eonvent meehtigk fenn

einer kamern in gedachtem huße- alßo das wir derfelbigen vor onßec

zukunftige gefthe als weyber perfonen mogen gebrauchen vnd die darinnen

beherbergen alß offt vnß das im Jake wyrt von noten fein als wir

den mit der vorgenannten kenfferin ehgentlich fendt ybcreyn kome vnd

folehs zwnorgnnnen nnd geftaten ons' bewilliget hat mit handt ond

mundt. So fechs aber begebe wynfherczeyth* das wir gefte ym felbigen

hanß wolten beherbergeth haben- folenn vnd wol'ben_ wir de beficzern des

hauß hnlff vnd fcheute thnne des feurwergs halbe!) ulßo das fl) von

vnßern gefihen kein funderliche befwerunge foll haben, *Buch nicht fun

derlieh vorpunden fein foll yn zu ader abe zn tragen. "SVW" kal-ff

vnd zu fage wie oben vsgedruck fall weten dieweyll die"'obgemelthe

Matron ym naturlichen fterblichen leben ift vnd noch abfchydtxbxxd wd?

fall das felbig hanß vnßerm Eonvent frielichen an eins yczlichen" ein

fprych volgen alfa das wir vnd onßere nochkomen mechtigk wollen *n

dor mith zu thnn vnd laffen nach vnßers Conventis nucz vnd frommen

Czu vhefther vnd ftheter haldung auch zu einer waren bekeneniß aller-x

oben berurter puncte vnd ftnct haben wir diffen offen briff ookfigellt mit

vnßers Conuents Sigill. Der gegeben ift Ju onßerm Clofter zu' den

Anguftinern zcu Erffurdt Im funfzcehenhundertefien und Seehzeehenden x

Jake Am tage Cecilie der heyligen Innckfrawen.
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26) Befrhlüffe der Auguftineremeriten auf dem Eonvent zu Leipzig

am 22. Inn. 1523.

(Staatsarchiv zu Magdeburg.)

Meter Jonnneg Platin, gaore theologie profeggor (Lig

oketug conventh lilrft'nrcleng., i'm-,ter Iounneg Spangen

berg- ggore theol. prof. prior: 00117. Keanu-eg., t'i-ntor 808210

1-ing theologie ieotor. proximi preoeäentig oupituli (liflinitor, t'r.

Eonrncing einer-kk (Iigoretug Canyoning Lgebu'egeng. freier

Eeorging (iolintorig (ligoretug Tonnentug lleiäelbergengig

tr, Sugpnrug yigtutorig (ligoretug Eonnentug Ziernbergeng.

omneg (10 unione reguiarig obgoryantie 01-(linig kin-tum Lremiten-nm

Zanoti gngugtini per (Xermaniam; Touring nogtro et nomine om

ninm from-um totiug oräinig nogtre 7nionig. (Zaum nogtri oinjinig

ging Unionig oongtitutionihug oantum git, guoc] rioarjug (tiefe nogtre

unionig eeciente ue] (leegcieute nut gnomoclolibet offioium ciimittente

etc] electionem noni uioari] gui) oerto tempore prooeilutur: A08 70

1enteg Anger pogt regignntionem rigen-ii nogti-i lilngigtri Wen

eeglni 1in01( 8.(1 noni 'joger ut pi-gemitbitur electionem proce

(Lere 11i] nc] guog gpeotnhnt nnionig nogti-e yret'nti priorihng ge 08.

))itnlgridug geringere ml eieotionem nuiugmogi ri; morig egt e!

oitnnteg. 8er] guin propter looorum gen oonnentuum nogtiorum

(ligtnnoinm magnum et per totnm tere Germann-.m beilieog motng

maximegne ohr-jam perionlogu (iigoriminu a() anteäiotgm eieo

tionem kicken-ii into jre non poternnb: lieg permangit int'eota: Öle

igitnr ob oerti t'orgnn temporig inpgnm electionem iygam gering.

761 pnggir-n (700e) prinnremnr, (ioneo _jam looo ei; temyoke (1e

biio (n) feinere ging oeiedrnre oonnenienter poggimug. nut ne

gnpek gnorunclemgne onnggn lmpeiiimentg nobig fierent gine mo

1irentu1* neoeggnrinm annimug nodig gnper big yrotegtgnäi. 8e

ounäo nero Plog omneg et ging-uli Fran-eg gupraäieti protegteunui*

nomine nogtio et guoiibot per ge in goliäuln ao pro omnibng

unionig nogtre t'i*at1*ibng eto. guornnonngne Connentunm nogtrornm

näherer() nobig uolentem. Li; ouln A072. guaeäum ue peregrina.

ln Germania gnrrenerit giue orte: git (iootrina gnnm Aartininnam

giue Luther-einem (lionni: n08 non nelle einem anbei-ene nun() ei; in

kutnrum, gnemacimoclnm ei; unteoeggoreg nogtri acihegerunt er gtete

kunt (ieterminintioni ggnote nogtre eoolegie entbolioe: Zunäere ?og

(iominnm Aotakium publioum eto,

nota- gunt bio in monagterio gnnoti k'rnnoigoi ln beiptZiolc

(pi-(I. min. 22. Juni 1523.

729"c
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27) Eine Predigt von Itaupitz im Benedictinerklofter zu It. Peter

in Salzburg gehalten.

((106. 2. ll, 11 im Archiv zu St. Peter in Salzburg. Bl. 236-246.)

Noch gar ein nuczen fermon hat er vns gepredigt im advent im

refant da er vns dh gemayn peicht hat zuegefagt.

Mein liebe fint. dy weil herz ein heilige zeit ift. in der wir mer

dan anderleut würchen fallen. wil ich euch fagenn damit wir nit an

frucht wirchen. zum erften dan wyr haiffen geiftleich. Aber der teufl hat

vns betrogen. vnd hat ons nichts gelaffen. dan den nam. vnd wellen

mainen. wir wellen mit vnfern klaidern oder petten vaften. vnd den

leib kafteyen geiftleich vnd frum machenn. Ach es fält fych. nembt nur

für (236 1') euch das wiirtlein geyftleich dan von dem geift hahffen wir

geiftleich. dan vnfer geift fol gancz veraint fein mit dem geift gots. vnd

emffylleich im geift zu im fchrehen. Ach mein allerliebfter got. machs

vnd würch mit mir wie dw wild. damit dw mit nur allains gefalft.

vnd ich dich allain lieb vnd lob. gib mir mein gott. das ich mir fele

nit gefall. Auch mich noch nyemant lieb dan dich allain vnd in ohm

feften vertrauen. vnd gelauben ftenn. das er vns we( Sälig vnd frum

machen aus fenm verdhen. vnd lautete parmhercz (Bl. 237) ikait. vnd

gar nichcz aus vnfern außern werehen. der menfch ift uit geiftleich. der

daher geet vnd reckt das maul.' Syeeht faur. vnd henckt den topf. vnd

maint er fen gar wol daran. der verfyecht fych er we( mit feinen

werchen Sälig werden. vnd gefelt im felb wol. der felbft ift nit geift

leich. dan er würcht nit im geift. vnd im vertrawen zu got. dan er fagt

im Emangely ir fult wücchen das prot. das ift ir fült den geift

gots in euch laffen würchen. Er hat nit gefagt macht das prol. das

ift tnett ewre werch. Sonder win-mt es (Bl. 237b) vnd legt es dar

nach fele aus vnd fagt. Ich red nit von dem gemainen prot. das da

hert wirt. das man nit peyffenn mag. vnd wirt fehymplig vnd zu left

zu afchen. das ift nitt ain fpeyß dy pleibleich erfättigt. Aber das prot

würcht im heyligen geift. dy werch davon ir mügt pleybleich vnd ewigk

[eich erfättigt werden. wan daS prot fein dt) werch des geifts. dy man

würcht in dem gelauben. vnd vertrawen zu got. das wir im feft ge

lauben. Er fey vns zu troft gefentt. geporn. geftorben. vnd erftanden

Allein aus lauterr lieb aus der (Bl. 238) er 1ms anch wil Sälig

machen So wir nur gancz vertrawen auf fein znefagenn dan er mag

nit fällen. dar durch werden wir dan pebegt In allain zu lieben ond

von allen außern werchen zulaffen. darinn wir dan got nit klar vinden.

Ob es gleich das gefeezt ift. dan es fagt paulns. Ich pegert das ge

feczt zu halten vnd Eben da ich maint ich hielt das gefeczt. da über

trat ich das gefeczt. das ift da er dy anfern werch wolt halten. da

vbertrat er das gefeczt gots. vnd yrrt got an feim werch des glauben
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im geift) Nun möchteftu fagen, Ey (238b) lieber got folt es den alles

genueg fein mit dem gelauben) Ia freylich ift es genueg. geiaubt nur

frey Er kan nit an frucht und werch der lieb fein ift er anders lebentig)

Et) waromb wollen wir im nit gelauben) Nun fagt er uns doch nichcz

dan nur woltat zue) Sag zu im) Cy mein got erkuck mein gelauben)

und lieb) damit dw in wir mügft wurchen) und fo der geift gocz mit

dem glauben in uns kümbt) So werden wir gancz pegirig zu betrach

tenn) due woltat gocz. und mit leib und fel got zu dyenen. E1) warumb

walten wir dan nit mit allen (Bl. 239) unfern glydern got dyenem

dr) fueß müeffen zu feinem lob gen) dr) hent zu im erheben, dy augen

zu im auffechen) und an dt) pruft klopffen) der mund mues zu im

petten) den lehb im zu lob kafteyein und alle außre werch mügen wir

wol in dem gelauben fruihtperlich würchen) wir füllens halt wltrchen7

Secht nur das ir den gelauben und uertrawen) ue alzeht per) euch habt)

daß allain auf got gee) das ift das erft) und das fundament, darauf

wir füllen pauenn; zum andern mal fült ir mercken wie ir fült petten,

Als Ihs Xfts im Euangely (Bl, 239b) Sagt pet im geift) und in der

warhait) warumb feczt er dy warhait darzue) das wil ich euch jagen,

wer nit im geyft pett) des pet ift nit in der warhait) Sander nur ain

fchein und ain gedicht ding, das an frucht ift7 So kunibftu dan Ey das

got fen gelobt) wie hab mein rufen irenczel fo fchon gepet) E1) daß got

fer) getlagt das dw ain folicher narr ruft) das fein gewysleich dy rechten

geleixner) due in ire außre werch-laffen gefallen) Shech fr) nur recht

an, So ift nichcz da) das dir daran kan gefalen, Es ift gewis das

dw f1) nitt (Bl, 240) recht haft pefechen, So dir ain werch gefelt)

wann f1) feyn noch kunnen nit guet fein) dan fh kbmen und fein uer

aint mit geift gots) So fr) dann der geift gocz würcht) So kanftu dir

felbs nit darinn gefallen, Sander nur allain der got. darumb fpricht

paulus Ich entpfint Ain gefeczt in den ynnern menfchen das mir wol

gefelt) mein geift gyeng im gern nach, Aber das fleifch wider ftett im

alzeit, Alfo was ich wil, das tue ich nit) und was ich nit wil das

tu ich das, gefeczt des innern menfchen Ift eben das recht gepet) des

(Bl. 240b) geift) das ift man das fleifch ymerdar tout und doch nit

gar erwiirg, das tuet dem fiintfack wol wee) Er hacz nit gern) Er fhcht

alzeit dawider) Alfo das wir nummer thuen) was wir gern täten) das

ift er zeucht fiir und für) aus dem geift) zu fuch) Aber fo der

warhait geift gots kümbt, der pringt nichcz mit im) dan vnfer aigen

haffen und allain got loben) und danckenn, das ift das war gepet

des geifts So wir uns für pueben unnd puebhnn haben) und allain

got für gerecht halten fagen albeg Ach mein frumer got, Ich fag dir

lob ere und danck, das dw mir zu (Bl. 241) troft kömen pift) und

mich aus meinen fünten hat erledigt) Ich fag dir danct7 das dw mich

haft gefpeift) mit der fpeis der engel, das gepet mugt ir tuen) wo ir

fehtz An der Arbait, An dem tyfch) Eefit und habt ain gueten muet
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doch habt alzeit das gepet im herczen ymer ain gedanck. Ach mein gott

fer) dir lob ond danck. das dw mir zu hilf pift lömen dann Jhs ift

vns geparn. Jhs hatt uns gelytten. Jhs ift vns gefwrben. Jhs ift

uns erftanden. darvmb ift vnfer gepet yecz mer ain danck dan ain

gepet. dhe hehligen vater haben gepetet (Bl. 241b) im glauben das

er köinen wurd. darvmb fagt der prophet fhcha. fycha Er kümbt daher

vnd pringt das lönlein mit im Aber wir gelauben. das er fchon kamen

ift. 0nd der himelifch vater hat den lon. das ift fein genad und parin

herczikait mit im vns geben. daromb füllen wir nuer dancken. der

groffen lieb. Es war eben genueg gewefen. das vns Jhs nur wär

geben worden. In der gepurt. ain kint in der wiegen. zu der Sälig

kait Aber er hat vns fein groffe lieb wellen erzaigen. mer dan lain

menfch dem andern nymermer mag erzaigen. ond (Bl. 242) daromb

das er vns zue hat gefagt. Ja er ilt halt kömen da wir du groften

veint waren Eben da das iiidifch 110111 am aller pöffiften was. da kam

Xfts. das wir ye nit mainten. das fr) es heten oerdyent. Sunder das

er es het zue gefagt. Als auch paulus fagt ad romanos am achten.

da wir weint war da hat bes Xfts erlöft. darvmb fodert er nichez

dan dancl von vns. zum driten und leften So wir nun herz in der

heiligen zeit wellen kumen zu rue ond fycherhait des gewiffens. füln wir

aus dem lob vnd danck kömen zu verachten halfen und (Bl. 242 li) fchelten

vns felbs. vnd fallen lain tag aus laffen. nhm dir ain zeit vnd gee in

dein gewiffen. ond peieht deim got ond erfar zimleich was dir einfilt

du bedarfft nit faft darnach fuechen. peicht deim got. Sag AQ mein

frumer got ich kum zu dir mit fo vil fünten. vnd erkenn mich vor

dir. das ich ain armer hellprant vnd verdambter hunt pin meinent

halben. Aber in dir pin ich ein erlöfter auserwelter. daromb kum ich

zu dir. wann ich kan nichez anders dann funten. ond zum tewffell

gen. So ift dein werch nit anders dan nur wefchen. parmherczig fein.

vnd gerecht machenn (Bl. 243) dhe dy fich für fünder achtenn Als

wir dan warlich al( fein Aber wer fich nit für ungerecht acht. dem ift

Xfts nit zu troft ond hai( gefent. dan er ift nur von der fünder wegen

kömen. dhe zu erlöfen. Aber wer ift der der fich ain augenplick kan

enthalden. vnd nit für vnd für fünt. dawmb mues .auch got ymer nur

vergeben. daromb mein got kum ich nit verzagt zu dir. wie wol ich

wais das ich ain armer hellprant pyn aus mir. So wais ich doch das

dw mir pift geben. Ich fag dir lob ere vnd danck. das du mich So

lang haft aufgehaltenn In meinen fünten. vnd mir dy haft alzeit ver

geben. Jch kum aber wafch. vnd vergib. aber vnd aber vnd wurch dw

in mir. dan ich kan werlich nichts gneß tuen. Ja ich fag frey. Ich

fag dir auch nit zue frum zu werden. mach dw mich frum mein frumer

got. Nun möchftu fagen. Ja lieber gott es ift alles verlorn. So ich

fchon peichtt. So pin ich noch vol fünten. Ich bin rächig. haffig. fleyfch

[eich. vnd hab all pös zuenaigung zum fünten und kans uit recht
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weichten) darvmb hab ich ain vngenädigen got7 Ach nahn meine liebe

tindt got hat dir wol oerfprochenn Er wöl dh funt oon dir nemen er

hat aber nit gejagt) das er den füntfacl wöl von dir nemen, zu den

firmen, dw hörft nit auf pis das fel ond leib von einander fchaiden)

Es haben auch dh groffen heiligen dh im himel fhndt oft gefant) ge

fluecht ond gefcholten) Es möcht fhch das erdtreich haben guf getan) Es

ift darvmb nit als verlorn) Lauf nur aber zu got) Ach mein got ver

zeich aber) das ift aber dh hell ond pueß ontb dh flink) das wir uns

mit den zuenahgung müeffen pehffenp Es dörft warleich ains dem an

deren (Bl. 244 b) lain plag an tuen, wir warn ons felb plag genueg,

So wir ons recht ins gewiffen fee-hen) So warn wir ons felbs oeint

ond loben, vnd lieben allain got) vnd dancken im) das er uns fo ge

nädiklich, in vnfern fünten erhelt) ond Sagen Ach mein got) Auf das

ich auch ain zeugen hab das ich dhch ainig lob) fo wil ich auch hingen)

ond wil mich vor dem priefter fchelten) und mein funt pekennen 2c.

ond nach zimlehcher erfarung des gewiffens kum für den priefter) ond

pellag dich, doch fol dh peicht (Bl. 245) mer fein ain lob gots) dann

dw dich folt fcheltem wann aber got nit gelobt mag werden) dan dw

fchelteft dhch darvmb foltu du dich gern fchelten) Nun möchteftu fagen)

folt ich dan all funt ahnt menfchen Sagen) der ich mich fcham zu ge

dencken) Sag ich wildu zu rue ond frhd kumen) So fag alles) das dir

der gelaubenn ond oertrawen zu got oerhengt zu fagen) Sag vnd hiet

ich zechen kinder ermörtt, Ich wolt es gern fagen) das mich grofie

mörderin mein gott So genädiglleich wil auff (Bl. 245b) nemen) ond

mir mein funt ablegen, Ja auch alle meine guete werch) So ers wolt

nach gerechtikait richten mich verdambten. ond fo der priefter fpricht Ich

entpintt dich non dein füntten) So laff dir fein) Als Xfts felber da

ftuent ond entpunt dich) Aber wer nit gern peicht oder oerzwehfeln

wil) das ift ain gewiß zaichenn) das der kain glauben) noch hof-rung)

zu Xfio hat) wan Xfts nit gelobt mag werden. pis wir ons fchelten)

ond verdamen dw bedarfft dich darnmben nit felbs zu fchanten pringen,

darfft es nit an ain prief (Bl. 246) fchreiben nnd hederman zu lefen

geben) behalt das als haimleich dw magft) nur fo vhl das der priefter

dein zeug feh- das dw got damit gelobt ond im als guets oertrawtt

haft) So ain Ee volck zufamen kümbt) wellen fh wol mit ein ander

leben) So mueß ains dem andern oertrawen) das fh an ein ander

eliche trew wellen halten) tue das weib was es well) So nhmbts der

man wol non ir auf ob fh halt fchon ein wenig leichtfertig ift) So

das oertraun peleibt) So kan er ir es nit zu übel ermeffenf Alfo fo

wir gegen got nur im gelauben) ond oer- (Bl. 247b) trawn ften„ So

er ons fchon peh dem har nhmbt, vnnd fchhlt ons) ond trit uns mit

füeffen) So nemen wir es als zu guet an, Sagen Eh mein gott Ich wais

das dw mein erlöfer pift) darvmb tue mit mir wie dw wilt) dennoch

wil ich in dich hoffen) ond ob dw mich fchon erwirgeft) dan ich wais
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wo( das dw mies als zn guet nmynftX und wirft nur in den gröften

nötten zu hilf kömen- dann dw haft mir verfprothem dw welft mich

fälig machen, darzue helf uns derf von dem Jedemf ond aus dem

allen ding iren vrfprung- anfang mytel vnd ent haben, vnfer herr

Jhs Xfts Amen.
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